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Progressive Society ist eine Initiative der Fraktion der Progressiven Allianz der 
Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D Fraktion) unter der gemeinsamen 
Leitung der Fraktionsvorsitzenden Iratxe García Pérez und des stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Eric Andrieu. 

Sie wurde im Januar 2018 ins Leben gerufen und dient der Aufgabe, die politische 
Arbeit der S&D Fraktion im Zusammenhang mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung 
zu bereichern. 

Im Hinblick auf die Europawahlen 2019 legte die Initiative im November 2018 einen 
ersten Bericht vor. Dieser Bericht wurde gemeinsam mit einer Gruppe unabhängiger 
Experten, der Independent Commission foir Sustainable Equality (kurz: ICSE) unter 
der gemeinsamenen Leitung von Poul Nyrup Rasmussen und Louka Katseli entwickelt. 
Er lieferte Beiträge zur Erstellung des Wahlprogramms 2019 der Sozialdemokratischen 
Partei Europas, und viele seiner Politikempfehlungen fanden nach der Europawahl 
Eingang in das Arbeitsprogramm der neuen Europäischen Kommission. 

Die S&D Fraktion ist die einzige Fraktion im Europäischen Parlament, die über eine 
kohärente Strategie für nachhaltige Entwicklung verfügt, die sich mit allen hierfür 
notwendigen� Politikbereichen� beschäftigt.� Um� diesen� Ansatz� weiterzuentwickeln�
und� ihn� mit� wichtigen� Stakeholdern,� insbesondere� in� den� Gewerkschaften� und�
bei Nichtregierungsorganisationen, zu koordinieren, ist die Progressive Society 
Initiative von der S&D Fraktion mit der weiteren Vertiefung des Verständnisses 
von� Nachhaltigkeitsherausforderungen� beauftragt.� So� soll� sie� Hilfsmittel� sein,� um�
progressiver Politik und progressiven Politikerinnen und Politikern beim Erreichen 
des�Ziels�zu�unterstützen,�eine�Gesellschaft�zu�schaffen,�die�Nachhaltigkeit�und�sozialen�
Zusammenhalt ermöglicht. 
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Sonderberaterin im Just Transition Centre des Internationalen 
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Vorsitzender der Gruppe der Arbeitnehmer im Europäischen 
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Ministerin�a.D.�für�wirtschaftliche�Zusammenarbeit�und�Entwicklung�
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Stellen�Sie�sich�eine�Gesellschaft�vor,�in�der�das�Wohlergehen�der�Menschen�an�erster�Stelle�steht,�
in�der�Politik�sich�am�Prinzip�der�Nachhaltigkeit�orientiert.�Stellen�Sie�sich�eine�Gesellschaft�
vor,� in�der�Wirtschaftswachstum�nicht�der�einzige�Maßstab�für�Erfolg� ist.�Diese�fortschritt-
liche�Gesellschaft,�an�die�wir�glauben,� ist�keine�Utopie.�Sie� ist�möglich�und�notwendig,�um�
eine nachhaltige Lebensweise zu gewährleisten. Diese Vision erfordert jedoch einen großen 
Umbruch. Immer mehr Menschen teilen diesen Wunsch nach Veränderung. Immer mehr 
Menschen sind sich bewusst, dass der Kapitalismus zu einem ungerechten und unmenschli-
chen�wirtschaftlichen�Paradigma�geworden� ist.� Immer�mehr�Menschen�verstehen,�dass�die�
Fixierung�auf�das�Wirtschaftswachstum�unseren�Planeten�an�seine�Grenzen�bringt,�die�Kluft�
zwischen Arm und Reich vergrößert und unsere Sozialmodelle untergräbt. Unsere Bestre-
bungen�finden�mittlerweile�auf�höchster�politischer�Ebene�in�Europa�breite�Zustimmung.�Die�
Staats- und Regierungschefs der EU kamen beim jüngsten Sozialgipfel in Porto zu dem Schluss, 
dass Wachstum nichts bedeutet, wenn es das Leben der Menschen nicht verbessert. 

Die Menschen und ihre Probleme müssen im Mittelpunkt der Politik stehen. Anstatt Fehler im 
System anzugehen, wurde den Bürgerinnen und Bürgern jedoch weisgemacht, dass eine am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) orientierte und auf Haushaltskonsolidierung ausgerichtete Poli-
tik�alternativlos�sei.�Auf�diese�Weise�dominierte�die�Kürzungspolitik�der� ‚Austerität‘� in�den�
letzten zehn Jahren die EU-Politik. Austerität ist eine gescheiterte politische Strategie, und die 
Pandemie�hat�den�Investitionsstau�in�wichtigen�öffentlichen�Diensten,�insbesondere�in�den�
Bereichen Gesundheit und Forschung, auf grausame Weise zum Vorschein gebracht. Es ist an 
der Zeit, über das BIP hinauszuschauen. Es gilt, menschliches Leid und Umweltzerstörung zu 
stoppen�und�uns�von�einer�übermäßigen�Ausrichtung�auf�wirtschaftlichen�Profit�zu�entfernen.�

Wir�leben�in�außergewöhnlichen�Zeiten.�Zukünftige�Generationen�werden�uns�nach�unserer�
Fähigkeit beurteilen, gestärkt aus dieser Pandemie hervorzugehen und jenen zu helfen, die 
Hilfe am dringendsten benötigen. Trotz einigen Zögerns und Zauderns zu Beginn der Corona-
krise hat sie sich zu einem Weckruf entwickelt. Die führenden Politikerinnen und Politiker in 
der EU zeigen, dass sie die Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben. COVID-19 hat unser 
Leben�in�gesellschaftlicher,�wirtschaftlicher�und�kultureller�Hinsicht�auf�beispiellose�Art�und�
Weise verändert. Die Pandemie hat die bestehenden Ungleichheiten in fast allen Bereichen 
der�Gesellschaft�verschärft.�Die�Zukunft�nach�der�Pandemie�kann�nicht�auf�einem�„Business-
as-usual“-Ansatz�beruhen,�sondern�erfordert�ein�radikales�Umdenken�unserer�Gesellschaft�
und� Wirtschaft.� Nachhaltigkeit� und� sozialer� Zusammenhalt,� einschließlich� ökologischer,�
gesundheitlicher und sozialer Fortschritte und Gleichstellung der Geschlechter, müssen im 
Mittelpunkt�unseres�Strebens�nach�einer�besseren�Zukunft�stehen.�
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Iratxe García Pérez, Vorsitzende der S&D Fraktion  
im Europäischen Parlament 
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Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von der Politik neue und konkrete Antworten. Die Men-
schen�fordern�einen�neuen�europäischen�Gesellschaftsvertrag.�Um�dieser�Erwartung�gerecht�
zu werden, haben wir beschlossen, die Arbeit der Progressive Society Initiative wiederzu-
beleben�und�eine�umfassende�Auseinandersetzung�mit�den�zukünftigen�Leitfäden�für�unser�
politisches Handeln zu beginnen. Dies ist keine bloße philosophische oder intellektuelle 
Übung. Durch diese Arbeit will die S&D Fraktion echte Veränderungen herbeiführen. Wir 
haben�es�schon�einmal�getan�und�werden�es�wieder�tun.�Mehr�als�die�Hälfte�der�110�Empfeh-
lungen des ersten Berichts von Progressive Society aus dem Jar 2018 wurden in das aktuelle 
Arbeitsprogramm der EU-Kommission übernommen, darunter der Europäische Grüne Deal, 
der Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und die Reform des 
Europäischen Semesters auf der Grundlage der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Verein-
ten�Nationen.�Wir�haben�mit�historischen�Errungenschaften�wie�Next�Generation�EU�klare�
Spuren auf der europäischen Agenda hinterlassen. Unser Bemühen gilt der Förderung einer 
gesellschaftlichen�und�ökonomischen�Erholung,�die�niemanden�zurücklässt.�Angesichts�der�
Größenordnung der vor uns liegenden Herausforderungen gilt es, hierbei nicht nachzulassen. 

Zeit für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt ist das Ergebnis der Arbeit der Indepen-
dent Commission for Sustainable Equality unter dem gemeinsamen Vorsitz von Poul Nyrup 
Rasmussen und Teresa Ribera Rodríguez. Dieser Bericht soll sicherstellen, dass wir für die 
Herausforderungen unserer Zeit gerüstet sind und über neue, ehrgeizige und gangbare Ideen 
für kommende politische Auseinandersetzungen verfügen. Er beschreibt unsere gemeinsame 
Vision�für�eine�fortschrittliche�Gesellschaft,�in�der�Klimaneutralität�und�nachhaltiger�sozia-
ler Zusammenhalt im Mittelpunkt unseres Denkens stehen. 

In der S&D Fraktion haben wir unsere Arbeitsweise bereits geändert, um integrativer und 
partizipativer zu werden. Wir integrieren neue Ideen und setzen sie in konkretes politisches 
Handeln um. Wir sind bereit, dies für die vor uns liegende Aufgabe auch weiterhin zu tun. Bis 
2024, dem Jahr der nächsten Europawahlen, und darüber hinaus gilt es, den Übergang in eine 
bessere�Zukunft�zu�gestalten�und�zu�vollziehen.�

Iratxe García Pérez
Vorsitzende der S&D Fraktion 

im Europäischen Parlament 



Die�Coronavirus-Pandemie,� gegen� die� die�Welt� derzeit� kämpft,� belegt� eindrücklich,� dass�
gesundheitliche und ökologische Krisen enger miteinander verbunden sind, als wir dach-
ten.�Die�Pandemie�hat�zunehmend�zerstörerische�Auswirkungen�auf�die�Wirtschaft�und�das�
soziale�Gefüge�unserer�Gesellschaften.�Wie�dramatisch�diese�Auswirkungen� letztendlich�
ausfallen werden, ist immer noch schwer abzuschätzen. Wie es weitergeht, wird weitgehend 
von�den�politischen�Entscheidungen�abhängen,�die�wir�heute�treffen.�

Die�gegenwärtige�Krise�offenbart�die�Grenzen�und�Widersprüche�unserer�Gesellschaften�
und�unseres�vorherrschenden�Wirtschaftssystems.� In�einer�globalisierten�Welt,�die�nach�
wie�vor�von�immer�stärker�konzentrierten�wirtschaftlichen�Interessen,�einer�Überkonzen-
tration� des� Reichtums,� eines� schrumpfenden� Einflusses� nationaler� Regierungen� und� zu�
viel Laissez-faire-Politik geprägt ist, werden die natürlichen Lebensräume unseres Plane-
ten�und�unser�Klima�weiterhin�unerbittlich�zerstört�und�ganze�Länder�und�Gesellschaften�
einem ungewissen Schicksal überlassen. 

Voraussetzung für ein alternatives Entwicklungsmodell ist eine politische Agenda, die in 
der�Lage�ist,�die�ganze�Komplexität�der�gegenwärtigen,�ineinander�verflochtenen�und�sys-
temischen�Krisen�anzugehen�und�zu�überwinden.�So�wird�es�immer�offensichtlicher,�dass�
die Erderwärmung nicht nur ein in der Geschichte unseres Planeten beispielloses Ausmaß 
erreichen und zu weit verbreiteten und möglicherweise unumkehrbaren Katastrophen 
führen könnte, sondern gleichzeitig auch zu einer zusätzlichen Triebfeder wachsender sozi-
aler�Ungerechtigkeit�wird.�Klar�ist�somit,�dass�der�Kampf�für�eine�gerechtere�Gesellschaft�
zum Scheitern verurteilt ist, solange unser Planet weiter an den Rand des Kollapses geführt 
wird, noch wird der Einsatz gegen Klimawandel und den Verlust der Biodiversität Früchte 
tragen, solange soziale Ungerechtigkeiten fortbestehen. 
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VORWORT
Eric Andrieu, Stellvertretender Vorsitzender der S&D Fraktion  
im Europäischen Parlament 



Die�wichtigste�Botschaft�dieses�Berichts� ist� somit,�dass�progressive�politische�Kräfte�eine�
neue Allianz zwischen ökologischem und sozialem Fortschritt schmieden müssen. Der Ein-
satz�für�die�Umwelt�und�für�eine�gerechtere�Gesellschaft�sind�Teil�desselben�Kampfes.�

Mit diesem zweiten Bericht der Progressive Society Initiative schlägt die ICSE daher nicht 
weniger als einen neuen Weg der nachhaltigen Entwicklung vor, der mithilfe einer Viel-
zahl innovativer Maßnahmenvorschläge erläutert wird. Ziel ist es, sich einer wirklich 
fortschrittlichen und umfassenden politischen Strategie anzunähern, um den anhalten-
den Klima- und Biodiversitätsnotstand zu bewältigen und gleichzeitig eine gerechtere und 
somit�stabilere�Gesellschaft�aufzubauen,�die�auf�sozialer�Gerechtigkeit�und�Solidarität�fußt.�
Dieser�Bericht�ist�daher�als�ein�teils�radikaler�Vorschlag�gedacht,�der�die�Zukunft�des�euro-
päischen Einigungsprojekts inspirieren kann und sollte. 

Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hat sich unser Einsatz stets am Ziel einer 
freieren,� gerechteren�und�nachhaltigeren�Gesellschaft�orientiert.�Wir� sind�mehr�denn� je�
entschlossen,� eine� Gesellschaft� zu� ermöglichen,� die� sich� an� den� Bedürfnissen� all� ihrer�
Mitglieder orientiert. Wir setzen uns dafür ein, die EU wieder an dieses Ziel und die damit 
verbundenen Versprechen zu koppeln. Wir sind davon überzeugt, dass dies mehr denn je 
erreichbar ist. 

Natürlich�ist�dies�keine�leichte�Aufgabe.�Als�progressive�Kräfte�können�wir�es�uns�ein�Schei-
tern nicht in Frage. Ein epochaler Umbruch bahnt sich, ob wir es wollen oder nicht. Unser 
Ansinnen ist es, dafür zu sorgen, dass er sich im Sinne der vielen, und nicht im Sinne weni-
ger privilegierter vollzieht. 
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Eric Andrieu
Stellvertretender Vorsitzender der S&D 

Fraktion im Europäischen Parlament 



Progressive Society ist eine Initiative der S&D Fraktion 
im Europäischen Parlament unter der gemeinsamen 
Leitung der Fraktionsvorsitzenden Iratxe García Pérez 
und des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Eric 
Andrieu. 

Ziel der Initiative ist es, die S&D Fraktion in ihrer 
politischen Arbeit mit Analysen und mit inhaltlichen 
Impulsen im Zusammenhang mit Fragen der nachhal-
tigen Entwicklung zu unterstützen. 

Mit einem ersten Bericht aus dem Jahr 2018 lieferte Pro-
gressive Society einen ersten Beitrag zur Erneuerung 
progressiver und sozialdemokratischer Politik und 
argumentierte,� dass� diese� zukünftig� am� übergeord-
neten Ziel des nachhaltigen sozialen Zusammenhalts 
ausgerichtet sein müsse. In diesem Zusammenhang 
gilt es vor allem, soziale und ökologische Krisen nicht 
mehr�getrennt,�sondern�als� in�sich�verknüpfte�Gestal-
tungsherausforderungen zu begreifen. 

Dieser zweite Bericht erweitert und ergänzt dieses 
Vorhaben und enthält mehr als 200 konkrete Emp-
fehlungen� in� den�Bereichen�Wirtschafts-,� Sozial-� und�
Umweltpolitik für die Politik auf europäischer und 
globaler Ebene. Er ist das Ergebnis eines einjährigen 
Diskussionsprozesses innerhalb einer unabhängigen 
Kommission aus renommierten Experten und poli-
tischen Entscheidungsträgern (der ‚Independent 
Commission�for�Sustainable�Equality‘,�ICSE)�unter�dem�
gemeinsamen Vorsitz der Vize-Premierministerin von 
Spanien, Teresa Ribera Rodríguez, und des ehemaligen 
dänischen Premierministers und ehemaligen Vor-
sitzenden der Sozialdemokratischen Partei Europas 
(SPE), Poul Nyrup Rasmussen. 
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In diesem 
Zusammenhang 
gilt es vor allem, 
soziale und 
ökologische 
Krisen nicht 
mehr getrennt 
voneinander, 
sondern als in 
sich verknüpfte 
Gestaltungsher-
ausforderungen 
zu begreifen.«

»

ZUSAMMEN-
FASSUNG



Den Ausgangspunkt der Arbeit der ICSE bilden sieben konzeptionelle Überlegungen, 
die den Rahmen der von ihr formulierten Maßnahmenvorschläge über alle Politik-
bereiche hinweg abstecken. Diese Vorüberlegungen werden im ersten Kapitel des 
Berichts detailliert beschrieben und gehen von folgenden Erwägungen aus: 

Daneben� legt� die� ICSE� in� Abschnitt� 1.8� des� Berichts� eine� detaillierte� Definition� des� 
zentralen�Begriffs�des�nachhaltigen�sozialem�Zusammenhalts�vor.�
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Das aktuelle politische Klima lässt sich am treffendsten mit dem Begriff der 
Prekarität beschreiben. Prekarität vermittelt sich durch in der Gesellschaft 
weit verbreitete Existenzängste, die sich aus einem erhöhten Bewusstsein 
für erhebliche Zukunftsrisiken, wie dem Klimawandel oder schwächer 
werdenden sozialen Sicherungssystemen, speisen. Zur Bekämpfung von 
Prekrarität bedarf es eines mutigen Politikwechsels, der verlorengegange-
nes Vertrauen in die Politik wiederherstellt. 

Da sich in unseren Gesellschaften verschiedene Formen von Ungleichheit 
überschneiden und komplexe Verflechtungen bilden, muss die zukünftige 
Politik auf diese Komplexität zugeschnitten sein, um Fortschrittsperspek-
tiven zu eröffnen. 

Das bedeutet insbesondere, dass die Sozial- und Umweltpolitik künftig 
zusammen gedacht werden müssen, um innovative Formen sozial-ökologi-
schen Fortschritts zu erzeugen. 

Nachhaltiger sozialer Zusammenhalt erfordert eine lebendige Demokratie 
und eine starke Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen. 

Die Eindämmung von Prekarität und Ungleichheiten kann nur mithilfe 
eines sozial-ökologischen Staates gelingen, der tradierte Vorstellungen 
von Wohlfahrtsstaatlichkeit erweitert und an die Realitäten des 21. Jahr-
hunderts anpasst. 

Der grundlegende Ansatz der Wirtschaftspolitik, der sich auf Wirtschafts-
wachstum als alleiniger Maßstab gesellschaftlichen Fortschritts versteift, 
muss dafür zugunsten eines neuen, auf Nachhaltigkeit und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt ausgerichteten Ansatzes überwunden werden. 

Die COVID-19-Pandemie hat vielen Bürgerinnen und Bürgern die Schwä-
chen und Unzulänglichkeiten des heutigen Wirtschafts- und Sozialsystems 
ins Bewusstsein gerufen und liefert somit zusätzliche Argumente für einen 
weitreichenden Politikwechsel. 



Unsere� Gesellschaften� sind� in� ein� System� einge-
bettet,� das� am� treffendsten� als� global� entfesselter�
Kapitalismus bezeichnet werden kann. In seiner 
vorherrschenden Form beruht es in erster Linie auf 
einer Dynamik, die darauf vertraut, dass durch in-
tensiven�wirtschaftlichen�Wettbewerb�kurzfristiges�
Wirtschaftswachstum� erzeugt� werden� kann.� Der�
daraus resultierende materielle Wohlstand wird ge-
meinhin� als� Garant�wirtschaftlichen� und� sozialen�
Fortschritts gesehen. 

Gleichzeitig ging mit dieser Dynamik jedoch auch 
die Entstehung eines aufgeblähten und auf kurz-
fristige Renditen fokussierten Finanzsektors ein-
her. Daneben ist eine zunehmende Konzentration 
von Reichtum und Macht in den Händen Weniger zu 
beobachten, die sich nicht zuletzt aus massiver und 
im globalen Maßstab organisierter Steuerhinterzie-
hung speist. Auch die fortschreitende Zerstörung 
der globalen Umwelt sowie die sich zuspitzende Kli-
makrise können auf die Wirkweise dieses Systems 
zurückgeführt werden. 

EINE ANDERE ZUKUNFT  
IST MÖGLICH 
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Die Öffentlichkeit wird sich 
dieser Krisen zunehmend 
bewusst. Immer häufiger führt 
dies zu Verunsicherung und 
Entfremdung.«

»

Zusammenfassung Zusammenfassung



17 

Trotz historischer Fortschritte bei der Mehrung 
menschlichen Wohlstands in vielen Teilen der Welt, 
inklusive der Europäischen Union, wird heute immer 
offensichtlicher,� dass� die� inhärenten� Mängel� und�
Widersprüche dieses Systems nicht mehr tragbar 
sind. Denn immer klarer tritt zu Tage, wie die von 
ihm verursachten sozialen und ökologischen Krisen 
eine Größenordnung erreicht haben, die seine 
historischen Vorteile immer mehr überwiegen. 
Gleichzeitig bietet die Erfahrung der globalen 
Pandemie und die Niederlage des Trumpismus 
in den USA eine weltpolitische Gelegenheit von 
möglicherweise historischer Bedeutung, für deren 
Nutzung im Sinne eines globalen Politikwechsels die 
Europäische Union ideal positioniert ist. 

Für�eine�andere,�lebenswertere�Zukunft�gilt�es�daher,�
ein�neues�Fortschrittsmodell�zu�definieren�–�eines,�
das sich nicht auf ständiges Krisenmanagement 
beschränkt� und� stattdessen� voll� auf� die� Schaffung�
nachhaltigen sozialen und ökologischen Fortschritts 
ausgerichtet ist. Dieser Herausforderung will 
sich die Independent Commission for Sustainable 

Equality (ICSE) mit diesem Bericht stellen. Zu 
diesem Zweck will sie Bürgerinnen und Bürgern und 
der Politik konkrete Lösungsansätze beschreiben, 
die�das�Potenzial�haben,�Wirtschaft�und�Gesellschaft�
nachhaltiger und gerechter zu gestalten. 

Dieses neue Fortschrittsmodell zielt darauf ab, 
gesellschaftlichen� Zusammenhalt� zu� ermöglichen,�
die� Menschheit� gegen� zukünftige� Krisen� zu�
wappnen und radikale Unsicherheit durch 
radikale Nachhaltigkeit in allen Dimensionen der 
menschlichen Existenz und Zusammenarbeit zu 
ersetzen. Notwendigerweise muss es dazu ein neues 
Verhältnis�zwischen�Mensch�und�Umwelt�definieren,�
um den Erhalt und die Regeneration unserer 
natürlichen Lebensgrundlage sicherzustellen. 

Die politische Agenda, die sich aus diesem Vorhaben 
ableitet, beruht auf der Überzeugung, dass die 
Menschheit diesen Planeten unter voller Achtung 
seiner natürlichen Grenzen in einen Ort des 
inklusiven Fortschritts für alle verwandeln kann. 
Dies sollte als Richtschnur für progressive politische 
Kräfte�im�Einsatz�für�eine�andere,�bessere�Zukunft�
dienen. Wir appellieren an die Politik in Europa und 
weltweit, sich mit uns auf dieses ehrgeizige Projekt 
einzulassen. In diesem Sinne gilt es, die in diesem 
Bericht vorgestellten Politikempfehlungen weiter zu 
stärken,�fortzuentwickeln�und�Kräfte�zu�bündeln,�um�
den notwendigen Politikwechsel voranzutreiben. 

Das reichste Prozent der Weltbevölkerung 
besitzt 44 Prozent des weltweiten 
Privatvermögens. 

44%

Für eine andere, lebenswertere 
Zukunft gilt es daher, ein neues 
Fortschrittsmodell zu definieren.«

»

Zusammenfassung Zusammenfassung



Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Kompass von 
Regierungen auf ein einziges, übergeordnetes Ziel 
ausgerichtet: die Maximierung des Bruttoinlands-
produkts� (BIP)� durch� permanentes� Wirtschafts-
wachstum. Obwohl diese politische Maxime zur 
Schaffung� beispiellosen� materiellen� Wohlstands�
beitragen konnte, werden ihre Grenzen und Un-
zulänglichkeiten heute immer deutlicher. Denn 
besonders in jüngerer Vergangenheit ging die Fi-
xierung� auf� das� Wirtschaftswachstum� Hand� in�
Hand mit wachsenden Ungleichheiten, steigenden 
Armutsquoten,� prekärer� Beschäftigung� und� fort-
schreitender Umweltzerstörung. 

Zur Überwindung der hierdurch verursachten sozi-
alen und ökologischen Krisen reichen die aktuellen 
Versuche, das Wachstumsdogma durch die Festset-
zung von Klimaschutzzielen zu zähmen, nicht aus. 
Stattdessen wird die Förderung nachhaltigen gesell-

schaftlichen� Zusammenhalts� nur� durch� eine� voll-
ständige Abkehr vom Wachstumsdogma gelingen. 
Dazu braucht es einen neuen politischen Rahmen 
und�Kompass,�in�dem�nicht�das�Wohl�der�Wirtschaft,�
sondern Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt 
in den Mittelpunkt rücken. Zur Erreichung der sich 
daraus ableitenden Politikziele müssen evidenzba-
sierte, langfristig angelegte politische Strategien 
entwickelt werden, für deren Umsetzung ausrei-
chende Investitionsmittel zur Verfügung gestellt 
werden. Dies macht umfassende Reformen der wirt-
schafts-� und� finanzpolitischen� Strukturen� der� EU�
zwingend erforderlich. Daneben müssen innovati-
ve Steuerungs- und Koordinierungsmechanismen 
entwickelt werden, die es den EU-Mitgliedsstaaten, 
Parlamenten und Stakeholdern erlauben, gemein-
sam Herausforderungen zu erkennen, Prioritäten 
zu setzen und aufeinander abgestimmte Lösungs-
ansätze zu entwickeln. 
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LEBEN IN EINER WIRTSCHAFT, 
DIE NACHHALTIGKEIT UND 
SOZIALEM ZUSAMMENHALT 
DIENT 
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Ebenfalls unumgänglich sind Reformen im Fi-
nanzsektor�und� in�der�digitalen�Wirtschaft.�Denn�
insbesondere�in�diesen�Wirtschaftssektoren�bleibt�
das Paradigma des zügellosen Wachstums als 
Selbstzweck nach wie vor bestimmend. Dabei be-
steht im Hinblick auf die Reform des Finanzsektors 
eine zentrale Herausforderung darin, Kapital aus 
nicht� nachhaltigen� Formen� des� Wirtschaftens� in�
Sektoren, Projekte und Unternehmen mit eindeu-
tigem Nutzen für Nachhaltigkeit und sozialen Zu-
sammenhalt umzuleiten. Dazu muss die EU-Agen-
da� für�ein�nachhaltiges�Finanzwesen�vertieft�und�
beschleunigt werden, unter anderem in Gestalt 
von�Maßnahmen,� die� auf� die� Schaffung� eines� Fi-
nanzwesens�abzielen,�das�nicht�nur�‚grüne‘�Inves-
titionen fördert, sondern auch sozial nachhaltig 
wirkt.�In�Bezug�auf�die�Digitalwirtschaft�sind�neue�
regulatorische Rahmenbedingungen und leis-
tungsfähigere Behörden von entscheidender Be-
deutung, sowohl bei der Regulierung als auch bei 
der Regeldurchsetzung, um sicherzustellen, dass 
sich Digitalisierung nicht mehr ausschließlich im 
Sinne einer kleinen Anzahl globaler Megakonzer-
ne�vollzieht,�die�im�Streben�nach�Profiten�das�Ge-
meinwohl außer Acht lassen. 

Darüber� hinaus� muss� eine� neue� Wirtschaftspoli-
tik für nachhaltigen sozialen Zusammenhalt die 
Privatwirtschaft� mobilisieren,� sodass� Fragen� der�
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit in allen 
Bereichen unternehmerischer Tätigkeit zentra-
le Anliegen werden. Hierzu müssen die richtigen 
Rahmenbedingungen und Anreize gesetzt werden, 

um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht nur 
nach Shareholder Value streben, sondern auch 
ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Unter 
anderem erfordert dies, dass Unternehmen ver-
pflichtet�werden,�umfassende�Nachhaltigkeitsstra-
tegien festzulegen und über deren Umsetzung zu 
berichten. Als ein weiterer Baustein einer solchen 
Strategie kann auch die Unterstützung von Stake-
holder-orientierten Unternehmen dienen, zum 
Beispiel in Form von sogenannten Gemeinwohl-
unternehmen� oder� der� Sozialwirtschaft.� Schließ-
lich muss die Einbeziehung des Privatsektors in 
sogenannte missionsorientierte Formen der Inno-
vation,�die�auf�die�Lösungen�zentraler�gesellschaft-
licher Herausforderungen abzielen, als Schlüssel 
betrachtet werden, damit Unternehmen und Märk-
te in den Dienst des nachhaltigen sozialen Zusam-
menhalts gestellt werden. 

Immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger beginnen zu verstehen, 
wie das rücksichtslose Streben 
nach Wachstum und Profit zu 
einem Menscheitsproblem 
geworden ist.«

»

15% der Beschäftigten in der EU leben 
trotz Vollzeitbeschäftigung unterhalb der 
Armutsgrenze.

15%

Zusammenfassung
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LEBEN IN EINER GESELL-
SCHAFT DES WANDELS: 
ZEIT FÜR EINEN GERECH-
TEN ÜBERGANG

Anfang 2020 legte die Europäische Kommission 
einen Vorschlag zur Einrichtung eines ‚Fonds für 
einen�gerechten�Übergang‘�vor.�Die�Operationalisie-
rung des Konzepts des gerechten Übergangs durch 
die Europäische Kommission ist ein sinnvoller poli-
tischer Schritt, der darauf abzielt, dass der Wandel 
hin� zu� einer� klimaneutralen� Wirtschaft� auf� sozial�
gerechte Art und Weise erfolgt. Bedauerlicherwei-
se liegt den Arbeiten der Kommission jedoch keine 
substanzielle�Definition� des� Begriffs� des� gerechten�
Übergangs zugrunde, wodurch im Unklaren bleibt, 
welche konkreten Anliegen und Ziele eigentlich ver-
folgt werden. Ein zu begrenzter Ansatz, der blind für 
das tatsächliche Ausmaß der sozialen Herausforde-
rungen ist, die die kommenden Jahrzehnte mit sich 
bringen werden, wäre gefährlich, da er die erheb-
lichen sozialen und politischen Risiken unterschät-
zen könnte, die sich aus einer ambitionierten Klima-
politik ergeben werden. 

Zur Lösung dieses Problems entwickelt dieser Be-
richt einen umfassenden, progressiven Ansatz für 
den gerechten Übergang. Die Absicht dabei ist, Kon-
flikte�zwischen�sozial-�und�umweltpolitischen�Zielen�
zu vermeiden - denn diese würden bedeuten, dass 
insbesondere�die� Schwächsten�der�Gesellschaft�die�
Kosten eines solchen Übergangs tragen müssten. Ein 
echter sozial-ökologischer Wandel muss stattdessen 
auf Umweltveränderungen mit sozialem Fortschritt 
antworten, Stabilität garantieren und Schutz bieten. 
Ein besonderer Schwerpunkt wird daher auf eine 
vorausschauende und integrative Politikgestaltung 
gelegt. Denn der Aufbau von Ressourcen und Fähig-
keiten zur Antizipation struktureller Veränderun-
gen, damit die Politik eingreifen kann, bevor Scha-
den entsteht, ist der Schlüssel zu Gerechtigkeit und 
nachhaltigem sozialen Zusammenhalt. 

»Ein weit verbreitetes, jedoch extrem eng 
gefasstes Verständnis von Resilienz ist das 
des Zurückkehrens in einen früheren 
Zustand nach einer vorübergehenden 
Störung (einem Schock, einer Krise…). 
Dem diesem Bericht zugrundeliegenden 
Verständnis entspricht dies nicht.«

Zusammenfassung Zusammenfassung
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Dieses Vorhaben umfasst die Entwicklung einer 
zeitgemäßen�und�progressiven�Definition�des�Kon-
zepts�der�Resilienz.� Sie� verpflichtet�die�Politik,�Re-
silienz im Kontext von Nachhaltigkeit und sozialem 
Zusammenhalt zu verstehen, indem das gesamte 
ökologisch-sozial-ökonomisch-politische System in 
den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. In diesem 
Zusammenhang rückt insbesondere eine Frage in 
den Fokus: Wer entscheidet, wann und warum ein 
bestimmtes� System� als� „resilient“� gelten� soll,� und�
welche politischen Ziele sollen mithilfe von politi-
schen Maßnahmen zur Förderung von Resilienz und 
gesellschaftlicher�Transformation�erreicht�werden?�
Aus diesem Grund zielt der hier vorgestellte Ansatz 
eines gerechten Übergangs darauf ab, die Demokra-
tie selbst (wieder) zu beleben. Denn nur eine echte 
partizipative Demokratie besitzt die erforderliche 
Legitimität, um die weitreichenden Reformvorha-
ben zu entwickeln, die unabdingbar sind, um nach-
haltigen sozialen Zusammenhalt in der Europäi-
schen Union Wirklichkeit werden zu lassen. 

Dieser Bericht schlägt daher vor, auf allen politi-
schen Ebenen integrative Beteiligungs- und Steue-
rungsmechanismen� zu� schaffen,� damit� Bürgerin-
nen� und� Bürger,� Kommunen,� Gewerkschaften� und�
Arbeitgeber an der Formulierung und Umsetzung 
von�Strategien�zur�Schaffung�nachhaltigen�sozialen�
Zusammenhalts teilhaben können. In gleicher Wei-
se wird die entscheidende Rolle der allgemeinen und 
beruflichen�Bildung�und�des� lebenslangen�Lernens�
als� Wegbereiter� für� eine� nachhaltige� Zukunft� für�
Europa und hervorgehoben. 

Der�Wandel�hin�zu�einer�klimaneutralen�Wirtschaft�
kann nur dann dem Versprechen gerecht werden, 
dass niemand auf der Strecke bleibt, wenn die weit-
reichenden� Verteilungseffekte� zwischen� gesell-
schaftlichen� Gruppen,� Regionen,� Städten� und� Ge-
meinden�aktiv�gesteuert�werden.�Unsere�Definition�
eines gerechten Übergangs plädiert daher für die 
Anwendung eines ortsbezogenen Ansatzes, der dazu 
einlädt,� vielfältige� und� regional� differenzierte� Ent-
wicklungsstrategien� zu� entwerfen.� Dies� öffnet� die�
Tür für komplexere, aber auch gerechtere Lösungen, 
die� mit� undifferenzierten� Pauschalansätzen� nicht�
erreichbar wären. Um einen gerechten Übergang zu 
gewährleisten, gilt es schließlich, sich mit den zwei 
Dimensionen von Klimagerechtigkeit zu befassen. 
Dazu muss die ungleiche Gefährdung von Individu-
en und sozialen Gruppen durch Umweltrisiken in 
der�Gesellschaft�und�am�Arbeitsplatz�einerseits�und�
die�Notwendigkeit�eines�spezifischen�Bemühens�um�
soziale Gerechtigkeit in der Umweltpolitik anderer-
seits anerkannt werden. 

Zusammenfassung Zusammenfassung

Extremwetterereignisse haben in Europa 
zwischen 1980 und 2019 Schäden in Höhe 
von fast 446 Milliarden Euro verursacht. 



Vieles deutet darauf hin, dass sich die Menschheit 
in Folge der globalen Umweltzerstörung akuter und 
lebensbedrohlicher Gefährdungen ausgesetzt sieht. 
Führende Klimaforscher befürchten, dass die Erd-
erwärmung Kipppunkte in den Ökosystemen unse-
res Planeten auslösen wird, die zu möglicherweise 
unumkehrbaren Katastrophen ungekannten Aus-
maßes führen werden, sofern nicht umgehend und 
entschieden gehandelt wird. Die Verringerung des 
globalen Treibhausgasausstoßes muss somit mit 
höchster Priorität vorangetrieben werden. Schei-
tern darf und kann hierbei keine Option sein. Denn 
fraglos würden die Erschütterungen, die ansonsten 
unausweichlich wären, nicht nur die Umwelt schädi-
gen, von der wir Menschen abhängig sind, sondern 
auch zur Schwächung unserer politischen, wirt-
schaftlichen�und�sozialen�Systeme�führen.�

Der�Klimawandel� ist� ein� „Krisenmultiplikator“,�der�
tiefgreifende Auswirkungen auf Frieden und die 
Stabilität in der Welt hat. Mittlerweile ist allgemein 
bekannt, dass Umweltzerstörung und menschen-
gemachter Klimawandel die Paradebeispiele für 
die destruktive Ausrichtung unseres heutigen Wirt-
schafts-� und� Entwicklungsmodells� sind.� Weniger�
bekannt ist jedoch nach wie vor, wie sehr die Um-
weltkrise und Ungleichheiten sowie Ungerechtigkei-
ten ineinandergreifen: Das reichste 1% der Erde ist 
für doppelt so viele CO2-Emissionen verantwortlich 
wie�die�gesamte�ärmste�Hälfte�der�Menschheit.�Das�
Gleiche gilt für die globale Umweltverschmutzung 
und ihre schädlichen Auswirkungen auf Natur und 
Mensch. Ökologische Krisen verstärken Ungleich-
heiten, ebenso wie Ungleichheiten Umweltschäden 
verstärken. 

LEBEN AUF EINEM  
GESUNDEN PLANETEN
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»Luftverschmut-
zung gilt als 
das größte 
Umweltrisiko 
in Europa.«

Zusammenfassung Zusammenfassung
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Dass die Europäische Union beispiellose umweltpoli-
tische Ambitionen zeigt, ist unbestreitbar. Das Ziel 
der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 ist zu einem 
rechtsverbindlichen Ziel der EU-Politik geworden 
und ebnet somit den Weg für eine dringend benötigte 
ehrgeizige Umweltagenda. Aus Sicht der ICSE sollte 
dies Gelegenheit zu einer ambitionierten und breit 
gefassten Umgestaltung Europas bieten. Eine echte 
Umweltagenda darf dabei nicht nur darauf abzielen, 
unsere Lebensgrundlage und den Planeten zu schüt-
zen, sondern muss durch eine vollwertige sozial-öko-
logische Agenda aktiv zur Erreichung nachhaltigen 
sozialen Zusammenhalts beitragen.
 
Zu diesem Zweck wird ein umfassender Ansatz zur 
Reduzierung von CO2-Emissionen mit dem Ziel vor-
geschlagen, die CO2-Bepreisung, die Verteilung der 
dadurch entstehenden Lasten und die europäische 
Klimapolitik in ihrer Gesamtheit aufeinander ab-
zustimmen, um eine gerechte Verteilung von Hand-
lungs- und Entwicklungsspielräumen zwischen 
Ländern und Stakeholdern herbeizuführen. Insbe-
sondere sollten Einnahmen aus der CO2-Bepreisung 
verwendet werden, um möglichen negativen sozialen 
und�wirtschaftlichen�Folgen�des�Entkarbonisierungs-
prozesses entgegenzuwirken.
 
Ebenso wichtig ist es, die Klimaziele der Europäi-
schen Union für 2030 in einen konkreten politischen 
Rahmen einzubetten, der deren Umsetzung plausibel 

und realistisch macht. Zu diesem Zweck sollte die EU 
als führender Förderer von Transformationsmaß-
nahmen�auftreten,�indem�sie�eine�integrierte�Indust-
riepolitik entwickelt, die sich auf strategische Missio-
nen im Zusammenhang mit der Entkarbonisierung 
konzentriert, die Infrastrukturpolitik und die Mobili-
tätspolitik an diese langfristige Vision anpasst, nach-
haltige Produktion und nachhaltigen Konsum fördert 
und Maßnahmen zur Erweiterung der natürlichen 
Kohlenstoffsenken�in�die�Wege�leitet.�

Die Logik des nachhaltigen sozialen Zusammenhalts 
hat bei der Gestaltung von Klima- und Umweltschutz-
maßnahmen das Potenzial, kurz- und langfristige 
Vorteile�für�Umwelt�und�Gesellschaft�zu�erzeugen,�in-
dem sie die intrinsischen Verbindungen zwischen so-
zialen und ökologischen Systemen als Grundlage für 
eine�gerechte�und�nachhaltige�Wirtschaft�und�Gesell-
schaft�in�den�Vordergrund�rückt.�Unter�anderem�leitet�
sich�hieraus�der�Auftrag�an�die�EU-Politik�ab,�Fragen�
der Biodiversität mit größerer Aufmerksamkeit zu be-
legen, um die Wechselwirkungen zwischen menschli-
chen Aktivitäten, Ökosystemen und dem Klima in den 
Blick nehmen zu können. Hieraus ergibt sich nicht 
zuletzt, dass eine moderne Gesundheitspolitik eines 
kohärenten Ansatzes bedarf, der sowohl die Gesund-
heit von Menschen als auch die Gesundheit von Öko-
systemen zum Gegenstand macht. Auch im Hinblick 
auf die Nahrungsmittelversorgung ergibt sich die 
Notwendigkeit eines Umsteuerns. So gilt es, vollstän-
dige Kohärenz zwischen Gemeinsamer Agrarpolitik, 
Ernährungs-, Umwelt- und Klimapolitik zu gewähr-
leisten.�Da�Luft-,�Wasser-�und�Bodenverschmutzung�
sowie die Verwendung gefährlicher Chemikalien die 
Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger gefährden 
können,� fordert� die� ICSE� schließlich� die� Schaffung�
eines einheitlichen Rechtsrahmens auf EU-Ebene, 
der�den�komplexen�Verflechtungen�zwischen�den�für�
Umwelt und Gesundheit relevanten Politikbereichen 
gerecht wird. 

Um den globalen Temperaturanstieg auf 
1,5 Grad zu beschränken, darf das 
verbleibende Kohlenstoffbudget von 
416 Gt CO2 nicht überzogen werden. 
Unter den aktuellen Bedingungen wäre 
dieses Budget innerhalb der nächsten 
zehn Jahre aufgebraucht. 

1.5°C
»Luftverschmut-

zung gilt als 
das größte 
Umweltrisiko 
in Europa.«

Zusammenfassung Zusammenfassung



Bereits Ende 2019 galten 21% der EU-Bevölkerung, 
mehr als 90 Millionen Bürgerinnen und Bürger, als 
von Armut und Ausgrenzung bedroht. Die COVID-
19-Pandemie�hat�diese�Situation�verschärft:�Erste�Pro-
gnosen gehen davon aus, dass vor allem Geringver-
diener�die�Hauptlast�der�wirtschaftlichen�Folgen�der�
Krise tragen. Gleichzeitig besitzt 1% der Haushalte in 
Europa ungefähr 25% des Nettovermögens des Konti-
nents, ohne dass auf diese Sachwerte – in allen außer 
in einem einzigen EU-Mitgliedsstaat – Vermögens-
steuern fällig würden. Prekarität und Ungleichheit 
in�diesem�Maße�erzeugen�Fliehkräfte�in�den�Gesell-
schaften�Europas,�die�sie�in�der�Bewältigung�der�Her-
ausforderungen schwächen, derer sie sich angesichts 
der�Klimakrise,�des�demografischen�Wandels�und�der�
Digitalisierung unweigerlich ausgesetzt sehen. Die 
Modernisierung des europäischen Sozialmodells ist 
daher�als�notwendige�Bedingung�für�die�Zukunftsfä-
higkeit Europas zu betrachten. 

Geeignete Lösungsstrategien müssen bei der Ent-
wicklung wirksamer Sicherheitsnetze gegen Armut 
ansetzen. Trotz des gravierenden Ausmaßes der euro-
päischen Armutskrise fehlt es den Maßnahmen der 
EU in diesem Bereich bislang jedoch an Entschlossen-
heit�und�Durchschlagskraft.�Um�dies�zu�korrigieren,�

sollte ein europäisches Armutsbekämpfungsgesetz 
verabschiedet werden, das die vollständige Besei-
tigung der Armut in Europa bis 2050 als rechtsver-
bindliches Ziel der EU-Politik festlegt - so wie es das 
EU-Klimagesetz im Bereich des Klimaschutz tut. Ein 
solches Gesetz würde die EU und ihre Mitgliedstaaten 
dazu�verpflichten,�die�Ursachen�von�Armut�zu�besei-
tigen. Die Stärkung der sozialen Sicherungssysteme 
und eine adäquate Regulierung von Arbeitsmärkten, 
die derzeit von prekären und atypischen Formen 
unsicherer� Beschäftigung� und� Niedriglohnbeschäf-
tigung gezeichnet sind, sind in diesem Zusammen-
hang von zentraler Bedeutung. Die Bekämpfung von 
Wohnungsnot, die Familien in vielen Teilen Europas 
dazu zwingt, erhebliche Teile ihres Einkommens für 
Wohnkosten aufzuwenden, stellt eine weitere Not-
wendigkeit dar. Das Gleiche gilt für Maßnahmen zur 
Stärkung� der� Pflegeinfrastruktur� in� der� EU,� damit�
verhindert wird, dass Arbeitnehmer, insbesondere 
Frauen, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. 
Die Festlegung gemeinsamer politischer Strategien 
und Lösungsansätze sowie deren Untermauerung 
durch EU-Investitionen kämen einer nachdrückli-
chen Manifestation des Engagements der EU für das 
Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger gleich. 
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LEBEN IN EINER GERECHTEN, 
GLEICHBERECHTIGTEN UND 
VIELFÄLTIGEN GESELLSCHAFT 

»Neben der grassierenden Armut 
sind Einkommens- und Vermö-
gensungleichheiten zentrale 
Dimensionen der europäischen 
Sozialkrise.«

Zusammenfassung
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Neben Armut sind Einkommens- und Vermögens-
ungleichheiten zentrale Dimensionen der europäi-
schen Sozialkrise. Immer deutlicher wird dabei, 
dass Steuer- und Lohnfestsetzungssysteme in Euro-
pa angesichts des härter werdenden globalen Wett-
bewerbs und des freien Kapitalverkehrs an Wirk-
samkeit verlieren. Die Stärkung von Tarifsystemen, 
ihre Anpassung an neue Arbeitsmarktrealitäten und 
die Förderung von Lohntransparenz sind entschei-
dende Maßnahmen, die daher dringend umgesetzt 
werden müssen. Ebenso ist die Gewährleistung 
einer gerechteren und wirksamen Besteuerung von 
Privatvermögen und Unternehmenseinkommen 
durch koordinierte Maßnahmen auf EU und globa-
ler Ebene ein notwendiges Element einer wirksamen 
Strategie,� um� die� wachsende� Kluft� zwischen� Arm�
und Reich zu schließen. Einkommenssteigerungen 
und -umverteilung können jedoch nicht das einzige 
Rezept�zur�Korrektur�gesellschaftlicher�Schieflagen�
sein. Dies gilt insbesondere angesichts der globalen 
Umweltkrise,�die�eine�effizientere�Nutzung�von�ver-
fügbaren Ressourcen notwendig macht. Die gemein-
schaftliche�Nutzung�von�Ressourcen�durch�den�Aus-
bau�öffentlicher�Güter�und�Dienstleistungen�und�die�
Unterstützung von Bürgerinitiativen zum Aufbau 
von Formen kollektiven Vermögens müssen daher 
ebenfalls�zentrale�Elemente�einer�künftigen�Sozial-
politik sein. 

Die COVID-19-Pandemie hat auch deutlich gemacht, 
wie�sehr�unsere�Gesellschaften�auf�gesellschaftliche�
Gruppen�angewiesen�sind,�die�bislang�oft�ein�Dasein�
am� Rande� unseres�Wirtschafts-� und� Sozialmodells�
fristen müssen. Während Frauen, ethnische Min-
derheiten, Migranten, Jugendliche und andere Grup-
pen mit außergewöhnlichen Belastungen konfron-
tiert�waren,�um�Gesellschaften�am�Laufen�zu�halten,�
bleibt�ihr�Zugang�zu�sozialen,�wirtschaftlichen�und�
politischen Chancen eingeschränkt und ungleich. 
Es ist daher ein Gebot der Fairness, das politische 
Bemühen, um Chancengleichheit für alle Mitglieder 
der�Gesellschaft�zu� intensivieren,�um�nachhaltigen�
sozialen Zusammenhalt zu fördern, der alle in Eu-
ropa miteinschließt. Dies erfordert sowohl gezielte 
Maßnahmen�für�spezifische�gesellschaftliche�Grup-
pen,�beispielsweise�zur�Erreichung�der�gesellschaft-
lichen Gleichstellung von Frauen und Migranten, 
als auch horizontale Maßnahmen zur Stärkung der 
Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit. 

Mehr als 90 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger, fast 21% der Bevölkerung der EU, 
gelten aktuell als von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht. 

21%

Zusammenfassung



Ein Blick aus der Vogelperspektive auf die globa-
le�politische�Landschaft�von�heute� zeigt�nicht� etwa�
eine dynamische globale Transformation hin zu 
mehr Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt, 
sondern vielmehr eine Transitzone, in der Wandel 
in bestimmten Bereichen voranschreitet, während 
andere unberührt bleiben. Einen Plan dafür, wie die 
globale�Gesellschaft�aus�dieser�Transitzone�heraus-
geführt werden kann, sucht man vergeblich. 

Vor diesem Hintergrund der globalen politischen 
Instabilität hat die Pandemie ein neues Licht auf die 
ökologischen und sozialen Folgen eines Weltwirt-
schaftssystems�geworfen,�in�dem�Wohlstand�gleich-
bedeutend ist mit kurzfristig orientiertem Wirt-
schaftswachstum� statt� mit� nachhaltigem� sozialem�
Zusammenhalt. Und sie hat eines deutlicher denn 
je gemacht: Die Milliarden menschlicher Schicksale 
auf unserem Planeten sind heute enger miteinander 
verflochten�als�jemals�zuvor.�

Die� durch� die� Pandemie� verursachten�wirtschaftli-
chen�und� gesellschaftlichen� Schäden� sind� selbst� in�
den reichsten Teilen der Welt weitreichend und nur 
mit� Mühe� zu� verkraften.� In� weniger� entwickelten�
Ländern sind sie verheerend, und es wird viele Jahre 
dauern, sie zu überwinden. Dies bedeutet einen her-
ben Rückschlag für die Agenda für nachhaltige Ent-
wicklung der Vereinten Nationen, die in den Zielen 
für�nachhaltige�Entwicklung�Ausdruck�findet.�Viele�
der Fortschritte, die seit ihrer Formulierung im Jahr 
2015 erzielt wurden, sind nun zunichte gemacht. 

LEBEN IN EINER WELT DER 
NACHHALTIGKEIT UND DES 
GLOBALEN ZUSAMMENHALTS

26 Zusammenfassung Zusammenfassung

»Viel zu lange konnten 
Unternehmen immer 
größere Profite anhäu-
fen, während die Kosten 
der dabei entstandenen 
sozialen und ökologi-
schen Schäden auf die 
Allgemeinheit abge-
wälzt wurden.«
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Die� Pandemie� hat� eine�Welt� getroffen,� die� sich� in�
einer globalen Metakrise verfangen hat, in der der 
Klimawandel, der fortschreitende Verlust von Bio-
diversität,� tief� verwurzelte� Armut� und� klaffende�
Ungleichheiten in zunehmendem Maße zusammen-
wirken. Um diese Metakrise aufzulösen, braucht es 
eine neue Generation von aufeinander abgestimm-
ten politischen Ansätzen und Maßnahmen – insbe-
sondere entlang der Schnittstelle zwischen Mensch 
und Umwelt. Ihr Ziel muss es sein, die grundlegen-
de�Logik�des�vorherrschenden�Wirtschaftsmodells�
neu zu kalibrieren, vom nicht nachhaltigen Nach-
kriegsrezept� des� ‚Wachstum� =� Fortschritt‘� hin� zu�
einem neuen Ansatz, das nachhaltigen sozialen Zu-
sammenhalt hervorbringt. 

Im globalen Streben nach nachhaltigem sozialem 
Zusammenhalt wird es entscheidend auf die Füh-
rungsrolle der EU ankommen. Ihre (positiven wie 
negativen) Erkenntnisse und Erfahrungen bei der 
internen Auseinandersetzung mit Problemen und 
Krisen, die sowohl die europäische und globa-
le Politik gleichermaßen vor Herausforderungen 
stellen, wie etwa der Klimawandel und wachsende 
Ungleichheiten, sind unerlässlich, um globale Lö-
sungsansätze zum Erfolg zu führen. 

Die Herausforderungen, denen sich ein solcher 
grundlegender politischer Wandel auf globaler 
Ebene stellen muss, sind zahlreich. So wird es da-
rauf ankommen, Solidarität in der Bewältigung der 
globalen Pandemie zu fördern, den Zielen für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen neuen 
Schwung zu verleihen, den Kampf für das 1,5°-Kli-
maziel voranzubringen und einen globalen Green 
Deal zu entwickeln. Zur Erreichung dieser Ziele 
ist es zwingend notwendig, einen neuen globalen 
Gesellschaftsvertrag� zu� schließen,� die�Tätigkeiten�
globaler Konzerne in einen regelbasierten Rahmen 
einzubetten, ein wirklich nachhaltiges Welthan-
delssystem zu strukturieren und die Entwicklungs-
zusammenarbeit zu einem starken Hebel für nach-
haltige Entwicklung zu machen. 

Der Gesamtwert der zehn 
wertvollsten Unternehmen der 
Welt ist vergleichbar mit dem 
Wirtschaftsprodukt der 180 
ärmsten Länder. 

»Die EU hat ein unmittelbares 
Interesse daran, den sozialen 
Zusammenhalt weltweit zu 
fördern - denn dies schafft 
und sichert Frieden auf der 
ganzen Welt.«

Zusammenfassung Zusammenfassung



Seit die ICSE ihre Arbeit aufgenommen hat, hat sich 
inmitten der globalen Pandemie ein Wandel in der 
Weltpolitik vollzogen. Die Niederlage des Trumpismus 
und die Wahl eines demokratischen Präsidenten in den 
Vereinigten Staaten haben neue Möglichkeiten für ein 
globales�politisches�Umlenken�eröffnet.�Erste�Schritte�
und Signale der neuen US-Regierung, beispielsweise 
in Bezug auf die Einführung einer globalen Mindest-
steuer für Unternehmen, im Bereich der Klimapolitik 
und in Hinblick auf die Aufhebung des Patentschutzes 
für�COVID-19-Impfstoffe,�haben�dies�eindrücklich�auf-
gezeigt. 

Dieser neue globale Kontext muss die EU in ihrem Ein-
satz für eine gerechtere Welt anspornen. Die EU und 
ihre Entscheidungsträger tragen eine Verantwortung 
dafür, dass die sich gegenwärtig bietende Gelegenheit 
mit Bedacht und entschieden zugunsten des mensch-
lichen und ökologischen Fortschritts und im Sinne des 
nachhaltigen sozialen Zusammenhalts genutzt wird. 

Seit seiner Gründung ist das europäische Einigungs-
projekt mit dem Versprechen von Fortschritt für alle, 
individuell und kollektiv, verbunden. Diese Vision 
ist verbunden mit sozialer Gerechtigkeit und gesell-
schaftlichem� Zusammenhalt,� dem� Schutz� unserer�
individuellen und gemeinsamen Lebensgrundlage 
sowie mit Demokratie, Freiheit und Frieden. Auf globa-
ler�Ebene�findet�sich�ein�ähnliches�Versprechen�in�der�
Charta der Vereinten Nationen. Konterkariert wird dies 
aktuell jedoch durch weit verbreitete Ungleichheit und 
Armut, Umweltzerstörung und die mangelnde Vorbe-
reitung auf globale Krisen, wie COVID-19. 
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Als eine der Hauptursachen für diese Lage lässt sich 
zweifelsohne� das� bestehende� globale� Wirtschafts-
system� identifizieren,� das� traditionell�mehr� auf� die�
Maximierung�wirtschaftlichen�Wachstums�als�auf�die�
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zugeschnit-
ten ist. In seiner vorherrschenden Form beruht es in 
erster Linie auf einer Dynamik, die darauf vertraut, 
dass� durch� intensiven�wirtschaftlichen�Wettbewerb�
kurzfristiges� Wirtschaftswachstum� erzeugt� werden�
kann. Der daraus resultierende materielle Wohlstand 
wird�gemeinhin�als�Garant�wirtschaftlichen�und�sozi-
alen Fortschritts gesehen. Tatsächlich ging die Art 
und�Weise� der� Schaffung�dieses�Wohlstands� jedoch�
einher mit der räuberischen Ausbeutung der öko-
logischen Lebensgrundlage der Menschheit, sodass 
deren Belastbarkeitsgrenze heute weit überschritten 
scheint. 

Die Verbesserung der Lebensbedingungen, die in 
den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
selbstverständlich schien, ist für große Teile unserer 
Bevölkerung allmählich zum Stillstand gekommen. 
Ungleichheiten scheinen mittlerweile tief verwurzelt 
zu� sein,� sodass� heute� ein� Fünftel� der� europäischen�
Bevölkerung akut von Armut und sozialer Ausgren-
zung�betroffen�ist.�Die�Kluft�zwischen�den�höchsten�
und dem niedrigsten Einkommen wuchs stetig. In der 
EU vereint 1% der Bevölkerung 11,3% des verfügbaren 
Einkommens auf sich und die 10% der am besten Ver-
dienenden satte 35,4%.1 Viele auf unserem Kontinent 
– in unseren Städten, ihren Randgebieten und in länd-
lichen Räumen – fallen zurück und verlieren immer 
mehr den Anschluss. Selbst Familien aus der Mittel-
schicht sind heute dem Risiko des sozialen Abstiegs 

ausgesetzt�und�fürchten�zunehmend�um�die�Zukunft�
ihrer Kinder. Ein Gefühl der Prekarität hat sich in 
unseren�Gesellschaften�breitgemacht�–�Unsicherheit,�
Besorgnis�und�Angst�vor�dem,�was�die�Zukunft�brin-
gen wird. Und insbesondere viele junge Menschen 
machen sich Sorgen über die Folgen des Klimawan-
dels� für� ihre� eigene� Zukunft� und� die� des� Planeten.�

Das zunehmende Gefühl von wachsender Ungleich-
heit,� Ungerechtigkeit,� dauerhafter� Arbeitslosigkeit�
und zunehmender Arbeitsplatzunsicherheit in einer 
Gesellschaft,� in� der� immer� wohlhabendere� Super-
reiche� mit� dem� Rest� der� Gesellschaft� koexistieren,�
untergräbt� den� notwendigen� gesellschaftlichen�
Grundkonsens und befeuert systemfeindliche und 
extremistische Positionen. In einer solchen Gesell-
schaft� wird� der� Respekt� vor� der� Vielfalt� und� der�
wirtschaftlichen,� sozialen� und� kulturellen� Fähig-
keit, Menschen unterschiedlicher ethnischer oder 
religiöser� Herkunft� zu� integrieren� und� mit� ihnen�
zusammenzuleben, immer mehr zerstört und schlei-
chend durch Misstrauen ersetzt. 

1 World Inequality Database, November 2020

In der EU vereinen das reichste Prozent 
der Bevölkerung satte 11,3%  und die 
reichsten zehn Prozent 35,4% des 
verfügbaren Einkommens auf sich

Seit seiner 
Gründung ist 
das europäische 
Einigungspro-
jekt mit dem 
Versprechen 
von Fortschritt 
für alle, indivi-
duell und kollek-
tiv, verbunden.«

»



Im Laufe der Zeit haben die regierenden politischen 
Parteien�und�Kräfte,�linke�wie�rechte,�diese�negativen�
Entwicklungen entweder gefördert, ignoriert oder 
unterschätzt. Das Abzielen auf zumeist kurzfristige 
Ziele�und�Erfolge� in�Politik,�Wirtschaft�und�Finanz-
wesen haben hierbei sicherlich eine wichtige Rolle 
gespielt. Die Verantwortung für die Situation, mit 
der wir konfrontiert sind, verteilt sich somit auf viele 
Schultern. Wir alle haben also dazuzulernen. 

Dieser Prozess beginnt jedoch nicht bei Null, doch 
er muss beschleunigt und verstärkt werden. Die 
Europäische Union hat angesichts der Pandemie 
damit begonnen, indem sie eine durch gemeinsame 
Anleihen�finanzierte,�sogenannte�Aufbau-�und�Resi-
lienzfazilität aufgelegt hat, die Investitionen in den 
ökologischen und digitalen Wandel in erheblichem 
Ausmaß möglich machen wird. Dies sind erste gute 
Nachrichten, insbesondere für die vielen jungen 
Menschen� in�unseren�Gesellschaften�deren�Zukunft�
von einem entschiedenen Politikwechsel abhängt, 
wie er in diesem Bericht dargelegt wird. Insbeson-
dere dieser jungen Generation sind wir es schuldig, 
beharrlich weiterzuarbeiten. Denn diese Generation 
trägt keine Verantwortung für den aktuellen Zustand 
unserer�Gesellschaften�und�unseres�Planeten�–�trägt�
jedoch das Gros der Kosten, wenn keine radikale Ver-
änderung zum Besseren erzielt wird. 

Heute wird immer deutlicher, dass zwischen dem 
Gründungsversprechen der Europäischen Union und 
der Wirksamkeit von Politik in global entfesselten 
und komplexen Markt ein grundlegender Wider-
spruch besteht. Das Versprechen einer gerechteren 
Welt des solidarischen Zusammenhalts, das durch 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen formuliert wurde, stößt somit an die Gren-
zen dessen, was politisch in der bestehenden Form 
des globalen Kapitalismus möglich scheint. 

Diese Form des Kapitalismus hat in den letzten Jahr-
zehnten�eine�bedeutende�wirtschaftliche�und�soziale�
Entwicklung ermöglicht. Diese wurde besonders 
durch beeindruckenden technologischen Fortschritt 
und durch eine in den Nachkriegsjahren aktive Sozial-
gesetzgebung�ermöglicht,�sodass�der�wirtschaftliche,�
soziale und politische Wiederaufbau Europas nach 
dem Zweiten Weltkrieg voranschreiten konnte. 
Mittlerweile kollidieren die Auswüchse dieses Sys-
tems jedoch systematisch mit den Bedürfnissen von 
Mensch und Natur. Staatliche Gesetzgebung und 
Politik�konnten�diese�Konflikte�im�Laufe�der�Zeit�nur�
teilweise� und� unvollständig� auflösen� und� kompen-
sieren.�Somit�bleibt�der�inhärente�Konflikt�zwischen�
wirtschaftlichen,� sozialen� und� ökologischen� Not-
wendigkeiten ungelöst und hat die Welt in einen 
permanenten Zustand multipler und ineinander ver-
flochtener�politischer,�wirtschaftlicher,� sozialer�und�
ökologischer Krisen geführt. Zusammen bilden sie 
eine Metakrise, deren jüngste Manifestation die aktu-
elle Pandemie ist, und die durch unsere historische 
Herangehensweise an Gesetzgebung und politische 
Gestaltung nicht verhindert oder gestoppt werden 
kann. 

Diese Metakrise ist das Produkt eines menschenge-
machten� globalen�Wirtschaftssystems.� Sie� ist� keine�
vom Himmel gefallene Seuche. Die Menschheit kann 
sie lösen und muss dies auch tun - denn sie führt 
dazu,� dass� sich� ein� vermeintlich� effizientes� System�
zur� Schaffung� von� Wohlstand� zunehmend� in� ein�
Quell von kostspieligen Problemen und Katastrophen 
transformiert, das unsere menschlichen Gesellschaf-
ten an den Rand des Zusammenbruchs treibt. Und es 
bedroht das Fundament der modernen Demokratie 
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und der individuellen Freiheit, weil es den Nährboden 
für widersprüchliche, extremistische und nationalis-
tische�politische�Kräfte�in�Europa�und�darüber�hinaus�
schafft.�

Die� Menschheit� wird� sich� dieser� Konflikte� und� der�
Notwendigkeit, sie zu lösen, zunehmend bewusst. 
Globale und europäische Anstrengungen zur Ein-
dämmung des Klimawandels und zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt standen 
in den letzten Jahren im Mittelpunkt von politischen 
Auseinandersetzungen, wie beispielsweise in Form 
des Europäischen Green Deal, der im Dezember 2019 
vorgestellt wurde. Soziale Problemstellungen haben 
jedoch weitaus weniger Beachtung gefunden, trotz 
der ehrgeizigen Agenda für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen von 2015, die die Notwendig-
keit� eines� ausgewogenen� wirtschaftlichen,� sozialen�
und ökologischen Fortschritts betont. 

Die� wirtschaftlichen� Grundlagen� des� vorherrschen-
den Systems werden dabei bislang jedoch nicht in Frage 
gestellt. Nach wie vor herrscht allgemein die Ansicht, 
dass� sich� der� vorherrschende� marktwirtschaftliche�
Ansatz des Westens durch eine Kombination aus 
neuen Regulierungen, technologischen Innovationen 
und�effektiveres�Krisenmanagement�reparieren�und�
somit retten lässt. Solch Optimismus steht jedoch auf 

wackligen Füßen und dient dazu, die Infragestellung 
systemischer Mängel zu vermeiden. Somit bleiben 
die negativen Auswirkungen des Strebens nach Wirt-
schaftswachstum� auf� gesellschaftlicher� Ebene� und�
nach kurzfristig orientierter Gewinnmaximierung 
auf Unternehmensebene in politischen Diskursen 
des Mainstreams zumeist ausgeklammert, genauso 
wie� eine� ernsthafte� Auseinandersetzungen� mit� der�
Frage, wie die langfristigen Bedarfe für notwendige 
wirtschaftliche,� ökologische� und� soziale� Investitio-
nen gedeckt werden können. 

Bedauerlicherweise werden die Verknüpfungen 
zwischen ökologischen und sozialen Quellen des Fort-
schritts� in� der� politischen� und� öffentlichen�Debatte�
nach wie vor weitgehend ignoriert oder unterschätzt 
– obwohl die Lösung der hier beschriebenen Meta-
krise genau dies erfordert. 

Diese zentrale Forderung wurde bereits durch den 
ersten Bericht der Ende 20182 aufgestellt. Dieser 
Bericht entwickelte die Idee des nachhaltigen sozia-
len Zusammenhalts und stellte bereits eine breite 
Palette von einschlägigen Maßnahmenvorschlägen 
in�den�Bereichen�Wirtschafts-�und�Sozialpolitik�vor.�
Mehr�als�die�Hälfte�dieser�Empfehlungen�fand�dank�
des Beharrens der S&D Fraktion im Europäischen 
Parlament nach den Europawahlen 2019 zumindest 

2 https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/en-report-of-the-independent-commission-for-sustainable-equality-2019-2024.pdf
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teilweise Eingang in die politische und legislative 
Agenda der EU Institutionen, die für die aktuelle 
Wahlperiode vereinbart wurde. 

Mit diesem neuen Bericht erweitert die ICSE den 
Gegenstandsbereich des ersten Berichts. Sie folgt 
damit dem Ziel, die vielversprechenden, bislang 
jedoch unzureichenden Ansätze zur Lösung der aktu-
ellen Metakrise des globalen Kapitalismus erneut 
in den Blick zu nehmen und zu hinterfragen. Damit 
will sie einen Beitrag zur Formulierung einer wirk-
samen und gangbaren Agenda für nachhaltigen 
sozialen Zusammenhalt leisten, die die Bedürfnisse 
von Mensch und Umwelt miteinander in Einklang 
bringt. Wir geben nicht vor, alle Antworten parat zu 
haben. Was wir jedoch tun können, ist, die Notwendig-
keit grundlegender Veränderungen hervorzuheben 
und durch ein umfassendes Paket transformativer 
Maßnahmenvorschläge einen Beitrag zu dessen Her-
beiführung zu leisten. Kurzfristig wird es dabei 
darum gehen, sicherzustellen, dass Europa und 
die�Welt�nach�der�Pandemie�nicht�zum�„Business�as�
usual“ zurückkehren, sondern dass die bereits einge-
leiteten konstruktiven Maßnahmen, wie die Reform 

des Europäischen Semesters und der zugrundeliegen-
den Haushaltsregeln, der Europäischen Green Deal 
oder der Aktionsplan der europäischen Säule sozialer 
Rechte, erheblich erweitert, beschleunigen, vertiefen 
und erweitert werden. 

Wir� müssen� eine� gemeinsame� Zukunft� auf� der�
Grundlage der Werte der Solidarität, Menschen-
würde und Achtung vor der Natur gestalten, und 
dafür� Sorge� tragen,� dass� wirtschaftliche� Aktivitä-
ten fest in einen Ordnungsrahmen eingebettet sind, 
der�sich�an�gesellschaftlichen�Bedürfnissen�und�den�
Belastungsgrenzen des Planeten orientiert. Dieses 
Vorhaben zum Erfolg zu führen, ist besonders wichtig 
für unsere Jugend, der wir eine andere und bessere 
Zukunft�schuldig�sind.�Wir�wollen�uns�daher�zu�einem�
neuen� Gesellschafts-� und� Umweltvertrag� zwischen�
den� Generationen� verpflichten,� um� Gerechtigkeit�
heute, morgen und übermorgen zu ermöglichen. 

Ein zentrales Unterfangen der ICSE ist es daher, die 
Ansicht zu fördern, dass es sowohl möglich als auch 
notwendig ist, Wirtschaft und Gesellschaft umzu-
gestalten. Wir sind von der Überzeugung geleitet, 
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dass es möglich ist, Wohlstand für alle zu ermög-
lichen, ohne dabei unseren Planeten zu zerstören, 
ohne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus-
zubeuten, und eine immer stärkere Konzentration 
von Reichtum und Macht in Kauf zu nehmen, die 
die Freiheit und die Chancen des Großteils unserer 
Gesellschaften einschränkt und die Demokratie 
untergräbt. 

In unserem Einsatz für einen solchen neuen gesell-
schaftlichen� Rahmen� vertrauen� wir� darauf,� dass�
Märkte� effizient� im� Sinne� des� Gemeinwohls� funk-
tionieren können. Unternehmertum und die 
unternehmerische Freiheit können und sollen auch 
zukünftig� eine� tragende� Rolle� spielen� und� werden�
von uns selbstverständlich als Treiber erfolgreicher 
Innovation anerkannt. Sie können jedoch keine über-
mäßige Vermögenskonzentration in den Händen 
weniger rechtfertigen. Stattdessen müssen Chancen-
gleichheit, gemeinsames Wissen und Zugang für alle 
zu�einer�Gesellschaft�ohne�Prekarität�die�Grundlage�
des�Gemeinwesens�sein.�Innovation,�wissenschaftli-
cher und technologischer Fortschritt werden benötigt 
und�müssen� auch�künftig� gefördert�werden,� sollten�
aber dem Wohle aller dienen. 

Darüber hinaus gilt es, die Stärkung der Demokratie 
auf allen Ebenen voranzutreiben, und zwar so dass 
sowohl legitime Repräsentation als auch die direkte 
Beteiligung�von�Bürgerinnen�ihren�Platz�finden.�Das�
Vertrauen�und�den�Zusammenhalt�der�Öffentlichkeit�
in einer Zeit, in der beide durch Fake News und anti-
demokratische Propaganda zunehmend untergraben 
werden, zu verbessern, ist dabei von entscheidender 
Bedeutung. 

Die� Gesellschaft,� die� auf� diesen� Säulen� aufbaut,�
wird ihre Leistung nicht hauptsächlich an den 
fehlgeleiteten�Konzepten�von�Wachstum�und�Profit-
maximierung messen. Sie wird an ihrer Fähigkeit 

gemessen werden, nachhaltigen sozialen Zusam-
menhalt�zu�schaffen�–�durch�allgemein�zugängliche�
Existenzsicherheit, Stabilität, Inklusion, Chancen 
und�Freiheit�in�einer�Gesellschaft�gleichberechtigter�
Menschen, die ein gemeinsames Schicksal auf einem 
gesunden Planeten teilen. 

Dieser Bericht soll eine Agenda in diesem Sinne 
umreißen, die die europäische Politik inspirieren 
und auch eine globale Reichweite haben soll. Die 
Europäische Union sollte dieses Unterfangen, den 
Übergang� zu� einer� Gesellschaft� der� Solidarität,� der�
Menschenwürde und der Achtung der Natur, als 
globales und universalistisches Menschheitsprojekt 
angehen. Denn dieser Übergang kann keinem unse-
rer Mitgliedstaaten allein gelingen, und letztlich 
auch nicht allein durch das Wirken der Europäischen 
Union,� deren� wirtschaftliches� und� demografisches�
Gewicht in der Welt immer geringer wird. In ihrem 
Bestreben, ein stärkerer Global Player zu werden, 
muss die Europäische Union aktiv versuchen, andere 
Weltregionen und Länder zu mobilisieren. Dies sollte 
vor allem auf der bestehenden Agenda der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung aufbauen, für 
die Europa sich im Inneren und im Ausland einset-
zen muss. Die EU sollte neue langfristige strategische 
Partnerschaften�mit�anderen�Ländern�und�Regionen�
auf der ganzen Welt fördern, um Grundlagen für eine 
stärkere�globale�Ordnungspolitik�zu�schaffen.�

Wir� appellieren� an� progressive� politische� Kräfte� in�
Europa und weltweit, sich gemeinsam mit uns zu 
engagieren. Dieser Bericht ist somit als Einladung 
zu verstehen, die in ihm enthaltenen konkreten For-
derungen und Vorschläge weiter zu stärken und zu 
bereichern�und�Kräfte�und�Energien�zu�bündeln,�um�
die notwendige Transformation zu in Gang zu setzen. 
Unser Beitrag hierzu wird entscheidend sein, und 
daher ist unsere Verantwortung immens. 
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Die in diesem Bericht dargelegten 
Politikvorschläge bauen auf einer Reihe 
von konzeptionellen Vorüberlegungen 
auf, die eine zentrale Rolle in der Arbeit 
der ICSE einnahmen. Um einen tieferen 
Einblick in den Arbeitsprozess der 
ICSE zu ermöglichen, werden diese im 
Folgenden daher vorgestellt. 
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Ein wiederkehrendes Thema im Austausch zwischen 
den ICSE-Mitgliedern war, dass das jahrzehntelange 
Festhalten an neoliberalen politischen Konzepten in 
hochentwickelten� Volkswirtschaften� bei� den� Bürge-
rinnen und Bürgern ein weit verbreitetes Gefühl der 
Verunsicherung und Angst erzeugt hat, das sich mit-
hilfe�des�Begriffs�der�„Prekarität“�beschreiben�lässt.�Es�
beschreibt� einem� Zustand� wirtschaftlicher� Unsicher-
heit und sozialer Vulnerabilität, der das materielle und 
psychische Wohlergehen der Menschen sowie die Fähig-
keit�der�Gesellschaft,�mit�Widrigkeiten�fertig�zu�werden�
und sich zu organisieren, beeinträchtigt. Ihre Quelle 
lässt sich auf die zentrale Annahme der neoliberalen 
Doktrin� zurückführen,� wonach� Gesellschaften,� die�
Kräfte�des�Marktes�möglichst�vollständig�von�Beschrän-
kungen� befreien� müssen,� um� in� der� Weltwirtschaft�
wettbewerbsfähig zu bleiben. In ganz Europa und einem 
Großteil der entwickelten Welt hat diese Überzeugung 
oft�schmerzhafte�Reformen�der�Arbeitsmärkte,�der�Sozi-
alversicherungssysteme� und� der� öffentlichen� Dienste�
durch Deregulierungs- und Liberalisierungsprojekte 
nach sich gezogen. 

Infolgedessen sind die Bürger und Bürgerinnen dem 
Wettbewerbsdruck der zunehmend integrierten Welt-
wirtschaft� und� ihrer� Schwankungen� ausgesetzt� und�
genießen aufgrund von Reformen der sozialen Siche-
rungssysteme und der Deregulierung des Arbeitsmarktes 
unzureichenden Schutz vor sozialen und materiellen 
Härten. Nicht zuletzt hat dies dazu geführt, dass derzeit 
nicht� weniger� als� ein� Fünftel� der� EU-Bevölkerung� als�
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht gilt. Die 
politischen Auswirkungen gehen jedoch noch weiter. 
Da� Bedrohungen� des� individuellen� und� gesellschaft-
lichen Wohlergehens nicht unter Kontrolle gebracht zu 

werden scheinen und sich vervielfachen, insbesondere 
infolge�des�Klimawandels�und�der�demografischen�Ent-
wicklung, werden in der gesamten Bevölkerung Zweifel 
genährt, ob ein würdevolles und abgesichertes Leben 
auch� in� Zukunft�möglich� bleibt.�Diese�Verunsicherung�
erreicht zunehmend auch die vormals gut abgesicherte 
Mittelschicht,�erzeugt�diffuse�Angst�vor�jedweder�Form�
von Veränderung und stellt somit ein Hindernis für den 
dringend�notwendigen�umfassenden�gesellschaftlichen�
Wandel dar, den es im Sinne des nachhaltigen gesell-
schaftlichen�Zusammenhalts�einzuleiten�gilt.3 

Auch bereitet dieses Klima der Prekarität den Nährbo-
den für Anti-Establishment- und Anti-System-Diskurse 
und -Bewegungen, während gleichzeitig das Vertrauen 
in die Fähigkeit etablierter politischer Systeme, indi-
viduellen und kollektiven Fortschritt zu fördern, 
schwindet. Diese politische Entfremdung muss umge-
kehrt werden, wenn Nachhaltigkeit und sozialer 
Zusammenhalt erreicht werden sollen. 

1.1.  Prekarität:�Die�künftige�Politik�muss�Angst�
und existenzielle Unsicherheit bekämpfen 
und das Vertrauen in ein regeneriertes poli-
tisches System wiederherstellen, das sich an 
den Bedürfnissen der Menschen orientiert 

3Azmanova, A. (2020): Capitalism on Edge – How Fighting Precarity Can Achieve Radical Change Without Crisis or Utopia, Columbia University Press
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1.2.  Gesellschaftliche 
Ungleichheiten: 
Zwischen Inter-
sektionalität und 
Synergien 

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussionen inner-
halb der ICSE bezieht sich auf die Bedeutung der 
Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Arten 
von Ungleichheit, z.B. in Bezug auf Einkommen und 
Vermögen, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder 
Geografie.� Solche� Ungleichheiten� stellen� nicht� nur�
ernsthafte�Probleme�aus�der�Perspektive�progressiver�
politischer�Kräfte�dar,�sondern�führen�auch�zu�schwer-
wiegenden� gesellschaftlichen�Funktionsstörungen.� So�
schaffen� beispielsweise� ungleiche� Gesellschaften� ein�
Klima von Wettbewerb, Stress und Entfremdung, das 

dazu�führt,�dass�alle�Mitglieder�der�Gesellschaft,�nicht�
nur die Benachteiligten, Wohlfahrtsverluste erleiden. 
Aufgrund ihrer nachteiligen Auswirkungen auf eine 
Reihe� von� zentralen� Indikatoren� des� gesellschaftli-
chen Wohlergehens – wie psychische und körperliche 
Gesundheit und Vertrauen in demokratische Institutio-
nen�–�sowie�in�Bezug�auf�gesellschaftliche�Stabilität�ist�
der engagierte Einsatz für den Abbau solcher Ungleich-
heiten eine entscheidende Voraussetzung für die 
Herstellung nachhaltigen sozialen Zusammenhalts.4

Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass sich unterschiedli-
che Formen der Ungleichheit überschneiden komplexe 
Wechselwirkungen eingehen. Aktuelle Studien zu 
Ungleichheiten legen nahe, dass ein systematisches 
Verständnis der komplexen Natur von Ungleichheiten 
durch die Einführung einer Unterscheidung zwischen 
zwei grob zugeschnittenen Kategorien von Ungleichhei-
ten möglich wird. Erstens sind Ungleichheiten aufgrund 
demografischer� und� geografischer� Faktoren,� etwa�
zwischen Männern und Frauen, ethnischen Gruppen, 
Menschen mit und ohne Behinderung sowie zwischen 
Stadtteilen� oder� Städten� „horizontal“.� Mit� anderen�
Worten:� Sie� schaffen� Spaltungen� zwischen� verschie-
denen, in sich homogenen Gruppen der Bevölkerung. 
Zweitens wirken sozioökonomische Ungleichheiten, z.B. 
in Bezug auf Einkommen und Vermögen, Bildungsstand 
und Zugang zu politischer Teilhabe und Macht, verti-
kal,� indem� sie� gesellschaftliche� Hierarchien� zwischen�

4 Wilkinson, R. and Pickett, K. (2010): The Spirit Level – Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Bloomsbury
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den�individuellen�Mitliedern�der�Gesellschaft�schaffen,�
gerade im Hinblick auf ihren Zugang zu Ressourcen und 
Macht. (siehe Abbildung 1 unten). 

Solche vertikalen Ungleichheiten erhöhen den gesell-
schaftlichen� ‚Druck‘,� der�dazu� führt,�dass�horizontale�
Ungleichheiten anwachsen. Beispielsweise weisen 
Gesellschaften,� die� durch� ein� hohes�Maß� an� Einkom-
mensungleichheit (vertikal) gekennzeichnet sind, 
generell ein höheres Maß an Geschlechterungleich-
heit (horizontal) auf als Länder mit gleichmäßigerer 
Einkommens- und Vermögensverteilung.5 Damit soll 
nicht behauptet werden, dass vertikale oder horizon-
tale Formen von Ungleichheiten bedeutsamer sind als 
die jeweilige andere Form von Ungleichheit. Stattdes-
sen deutet dies darauf hin, dass die Art und Weise, wie 
unterschiedliche Formen von Ungleichheiten ineinan-
dergreifen, systematisch erfasst werden können. 

Diese Art der Betrachtung von Ungleichheit ist zwar 
relativ komplex, gleichzeitig aber auch äußerst nützlich 
und produktiv. Sie verbessert nämlich unser Verständ-
nis davon, wie politische Maßnahmen so gestaltet 
werden können, dass sie gleichzeitig über verschie-
dene Dimensionen von Ungleichheit hinweg nützliche 
Ergebnisse hervorbringen. So können z.B. Maßnah-
men, die darauf abzielen, vertikale Ungleichheiten bei 
den Bildungschancen zu verringern, zeitgleich hori-
zontale Ungleichheiten zwischen migrantischen und 
nicht-migrantischen Gruppen in der Bevölkerung 
verringern� und� dadurch� Synergieeffekte� in� Bezug� auf�
die Verbesserung der Lebensbedingungen von Gesell-
schaften�schaffen.�

1.3.  Sozial-ökologischer 
Fortschritt: 
Umweltpolitik als 
Sozialpolitik 

Soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit 
stehen seit langem in einem Spannungsverhältnis 
zueinander: Die Lösung der Klima- und Umweltkrise 
erfordert� die�Mobilisierung�massiver�wirtschaftlicher�
Ressourcen, was zumindest kurzfristig Wohlstand und 
Beschäftigung�bedroht,� also�die�materielle�Grundlage�
sozialer Gerechtigkeit. Um soziale und ökologische 
Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, reicht es nicht 
aus, mehr für beide zu tun. Insbesondere bedeutet dies, 
dass�eine�Rückkehr�zur�Nachkriegszeit-Formel�„Wachs-
tum und Verteilung“ keine Lösung darstellt, da diese 
bekannter Weise mit schweren ökologische Schäden 
im Zusammenhang steht. Daher muss eine alternative 
Strategie zur Herstellung von sozialer Gerechtigkeit 
gefunden werden, die gleichzeitig ökologische Gerech-
tigkeit hervorbringt. Eine solche Alternative besteht 
darin, das eindimensionale Ziel der Maximierung 
materiellen Wohlstands durch das gleichzeitige Streben 
nach�wirtschaftlicher�Stabilität�und�sozialer�Solidarität�
zu ersetzen.6

Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass Armut, Ungleich-
heit und ökologische Schäden bereits heute im engen 
Zusammenhang stehen. In der jüngsten Vergangenheit 
wurden immer mehr Indizien dafür zu Tage gefördert, 
wie�die�gesellschaftlichen�Auswirkungen�von�Umwelt-
zerstörung, Klimawandel und Verlust der biologischen 
Vielfalt ungleichmäßig auf soziale Gruppen verteilt 
sind, und zwar zumeist analog zu bereits bestehenden 
sozioökonomische Ungleichheiten.7 So sind in erster 
Linie Geringverdiener dazu gezwungen, in Gegenden 
zu leben, die besonders anfällig für Umweltbelastun-
gen sind, etwa in Form von Überschwemmungen oder 
Luftverschmutzung.�Solche�Unterschiede�können�auch�
als Treiber für Umweltzerstörung wirken. So sind Haus-

Unterschiedliche 
Formen von 
Ungleichheit 
überschneiden 
sich und gehen 
komplexe 
Wechselwirkungen 
ein.«

»

5 Pickett,�K.�(2021):�Fissures�that�tear�us�apart�and�pressures�that�weigh�us�all�down,�abrufbar�unter:�https://www.socialeurope.eu/fissures-that-tear-us-apart-and-pressures-that-weigh-us-all-down�
6 A. Azmanova, “Precarity, populism, and prospects for a Green Democratic Transformation,” openDemocracy (18/01/2021); A. Azmanova, “The big Green New Deal and its little red social question,” 

Social Europe (30/10/2019). 
7 Europäische Umweltagentur (2019): Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, abrufbar unter:  

https://www.eea.europa.eu/publications/unequal-exposure-and-unequal-impacts and OECD (2021), “The Inequality-Environment Nexus: Towards a people-centred green transition”, OECD Green 
Growth Papers, 2021-01, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/ca9d8479-en
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halte mit niedrigem Einkommen tendenziell stärker auf 
Nahrungsmittel angewiesen, die aus kostengünstigen, 
aber stark umweltbelastender industrieller Landwirt-
schaft�stammen�als�einkommensstarke�Familien.�

Somit wird deutlich, dass Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Klimawandel und Umweltzerstörung eine 
soziale�Dimension�umfassen,�da�sie�zwangsläufig�und�
automatisch mit bestehenden sozialen Ungleichheiten 
zusammenwirken. Die ausdrückliche Befassung mit 
der sozioökonomischen Dimension der Umweltpolitik 
und des Klimaschutzes stellt daher nicht nur ein Gebot 
der�grundlegenden�Fairness�dar,�sondern�schafft�auch�
Möglichkeiten, umfassendere Wohlstandsgewinne für 
alle� zu� realisieren�und�Synergieeffekte� statt� negativer�
Feedbackschleifen�zu�schaffen.�Ein�Beispiel�für�solche�
Synergieeffekte� besteht� z.B.� darin,� dass� Maßnahmen�
zur Verringerung von Einkommensungleichheiten 
auch Statuskonsum und Konsumdenken verringern 
und somit umweltschädlichen Überkonsum reduzie-
ren. Indem sie sowohl soziale als auch ökologische 
Vorteile erbringen, können solche Maßnahmen daher 
als sozial-ökologischer Fortschritt verstanden werden. 

1.4.  Nachhaltig-
keit und sozialer 
Zusammenhalt 
bedürfen einer 
lebendigen Demo-
kratie und der 
Partizipation auf 
allen Ebenen 

Zur�Gestaltung�der�Gesellschaft�von�morgen�sowie�des�
Übergangs hin zu dieser neuen Form des Zusammenle-
bens sind die Prinzipien der partizipativen Demokratie 
von entscheidender Bedeutung. Dies muss dazu dienen, 
ein beschränktes Verständnis von Demokratie zu 
überwinden,�wonach� gesellschaftliche�Rahmenbedin-

gungen� in�erster�Linie� ‚von�oben‘�vorgegeben�werden,�
und Bürgerinnen und Bürger lediglich periodisch in 
Form von Wahlen politisch teilhaben. 

Durch partizipative Formen der Politikgestaltung, eine 
ausgeprägte� Wirtschaftsdemokratie� und� bürgernahe�
öffentliche� Dienste� kann� eine� Neuartikulierung� der�
Machtverhältnisse zwischen Staat, Märkten und Zivil-
gesellschaft�erreicht�werden.�Darüber�hinaus�stellt�die�
Wiederherstellung�der�öffentlichen�Debatte,�innerhalb�
von� Parteien� und� zwischen� öffentlichen� Institutionen�
und Interessensgruppen und Menschen eine vielver-
sprechende Chance dar, um Ressourcen und Wissen zu 
organisieren, die für die Gestaltung der erforderlichen 
Maßnahmen zur Förderung sozial-ökologischen Fort-
schritts benötigt werden. 

Die Arbeit der ICSE baut daher auf einem synerge-
tischen Verständnis von sozialer und ökologischer 
Gerechtigkeit auf, der die Spannungen zwischen den 
beiden durch einen umfassenden Ansatz heilt, dessen 
Hauptaugenmerk auf sozialer und ökologischer Solida-
rität liegt. Hinzu kommt ein dreidimensionaler Ansatz 
zur Bekämpfung sozial-ökologischer Ungleichheiten 
mit dem Ziel, sie in sozial-ökologische Fortschritte 
umzukehren. Das bedeutet erstens, qualitative 
Ungleichheiten anzugehen, also die ungleiche Ver-
teilung qualitativer Aspekte der natürlichen Umwelt 
zwischen Einzelpersonen und Gruppen. Die besagte 
„Qualität“�kann�negativ�(z.B.�erhöhte�Gefährdung�durch�
schädliche�Umwelteinflüsse)�oder�positiv� (z.B.�verbes-
serter Zugang zu Umwelteinrichtungen wie Wasser, 
Energie� und� Grünflächen)� sein.� Zweitens� befasst� sich�
der Bericht mit den ungleichen Auswirkungen der 
Umweltpolitik� auf� gesellschaftliche� Gruppen� (z.� B.�
die ungleiche Verteilung der Kosten des Übergangs 
zu einer nachhaltigen Energie- oder Kreislaufwirt-
schaft).� Drittens� befasst� er� sich� mit� Ungleichheiten�
bei der Beteiligung an der Politikgestaltung nicht nur 
als eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch als 
Voraussetzung, um ein viel besseres Verständnis der 
Möglichkeiten von Maßnahmen zu ermöglichen und 
dadurch die Wahrscheinlichkeit ihrer Akzeptanz durch 
verschiedene�Gruppen� in�der�Gesellschaft�sowie� ihrer�
wirksamen Umsetzung zu erhöhen.8 In der Tat erfor-
dern die komplexen Herausforderungen unserer Zeit 
eine wiederbelebte Demokratie, die sich von einem 
Top-down und rein repräsentativen Modell zu einem 
Modell mit stärkerem Engagement und umfassenderer 
Beteiligung bewegt. 

8 Laurent, E. (2021): The European Green Deal: from growth strategy to social-ecological transition? In: Vanhercke B., Spasova S. and Fronteddu B. (Hrsg.): Social policy in the European Union: state of 
play 2020. Facing the pandemic, Brussels, European Trade Union Institute (ETUI) und European Social Observatory (OSE)
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1.5.  Die Bekämpfung 
von Prekarität 
und Ungleichhei-
ten hängt von der 
Leistungsfähigkeit 
des sozial-ökolo-
gischen Staats ab 

Die Einhegung dessen, was Bürgerinnen und Bürger 
heute als entfesselte Bedrohung ihrer Lebensbedingun-
gen erleben, in beherrschbare und damit akzeptable 
soziale Risiken erfordert den Wiederaufbau integra-
tiver Sicherheitsnetze und kollektiver Institutionen, 
die� effektiven� Schutz� vor� Prekarität,� Verarmung� und�
ständig wachsenden Ungleichheiten bieten. Dies kann 
nur durch einen legitimen und funktionierenden Staat 
geleistet werden, der fähig ist, auf allen Ebenen sozial 
verantwortlich zu regieren. 

Die ICSE ist der Ansicht, dass dies mehr erfor-
dert als eine Wiederbelebung des traditionellen 
Sozialstaats und seiner althergebrachten Absicherungs-
mechanismen gegen die unvermeidlichen sozialen 
und�wirtschaftlichen�Lebensrisiken.�Da�sich�die�Quel-
len von Unsicherheit und Ungleichheit vermehren, 
müssen neue, insbesondere ökologische Risiken von 
einer neuen Form sozial-ökologischer Staatlichkeit 
anerkannt und bewältigt werden.9 Ähnlich wie dem 
traditionellen Sozialstaat muss es dem sozial-öko-
logischen Staat darum gehen, seine Bürgerinnen 
und Bürger vor Prekarität und Not zu schützen und 
Ungleichheiten zu verringern. Das sollte kollektive 
Versicherungsmechanismen gegen alle bedeutenden 
Formen� wirtschaftlicher,� sozialer� und� ökologischer�
Risiken�ebenso�umfassen�wie�die�Bereitstellung�öffent-
licher Güter und Dienstleistungen, die Individuen 
und� ihre� Gemeinschaften� dabei� unterstützen,� ihren�
Lebensunterhalt zu sichern und nachhaltigen sozialen 
Zusammenhalt zu begründen. 

Diese neue Logik lässt sich nicht einfach auf die Frage 
der Größe des Staates reduzieren. Die übergeordnete 
Frage ist vielmehr, welche Zielsetzungen dem Han-
deln�von�Regierungen�und�öffentlichen�Verwaltungen�
zugrunde liegen sollten und wie sie handeln, um diese 
zu erreichen. Was durch die COVID-Pandemie beson-
ders deutlich wurde, ist, dass staatliches Handeln zwar 
von entscheidender Bedeutung ist, um das Funktionie-
ren�von�Gesellschaften�zu�gewährleisten,�allein�jedoch�
nicht�ausreicht.�Vielmehr�kommt�es�darauf�an�„die�Art�
und� Weise� zu� gestalten,� wie� Wirtschaft� funktioniert,�
wie� die� Beziehungen� zwischen� Wirtschaftsakteuren�
strukturiert�sind,�und�wie�sich�die�Wirtschaft�und�die�
Zivilgesellschaft�zueinander�verhalten“.10 Hierzu bedarf 
es einer partizipativen Demokratie, in der die Zusam-
menarbeit� aller� gesellschaftlichen� Akteure� derart�
strukturiert ist, dass aus ihr nachhaltiger sozialer 
Zusammenhalt entstehen kann. Der Staat sollte daher 
nicht nur ein Erbringer von Dienstleistungen sein, son-
dern� auch� als�Gründer� von�Partnerschaften� zwischen�
gesellschaftlichen�Akteuren�auftreten,�sodass�auf�allen�
Ebenen, von der lokalen bis zur internationalen, sowie 
innerhalb� von� Wirtschaftssektoren,� zielgerichtete�
Kooperation zur Bewältigung von drängenden Heraus-
forderungen ermöglicht wird. 

9 Laurent, E. (2021): The European Green Deal: from growth strategy to social-ecological transition? In: Vanhercke B., Spasova S. and Fronteddu B. (Hrsg.): Social policy in the European Union: 
state of play 2020. Facing the pandemic, Brussels, European Trade Union Institute (ETUI) und European Social Observatory (OSE)

10 Mazzucato, M. (2021): Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism, Allen Lane), p. 23
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1.6.  Jenseits von 
Wachstum und 
BIP als Indika-
toren für das 
gesellschaftliche 
Wohlergehen

Trotz wachsender Kritik beruhen die meisten politischen 
Entscheidungen und Regierungsprogramme in hochentwi-
ckelten�Volkswirtschaften�nach�wie�vor�auf�der�Annahme,�
dass� Wirtschaftswachstum� automatisch� zu� besseren�
Lebensbedingungen führt, solange der traditionelle Sozi-
alstaat nur dafür sorgt, dass die Früchte des Wachstums 
gerecht� unter� den� Mitgliedern� der� Gesellschaft� verteilt�
werden. Diese Annahme wird jedoch zunehmend durch 
Belege dafür konterkariert, dass ein solch wachstumsfo-
kussierter Ansatz mit wachsender sozialen Ungleichheit 
einher geht und die Entstehung von Prekarität fördert. 
Zudem überdehnt er die physikalischen Belastungsgrenzen 
unserer Umwelt. Um nachhaltigen sozialen Zusammenhalt 
mithilfe der Logik der sozial-ökologischen Staatlichkeit zu 
ermöglichen, muss das Festhalten am übergeordnete Ziel 
der Maximierung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 
jeden Preis daher aufgegeben werden. 

Im Gegensatz zu wachstumsorientierten Vorstellungen von 
menschlichem Fortschritt, die menschliches Wohlergehen 
mit Wohlstand gleichsetzen und es als lineare Expansion 
des BIP sehen, verfolgen neuere Beiträge zur Ökonomie 
der Nachhaltigkeit daher eine andere Logik. So geht bei-
spielweise das verhältnismäßig simple und mittlerweile 
durchaus�bekannte�Modell�der�‚Doughnut-Ökonomie‘�nicht�

länger� von�einer� linearen�Logik�wirtschaftlicher�Entwick-
lung aus, sondern versteht diese als zirkulär und durch 
objektive Grenzen beschränkt: erstens, ist menschliches 
Handeln in dieser Lesart durch eine Reihe von Umweltgren-
zen beschränkt, die nicht überschritten werden dürfen, 
um die Stabilität von Ökosystemen nicht zu gefährden. 
Zweitens�wird�wirtschaftliche�Aktivität� von� einer� unteren�
Grenze geleitet, die das Mindestmaß an Ressourcen, Rech-
ten und Fähigkeiten beschreibt, das erforderlich ist, um 
eine�gerechte�und�funktionierende�Gesellschaft�zu�gewähr-
leisten. Diese beiden Grenzen bestimmen einen Korridor, 
innerhalb� dessen� eine� nachhaltige�Wirtschaft� funktionie-
ren kann. Die Aufgabe des Staates besteht in dieser Lesart 
darin, sicherzustellen, dass die durch diesen Doughnut 
markierten Grenzen gewahrt bleiben und dass die grundle-
genden Bedürfnisse für das Wohlergehen der Bürgerinnen 
und�Bürger,� z.�B.�nach�Nahrung�und�Unterkunft,�Gesund-
heitsversorgung, Bildung und politischer Teilhabe, erfüllt 
werden, ohne dass dabei Umweltgrenzen überschritten 
werden (siehe Abbildung 2).11

Die Logik des sozial-ökologischen Fortschritts baut auf 
diesem Modell auf, indem sie betont, dass das Verhältnis 
zwischen�der�Gesellschaft�und� ihren�natürlichen�Grenzen�
nicht restriktiv sein muss, sondern vielmehr durch eine 
Politik, die die oben genannten Zusammenhänge erkennt 
und positiv verstärkt, überaus produktiv sein kann. Wenn 
dies gelingt, wirken sozialer und ökologischer Fortschritt 
zusammen. Die Aufgabe des Staates ist es daher, dafür zu 
sorgen, dass soziale und ökologische Systeme sich zueinan-
der so verhalten, dass daraus sich gegenseitig verstärkende 
positive Feedbackschleifen hervorgehen.12

Um dies zu erreichen, muss der sozial-ökologische Staat 
systematisch in der Lage sein, Chancen zu erkennen, 
Synergieeffekte� in� Bezug� auf� soziales� und� ökologisches�
Wohlergehen zu erschließen. Das bedeutet beispielsweise, 
soziale Ungleichheiten und Notlagen derart anzugehen, dass 
dabei gleichzeitig der ökologische Fußabdruck der Gesell-
schaft�verringert�wird.�Ein�Beispiel�für�diesen�Ansatz�wäre,�
wenn Maßnahmen zur Minderung von Ungleichheiten im 
Wohnungswesen�durch�Investitionen�in�energieeffizienten�
sozialen Wohnungsbau umgesetzt werden. Eine solche Sozi-
alpolitik trägt somit zur Erreichung von Umweltzielen wie 
einer� geringeren� Abhängigkeit� von� fossilen� Brennstoffen�

Wenn dies gelingt, wirken sozia-
ler und ökologischer Fortschritt 
zusammen.«

»

11 Raworth, K. (2017): Doughnut Economics – Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, Random House
12 Laurent, E. (Hrsg.) (2021): The Well-being Transition - Analysis and Policy, Palgrave
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Abbildung 2, Raworth (2017): 51 
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bei� und� schafft� so� einen� ‚Gerechtigkeit-Nachhaltigkeits-
Nexus‘.� Gleichzeitig� führt� dies� zu� Umweltvorteilen,� die�
weitere soziale Dividenden abwerfen, indem die Inzidenz 
von Erkrankungen in der Bevölkerung reduziert wird, die 
auf� Luftverschmutzung� zurückzuführen� sind.� Hierdurch�
entsteht� also� ein� ‚Umwelt-Gesundheits-Nexus‘.� Außerdem�
führt�dies�wiederum�zu�Kosteneinsparungen�in�öffentlichen�
Gesundheitssystemen, die damit neue Handlungsspiel-
räume� für� den� sozial-ökologischen� Staaten� eröffnen,� in�
weitere positive Feedbackschleifen des sozial-ökologischen 
Fortschritts zu investieren (siehe Abbildung 3). 

1.7.  COVID-19 ermög-
licht es uns, den 
Status quo zu hin-
terfragen und 
Bereitschaft für 
Veränderung zu 
erzeugen

Die� Schaffung�positiver� Feedbackschleifen�des� sozial-
ökologischen Fortschritts hängt selbstverständlich 
auch von Änderungen individueller und kollektiver 
Verhaltensweisen� in� unseren� Gesellschaften� ab.� Bis-
lang� beruhen� westliche� Gesellschaften� zum� Beispiel�
auf�dem�Verständnis,�dass�individuelles�Wohlbefinden�
als ein direktes Ergebnis der Verfügbarkeit von Gütern 
und Dienstleistungen beschrieben werden kann. Als 
sicherstes Rezept zur Erreichung von Fortschritten 
auf individueller und kollektiver Ebene gilt es daher, 
sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger in 
den Genuss ständig erweiterter Konsummöglichkeiten 
kommen.� Dieses� ‚konsumistische‘� und� individualisti-
sche Konzept von Wohlergehen und Fortschritt kann 
jedoch nur innerhalb eines extraktiven, auf ständiges 
Wachstum ausgerichteten und damit nicht nachhalti-
gen�Wirtschaftsmodell�funktionieren.�

Die COVID-19-Pandemie stellt einen Wendepunkt dar. 
Sie hat den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein 
dafür� geschaffen,� dass� weitreichende� gesellschaft-
liche Veränderungen nicht nur notwendig, sondern 
auch kurzfristig möglich sind. Die Pandemie hat eine 
paradoxe Situation erzeugt, in der die Menschen Iso-
lation, Angst und in vielen Fällen eingeschränkten 
Zugang zu vielen Ressourcen erleiden mussten, doch 
zugleich viele Akte der Solidarität und des kollekti-
ven� Engagements� für� die� Gemeinschaft� erlebten� und�
wertschätzten.� Trotz� der� äußerst� schwierigen� und� oft�
beunruhigenden Art und Weise, wie die Bürgerinnen 
und Bürger mit dieser Erfahrung konfrontiert wurden, 
ist die Zeit der Pandemie auch reich an Beispielen, die 
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Abbildung 3, Eloi Laurent (2021)



als Ermutigung für eine Transformation der Gesell-
schaft� dienen� können.� Beispielsweise� können� lokale�
Initiativen, die Hilfe für ältere und isolierte Menschen 
organisieren, ebenso wie die weit verbreitete Akzep-
tanz von Veränderungen im persönlichen Alltag zum 
Wohle Anderer als Ausdruck des Wunsches nach mehr 
Gemeinschaft�und�sozialem�Zusammenhalt�verstanden�
werden.13 Besonders ermutigende Beispiele hierfür 
sind an Orten und in Kommunen zu beobachten, die 
bereits heute eine partizipative und auf Nachhaltigkeit 
und sozialen Zusammenhalt ausgerichtete Logik in der 
kommunalen Selbstverwaltung und bei der Bereitstel-
lung�öffentlicher�Dienstleistungen�anwenden.14 

Als existenzielle Krise hat die Pandemie Bürgerinnen 
und Bürger dazu veranlasst, neu zu bewerten, was eine 
gerechte,�gesunde�und�widerstandsfähige�Gesellschaft�
ausmacht�und�verdeutlicht,�dass�Gesellschaften�nur�auf�
der Grundlage von sozialem Zusammenhalt funktionie-
ren können. Möglicherweise markiert dies den Beginn 
eines�gesellschaftlichen�Wandels�durch�Bottom-up-Pro-
zesse,� der� das� Gemeinwohl� und� die� gesellschaftliche�
Verantwortung Einzelner wieder mehr in den Vorder-
grund rückt. Insbesondere bietet dies die Möglichkeit, 
den� Begriff� der� Freiheit� von� seiner� neoliberalen� und�
rein individualistischen Auslegung zu befreien und ihn 
um�den� Begriff� der� Verantwortung� des� Einzelnen� für�
die�Gemeinschaft�und�den�Planeten�zu�erweitern.�

Ähnliche Auswirkungen des erzwungenen Bruchs 
mit� der� Logik� des� ‚business� as� usual‘� sind� auch� auf�
politischer Ebene zu beobachten – auch wenn sie, wie 
dieser�Bericht�argumentiert,�bislang�unausgereift�und�
unvollständig bleiben. In der Europäischen Union 
wurden schnell Forderungen laut, dass die durch die 
Pandemie� verursachte� Wirtschafts-� und� Sozialkrise�
nicht zur Unterbrechung, sondern zur Beschleunigung 
der mit dem Europäischen Green Deal begonnenen 
Transformationsambitionen der EU führen müsse. 
Daraus entwickelte sich rasch ein breiter politischer 
Konsens über Parteigrenzen hinweg, der einen deut-
lichen, wenn auch bislang unzureichenden, Impuls 
zur Beschleunigung der Transformation Europas hin 
zu�einer�klimaneutralen�Wirtschaft�ermöglichte.�Dies�
ermöglichte die Einleitung von Maßnahmen, die, wie 
etwa� die� gemeinsame� Ausgabe� öffentlicher� Anleihen�
zur Finanzierung der europäischen ‚Aufbau- und Resi-
lienzfazilität‘� der�EU,�unter�normalen�Umständen�auf�
unüberwindlichen Widerstand einiger EU-Mitglieds-
staaten gestoßen wären. Ähnliche Entwicklungen 
gewinnen in den Vereinigten Staaten an Fahrt, wo eine 
neue Regierung zugesagt hat, große Investitionspakete 
zur Förderung des Klimaschutzes und des Abbaus sozio-
ökonomischer Ungleichheiten auf den Weg zu bringen. 

Diese Beispiele beschreiben eine deutliche Abkehr von 
tief verwurzelten politischen Pfadabhängigkeiten. 

So unvollständig diese Initiativen auch sein mögen, 
zeigen sie doch eindeutig, dass Regierungen in der 
ganzen westlichen Welt die Tür für einen möglicher-
weise weitreichenden Politikwechsel weit aufstoßen. 
Wenn diese Gelegenheit nicht ungenutzt vorüberziehen 
soll, muss nun entschieden gehandelt werden. 

1.8.  Die Prinzipien 
einer Politik 
für Nachhaltig-
keit und sozialen 
Zusammenhalt 

Der Weg fort vom überholten Denken, das Wirt-
schaftswachstum� mit� gesellschaftlichem� Fortschritt�
gleichsetzt, hin zu einer neuen Vision des nachhal-
tigen menschlichen Fortschritts muss sowohl auf 
der individuellen als auch auf der kollektiven Ebene 
gegangen werden. Die verschiedenen Dimensionen 
einer solchen Entwicklung müssen miteinander im 
Einklang sein, von der individuellen über die lokale, 
regionale, nationale, europäische und globale Ebene 
bis hin zu den menschlichen und nichtmenschlichen 
Lebensformen innerhalb des planetarischen Öko-
systems. Eine solche Entwicklung kann, wie dieser 
Bericht argumentiert, nur erreicht werden, indem das 
globale� Wirtschaftsmodell� unserer� Zeit� von� seinem�
scheinbar unbeirrbaren Glauben an die Vorteile von 
intensivem und möglichst wenig reguliertem Wett-
bewerb befreit und in eine Logik überführt wird, die 
zuvorderst auf Zusammenarbeit und Partizipation 
aufbaut.

Während Vorstellungen davon, was nachhaltige Ent-
wicklung� auf� der� gesamtgesellschaftlichen� Ebene�
bedeutet, weit verbreitet sind, mangelt es an einem 
klaren Verständnis der damit verbundenen indi-
viduellen Auswirkungen, was insbesondere die 
Politikgestaltung beeinträchtigt, die sich stets an den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren 

13 Wilkinson, R. and Pickett, K. (2020): Why coronavirus might just create a more equal society in Britain, abrufbar unter:  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/04/coronavirus-equal-society-britain-wellbeing-economic-growth 

14 Eine Zusammenstellung solcher Beispiele hat die SPE-Fraktion im Europäischen Ausschuss der Regionen zusammengestellt:  
https://www.pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 
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15 Pickett, K., Wilkinson, R. (2010). The spirit level: Why equality is better for everyone. Penguin 
Pickett, K., Wilkinson, R. (2019). The inner level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everyone’s Well-being. Penguin

16 Azmanova, A. (2020). Capitalism on Edge: How Fighting Precarity Can Achieve Radical Change Without Crisis or Utopia. Columbia University Press; Azmanova, A., “Countering precarity: social resilience through a political 
economy�of�trust,”�in�Resilience�in�EU�and�International�Institutions.�Redefining�Local�Ownership�in�a�New�Global�Governance�Agenda,�herausgegeben�von�Elena�Korosteleva�und�Trine�Flockhart�(Routledge,�2020).

17 Laurent, E. (2020). Et si la santé guidait le monde? L’espérance de vie vaut mieux que la croissance. LLL, Les liens qui libèrent.

muss. Besonders aufschlussreiche Studien zu Ungleich-
heiten15 und Prekarität16 wie in den vorangegangenen 
Abschnitten dargelegt, haben wesentliche Elemente 
geliefert, um das Kollektiv und das Individuum in 
unserem Denken über nachhaltige Entwicklung zusam-
menzubringen.�Weitere�Elemente�zur�Schaffung�einer�
solchen Synthese wurden auch durch Studien zu Fragen 
des Zusammenhangs von sozialen und ökologischen 
Dimensionen von Fortschritt entwickelt, insbesondere 
im Kontext der anhaltenden Gesundheitskrise.17 Wei-
tere Arbeiten in diese Richtungen bleiben allerdings 
erforderlich. 

Jeder Versuch, hierfür einen kohärenten wissen-
schaftlichen� Rahmen� zu� schaffen,� ginge� weit� über�
den Aufgabenbereich und die Rolle dieses Berichts 
hinaus. Wichtig ist jedoch, darauf hinzuweisen, dass 
die in diesem Bericht geforderten globalen Verände-
rungen einen klaren Bezug zur individuellen Ebene 
haben und zu Ergebnissen führen müssen, die die 
Menschen als positive Verbesserungen in ihrem Leben 
sehen. Die ICSE versteht dies als ‚nachhaltigen sozialen 
Zusammenhalt‘� bzw.� als� ‚Nachhaltigkeit� und� sozialen�
Zusammenhalt‘.�Hieraus�darf�sich�nicht�nur�ein�neues�
philosophisches Konzept oder eine neue Betrachtungs-
weise� gesellschaftlicher� Herausforderungen� ergeben.�
Gleichzeitig muss sich auf dieser Grundlage ein neuer 
politischer�Rahmen�spannen,�der�für�effektives,�über-
zeugendes politisches Handeln, politische Narrative 
und Diskurse relevant ist. 

Daher ist es wichtig, einige Grundsätze oder Grund-
regeln für dieses Konzept so festzulegen, dass sie das 
politische�Handeln�beeinflussen�können:�

• Zusammenhalt zielt darauf ab, die Bedürfnisse 
von Mensch und Umwelt miteinander in Ein-
klang zu bringen. Daher müssen Maßnahmen zur 
Befriedigung von Bedürfnissen auf der individu-
ellen Ebene mit dem Bemühen um Nachhaltigkeit 
auf der kollektiven Ebene vereinbar sein und diese 
vorantreiben.

• Nachhaltige Entwicklung muss zu einer verbes-
serten Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse 
auf individueller Ebene führen. Das kann 
erreicht werden, indem das volle Potenzial des 
sozial-ökologischen Fortschritts durch geeignete 
Maßnahmen erschlossen und eine breite demo-
kratische und bürgerliche Beteiligung an ihrer 
Verwirklichung sichergestellt wird.

• Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt wird 

in erster Linie durch die Dynamik der Zusammen-
arbeit statt des Wettbewerbs gefördert. Dieser 
Grundsatz sollte auf allen Ebenen von der lokalen 
bis�zur�globalen�Ebene�und�über�alle�Wirtschafts-
sektoren hinweg gelten, um sicherzustellen, dass 
ein gesteigertes Wohlergehen einiger nicht das 
Wohlergehen anderer oder des Ökosystems ver-
ringert oder einschränkt. Das erfordert, wie 
dieser Bericht argumentiert, eine umfassende 
Transformation unseres kapitalistischen Wirt-
schaftsmodells.

• Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt setzt 
Partizipation und die koordinierte politische 
Interventionen auf allen Ebenen voraus. Nur 
so können ein weitaus höheres Maß an Gleich-
berechtigung und Zusammenhalt in unseren 
Gesellschaften,� ein� wirklich� gerechter� Übergang�
zu� einer� nachhaltigen� Wirtschaft,� ein� kollek-
tives Gefühl sozioökonomischer Sicherheit, 
Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit 
angesichts� zukünftiger� Risiken� und� Krisen� und�
eine funktionierende Demokratie gewährleistet 
werden.

• Nicht zuletzt gilt es, klarzustellen und anzuerken-
nen, dass nachhaltiger sozialer Zusammenhalt 
mit dem Fortbestehen von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung in unseren Gesellschaften unver-
einbar ist.�Daher�muss�jede�zukünftige�nachhaltige�
Gesellschaft,�die�dieser�Qualifizierung�würdig� ist,�
dafür Sorge tragen, dass ‚niemand auf der Strecke 
bleibt‘.�Dieses�Prinzip�zu�garantieren,�ist�Aufgabe�
der Politik, die dafür geeignete Mechanismen ent-
wickeln muss.

45 





Das Wirtschaftssystem, das nach 
und nach aus dem Zweiten Weltkrieg 
hervorgegangen ist und sich schrittweise 
auf der ganzen Welt durchgesetzt hat, 
hat in vielen Teilen der Welt historischen 
Wohlstandsgewinne hervorgebracht. 
Dennoch zeigt sich heute, dass es von 
inhärenten und untragbaren Mängeln 
und Konflikten gekennzeichnet ist. 
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Das� Wirtschaftssystem,� das� nach� und� nach� aus� dem�
Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist und sich schritt-
weise auf der ganzen Welt durchgesetzt hat, hat in 
vielen Teilen der Welt historischen Wohlstandsge-
winne hervorgebracht. Dennoch zeigt sich heute, dass 
es von inhärenten und untragbaren Mängeln und Kon-
flikten� gekennzeichnet� ist.� Diese� haben� soziale� und�
ökologische Härten verursacht, die die Vorteile des 
Systems� zunehmend�überwiegen.�Aktuell� eröffnet�die�
gleichzeitige Wirkung der globalen Pandemie und der 
Niederlage des Trumpismus jedoch eine weltpolitische 
Gelegenheit von möglicherweise historischer Bedeu-
tung, für deren Nutzung im Interesse eines globalen 
nachhaltigen sozialen Zusammenhalts die Europäische 
Union ideal positioniert ist. 

Unsere� Gesellschaften� sind� in� einem� Wirrwarr� zahl-
reicher Krisen verstrickt. Während die verheerenden 
Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 auch nach 
mehr als einem Jahrzehnt noch zu spüren sind, breitete 
sich die COVID-19-Pandemie weltweit aus. Sie droht 
die� Welt� und� die� EU� dauerhaft� fragiler� zu� machen:�
politisch,� wirtschaftlich� und� sozial� stärker� gespalten�
und mit mehr Menschen und Regionen, die auf der 
Strecke bleiben während Arbeitslosigkeit und Armut 
exponentiell ansteigen. Gleichzeitig gefährden der 
Klimawandel und die fortschreitende Zerstörung der 

Biodiversität unseres Planeten zunehmend die Lebens-
grundlagen� der� Menschheit� und� offenbaren� neue�
Quellen� der� Ungleichheit.� Die� Öffentlichkeit� ist� sich�
des Ausmaßes dieser Krisen bewusst, was bei immer 
größeren� gesellschaftlichen� Gruppen� Angst� und� Ent-
fremdung auslöst. 

Wenn hierauf nicht oder zu wenig reagiert wird, ist die 
Gefahr, dass sich diese rasche Abfolge von Krisen noch 
beschleunigt, durchaus real. Ihre Auswirkungen könn-
ten im Laufe dieses Jahrhunderts unumkehrbar und 
unkontrollierbar werden. 

Mittlerweile wird kaum noch bestritten, dass diese 
Krisen aus einem fehlerhaften Weltwirtschafts-
system hervorgehen, das selbst eingebettet ist in 
ein veraltetes und ineffektives System der globa-
len Ordnungspolitik. Für viele sind diese Krisen der 
frappierende und erschreckende Ausdruck der tief-
greifenden Mängel in diesem System. Zunehmende 
Ungleichheiten, anhaltende Armut und Prekarität, 
immer weiter zurückfallende Regionen und ganze 
Länder oder die weit verbreiteten Angriffe auf Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit sind gleichermaßen 
besorgniserregend und untragbar. Zusammen bilden 
sie ein komplexes Netzwerk schwerwiegender Funk-
tionsstörungen im globalen Wirtschaftssystem. Sie 
nähren sich ständig gegenseitig und verstärken ihre 
zerstörerischen Auswirkungen auf das System als 
Ganzes. 

Auch wenn die COVID-19-Pandemie irgendwann zu 
Ende geht, werden ihre Folgen sichtbar bleiben. Darü-
ber�hinaus�können�wir�das�Auftreten�neuer�Pandemien�
nicht ausschließen, solange wir ihre Ursachen nicht 
beheben. Die Pandemie hat beispiellose Schockwellen 
durch� unsere� wirtschaftlichen� und� sozialen� Struk-
turen geschickt, die schwere Mängel aufgedeckt und 
neue� Gefahren� geschaffen� haben,� insbesondere� für�

2.1.  Veränderung ist 
unausweichlich

Die Öffentlichkeit ist sich des 
Ausmaßes dieser Krisen bewusst, 
was bei immer größeren gesell-
schaftlichen Gruppen Angst und 
Entfremdung auslöst.«
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die� zukünftige� Stabilität� des� Finanzwesens� und� des�
sozialen Gefüges. Durch eine unentschiedene Wirt-
schaftspolitik�nach�der�Krise�könnten�die�europäischen�
Volkswirtschaften� sich� leicht� in� anhaltend� niedrigem�
Wachstum und hoher Arbeitslosigkeit verfangen, was 
unter�den�aktuellen�Bedingungen�unseres�Wirtschafts-
systems mit Wohlfahrtsverlusten für den Großteil der 
Gesellschaft�einherginge.�Zweitens�lässt�eine�nüchterne�
Analyse der Ursachen des weltweiten Gesundheits-
notstands vermuten, dass eine weitere Vermehrung 
krankheitserregender Viren als wahrscheinlich einzu-
schätzen ist, vor allem dann, wenn man sich die lange 
Liste von Tiererkrankungen wie SARS, MERS, Ebola 
und� Zika� in� Erinnerung� ruft,� die� in� den� letzten� Jahr-
zehnten zu schweren Epidemien geführt haben. Die 
Ausweitung� und� Intensivierung� der� landwirtschaftli-
chen Aktivitäten und der Viehzucht hat zum Rückgang 
der Biodiversität beigetragen und die Infektionsgefahr 
für Tiere und Menschen erhöht. Darüber hinaus hat 
die hohe Bevölkerungsdichte in unmittelbarer Nähe 
zunehmend instabiler Ökosysteme und deren Einbet-
tung in globale Handels- und Lieferketten das Risiko 
der Übertragung tödlicher Krankheitserreger auf den 
Menschen deutlich erhöht. Der nächste Ausbruch 
könnte�den�Gesellschaften�der�Welt�einen�verhängnis-
vollen Stoß versetzen. 

Doch auch wenn die COVID-19-Pandemie bereits mehr 
als zwei Millionen Todesopfer gefordert und globale 
Anfälligkeiten� offengelegt� hat,� werden� die� Härten,�
die sie verursacht hat, laut UN-Generalsekretär Antó-
nio� Guterres� „im� Vergleich� zu� dem� erblassen“,� was�
zu� erwarten� ist,� wenn� die� Weltgemeinschaft� nicht�
schnellstens auf den sich verschärfenden Klimanot-
stand reagiert. 

Auch wenn die Klimakrise sich derzeit noch in einem 
relativ� frühen� Stadium� zu� befinden� scheint,� bewegt�
sich die Menschheit dennoch bereits auf eine Situa-
tion zu, in der der Planet zunehmend unbewohnbar 
werden könnte. Weitere Untätigkeit würde große und 
unumkehrbare Schäden verursachen, die direkt zu 
einer Situation führen würden, die der Weltklima-
rat� (IPCC)� bereits� vor� zwei� Jahrzehnten� als� „Tipping�
Points“,� also� Kipppunkte� definierte:� Ereignisse� mit�
schwerwiegenden Auswirkungen, die über verschie-
dene Ökosysteme hinweg miteinander verbunden sind 
und unkontrollierbare Kettenreaktionen auslösen. 
In diesem Szenario wäre die Menschheit mit einer 
schnellen Abfolge unterschiedlicher, immer stärkerer 
und näherer Erschütterungen konfrontiert: Hitzewel-
len, Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme und 
neu� auftretende� Krankheiten.� Gebiete,� in� denen� ein�

Großteil der Weltbevölkerung lebt, würden entweder 
unbewohnbar oder gar nicht mehr existieren, weil sie 
durch den steigenden Meeresspiegel überschwemmt 
werden. Als Einzelereignisse mögen solche Krisen kon-
trollierbar erscheinen, ihre ständige Wiederholung mit 
nur kurzen Phasen der Stabilität dazwischen würde 
eine nachhaltige Erholung jedoch unmöglich machen. 

Die COVID-19-Krise und die Klimakrise verschärfen 
auch� die� wachsende� Notlage,� die� durch� wirtschaft-
liche und soziale Ungleichheiten verursacht wird. 
Infolgedessen sind bestimmte Gruppen der Gesell-
schaft�viel�stärker�als�andere�den�gesundheitlichen�und�
wirtschaftlichen� Risiken� im� Zusammenhang� mit� der�
Ausbreitung der aktuellen Pandemie ausgesetzt. Glei-
ches gilt für die Klimakrise. So wird immer deutlicher, 
dass bereits bestehende Ungleichheiten dazu führen, 
dass benachteiligte Gruppen überproportional unter 
den negativen Auswirkungen des Klimawandels leiden, 
was�dazu�führt,�dass�sich�soziale�Schieflagen�in�unseren�
Gesellschaften�immer�weiter�vertiefen.�Ähnlich�wie�bei�
der Kürzungspolitik nach dem Finanzcrash von 2008 
sehen sich somit insbesondere die unteren Einkom-
mensschichten mit erheblichen Wohlfahrtsverlusten 
konfrontiert,�während�die�Profiteure�des�in�sich�zusam-
menbrechenden Systems weitestgehend unbeschadet 
oder sogar noch reicher als zuvor davonkommen. Dies 
Ungerechtigkeit�verschärft�sich�nur�noch�dadurch,�dass�
die ärmsten Schichten der Weltbevölkerung, auch in 
Europa, eine weitaus geringere Verantwortung für die 
Verursachung�der�Klimakrise�tragen�als�die�wirtschaft-
lichen Eliten. 

Während�unsere�Gesellschaften�und�Volkswirtschaften�
von einer Krise in die nächste taumeln, erleiden immer 
größere� gesellschaftliche� Gruppen� entweder� schon�
selbst Not und Entbehrung oder müssen befürchten, 
dass�dies�in�Zukunft�der�Fall�sein�wird.�Somit�wird�das�
Vertrauen,�das�die�Gesellschaft�zusammenhält,�durch�
Unsicherheit ersetzt, die alle bis auf einige Auser-
wählte verfolgt. Dies könnte uns in ein neues Zeitalter 
führen, in dem Geringverdiener Umweltbelastungen 

Das reichste Prozent der Weltbevölke-
rung, d.h. jene mit einem Nettovermögen 
von mehr als $1 Million, besitzen 44% des 
globalen Privatvermögens.

44%
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ausgesetzt sind, während die Privilegierten Sicherheit 
genießen,�weiterhin�Reichtum�und�Einfluss� anhäufen�
und die politische Agenda in ihrem eigenen Interesse 
steuern. Diese massive Konzentration von Ressourcen 
in den Händen von immer weniger Menschen stellt eine 
echte�Bedrohung�für�die�wirtschaftlichen,�sozialen�und�
demokratischen� Strukturen� unserer� Gewerkschaften�
dar und erfordert daher unser Handeln. Letztlich würde 
eine Anhäufung schwererer Krisen es den Regierungen 
und�der�Gesellschaft�insgesamt�unmöglich�machen,�das�
soziale Gefüge zu schützen, das unsere demokratischen 
Gesellschaften�untermauert.�Sie�würden�unsere�Gesell-
schaften� buchstäblich� dekonstruieren� und� auf� eine�
Reise ins Unbekannte schicken. 

2.2.  Eine andere 
Zukunft ist mög-
lich

Krisen, wie wir sie heute erleben, entstehen nicht aus 
dem Nichts. Sie sind das wiederkehrende Produkt einer 
Weltwirtschaft,� die� auf� der� Herrschaft� des� Marktes�
beruht und nur ein einziges Ziel kennt: das unermüd-
liche�Streben�nach�maximalem�Wachstum�und�Profit.�
Volkswirtschaften� und� Unternehmen� weltweit� sehen�
sich in einem endlosen Konkurrenzkampf gefangen, 
der mit Umweltzerstörung, weit verbreiteter Prekari-
tät, anhaltender Arbeitslosigkeit und der zunehmenden 
Konzentration von Macht und Wohlstand einhergeht. 
Während die Vorteile dieses Modells jahrzehntelang 
seine Kosten zu überwiegen schienen, hat sich diese 
Rechnung nun umgekehrt, und seine Kosten überwie-
gen zunehmend die Summe der Vorteile. 

Dieser Prozess wird heute durch die globalen 
Tech-Giganten noch verstärkt, die zunehmend die Pri-
vatsphäre Bürgerinnen und Bürger aushöhlen, absurd 
niedrige Steuern auf ihre Gewinne zahlen, ihre Wett-
bewerber� durch� Aufkäufe� neutralisieren� und� oftmals�
grundlegende Arbeitnehmerrechte infrage stellen.18 

Während jahrzehntelang die Vorteile dieses Modells 
seine Kosten zu überwiegen schienen, hat sich dieses 
Verhältnis nun umgekehrt.

Dank eines verstärkten Bewusstseins für die sich hie-
raus ergebenden Herausforderungen haben sich die 

Vereinten Nationen im Jahr 2015 auf eine weltweite 
Strategie für nachhaltige Entwicklung geeinigt, die sich 
in den bis 2030 zu erreichenden Zielen für nachhaltige 
Entwicklung ausdrückt. Das Pariser Klimaabkommen, 
ebenfalls aus dem Jahr 2015, kommt ebenfalls einem 
Meilenstein in der globalen Nachhaltigkeitspolitik 
gleich. Vor diesem Hintergrund wurde der erste Bericht 
der� ICSE� Ende� 2018� veröffentlicht,� um� einen� neuen�
Ansatz für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammen-
halt�in�den�Bereichen�Wirtschafts-�und�Sozialpolitik�zu�
formulieren. Auf dieser Grundlage forderten progres-
sive�politische�Kräfte,�allen�voran�die�S&D�Fraktion�im�
Europaparlament, eine neue politische Ausrichtung 
der EU, worauf die neu gebildete Europäische Kom-
mission im Jahr 2019 mit dem Europäischen Grünen 
Deal und mit dem Versprechen reagierte, durch einen 
gerechten Übergang hin zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft�gegen�soziale�Spaltungen�anzugehen.�

Diese politischen Veränderungen sind Meilensteine 
auf dem Weg zu einem neuen Entwicklungsmodell in 
Europa und der Welt. Sie decken aber noch immer nicht 
die vollständige Bandbreite der transformativen Ver-
änderungen ab, die es voranzutreiben gilt. Dies liegt 
insbesondere daran, dass sie nach wie vor dem Denken 
verhaftet� sind,� dass�Wirtschaftswachstum� und� Profit-
streben� Allheilmittel� für� gesellschaftliche� Probleme�
bleiben. Darüber hinaus hat die anhaltende Pandemie 
neue�Schwachstellen�in�unseren�Gesellschaften�aufge-
deckt, die ebenfalls mit Nachdruck anzugehen gilt. 

In den meisten Teilen der Welt, einschließlich eines 
Großteils der EU, bleibt die vorherrschende Klimapoli-
tik deutlich hinter dem zurück, was erforderlich ist, 
um einen verheerenden Klimawandel zu vermeiden. 
Der ökologische Fortschritt wird nach wie vor zu stark 
davon bestimmt, was Märkte und deren Akteure bereit 
oder fähig sind, zu leisten. Er bleibt auch weitgehend 
vom sozialen Fortschritt getrennt, obwohl die beiden 
Hand� in� Hand� gehen� sollten,� um� gesellschaftliche�
Akzeptanz zu erzeugen und sozialen Zusammenhalt 
zu ermöglichen. Die Ursachen von Prekarität bleiben 
weitgehend unangetastet, Armut bleibt bestehen und 
die zunehmende Vermögenskonzentration besteht 
fort. Unterschiede zwischen ärmeren und wohlhaben-
deren Regionen bestehen fort und nehmen teils sogar 
noch weiter zu. Die demokratische Beteiligung bleibt 
zu sehr auf traditionelle Formen beschränkt, während 
Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit zunehmend 
in Frage gestellt werden. Strategien zur Herstellung 
von Resistenz und Anpassungsfähigkeit gegenüber 
zukünftigen�Schocks,�insbesondere�im�Hinblick�auf�die�
Auswirkungen des Klimawandels, stecken noch in den 
Kinderschuhen. 

18 Die�Feindseligkeit�des�E-Commerce-Giganten�Amazon�gegenüber�Tarifverhandlungen�und�der�gewerkschaftlichen�Vertretungen�seiner�Belegschaft�belegt�dies�mit�großer�Deutlichkeit.�
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Damit�eine�bessere�Zukunft�möglich�wird,�muss�daher�
ein�neues�Fortschrittsmodell�definiert�werden�–�eines,�
das über das Management ständiger Krisen hinausgeht 
und darauf ausgerichtet ist, Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt zu ermöglichen. Von entscheidender 
Bedeutung�wird�es�dabei�sein,�gesellschaftlichen�Fort-
schritt� nicht� länger� mit� Wirtschaftswachstum� zu�
verwechseln. 

Dieser Herausforderung will sich die ICSE mit diesem 
Bericht stellen. Dazu verfolgt sie das Ziel, glaubwür-
dige und gangbare Vorschläge zu umreißen, um unser 
Entwicklungsmodell umfassend neu auszurichten. 
Dieses neue Fortschrittsmodell soll der Verbesserung 
von Lebensbedingungen dienen, sich als widerstands-
fähig erweisen und Unsicherheit durch Nachhaltigkeit 
in allen Dimensionen der menschlichen Existenz und 
Zusammenarbeit zu ersetzen. Es sollte auch in ein 
neues Verhältnis zwischen uns Menschen und dem Pla-
neten Erde eingebettet werden, um dessen Erhalt und 
Regeneration sicherzustellen. 

Traditionelle politische Lehren gehen davon aus, dass 
gesellschaftlicher� Fortschritt� auf� einfache� Formeln�
heruntergebrochen� und� sich� mithilfe� hohler� Begriffe�
ausdrücken�lässt,�wie�etwa�Wirtschaftswachstum�oder�
dem Wohl der Nation. Die ICSE lehnt solche reduk-
tionistischen und scheinheiligen Strategien ab und 
akzeptiert stattdessen die Tatsache, dass menschliches 
und� gesellschaftliches� Wohlbefinden� facettenreiche,�
komplexe und schwer greifbare Phänomene sind. Sie 
können nicht zu einem eindimensionalen Problem 
umformuliert�werden,�sei�es�in�wirtschaftlicher,�sozia-
ler� oder� ökologischer� Hinsicht.� Stattdessen� definiert�
die ICSE ihr Anliegen als das des Strebens nach Nach-
haltigkeit und sozialem Zusammenhalt. Sie skizziert 
Vorschläge für einen modernen politischen Ansatz, 

der Raum lässt, um die Anliegen und Wünsche aller 
Menschen und ihrer lokalen, regionalen und globalen 
Gemeinschaften� zu� verwirklichen,� ohne� dass� dabei�
andere,�wie�die�Umwelt�oder�zukünftige�Generationen�
ausgebeutet werden und ohne dass dabei neue Hypo-
theken� auf� die� Zukunft� aufgenommen� werden.� Für�
das Streben nach dieser Form nachhaltigen sozialen 
Zusammenhalts ist es entscheidend, zu verstehen und 
sicherzustellen, dass menschliches Wohlergehen nur 
dann nachhaltig und inklusiv sein kann, wenn es die 
Bedürfnisse unserer natürlichen Umwelt respektiert. 
Daher betonen wir immer wieder die zentrale Bedeu-
tung einer Verbindung zwischen sozialen Anliegen und 
Ökologie in allen Bereichen der Politik.

Die politische Marschroute, die wir zu diesem Zweck 
festzulegen versuchen, beruht auf der Überzeugung, 
dass die Menschheit diesen Planeten unter voller Ach-
tung der klaren natürlichen Grenzen immer noch in 
einen Ort des Fortschritts für alle verwandeln kann. 
Dies sollte als Richtschnur für alle Progressiven in der 
Politik und darüber hinaus in einem gemeinsamen 
Kampf�für�eine�andere�Zukunft�dienen.�

Menschliches Wohlergehen kann nur 
dann nachhaltig und inklusiv sein, wenn 
auch die Belastungsgrenzen unserer na-
türlichen Umwelt respektiert werden.«

»
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geht es darum, unsere Marktwirtschaften von 
Grund herauf zu erneuern und gänzlich neu 
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Natur des globalen Wettlaufs um Profite und 
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Zusammenfassung

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Kompass von 
Regierungen auf ein einziges, übergeordnetes Ziel 
ausgerichtet: die Maximierung des Bruttoinlandspro-
dukts�(BIP)�durch�permanentes�Wirtschaftswachstum.�
Obwohl�diese�politische�Maxime�zur�Schaffung�beispiel-
losen materiellen Wohlstands beitragen konnte, werden 
ihre Grenzen und Unzulänglichkeiten heute immer 
deutlicher. Denn besonders in jüngerer Vergangenheit 
ging�die�Fixierung�auf�das�Wirtschaftswachstum�Hand�
in Hand mit wachsenden Ungleichheiten, steigenden 
Armutsquoten,�prekärer�Beschäftigung�und�fortschrei-
tender Umweltzerstörung. 

Zur Überwindung der hierdurch verursachten sozialen 
und ökologischen Krisen reichen die aktuellen Versu-
che, das Wachstumsdogma durch die Festsetzung von 
Klimaschutzzielen zu zähmen, nicht aus. Stattdessen 
wird� die� Förderung� nachhaltigen� gesellschaftlichen�
Zusammenhalts nur durch eine vollständige Abkehr 
vom Wachstumsdogma gelingen. Dazu braucht es 
einen neuen politischen Rahmen und Kompass, in dem 
nicht� das� Wohl� der� Wirtschaft,� sondern� Nachhaltig-
keit und sozialer Zusammenhalt in den Mittelpunkt 
rücken. Zur Erreichung der sich daraus ableitenden 
Politikziele müssen evidenzbasierte, langfristig ange-
legte politische Strategien entwickelt werden, für deren 
Umsetzung ausreichende Investitionsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies macht umfassende Reformen 
der�wirtschafts-�und�finanzpolitischen�Strukturen�der�
EU zwingend erforderlich. Daneben müssen innova-
tive Steuerungs- und Koordinierungsmechanismen 
entwickelt werden, die es den EU-Mitgliedsstaaten, 
Parlamenten und Stakeholdern erlauben, gemeinsam 
Herausforderungen zu erkennen, Prioritäten zu setzen 
und aufeinander abgestimmte Lösungsansätze zu ent-
wickeln. 

Ebenfalls unumgänglich sind Reformen im Finanzsek-
tor�und�in�der�digitalen�Wirtschaft.�Denn�insbesondere�
in� diesen� Wirtschaftssektoren� bleibt� das� Paradigma�
des zügellosen Wachstums als Selbstzweck nach wie 
vor bestimmend. Dabei besteht im Hinblick auf die 
Reform des Finanzsektors eine zentrale Herausfor-
derung darin, Kapital aus nicht nachhaltigen Formen 

des�Wirtschaftens�in�Sektoren,�Projekte�und�Unterneh-
men mit eindeutigem Nutzen für Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt umzuleiten. Dazu muss die 
EU-Agenda� für� ein� nachhaltiges� Finanzwesen� vertieft�
und beschleunigt werden, unter anderem in Gestalt 
von�Maßnahmen,�die�auf�die�Schaffung�eines�Finanz-
wesens� abzielen,� das� nicht� nur� ‚grüne‘� Investitionen�
fördert, sondern auch sozial nachhaltig wirkt. In Bezug 
auf�die�Digitalwirtschaft�sind�neue�regulatorische�Rah-
menbedingungen und leistungsfähigere Behörden von 
entscheidender Bedeutung, sowohl bei der Regulierung 
als auch bei der Regeldurchsetzung, um sicherzustel-
len, dass sich Digitalisierung nicht mehr ausschließlich 
im Sinne einer kleinen Anzahl globaler Megakonzerne 
vollzieht,�die�im�Streben�nach�Profiten�das�Gemeinwohl�
außer Acht lassen. 

Darüber�hinaus�muss�eine�neue�Wirtschaftspolitik�für�
nachhaltigen sozialen Zusammenhalt die Privatwirt-
schaft� mobilisieren,� sodass� Fragen� der� ökologischen�
und sozialen Nachhaltigkeit in allen Bereichen unter-
nehmerischer Tätigkeit zentrale Anliegen werden. 
Hierzu müssen die richtigen Rahmenbedingungen 
und Anreize gesetzt werden, um sicherzustellen, 
dass Unternehmen nicht nur nach Shareholder Value 
streben, sondern auch ihrer sozialen Verantwortung 
nachkommen. Unter anderem erfordert dies, dass 
Unternehmen� verpflichtet�werden,� umfassende�Nach-
haltigkeitsstrategien festzulegen und über deren 
Umsetzung zu berichten. Als ein weiterer Baustein 
einer solchen Strategie kann auch die Unterstützung 
von Stakeholder-orientierten Unternehmen dienen, 
zum Beispiel in Form von sogenannten Gemeinwohl-
unternehmen� oder� der� Sozialwirtschaft.� Schließlich�
muss die Einbeziehung des Privatsektors in sogenannte 
missionsorientierte Formen der Innovation, die auf die 
Lösungen�zentraler�gesellschaftlicher�Herausforderun-
gen abzielen, als Schlüssel betrachtet werden, damit 
Unternehmen und Märkte in den Dienst des nachhalti-
gen sozialen Zusammenhalts gestellt werden. 
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Die Transformation Europas hin zu einem Kontinent, 
der Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt für alle 
Bürgerinnen und Bürger ermöglicht, stellt unsere Wirt-
schaftspolitik�vor�erhebliche�Herausforderungen.�Denn�
im�Kern�geht�es�darum,�unsere�Marktwirtschaften�von�
Grund herauf zu erneuern und gänzlich neu zu gestal-
ten. Die letzten Jahre, insbesondere seit der globalen 
Finanzkrise von 2007/2008, haben die Bürgerinnen und 
Bürger auf der ganzen Welt dazu gebracht, die zerstö-
rerische�Natur�des�globalen�Wettlaufs�um�Profite�und�
Wachstum zu begreifen. Laut einer kurz vor Ausbruch 
der COVID-19-Pandemie erhobenen Umfrage glaubt 
eine Mehrheit der Befragten in hochentwickelten Volks-
wirtschaften�nicht�mehr�daran,�dass� es� ihnen� in� fünf�
Jahren bessergehen wird. Zudem glauben mehr als die 
Hälfte�der�Befragten�weltweit,�dass�der�Kapitalismus�in�
seiner jetzigen Form der Welt mehr schadet als nützt.19 
Solche Ängste und Ressentiments stellen keine fatalis-
tischen Kurzschlüsse dar. Denn in der Tat verbraucht 
die�Weltwirtschaft�jedes�Jahr�fast�doppelt�so�viele�natür-
liche Ressourcen, wie der Planet regenerieren20 kann, 
während das reichste Prozent der Bevölkerung mehr 
verdient�als�die�gesamte�untere�Hälfte.21 

Wie in Kapitel 1 dieses Berichts erörtert, haben das 
Gefühl der Angst, weit verbreitete Armut und die 
ständig wachsenden Ungleichheiten keinen Platz in 
einer�Gesellschaft,� die� sich�um�nachhaltigen� sozialen�

Zusammenhalt bemüht. Um dies zu beheben, bedarf es 
tiefgreifender Veränderungen auf allen Ebenen unse-
res�Wirtschaftssystems�und�der�Art�und�Weise,�wie�es�
politisch gesteuert wird. 

Auf�der�Makroebene�der�wirtschaftspolitischen�Steue-
rung und Finanzpolitik erfordert dies einen neuen 
politischen Kompass. Während die Regierungen in 
Europa zögern, zu akzeptieren, dass Fortschritt nicht 
mit� der� Wachstumsrate� der� Wirtschaft� gleichgesetzt�
werden kann, zeigen Vorreiter auf der ganzen Welt, 
dass ein anderer Ansatz möglich ist und bessere Ergeb-
nisse für Mensch und Planet zeitigt. Wir fordern daher 
die EU, ihre Institutionen und ihre Mitgliedsstaaten 
auf, ernst zu machen und neue politische Ziele zu 
definieren,� die� über� das� BIP-Wachstum� hinausgehen.�
Ebenfalls bedarf es einer verbesserten Haushalts- und 
Wirtschaftspolitik,�die�klar�an�diesen�neuen�Zielsetzun-
gen orientiert ist und somit Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt in Europa möglich macht. 

Über�wirtschaftlichen�Wandel�nachzudenken,�ohne�die�
Rolle des Finanzsektors zu berücksichtigen, ist unmög-
lich. Wie kein anderer Sektor hat der Finanzsektor die 
vom Neoliberalismus propagierte Logik des ewigen 
Wachstums� gehegt� und� gepflegt.� Die� Transformation�
hin� zu� einem� Wirtschaftsmodell� das� auf� Nachhaltig-
keit und sozialen Zusammenhalt gepolt ist muss daher 
zwangsläufig�die�Reform�des�Finanzsektors�beinhalten,�
und zwar in einer Form, die nicht nur neue, nachhal-
tige�Märkte�eröffnet,�sondern�Kapital�auch�wirklich�im�
Sinne von Nachhaltigkeit und besseren Lebensbedin-
gungen für alle umschichtet. Neben dem Finanzsektor 
hat� sich� die� digitale�Wirtschaft� als� neue,� alles� durch-
dringende� Kraft� herausgebildet,� die� daran� arbeitet,�
die�ganze�Gesellschaft�und�die�Wirtschaft�einer�Logik�
maximaler�Profitsteigerung�zum�Vorteil�einer�winzigen�
Anzahl übermächtiger Unternehmen zu unterwerfen. 
Digitale� Technologien� schaffen� fantastische� Möglich-

3.1.  Einführung

19 Edelman Trust Barometer 2020, abrufbar unter: https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer 
20 https://www.overshootday.org/
21 Thomas Blanchet, Lucas Chancel, Amory Gethin (2019): Forty years of inequality in Europe: Evidence from distributional national accounts, abrufbar unter: https://rb.gy/fdzslf 

Immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger beginnen zu verstehen, 
wie das rücksichtslose Streben 
nach Wachstum und Profit zu 
einem Menscheitsproblem 
geworden ist.«

»

https://www.overshootday.org/
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keiten,� Freiheit,� Gleichheit� und� Effizienz� im� Streben�
nach�Nachhaltigkeit�und�gesellschaftlichem�Fortschritt�
zu fördern. Sie müssen jedoch in einen Rahmen ein-
gebettet werden, der ihr Wirken im Sinne eines 
wünschenswerten� gesellschaftlichen� Wandels� sicher-
stellt. 

Auf� der� Mikroebene� erfordert� eine� Wirtschaft,� die�
Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt fördert, 
dass alle Unternehmen sich in allen Dimensionen ihrer 
Geschäftstätigkeit� zur� Mehrung� des� Gemeinwohls�
verpflichten.� Das� erfordert� die� Überarbeitung� der�
Spielregeln, die unternehmerisches Handeln leiten, 
sowie eine Auseinandersetzung mit der Frage, wer in 
Unternehmensangelegenheiten mitreden darf und 
welche� Ziele� solche� Körperschaften� verfolgen.� Glück-
licherweise gibt es bereits praktikable Konzepte der 
Unternehmensführung�und�Geschäftsansätze,�die�hier-
bei Mehrwert erzeugen können, sofern sie mit Bedacht 
eingesetzt und richtig kultiviert werden. 

3.2.  Es ist Zeit, über das 
BIP hinauszubli-
cken

Weltweit wird die Politik seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs von der Idee geleitet, dass der Erfolg von 
Gesellschaften�am�von�ihnen�erwirtschafteten�Brutto-
inlandsprodukt (BIP) gemessen werden kann. Nach 
dieser Logik wird davon ausgegangen, dass Gesell-
schaften,� die� es� schaffen,� die� Gesamtproduktion� von�
Gütern und Dienstleistungen zu steigern, Fortschritt 
erzeugen. Dies basiert auf der Überzeugung, dass Wirt-
schaftswachstum� automatisch� zu� Beschäftigung� und�
höheren Einkommen für die privaten Haushalte führt, 
während sich gleichzeitig das Steueraufkommen für 
Wohlfahrtsstaaten vergrößert, die dadurch die Lebens-
bedingungen� für� alle� Mitglieder� der� Gesellschaft�
verbessern können (siehe Abbildung). 

BIP-Wachstum und gesellschaftliches Wohlergehen in der Theorie 

BIP-Wachstum Gesellschaftliches
Wohlergehen

Wohlfahrtsstaat

Haushaltsein-
kommen

€
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Dieses reduktionistische Paradigma ist nicht 
naturgegeben. Tatsächlich erwies sich die Idee, Wirt-
schaftswachstum� mit� gesellschaftlichem� Fortschritt�
gleichzusetzen, sogar unter den Ökonomen, auf deren 
Arbeit sie aufbaut, als umstritten und setzte sich nur 
aufgrund des einzigartigen historischen und politi-
schen Kontexts der Nachkriegszeit durch.22 Einmal 
vollbracht,� hat� das� ‚Fetischisieren‘� des� Wirtschafts-
wachstums jedoch drastische Ergebnisse gezeitigt. Da 
sie in erster Linie anhand des BIP-Wachstums beurteilt 
wird, das ihre Politik fördert, wird Regierungsarbeit 
hauptsächlich nach den kurzfristigen Bedürfnissen der 
Wirtschaft�ausgerichtet.� Im�Vertrauen�auf�die�Lehren�
der neoliberalen Ökonomie, die postuliert, dass ein 

intensiver globaler Wettbewerb den sichersten Weg 
zu einem wachsenden BIP darstellt, ist die Politik seit 
Jahrzehnten�damit�beschäftigt,�die�Unterwerfung�von�
Gesellschaft� und� Natur� unter� die� Gesetze� des� ‚freien�
Marktes‘�zu�organisieren.�

In der Europäischen Union genießt dieses Modell 
der Politikgestaltung nach wie vor die Unterstüt-
zung� einer� fast� orthodoxen� Anhängerschaft.� Trotz�
des zunehmenden Bewusstseins dafür, dass die nega-
tiven Auswirkungen des Strebens nach ständigem 
BIP-Wachstum wichtigster Treiber des sich verschär-
fenden Klimanotstands sind, bleibt ein entschiedenes 
Umsteuern in der EU-Politik bislang aus. So hat die 

22 Lepenies, P. (2016): The Power of a Single Number - A Political History of GDP. Columbia University Press, New York
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Europäische Kommission den Europäischen Green 
Deal (EGD), ihr grundlegendes strategisches Vorha-
ben für die kommenden Jahre, das die Erreichung der 
Treibhausgasneutralität bis 2050 ermöglichen soll, 
als� ‚Europas� neue� Wachstumsstrategie‘� vorgestellt.�
Damit lässt sie kaum Zweifel an ihrer Überzeugung 
aufkommen,�dass�grenzenloses�Wirtschaftswachstum�
weiterhin den besten Weg zum Wohlergehen der Men-
schen und des Planeten darstellt.

Dementsprechend basiert die EU-Politik weiterhin vor 
allem� auf� Erwägungen� hinsichtlich� der� wirtschaft-
lichen Kosten von Regulierung und hat sich dazu 
verpflichtet,� von� der� Einleitung� von� Gesetzgebung�
abzusehen, wenn nicht mit Sicherheit nachgewie-
sen� werden� kann,� dass� der� erwartete� wirtschaftliche�
Nutzen die Kosten überwiegt.23 Wie weiter unten aus-
führlicher erörtert wird, wird dieser Politikansatz 
durch� stringente� Vorgaben� für� die� Wirtschafts-� und�
Finanzpolitik der Länder der Eurozone weiter gestärkt. 
Aus� Sorge� um� die� Vermeidung� von� finanzpolitischer�
Instabilität� sind� die� Mitglieder� der� Wirtschafts-� und�
Währungsunion�verpflichtet,�genaue�Zielwerte�für�ihre�
nationalen Haushalte einzuhalten, die im Verhältnis 
zum�BIP�ihrer�Volkswirtschaften�definiert�werden,�was�
sie�effektiv�in�einen�Wettlauf�um�kontinuierliches�Wirt-
schaftswachstum�zwingt.�

Diese eindimensionale Ausrichtung der EU-Poli-
tik auf das übergeordnete Ziel des BIP-Wachstums 
steht� in� scharfem�Kontrast� zu�den�wissenschaftlichen�
Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte. Wie immer deut-
licher wird, scheint der positive Kreislauf zwischen 
BIP-Wachstum, Arbeitsplätzen, Einkommen und Wohl-
stand� und�Wohlergehen� der� Gesellschaft� im� Zeitalter�
der neoliberalen Globalisierung nicht nur auseinan-
dergebrochen zu sein, sondern hat sich in wichtigen 
Aspekten auch in einen Teufelskreis umgekehrt. 

Wachstum und Beschäftigung bilden nicht länger 
eine Symbiose

Untersuchungen der OECD haben ergeben, dass sich das 
BIP-Wachstum�in�fortgeschrittenen�Volkswirtschaften�
immer� öfter� nicht� in� einem� proportionalen� Beschäf-
tigungswachstum niederschlägt. Dementsprechend 
gehen Phasen dynamischer Wachstumsentwicklung 
in� fortgeschrittenen� Volkswirtschaften� heute� häufig�
nur�noch�mit�bescheidenen�Beschäftigungszuwächsen�

oder�gar�mit�Beschäftigungsstagnation�einher.�Gleich-
zeitig�erreichen�Volkswirtschaften,�in�denen�–�wie�etwa�
in� Deutschland� seit� 2005� –� deutliche� Beschäftigungs-
zuwächse festgestellt werden können, dies auch unter 
den Bedingungen moderaten Wachstums.24,25 Dement-
sprechend� werden� Wachstum� und� Beschäftigung� zu�
Variablen, zumindest in den OECD-Ländern, die sich 
zunehmend unabhängig voneinander zu entwickeln 
scheinen. Darüber hinaus scheint die Qualität der 
Beschäftigung� sowohl� in� Volkswirtschaften� mit� star-
kem als auch in solchen mit schwachem Wachstum 
abzunehmen. Wie in Kapitel 6 dieses Berichts ausführ-
licher erörtert wird, ist die Erwerbsbevölkerung in der 
EU zunehmend von unsicheren und prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen� betroffen.� Derzeit� leben� ganze�
15% der Erwerbstätigen in der EU trotz Vollzeitbeschäf-
tigung unter der nationalen Armutsgrenze.26

Wachstum macht (den Großteil unserer) Gesell-
schaften nicht wohlhabender 

Eine ähnliche Entkopplung hat sich in Bezug auf das ver-
fügbare Einkommen und dessen Verteilung ergeben. 
Als Ergebnis marktfreundlicher Reformen zur Ankur-
belung� des� wirtschaftlichen� Wachstumspotenzials�
haben sich die Einkommens- und Vermögensungleich-
heiten so weit vergrößert, dass das BIP-Wachstum nur 
für�die�obersten�Gesellschaftsschichten�zu�höheren�Ein-
kommen� führt,�während� große� Teile� der�Gesellschaft�
kaum� von� der� Expansion� der� Wirtschaft� profitieren.�
Von dem zwischen 1980 und 2017 in der EU verzeich-
neten BIP-Wachstum sind 17% beim obersten Prozent 
der Einkommensskala gelandet, während die gesam-
ten unteren 50% der Bevölkerung nicht mehr als einen 
Anteil von 15% verbuchen konnte.27 

23 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung, verfügbar unter:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)

24 OECD�(2020)�How’s�life?�2020:�measuring�well-being,�Paris,�OECD�Publishing
25 Klinger S. und Weber E. (2020) GDP-employment decoupling in Germany, Structural Change and Economic Dynamics, 52, 82-98.
26 Europäisches�Gewerkschaftsinstitut�(2021):�Benchmarking�Working�Europe�2020,�p.�110-1
27 Thomas Blanchet, Lucas Chancel, Amory Gethin (2019): Forty years of inequality in Europe: Evidence from distributional national accounts, abrufbar unter: https://rb.gy/fdzslf 
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15% der Beschäftigten in der EU leben 
trotz Vollzeitbeschäftigung unterhalb der 
Armutsgrenze.

15%



Gleichzeitig setzt die zunehmende internationale Mobi-
lität von Kapital und Vermögen die Wohlfahrtsstaaten 
einem intensiven Steuerwettbewerb aus. Das bedeu-
tet, dass ein geringerer Anteil dieser Einkommen zur 
Finanzierung von Wohlfahrtsstaaten erhoben werden 
kann, welche die Lebensbedingungen der Gesell-
schaft� insgesamt�verbessern.�Somit�können�weder�die�
privaten�Einkommen�noch�die�öffentlichen�Haushalte�
vom�Wachstum�profitieren,� das� die� hochentwickelten�
Volkswirtschaften� unter� den� Bedingungen� der� heuti-
gen Globalisierung erreichen. Daraus ergibt sich, dass 
die Verbindung zwischen dem Wachstum des BIP und 
der�Entwicklung�des�gesellschaftlichen�Wohlergehens�
zunehmend schwindet.28 

Die Auswirkungen des Wachstumsdogmas unter-
graben seine eigene Effektivität 

Darüber hinaus wird das unermüdliche Streben 
nach� BIP-Wachstum� offensichtlich� zu� einer� in� sich�
widersprüchlichen Strategie, die selbst den enthusias-
tischsten Befürwortern des BIP-Mantras Anlass zur 
Sorge geben sollte. Von der OECD durchgeführte Unter-
suchungen haben eindeutige Belege dafür ergeben, wie 
die Zunahme von Ungleichheiten, die in den letzten 
Jahrzehnten mit dem BIP-Wachstum einhergingen, die 
Fähigkeit�von�Volkswirtschaften,�ein�solches�Wachstum�
aufrechtzuerhalten, zunehmend untergräbt. Denn aus 
solchen Ungleichheiten ergibt sich, dass immer größe-
ren�Teilen�der�Gesellschaft�das�notwendige�Einkommen�
fehlt,�um�eine�ausreichende�wirtschaftliche�Nachfrage�
zu erzeugen, die zur Aufrechterhaltung von Wachs-
tum benötigt wird.29 Dies liefert eindeutige Hinweise 
darauf, dass eine derart ungleiche Einkommensvertei-
lung den Wachstumsmotor von innen heraus abwürgt. 

Angesichts� des� Drucks� auf� die� öffentlichen� Finanzen�
unter den Bedingungen des globalen Steuerwettbe-
werbs haben es die Wohlfahrtsstaaten zudem immer 
schwerer, sozialpolitische Vorhaben wie Bildung, 
Gesundheit� und� soziale� Sicherung� zu�finanzieren,� die�
notwendig�sind,�um�die�gesellschaftlichen�Grundlagen�
einer�produktiven�Wirtschaft�zu�wahren.�Die�sich�hier-
aus�ergebende�Unterfinanzierung�von�Maßnahmen�zur�
Stärkung von Sozial- und Humankapital hemmt nicht 
nur� die� (Arbeits-)Produktivität,� ohne� die�Wirtschafts-
wachstum nicht möglich ist.30 Zu den Auswirkungen der 
Erosion des sozialpolitischen Fundaments moderner 
Gesellschaften�gehört�auch�das�Schüren�von�Existenz-
angst, die die in Kapitel 1 dieses Berichts beschriebenen 
Auswirkungen der Prekarität verursacht, sowie die 
Entstehung� sozialer� Notlagen,� die� Gesellschaften� der�
Gefahr des Zerfalls aussetzen.31 

Wachstum und Ökologie passen nicht zusammen 

Neben� der� Erosion� seiner� eigenen� wirtschaftlichen�
und sozialen Grundlagen zeitigt das Wachstumsdogma 
weitere� Effekte,� die� den� Fortbestand� unserer� Gesell-
schaften� als� solche� bedrohen.� Da� das� ungebremste�
Wirtschaftswachstum� seit� jeher� sowohl� in� Europa� als�
auch weltweit mit steigenden Treibhausgasemissionen 
und der Erschöpfung natürlicher Ressourcen einher-
geht, ist sein Beitrag zur Entstehung der Klimakrise und 
des Zusammenbruchs von Ökosystemen unbestreitbar. 
Obwohl� Effizienzsteigerungen� in� der� Energieerzeu-
gung und der Ressourcennutzung erreicht wurden, 
bleibt� eine� wirkliche� ‚Entkopplung‘� von� Wachstum�
und Umweltzerstörung bislang unvollständig und bei 
weitem nicht ausreichend, um das anhaltende Feti-
schisieren des BIP-Wachstums mit den Zielen des 

Die EU-Politik wird weiterhin vor 
allem von Erwägungen hinsicht-
lich der wirtschaftlichen Kosten 
von Regulierung bestimmt.«

»

28 Für eine ausführlichere Diskussion siehe: Laurent, E. (2021): From welfare to farewell: the European social-ecological state beyond economic growth, ETUI WP 2021.04, abrufbar unter: 
https://www.etui.org/publications/welfare-farewell 

29 Cingano, F. (2014), “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing.  
http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en

30 Hemerijck, A. et al. (2020): Social Investment Now! Advancing Social Europe through the EU Budget, abrufbar unter:  
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/editing%20of%20a%20study-%20public%20investment%20now_12%20-%20pp%20%20links.pdf 

31 Wilkinson, R. and Pickett, K. (2010): The Spirit Level – Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Bloomsbury
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Klima- und Umweltschutzes vereinbar zu machen 
(siehe auch Kapitel 5 dieses Berichts).32

Dabei hat die massive Umweltzerstörung bereits 
heute�gesellschaftlich�destabilisierende�Dimensionen�
erreicht. Angesichts der zerstörerischen Auswirkun-
gen und der steigenden Zahl von Todesopfern durch 
die�zunehmende�Häufigkeit�von�Hitzewellen�und�Über-
schwemmungen,�anhaltend�hohe�Luftverschmutzung�
und die Übertragung von Krankheitserregern, die, 
wie COVID-19, vom Tier auf den Menschen übergehen, 
wird der Tribut, den die ökologischen Externalitäten 
des� Wachstums� von� Gesellschaften� fordern,� immer�
offensichtlicher.33 Natürlich verursachen solche öko-
logischen� Krisen� auch� enorme� finanzielle� Kosten,�
z.B. durch steigende Gesundheitsausgaben und den 
notwendigen Wiederaufbau von Infrastrukturen und 
Gemeinschaften�nach�Umweltkatastrophen.�

Damit wird deutlich, dass die rücksichtslose Zerstörung 
von�Ökosystemen�im�Streben�nach�Profiten�tatsächlich�
einem� Darlehen� gleicht:� das� Wirtschaftswachstum�
von heute wird durch die Aufnahme ökologischer 
Verbindlichkeiten� finanziert,� die� in� Zukunft� fällig�
werden. Indem Standardkonzepte des BIP dies abzu-
bilden vergessen, gaukeln sie Wohlstand vor, ohne 
die� durch� seine� Erwirtschaftung� angefallenen�Kosten�
zu berücksichtigen. Anders ausgedrückt verschleiert 
das Fetischisieren des BIP einen massiven Betrug an 
zukünftigen� Generationen,� die� die� Kosten� dafür� zu�
tragen haben, dass frühere Generationen über die Ver-
hältnisse des Planeten gelebt haben. 

Angesichts dieser Belege wird das Versprechen 
des� gesellschaftlichen� Wohlergehens� durch� das�
unermüdliche Streben nach kontinuierlichem Wirt-
schaftswachstum�als�Mythos�enttarnt,�der�sich�bereits�
in�erheblichem�Maße�selbst�entlarvt�hat.�Statt�effizient�
und�zuverlässig�im�Sinne�von�gesellschaftlichen�Wohl-
fahrtsgewinnen�zu�agieren,�ist�es�offenbar�zunehmend�
unfähig,� seine� eigenen� sozialen� und�wirtschaftlichen�
Grundlagen zu wahren, während es gleichzeitig Ver-
bindlichkeiten� schafft,� die� der� Gesellschaft� immense�
soziale,� ökologische� und� finanzielle� Kosten� auferle-
gen.�Weil�sie�nicht�in�der�Lage�ist,�das�gesellschaftliche�
Wohlergehen�auf�dauerhafte,�integrative�und�nachhal-
tige Weise zu fördern, muss die Strategie, die Erzielung 
von�Fortschritten�auf�das�Wirtschaftswachstum�auszu-
lagern und die Politik auf dieses einzige übergeordnete 
Ziel auszurichten, verworfen werden. Nur so kann die 

Menschheit� die� gesellschaftlichen� und� wirtschaftli-
chen Herausforderungen bewältigen, mit denen sie 
heute konfrontiert ist.

3.2.1.  Nachhaltigkeit und sozialer Zusam-
menhalt als neuer Kompass für die 
Politik

Um Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
zu ermöglichen, muss die Politik erkennen, dass 
gesellschaftlicher� Fortschritt� eine� Frage� komplexer�
Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur 
ist. Wie in Kapitel 1 dieses Berichts erläutert wurde, 
kommt� es� darauf� an,� Wirtschaft� und� Gesellschaft�
derart zu transformieren, dass gute Lebens- und 
Arbeitsbedingungen für alle mit dem Schutz der Rege-
nerationsfähigkeit des Planeten einhergehen können. 
Die Tatsache, dass das Streben nach grenzenlosem 
Wirtschaftswachstum� hiermit� offensichtlich� nicht�
vereinbar� ist,� sollte�die�künftige�Politik�dazu�motivie-
ren, eine im Wesentlichen agnostische Perspektive 
auf Fragen des Wachstums einzunehmen. Stattdessen 
müssen neue Ansätze entwickelt werden, die nicht 
mehr auf blindem Vertrauen in das positive Wirken 
selbstregulierender Märkte aufbauen. 

Das erhöht zwar die Komplexität der Politikgestal-
tung und stellt den politischen Status quo in Europa 
und einem Großteil der entwickelten Welt radikal in 
Frage. Realitätsfremd ist dieser Ansatz jedoch längst 
nicht mehr. Denn seit der Verabschiedung des Pari-

» Wohlfahrtsstaa-
ten haben es zu-
nehmend schwer, 
sozialpolitische 
Vorhaben zu fi-
nanzieren.«

32 Laurent, E. (2021): The European Green Deal: from growth strategy to social-ecological transition? In: Vanhercke B., Spasova S. and Fronteddu B. (Hrsg.): Social policy in the European Union: state 
of play 2020. Facing the pandemic, Brussels, European Trade Union Institute (ETUI) and European Social Observatory (OSE); siehe auch: Strand, R. et al. (2021): Growth without economic growth, 
European Environment Agency, Narratives for change, verfügbar unter: beed0c89209641548564b046abcaf43e

33 Laurent, E. (2021): From welfare to farewell: the European social-ecological state beyond economic growth, ETUI WP 2021.04, abrufbar unter: https://www.etui.org/publications/welfare-farewell 
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ser Klimaabkommens und den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen ist in Teilen der 
Welt eine Dynamik für eine umfassende Transfor-
mation der Politikgestaltung entstanden, die erste 
Früchte zu tragen beginnt. Auf der ganzen Welt entwi-
ckeln sich Regierungen, Parlamente und Kommunen 
zu Vorreitern für alternative Ansätze, die auf die Ver-
meidung� von� Zukunftsrisiken,� Nachhaltigkeit� und�
die Herstellung von Generationengerechtigkeit abzie-
len. Entsprechende Beispiele reichen von vielerorts 
bereits angewandten Methoden der Nachhaltigkeits-
folgenabschätzungen, den in Neuseeland entwickelten 
Praktiken� zur�Ausrichtung� öffentlicher�Haushalte� auf�
die Förderung von Nachhaltigkeit und sozialen Zusam-
menhalt, dem neu eingerichteten Ausschuss für 
Zukunftsfragen� im�finnischen�Parlament� bis� hin� zum�
walisischen Gesetz zur Förderung des Wohlergehens 
künftiger�Generationen.�

Die im Rahmen solch innovativer Governance- und 
Politikgestaltungskonzepte entwickelten Ansätze und 
Methoden ermöglichen es Regierungen, die Fixie-
rung� auf� das� kurzfristige� Wirtschaftswachstum� zu�
überwinden. Unterstützt durch die Erkenntnisse der auf-
kommenden� Nachhaltigkeitswissenschaften� werden�
solche Möglichkeiten, sozialen und ökologischen 
Fortschritt durch evidenzbasierte Politikgestaltung 
miteinander�zu�kombinieren,�immer�vielfältiger,�offen-
sichtlicher und konkreter. Ein Beispiel dafür ist die 
Erstellung� aufwendiger�wissenschaftlicher� Szenarien,�
die belegen, dass Investitionen in die vollständige 
Entkarbonisierung der weltweiten Energieerzeugung 
bis� 2050� nicht� nur� die� offensichtlichen� ökologischen�
Vorteile erschließen, sondern auch die Energiepreise 
senken, weniger Investitionen erfordern und mehr 
Arbeitsplätze� schaffen� würden� als� die� Fortsetzung�
der bisherigen umweltschädigenden Energiepolitik.34 

Da niedrigere Nutzerpreise und geringere Investi-
tionsvolumina jedoch implizieren, dass die damit 
zusammenhängenden Markttransaktionen von gerin-
gerem� finanziellem� Wert� sind� und� folglich� weniger�
zum BIP beitragen als die Fortführung des ‚Business as 
usual‘,� besteht�die�Gefahr,� dass�diese�offensichtlichen�
Vorteile von einer Politik, die am Wachstumsfetisch 
festhält, nicht wahrgenommen würde.

Eine neue Blaupause für die Politik 

Die Operationalisierung eines solchen auf Nachhal-
tigkeit und sozialen Zusammenhalt ausgerichteten 
Ansatzes für die Politikgestaltung und Governance 
erfordert einen klaren Kompass und neuartige Ver-
fahren. Erfreulicherweise stehen praktikable Ansätze 
und Erfahrungswerte dank der oben genannten 
Vorreiterregierungen, der stetig zunehmenden wissen-
schaftlichen�Literatur�sowie�der�Arbeit�internationaler�
Organisationen, allen voran der OECD, zur Verfügung. 
Auf diesem Wissen aufzubauen, würde es der Europäi-
schen Union und ihren Mitgliedsstaaten ermöglichen, 
einen völlig neuen und erfolgreicheren Governance-
Ansatz zu entwickeln. 

Statt� gesellschaftlichen� Fortschritt� auf� einfache� For-
meln herunter zu brechen, wie dies politische Lehren 
tun,� die� Fortschritt� mit� Wirtschaftswachstum� gleich-
setzen, muss diese neue Matrix auf einer eingehenden 
Betrachtung� der� wirtschaftlichen,� sozialen� und� öko-
logischen Voraussetzungen für das Wohlergehen von 
Gesellschaften� aufbauen� und� deren� Herstellung� und�
Wahrung als zentrales Ziel des Regierungshandeln über 
alle�Politikfelder�hinweg�definieren.�Laut�OECD�sollten�
solche Ziele mindestens die folgenden Dimensionen 
abdecken, die als zentrale Faktoren für nachhaltigen 

34 Jacobson, M. et al. (2019), Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, and Climate in 143 Countries, One Earth 1, 449–463, abrufbar unter:  
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.12.003 

» Um Nachhaltigkeit und sozialen Zusam-
menhalt zu ermöglichen, muss die Politik 
erkennen, dass gesellschaflicher Fort-
schritt eine Frage komplexer Wechselbezie-
hungen zwischen Mensch und Natur ist.«
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sozialen Zusammenhalt in gerechten, produktiven 
und� demokratischen� Gesellschaften� gesehen� werden�
können:35 

• gesunde und stabile Ökosysteme 

• menschliche Gesundheit 

• subjektives�Wohlbefinden�

• soziale Verbindungen und Zusammenhalt 

• bürgerschaftliches�Engagement�

• Einkommen und Vermögen 

• Arbeits- und Arbeitsplatzqualität 

• Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben 

• Zugang zu Wohnraum 

• Zugang zur Entwicklung von Wissen und Kom-
petenzen 

• öffentliche�Sicherheit�

Politische Zielvorgaben müssen rechtlich verbind-
lich sein, um effektiv zu wirken 

Um diese Ziele zu erreichen, reicht es nicht aus, sie als 
lose�Überlegungen�zu�definieren,�die� in�der�Politikge-
staltung allgemein berücksichtigt werden sollten. Das 
wird nicht zuletzt durch Erfahrungen im politischen 
Prozess in der Europäischen Union veranschaulicht. 
Als Belege hierfür können beispielsweise die Lissabon-
Strategie und die Strategie Europa 2020 herangezogen 
werden, die weitgehend wirkungslos geblieben sind. 
Tatsächlich wurden viele der durch diese Strategien 
definierten� Ziele,� zum� Beispiel� in� Bezug� auf� Armuts-
bekämpfung oder Investitionen in Bildung und 
Forschung, nicht nur nicht erreicht, sondern mussten 
sogar Rückschläge hinnehmen. Bedingt wurde dies ins-
besondere dadurch, dass in anderen Politikfeldern, wie 
der europäischen Fiskalpolitik, Zielsetzungen bestan-
den, denen aufgrund ihrer rechtsverbindlichen Natur 
gegenüber den weiter gefassten Anliegen der Lissabon- 
und Europa 2020 Strategie Vorrang eingeräumt wurde. 

Um die Arbeit von Regierungen sowie das Verhalten 
wirtschaftlicher� und� gesellschaftlicher� Akteure� auf�
allen Ebenen wirksam zu lenken, ist es daher unabding-
bar,�diese�politischen�Zielsetzungen�mit�Rechtskraft�zu�
versehen. Das allein verhindert zwar nicht, dass sich 
Konflikte�zwischen�potenziell�widersprüchlichen�poli-
tischen Zielen ergeben können, erfordert jedoch, dass 

politische Entscheidungsträger und Interessengruppen 
verstärkt daran arbeiten, diese abzuschwächen und 
zu� lösen.�Dass�die�Kraft�des�Gesetzes� in�diesem�Sinne�
Früchte tragen kann, zeigt nicht zuletzt die EU-Politik 
zur Bekämpfung des Klimawandels. Während die erste 
Generation von EU-Fahrzeugemissionsnormen in Form 
freiwilliger� Selbstverpflichtungen� der� Automobilher-
steller im Wesentlichen folgenlos blieb, konnte ihre 
Formulierung in der Form verbindlicher Gesetzgebung 
ab 2008 Fortschritte erzeugen - wenn auch in bisher 
unzureichender Größenordnung. Dennoch ist nun der 
Nachweis erbracht, dass Fortschritte bei der Reduzie-
rung von Fahrzeugemissionen möglich sind, ohne die 
Branche in ihrer Existenz zu bedrohen. 

Dieses Beispiel kann als Ermutigung dazu dienen, den 
Einsatz rechtsverbindlicher Ziele über alle Dimen-
sionen hinweg, die für Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt von entscheidender Bedeutung sind, 
zu rechtfertigen. Beispiele für solche Rechtsvorschrif-
ten, die dieser Bericht vorschlägt, beziehen sich unter 
anderem auf die Einführung eines EU-Armutsbekämp-
fungsgesetzes, einer EU-Garantie für nachhaltige 
Beschäftigung� (vgl.� Kapitel� 6)� sowie� verbindlicher�
Ziele für Klimagerechtigkeitsstrategien (vgl. Kapitel 
4), Gesundheitsvorsorge, nachhaltige Produktion und 
nachhaltiger Konsum sowie den Schutz der biologi-
schen Vielfalt (vgl. Kapitel 5).

Evidenzbasierte und partizipative Politik für faire 
und ortsangemessene Ergebnisse 

Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt hängen von 
den konkreten Lebensbedingungen ab, die Menschen 
und�ihre�Gemeinschaften�im�täglichen�Leben�erfahren.�
Darüber hinaus ist das, was Bürgerinnen und Bürger 
in dieser Hinsicht als Fortschritt begreifen, eine Frage 
ihrer individuellen und kollektiven Bestrebungen und 
wird von den konkreten Erfahrungen bestimmt, die 
sie in ihrem unmittelbaren Umfeld machen. Da Europa 
in dieser Hinsicht durch eine beträchtliche Hetero-
genität gekennzeichnet ist, sind tiefe Einblicke in die 
Bedingungen vor Ort von entscheidender Bedeutung, 
um eine gute Politik im Interesse von Nachhaltigkeit 
und sozialem Zusammenhalt für alle zu ermöglichen. 
Aus diesem Grund muss die Politik auf gesicherte und 
detaillierte Erkenntnisse, nicht zuletzt in Form von sta-
tistischen Indikatoren, zurückgreifen können. Daher 
ist die Erhebung entsprechender Daten sowie die Ent-
wicklung zuverlässiger Modelle und Methoden, die 
die Simulation der wahrscheinlichen Auswirkungen 
geplanter Maßnahmen durch robuste Folgenabschät-
zungen ermöglichen, von entscheidender Bedeutung. 

35 Siehe�zum�Beispiel:�Llena-Nozal,�A.,�N.�Martin�and�F.�Murtin�(2019),�"The�economy�of�well-being:�Creating�opportunities�for�people’s�well-being�and�economic�growth",�OECD�Statistics�
Working Papers, No. 2019/02, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/498e9bc7-en. 
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Zwei Überlegungen sind in dieser Hinsicht beson-
ders. Angesichts der wechselseitigen Abhängigkeit 
zwischen den ökonomischen, sozialen und ökologi-
schen Determinanten von Nachhaltigkeit sozialem 
Zusammenhalt müssen statistische Indikatoren, 
genauso wie die auf ihrer Grundlage durchgeführten 
Folgenabschätzungen,� diese� ‚Intersektionalität‘� und�
mögliche Rückkopplungen zwischen ihnen berück-
sichtigen. Zweitens müssen die zugehörigen Datensätze 
angesichts� der�Heterogenität� der� sozialen,�wirtschaft-
lichen und territorialen Bedingungen in Europa von 
ausreichender Detailschärfe sein. Um beispielsweise 
Ungleichheiten� in� den� sozialen,� wirtschaftlichen� und�
ökologischen Bedingungen aufdecken zu können, 
müssen� diese� Datensätze� spezifische� Informationen�
darüber enthalten, wie sich Schlüsseldeterminan-
ten von Ungleichheit wie Geschlecht, Alter, ethnische 
Zugehörigkeit, Migrationsstatus, Bildungsstand und 
Einkommen in Bezug auf die jeweilig betrachtete The-
matik auswirken. Angesichts der regionalen Vielfalt 
Europas, die dazu führt, dass Bürgerinnen und Bürger 
in ihrem Streben nach Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt� je� nach� geografischer� Lage� vor� stark�
unterschiedlichen Ausgangspositionen stehen, ist es 
ebenfalls von entscheidender Bedeutung, sicherzu-
stellen, dass regionale und lokale Besonderheiten von 
diesen Daten erfasst werden. 

Um demokratische Legitimität zu gewährleisten, ist die 
Sicherstellung einer hohen demokratischen Beteiligung 
an der entsprechenden Politikgestaltung ein weiterer 
entscheidender Erfolgsfaktor. Dies ist ebenfalls wichtig, 
um standortbezogene Erwägungen zu berücksichtigen, 
damit� politische� Maßnahmen� lokale� Gemeinschaften�
in die Lage versetzen, ihr Wohlergehen angesichts der 
tatsächlichen lokalen Lebensbedingungen zu verbes-
sern. Das sollte eine umfassende parlamentarische 
Beteiligung einschließen, aber durch die Einbezie-
hung�von�Interessengruppen�und�der�Zivilgesellschaft�
auch über institutionalisierte Formen demokratischer 
Repräsentation hinausgehen.

Von Reaktion zur Prävention: langfristig orientierte 
Politik und Haushaltsplanung für Nachhaltigkeit 
und sozialen Zusammenhalt 

Dieser neue Governance-Ansatz, der die Interdepen-
denz von ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Systemen anerkennt, verfolgt das Ziel, soziale, ökono-
mische und ökologische Herausforderungen frühzeitig 
zu erkennen und ihre Verschärfung und damit ein-
hergehenden Schäden und Kosten zu verhindern. Auf 
der Grundlage von Bewertungen der miteinander ver-
knüpften�wirtschaftlichen,� sozialen� und� ökologischen�
Auswirkungen von politischen Maßnahmen über ihren 
gesamten Lebenszyklus hinweg nehmen diese eine 
im Wesentlichen langfristig orientierte Ausrichtung 
an�und� streben�die� Schaffung�gesellschaftlichen�Fort-
schritts an, ohne dabei unerwartete und kostspielige 
externe�Effekte�auszulösen.�

Anstatt die mit dem aktuellen wachstumsorientier-
ten� Wirtschafts-� und� Sozialmodell� verbundenen�
externen� Effekte� lediglich� im� Nachhinein� abzumil-
dern,� beispielsweise� durch� öffentliche� Ausgaben� für�
Armutsbekämpfung und Gesundheitsfürsorge für 
Opfer�der�Luftverschmutzung,�müssen�auch�die�öffent-
lichen Haushalte aktiv daran beteiligt werden, den 
Aufbau� zukünftiger� Verbindlichkeiten� zu� verhindern.�
Das bedeutet, dass langfristig orientierte Politik und 
Regulierung� mit� Investitionen� in� öffentliche� Güter�
und Dienstleistungen einhergehen müssen, die es 
der� Gesellschaft� ermöglichen,� ihre� Bedürfnisse� unter�
den Bedingungen der ökologischen Nachhaltigkeit zu 
erfüllen. Angesichts der umfangreichen Ausgaben, die 
derzeit erforderlich sind, um soziale und ökologische 
Notlagen zu bewältigen, kann solch eine vorausschau-
ende Politik, die auf die Vermeidung von Notlagen 
ausgerichtet ist, tatsächlich zu erheblichen Einspa-
rungen�führen,�anstatt�den�Druck�auf�die�öffentlichen�
Finanzen noch zu erhöhen.36 

36 Laurent, E. (2021): The European Green Deal: from growth strategy to social-ecological transition? In: Vanhercke B., Spasova S. and Fronteddu B. (eds.): Social policy in the European Union: 
state of play 2020. Facing the pandemic, Brussels, European Trade Union Institute (ETUI) and European Social Observatory (OSE)
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3.2.2.  Nachhaltigkeit und sozialer Zusam-
menhalt als Richtschnur für die 
EU-Politik 

Auch in der Europäischen Union haben die Verab-
schiedung des Pariser Klimaabkommens und der 
UN-Nachhaltigkeitsziele (UNSDG) dazu geführt, 
dass Forderungen nach einer Neuausrichtung der 
EU-Politik nicht mehr ignoriert werden können. Als 
zusätzlicher Ansporn in diesem Sinne wirkten die 
Europawahlen�2019,�die�in�der�öffentlichen�Wahrneh-
mung insbesondere von der weltweiten Mobilisierung 
von Jugendbewegungen geprägt waren, die mehr poli-
tische Aufmerksamkeit für die globale Klimakrise 
einforderte. 

Deutlich beeindruckt von diesen Ereignissen kamen 
die Staats- und Regierungschefs der EU im Okto-
ber 2019 zusammen, um sich mit dem Konzept der 
‚Ökonomie� des� Wohlergehens‘� zu� befassen.� Auf� der�
Grundlage von Beiträgen der OECD37 diskutierten sie, 
wie� ein� „Governance-Ansatz,� der� darauf� abzielt,� den�
Menschen und sein Wohlergehen in den Mittelpunkt 
der�Politikgestaltung� zu� stellen“,� für� die� Zukunft�der�
Europäischen Union von entscheidender Bedeutung 
ist� und� in� der� Tat� ihre� „Daseinsberechtigung“� dar-
stellt.38 In der Abschlusserklärung des Gipfels werden 
wichtige Elemente eines möglichen politischen Wan-
dels erörtert, beispielsweise die Notwendigkeit, 
die zunehmenden sozialen Ungleichheiten und den 
Klimawandel zu bekämpfen, um weiterhin gesell-
schaftlichen� Fortschritt� zu� ermöglichen.� Seitdem�
sind diesbezügliche Debatten nicht von der Agenda 
der EU-Staats- und Regierungschefs verschwunden. 

Als Zeichen ihres anhaltenden Bewusstseins um die 
politische Notwendigkeit eines solchen Vorgehens 
begrüßten die Staats- und Regierungschefs der EU 
aus Anlass des informellen Sozialgipfels des Europäi-
schen Rates von Porto im Mai 2021 die gemeinsame 
Forderung der europäischen Sozialpartner, Erwägun-
gen in Bezug auf das menschliche Wohlergehen in der 
EU-Politik und -Governance größere Bedeutung beizu-
messen.39

Seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2019 und als 
Reaktion� auf� Forderungen� fortschrittlicher� Kräfte� im�
Europäischen Parlament, insbesondere der S&D Frak-
tion, hat auch die derzeitige Europäische Kommission 
ihre Absicht erklärt, sich in der Legislaturperiode 2019-
2024 kritischen Herausforderungen für Nachhaltigkeit 
und sozialen Zusammenhalt zu stellen. Im Gegensatz 
zur Vorgängerkommission, die nicht einmal zu einer 
konstruktiven Auseinandersetzung mit den Nachhal-
tigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation bereit 
schien, sind solche Zusicherungen der neuen Exekutive 
ein klares und höchst willkommenes Zeichen. Mit der 
Vorstellung des Europäischen Green Deals (EGD) im 
ersten Monat ihrer Amtszeit, ihres wichtigsten politi-
schen Projekts für die Legislaturperiode 2019-24, ist es 
ihr in der Folge auch sicher gelungen, erhebliche Erwar-
tungen zu wecken. 

Wie die Erörterung verschiedener Politikfelder im 
Rahmen dieses Berichts veranschaulichen wird, ist 
es bislang jedoch nicht gelungen, die EU-Politik in den 
Dienst der Förderung von Nachhaltigkeit und sozialem 
Zusammenhalt zu stellen. Um die Tragweite der weiter 
bestehenden Herausforderungen zu verdeutlichen, 

» Seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2019 
hat auch die derzeitige Europäische Kom-
mission ihre Absicht erklärt, sich in der 
Legislaturperiode 2019-2024 kritischen 
Herausforderungen für Nachhaltigkeit 
und sozialen Zusammenhalt zu stellen.«

37 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-ADD-1/en/pdf
38 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13171-2019-INIT/en/pdf , p. 2
39 Article 13 of the Council conclusions adopted at the informal Social Summit state that the Council welcomes “that the European Social Partners have made a joint proposal for an alternative 

set of indicators to measure economic, social and environmental progress, supplementing GDP as welfare measure for inclusive and sustainable growth.“ The Council conclusions are availa-
ble https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/pdf 
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genügt es, sich den massiven Mangel an Investitionen in 
der EU zu vergegenwärtigen, die notwendig wären, um 
die�Wirtschaftstätigkeit�und�die�sozialen�Bedingungen�in�
Europa so zu transformieren, dass Treibhausgasneutra-
lität bis 2050 erreicht und die Beseitigung der schwersten 
Formen von Ungleichheit und Armut möglich werden. 
Wie aus Studien über das erforderliche Investitionsvo-
lumen zur Erreichung der im Europäischen Green Deal 
formulierten Ziele und über den Finanzierungsbedarf 

für die sozialen Dienstleistungen und Infrastrukturen 
hervorgeht, die zur Erhaltung des sozialen Zusammen-
halts� in� der� EU� erforderlich� sind,� beläuft� sich� diese�
Gesamtinvestitionslücke auf fast 900 Milliarden Euro 
jährlich (siehe Tabelle unten). 

Vor diesem Hintergrund kann kein begründeter 
Zweifel daran bestehen, dass Europa tatsächlich poli-
tischen�Ehrgeiz�und�Mut�benötigt,�um�Wirtschaft�und�

Jährliche Investitionslücken im Rahmen des Europäischen Grünen Deals  
(ohne Verkehr, in Milliarden Euro)

Basierend auf: Wildauer, R. et al. (2020)

Sektor Derzeitige 
Maßnahmen 

Erforderliche 
Investitionen Investitionslücke 

Energieeffiziente�
Gebäudesanierung 1,130 1,510 380

Stromerzeugung 67 151 84

Nachhaltige Industrie 210 290 80

Forschung und 
Entwicklung 302 503 201

Gesamte Investitions-
lücke Europäischer 
Grüner Deal 

745

Jährliche Lücke bei EU-Investitionen in soziale Infrastrukturen (in Milliarden Euro) 
Basierend auf: Fransen, L. et al. (2018)

Bildung & 
Lebenslanges Lernen 65 80 15

Gesundheit & 
Langzeitpflege� 75 145 70

Bezahlbares Wohnen 28 85 57

Gesamte Investi-
tionslücke soziale 
Infrastrukturen 

142

Gesamte Investitions-
lücke im Rahmen des 
Europäischen Grünen 
Deals und im Sozial-
bereich 

887
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Gesellschaft� zu� transformieren.� Gemessen� an� diesem�
Maßstab muss aber das, was die EU-Kommission seit 
ihrem Amtsantritt 2019 bis heute leisten konnte, als 
unzureichend bewertet werden.

Bewegung aber kein Durchbruch 

Trotz ihrer eindeutig lobenswerten Absichten wurde die 
Entscheidung der Europäischen Kommission, den EGD 
als�‚neue�Wachstumsstrategie�der�Europäischen�Union‘�
zu�präsentieren,�von�progressiven�politischen�Kräften�
früh als Zeichen dafür gewertet, dass die Ambitionen 
der Kommission viel begrenzter sein könnten, als das 
Kernziel der Klimaneutralität bis 2050 auf den ersten 
Blick vermuten lassen könnte. Wie bereits erörtert, 
zeigt� die� wissenschaftliche� Erkenntnislage� deutlich,�
dass die Neuausrichtung der Politik auf die Ziele des 
nachhaltigen sozialen Zusammenhalts erfordert, dass 
die Fixierung der Politik auf das übergeordnete Ziel der 
Maximierung� des� Wirtschaftswachstums� aufgegeben�
wird. Ein unmissverständliches Eingeständnis der Not-
wendigkeit, sich vom Wachstumsdogma zu befreien, 
wäre daher eine wichtige Aufgabe für den EGD gewe-
sen. Leider sind fast zwei Jahre nach der Vorstellung 
dieser neuen politischen Strategie diesbezüglich jedoch 
nach wie vor kaum Fortschritte zu verzeichnen. 

Die Zusage der Europäischen Kommission, die Nach-
haltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen in 
ihre� jährliche� Bewertung� der� Wirtschaftspolitik� der�
Mitgliedsstaaten zu integrieren und das Scoreboard zu 
überarbeiten, das für die Bewertung der sozialen Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen verwendet wird, sind in 
dieser Hinsicht aufschlussreiche Beispiele.40 Obwohl 
sie im Prinzip eindeutig relevante Projekte darstellen, 
verharren sie derzeit in einem nicht zufriedenstellen-
den Stadium. Denn obwohl Entwicklungen in Bezug auf 
die VN-Nachhaltigkeitsziele und Sozialindikatoren nun 
nachvollzogen werden, bleibt die Erkennung möglicher 
Herausforderungen� und� Defizite� jedoch� völlig� folgen-
los, da es an Verfahren fehlt, um solche Erkenntnisse in 
praktisches Handeln zu überführen. 

Eine ähnliche Dynamik scheint im Hinblick auf das 
neu� geschaffene� Amt� eines� speziellen� Kommissars�
für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau 
(Foresight) vorzuliegen. Mit der Überwachung lang-
fristiger� sozialer,� wirtschaftlicher� und� ökologischer�
Entwicklungen und deren angemessener Berück-
sichtigung in der EU-Politik betraut, birgt dieses Amt 

das Potenzial, die Funktion einer echten und bislang 
schmerzlich vermissten politischen Koordinierung 
innerhalb der Europäischen Kommission zu überneh-
men.41 Darüber hinaus könnte der Kommissar durch 
seine enge Zusammenarbeit mit einem Netz von Minis-
tern, die ähnliche Aufgaben in den Regierungen der 
Mitgliedsstaaten�wahrnehmen,�als�treibende�Kraft�für�
die gemeinsame Entwicklung eines ganzheitlicheren, 
langfristiger orientierten und kohärenten Modells der 
Politikgestaltung auf EU- und nationaler Ebene wirken. 
Sein Mehrwert bei der Ermöglichung entscheidender 
Veränderungen hängt jedoch von der Fähigkeit dieses 
Amtes ab, die Initiierung konkreter politischer Vor-
schläge anzustoßen, um sicherzustellen, dass die durch 
innovative Methoden gewonnenen Erkenntnisse zu 
konkreten politischen Folgemaßnahmen führen. Der-
zeit�ist�dies�jedoch�offensichtlich�nicht�gegeben.�

Auch aus diesem Grund ist es kaum verwunderlich, 
dass die Europäische Kommission bei der Einlösung 
des selbst formulierten Anspruchs, Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt ihrer Politik 
zu stellen, nur schleppend vorankommt und in man-

»Was die 
EU-Kommission 
seit ihrem 
Amtsantritt 2019 
bis heute leisten 
konnte, muss als 
unzureichend 
bewertet 
werden.«

40 the�revised�social�scoreboard�was�published�as�an�annex�to�the�European�Commission’s�European�Pillar�of�Social�rights�Action�Plan�of�March�2021,�which�is�available�at:� 
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/#annex2 

41 see https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_en#documents for further information
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chen der hierfür maßgeblichen Politikfeldern kaum 
über den Status quo hinausgekommen ist. Sicherlich 
haben der Vorschlag für ein EU-Klimagesetz sowie das 
dazugehörige�„Fit�for�55“-Paket�in�erheblichem�Ausmaß�
zur�Schaffung�eines�detaillierten�und�rechtsverbindli-
chen politischen Rahmens zur Erreichung ökologischer 
Nachhaltigkeitsziele in der EU beigetragen. Was die 
soziale�Dimension�der�notwendigen�gesellschaftlichen�
Transformation anbelangt, ist es der EU bisher jedoch 
nicht gelungen, einen ebenso robusten wie systema-
tischen Ansatz zu entwickeln. Zwar wurden auch in 
diesem Bereich vereinzelte und begrüßenswerte Regu-
lierungsvorschläge von der Kommission vorgelegt, z.B. 
in Form eines Richtlinienvorschlags für angemessene 
nationale Mindestlöhne. Ein umfassender Ansatz zur 
Entwicklung der sozialen Dimension von Nachhaltig-
keit� und� gesellschaftlichem� Zusammenhalt,� der� sich�
rechtsverbindliche Zielvorgaben stützt, ist trotz der 
gemeinsamen Zuständigkeit der EU und Mitgliedsstaa-
ten�in�den�Bereichen�Sozial-�und�Beschäftigungspolitik�
jedoch weiterhin nicht in Vorbereitung. Ein Beispiel 
hierfür ist der im März 2021 vorgelegte Aktionsplan 
zur Europäischen Säule sozialer Rechte.42 Sie legt zwar 
detaillierte sozialpolitische Ziele für die Mitgliedsstaa-
ten und die EU insgesamt fest, etwa im Hinblick auf die 
Armutsbekämpfung, untermauert diese Ziele jedoch 
nicht durch konkrete gesetzgeberische Initiativen. 
Genau jene wären jedoch nötig, um wirksame Schritte 
zur Erreichung der im Aktionsplan formulierten Ziele 
einzuleiten. 

Europa trägt weiterhin eine finanzpolitische 
Zwangsjacke 

Eine weitere – und vielleicht die kritischste – Unter-
lassung bei der Neuausrichtung der EU-Politik auf 
Nachhaltigkeit�und�sozialen�Zusammenhalt�betrifft�das�
anhaltende� Versäumnis,� umfassende� und� dauerhafte�
Reformen� der� EU-Wirtschafts-� und� Finanzpolitik� vor-
anzutreiben. Von zentraler Bedeutung sind dabei die 
Verpflichtungen,� die� für� die� Länder� der� Eurozone� im�
Rahmen�des�„Stabilitäts-�und�Wachstumspakts“�(SWP)�
und des dazugehörigen Durchsetzungsrahmens, des 
Europäischen Semesters, gelten. 

Durch die Festlegung präziser quantitativer Grenzen 
für�die�nationalen�Haushaltsdefizite�im�Verhältnis�zur�
Größe� der� Volkswirtschaft� verpflichtet� der� SWP� die�
Regierungen, Ausgaben zu kürzen, wenn das BIP ihrer 
Volkswirtschaften�sinkt.�Dabei�sind�gerade�in�solchen�

Situationen� Stabilisierung� und� öffentliche� Investitio-
nen von entscheidender Bedeutung, um nachhaltigen 
sozialen Zusammenhalt zu sichern. Darüber hinaus 
definiert� der� SWP� auch� –� wiederum� in� Abhängigkeit�
vom BIP – präzise Grenzen für den Gesamtbestand 
der� öffentlichen� Verschuldung,� die� nicht� nur� einer�
„soliden� wissenschaftlichen� Grundlage“43 entbehren, 
sondern auch gänzlich unrealistisch erscheinen. Ange-
sichts der Tatsache, dass viele Länder des Euroraums 
– nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen der globa-
len Finanzkrise – von hohen Altschulden geplagt sind, 
sehen sie sich in ihrer Haushaltspolitik aufgrund dieses 
Regelwerks einem ständigen Konsolidierungsdruck 
ausgesetzt. Da die Ziele des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts�sowohl�für�das�jährliche�Haushaltsdefizit�als�auch�
für�den�öffentlichen�Schuldenstand�im�Verhältnis�zum�
Bruttoinlandsprodukts� der� Mitgliedsstaaten� definiert�
sind,�verpflichtet�sein�Regelwerk�die�Regierungen,�sich�
aggressiv zu bemühen, dem Dogma des unaufhaltsa-
men BIP-Wachstums Folge zu leisten. 

Trotz� lauter� Kritik� und� der� offensichtlichen� Mängel�
des SWP haben sukzessive Reformen in den letzten 
Jahrzehnten hauptsächlich bewirkt, dass sich seine 
Stringenz weiter erhöht hat. Die Einrichtung des Euro-
päischen Semesters (kurz: Semester), eines jährlichen 
Zyklus� der� wirtschafts-� und� finanzpolitischen� Koor-
dinierung zwischen den Ländern der Eurozone, kann 
in dieser Hinsicht als Paradebeispiel herangezogen 
werden.�Im�Rahmen�des�Semesters�wird�die�wirtschaft-
liche�und�fiskalische�Leistung�der�Länder�der�Eurozone�
einer eingehenden Bewertung durch die Europäische 
Kommission unterzogen. Im Rahmen ihres ‚Warn-
mechanismus-Berichts‘� führt� die� Kommission� dazu�
genaue Analysen durch, um festzustellen, ob die Mit-
gliedsstaaten in der Lage sind, das Wachstum ihrer 
Volkswirtschaften� zu� fördern� und� die� engmaschigen�
Regeln des SWP einzuhalten. Wenn Risiken für die 
Einhaltung der Bestimmungen des SWP festgestellt 
werden,� ist� die�Kommission� verpflichtet,� länderspezi-
fische�Empfehlungen�auszusprechen,�die�dazu�dienen,�
die Situation durch wachstumsfördernde Strukturre-
formen� und� gleichzeitige� Kürzungen� der� öffentlichen�
Ausgaben zu korrigieren. Diese Empfehlungen werden 
als Teil von im Wesentlichen intransparenten Bera-
tungen und ohne sinnvolle Beteiligungsmöglichkeiten 
für� von� solchen� Maßnahmen� betroffenen� Stakehol-
dern formuliert. Gelingt es den Mitgliedsstaaten nicht, 
die festgestellten Mängel durch die Umsetzung dieser 

42 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/ 
43 De Grauwe, P. (2009): The Economics of Monetary Union, eighth edition, Oxford University Press, p. 250
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Empfehlungen� in� den� Griff� zu� bekommen,� kann� die�
Verhängung von Geldbußen beschlossen werden.44

Wie Kapitel 6 dieses Berichts detaillierter veranschau-
lichen wird, hat die Mischung aus Kürzungspolitik und 
Strukturreformen, die direkt aus dem SWP folgt, zu 
schwerwiegenden sozialen Notlagen in der Europäi-
schen Union geführt. Indem Mitgliedsstaaten zu seiner 
Einhaltung gezwungen sind, in Sozialsystemen und bei 
der� Erbringung� öffentlicher� Dienste� zu� kürzen,� wäh-
rend gleichzeitig Arbeitsmärkte dereguliert werden, 
trägt der SWP in erheblichem Maße zur Zunahme von 
Ungleichheiten und Armut in Europa bei. 

Obwohl die Europäische Kommission vor der COVID-
19-Pandemie einer Überarbeitung des SWP und seines 
begleitenden Durchsetzungsrahmens zugestimmt und 
Anfang� 2020� in� Vorbereitung� hierauf� eine� öffentliche�
Konsultation eingeleitet hatte, wurde dieser Prozess 
nach Ausbruch der weltweiten Pandemie ausgesetzt. 
Glücklicherweise konnten sich die Regierungen der 
Eurozone auf Vorschlag der Kommission darauf eini-
gen, die Regeln des SWP bis Ende 2022 vorübergehend 
auszusetzen,� um� eine� aktive� fiskalpolitische� Reak-
tion� auf� die�wirtschaftlichen�und� sozialen�Folgen� von�
COVID-19 zu ermöglichen, die ohne die Einleitung sol-
cher Schritte unmöglich gewesen wäre. 

Auch konnte innerhalb der EU eine Einigung erzielt 
werden, um eine beispiellose gemeinsame Investi-
tionsoffensive� an� den� Start� zu� bringen,� um� dadurch�
zu verhindern, dass die Pandemie zu einer langanhal-
tenden�wirtschaftlichen�und� sozialen�Krise� führt.�Als�

Kernstück dieses Programms, Next Generation EU, 
steht die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), die 750 
Milliarden Euro zur Finanzierung von Investitionen 
in den Mitgliedsstaaten bereitstellt, die durch die Aus-
gabe�gemeinsamer�Anleihen�finanziert�werden.�Solche�
Investitionen sollen konjunkturelle Stabilisierung mit 
gezielten Maßnahmen zur Modernisierung der EU-
Wirtschaft� kombinieren,� insbesondere� Maßnahmen�
mit Schwerpunkt auf Klimaschutz und Digitalisierung. 
Zusammen mit dem mehrjährigen EU-Finanzrahmen 
(MFR) 2021-2027, der parallel zur ARF ausgehandelt 
wurde, haben die EU-Ausgaben in den kommenden 
Jahren damit ein Gesamtvolumen von mehr als 1,8 
Billionen Euro, von denen mindestens 30% auf Kli-
maschutzmaßnahmen entfallen müssen. Durch die 
Verpflichtung� der� nationalen� Regierungen� zu� sinn-
vollen Konsultationen mit Interessenträgern bei der 
Festlegung nationaler Investitionspläne im Rahmen 
der ARF, insbesondere mit Sozialpartnern und Orga-
nisationen�der�Zivilgesellschaft,�soll�dieses�Programm�
außerdem auf einem partizipativeren Modell der Poli-
tikgestaltung aufbauen als bisherige EU-Programme 
mit ähnlichen Zielsetzungen. 

Obwohl� sie� einen� beispiellosen� Fall� finanzieller� Soli-
darität zwischen den EU-Mitgliedsstaaten darstellen 
und der Notwendigkeit mutiger politischer Entschei-
dungen angesichts des Klimawandels klar Rechnung 
tragen, sind Next Generation EU und der MFR 2021-27 
keine Wunderlösung. Angesichts der Tatsache, dass 
die Summe der jährlich notwendigen Investitionen 
zur Erreichung Sicherung von Nachhaltigkeit und 
sozialem Zusammenhalt in Europa, wie oben erörtert, 

»Die Mischung aus Kürzungspolitik 
und Strukturreformen, die direkt 
aus dem Stabilitäts- und Wachstum-
spakt folgt, hat zu schwerwiegen-
den sozialen Notlagen in der Euro-
päischen Union geführt.«

44 Further�information�on�the�European�Semester�process�and�its�different�stages�can�be�found�on�the�website�of�the�European�Commission�at:� 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en�
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auf mindestens 900 Milliarden Euro jährlich veran-
schlagt werden müssen, erscheint die Summe von 1.8 
Billionen Euro, die über sieben Jahre durch ARF und 
MRF ausgezahlt werden sollen, eher bescheiden. 
Darüber hinaus wurde die ARF als einmalige Maß-
nahme ins Leben gerufen, die nach ihrem Auslaufen 
wahrscheinlich eine Lücke hinterlassen wird, die das 
Problem der Investitionslücke für Nachhaltigkeit und 
sozialen�Zusammenhalt�dann�erneut�verschärft.�Auch�
wiederholt insbesondere die ARF den oben erwähnten 
unvollständigen Ansatz der EU im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt, indem sie 
zwar Klimaschutzmaßnahmen und digitalisierungsbe-
zogene Programme privilegiert, aber keine ähnlichen 
Ausgabenziele für sozialpolitische Vorhaben festlegt. 

Weiter verstärkt wird dies durch die Tatsache, dass die 
Auszahlung von Fördermitteln im Rahmen der ARF 
davon abhängig gemacht wird, dass die Mitglieds-
staaten die im Rahmen des Europäischen Semesters 
formulierten�länderspezifischen�Empfehlungen�umset-
zen, mit denen die Einhaltung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakt sichergestellt werden soll. Obwohl, wie 
bereits erwähnt, die Bestimmungen des SWP in Bezug 
auf� öffentliche� Defizite� und� Schulden� vorübergehend�
ausgesetzt�sind,�fehlt�derzeit�eine�Verpflichtung�seitens�
der Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommis-
sion, diesen Rahmen vor seiner erneuten Anwendung 
zu reformieren. Dementsprechend ist zu befürchten, 

dass�die�zaghaften�Fortschritte�in�Richtung�einer�stär-
ker auf Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
ausgerichteten�EU-Politik�zukünftig�mit�der�auf�dauer-
haftes�Wirtschaftswachstum�und�Haushaltskürzungen�
ausgelegten� EU-Finanzpolitik� in� Konflikt� geraten� und�
dadurch unwirksam gemacht werden. 

Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass 
der von der Europäischen Kommission zu Beginn 
ihrer Amtszeit im Jahr 2019 versprochene Übergang zu 
einem neuen Politikmodell in wichtigen Punkten noch 
unvollständig und daher bislang insgesamt ungenü-
gend bleibt. Obwohl Initiativen auf den Weg gebracht 
wurden,� die� oberflächlich� betrachtet� einen�Mehrwert�
für die Gestaltung eines neuen Ansatzes für Politik 
und Governance in der EU erzeugen, fehlt es ihnen 
bisher am entsprechenden Gewicht und der nötigen 
Tragweite,� um� einer� glaubhaften� politischen� Neuaus-
richtung gleichzukommen. Darüber hinaus muss in 
Ermangelung� umfassender� und� dauerhafter� Refor-
men�der� EU-Wirtschafts-� und�Finanzpolitik� von� einer�
Rückkehr der auf Haushaltskürzungen und dauerhaf-
tes� Wirtschaftswachstum� ausgerichteten� Dynamik� in�
diesen Bereichen ausgegangen werden, sobald die ARF 
und die vorübergehende Aussetzung der SWP-Regeln 
auslaufen. 

Vor diesem Hintergrund spricht die ICSE folgende 
Empfehlungen aus 

» Die Einführung eines Pakts für Nachhal-
tigkeit und sozialen Zusammenhalt 
würde bedeuten, dass eine horizontale 
Verpflichtung für die Politik der EU und 
der Mitgliedsstaaten bestünde, das politi-
sches Handeln in allen relevanten Berei-
chen auf die Herstellung nachhaltigen 
sozialen Zusammenhalts auszurichten.«
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Ein neues Fundament für die EU-Politik: ein Pakt 
für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 

Um sicherzustellen, dass die EU-Politik durch entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen und Steuerungs-
instrumente effektiv auf Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt ausgerichtet ist, müssen die Grundlagen der 
Politikgestaltung und der politischen Prioritätensetzung in der EU erneuert werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommis-
sion in gemeinsamer Verantwortung ihrer Präsidentin und des Kommissars für Vorausschau einen Vorschlag für einen 
europäischen Pakt für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt vorlegen. Der Pakt sollte Vorschläge entwickeln, um 
sicherzustellen, dass konkrete Zielsetzungen in Bezug auf die soziale, ökologische und wirtschaftliche Dimension von 
Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt zentral und gleichberechtigt bei der Entwicklung, Koordinie-
rung und Bewertung der Politik in allen Bereichen der EU-Politik berücksichtigt werden. Der Vorschlag sollte auf einer 
Bestandsaufnahme bestehender wissenschaftlicher Konzepte und praktischer Erfahrungswerte aufbauen. 

Die darin formulierten Zielsetzungen sollten die relevanten internationalen und internen Verpflichtungen der EU wider-
spiegeln, darunter: 

· die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, 

· das Pariser Klimaabkommen, 

· das Europäische Klimagesetz, 

· die Europäische Charta der Grundrechte, 

· die Europäische Säule sozialer Rechte. 

Der Pakt für nachhaltiges Wohlergehen sollte außerdem Vorschläge enthalten, die dazu dienen, die darin vorgeschlage-
nen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielsetzungen in rechtsverbindliche Verpflichtungen zu übertragen, die 
konkrete Leitlinien für die EU-Politik und die nationale Politik darstellen. Solche Verpflichtungen bestehen zwar teilweise 
in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeitsziele, insbesondere durch das EU-Klimagesetz, das die EU-Politik und die nati-
onale Politik zur Vereinbarkeit mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet. Jedoch werden darüber hinaus 
erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, um diesen Rechtsrahmen derart zu komplettieren, dass die EU-Politik in 
allen für die Ermöglichung nachhaltigen sozialen Zusammenhalts relevanten Politikbereichen durch entsprechende 
Rechtsnormen zur Herstellung der dafür erforderlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
verpflichtet ist. Wie in den Kapiteln 4, 5 und 6 dieses Berichts ausführlicher erörtert wird, sollte dies als Teil der Ausgestal-
tung des Pakts für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt zur Vorbereitung weiterer Gesetzesvorschläge führen, 
die verbindliche politische Verpflichtungen insbesondere für folgende Politikbereiche einführen sollten: 

· die vollständige Beseitigung der Armut in Europa bis 2050 (EU-Gesetz zur Armutsbekämpfung), 

· die Abschaffung prekärer Beschäftigungsformen bis 2030 (EU-Strategie zur Bekämpfung prekärer Beschäfti-
gungsbedingungen), 

· die Beseitigung von Arbeitslosigkeit (EU-Garantie für nachhaltige Arbeitsplätze), 

· wirksame Maßnahmen in den Bereichen Beschäftigungspolitik und soziale Sicherheit, um die geschlechtsspezi-
fische Lohn- und Rentenlücke bis 2030 zu schließen, 

· ein fairer und integrativer Übergang zur Klimaneutralität (Europäische Verordnung über die Governance von Klima-
gerechtigkeit), 

· ein verstärkter Einsatz für Gesundheitsprävention und nachhaltige Gesundheitssysteme (europäischer „One 
Health“-Ansatz), 

· der Schutz von Lebensbedingungen und Arbeitsplätzen angesichts der zu erwartenden Auswirkungen des Klima-
wandels (rechtsverbindliche EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel), 

· ein sozial-ökologischer Ansatz zum Schutz von Ökosystemleistungen (EU-Biodiversitätsgesetz). 
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Darüber hinaus sollte der Kommissionsvorschlag Hinweise auf statistische Indikatoren enthalten, die dazu dienen, die 
Leistung der EU im Hinblick auf diese rechtsverbindlichen politischen Zielsetzungen zu überwachen. Bei der Auswahl 
und Entwicklung von Indikatoren sollte besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, zu gewährleisten, dass sie der 
wechselseitigen Abhängigkeit der zugrunde liegenden politischen Ziele Rechnung tragen. Dies ist von entscheidender 
Bedeutung, um effektiv zu garantieren, dass die zu ihrer Erreichung umgesetzten Maßnahmen die Entstehung von Ziel-
konflikten vermeiden und auf die Erkennung von möglichen Synergieeffekten ausgerichtet sind, z. B. durch gleichzeitige 
Fortschritte zur Erreichung sozialer und ökologischer Ziele als Teil eines einzigen regulatorischen oder politischen Ein-
griffs. 

Die Einführung eines Pakts für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt würde bedeuten, dass eine horizontale Ver-
pflichtung für die Politik der EU und der Mitgliedsstaaten bestünde, das politisches Handeln in allen relevanten Bereichen, 
einschließlich der Wirtschafts-, Steuer-, Sozial- und Umweltpolitik, auf die Herstellung nachhaltigen sozialen Zusammen-
halts auszurichten. Darüber hinaus sollte der Pakt Verfahrensvorschriften enthalten, um sicherzustellen, dass auch die 
Mitgliedsstaaten ihre Politik auf die Erreichung der vom Pakt festgelegten politischen Zielsetzungen ausrichten und dass 
entsprechende Maßnahmen durch den Haushalt der EU gefördert werden. Entsprechende Vorschläge werden weiter 
unten näher erläutert. 

Die institutionellen Voraussetzungen für eine neue 
EU-Politik im Dienst von Nachhaltigkeit und sozi-
alem�Zusammenhalt�schaffen:�neue�Strukturen�in�
der Europäischen Kommission, im Europäischen 
Parlament und im Europäischen Rat

olitikgestaltung im Sinne eines nachhaltigen Wohlergehens für alle erfordert einen im Wesentlichen langfristig 
ausgerichteten Ansatz der Politikgestaltung sowie starke Formen der horizontalen Koordinierung zwischen allen 
relevanten Politikfeldern. Das steht in starkem Kontrast zu dem Ansatz, der der EU-Politik bislang zugrunde liegt 
und als Teil dessen spezialisierte Entscheidungsstrukturen eher nebeneinander als miteinander arbeiten. Um dies 
zu korrigieren und ein größeres Maß horizontaler Koordination zu ermöglichen, müssen die EU-Institutionen, die die 
Gesetzgebungs- und Politikprozesse in der EU vorantreiben, also die Europäische Kommission, das Parlament und 
der Rat, sinnvolle Reformen ihrer internen Strukturen durchführen. Zudem sollte dieser Prozess auch als Gelegenheit 
dienen, eine systematischere Einbindung relevanter Stakeholder in den politischen Entscheidungsfindungsprozess 
in der EU zu ermöglichen. Hiervon sollten insbesondere nationale und regionale Parlamente, Vertreter der Zivilgesell-
schaft und wissenschaftliche Experten profitieren. 

Im Zusammenhang mit der Einführung eines Pakts für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt (s.o.) sollte die 
Europäische Kommission daher einen konkreten und termingebundenen Fahrplan für den Aufbau einer vollwertigen 
EU-Zukunfts-Kapazität (Futures Capacity) als eigene Dienststelle der Kommission vorlegen. Deren Mandat sollte sie 
mit angemessenen Ressourcen und horizontalen Koordinierungskompetenzen ausstatten, um die EU-Politik auf die 
oben genannten politischen Ziele des nachhaltigen sozialen Zusammenhalts auszurichten und den Raum und die 
Fähigkeiten bereitzustellen, um aufkommende Risiken wie etwa durch den Klimawandel und Umweltzerstörung, 
Strukturwandel in der Wirtschaft, sich ändernde soziale und demografische Bedingungen und sich schnell entwi-
ckelnde Technologien zu erforschen. Die der Kapazität zur Verfügung stehenden Werkzeuge und Instrumente sollten 
wissenschaftliche Ansätze der Vorausschau, Szenario-Entwicklung und Methoden der Risikoanalyse umfassen. 



Innerhalb der politischen und gesetzgeberischen Prozesse der EU sollte die Zukunfts-Kapazität eine zentrale 
Befugnis haben, um die Arbeit der Europäischen Kommission und ihrer Generaldirektionen im Rahmen des weiter 
unten dargestellten Politikkoordinierungsverfahren zu steuern. Darüber hinaus sollte sie die Durchführung von 
Folgenabschätzungen zu den künftigen Gesetzgebungsvorschläge der Kommission beaufsichtigen. Solche Fol-
genabschätzungen sollten solide Bewertungen hinsichtlich der wahrscheinlichen Auswirkungen vorgeschlagener 
politischer Maßnahmen auf die politischen Ziele der EU in Bezug auf Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt sowie 
fundierte Einschätzungen der damit verbundenen Risiken liefern. Dies sollte spezifische Folgen- und Risikoabschät-
zungen in Bezug auf einzelne soziale Gruppen und Regionen beinhalten, die gegenwärtig häufig von Ungleichheiten 
betroffen sind, beispielsweise in Form von ortsbezogenen und geschlechtsspezifischen Folgenabschätzungen. Zu 
diesem Zweck sollte die Europäische Kommission ihre Agenda für bessere Rechtsetzung überarbeiten, in der die wich-
tigsten Grundsätze und Verfahren für die Ausarbeitung von EU-Gesetzgebungs- und Politikvorschlägen festgelegt 
sind. Im Rahmen dieser Überarbeitung sollte die Zukunfts-Kapazität mit einem robusten Mandat versehen werden, 
um sicherzustellen, dass auf Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt bezogene Politikziele und Bewertungen der 
darauf zu erwartenden Auswirkungen und Risiken in alle Phasen des politischen Entscheidungsfindungsprozesses 
zentral integriert werden. 

Um eine angemessene und wissensbasierte parlamentarische Mitwirkung und Kontrolle der EU-Politik für Nachhal-
tigkeit und sozialen Zusammenhalt sicherzustellen, sollte das Europäische Parlament ebenfalls eine Arbeitsgruppe 
für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt einrichten. Dieses parlamentarische Gremium sollte sowohl kritische 
und konstruktive Bewertungen der EU-Politiken in allen Phasen ihrer Formulierung und Umsetzung abgeben sowie 
Empfehlungen für die Verbesserung der zukünftigen Politik erarbeiten. 

Was die Zusammensetzung anbelangt, so sollte die Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments, die 
alle relevanten parlamentarischen Ausschüsse vertreten, aus Mitgliedern nationaler Parlamente und aus Mitgliedern 
des Europäischen Ausschusses der Regionen als Vertreter regionaler und lokaler Parlamente bestehen, um eine orts-
spezifische Perspektive in die Bewertung der EU-Politik einzubeziehen. Daneben sollten wissenschaftliche Experten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft in seine Arbeit einbezogen sein. Diese Formation sollte mit angemessenen Res-
sourcen ausgestattet sein, insbesondere in Bezug auf Sekretariats- und Forschungskapazitäten, um das Gremium bei 
der Formulierung fundierter Ansichten über die Auswirkungen der EU-Politik zu unterstützen, die auf einer Pluralität 
akademischer und nationaler sowie regionaler Perspektiven aufbauen. Daneben sollte sie das Recht besitzen, Anhö-
rungen von Stakeholdern und Vertretern der EU-Institutionen durchzuführen. Die parlamentarische Arbeitsgruppe 
für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt sollte in regelmäßigen Abständen zusammentreten und Beiträge zur 
Gesetzgebungsarbeit des Europäischen Parlaments und seiner Ausschüsse sowie zur Beteiligung des Parlaments am 
weiter unten beschriebenen Politikkoordinierungsverfahren für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt liefern. 

Als Gegenstück dieser neuen Strukturen innerhalb der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments 
sollte im Europäischen Rat ebenfalls eine eigene Formation für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt einge-
richtet werden. Diese Formation könnte auf dem Vorausschau-Netzwerk zwischen den Mitgliedsstaaten aufbauen, 
das derzeit auf Initiative des EU-Kommissars für Vorschau geschaffen wird. Sie sollte aus Ministern bestehen, die mit 
dem Mandat ausgestattet sind, im Namen ihrer nationalen Regierungen eine angemessene politische Koordinierung 
sicherzustellen. Neben der Funktion als Schnittstelle des Europäischen Rates im Rahmen des nachfolgend beschrie-
benen Politikkoordinierungsverfahren für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt sollte ihr Mandat auch die 
Koordinierung der übrigen Ratsformationen umfassen, um zu gewährleisten, dass die Arbeit des Europäischen Rates 
im Allgemeinen mit den Zielen der EU in Bezug auf Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt in Einklang stehen. 
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Die Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutio-
nen und die parlamentarische Kontrolle in Bezug 
auf den Pakt für Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenarbeit stärken 

Die EU-Finanzpolitik mit dem Ziel der Ermögli-
chung nachhaltigen sozialen Zusammenhalts in 
Einklang bringen

Um eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat bei der Durch-
führung des europäischen Paktes für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt sicherzustellen, insbesondere im 
Rahmen des weiter unten dargelegten Politikkoordinierungsverfahren, sollte eine interinstitutionelle Vereinbarung 
geschlossen werden. Diese Vereinbarung sollte die jeweiligen Zuständigkeiten der beteiligten Institutionen fest-
legen und deren gemeinsame Arbeitsweise regeln. Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, dass das 
Europäische Parlament angemessen eingebunden wird und in allen Phasen der damit verbundenen politischen Ent-
scheidungs- und Steuerungsprozesse eine wirksame parlamentarische Kontrollfunktion ausüben kann. 

Um die Finanzpolitik der Länder der Eurozone in den Dienst von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt zu stellen, 
müssen die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts überarbeitet und mit den oben dargelegten politischen Zielen 
des Pakts für nachhaltiges Wohlergehen in Übereinstimmung gebracht werden. Diese neuen Haushaltsregeln sollten 
die Formulierung quantitativer Zielvorgaben für die nationalen Haushalte und den öffentlichen Schuldenstand im Ver-
hältnis zum BIP vermeiden, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsstaaten nicht länger in einem unaufhörlichen Wettlauf 
um konstantes Wirtschaftswachstum gefangen sind. Stattdessen sollten sie Investitionen und Reformen anstoßen, die 
Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt fördern. Dabei sollten insbesondere die langfristigen Auswirkungen solcher 
Reformen bemessen und anerkannt werden, auch im Hinblick auf deren Beiträge zur Verhütung künftiger sozialer und 
ökologischer Ungleichgewichte und Notlagen. Eine entsprechende Überarbeitung des finanzpolitischen Regelwerks 
der EU sollte zügig eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass eine derartige Neujustierung zum Abschluss gebracht 
werden kann, bevor die vorübergehende Außerkraftsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts Ende 2022 ausläuft. 

In diesem Zusammenhang sollte die Anwendung von Fiskalstandards anstelle von Fiskalregeln in Erwägung gezo-
gen werden. Solche Standards könnten im Wesentlichen qualitativ definiert werden, die staatlichen Ausgaben- und 
Investitionspolitik zur Förderung von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt verpflichten und mithilfe robuster 
wissenschaftlicher Methoden, die auch die detaillierte Prüfung der Tragfähigkeiten der öffentlichen Schuldenlast 
umfassen, durchgesetzt werden. In Bezug auf die konkrete Ausgestaltung solcher Standards ist eine Orientierung an 
Erfahrungswerten aus Neuseeland denkbar, wo ein solcher Ansatz seit Anfang der 1990er Jahre praktiziert wird und sein 
Potenzial unter Beweis gestellt hat.45 In diesem Sinne könnten die Mitgliedsstaaten zu Folgendem verpflichtet werden: 

· den Bestand an finanziellen Verbindlichkeiten (die öffentliche Verschuldung) auf ein Niveau zu begrenzen, das in 
Zukunft höchstwahrscheinlich nicht zu untragbarem Refinanzierungsdruck führen wird. 

· finanzielle Risiken für die öffentlichen Haushalte und ihre finanzielle Tragfähigkeit proaktiv zu erkennen und zu 

45 New�Zealand�Treasury.�2015.�An�Introduction�to�New�Zealand’s�Fiscal�Policy�Framework.�Wellington:�Government�of�New�Zealand.



steuern. 

· die wahrscheinlichen Auswirkungen der nationalen Fiskalpolitik auf gegenwärtige und zukünftige Generationen 
zu bewerten, auch im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt und die ökologische Nachhaltigkeit. 

· die Wechselwirkung zwischen Fiskal- und Geldpolitik zu berücksichtigen, um Schulden-Deflationsspiralen zu ver-
meiden. 

Durch klug definierte Fiskalstandards könnten Mitgliedsstaaten Anreize gegeben werden, um Ausgabenprogramme 
so zu gestalten, dass sie die langfristige Stabilität und Nachhaltigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft begünstigten 
und entsprechende Erwägungen auch bei der Verfolgung kurzfristiger politischer Ziele berücksichtigen. Dies würde 
entscheidende Schwächen des aktuellen finanzpolitischen Rahmens der EU ausmerzen. Denn aktuell zwingt der Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt die Mitgliedsstaaten dazu, in Zeiten wirtschaftlicher Not die öffentlichen Ausgaben zu 
kürzen. Die hierdurch bedingte Verminderung der öffentlichen Investitionstätigkeit verschärft die konjunkturelle Lage 
nicht nur in der kurzen Frist, sondern führt in der Regel ebenfalls dazu, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der betroffenen Volkswirtschaft auch langfristig vermindert wird, etwa weil Infrastruktureinrichtungen verkommen 
oder verminderte Investitionen in Bildung die Produktivität hemmen. Und natürlich zieht eine solche Schädigung der 
langfristigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch eine dauerhafte Abnahme des Steueraufkommen nach sich, 
wodurch auch in Zukunft Konsolidierungsdruck auf den öffentlichen Finanzen lastet. Durch klug definierte Fiskalstand-
ards hingegen könnten Regierungen motiviert werden, durch Ausgabenprogramme mit erwiesenem langfristigem 
Nutzen für kurzfristige wirtschaftliche Stabilisierung und Impulse zu sorgen, etwa in Form von Investitionen in Bildung 
und Ressourceneffizienz. 

Die strikte Anwendung solcher Standards könnte durch eine Reihe von Kriterien und Methoden sichergestellt 
werden. Eine zentrale Rolle könnten dabei standardisierte, transparente und wissenschaftlich validierte Instrumente 
zur Schuldentragfähigkeitsanalyse spielen. Diese Instrumente, mit deren Entwicklung und Anwendung sowohl die 
Europäische Kommission als auch der Internationale Währungsfonds umfangreiche Erfahrungen haben, könnten 
dazu dienen, im Laufe der Zeit solide Einschätzungen der fiskalischen Stabilität zu liefern. Entscheidend ist, dass solche 
Instrumente in der Lage sind, die langfristigen Auswirkungen der Finanzpolitik der Mitgliedsstaaten zu berücksichtigen, 
indem sie die Folgen der laufenden Haushaltsausgaben für die zukünftige Fähigkeit der Regierungen, die Staatss-
chulden zu bedienen, berücksichtigen.46

Wenn von den Mitgliedsstaaten fiskalische Anpassungsmaßnahmen verlangt werden, sollten diese generell so formuli-
ert werden, dass das Aufschieben von Reformen und Investitionen mit einem klaren und erwiesenen Nutzen für die 
Verbesserung des nachhaltigen sozialen Zusammenhalts vermieden wird. Zu diesem Zweck sollten die diesbezüglichen 
Bestimmungen in der ‚Ausgabenregel‘ des Stabilitäts- und Wachstumspakts überarbeitet werden, sodass diese um 
eine ‚goldene Regel‘ ergänzt wird, die den Nettowert des durch solch sinnvolle Investitionen geschaffene öffentlichen 
Vermögens von der Berechnung der Ausgabenziele ausnimmt. Sollte dies nicht gewährleistet werden, würde dies zu 
kontraproduktiven Ergebnissen führen. Denn somit wären Mitgliedsstaaten, die von akuten finanziellen Schwierigkeiten 
geplagt sind, nicht in der Lage, Maßnahmen zur Verhinderung weiterer negativer sozialer, wirtschaftlicher und ökolo-
gischer Schocks in der Zukunft zu ergreifen. Diese hätten ihrerseits in der Zukunft höchstwahrscheinlich nachteilige 
Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen, und würden somit die wirtschaftliche Not des betroffenen Mitgliedsstaats 
weiter vergrößern. Die Bewertung, ob nationale Reform- und Investitionsmaßnahmen die Kriterien für die Goldene 
Regel erfüllen, sollte nach der gleichen Methodik erfolgen, die im Rahmen der Umsetzung von Fiskalstandards (siehe 
oben) verwendet wird. Bis zur Einführung einer solchen Methodik sollten die grüne Taxonomie und die vorgeschlagene 
Sozialtaxonomie zur Anwendung kommen, die im Rahmen der EU-Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen entwick-
elt wurden (siehe Abschnitt 3.3.1 unten). 

46 ein ähnlicher Vorschlag wurde kürzlich von Blanchard, O.; Leandro, A. und Zettelmeyer, J. entwickelt (2021): Redesigning EU Fiscal Rules: From Rules to Standars, Peterson Institute for 
International�Economics�Working�Paper�21-1,�verfügbar�unter:�https://www.piie.com/sites/default/files/documents/wp21-1.pdf
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Den EU-Haushalt auf die Förderung von Nachhal-
tigkeit und sozialem Zusammenhalt ausrichten 

Um den Übergang Europas zu einem klimaneutralen und am nachhaltigen sozialen Zusammenhalt orientierten 
Gesellschaftsmodell voranzutreiben und zu beschleunigen, ist ein angemessenes Maß an finanzieller Solidarität zwis-
chen den Mitgliedsstaaten, die durch den EU-Haushalt organisiert wird, von entscheidender Bedeutung. Schon heute 
leisten EU-Investitionsprogramme wie der Europäische Fonds für einen gerechten Übergang und der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung diesbezüglich wertvolle Beiträge, indem sie entsprechende Maßnahmen auf nation-
aler und subnationaler Ebene ko-finanzieren. Die lokalen und regionalen Behörden spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Umsetzung dieser Maßnahmen und agieren als Bindeglied zwischen EU-Investitionsprojekten und den Menschen, die 
in unseren Städten und Regionen leben. 

Bislang sind diese Programme jedoch nach wie vor weitgehend in eine Logik eingebettet, die die Bildung von ökono-
mischem Kapital begünstigt, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau physischer Infrastrukturen und die Einführung 
effizienzsteigernder Technologien. Das wird zwar durch eine begrüßenswerte Schwerpunktsetzung auf Fragen der 
ökologischen Nachhaltigkeitsziele ergänzt, wobei 30% der im aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU 

Eine EU-Fiskalkapazität zur Stabilisierung der 
Volkswirtschaften�der�Eurozone�einrichten

Aufgrund des besonders hohen Maßes an wirtschaftlicher Integration in der Eurozone, die, wie die europäische Staatss-
chuldenkrise eindrücklich gezeigt hat, in Zeiten akuter wirtschaftlicher Not Ansteckungsrisiken und die Gefahr von 
Kettenreaktionen birgt, muss die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion durch eine zentrale Fiskalkapazität 
gestärkt werden. Eine solche Stabilisierungskomponente sollte dazu beitragen, die Sozialversicherungsausgaben von 
in Schwierigkeiten geratenen Mitgliedsstaaten zu schützen, insbesondere in Form einer dauerhaften europäischen 
Arbeitslosenrückversicherung. Angesichts der jüngst erlebten Einigkeit unter den Mitgliedsstaaten im Zuge der Ein-
führung von SURE, einem befristeten EU-Rückversicherungssystem zur Finanzierung nationaler Kurzarbeitssysteme 
im Kontext der Coronavirus-Krise, sollten progressive politische Kräfte durch die offensichtliche Realisierbarkeit von 
Vorschlägen dieser Art ermutigt sein und die Dynamik für die Schaffung eines dauerhaften und umfassenden Instru-
ments der Arbeitslosenrückversicherung im EU-Rahmen nutzen. In gleicher Weise sollten sich progressive politische 
Kräfte mit der Möglichkeit auseinandersetzen, solche Rückversicherungssysteme im Laufe der Zeit auf andere Sys-
teme der sozialen Sicherheit auszuweiten, wie etwa nationale Mindesteinkommensgarantien (siehe auch Kapitel 6 
dieses Berichts). Als zweite Komponente sollte dieser Stabilisierungsmechanismus eine Investitionsschutzfunktion 
umfassen, die die Mitgliedsstaaten bei der Finanzierung langfristig orientierter Reformen, trotz vorübergehender 
wirtschaftlicher Widrigkeiten und verengter haushaltspolitischer Spielräume, unterstützt. 

Um die Übereinstimmung der entsprechenden Instrumente mit den vom Pakt für Nachhaltigkeit und sozialen Zusam-
menhalt formulierten Zielsetzungen sicherzustellen, sollte die Fiskalkapazität der Eurozone in den EU-Haushalt und 
damit in den EU-Gemeinschaftsrahmen integriert werden, in dem die ordentlichen parlamentarischen Kontroll- und 
Rechenschaftsmechanismen gelten. Die finanzielle Unterstützung von Mitgliedsstaaten sollte befristet sein und auf 
der Grundlage vorab definierter Förderkriterien und Schwellenwerte automatisch bereitgestellt werden. Entspre-
chende Darlehen sollten in Form von zinslosen Krediten vergeben werden, die einkommensabhängig sind, sodass 
die Rückzahlungsverpflichtungen eintreten, sobald die wirtschaftliche Notlage, die zur Abhängigkeit von derartigen 
EU-Unterstützungen geführt hat, überwunden ist. Zur Finanzierung entsprechender Instrumente sollte die Integra-
tion des Europäischen Stabilitätsmechanismus und seiner ungenutzten Garantiefonds in die formellen Strukturen der 
Europäischen Union und ihren Haushalt in Erwägung gezogen werden. 



verfügbaren Mittel für Klimaschutzmaßnahmen und weitere 7,5 bis 10% für den Schutz der biologischen Vielfalt in 
der zweiten Hälfte des mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 vorgesehen sind. Derzeit fehlen jedoch ähnliche Bes-
timmungen in Bezug auf soziale Ziele, beispielsweise im Zusammenhang mit Fragen des sozialen und territorialen 
Zusammenhalts. Solange sich Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Transformation Europas weiterhin auf 
kapitalintensive und nicht auf soziale Investitionen konzentrieren, wie etwa Investitionen in die Sozialpolitik, die Modern-
isierung der Systeme der sozialen Sicherheit und mehr und bessere Arbeitsplätze in allen Teilen der Europäischen Union, 
birgt der durch die aktuellen EU-Investitionsprogramme geförderte Strukturwandel die Gefahr, dass gesellschaftliche 
Rückschläge in Kauf genommen werden. 

Wie in Kapitel 6 dieses Berichts erörtert wird, sind Maßnahmen wie die Schaffung einer nachhaltigen EU-Beschäfti-
gungsgarantie, ein europäischer Care-Deal und angemessene Mindesteinkommenssicherungen für alle Europäerinnen 
und Europäer entscheidende Elemente einer erfolgreichen Neuausrichtung der EU-Politik und sollten daher ebenfalls 
im Rahmen der EU-Investitionsprogramme Priorität haben. Die vorgesehene Halbzeitüberprüfung des MFR, die bis 
Ende 2024 abgeschlossen sein soll, sollte daher dazu dienen, konkrete Ausgabenziele in Bezug auf die Ziele der sozialen 
Nachhaltigkeit und des Wohlergehens einzuführen. Während sich die Europäische Kommission bereits dazu verpfli-
chtet hat, Vorarbeiten für die Festlegung spezifischer Haushalts- und Ausgabenbestimmungen zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung zu leisten, sollten ähnliche Initiativen im Hinblick auf zusätzliche soziale Ziele, insbesondere 
in Bezug auf Armutsminderung und -vermeidung, Beschäftigung und soziale Dienstleistungen ergriffen werden. 

Darüber hinaus sollten die Festsetzung und die Ausführung des EU-Haushalts künftig eng mit Maßnahmen und Pro-
grammen zur Förderung nachhaltigen sozialen Zusammenhalts auf Ebene der EU und auf nationaler Ebene koordiniert 
werden. Zu diesem Zweck sollte das jährliche EU-Haushaltsverfahren in einen weiter gefassten Prozess eines europäis-
chen Politikkoordinierungsverfahren integriert werden, das weiter unten dargelegt wird. 

Neue Eigenmittel für den EU-Haushalt

Neben der Erweiterung der Prioritäten der EU-Investitionspolitik muss auch die dauerhafte Erweiterung ihrer finanziel-
len Leistungsfähigkeit als Schlüssel zur Verwirklichung der nachhaltigen Transformation Europas angesehen werden. 
In diesem Zusammenhang muss die Ausweitung der EU-Eigenmittel als entscheidender Schlüssel gelten, d. h. die 
Erschließung von Finanzierungskanälen, die nicht von Finanzmittelzuweisungen der EU-Mitgliedsstaaten abhängig 
sind. Im Rahmen der Verhandlungen über die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) konnte eine grundsätzliche Einigung 
über die Ausweitung solcher Eigenmittel sowie über einen zeitlich gebundenen Fahrplan für weitere Verhandlungen 
zur Schaffung entsprechender Einnahmequellen für den EU-Haushalt erzielt werden. Dementsprechend werden das 
Europäische Parlament und der Rat in den kommenden Jahren Verhandlungen über die Zuweisung von Eigenmit-
teln an den EU-Haushalt aufnehmen, die sich aus der Besteuerung von nicht recycelbaren Kunststoffen, dem Handel 
mit industriellen Verschmutzungsrechten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems, einer Sondersteuer auf große 
digitale Dienstleistungsanbieter, einer künftigen Finanztransaktionssteuer und aus der Unternehmensbesteuerung 
speisen. 

Obwohl die fristgerechte Umsetzung dieses Fahrplans einer Reihe von Unsicherheiten unterliegt, zeigen die kürzlich 
vereinbarte Anhebung der Obergrenze für die EU-Eigenmittel und die konkrete Auseinandersetzung mit möglichen 
Einnahmequellen deutlich, dass eine Dynamik für einen größeren EU-Haushalt zur Erreichung allgemein akzeptierter 
politischer Ziele erzeugt werden kann. Progressive politische Kräfte im Europäischen Parlament und im Rat sollten in 
den kommenden Jahren daher Hand in Hand arbeiten, um sicherzustellen, dass der bestehende Fahrplan vollständig 
umgesetzt wird, und um zusätzliche Quellen für EU-Eigenmittel zu erschließen. Wie in Kapitel 6 dieses Berichts darge-
legt wird, könnte die Einführung einer EU-Vermögenssteuer eine solche zusätzliche Einnahmequelle darstellen. 

In gleicher Weise sollte die Europäische Kommission die Machbarkeit der Einführung eines Europäischen Staatsfonds 
prüfen. Ein solcher Fonds könnte so strukturiert sein, dass große Unternehmen – zum Beispiel Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von 500 oder 750 Millionen Euro im europäischen Binnenmarkt – jedes Jahr neue Aktien in Höhe von 20% 
ihres in der EU erzielten Gewinns ausgeben müssten.47 Diese Anteile würden dann von einem zentralen Fonds gehalten, 

47 Ein ähnliches Modell wurde erörtert in Gough, I. (2017) Heat, Greed and Human Need – Climate Change, Capitalism and Sustainable Wellbeing, Elgar, Cheltenham, p. 181 
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Geldpolitik in den Dienst von Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt stellen 

In den letzten zehn Jahren hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre beeindruckende Fähigkeit unter Beweis 
gestellt, die EU-Wirtschaft mithilfe ihrer geldpolitischen Instrumente zu stabilisieren und Finanzmarktbedingungen zu 
gewährleisten, die den öffentlichen Haushalten erhebliche Spielräume eröffnen, ohne dabei strukturelle Risiken für die 
Preisstabilität zu schaffen. Bislang hält die EZB bei damit verbundenen Finanzierungs- und Anleihekaufprogrammen 
jedoch strikt am Grundsatz der „Marktneutralität“ fest. Von diesem Grundsatz geleitet, hält die EZB in ihrer Bilanz eine 
Struktur aufrecht, die der Struktur der Anleihemärkte im Ganzen spiegelbildgetreu ist. Die bedeutet zum Beispiel, dass 
sie Käufe von Anleihen, die im Zusammenhang mit erneuerbaren Energieprojekten stehen, auf Beträge begrenzt, die 
sicherstellen, dass solche Anleihen in der Bilanz der EZB kein größeres Gewicht haben als Anleihen mit erneuerbare-En-
ergien-Bezug im Anleihenmarkt allgemein. Angesichts der offensichtlichen Notwendigkeit, die Wirtschaftstätigkeit in 
Europa wieder in ein neues Gleichgewicht zu überführen, weg von umweltverschmutzenden und destabilisierenden 
Aktivitäten hin zu nachhaltigeren Sektoren und Wirtschaftstätigkeiten, ist eine solche Geldpolitik in der Tat alles andere 
als neutral, sondern lenkt stattdessen weiterhin Mittel in Wirtschaftstätigkeiten, die in nicht allzu ferner Zukunft zwang-
släufig abgewickelt werden müssen.48 

Im Rahmen einer umfassenden Überprüfung des EZB-Mandats sollte das Prinzip der Marktneutralität aufgegeben 
und durch eine eindeutige Ausrichtung auf nachhaltige Investitionen und auf solche mit sehr wahrscheinlich positiven 
Auswirkungen auf den langfristigen gesellschaftlichen Zusammenhalt ersetzt werden. Darüber hinaus sollte diese 
Überarbeitung das Mandat der EZB dahingehend erweitern, dass ihre Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten, durch 
die Pflicht ergänzt wird, die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten bei der Transformation hin zu nachhaltigem 
sozialen Zusammenhalt zu unterstützen. Im Wissen darum, dass eine solche Überarbeitung des EZB-Mandats eine 
Änderung der europäischen Verträge erfordern würde, was die Einstimmigkeit der Mitgliedsstaaten erfordert, sollte das 
diesbezügliche Engagement fortschrittlicher Akteure sich vor allem auf die nationalen Regierungen richten. 

48 van’t�Klooster,�J.�and�Fontan,�C.�(2021)�Central�bankers�remain�stuck�in�the�myth�of�‘market�neutrality’,�abrufbar�unter:� 
https://www.socialeurope.eu/central-bankers-remain-stuck-in-the-myth-of-market-neutrality

der seine Einnahmen in den EU-Haushalt ausschüttet. Um eine Debatte über einen solchen Vorschlag anzustoßen, 
sollte die Europäische Kommission eine Mitteilung herausgeben, in der verschiedene Optionen für die Einrichtung eines 
EU-Staatsfonds dargelegt werden, einschließlich Schätzungen hinsichtlich seiner Einnahmen im Laufe der Zeit. 

Darüber hinaus sollten progressive politische Kräfte erwägen, auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Aufbau- und 
Resilienzfazilität auf die Schaffung einer dauerhaften Kreditaufnahmekapazität des EU-Haushalts hinzuarbeiten. Auch 
wenn der Erfolg einer solchen Agenda bei einigen Mitgliedsstaaten auf Widerstand stoßen dürfte, zeigen die Erfahrun-
gen mit der Pandemie deutlich, dass angesichts sich ändernder Rahmenbedingungen erhebliche Fortschritte möglich 
sind. Als erster Schritt sollte daher an der Unterstützung des Erfolgs der ARF und seiner Investitionsschwerpunkte gear-
beitet werden. Denn aus einer erfolgreichen Umsetzung der ARF, die sichtbare Früchte trägt und erheblichen Mehrwert 
für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt erzeugt, könnte sich eine förderliche Dynamik speisen, die Argumente 
für die Beibehaltung umfangreicher und teils kreditfinanzierter Investitionsprogramme auf EU-Ebene liefert. 
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Kohärenz im Sinne von Nachhaltigkeit und 
sozialem Zusammenhalt durch integrierte Poli-
tikkoordinierungs- und Haushaltsverfahren 
gewährleisten

Um Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt der EU-Politik zu rücken, sind nicht zuletzt klare Ver-
fahrensregelungen erforderlich, die dafür sorgen, dass sich diese neue Prioritätensetzung in den hierfür maßgeblichen 
Politikbereichen auf angemessene Art und Weise niederschlägt. Mit dem Europäischen Semester, einem jährlichen 
Governance-Zyklus zur Koordinierung der Politik auf nationaler Ebene mit den politischen Zielen der EU, der als Reak-
tion auf die globale Finanzkrise und ihre Folgen eingeführt wurde, verfügt die EU effektiv über ein System, das ähnliche 
Ziele verfolgt. Da es aktuell jedoch in erster Linie für die Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und seines 
zugrunde liegenden Wirtschaftswachstums-Paradigma dient, ist das Semester in seiner jetzigen Form mit dem Ziel, 
Europa im Sinne von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt umzugestalten, nicht in Einklang zu bringen. Das 
Europäische Semester sollte daher durch einen neuen Rahmen der politischen Koordinierung ersetzt werden. 

Als Teil eines solchen europäischen Politikkoordinierungsverfahrens würden die Europäische Kommission, das Par-
lament und der Rat als Vertretung der Mitgliedsstaaten gemeinsam Prioritäten für die Politik auf Ebene der EU und 
der Mitgliedsstaaten festlegen und sicherstellen, dass europäische und nationale Haushalte und Investitionen diesen 
Prioritäten entsprechend ausgerichtet sind. Diese neugestalteten Koordinierungsprozesse könnten den folgenden 
regelmäßigen Verfahrenswegen und Zeitplänen folgen: 

November: Vorstellung des Europäischen Jahresberichts zu Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt 
Jedes Jahr im November würde die Europäische Kommission auf der Grundlage der Arbeit ihrer Zukunfts-Kapazität 
einen detaillierten Überwachungsbericht – den Jahresbericht zu Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt – veröffen-
tlichen, der die Leistung der EU und ihrer Mitgliedsstaaten im Hinblick auf die im Europäischen Pakt für Nachhaltigkeit 
und sozialem Zusammenhalt verankerten politischen Zielsetzungen untersucht. Diese jährliche Bewertung sollte in 
Form eines einheitlichen ‚Scoreboards‘ erfolgen, das alle relevanten Bereiche der Sozial-, Umwelt-, Wirtschafts- und 
Finanzpolitik anhand der im Pakt definierten Indikatoren, inklusive der UN-Nachhaltigkeitsziele, bewertet. Auch eine 
eingehende Analyse der offenkundigen Risiken und Chancen für das Erreichen der Ziele des Pakts sollte darin enthalten 
sein, ebenso wie Vorschläge für politische Prioritäten, die sich aus diesen Analyseergebnissen ableiten lassen. Der 
Jahresbericht zu Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt und das zugehörige Scoreboard würden somit den jährli-
chen Bericht über nachhaltiges Wachstum und den dazugehörigen Warnmechanismus-Bericht ersetzen, mit dem das 
jetzige Europäische Semester eingeleitet wird. 

Dezember bis März: eingehende Konsultation und Einleitung des EU-Haushaltsverfahrens 
Auf der Grundlage des Jahresberichts zu Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt würden die Europäische Kommis-
sion, das Parlament und der Rat eingehende Konsultationen durchführen, um die von der Kommission vorgeschlagenen 
politischen Prioritäten zu erörtern. Um eine angemessene Beteiligung der Parlamente der Mitgliedsstaaten, des Europäis-
chen Ausschusses der Regionen, der Sozialpartner und der Organisationen der Zivilgesellschaft zu gewährleisten, 
sollte der Beitrag des Europäischen Parlaments zu solchen Konsultationen auf der Arbeit der oben beschriebenen 
Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt aufbauen. Auf Seiten des Europäischen Rates würde die 
Formation für Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt als Vertretung der Mitgliedsstaaten fungieren. Diese Abstim-
mungsprozesse sollten sicherstellen, dass der Notwendigkeit, die Kohärenz der politischen Prioritätensetzung innerhalb 
dieser Governance über mehrere Jahreszyklen hinweg zu gewährleisten, ausreichend Rechnung getragen wird. 

Daneben und in enger Abstimmung mit den Konsultationen zum Jahresbericht zu Nachhaltigkeit und sozialem 
Zusammenhalt führen das Europäische Parlament und der Rat ihre jährlichen Verhandlungen über die Prioritäten 
des EU-Haushalts für das folgende Jahr. Somit wird sichergestellt, dass die als Teil des Politikkoordinierungsverfahren 
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festgelegten politischen Prioritäten durch die im EU-Haushalt festgelegten Prioritäten für Investitionen und die 
EU-Haushaltsdurchführung unterstützt werden. 

März: Veröffentlichung der Länderberichte und des EU-Haushaltsentwurfs für das Folgejahr 
Auf der Grundlage der Beiträge aus der vorherigen Phase bereitet die Europäische Kommission Länderberichte mit 
Vorschlägen für nationale politische Maßnahmen vor, um die auf der Basis des Jahresberichts zu Nachhaltigkeit und 
sozialem Zusammenhalt festgelegten politischen Prioritäten zu verfolgen. Die Berichte stellen einen umfassenden poli-
tischen Orientierungsrahmen zur Erreichung der im Pakt für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt festgelegten 
Zielsetzungen der EU-Politik dar und enthalten konkrete Leitlinien für alle relevanten Politikbereichen auf Ebene der 
Mitgliedsstaaten. 

Gleichzeitig legt die Kommission ihren Entwurf für den EU-Haushalt für das Folgejahr vor, der darauf abzielt, die 
Umsetzung der den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Leitlinien für politische Maßnahmen auf der nationalen Ebenen 
mit Fördermöglichkeiten durch die EU-Investitionsprogramme zu flankieren. Die Vorlage des EU-Haushaltsentwurfs 
durch die Kommission leitet dann das ordentliche Haushaltsverfahren ein. 

März bis Juli: Erarbeitung und Koordinierung nationaler Pläne für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
Auf der Grundlage der Leitlinien aus den Länderberichten erarbeiten die Mitgliedsstaaten nationale Pläne für Nachhal-
tigkeit und sozialen Zusammenhalt, die entsprechende Reform- und Politikvorhaben auf nationaler Ebene definieren. 
Die Ausarbeitung solcher nationalen Pläne sollte die Einbeziehung der nationalen Parlamente und obligatorische Kon-
sultationen mit Behörden auf regionaler Ebene, Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft vorsehen. Die Ergebnisse dieser 
nationalen Politikformulierung und -koordinierung werden der Europäischen Kommission als Entwurf vorgelegt, die 
dann auf der Grundlage einer vordefinierten und transparenten Methodik eine eingehende Prüfung vornimmt und, 
wenn nötig oder sinnvoll, Änderungen in Form von länderspezifischen Empfehlungen (LSE) vorschlägt. Die LSE werden 
im Folgenden an den Europäischen Rat weitergeleitet, der diese prüft, gegebenenfalls ändert und annimmt 

Juli bis November: Umsetzung und Bewertung 
Sobald die nationalen Pläne für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt durch die länderspezifischen Empfehlun-
gen geändert und angenommen sind, beginnen die Mitgliedsstaaten mit der Umsetzung. Ihre Implementierung wird 
von den zuständigen Kommissionsdienststellen aufmerksam verfolgt, um Erkenntnisse und Daten für den folgenden 
Jahresbericht zu Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt zu gewinnen, der den nächsten Zyklus des jährlichen 
Politikkoordinierungsverfahrens einleitet.
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Politikkoordinierung für Nachhaltigkeit und sozialen
Zusammenhalt in der EU – schematische Übersicht 
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49 Soshana�Zuboff�(2019):�The�Age�of�Surveillance�Capitalism,�Profile�Books,�London,�p.�513
50 Financial Stability Board (2020): The Implications of Climate Change for Financial Stability, Bericht abrufbar unter: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P231120.pdf 

3.3.  Das Finanzwesen 
und die digi-
tale�Wirtschaft�
reformieren: Nach-
haltigkeit und 
sozialen Zusam-
menhalt in den 
Mittelpunkt rücken

Ein�neues�Wirtschaftsmodell�zu�definieren,�das�sich� in�
den Dienst von Nachhaltigkeit und sozialem Zusam-
menhalt stellt, erfordert zwingend, dass entsprechende 
Maßnahmen auch im Sinne von Reform des Finanz-
sektors� und�der� digitalen�Wirtschaft� ergriffen�werden.�
Da seine Hauptfunktionen in der Finanzierung der 
Realwirtschaft�besteht�und�somit�quasi�deren�Rückgrat�
darstellt, kann das Finanzwesen eine Schlüsselrolle 
bei� der� Neuausrichtung� der� Volkswirtschaften� Euro-
pas spielen. Allerdings ist ein Großteil des derzeit in 
hochentwickelten� Volkswirtschaften� zirkulierenden�
Finanzkapitals in reinen Finanzinvestitionen gebun-
den, während lediglich ein Bruchteil des verfügbaren 
Kapitals wirklich produktiven Verwendungszwecken 
zugeführt wird. Darüber hinaus hat der von den Kapi-
talmärkten in ihrer derzeitigen Form erzeugte Druck, 
kontinuierlich hohe Renditen zu gewährleisten, mittler-
weile� die� gesamte� Realwirtschaft,� die� auf� den� Zugang�
zu diesen Kapitalmärkten angewiesen ist, im Sinne 
der� kurzfristigen� Profitmaximierung� ausgerichtet.�
Obwohl die Europäische Kommission erste Schritte zur 
Erleichterung des Kapitalmarkzugangs für umwelt-
verträgliche� oder� „grüne“� Investitionen� unternommen�
hat,� hat� sie� bisher� jedoch� keine� ernsthaften� Schritte�
unternommen, um eine umfassende Umverteilung von 
Kapital�weg�von�kurzfristig�ausgerichteten,�gesellschaft-
lich spaltenden und nicht nachhaltigen Aktivitäten hin 
zu nachhaltigeren und langfristig orientierten Formen 
des�Wirtschaftens�zu�unterstützen�und�zu�fördern.�

Gleichzeitig� beginnt� die� digitale� Wirtschaft� eine�
Funktion zu übernehmen, die sie hinsichtlich ihrer 
infrastrukturellen� Bedeutung� für� das� wirtschaftli-
che� und� gesellschaftliche� Leben� dem� Finanzsektor�
zunehmend gleichstellt. Ihr Funktionieren und ihre 
Weiterentwicklung bleiben jedoch bis heute vollstän-
dig unter der Kontrolle einer kleinen Anzahl großer 
Unternehmen, die entschlossen marktbeherrschende 
Positionen aufbauen, verteidigen und ausnutzen, teils 
indem sie Märkte und Verbraucher manipulieren, um 
ihre Gewinne zu steigern. Um zu verhindern, dass die 
digitale�Wirtschaft� zu� einem� „antidemokratischen�und�
anti-egalitären Moloch“49 wird, sind entschiedene regu-
latorische�Eingriffe�notwendig.�Die�Europäische�Union�
sollte daher im Rahmen ihrer Arbeit zur Einführung 
eines Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services 
Act) und eines Gesetzes über digitale Märkte (Digital 
Markets Act) sicherstellen, dass bestehende Regulie-
rungslücken wirksam angegangen werden. 

3.3.1.  Eine Finanzwende für Nachhaltig-
keit und sozialem Zusammenhalt

Seit der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens 
und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen arbeitet die 
Europäische Kommission daran, den Finanzsektor in 
das Bemühen um eine nachhaltige Transformation der 
EU-Wirtschaft�einzubeziehen.�Den�Finanzsektor�in�eine�
solche Transformation miteinzubeziehen ist dabei nicht 
nur� wichtig,� um� seine� zentrale� Rolle� im� Wirtschafts-
kreislauf für die Ermöglichung und Beschleunigung von 
wirtschaftlichem�Wandel� in�Stellung�zu�bringen.�Denn�
mittlerweile stellen Klimawandel und Umweltzerstö-
rung nicht mehr nur theoretische Bedrohungen für die 
Finanzstabilität dar. Im Vergleich zu den 1980er Jahren 
haben� sich� die� wirtschaftlichen� Kosten� von� Natur-
katastrophen wie Überschwemmungen, Dürren und 
verheerenden tropischen Stürmen im letzten Jahrzehnt 
mehr als verdreifacht, was die Finanzinstitute, in deren 
Bilanzen die zugrunde liegenden Vermögenswerten 
verbucht sind, zunehmend belastet. Daher gilt es mitt-
lerweile als Fakt, dass ein Scheitern bei der Bewältigung 
des�Klimawandels�finanzielle�Verluste�nach�sich�ziehen�
würde, die das globale Finanzsystem kaum absorbieren 
könnte.50

Darüber hinaus übt der Finanzsektor trotz einiger 
regulatorischer Fortschritte seit der globalen Finanz-
krise von 2007-2008 weiterhin übermäßigen Druck auf 
Unternehmen aus, kurzfristig hohe Renditen zu erzie-
len. Dieser Druck führt dazu, dass sich Unternehmen 
gezwungen sehen, einen überproportionalen Anteil 
der�von�ihnen�generierten�Profiten�an�Finanzinvestoren�
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auszuschütten, anstatt diese gerecht unter allen beteilig-
ten�Akteuren�(inklusive�der�Beschäftigten)�zu�verteilen�
oder für Reinvestitionen in das Unternehmen verfügbar 
zu machen. Dies zu ändern, erfordert neben umfas-
senden Reformen der Unternehmenspolitik und des 
Gesellschaftsrechts�in�der�EU�(vgl.�Abschnitt�3.4.�dieses�
Berichts) auch, dass die Finanzmärkte derart reformiert 
werden, dass Unternehmen die Chance erhalten, den 
Fokus auf ihre langfristige Entwicklung zu legen – und 
zwar so, dass sich darin Belange sozialer und ökologi-
scher Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit widerspiegeln. 

Gleichzeitig entwickeln Verbraucherinnen und Ver-
braucher ein immer stärkeres Bewusstsein für die 
Notwendigkeit, Nachhaltigkeitsprinzipien in den Mit-
telpunkt der Ökonomie zu stellen, und fordern, dass die 
Finanzmärkte ihre Ersparnisse auf eine Art und Weise 
investieren, die diesem veränderten Bewusstsein ent-
spricht.51 Und natürlich wird der geplante Übergang 
Europas zu einem CO2-neutralen�Wirtschaftsmodell�bis�
2050 nicht zum Nulltarif zu haben sein, sondern erfor-
dert massive Investitionen, zu denen auch das in den 
Finanzmärkten gebundene Kapital einen Beitrag leisten 
muss.�Gegenwärtig�fließen�jedoch�nur�etwa�20%�dieses�
Kapitals� in�den�hochentwickelten�Volkswirtschaften� in�
die�Realwirtschaft,�beispielsweise�um�industrielle�Inno-
vationen� oder� Infrastrukturprojekte� zu� finanzieren,�
während der Löwenanteil in Branchen wie Investment-
banking,�Versicherungen�und�Immobilien�fließt.52

Vor diesem Hintergrund kann die Bedeutung der Strate-
gie der Europäischen Kommission für ein nachhaltiges 
Finanzwesen kaum hoch genug eingeschätzt werden. 
Ihr systematischer und faktengestützter Ansatz, bei 
dem�wissenschaftliche�Experten�direkt�in�die�Vorberei-
tung von Gesetzgebungsprozess eingebunden sind, hat 
das� Potenzial,� ernsthafte� Reformen� des� Finanzwesens�
zu ermöglichen, die sich nicht auf das beschränken, 
was die Branche zu akzeptieren bereit ist, sondern das 
liefern, was objektiv notwendig ist. Dennoch haben 
die damit verbundenen Regulierungsprozesse bislang 
noch keine entscheidenden Kipppunkte überschrei-
ten können. Während die EU-Gesetzgeber im Jahr 2020 
eine�Einigung�über�die� Schaffung�einer� „grünen�Taxo-
nomie“� –� eines� einheitlichen� Klassifizierungssystems�
für Investitionen mit eindeutigen ökologischen Vortei-
len� –� erzielen� konnten,� ruft� die�Definition� technischer�
Normen, die genau festlegen, welche Technologien und 
Investitionsprojekte unter die Taxonomie fallen können, 
einen intensiven Lobbying-Druck von den Mitgliedsstaa-
ten und Interessensvertretern aus der Industrie hervor. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass dieses Regulierungs-
projekt verwässert wird und der vorgesehene Zeitplan 
aus den Fugen gerät. 

Zudem beziehen sich die konkreten Ergebnisse der EU-
Agenda für nachhaltige Finanzen bisher ausschließlich 
auf Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit, obwohl 
sowohl in einschlägigen akademischen als auch in poli-
tischen Diskursen weithin akzeptiert wird, dass ein 
nachhaltiges Finanzwesen die drei Nachhaltigkeitsdi-
mensionen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren 
(ESG)� abbilden� muss.� Um� dieses� Defizit� zu� beheben,�
muss die Green-Finance-Taxonomie durch weitere Ins-
trumente komplementiert werden, um Investitionen 
in� die� Schaffung� hochwertiger� Arbeitsplätze,� die� För-
derung von Humankapital (z.B. durch Investitionen in 
Aus- und Weiterbildung), sozialen Zusammenhalt und 
gute Unternehmensführung (z. B. in Bezug auf die Ein-
bindung von Unternehmen in Verfahren und Praktiken 
der� Sozialpartnerschaft� und� wirksame� Maßnahmen�
gegen Bestechung und Korruption) zu fördern. Zwar 
kann die Kommission zu diesem Zweck auf die Arbeit 
der von ihr ins Leben gerufenen Plattform für nach-
haltige Finanzen zurückgreifen. Dennoch hat sie sich 
bisher nicht eindeutig zur Erarbeitung von Legislativ-
vorschlägen zur Aufnahme der Dimensionen Soziales 
und Governance in ihre Agenda für nachhaltige Finan-
zen bekannt. Beharrliche Untätigkeit in dieser Hinsicht 
würde bedeuten, dass die Europäische Union weiterhin 
die� Entwicklung� offensichtlicher� Möglichkeiten� ver-
passt, um die Verbreitung nachhaltiger Unternehmen 
und� nachhaltiger�Wirtschaftstätigkeit� durch� Finanzre-
gulierung zu unterstützen. 

Schließlich scheint der Ansatz der Kommission für die 
Förderung nachhaltiger Investitionen so angelegt zu 
sein, dass entsprechende Reformen darauf abzielen, 
zusätzliche Liquidität für nachhaltige Investitionen 
zu mobilisieren, die traditionelle Investitionstätigkei-
ten ergänzen, statt sie nach und nach zu verdrängen. 
Das ist nicht nur eine Missachtung der Notwendigkeit, 
bestimmte� Wirtschaftsformen� auf� Sicht� abzuwickeln,�
etwa�weil�diese�kohlenstoffintensiv� sind,� sondern�birgt�
auch die Gefahr, die Finanzmärkte mit einem Übermaß 
an Liquidität zu überschwemmen. Solch überschüssige 
Liquidität birgt die Gefahr, destabilisierende Finanzbla-
sen zu nähren. Um dies zu vermeiden, muss die Agenda 
für ein nachhaltiges Finanzwesen zumindest teilweise 
umverteilend wirken, und zwar insofern, dass die För-
derung von nachhaltigen Investitionen mit Maßnahmen 
zur Vermeidung nicht nachhaltiger Anlagepraktiken 
Hand in Hand gehen. 

Vor diesem Hintergrund spricht die ICSE folgende Emp-
fehlungen aus 

51 Eine Umfrage von Natixis Global Asset Management unter 7000 Befragten in 22 Ländern im Jahr 2017 ergab, dass soziale und ökologische Ziele für rund 70% der Privatanleger ein wichtiger Faktor sind.
52 Schätzung basiert auf Zahlen zum US-amerikanischen und britischen Finanzsektor, siehe Mazzucato (2021): Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism, Allan Lane, p. 16 
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Den ursprünglichen Zeitplan für die Umsetzung 
der grünen EU-Taxonomie einhalten 

Die EU-Taxonomie für grüne Investitionen, die einheitliche Standards für Anlagewerte definiert, die einen klaren 
und nachgewiesenen Beitrag zur Erreichung von sechs Umweltzielen leisten, muss wie ursprünglich vorgese-
hen bis spätestens Januar 2022 für die Umsetzung vorbereitet werden.53 Der jüngste Beschluss der Europäischen 
Kommission, die Entscheidung darüber zu verschieben, ob Erdgas und Kernenergie als „Übergangstechnolo-
gien“ definiert werden können, könnte diesen Umsetzungsfahrplan gefährden. Angesichts des starken Drucks 
von Lobbygruppen, der Industrie und einiger Mitgliedsstaaten, solche Zugeständnisse zu machen, sollten sich 
die progressiven Kräfte im Europäischen Parlament und im Rat, in der Zivilgesellschaft und in der Wirtschaft 
zusammenschließen, um Gegendruck zu entfalten. Eine generelle Einstufung von Erdgas und Kernenergie als 
Übergangstechnologien käme einer Grünfärberei veralteter Technologien gleich. Wo Industrien auf Übergangs-
technologien angewiesen sind, könnten diese in einer separaten Taxonomie behandelt werden, die auf klaren 
Kriterien basiert, um ihre zeitlich begrenzte Nutzung für Übergangszwecke, aber nicht für einfache Substituie-
rungszwecke, zu gewährleisten. 

53 Artikel�9�der�Taxonomie-Verordnung�((EU)�2020/852)�definiert�diese�Umweltziele�als�(a)�Klimaschutz;�(b)�Anpassung�an�den�Klimawandel;�(c)�nachhaltige�Nutzung�und�Schutz�der�Wasser-�und�Meeres-
ressourcen;�(d)�Übergang�zu�einer�Kreislaufwirtschaft;�(e)�Vermeidung�und�Kontrolle�der�Umweltverschmutzung;�(f)�Schutz�und�Wiederherstellung�der�biologischen�Vielfalt�und�der�Ökosysteme.�
Artikel�17�der�Richtlinie�legt�weiter�fest,�dass�abgedeckte�Investitionen�einen�Mehrwert�für�eines�oder�mehrere�der�oben�genannten�Ziele�schaffen�müssen,�während�gleichzeitig�ein�„erheblicher�
Schaden“ für eines der anderen Ziele vermieden werden muss. 

Die grüne Taxonomie durch eine soziale Taxono-
mie ergänzen 

Basierend auf den Ergebnissen der Arbeit der Arbeitsgruppe ‚Soziale Taxonomie‘ der EU-Plattform für ein 
nachhaltiges Finanzwesen sollte die Europäische Kommission Anfang 2022 einen Legislativvorschlag für eine 
Investitionstaxonomie erarbeiten, die Kriterien für sozial nachhaltige Investitionen definiert. Die zugrunde 
liegenden sozialen Ziele sollten klar im Zusammenhang mit entscheidenden Dimensionen von Nachhaltig-
keit stehen, also beispielsweise die Schaffung gerecht entlohnter hochwertiger Arbeitsplätze, Investitionen 
in Humankapital, die Erhaltung des kulturellen Erbes, des sozialen Zusammenhalts und menschenwürdiger 
Lebensbedingungen für alle in den Mittelpunkt rücken. Die Definition solcher Ziele und der damit verbunde-
nen Standards sollte auf einer Analyse der sozialen Schwachstellen basieren, die während der COVID-19-Krise 
in den Vordergrund gerückt wurden, und darauf abzielen, diese anzugehen. Besonderes Augenmerk sollte auf 
den Finanzierungsbedarf der Sozialwirtschaft, des Kultursektors und von Projekten gelegt werden, die dem 
sozial gerechten Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft dienen. Um die entsprechenden Gesetzge-
bungs- und Umsetzungsverfahren so weit wie möglich zu beschleunigen, sollte die Kommission neben der 
Ausarbeitung des Legislativvorschlags mit der Arbeit zur Festlegung der technischen Standards beginnen, die 
erforderlich sind, um die volle Funktionsfähigkeit der Sozialtaxonomie zu gewährleisten. 



54 EU Green Bond Standard Working Group (2019): Report on EU Green Bond Standard, verfügbar unter:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf�

Ein�horizontales�Prinzip�der�„Vermeidung�erheb-
licher�Beeinträchtigungen“�definieren�

Um eine vollständige Komplementarität und Synergie zwischen der grünen und der sozialen Taxonomie zu 
gewährleisten, sollten sie durch eine horizontale Bestimmung verbunden werden, die auf dem in der grünen 
Taxonomie-Verordnung entwickelten Prinzip der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („Do no sig-
nificant harm“-Prinzip) aufbaut. Folglich sollten grüne oder soziale Investitionen im Rahmen der Taxonomie 
eindeutig zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer und/oder sozialer Ziele beitragen und gleichzei-
tig schädliche Auswirkungen auf die anderen Ziele der beiden Taxonomien vermeiden. Darüber hinaus sollte 
dieser horizontale Schutzmechanismus sicherstellen, dass Unternehmen, die Anleihen im Rahmen der Taxo-
nomien begeben, die Grundsätze der guten Unternehmensführung einhalten, z.B. in Bezug auf die Achtung 
der Arbeitnehmer- und Grundrechte, die Beteiligung am sozialen Dialog und die Einhaltung von Steuervor-
schriften. 

Einheitliche EU-Standards für grüne und soziale 
Anleihen festlegen 

Im Einklang mit der grünen und der sozialen Taxonomie sollte die Europäische Kommission Standards für 
dazugehörige börsennotierte Anleiheinstrumente für öffentliche und private Emittenten vorschlagen, also 
zusätzlich zum derzeit in Vorbereitung befindlichen EU-Standard für grüne Anleihen (Green-Bond-Standard) 
einen Standard für soziale Anleihen (Social-Bond-Standard). Diese Standards sollten so gestaltet sein, dass die 
Erlöse aus solchen Anleihen ausschließlich zur Finanzierung von geeigneten grünen und sozialen Projekten 
im Sinne der jeweiligen Taxonomie verwendet werden. Die Vorschläge sollten Maßnahmen beinhalten, die 
sicherstellen, dass die Begebung solcher Anleihen nicht hauptsächlich der Refinanzierung bestehender Pro-
jekte dient, sondern der Entwicklung neuer, zusätzlicher Projekte zugutekommt. Wie von der Hochrangigen 
Sachverständigengruppe zur Nachhaltigen Finanzierung vorgeschlagen, sollte Einhaltung der in den zugrun-
deliegenden Taxonomien festgelegten Kriterien von unabhängigen Gutachtern überprüft werden, die von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde akkreditiert wurden, um belastbare und zuverlässige 
Informationen zu gewährleisten. Um die Attraktivität grüner und sozialer Anleihen zu steigern, sollte deren Ein-
führung durch Anreizmaßnahmen flankiert werden. Dies könnte beispielsweise die bevorzugte Behandlung 
solcher Titel in den EZB-Anleihekaufprogrammen oder die Unterstützung von Emittenten bei der Erfüllung der 
damit verbundenen Verifizierungspflichten umfassen.54

86 



87 

‚Braune‘�Investitionen�erschweren�

Neben der Einführung neuer Taxonomie-Instrumente zur Abdeckung zusätzlicher Dimensionen der Nachhal-
tigkeit, wie etwa sozialer Ziele, sieht die EU-Verordnung zur nachhaltigen Finanz-Taxonomie die Möglichkeit vor, 
mittels einer Überprüfungsklausel technische Kriterien festzulegen, die Investitionen als klar umweltschädlich 
identifizieren. Als Teil ihres bevorstehenden Berichts, in dem sie Maßnahmen zur Ergänzung des bestehenden 
EU-Rechtsrahmens für ein nachhaltiges Finanzwesen zu definieren hat, und der bis Ende 2021 fällig ist, sollte 
die Kommission eine „braune“ Investitionstaxonomie für umweltschädliche und nicht nachhaltige Investitionen 
ankündigen. Sollte dies notwendig sein, können dabei eng begrenzte Ausnahmen definiert werden. Diese sollten 
allerdings nur dann greifen, wenn Investitionen, beispielsweise in umweltbelastende Technologien, erforderlich 
sind, um den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft zu ermöglichen, diese also als Übergangstechnologien 
dienen. Aus diesen Ausnahmeregelungen sollte sich also dementsprechend eine separaten „Übergangstaxono-
mie“ ergeben, die die durch sie definierten Investitionen und Technologien vorübergehend von der braunen 
Taxonomie ausnimmt. 

Die Kommissionsvorschläge zur Schaffung einer braunen Taxonomie sollten auch Bestimmungen enthalten, 
um sie mit den aufsichtsrechtlichen Regelungen der EU für den Finanzsektor zu verknüpfen, insbesondere mit 
Bestimmungen über die Eigenkapitalanforderungen und das Risikomanagement von Finanzunternehmen. Das 
sollte dazu beitragen, die Kosten für braune Kredite und Investitionen im Vergleich zu Aktivitäten mit positiven 

Die Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsinformatio-
nen auf den Finanzmärkten verbessern 

Um zu gewährleisten, dass die Ziele der EU-Agenda für ein nachhaltiges Finanzwesen erreicht werden können, 
muss sichergestellt werden, dass Finanzunternehmen und die Unternehmen, denen sie durch Investitionen 
und Kredite Kapital zuweisen, aussagekräftige und öffentliche Informationen über ihre Nachhaltigkeitswirkung 
bereitstellen. In dieser Hinsicht sind die Arbeiten der Europäischen Kommission, um sicherzustellen, dass Finanz-
unternehmen (durch die 2019 verabschiedete Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)) sowie Unternehmen (durch die im April 2021 vorgeschlagene Richt-
linie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD)) solche Informationen offenlegen, 
Schritte in die richtige Richtung. Die von der Kommission bisher vorgeschlagenen konkreten Berichtsstandards 
gewährleisten jedoch keine angemessene Qualität der Unternehmensangaben. Bezüglich klimabezogener 
Berichtspflichten sieht die SFDR lediglich unverbindliche Leitlinien vor und akzeptiert damit einfache, qualita-
tive Aussagen der Unternehmensleitung. Im Rahmen der CSRD hat die Kommission ihre Absicht angekündigt, 
verbindliche Berichtsstandards zu entwickeln, die 2022 durch einen delegierten Rechtsakt eingeführt werden 
sollen. Aus Sicht der ICSE muss diese Chance, verbindliche Standards für aussagekräftige und vergleichbare 
Informationen über ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele einzuführen, zwingend genutzt werden. 

Um dies zu garantieren, sollten diese künftigen Standards sicherstellen, dass Unternehmen Informationen zu 
einem umfassenden Spektrum von Nachhaltigkeitszielen offenlegen, die das gesamte ESG-Spektrum (Umwelt, 
Soziales, Governance) abdecken, und klare und vergleichbare Messgrößen und Indikatoren in einer solchen 
Berichterstattung verwenden. Nur so kann eine klare Bewertung erfolgen, ob Unternehmen den europäischen 
und globalen Umwelt-, Klima- und Sozialstandards Folge leisten. Dieselben Berichtsvorschriften sollte dann auch 
in eine aktualisierte SFDR aufgenommen werden. 



Kohlenstoff-Stresstests� im� Finanzsektor� anwen-
den

Bereits im Februar 2016 schlug der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (European Systemic Risk Board 
– ESRB) vor, dass Regulierungs- und Finanzmarktaufsichtsbehörden in der EU spezielle „CO2-Stresstests“ für 
Banken, Pensionsfonds und Versicherungen durchführen sollten, um ihre Ausfallrisiken im Zusammenhang 
mit dem Klimawandel zu bewerten. Seitdem hat die niederländische Zentralbank solche Stresstests entwickelt 
und durchgeführt und dabei festgestellt, dass die identifizierten Risiken für die Finanzstabilität durch widrige 
Klimaereignisse und verlorene Vermögenswerte erheblich sind.57 Auf EU-Ebene, wo die meisten entsprechen-
den Regulierungskompetenzen zentralisiert sind, könnte die Einführung ähnlicher Aufsichtsverfahren jedoch 
bis 2024 dauern.58 Da es längst Methoden zur Operationalisierung solcher Stresstests gibt und die EU mit 
ihrem beträchtlichen (regulatorischen) Ehrgeiz in Bezug auf den Klimawandel zusätzlichen Druck für eine 
rasche und entschlossene Reform des Finanzsektors erzeugt, sollte dieser Zeitplan erheblich beschleunigt 
werden. Die Europäische Kommission sollte anstreben, spätestens im Jahr 2022 erste derartige Kohlenstoff- 
und Klima-Stresstests durchzuführen. Dies scheint notwendig, um rasch Schlussfolgerungen über die künftige 
Finanzstabilität in der EU ziehen zu können und gegebenenfalls weitere Reformen der EU-Regulierung vorzu-
schlagen, die dazu dienen, den Finanzsektor noch vor dem Ende der laufenden europäischen Legislaturperiode 
‚klimafest‘ zu machen. 

Umfassende Netto-Null-CO2-Strategien von 
Banken und Finanzunternehmen verlangen

Gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden sollte die Europäische Kommission einen Fahrplan 
erarbeiten, der sicherstellt, dass sich die Kohlenstoffbilanz der Kredit- und Anlageportfolios von Banken und 
Finanzunternehmen in Europa im Einklang mit den Emissionsreduktionszielen der EU und dem Pariser Kli-
maabkommen entwickelt. Mit dem Fahrplan und den damit verbundenen Maßnahmen sollte sichergestellt 
werden, dass Finanzinstitute ihr Engagement in umweltschädlichen Vermögenswerten geordnet abwickeln 
und entsprechende Erwägungen bei der künftigen Planung ihrer Kredit- und Investitionstätigkeiten berück-
sichtigen.

55 2° Investment Initiative (2018): The Green Supporting Factor, Bericht abrufbar unter: https://2degrees-investing.org/reports/?fwp_search=green%20supporting%20factor 
56 Daniela�Gabor�(2020):�Greening�the�European�Financial�System�–�Three�Ideas�for�a�progressive�sustainable�finance�agenda,�FEPS�Policy�Brief�verfügbar�unter:� 

https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/feps%20paper%20three%20ideas%20gabor.pdf 
57 Cardona,�M.�und�Berenguer,�M.�(2020)�Quel�role�pour�la�réglementation�financière�dans�la�transition�bas-carbonne,�I4CE.�Abrufbar�unter:� 

https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2020/06/RegulationBasCarbone-Rapport_VF.pdf, p. 33
58 Lehmann,�A.�(2020),�‘Climate�risks�to�European�banks:�a�new�era�of�stress�tests’,�Bruegel�Blog,�5.�Februar,�verfügbar�unter:�www.bruegel.org/2020/01/climate-stress-test
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Nachhaltigkeitseffekten durch die Einführung eines „braunen Straffaktors“ zu erhöhen. Verfügbare Simulationen 
legen nahe, dass ein solcher Straffaktor erhebliche Auswirkungen auf die Neuallokation von Kapital innerhalb des 
Finanzsystems haben könnte, wenn er angemessen hoch angesetzt wird, beispielsweise mit einem Satz von 50% 
über den Standardkapitalanforderungen.55 Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission Möglichkeiten 
erwägen, den Geltungsbereich dieser Bestimmungen auf Regulierungssysteme für den Schattenbankensektor 
auszudehnen.56 
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59 Abschlussbericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe zur Nachhaltigen Finanzierung (2018), S. 76, abrufbar unter:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf�

Die EU-Verordnung über Ratingagenturen refor-
mieren�und�eine�öffentliche�EU-Agentur�schaffen�

Kreditratingagenturen (KRA) wurden für ihre Rolle während der Finanzkrise kritisiert, da sie die Risiken 
komplexer Finanzinstrumente, die mit ‚Triple A‘ bewertet wurden, nicht hervorgehoben hatten. Auch in der dar-
auffolgenden europäischen Staatsschuldenkrise wurde ihnen solche Kritik zuteil, wo sie beschuldigt wurden, 
durch die kurzfristige Änderung von Ratings ohne angemessene Begründung zur Marktpanik beigetragen 
zu haben. Die Funktionsweise der Ratingagenturen, der fehlende Wettbewerb (nur drei Ratingagenturen 
kontrollieren den gesamten Markt) und der ungelöste Interessenskonflikt (Ratingagenturen werden von den 
Marktteilnehmern bezahlt, die die von den Ratingagenturen zu bewertenden Finanzprodukte ausgeben und 
verwenden) sind Probleme, die durch die im Jahr 2012 verabschiedete EU-Verordnung über Ratingagenturen 
nur teilweise angegangen wurden. 

Zudem spiegeln solche Ratings Kreditrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel und den finanziellen 
Auswirkungen des Übergangs zur CO2-Neutralität ebenso wenig wider wie die Notwendigkeit, Nachhaltig-
keitsbelange in Bezug auf soziale und Governance-Aspekte in den Mittelpunkt des Wirtschaftens zu stellen.59 
Angesichts der Tatsache, dass die Vernachlässigung solcher Faktoren auch eine Form von finanziellem Risiko 
für Unternehmen und ihre Gläubiger darstellt, müssen sie zukünftig von Ratings abgebildet werden. Die 
Entwicklung von Ratingmethoden, die eine umfassende Reihe von ESG-Faktoren berücksichtigen, und die 
Verabschiedung von Rechtsvorschriften, die sicherzustellen, dass diese Methoden von Kreditratingagenturen 
auch angewendet werden, sollte daher zeitig angegangen werden. 

Außerdem ist es auffallend, dass die Bewertung aller Arten von Risiken, von einfachen Aktien bis hin zu kom-
plexen Derivaten oder Länderfinanzen, nur in den Händen einer Handvoll privater Unternehmen liegt. Da 
Risiken im Zusammenhang mit Fragen der Nachhaltigkeit die gesamte Gesellschaft betreffen, sollten sie von 
der öffentlichen Hand bewertet und behandelt werden. Die Schaffung einer öffentlichen Ratingagentur mit 
der spezifischen Aufgabe, Risiken für eine nachhaltige Entwicklung zu bewerten, sollte daher vorangetrieben 
werden. 



3.3.2.  Nachhaltigkeit und sozialer Zusam-
menhalt als Leitbild für die digitale 
Wirtschaft

Social-Media-, Online-Such- und E-Commerce-Dienste 
sind tief in den Alltag und das soziale Leben der Men-
schen integriert. Die Einschränkung persönlicher 
Kontakte während der COVID-19-Pandemie hat die 
Abhängigkeit� der� Gesellschaft� von� solchen� Diens-
ten weiter erhöht. Entgegen dem Narrativ aus den 
Anfängen des Internets ist die digitale Welt von heute 
jedoch kein freier und vielfältiger Ort mehr, der frei 
von� jeglicher� Herrschaft� und� Ausbeutung� ist.� Fünf�
US-Unternehmen, die sogenannten GAFAM (Google, 
Amazon,�Facebook,�Apple�und�Microsoft),�beherrschen�
den Löwenanteil dieses stetig wachsenden Marktes und 
verfügen über eine gemeinsame Marktkapitalisierung 
von mehr als 6,100 Nillionen Euro, fast doppelt so viel 
wie die 50 am höchsten bewerteten EU-Unternehmen 
und zusammengenommen fast halb so groß wie das BIP 
der EU.60

Diese erstaunliche Markmacht wurde durch rück-
sichtsloses, quasi-monopolitisches Verhalten und 
äußerst erfolgreiche, wenn auch moralisch fragwür-
dige Strategien der Gewinnmaximierung aufgebaut.61 
Zu diesem Zweck haben die GAFAM erfolgreich daran 
gearbeitet, Benutzer in geschlossenen Umgebungen 
‚einzusperren‘,�die�aus�den�von�ihnen�verkauften�Diens-
ten, Anwendungen und Geräten bestehen. In dieser 
Umgebung wird das Verhalten der Userinnen und User 
genau registriert und analysiert, sodass Unterneh-
men mittlerweile präzise vorhersagen können, welche 
Online-Inhalte wahrscheinlich die Aufmerksamkeit 
der Benutzer auf sich ziehen und welche Art von Pro-
dukten sie möglicherweise zu kaufen bereit sind. Durch 
die ständige Optimierung solcher Techniken locken 
die GAFAM ihre Kunden immer tiefer in die Umge-
bung, die sie allein kontrollieren können, und werden 
so� zu� alles� beherrschenden� ‚Gatekeepern‘� zwischen�
‚ihren‘�Nutzern� und� dem�Rest� der�Wirtschaft� und� der�
Gesellschaft.�Das�schafft�hochprofitable�Geschäftsmög-
lichkeiten, beispielsweise im Bereich Online-Werbung 
und E-Commerce, die die GAFAM nur zu gerne nutzen 
und ausbauen. 

Die problematischen Auswirkungen dieses hochef-
fizienten� Systems� auf� Gesellschaft,� Wirtschaft� und�
Demokratie sind in den vergangenen Jahren zunehmend 
ins� Zentrum� des� öffentlichen� Bewusstseins� gerückt.�
Durch die Unterwerfung sozialer Online-Aktivitäten 
unter� die� Interessen� der� Daten-� und� Profitextraktion�

können� die� Geschäftsmodelle� der� Online-Plattformen�
höchst�problematische�Folgen�für�die�Gesellschaft�und�
die Demokratie haben. Beispielsweise haben Online-
Plattformen, die Informationen als nichts weiter als 
eine�Ware� behandeln,� den� gesellschaftlichen� Diskurs�
durch die Verbreitung von Fehl- und Desinformatio-
nen beschädigt, einfach weil solche Inhalte die Bürger 
an ihre Bildschirme fesseln und so den Gatekeepern 
ermöglichen, mehr Daten von ihnen zu extrahieren. 
Über� die� Kontrolle� von� Informationsflüssen,� Gütern�
und Dienstleistungen und Bewertungssystemen 
können diese Akteure ganze Märkte und Gesellschaf-
ten verzerren. Wenn beispielsweise Google beschließt, 
seinen Suchalgorithmus zu ändern, müssen Medien auf 
der ganzen Welt ihre Arbeit sofort daraufhin anpas-
sen.62

Diese Formen der Datenextraktion ermöglichen nicht 
nur einer sehr begrenzten Zahl digitaler Unterneh-
men den Ausbau ihrer marktbeherrschenden Stellung, 
sondern führen auch zur Privatisierung riesiger Daten-
mengen, die von der Allgemeinheit produziert werden. 
Das stellt nicht nur eine Form der Enteignung dar, son-
dern�entzieht�der�Öffentlichkeit�auch�die�Chance,�durch�
die sichere, strategische und zweckgebundene Nutzung 
solcher Daten intelligente und nachhaltige Lösungen 

60 Nogarede, J. (2021): Governing Online Gatekeepers – Taking Power Seriously, FEPS Study, verfügbar unter:  
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/governing%20online%20gatekeepers%201.pdf, p. 15

61 Soshana�Zuboff�(2019):�The�Age�of�Surveillance�Capitalism,�Profile�Books,�London
62 Arroyo�Nieto,�C.�and�Valor,�J.�(2019)�‘Google�News�changes�its�algorithm,�and�with�it,�the�media�industry’,�Media�Matters�Blog�Network,�Business�School�of�Navarra,�28.�Oktober� 

(https://blog.iese.edu/ the-media-industry/2019/10/28/google-news-changes-its-algorithm-and-with-it-the-media-industry/). 

» Die GAFAM locken 
ihre Kunden immer 
tiefer hinein in die 
Umgebung, die sie 
allein kontrollieren 
können, und 
werden so zu alles 
beherrschenden 
‚Gatekeepernʻ zwi-
schen ʻihrenʻ Nut-
zern und dem Rest 
der Wirtschaft.«
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für�eine�gerechtere�Gesellschaft�zu�entwickeln.�Anstatt�
sich mit der Regulierung der Datengewinnung durch 
private Betreiber zu begnügen, sollte die Digitalpoli-
tik der EU daher auf einem Verständnis von Daten als 
öffentlichem� Gut� aufbauen� und� Bedingungen� schaf-
fen, unter denen nicht-kommerzielle Organisationen 
wie Universitäten und Forschungseinrichtungen die 
Fähigkeit erlangen, auf verfügbare Datensätze zurück-
zugreifen,� um� Projekte� im� öffentlichen� Interesse�
durchzuführen. 

Dies ist besonders wichtig, da die unbestrittene und 
unvergleichliche� Effizienz� der� digitalen� Technologie�
dazu führt, dass sie immer tiefer in alle Bereiche des 
wirtschaftlichen,�sozialen�und�öffentlichen�Lebens�ein-
dringt. Durchbrüche in der Entwicklung künstlicher 
Intelligenz, also lernende Algorithmen, die in der Lage 
sind, innerhalb von Millisekunden komplexe Situa-
tionen und Prozesse unter Berücksichtigung schier 
unbegrenzter Datenmengen zu analysieren, machen 
den Einsatz solcher Anwendungen für die Modernisie-
rung� von� Produktionsprozessen� und� öffentlichen� und�
privaten Dienstleistungen praktisch unwiderstehlich. 
Das Potenzial solcher Algorithmen, die Ressourcen-
effizienz� zu� steigern� und� der� Menschheit� dabei� zu�
helfen,� die� Gesellschaft� auf� bessere� und� erfüllendere�
Weise zu organisieren, ist unbestreitbar. Die Beiträge 
solcher Technologien zum Wohlergehen der Gesell-
schaft�und�ihre�Nachhaltigkeit�sind�jedoch�nur�so�gut,�
wie der ihnen zugrundeliegende Code dies zulässt. 
Das erfordert klare Regelwerke, die die technologische 
Entwicklung� in� Richtung� des� öffentlichen� Interes-
ses lenken und Grenzen setzen, um Grundrechte und 
Gesellschaft�vor�schädlichen�Folgen�zu�schützen.�Diese�
sind bislang jedoch nicht vorhanden. Dies zu korrigie-
ren, ist von höchster Dringlichkeit, denn nur so lässt 
sich vermeiden, dass künstliche Intelligenz, ihre Wei-
terentwicklung und ihre Verbreitung zu einer weiteren 

Konzentration� von� Macht� in� der� digitalen� Wirtschaft�
führt. 

Die gute Nachricht ist, dass die Europäische Union 
eindeutig die Fähigkeit und die Macht besitzt, solche 
Regeln� zu� definieren� und� durchzusetzen.� Die� 2016�
verabschiedete Datenschutz-Grundverordnung, die 
mittlerweile� als� weltweiter� ‚Goldstandard‘� in� Sachen�
Datenschutz gilt, ist in dieser Hinsicht ein Paradebei-
spiel. Durch entschlossenes Handeln, geleitet vom 
Kompass der Grundrechte, der Nachhaltigkeit und des 
sozialen Zusammenhalts, hat die Europäische Union 
noch immer die Chance, einen erkennbar europäischen 
Ansatz�zu�definieren,�um�die�Digitalisierung�zu�einem�
öffentlichen�Gut�zu�machen,�das�zu�mehr�Gleichberech-
tigung, Freiheit und Nachhaltigkeit beiträgt. 

Entsprechende politische und regulatorische Initiati-
ven sind bereits in vollem Gange oder in Vorbereitung. 
Mit ihren Vorschlägen für ein ‚Gesetz über digitale 
Dienste‘�(Digital�Services�Act),�ein�‚Gesetz�über�digitale�
Märkte‘� (Digital� Markets� Act)� und� ein� ‚Daten-Gover-
nance-Gesetz‘� (Data� Governance� Act)� hat� sich� die�
Europäische Kommission das Ziel gesetzt, faire Wett-
bewerbsbedingungen� zu� schaffen� und� den� weiteren�
technologischen�Fortschritt�an�Erwägungen�des�öffent-
lichen Interesses zu binden. Darüber hinaus packt sie 
mit ihrem Vorschlag für eine ‚Verordnung über ein 
europäisches�Konzept�für�künstliche�Intelligenz‘�auch�
die entscheidende Frage der künstlichen Intelligenz 
(KI) an. Die diesbezüglichen politischen Debatten sind 
jedoch bereits intensivem Lobbydruck ausgesetzt, der 
dazu führen könnte, dass diese Vorschläge und ihre 
lobenswerten Absichten noch ins Straucheln geraten. 

Vor diesem Hintergrund spricht die ICSE folgende Emp-
fehlungen aus 

»Die Beiträge solcher Technologi-
en zum Wohlergehen der Gesell-
schaf sind nur so gut, wie der 
ihnen zugrundeliegende Code 
dies zulässt.«
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Strengere Fusionskontrolle und Ahndung von Ver-
stößen�gegen�Auflagen�

Die digitalen Giganten haben sich ihre dominanten Marktpositionen durch eine Kombination aus eigenem 
Wachstum und der strategischen Übernahme von (potenziellen) Wettbewerbern gesichert. In der Vergan-
genheit hat die für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts im europäischen Binnenmarkt zuständige 
EU-Kommission solche Fusionen und Übernahmen routinemäßig genehmigt, wenn auch teils mit Auflagen. 
So wurde etwa Facebook untersagt, Nutzerdaten des Messenger-Dienstes Whatsapp nach dessen Aufkauf 
in seine sozialen Netzwerke zu integrieren. Heute zeichnet sich jedoch ab, dass in Folge der hohen Fusion-
stätigkeit in der Digitalwirtschaft die Marktkonzentration ein zu hohes Niveau erreicht hat, das es insbesondere 
den GAFAM ermöglicht, missbräuchliche Verhaltensweisen am Markt durchzusetzen. Immer wieder werden 
dabei auch an Fusionen geknüpften Auflagen verletzt, wie im Fall Facebook-Whatsapp. Um dies zu ahnden, 
sollten Fusionen bei offensichtlichen Verstößen gegen verhängte Auflagen rückgängig gemacht werden. Kün-
ftig sollte die standardmäßige Position der Kommission bei Fusionsanträgen zwischen Akteuren mit bereits 
beträchtlichem Marktanteil die der Ablehnung sein. Darüber hinaus sollten alle Fusionen im digitalen Sektor 
genehmigungspflichtig und nicht nur anzeigepflichtig sein.64

63 Nogarede, J. (2021): Governing Online Gatekeepers – Taking Power Seriously, FEPS-Studie, verfügbar unter: https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/governing%20online%20gatekee-
pers%201.pdf,

64 Ebd. 

Die Zuständigkeiten von Aufsichts- und Regulie-
rungsbehörden müssen das gesamte Spektrum der 
von Online-Plattformen berührten Regulierungs-
bereiche abdecken

Gegenwärtig stellen die horizontalen Auswirkungen von Online-Gatekeepern ernsthafte Herausforderungen 
in zahlreichen Politik- und Regulierungsbereichen wie Verbraucherschutz, Wettbewerbspolitik und Grundre-
chtsschutz dar, die durch eine Vielzahl voneinander unabhängiger Aufsichtsbehörden überwacht werden. Der 
Macht der Online-Gatekeeper steht somit ein unübersichtlicher Flickenteppich von politischen und regula-
torischen Zuständigkeiten gegenüber, in dem koordiniertes und effektives Handeln zu oft durch komplexe 
Abstimmungsprozesse und hohe Transaktionskosten behindert wird. Um dies zu korrigieren, ist die Einrich-
tung einer europäischen Meta-Regulierungsbehörde erforderlich, die die Tragweite der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen von Online-Plattformen widerspiegelt und aus einem Pool von Experten und 
zweckgerichteten Verfahren besteht, die nicht nur Vernetzung oder Koordination, sondern auch eine zügige 
und entschlossene Entscheidungsfindung ermöglichen.63 Related institutional capacity should be built up 
within the European Commission and not rely primarily on outsourcing arrangements that currently seem to 
be favoured by the European Commission. 
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Interoperabilität zwischen digitalen Diensten 
und Marktplätzen gewährleisten 
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65 https://www.ips-journal.eu/topics/democracy/the-eu-is-about-to-make-facebook-even-worse-4971/?utm_campaign=en_861_20210212&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Personalisierte Werbung verbieten 

Durch Verfolgung und Analyse des Nutzerverhaltens haben Online-Gatekeeper die Fähigkeit entwickelt, Ver-
haltensprofile mit Vorhersagefähigkeit zu erstellen. Dementsprechend haben sie die Möglichkeit, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, an welcher Art von kommerziellen Angeboten Nutzer interessiert sein 
könnten und wann sie voraussichtlich einen entsprechenden Kauf tätigen werden. Diese Fähigkeit wird inter-
essierten Einzelhändlern und Anbietern durch gezielte Werbedienste zu einem hohen Preis verkauft, wodurch 
eine große und stetige Einnahmequelle für Online-Gatekeeper entsteht. Aus Verbrauchersicht stellt ein sol-
ches Geschäftsmodell nichts weniger als Manipulation und einen unlauteren Eingriff in die Privatsphäre dar. 
Gezielte Werbung sollte daher gänzlich verboten werden. 

Nutzerbindungstechniken regulieren 

Um immer größere Datenmengen zu sammeln, die anschließend analysiert und vermarktet werden können, 
nutzen Online-Gatekeeper intensiv sogenannte Nutzerbindungstechniken, um die Verweildauer der Nutzer 
auf ihren Plattformen zu maximieren. Dazu gehören das gezielte Vorschlagen von Inhalten und Werbung durch 
automatisierte Empfehlungen und sogenannte dunkle Muster, die zur Manipulation von Nutzer-Entscheidun-
gen auf die Erkenntnisse der Verhaltenspsychologie zurückgreifen. Mittlerweile steht jedoch fest, dass solche 
Techniken süchtig machende Verhaltensweisen erzeugen können und oft dazu dienen, sogenannte Filter-
blasen zu schaffen, in denen Benutzer ständig ausschließlich mit bestimmten Formen von Inhalten gefüttert 
werden, auf die sie besonders stark reagieren. Im Hinblick auf den Online-Medienkonsum führt dies häufig 
dazu, dass die Nutzer im Laufe der Zeit immer mehr nur bestimmten Arten von Nachrichten und den ihnen 
zugrunde liegenden Meinungen ausgesetzt sind, und dabei andere Medien und andere Sichtweisen aus dem 
Blick verlieren. Solche Techniken spielen daher eine wichtige Rolle bei der zunehmenden Polarisierung öffen-
tlicher Debatten, sowohl online als auch offline, und stellen somit gleichzeitig Risiken für das Funktionieren 
der Demokratie und problematische Formen der Manipulation zur Steigerung der Unternehmensgewinne dar. 
Um Abhilfe zu schaffen, sollten solche Techniken im Hinblick auf die Schaffung von Kontrollmechanismen und 
die Errichtung von Verboten für besonders schädliche Techniken reguliert werden. Im Rahmen eines solchen 
Regulierungsprojekts sollten Online-Plattformen verpflichtet werden, die Regulierungsbehörden zu benach-
richtigen und ihre ausdrückliche Zustimmung einzuholen, bevor sie Bindungstechniken einführen. Zudem 
sollten genehmigte Techniken auf Plattformen standardmäßig deaktiviert sein und nur auf ausdrücklichen 
Wunsch der Nutzer aktiviert werden.65



Ein europäischer Rechtsrahmen für Datenaltruis-
mus 

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Daten nicht nur ein kommerziell verwertbares Gut darstellen, son-
dern das Potenzial haben, zur Verbesserung der Gesellschaft im Interesse aller ihrer Mitglieder beizutragen, 
sollten Regulierung und Politik in Europa aktiv Formen des Datenaltruismus unterstützen, die seine nichtkom-
merzielle Nutzung für eindeutig im öffentlichen Interesse liegende Zwecke erlauben. Das würde beispielsweise 
ermöglichen, dass Mobilitätsdaten, die derzeit nur den Betreibern der Dienste und Anwendungen zugänglich 
sind, über die sie erstellt werden, für Forschung und Entwicklung zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs 
und der Stadtplanung zur Verfügung gestellt werden. 

Die diesbezüglichen Vorschläge der Europäischen Kommission, die im Rahmen des Daten-Governance-Geset-
zes vorgelegt wurden, sind in dieser Hinsicht ein vielversprechender Ausgangspunkt. Solche Prozesse der 
gemeinsamen Nutzung von Daten sollten selbstverständlich in vollem Einklang mit den bestehenden Daten-
schutzbestimmungen stehen und strengen Transparenzanforderungen unterliegen. Zu diesem Zweck sollte 
die Entscheidung, ob nutzergenerierte Daten für solche Formen des Datenaltruismus zur Verfügung gestellt 
werden, dem Ermessen der Nutzer überlassen bleiben und nicht den Betreibern der Dienste und Anwen-
dungen, über die diese Daten bezogen werden. Begrenzte Ausnahmen von dieser Regel durch verbindliche 
Formen der gemeinsamen Nutzung von Daten könnten in Betracht gezogen werden, wenn die gemeinsame 
Datennutzung zur Erreichung klar definierter öffentlicher Ziele unerlässlich ist. Zudem sollten entsprechende 
Bestimmungen sicherstellen, dass die Organisationen, die durch Formen von Datenaltruismus Zugang zu 
Daten erhalten, eindeutig an Erwägungen des öffentlichen Interesses gebunden sind. Daher sollte erwogen 
werden, den Zugang auf zugelassene gemeinnützige Organisationen wie Universitäten und Forschungsinsti-
tute einzuschränken. 
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66 Nogarede, J. (2021): Governing Online Gatekeepers – Taking Power Seriously, FEPS-Studie, abrufbar unter:  
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/governing%20online%20gatekeepers%201.pdf,

Vielfalt auf dem Online-Marktplatz für Waren, 
Dienstleistungen und Inhalte fördern 

Aufgrund der alles beherrschenden Marktposition, die sich die GAFAM sichern konnten, reicht das Aufbrechen 
von Quasi-Monopolen und die Erhöhung der Durchlässigkeit der digitalen Sphäre allein höchstwahrscheinlich 
nicht mehr aus, um den starken Einfluss der Online-Gatekeeper zu brechen. Um die Vielfalt zu erhöhen und 
die Qualität kommerzieller Angebote und Informationen zu verbessern, die erfolgreich im Internet zirkulieren, 
und um Möglichkeiten für europäische Anbieter und Unternehmen zu schaffen, sollten die EU und die Mit-
gliedsstaaten aktive Unterstützungsmaßnahmen ergreifen, um die Erfolgschancen europäischer Akteure zu 
erhöhen, auch durch den Ausbau bestehender Initiativen, um europäischen Unternehmen jeder Größe, ein-
schließlich Klein- und Kleinstunternehmen sowie Start-ups, die Möglichkeiten des Online-Marketings und des 
elektronischen Handels zugänglich zu machen.66



Künstliche Intelligenz an ethische Standards 
binden 

Gerade in Fragen der Grundrechte und des Diskriminierungsschutzes sind klare und durchsetzbare ethische 
Rahmenbedingungen für Künstliche Intelligenz (KI) erforderlich, da KI zunehmend in sensiblen Bereichen wie 
dem Verbraucher-Scoring bei Kredit- oder Versicherungsdienstleistungen eingesetzt wird und somit in Fel-
dern zur Anwendung kommt, in denen Diskriminierung ein ernsthaftes und häufig beobachtetes Phänomen 
darstellt. Grundsätzlich müssen Ergebnisse und Entscheidungen, die auf dem Einsatz von KI beruhen, stets 
anfechtbar und umkehrbar sein und mit hohen Sorgfaltspflichten verbunden sein. In Bereichen, in denen der 
Einsatz von KI Risiken birgt, sollte die Erstellung von Risikobewertungen hinsichtlich der Verletzung von Grund-
rechten zwingend sein. In Bereichen, wo die Risiken von KI den möglichen Nutzen deutlich überwiegen, sollte 
deren Einsatz verboten werden. Der Vorschlag der Kommission, ein solches Verbot für den Einsatz in Einstel-
lungsverfahren zu verhängen, ist ein begrüßenswerter erster Schritt, der um Bereiche wie den militärischen 
Einsatz von KI und Gesichtserkennungstechnologien in der Polizeiarbeit ergänzt werden sollte. 
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Verpflichtende� Zulassungsverfahren� für� KI-
Anwendungen 

KI-Technologien, die für die Produktion oder den individuellen Gebrauch entwickelt wurden, sollten vor ihrer 
Einführung einer Produktsicherheitsprüfung durch die Marktaufsichtsbehörden unterzogen werden. Diese 
Kontrollen sollten der Wahrung von Grundrechten und Verbraucherschutzvorschriften dienen und Gesund-
heitsrisiken bei der Interaktion mit Menschen minimieren. Europa sollte hierbei ein Flickwerk nationaler 
Rechtsvorschriften vermeiden und stattdessen ein einheitliches EU-Regelwerk unter Berücksichtigung der 
Interessen von Nutzern, Unternehmen und anderen Stakeholdern erstellen. 

Den Einsatz von KI transparent machen und die 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger stärken 

Insbesondere im öffentlichen Sektor sollte der Einsatz von KI verpflichtenden Offenlegungspflichten in Form 
von öffentlich zugänglichen Registern unterliegen. Darüber hinaus sollte erwogen werden, solche Offen-
legungspflichten auch für den Privatsektor einzuführen, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von KI 
in Bereichen, die potenzielle Risiken für Grundrechtsverletzungen darstellen. Solche Register sollten eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Dokumentation des Zwecks des Systems, zu einer Erläuterung des Modells und 
zur Offenlegung der Angabe, wer das System entwickelt hat, beinhalten. Diese Informationen müssen auf 
verständliche und zugängliche Art und Weise zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollten die Mit-
gliedsstaaten verpflichtet werden, Unterstützungs- und Beratungsdienste einzurichten, um die Bürgerinnen 
und Bürger bei der Ausübung ihres Rechts auf nichtdiskriminierende Behandlung gegenüber KI-Anwendun-
gen zu unterstützen.

Eine ehrgeizige Industriepolitik für ethische KI 
‚Made�in�Europe‘

Als Ergänzung zu einem solchen Rechtsrahmen sollte die EU auch eine ehrgeizige industriepolitische 
Agenda im Bereich der KI vorantreiben, um diesen unverwechselbar europäischen und auf das Wohlergehen 
ausgerichteten Ansatz für KI zu fördern und es EU-Entwicklern und -Unternehmen zu ermöglichen, damit ver-
bundene kommerzielle Chancen zu nutzen. Digitale Technologien, einschließlich KI, zählen zu Recht zu den 
Hauptprioritäten der EU-Forschungs- und Innovationsförderung. Dieser Fokus sollte beibehalten und durch 
weitere Fördermaßnahmen ergänzt werden, um den Finanzierungsbedarf der Branche zu decken, unter ande-
rem durch gezielte Programme von Förderbanken für digitale Start-ups und Scale-ups. Darüber sollte Europa 



Nationale Kompetenzzentren für ethische KI ein-
richten 

Als Teil einer europäischen Strategie für eine auf den Menschen ausgerichtete KI sollten die Mitgliedsstaaten 
verpflichtet werden, unabhängige Kompetenzzentren einzurichten, die Regierungen, Industrie und Zivil-
gesellschaft hinsichtlich der gesellschaftlichen und menschenrechtlichen Auswirkungen des Einsatzes von 
KI-Systemen überwachen, bewerten und beraten. Als unabhängige gesetzliche Gremien würden die Kompe-
tenzzentren eine zentrale Rolle bei der Koordinierung der Politikentwicklung und der nationalen Strategien in 
Bezug auf KI einnehmen und dazu beitragen, die Kapazitäten der bestehenden Regulierungsbehörden und 
Branchengremien aufzubauen, um auf den zunehmenden Einsatz von KI-Systemen zu reagieren. Diese Zent-
ren sollten grundlegendes Know-how zum Schutz der Grundrechte, einschließlich der Datenschutzrechte, und 
zur Verhinderung von kollektivem und gesellschaftlichem Schaden vermitteln. Zusätzlich sollten sie kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) bei der Erfüllung ihrer Grundrechte-bezogenen Sorgfaltspflichten unterstützen, 
unter anderem durch Hilfsangebote bei der Erstellung von Risikobewertungen. Solche Zentren sollten zivilge-
sellschaftliche Organisationen, Interessensgruppen und Durchsetzungsstellen wie Datenschutzbehörden und 
nationale Menschenrechtsbehörden einbeziehen, um Vertrauen, Transparenz und eine Kultur der Zusammen-
arbeit zwischen allen Akteuren aufzubauen.68

67 https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-02/sd_our_inclusive_digital_europe_en_200205_0.pdf�
68 https://automatingsociety.algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/12/Automating-Society-Report-2020.pdf
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erhebliche Investitionen in die Zugänglichkeit offener, hochwertiger und nicht personenbezogener Datensätze 
tätigen, in denen potenzielle Verzerrungen, die zu diskriminierenden Ergebnissen der auf ihrer Grundlage ent-
wickelten Anwendungen führen können, korrigiert wurden. Entsprechende Regulierungsmaßnahmen sollten 
daher im Rahmen der laufenden Gesetzgebungsarbeiten zum Gesetz über digitale Märkte und zum Daten-
Governance-Gesetz vorbereitet werden.67 Zudem sollte die EU-Politik die Auswirkungen der Verbreitung von KI 
auf die Arbeitskräftenachfrage sorgfältig abwägen und KI-Anwendungen Vorrang einräumen, die die Qualität 
der menschlichen Arbeit ergänzen und verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsplatzqualität, statt 
sie zu verdrängen. 



69 Für�einen�guten�Überblick�siehe�Paul�Collier�und�John�Cay�(2020):�Greed�is�Dead�–�Politics�After�Individualism,�Allan�Lane
70 Internationale�Arbeitsorganisation�und�Organisation�für�wirtschaftliche�Zusammenarbeit�und�Entwicklung�(2015):�The�Labour�Share�in�G20�Economies,�verfügbar�unter:�https://www.oecd.org/g20/

topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf;�Piketty,�T.�(2013).�Capital�in�the�twenty-first�century�(A.�Goldhammer,�Trans.).�Belknap�Press.

3.4.  Die Privatwirt-
schaft�in�den�
Dienst von Nach-
haltigkeit und 
sozialem Zusam-
menhalt stellen

Die� Transformation� der� Wirtschaft� zur� Förderung�
von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt in 
Europa und weltweit ist ein Unterfangen, das alle Wirt-
schaftsakteure� und� Stakeholder� einbeziehen� muss.�
Selbstverständlich schließt dies auch die Unternehmen 
der� Privatwirtschaft� ein,� in� der� die� jahrzehntelange�
Dominanz� des� Wachstums-� und� Profitdogmas� eine�
Unternehmenskultur hervorgebracht hat, die ganz 
auf die Logik des Shareholder Value und der kurzfris-
tigen Gewinnabschöpfung ausgerichtet ist. Die jüngste 
Wirtschaftsgeschichte,� nicht� erst� seit� der� weltwei-
ten Finanzkrise von 2008, ist reich an Beispielen von 
Unternehmen, die enorme Summen in die Taschen 
der Aktionäre und des Top-Managements trichtern 
und gleichzeitig die Rechnung für den langfristigen 

Schaden, der durch Gier und grenzenloses Wachstum 
verursacht� wird,� der� gesamten� Gesellschaft� überlas-
sen.69 

Die� gesellschaftlichen� Auswirkungen� solch� rück-
sichtsloser� Profitgier� werden� immer� offensichtlicher.�
Da immer mehr Einkommen von Top-Managern und 
Aktionären aufgesaugt werden, ist die Lohnquote am 
Bruttoinlandsprodukt insbesondere seit der Finanz-
krise�rückläufig.�Das�gilt�innerhalb�Europas�ebenso�wie�
innerhalb�der�G20-Volkswirtschaften.70 Wie in Kapitel 6 
dieses Berichts ausführlicher beschrieben wird, stellen 
solche Ungleichheiten eine immer ernstere Bedrohung 
für den Zusammenhalt und das Funktionieren unserer 
Gesellschaften�dar.�

Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, die mit 
dem Übergang zu einer CO2-neutralen�Wirtschaft� und�
der umfassenderen nachhaltigen Transformation der 
Gesellschaft�verbunden�sind,� ist�es�von�entscheidender�
Bedeutung,� sicherzustellen,�dass�das�Profitstreben�von�
Unternehmen durch wirksame Maßnahmen in Schach 
gehalten� wird,� die� gewährleisten,� dass� gesellschaftli-
che Anliegen bei unternehmerischen Entscheidungen 
berücksichtigt werden. Glücklicherweise erkennen viele 
Unternehmen in Europa und auf der ganzen Welt bereits 
die problematischen Folgen von sozialen Ungleichheiten 
sowie des Klimawandels und der Umweltzerstörung an 
und unternehmen Schritte, um ihren Beitrag zu Umwelt-
schutz�und�gesellschaftlichem�Fortschritt�zu�verbessern.�
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Konzept der 
‚Corporate� Social� Responsibility‘,� der� sozialen� Unter-
nehmensverantwortung, zu einem Prinzip entwickelt, 
von dem sich viele Unternehmen leiten lassen, und 
das trotz Beispielen des sogenannten Greenwashings 

» Die Transformation der Wirtschaft 
zur Förderung von Nachhaltigkeit 
und sozialem Zusammenhalt in 
Europa und weltweit ist ein Unter-
fangen, das alle Wirtschaftsakteure 
und Stakeholder einbeziehen muss.«
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71 Ein�Beispiel�ist�das�Climate�Business�Network�(World�Wildlife�Fund)�von�Unternehmen,�die�wissenschaftlich�validierte�Klimaschutzstrategien�definiert�haben�und�sich�an�entsprechenden�öffentli-
chen Berichterstattungsaktivitäten beteiligen: https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_we_do/climatebusiness/climate_business_network/ 

72 Schwab, K. with Vanham, P. (2021): Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet, Wiley 
73 The ruling of The Hague District Court (C/09/571932 / HA ZA 19-379) in English is available at: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339 
74 Stiglitz,�J�(2009)�‘Moving�beyond�market�fundamentalism�to�a�more�balanced�economy’.�Public�Coop�Econ,�Vol.�80,�No.3,�pp.�345–360

die�Kraft�hat,� positive�Ergebnisse� zu� zeitigen.71 Gleich-
zeitig� wird� die� Idee� des� „Stakeholder-Kapitalismus“�
von internationalen Gruppen wie der OECD oder dem 
Weltwirtschaftsforum� mit� der� Implikation� diskutiert,�
dass die Vorrangstellung der Aktionäre hinterfragt und 
die� erwirtschafteten� Profite� gerechter� verteilt� werden�
müssen.72 

Trotz solch positiver Beispiele braucht es mehr, um den 
Beitrag� der� Privatwirtschaft� zur� nachhaltigen� Trans-
formation�der�EU-Wirtschaft�insgesamt�zu�verbessern.�
Wie ein unlängst viel beachtetes Gerichtsurteil gegen 
den Ölkonzern Shell in Bezug auf seine mangelnden 
Klimaambitionen zeigt, sind das Ausmaß und die 
Dringlichkeit der globalen Nachhaltigkeitsherausfor-
derungen so akut, dass die anhaltende Untätigkeit von 
Unternehmen einen Verstoß gegen die Grundrechte 
zukünftiger� Generationen� darstellt� –� und� dies� selbst�
aus�der�Sicht�von�Gerichten,�die�verpflichtet�sind,�die�
Schuld von Angeklagten als zweifelsfrei erwiesen zu 
betrachten, bevor diese schuldig gesprochen werden.73 

Da� das� Gesellschaftsrecht� in� die� Zuständigkeit� der�
Europäischen Union fällt und auch das europäi-
sche Binnenmarktrecht in diesem Zusammenhang 
einen wesentlichen Beitrag leisten kann, könnte und 
sollte die Europäische Union zum Vorreiter einer 
klar regulierten sozialen und ökologischen Unter-
nehmensverantwortung werden. Indem sie ihre 
Gesetzgebungskompetenzen nutzt, hat die EU die 
Möglichkeit,�die�Logik�der�Privatwirtschaft�dergestalt�
neu�zu�definieren,�dass�sie�über�die�Maximierung�des�
Shareholder-Value� hinausgeht,� gesellschaftlichen�
Mehrwert� für� alle� Stakeholder� schafft� und� Profite�
gerecht verteilt. Das bedeutet vor allem, dass Unterneh-
mens-Stakeholder,�insbesondere�die�Beschäftigten�und�
die� Gemeinschaften,� in� denen� sie� tätig� sind,� gestärkt�
werden,�um�Einfluss�auf�die�Entscheidungen�von�Unter-
nehmen zu gewinnen. 

Einschlägige Maßnahmen müssen nicht per se res-
triktiven� Charakter� haben.� Unsere� Volkswirtschaften�
sind� schon� heute� von� alternativen�Geschäftsmodellen�
bevölkert, in teils neue, auf sozialen Ausgleich und 
Nachhaltigkeit ausgelegte Entscheidungsstrukturen 
und -praktiken zum Tragen kommen. Die Schwierigkeit 
besteht jedoch darin, dass diese Art von Unternehmen, 
wie� im� Falle� der� sogenannten� Sozialwirtschaft,� oft�
am� Rande� unserer� Wirtschaft� existieren.� Die� Unter-
stützung� solcher� Geschäftsmodelle� sollte� daher� ein�
zentrales� Element� der� künftigen� EU-Unternehmens-
politik sein. Das würde sowohl dazu dienen, Märkte auf 

progressive Art und Weise zu verändern, als auch deren 
Krisenresistenz zu stärken.74 

Darüber hinaus hat die Forschung zum sogenannten 
Mission-Economy-Ansatz gezeigt, wie eine zielge-
richtete� Zusammenarbeit� zwischen� öffentlichem� und�
privatem Sektor im Zusammenhang mit einer nach-
haltigen�und�gerechten�Transformation�der�Wirtschaft�
äußerst produktiv wirken kann. Durch die gezielte Ein-
bindung von Unternehmen in politische Steuerung von 
Transformationsprozessen kann die Regierung ihre 
Stärke darin ausspielen, das große Ganze zu sehen, 
während Unternehmen ihre Fähigkeiten einbringen, 
(technische) Lösungen zu entwickeln und im großen 
Maßstab verfügbar zu machen, um somit Nachhal-
tigkeit und sozialen Zusammenhalt zu fördern. Das 
mittlerweile berühmte Beispiel, wie die Technologien, 
die Smartphones zu lebensverändernden Geräten 
machen, durch gemeinsame Forschungs- und Inno-
vationsprojekte von Regierungen und Unternehmen 
entwickelt�wurden,�verdeutlicht�die�Kraft�einer�solchen�
Zusammenarbeit. 

Da die Geschichte dieses Beispiels aber weiterhin 
beschreibt,�wie�allein�die�beteiligten�privatwirtschaftli-
chen Akteure die von solchen Innovationen generierten 
Profite�einheimsen,�zeigt�sich,�dass�die�öffentliche�Hand�

»Die öffentliche 
Hand muss ihre 
sprichwörtliche 
Blauäugigkeit 
ablegen.«
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aufwachen und ihre sprichwörtliche Blauäugigkeit 
ablegen muss.75 Durch die strategische Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten, den Privatsektor bei der Erreichung 
gesellschaftlicher� Ziele� als� aktiver� Teil� der� Wirtschaft�
zu leiten und zu führen, haben Regierungen die Mög-
lichkeit, Veränderungen anzustoßen, die Märkte allein 
nicht zustande bringen können. Wie die COVID-19-Pan-
demie�und�die�Abhängigkeit�der�Wirtschaft�von�mutigen�
staatlichen Maßnahmen deutlich gezeigt haben, stimmt 
der�jahrzehntelange�Kampf�der�Wirtschaftseliten�gegen�
den�Mythos� der� ‚Staatsgläubigkeit‘,� der� die� aktive�Mit-
wirkung von Regierungen an Märkten als grundsätzlich 
schlecht beurteilt, mit der Wirklichkeit, der unsere 
Gesellschaften� und� unser� Planet� heute� gegenüberste-
hen, in keiner Weise überein. 

3.4.1.  Eine europäische Strategie für 
verantwortungsbewussten Kapita-
lismus 

In�Marktwirtschaften�ist�die�Rolle�des�Privatsektors�von�
grundlegender� gesellschaftlicher� Bedeutung.� Neben�
der�Versorgung�der�Gesellschaft�mit�Gütern�und�Dienst-
leistungen, die sie benötigt, um ihre unmittelbaren 
Bedürfnisse� zu� befriedigen,� schaffen� private� Unter-
nehmen den Löwenanteil der Arbeitsplätze, auf die die 
Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind, um Einkom-
men zu erzielen. Die COVID-19-Pandemie, in der der 
Begriff�der� ‚essenziellen�Unternehmen‘�geprägt�wurde�
und� in� der� zur� Entwicklung� von� Impfstoffen� und� zur�
Lieferung von Schutzausrüstung auf private Unterneh-
men� zurückgegriffen� wurde,� hat� beispielhaft� gezeigt,�
wie in unserem System bestimmte Fähigkeiten und 
Ressourcen,� von� denen� die� Gesellschaft� abhängig� ist,�
vollständig in der Hand des Unternehmenssektors sind. 

In den letzten Jahrzehnten, insbesondere seit den 1980er 
Jahren,�haben�bedeutende�Teile�der�Wirtschaft�jedoch�
scheinbar das Bewusstsein für die Verantwortung 
verloren,�die�mit�ihrer�für�die�Gesellschaft�überlebens-
wichtige Rolle einhergehen muss. Vor allem große 
Unternehmen�definieren�heute�ihren�Zweck�darin,�von�
Quartal zu Quartal maximalen Shareholder Value zu 
schaffen,�oft�auf�Kosten�der�eigenen�Zukunftsfähigkeit.�
In den letzten zehn Jahren sind die durchschnittlichen 
Dividendenausschüttungen börsennotierter EU-Unter-
nehmen im STOXX 600 (die 600 größten an europäischen 
Börsen notierten Unternehmen) zeitweise auf über 
70% des Gewinns gestiegen. Zudem fordern Aktionäre 
zunehmend Aktienrückkäufe, bei denen Unternehmen 
ihre Gewinne und manchmal sogar Kredite verwenden, 
um es den Aktionären zu ermöglichen, ihre Aktien zu 
überhöhten Preisen zu verkaufen. 

Wie die Pandemie jedoch deutlich gemacht hat, ist ein 
derartiges� kurzfristiges� und� profitorientiertes� Ver-
halten der Lebensfähigkeit der Unternehmen selbst 
abträglich. Bürgerinnen und Bürger in der gesamten 
EU erinnern sich noch gut daran, wie Unternehmen, die 
nur wenige Wochen zuvor ihre Kassen geleert hatten, 
um Dividenden und Boni auszuzahlen, kurz nach Aus-
bruch� der� Coronakrise� auf� öffentliche� Unterstützung�
angewiesen waren, um sich über Wasser zu halten.76 
Dabei liefert die Forschung klare Belege dafür, dass 
Unternehmen, die ihren Stakeholdern – insbesondere 
durch die Einbindung von Arbeitnehmervertreter in 
Entscheidungen auf Aufsichtsrats- oder Vorstandsebene 
–� ein� Mitspracherecht� geben,� langfristig� profitabler�
sind,� sich� gegenüber� wirtschaftlichen� Schocks� wider-
standsfähiger erweisen und weniger Schulden haben 
als Wettbewerber ohne vergleichbare Formen der 
Mitbestimmung.77 Außerdem schneiden solche Unter-
nehmen bei wichtigen Nachhaltigkeitsindikatoren 
wie fairen Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, gesell-
schaftlichem�Engagement�und�Schutz�der�Grundrechte�

75 Mariana Mazzucato (2015): The Entrepreneurial State, 2nd revised edition, Penguin Books
76 Mazzucato, M. und Andreoni, A. (2021): No more free-lunch bailouts, abrufbar unter: https://www.socialeurope.eu/no-more-free-lunch-bailouts 
77 Marc�Steffen�Rapp,�Michael�Wolff�(209):�Strong�Codetermination�–�Stable�Companies:�An�empirical�analysis�in�lights�of�the�recent�financial�crisis,�verfügbar�unter:�https://www.boeckler.de/pdf/p_mbf_report_2019_51e.pdf 

» Die Forschung liefert 
klare Belege dafür, 
dass Unternehmen, 
die ihren Stakehol-
dern ein Mitsprache-
recht geben, langfris-
tig profitabler sind, 
sich gegenüber wirt-
schaftlichen Schocks 
widerstandsfähiger 
erweisen und weniger 
Schulden haben als 
Wettbewerber ohne 
vergleichbare Formen 
der Mitbestimmung.«



durchweg deutlich besser ab als weniger Stakeholder-
orientierte Wettbewerber.78 Doch trotz dieser klaren 
wirtschaftlichen,� sozialen� und� ökologischen� Vorteile�
für�Unternehmen�und�Gesellschaften�hat�die�europäi-
sche Gesetzgebung in den letzten 40 Jahren die Rechte 
der� Interessensgruppen�und� die�Wirtschaftsdemokra-
tie eingeschränkt.79

In�der�Erkenntnis,�dass�die�europäische�Öffentlichkeit�
einen�größeren�Beitrag�der�Wirtschaft�zur�Bewältigung�
der vielfältigen Herausforderungen fordert, mit denen 
Gesellschaften� in� Zeiten� von� Ungleichheiten,� grassie-
render Armut und Klimawandel konfrontiert sind, 
und angesichts des Drucks, den progressive politische 

Kräfte�seit�den�Europawahlen�2019�aufbauen,�hat�auch�
die Europäische Kommission begonnen, die Bedeutung 
entsprechender Maßnahmen anzuerkennen. Mit ihrem 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung von Unternehmen vom April 2021 sowie 
ihrer Zusage zur Einführung eines Pakets für nachhal-
tige� Unternehmensführung,� dessen� Veröffentlichung�
im zweiten Halbjahr 2021 erwartet wird, könnte die Tür 
für� bedeutende�Veränderungen� geöffnet�worden� sein.�
Angesichts der anhaltenden Mängel solcher Initiativen 
und des wahrscheinlichen Widerstands von Mitglieds-
staaten� und� Teilen� der� Wirtschaft� bleibt� es� jedoch�
unabdingbar,�öffentlichen�und�politischen�Druck�aus-
zuüben, um sinnvolle Ergebnisse zu ermöglichen. 

Die ICSE begrüßt die Aufmerksamkeit, die die Euro-
päische Kommission dem Thema der nachhaltigen 
Unternehmensführung zuteil kommen lässt, und 
schlägt vor, die entsprechenden Maßnahmen – auf-
bauend auf den Ideen von US-Senatorin Elizabeth 
Warren80 – im Rahmen eines ‚Europäischen Gesetz für 
verantwortungsbewussten� Kapitalismus‘� zu� struktu-
rieren und vorzulegen. Zur Vorbereitung eines solchen 
Gesetzes(-bündels) spricht die ICSE die folgenden Emp-
fehlungen aus. 

»Unternehmen, die in undurchsich-
tige Eigentümerstrukturen einge-
bunden sind, beispielsweise durch 
Holdinggesellschaften in Steueroa-
sen, sollten keine Beihilfen und öf-
fentliche Aufträge erhalten, es sei 
denn, es wird ein verbindlicher 
und zeitgebundener Fahrplan für 
die Abwicklung solcher Strukturen 
vereinbart.«

Im vergangenen Jahrzehnt haben die 
600 größten Unternehmen Europas 
zeitweise im Durchschnitt mehr als 70% 
ihrer Gewinne in Form von Dividenden 
ausgezahlt. 

70%

78 European�Trade�Union�Institute�(2020):�Benchmarking�Social�Europe�2019,�p.�76,�abrufbar�unter:�https://www.etui.org/sites/default/files/BENCHMARKING%202019%20Web%20version%20-%20Copy.pdf�
79 Europäischer�Wirtschafts-�und�Sozialausschuss�(2020):�An�EU�legal�framework�on�safeguarding�and�strengthening�workers’�information,�consultation�and�participation,�Studie�verfügbar�unter:�

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-818-en-n.pdf�
80 https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/Accountable%20Capitalism%20Act%20One-Pager.pdf
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Verpflichtende� Nachhaltigkeitsstrategien� auf�
Unternehmensebene 

Als Teil ihres Vorschlags für eine Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen hat die 
Europäische Kommission vorgeschlagen, dass große Unternehmen konkrete Strategien mit spezifischen Zielen und 
konkreten Maßnahmen festlegen müssen, um sicherzustellen, dass ihr Geschäftsmodell mit den wichtigsten Nach-
haltigkeitszielen, einschließlich der sich aus dem Pariser Klimaabkommen ergebenden Verpflichtungen, vereinbar ist. 
Um sicherzustellen, dass die im Rahmen solcher Strategien festgelegten Maßnahmen auf ausreichend solide Art und 
Weise definiert werden und die Transparenz der diesbezüglichen Berichterstattung gewährleistet ist, beabsichtigt 
die Kommission, auf die Verabschiedung verbindlicher Standards hinzuarbeiten, die auf einem Vorschlag der Euro-
pean Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) basieren und 2022 veröffentlicht werden sollen. 

Die ICSE fordert progressive politische Kräfte auf, sich konstruktiv mit dem Kommissionsvorschlag auseinanderzu-
setzen, ihn zu stärken und auf die zügige Verabschiedung entsprechender Rechtsnormen hinzuarbeiten. Dies soll 
dazu dienen, einen ausreichend breiten Geltungsbereich der vorgesehenen Rechtsakte zu gewährleisten. Eine rein 
auf die Größe von Unternehmen ausgerichteten Ansatz zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie sollte 
vermieden werden, um sicherzustellen, dass nicht nur große Konzerne, sondern auch kleine Unternehmen, die in 
Sektoren tätig sind, in denen hohe Risiken für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit erkennbar sind, von ihren 
Bestimmungen erfasst werden. Progressive Kräfte sollten auch ein breites Spektrum an sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeitszielen verteidigen, die in die Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen aufgenommen werden 
sollen, darunter Ziele in Bezug auf den Schutz der biologischen Vielfalt, den Schutz der Grund- und Arbeitnehmerrechte 
sowie die Achtung der Grundsätze guter Unternehmensführung und der Korruptionsbekämpfung. Anforderungen 
an die Definition von unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategien sowie damit verbundene Berichtspflichten und 
Standards sollten so gestaltet sein, dass Unternehmen sich an konkreten und zeitgebundenen Fahrplänen für die 
Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitswirkung orientieren und ausreichend Informationen bereitgestellt werden, um zu 
beurteilen, ob Unternehmen die in diesen Strategien festgelegten Ziele einhalten. 

81 Europäisches�Parlament�(2021):�Bericht�mit�Empfehlungen�an�die�Kommission�zur�Sorgfaltspflicht�und�Rechenschaftspflicht�von�Unternehmen�(2020/2129(INL)),�verfügbar�unter:� 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_DE.html 

82 Der�genaue�Inhalt�der�von�der�Richtlinie�erfassten�Rechtsvorschriften�und�Normen�würde�im�Rahmen�des�Gesetzgebungsverfahrens�–�also�auf�der�Grundlage�eines�Vorschlags�der�Europäischen�
Kommission – festgelegt, und sollte nach Ansicht des Europäischen Parlaments die für das EU-Recht zuständigen Gremien sowie international vereinbarte Standards umfassen.

Eine� europäische� Richtlinie� zur� Sorgfaltspflicht�
von Unternehmen 

Im März 2021 hat sich eine breite Mehrheit im Europäischen Parlament, angeführt von Berichterstattern der S&D 
Fraktion, auf weitreichende Vorschläge geeinigt, um sicherzustellen, dass Unternehmen, die entweder in der EU 
registriert oder im EU-Binnenmarkt tätig sind, die Grundrechte der Menschen und Gemeinschaften achten, die von 
den Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten betroffen sind, aktiv zum Umweltschutz beitragen und die Grundsätze 
der guten Unternehmensführung einhalten.81 Zu diesem Zweck forderte das Parlament die Europäische Kommission 
auf, einen Gesetzesvorschlag in Form einer Richtlinie vorzulegen, der allen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftig-
ten, börsennotierten Unternehmen und Unternehmen aller Größen in Branchen, in denen hohe Risiken potenzieller 
Verstöße bestehen, umfassende und proaktive Sorgfaltspflichten auferlegt. Wichtig ist, dass diese Sorgfaltspflicht die 
gesamte Wertschöpfungskette der Unternehmen umfasst, einschließlich ihrer Aktivitäten außerhalb des Territoriums 
der Europäischen Union sowie der Tätigkeiten von Tochtergesellschaften, Unterauftragnehmern und Lieferanten. 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssten die erfassten Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfungskette 
offenlegen und das Risiko potenzieller Verletzungen von Sozial-, Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten, Umwelt-
standards und Good Governance-Grundsätzen systematisch bewerten.82 Werden tatsächliche oder potenzielle 
Risiken von Verstößen festgestellt, wären Unternehmen verpflichtet, umfassende Strategien zur Eindämmung und 



83 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Long-term-tax-policy-changes-for-a-sustainable-recovery.pdf

Beseitigung dieser Risiken zu erarbeiten, einschließlich durch die Definition wirksamer Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Normeinhaltung auf Seiten von Subunternehmern und Lieferanten. Das Parlament fordert die Kommission 
vor allem auf, zu gewährleisten, dass Unternehmen bei der Entwicklung dieser Strategien Stakeholder – einschließlich 
Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft – einbeziehen. 

Im Rahmen ihrer Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht müssten Unternehmen zudem Beschwerdemechanis-
men einrichten, die sowohl der Frühwarnung als auch der Vermittlungsfunktion im Falle von tatsächlichen Verstößen 
dienen. Solche Mechanismen müssen Stakeholdern das Recht einräumen, entsprechende Verfahren einzuleiten wäh-
rend des gesamten Prozesses bis zu seinem Abschluss beteiligt zu bleiben. Dabei sollte jedoch sichergestellt sein, 
dass das Bestehen solcher Beschwerdeverfahren in keiner Weise das Recht von Opfern und Stakeholdern beeinträch-
tigt, vor den ordentlichen Gerichten Verfahren gegen Unternehmen einzuleiten. 

Nach dem Vorschlag des Parlaments wären die betroffenen Unternehmen verpflichtet, ihre entsprechenden Stra-
tegien und Maßnahmen in einem von der Europäischen Kommission verwalteten Online-Archiv zu veröffentlichen, 
diese mindestens jährlich zu bewerten und anzupassen, wenn ihre Wertschöpfungskette so verändert wird, dass 
neue Risiken entstehen. Die Einhaltung der Richtlinie würde von den Mitgliedsstaaten durchgesetzt, die sowohl zu 
Unternehmensprüfungen als auch zur Einleitung von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaften beim Bestehen 
begründeter Verdachtsmomente verpflichtet wären. Sollten Unternehmen gegen die Anforderungen der Richtlinie 
zur Sorgfaltspflicht verstoßen, müssten die Mitgliedsstaaten Sanktionen verhängen, die in Form von Geldbußen, 
Ausschluss von Unternehmen von staatlichen Beihilfemaßnahmen und dem öffentlichen Auftragswesen sowie vorü-
bergehendem Marktausschluss erfolgen können. 

Aus Sicht der ICSE beschreibt der Vorschlag des Europäischen Parlaments für eine Richtlinie zur obligatori-
schen unternehmerischen Sorgfaltspflicht ein wirkmächtiges Instrument, um starke Grundsätze der sozialen 
Unternehmensverantwortung im EU-Binnenmarkt durchzusetzen. Durch die Berücksichtigung der gesamten Wert-
schöpfungsketten von Unternehmen, einschließlich Unterauftragnehmern und Zulieferern außerhalb der EU, hat 
der Vorschlag das Potenzial, zu einem bahnbrechenden Projekt zu werden, das gute unternehmerische Praxis in der 
gesamten Weltwirtschaft aktiv fördert. Um den Vorschlag noch zu stärken, ermutigt die ICSE progressive politische 
Kräfte, die Einbeziehung der Nachhaltigkeitsstrategien der Unternehmen (siehe vorheriger Vorschlag) in den verbind-
lichen Rahmen für die Sorgfaltspflicht in Erwägung zu ziehen, einschließlich ihrer strafrechtlichen Bestimmungen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass Unternehmen nicht nur verpflichtet sind, solche Strategien zu entwickeln und 
über deren Umsetzung zu berichten, sondern im Falle fahrlässiger Handlungen, die dazu führen, dass Unternehmen 
die in diesen Strategien festgelegten Ziele verfehlen, haftbar gemacht werden. 
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Staatliche Beihilfen und den Zugang zum 
öffentlichen� Auftragswesen� von� guter� Unterneh-
mensführung abhängig machen 

Unternehmen, die sich auf öffentliche Aufträge bewerben oder auf staatliche Beihilfen angewiesen sind, um bei-
spielsweise vorübergehende Krisen zu bewältigen, sollten verpflichtet werden, ihre gesamte Eigentumsstruktur und 
ihre finanziellen Interessen öffentlich zu machen. Wird festgestellt, dass Unternehmen in undurchsichtige Eigen-
tümerstrukturen eingebunden sind, beispielsweise durch Holdinggesellschaften in Steueroasen, sollten solchen 
Unternehmen Verträge und Beihilfen verweigert werden, es sei denn, es wird ein verbindlicher und zeitgebundener 
Fahrplan für die Auflösung solch intransparenter Strukturen erstellt. Ähnliche Praktiken wurden bereits in mehre-
ren EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen von Unterstützungspaketen für die Coronavirus-Krise angewendet und haben 
sich als effektiv erwiesen.83 Darüber hinaus sollten staatliche Beihilfepakete an Bedingungen geknüpft werden, die 
sicherstellen, dass die begünstigten Unternehmen sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um zur Entkarbonisierung der 
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Arbeitnehmermitbestimmung stärken

Zugang zu Informationen und Beteiligungsrechte 
stärken

Um das Potenzial der Wirtschaftsdemokratie und der Sozialpartnerschaft bei der Bewältigung des Übergangs zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft voll auszuschöpfen, sollte die Europäische Kommission Rechtsvorschriften vorschla-
gen, um verbindliche Mindeststandards für Arbeitnehmermitbestimmungsrechte in der gesamten Europäischen 
Union festzulegen. Solche Mindeststandards sollten für alle Unternehmen des privaten und öffentlichen Sektors ab 
einer bestimmten Größe gelten und so formuliert sein, dass Umstrukturierungen und grenzüberschreitende Prozesse 
der Unternehmensumwandlung nicht zu einer effektiven Einschränkung dieser Rechte führen können, wie dies im 
derzeit geltenden Rechtsrahmen häufig der Fall ist.84

EU-Wirtschaft beizutragen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Arbeitnehmer entlasse und, für die Dauer 
der staatlichen Unterstützungsprogramme keine Dividenden ausschütten und Managementprämien begrenzen. 

Darüber hinaus sollten Reformen im EU-Rechtsrahmen für die Rechte der Beschäftigten auf Unterrichtung und 
Anhörung durchgeführt werden. Das sollte insbesondere zur Überarbeitung der Richtlinie über den Europäischen 
Betriebsrat (EBR) führen, um die Tatsache zu korrigieren, dass die meisten bestehenden EBR als symbolische Gremien 
ohne entscheidenden Einfluss agieren.85 Dies sollte die Ausweitung des Mandats dieser Gremien nicht nur auf Fragen 
der transnationalen Unternehmensstrategie, sondern auch auf Fragen von gemeinsamem Interesse der betroffenen 
Arbeitskräfte umfassen, solide Bestimmungen zur Gewährleistung angemessener Informations- und Anhörungs-
rechte schaffen und gleichzeitig wirksame Sanktionen im Falle von Verletzungen der EBR-Rechte einführen. Flankiert 
werden sollte das durch die Einführung einer EU-Rahmenrichtlinie zur Antizipation und Unterrichtung, Anhörung 
und Mitbestimmung der Beschäftigten bei Umstrukturierungen, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmervertreter, 
Arbeitgeber, Behörden und andere relevante Stakeholder in der gesamten Europäischen Union Veränderungen und 
Umstrukturierungen von Unternehmen auf sozial verantwortliche Weise vorbereiten und bewältigen. 

84 European�Economic�and�Social�Committee�(2020):�An�EU�legal�framework�on�safeguarding�and�strengthening�workers’�information,�consultation�and�participation,�p.�25-27,�Studie�verfügbar�unter:�
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-818-en-n.pdf

85 European�Economic�and�Social�Committee�(2020):�An�EU�legal�framework�on�safeguarding�and�strengthening�workers’�information,�consultation�and�participation,�p.�23,�Studie�verfügbar�unter:�
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-818-en-n.pdf

Langfristige Unternehmensinteressen gegen 
falsche Anreizstrukturen für das Management 
schützen

Der Verkauf von Unternehmensanteilen durch das leitende Management börsennotierter Unternehmen sollte einge-
schränkt werden. Führungskräfte werden heutzutage zu einem erheblichen Teil mit Unternehmensanteilen entlohnt, 
was ihnen starke Anreize bietet, sich ausschließlich auf die Aktionärsinteressen zu konzentrieren. Um sicherzustellen, 



86 Piketty, T. (2021): Capital and Ideology, Harvard University Press), pp. 974-5
87 Dementsprechend�würde�ein�Aktionär,�der�25%�des�Gesamtbestands�der�Aktien�der�Gesellschaft�hält,�15%�der�gesamten�Stimmrechte�halten�(10%�der�Stimmrechte�für�die�ersten�investierten�10%�

und 5% der Stimmrechte für die darüberhinausgehenden 15% der Aktien). 
88 Siehe Bericht des Europäischen Parlaments über nachhaltige Unternehmensführung (2020/2137(INI)), verfügbar unter: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0240_EN.pdf 

Stimmrechte von Großaktionären beschränken 

‚Geduldige‘�Aktionäre�belohnen�

Um die Machtkonzentration innerhalb großer Unternehmen zu begrenzen, sollten die Stimmrechte großer Anteils-
eigner eingeschränkt werden. Dafür würden Aktienzukäufe ab einem bestimmten Schwellenwert, der von der 
Unternehmensgröße abhängt, nicht zu einer Erhöhung der Stimmrechte in der gleichen Größenordnung führen.86 
Beispielsweise könnten so Aktienzukäufe, infolge derer einzelne Aktionäre über 10% des Gesamtaktienbestands eines 
Unternehmens halten, lediglich zu einer Stimmrechtserhöhung in Höhe von 1/3 des Investitionsbetrags führen, der 
die 10%-Schwelle überschreitet. Die übrigen 2/3 dieser Stimmrechte könnten an kleinere Investoren, die Beschäf-
tigten oder andere Stakeholder weitergegeben werden.87 Threshold values and re-allocation keys could be made 
conditional on the size of the company, for instance in terms of its employees or turnover, to limit the impact of such a 
measure on small and family-owned businesses. 

dass sie die langfristigen Interessen aller Stakeholder des Unternehmens im Blick behalten, sollte es leitenden Ange-
stellten von Unternehmen nicht gestattet sein, Aktien und Anteile innerhalb von fünf Jahren nach deren Erhalt oder 
innerhalb von drei Jahren nach einem Rückkauf von Unternehmensaktien zu verkaufen. 

Wie in einem jüngst verabschiedeten Bericht des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments vorgeschlagen88 
sollte die Europäische Kommission eine Überarbeitung der Aktionärsrechterichtlinie vorschlagen, um Anreize für 
Aktionäre zu schaffen, Unternehmensanteile langfristig zu halten. Solche Maßnahmen sollten dazu beitragen, von 
häufigen Verkäufen von Unternehmensaktien abzuhalten, da diese Druck auf das Management ausüben, sich zu sehr 
auf die kurzfristige Entwicklung der Aktienkurse ihrer Unternehmen zu konzentrieren. Das könnte beispielsweise in 
Form von Regelungen erfolgen, die geduldigen Aktionären zusätzliche Stimmrechte in Unternehmen einräumen 
oder ihnen ermöglichen, Stimmrechte im Rahmen des vorherigen Vorschlags ‚zurückzuerlangen‘, wenn sie lange 
genug an einem Unternehmen beteiligt bleiben. In diesem Zusammenhang könnten auch zusätzliche steuerliche 
Anreize für eine langfristige Beteiligung oder negative Anreize für einen kurzfristigen Aktienbesitz in Betracht gezo-
gen werden.
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3.4.2.  Ein europäisches Benefit-Corpora-
tion-Statut 

In Europa und weltweit haben das erhöhte 
Bewusstsein für die Klimakrise und die größer 
werdenden� sozialen� Kluften� in� den� Gesellschaf-
ten zu gesteigertem Interesse an Formen des 
verantwortungsvollen Unternehmertums geführt. 
Unternehmen einschließlich globaler Megakon-
zerne, die sich innerhalb bestimmter Fristen zur 
Treibhausgasneutralität� verpflichten,� oder� Unter-
nehmen, die ihr Engagement für das Wohlergehen 
der Bürgerinnen und Bürger und ihrer Gemeinschaf-
ten durch aufwendige Kommunikationskampagnen 
hervorheben, sind heute schon alltägliche Erschei-
nungen. Solche Praktiken spiegeln veränderte 
Vorlieben von Verbrauchern wider, denen immer 
bewusster wird, wie die ungebremste Gewinnma-
ximierung� von� Unternehmen� oft� zu� schädlichen�
Folgen�für�Gesellschaft�und�Umwelt�führt,�und�daher�
Veränderungen�einfordern.�Oft�fehlt�es�den�entspre-
chenden Anpassungen des Unternehmensverhaltens 
jedoch an Transparenz und Klarheit. 

Ein vielversprechender alternativer Weg wurde erst-
mals in Italien beschritten, wo im Dezember 2015 
das�Gesellschaftsrecht�geändert�wurde,�um�das�neue�
Statut� der� ‚Società� Benefit‘� oder� Benefit� Corpora-
tion� zu� schaffen.89 Unternehmen, die dieses Statut 

annehmen, orientieren sich neben dem Gewinnmo-
tiv� an� klar� definierten� und� gesetzlich� verankerten�
gemeinnützigen Zwecken, wie z.B. die Bereitstellung 
von nützlichen Produkten und Dienstleistungen für 
einkommensschwache oder unterversorgte Gemein-
schaften,� die� Schaffung� von� Beschäftigungs-� und�
Einkommensmöglichkeiten für benachteiligte 
Gruppen oder den Umweltschutz. Darüber hinaus 
schreibt�das�Benefit-Corporation-Statut�vor,�dass�die�
‚Società�Benefit‘�umfassende�Prüfungen�und�Bewer-
tungen ihres Beitrags zu diesen gemeinnützigen 
Zwecken�veröffentlicht�und�dabei�extern�entwickelte�
Prüfungsmethodologien verwendet, die auch alle 
relevanten Dimensionen der Unternehmensführung 
in Bezug auf Arbeitnehmerbelange und Umweltan-
gelegenheiten berücksichtigen.90 

Wie im ersten ICSE-Bericht vorgeschlagen, sollte der 
Benefit-Corporation-Ansatz� von� der� Europäischen�
Kommission� aufgegriffen� und� mithilfe� wirksamer�
Strategien�gefördert�werden,�um�Benefit�Corporati-
ons innerhalb von zehn Jahren zur vorherrschenden 
Rechtsform von in der EU eingetragenen Gesell-
schaften�zu�machen.�

Dazu spricht die ICSE folgende Empfehlungen aus: 

» In Europa und weltweit haben das 
erhöhte Bewusstsein für die 
Klimakrise und die größer werdenden 
sozialen Kluften in den Gesellschaften 
zu gesteigertem Interesse an Formen 
des verantwortungsvollen 
Unternehmertums geführt.«

89 Zu�beachten�ist,�dass�der�hier�verwendete�Begriff�Benefit�Corporation�sich�an�das�italienische�Statut�der�„Società�Benefit“�anlehnt,�also�ein�vollständig�öffentlich-rechtliches�Geschäftsstatut�mit�durch-
setzbaren�rechtlichen�Verpflichtungen.�Das�unterscheidet�es�deutlich�von�dem�in�den�USA�immer�populärer�werdenden�B-Corp-Ansatz,�der�hauptsächlich�von�privaten�Zertifizierungssystemen�und�
viel�schwächeren�und�weniger�durchsetzbaren�Verpflichtungen,�beispielsweise�in�Bezug�auf�die�Berichterstattung,�gekennzeichnet�ist.�

90 Alissa�Pelatan,�Roberto�Randazzo�(2016):�The�First�European�Benefit�Corporation:�blurring�the�lines�between�social�and�business,�abrufbar�unter:� 
https://bateswells.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/benefit-corporation-article-june-16-pdf.pdf�
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Eine�EU-Richtlinie�zur�Schaffung�des�Benefit-Cor-
poration-Statuts in allen EU-Mitgliedsstaaten

Das erste Element einer effektiven Förderstrategie für das Benefit-Corporation-Statut wäre die Verabschiedung einer 
EU-Richtlinie, um in allen EU-Mitgliedsstaaten die Rechtsform der Benefit Corporation zu schaffen. Die Richtlinie 
würde die rechtlichen Anforderungen für Unternehmen, die sich als Benefit Corporation registrieren lassen wollen, 
sowie damit verbundene Berichtspflichten festlegen. Idealerweise würden diese Anforderungen den im Rahmen der 
EU-Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen entwickelten Grundsatz der ‚Vermeidung erheblicher Beeinträch-
tigungen‘ (do no significant harm) beinhalten.91 Dieses Prinzip würde dazu beitragen, sicherzustellen, dass Benefit 
Corporations bestrebt sind, Beiträge zu einem bestimmten gemeinnützigen Zweck ihrer Wahl zu leisten, während 
gleichzeitig nachteilige Auswirkungen (d.h. erheblicher Schaden) auf eine Reihe von allgemeinen, in der Richtli-
nie aufgeführten, ökologischen und sozialen Zwecken vermieden werden. Der Kommissionsvorschlag sollte ferner 
Bestimmungen zur Schaffung eines einheitlichen Kennzeichens für Benefit Corporations enthalten, um sicherzu-
stellen, dass die Verbraucher Benefit Corporations leicht als Unternehmen mit Gemeinwohlorientierung identifizieren 
können. 

Anreize�und�Unterstützungsleistungen�für�Benefit�
Corporations 

Um die Inanspruchnahme des Benefit-Corporation-Statuts auch unter kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern, 
sollte es so einfach wie möglich gestaltet sein und mit Anreizen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene einhergehen, 
beispielsweise durch privilegierten Zugang zu öffentlichen Aufträgen, gezielte Investitionen und Instrumente zur 
Investitionsförderung. Darüber hinaus sollten die Mitgliedsstaaten erwägen, spezielle Unterstützungsdienste einzu-
richten, um Benefit Corporations – insbesondere Klein- und Kleinstunternehmen – bei der Einhaltung der mit diesem 
neuen Statut verbundenen Berichtspflichten zu unterstützen. Das könnte zum Beispiel in Form der Entwicklung stan-
dardisierter Berichterstattungsinstrumente geschehen oder auch dadurch, dass öffentliche Stellen kostengünstige 
oder kostenlose Prüfungen für Benefit Corporations anbieten, die eine bestimmte Umsatzschwelle unterschreiten. 

91 Vgl. Abschlussbericht der Technischen Expertengruppe für nachhaltige Finanzen (März 2020), abrufbar unter:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf�
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3.4.3.  Die Sozialwirtschaft fördern 

Auf� die� Sozialwirtschaft� entfallen� mehr� als� 6%� der�
Beschäftigung�und�zwischen�6�und�8%�des�BIP�der�EU.92 
Soziale Unternehmen, in der Regel gemeinnützige oder 
nicht gewinnorientierte Unternehmensformen, sind 
tief� in� lokalen� Gemeinschaften� verwurzelt,� arbeiten�
auf der Grundlage partizipativer und demokratischer 
Entscheidungsfindung� und� erbringen� essenzielle�
Dienstleistungen, beispielsweise in den Bereichen 
Sozialarbeit, Gesundheit und Bildung. Zur Sozialwirt-
schaft� gehören� auch� Genossenschaften,� die� im� Kern�
darauf�ausgerichtet�sind,�ihren�Beschäftigten�eine�gute�
Bezahlung und ihren Kunden erschwingliche Waren 
und Dienstleistungen zu bieten, statt den Interessen 
der Aktionäre zu dienen. 

In den letzten Jahren bestand die Tendenz, die Sozi-
alwirtschaft� nur� als� Mittel� zur� Bewältigung� von�
Marktversagen zu betrachten, zum Beispiel um jene 
zu unterstützen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
sind oder um Waren und Dienstleistungen verfügbar 
zu machen, die der Markt nicht oder nicht ausreichend 
anbietet.�Dabei�kann�die� Sozialwirtschaft,� zusammen�
mit�anderen�alternativen�Geschäftsmodellen�wie�Trusts�

oder neuen Modellen von Öko- oder Stakeholder-Unter-
nehmen, zentraler Teil der Transformation unserer 
Wirtschaft�sein.�

Dass� die� Sozialwirtschaft� die� Rolle� eines� Protagonis-
ten zu spielen im Stande ist, wurde nicht zuletzt in der 
Coronavirus-Pandemie deutlich. Denn die Sozialwirt-
schaft� stand� in� vielerlei� Hinsicht� an� vorderster� Front�
und hat sich als entscheidend für die Widerstands-
fähigkeit� der� Gesellschaft� angesichts� von� COVID-19�
erwiesen. Die Bereitstellung von Soforthilfe für Unter-
nehmen� der� Sozialwirtschaft� war� daher� zu� Recht� ein�
Hauptanliegen bei der Umsetzung von EU-Maßnahmen 
zur� Linderung� der� pandemiebedingten� Wirtschafts-�
und Sozialkrise und erhielt Anspruch auf verschiedene 
finanzielle�Unterstützungsmaßnahmen,�darunter�auch�
im Rahmen des Programms Next Generation EU und 
seiner Aufbau- und Resilienzfazilität.93 Sicher stellen 
solche Maßnahmen wichtige Stabilisierungsleistungen 
dar. Einen strategischen Plan, um das Potenzial der 
Sozialwirtschaft� beim� Übergang� zu� einem� auf� Nach-
haltigkeit und sozialen Zusammenhalt ausgerichteten 
Wirtschaftsmodell�in�Europa�zu�stärken�und�zu�entwi-
ckeln, sind sie jedoch leider noch nicht. 

Die Europäische Kommission, die sich in ihrem 
Arbeitsprogramm� für� 2020� dazu� verpflichtet� hatte,�
einen�Aktionsplan�für�die�Sozialwirtschaft�vorzuschla-
gen, hat angesichts der Coronavirus-Krise beschlossen, 
diese Strategie nun auf 2021 zu verschieben. Die ICSE 
hat bereits in ihrem ersten Bericht eine derartige stra-
tegische�Agenda�für�die�Sozialwirtschaft�gefordert�und�
möchte daher daran erinnern, wie wichtig es ist, an 
ihrer Umsetzung festzuhalten. 

Diesbezüglich spricht die ICSE folgende Empfehlungen 
aus: 

92 European Economic and Social Committee (2015): Recent evolutions of the Social Economy in the European Union, Studie abrufbar unter:  
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2017/10/RecentEvolutionsSEinEU_Study2017.pdf 

93 European Parliament Research Service (2020): What future for the social economy? Studie abrufbar unter: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659336 

Auf die Sozialwirtschaft entfallen mehr 
als 6% der Beschäftigung und zwischen 
6 und 8% des BIP der EU. 

6-8%

» Die Sozialwirtschaft stand in 
vielerlei Hinsicht an vorderster 
Front und hat sich als entscheidend 
für die Widerstandsfähigkeit der 
Gesellschaft angesichts von 
COVID-19 erwiesen.«
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Ein�EU-Aktionsplan� für�die� Sozialwirtschaft,�der�
auf aktuelle Herausforderungen zugeschnitten ist 

Der angekündigte Aktionsplan für die Sozialwirtschaft stellt für die Europäische Kommission eine Chance dar, auf 
den früheren Vorschlägen der ICSE aufzubauen und diese mithilfe maßgeschneiderter Maßnahmen umzusetzen. 
Schlüsselelemente der vorherigen ICSE-Empfehlungen betreffen die Schaffung einheitlicher europäischer Statute 
für Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften und Stiftungen zur Erleichterung ihrer grenzüberschreiten-
den (Zusammen-)Arbeit im Binnenmarkt, Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Krediten für Unternehmen 
der Sozialwirtschaft, die Entwicklung und Sammlung besserer Statistiken über sozialwirtschaftliche Aktivitäten und 
Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Berufen in der Sozialwirtschaft. Der Aktionsplan sollte so weit wie 
möglich durch eine solide Auswertung der spezifischen Auswirkungen der Pandemie auf die Sozialwirtschaft unter-
füttert werden und, falls erforderlich, gezielte Maßnahmen zur Bereitstellung weiterer Soforthilfemaßnahmen für 
Sozialunternehmen beinhalten. 

Eine spezialisierte Dienststelle der Kommission zur 
Koordinierung�der�Politik�für�die�Sozialwirtschaft�

Die Europäische Kommission sollte eine spezialisierte Dienststelle für die Koordinierung der Politik für die Sozi-
alwirtschaft einrichten, um ihr Potenzial für gesellschaftliche und ökologische Veränderungen im Interesse von 
Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt wirksam zu nutzen. Zu diesem Zweck sollte die befristete und infor-
melle Arbeitsgruppe, die unter der gemeinsamen Leitung der Generaldirektionen ‚Beschäftigung, Soziales und 
Integration‘ und ‚Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU‘ geschaffen wurde, formell konsolidiert und 
mit einem robusten Mandat ausgestattet werden, um für eine wirksame Politikentwicklung und Politikkoordinie-
rung in allen Bereichen in EU-Zuständigkeit mit direkter Relevanz für die Sozialwirtschaft zu sorgen. 

Einbeziehung�der�Sozialwirtschaft�in�die�künftige�
EU-Taxonomie für ein sozial nachhaltiges Finanz-
wesen 

Die Struktur und die Bedürfnisse von Unternehmen der Sozialwirtschaft sollten bei der Entwicklung einer Taxono-
mie für Sozialinvestitionen (siehe Abschnitt 3.3.1.) genau in Betracht gezogen werden, sodass sozialwirtschaftliche 
Tätigkeiten in die Taxonomie aufgenommen werden können. Das sollte auch bei der Entwicklung eines Standards 
für europäische Sozialanleihen (Social Bonds) im Rahmen der EU-Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen der Fall 
sein. 
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Die�Digitalisierung�der�Sozialwirtschaft�fördern�

Bei der Einführung digitaler Technologien scheinen Unternehmen der Sozialwirtschaft vor besonderen Herausforde-
rungen zu stehen, die hauptsächlich durch hohe Kapitalkosten bedingt zu sein scheinen.94 Das hatte schwerwiegende 
negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit vieler Unternehmen der Sozialwirtschaft während der Pandemie 
und verhinderte, dass sie einen noch größeren Beitrag zur gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit angesichts der 
Coronavirus-Krise leisten konnte. Die Europäische Investitionsbank und die nationalen Förderbanken sollten daher 
spezifische Förderprogramme für die Digitalisierung der Sozialwirtschaft lancieren, beispielsweise in Form von Kredi-
ten zu Vorzugsbedingungen oder Garantieregelungen. 

Zusammenarbeit� zwischen� der� Sozialwirtschaft�
und konventionellen Unternehmen fördern 

Eine kürzlich im Auftrag der Europäischen Exekutivagentur für Kleine und mittelgroße Unternehmen (EASME) durch-
geführte Studie hat den hohen Wert und den gegenseitigen Nutzen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 
der Sozialwirtschaft und traditionellen Unternehmen hervorgehoben. Häufig bewirken solche Kooperationen, dass 
konventionelle Unternehmen neue Maßnahmen der sozialen Unternehmensverantwortung ergreifen, während 
sozialwirtschaftliche Unternehmen ihr Know How und ihre Innovationsfähigkeit steigern können.95 Entsprechende 
Programme sollten daher dauerhaft durchgeführt und angeboten werden und im Rahmen der Europäischen Struk-
tur- und Investitionsfonds finanzielle Unterstützung erfahren. 

94 European Parliament Research Service (2020): What future for the social economy?, pp.6-7, Studie abrufbar unter:  
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659336

95 EASME (2019) Social Business Initiative (SBI) follow up: Cooperation between social economy enterprises and traditional enterprises, Studie und Kurzfassung verfügbar unter:  
https://ec.europa.eu/growth/content/social-business-initiative-sbi-follow-cooperation-between-social-economy-enterprises-and_en 

96 European�Policy�Centre�(2021):�The�Industrial�Strategy�Refresh:�A�new�opportunity�to�reboot�the�EU’s�industrial�innovation�performance,�Policy�Brief�verfügbar�unter:� 
https://epc.eu/en/Publications/The-Industrial-Strategy-refresh~3da158 

3.4.4.  Innovation für Nachhaltigkeit 

Die Notwendigkeit, eine grundlegende Transformation von 
Wirtschaft�und�Gesellschaft�in�Angriff�zu�nehmen,�um�Nach-
haltigkeit und Wohlergehen für alle zu erreichen, fordert 
Bürgerinnen und Bürger genauso wie Unternehmen heraus, 
Verhaltensweisen radikal zu ändern. Forschung und Inno-
vation können in dieser Hinsicht von entscheidendem Wert 
sein, beispielsweise indem sie Lösungen für saubere und 
kostengünstige Energie und Mobilität, neue und wirklich 
nachhaltige�Konsummodelle,�Technologien�und�Geschäfts-
modelle bereitstellen, die den Bürgerinnen und Bürgern in 
abgelegenen�Regionen�wirtschaftliche�Möglichkeiten�eröff-
nen, oder indem sie Innovationen für bessere und leichter 
zugängliche�öffentliche�Dienste�bieten.�

Der Einsatz von Innovationspolitik zur Bewältigung gesell-
schaftlicher� Herausforderungen� erfordert� jedoch� einen�
anderen Ansatz für Forschung, Entwicklung und Innova-
tion, als er in der Europäischen Union bisher verfolgt wird. 

Traditionell� beschäftigt� sich� die� EU-Innovationsförderung�
hauptsächlich mit Fragen der industriellen Wettbewerbsfä-
higkeit. Durch die Konzentration der Innovationsförderung 
auf industrielle Spitzenreiter, um deren Innovationszyklen 
zu beschleunigen und ihnen Wettbewerbsvorteile auf den 
Weltmärkten�zu�schaffen,�zu�verteidigen�und�auszubauen,�
hat sich die EU-Forschungs- und Entwicklungsförderung im 
Laufe der Jahre zu einem elitären Club entwickelt, der fast 
ausschließlich�den�‚Klassenbesten‘�zugänglich�ist.96

Hinzu kommt, dass eine so enge Fokussierung auf 
industrielle Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit die 
Innovation auf rein kommerzielle Erwägungen reduziert. 
Dementsprechend ist die Geschichte der Innovationspoli-
tik der letzten Jahrzehnte voll von Beispielen dafür, wie 
öffentlich�finanzierte�Forschung�zu�Durchbrüchen�geführt�
hat, die dann unter rein kommerziellen Gesichtspunkten 
von�der�Privatwirtschaft�verwertet�wurden.�Während�dies�
den�Unternehmen�spektakuläre�Profite�ermöglichte,�häufig�
durch� überzogene� Preisstrategien,�musste� das� öffentliche�



Interesse – beispielsweise im Hinblick auf einen gerechten 
Zugang zu neuen digitalen Technologien und Arzneimitteln 
–�in�den�Hintergrund�treten,�obwohl�öffentliche�Mittel�für�
die Einleitung der zugrundeliegenden Innovationszyklen 
von entscheidender Bedeutung waren.97

Innovationspolitik zur Unterstützung nachhaltiger und 
von� sozialem� Zusammenhalt� geprägten� Gesellschaften�
erfordert eine Schwerpunktverlagerung. Das erfordert ein 
Verständnis von Forschung und Innovation als wesentliches 
öffentliches�Gut,�das�allen�Bürgern�und�Gemeinschaften�zur�
Verfügung gestellt wird, die auf ihre Ergebnisse angewie-
sen� sind.� Anstatt� einen�Wettbewerbsvorteil� schaffen� und�
verteidigen zu wollen, steht diese Gemeinwohlfunktion 
von Forschung und Innovation in Zusammenhang mit dem 
Ziel der Angleichung und Verbesserung der Lebensbedin-
gungen�und�des�Zugangs�zu�sozialen�und�wirtschaftlichen�
Möglichkeiten. 

Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen Innovationspro-
zesse�an� ‚gesellschaftlichen�Missionen‘�orientiert�sein�und�
sich darauf konzentrieren, auf Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt bezogene Ergebnisse zu erzielen, die spe-
ziell�für�die�Gemeinschaften�entwickelt�werden,�denen�sie�
zugutekommen sollen. Solche Prozesse beruhen auf Netz-
werken� von� Akteuren,� bestehend� aus� Wissenschaftlern,�
Unternehmen�und�Stakeholdern,�die�von�öffentlichen�Stel-
len geleitet werden und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt 
stellen. Statt bestehende Märkte zur Verbesserung ihrer 
technologischen oder ökonomischen Fähigkeiten zu ver-
helfen,�besteht�die�Rolle�der�öffentlichen�Hand�im�Rahmen�
solcher Innovationsmissionen darin, völlig neue Märkte 
zu�schaffen,�die�besser�für�die�Befriedigung�gesellschaftli-
cher Bedürfnisse funktionieren, und das damit verbundene 
finanzielle�Risiko�einzugehen,�indem�der�Staat�als�Investor�
der ersten Wahl und nicht des letzten Auswegs agiert.98

In der Europäischen Union sind bereits einzigartige 
Fähigkeiten vorhanden, um einen solchen missionsorien-
tierten Ansatz für Forschung und Innovation, der unter der 
Führung eines unternehmerischen Staates zentrale gesell-
schaftliche� Herausforderungen� angeht,� zum� Tragen� zu�
bringen.�Mithilfe�von�mehr�als�300�großen�öffentlichen�For-
schungsinfrastrukturen in Europa, zum Beispiel in Form 
von Forschungsinstituten und -netzwerken, die erstklassige 
wissenschaftliche� Expertise�mit� einer� Finanzierung� kom-
binieren, die nicht unmittelbar von kommerziellem Erfolg 
abhängt,�können�Innovationen�zum�Wohl�der�Gesellschaft�
und für Umweltgerechtigkeit gefördert werden. Dieses 
Potenzial, um das Gemeinwohl zu fördern, etwa in den 
Bereichen� Energiewende,� Mobilität,� digitale� Wirtschaft,�
Gesundheit� und� demografischer� Wandel,� sollte� systema-
tisch genutzt werden. 

Das würde jedoch bedeuten, dass diese Fähigkeiten nicht 
nur für die Grundlagenforschung genutzt werden, sondern 
auch in den nachfolgenden Phasen des Innovationszyklus, 
einschließlich Kommerzialisierung und Markteinführung, 
aktiv eingebunden bleiben. Solche Anstrengungen könnten 
von�einer�strukturierten�Zusammenarbeit�mit�öffentlichen�
und� gemischten� öffentlich-privaten� Unternehmen� profi-
tieren, die trotz des Privatisierungsdrucks in den letzten 
Jahrzehnten die EU-Märkte nach wie vor zahlreich bevöl-
kern. Ansonsten wäre die Erfüllung solcher Aufgaben 
weiterhin auf Unternehmen angewiesen, deren einziges 
Ziel�darin�besteht,�maximalen�Gewinn� zu�erwirtschaften,�
was�allzu�oft�entweder�zu�überhöhten�Verbraucherpreisen�
oder zum Stocken von Innovationsprozessen führt, die trotz 
ihres erwiesenen sozialen und ökologischen Werts keine 
sofortigen�Profite�versprechen.99 

Der Erfolg missionsorientierter Forschung erfordert neben 
einer Schwerpunktverlagerung in der Steuerung von 
Forschung�und�Innovation�auch�Reformen�im�Wissenschafts-
sektor, wo überspezialisierte Forschung teils den Bezug 
zu den Herausforderungen der Weltbevölkerung verloren 
hat. Wie der Globale Nachhaltigkeitsbericht 2019 feststellt: 
„braucht [d]ie Welt jetzt mehr Nachhaltigkeitswissenschaft. 
Dabei handelt es sich um einen engagierteren wissenschaftlichen 
Forschungsbereich, der komplexe, oft umstrittene und normativ 
geladene Wechselwirkungen zwischen Natur und Gesellschaft 
beleuchtet und gleichzeitig nutzbare wissenschaftliche Erkennt-
nisse für eine nachhaltige Entwicklung generiert. Das bedeutet 
den Umgang mit Risiken, Unsicherheiten, ethischen Fragen und 
die angemessene Anwendung des Vorsorgeprinzips. Es beinhal-
tet die Zusammenarbeit mit betroffenen Gruppen, um Probleme 
und Ziele zu erkennen und wichtige Kompromisse zu identi-
fizieren“.100 Obwohl sowohl in Europa als auch weltweit 
noch unterentwickelt, haben bahnbrechende Projekte der 
Nachhaltigkeitswissenschaft�ihre�Fähigkeit�bewiesen,�neue�
Wissensformen� zu� schaffen� und� vor� allem� so� anwendbar�
zu machen, dass Herausforderungen und Dilemmata in 
gemeinsame Vorteile für Mensch und Umwelt verwandelt 
werden. Durch die Kombination von Wissen aus mehreren 
wissenschaftlichen� Disziplinen� und� die� Zusammenarbeit�
mit heterogenen Gruppen von Bürgern, Unternehmen und 
staatlichen�Akteuren�hat�diese�Wissenschaft�ein�Potenzial�
zur Förderung von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammen-
halt, das strategisch entwickelt und genutzt werden muss. 

Seit� seiner� jüngsten�Überarbeitung� hat� ‚Horizont� Europa‘,�
das wichtigste EU-Förderprogramm für Forschung und 
Innovation mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro für 
den Zeitraum 2021-2027, damit begonnen, die Missionsori-
entierung zum Teil seines Portfolios der Forschungs- und 
Innovationsförderungspolitik zu machen. Dementspre-
chend wurden fünf Aufgabenbereiche (Krebsbekämpfung, 

97 Mariana Mazzucato (2015): The Entrepreneurial State, 2nd revised edition, Penguin Books
98 ebd. 
99 Florio,�M.�und�Giffoni,�F.�(2019):�L’impatto�sociale�della�produzione�di�scienza�su�larga�scala:�come�governarlo?;�Forum�Disuguaglianze�Diversità,�verfügbar�unter:� 

https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2019/09/Florio-Giffoni.x96206.pdf�
100 Vom�Generalsekretär�ernannte�unabhängige�Gruppe�von�Wissenschaftlern�(2019),�Global�Sustainable�Development�Report�2019:�The�Future�is�Now�–�Science�for�Achieving�Sustainable�Development,�

United Nations, New York, p. 120, verfügbar unter: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 
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101 Vgl. https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en 

Anpassung an den Klimawandel, gesunde Ozeane, kli-
maneutrale und intelligente Städte, gesunde Böden und 
Ernährung)� definiert,� um� entsprechende� Projekte� zu� lan-
cieren.101 Dabei kann die Europäische Kommission zu Recht 
Anspruch auf eine Vorreiterrolle erheben. Bei der vollstän-
digen und erfolgreichen Umsetzung des Missionskonzepts 
bleiben jedoch große Herausforderungen bestehen, die 
erfordern, dass die Kommission sich an umfassenden 
Experimentier- und Lernprozessen sowie an Prozessen des 
Kapazitätsaufbaus beteiligt. 

Missionsorientierte Innovation sollte zudem nicht nur bei 
groß angelegten Förderprogrammen auf europäischer 
Ebene Vorrang haben. Tatsächlich können ähnliche Kon-
zepte auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene dupliziert 
werden, wo soziale und technologische Innovationslösun-

gen dringend benötigt werden, um konkrete Probleme zu 
lösen, mit denen Bürgerinnen und Bürger, ihre Gemein-
schaften� und� Unternehmen� beim� Übergang� zu� einer�
nachhaltigen� Wirtschaft� und� Gesellschaft� konfrontiert�
sind. Die Europäische Kommission sollte daher die Hinwen-
dung zu dieser besonderen Art der Innovationspolitik als 
einen� Prozess� der� Innovationsführerschaft� an� sich� sehen�
und daran arbeiten, ihn auszuweiten, um Regierungen und 
Behörden auf allen Ebenen einzubeziehen. 

Um die erfolgreiche Umsetzung des missionsorientierten 
Innovationsansatzes auf Ebene der Europäischen Kom-
mission zu gewährleisten und mit seiner Berücksichtigung 
auf�allen�Entscheidungsebenen�zu�beginnen,�empfiehlt�die�
ICSE, sich auf eine Reihe von Schlüsselbereichen zu konzen-
trieren. 

» Der missionsorientierte Innovationsansatz 
sollte nicht nur bei groß angelegten Förder-
programmen auf europäischer Ebene als 
Leitbild dienen. Ähnliche Ergebnisse 
können auch auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene erzielt werden werden.«

Aufbau sektorübergreifender Kapazitäten zur 
Steuerung von missionsorientierten Innovations-
prozessen in der Europäischen Kommission 

Missionsorientierte Innovation erfordert kollaborative und sektorübergreifende Ansätze zur Steuerung von Innova-
tionsprozessen und deren Ergebnissen. Um erfolgreich zu sein, müssen die Dienststellen der Kommission, die die 
innovationstreibenden Netzwerke leiten, den ständigen Austausch, die Zusammenarbeit und das gegenseitige 
Lernen zwischen diesen Partnern fördern und für ein ständiges Feedback zwischen dem Innovationsnetzwerk und 
den spezialisierten öffentlichen Stellen sorgen, die für die betroffenen Politikbereiche während des gesamten Pro-
zesses und des Lebenszyklus der geplanten Innovationsergebnisse zuständig sind. Dies könnte sich als schwierig für 
die Europäische Kommission erweisen, eine Institution, die hauptsächlich einen sektoralen Ansatz verfolgt, bei dem 
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verschiedene Abteilungen (Generaldirektionen) in „Silos“ oft eher nebeneinander als miteinander arbeiten. Die erfolg-
reiche Umsetzung des missionsorientierten Innovationsansatzes in der Europäischen Kommission erfordert daher 
den Aufbau neuer organisatorischer Prozesse und sektorübergreifender Koordinationskapazitäten in der Institution. 
Auch wenn die Einrichtung sogenannter Missionsausschüsse unter dem Vorsitz hochrangiger Vertreter verschiedener 
Generaldirektionen der Kommission zur Überwachung der Horizont-Missionen in dieser Hinsicht ein vielversprechen-
der Schritt zu sein scheint, muss die Kommission auch dafür sorgen, dass angemessene Verwaltungskapazitäten für 
die eigentliche tägliche Verwaltung von Innovationsmissionen geschaffen werden. Anders als in früheren Horizont-
Programmen sollte ein solches Projektmanagement nicht an externe Anbieter ausgelagert werden. Nur so kann sich 
eine zweckorientierte Organisationskultur entwickeln, die für den Erfolg von Innovationsmissionen entscheidend ist 
und die auf den Aufbau von institutionellem Wissen und bewährten Praktiken ausgerichtet ist.102 Entscheidend ist, 
dass solche Leitungsstrukturen für missionsorientierte Innovationsprozesse eng mit der Zukunftskapazität für nach-
haltiges Wohlergehen in der Europäischen Kommission verknüpft sind und auf deren Erkenntnissen aufbauen, um 
ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den Zielen und Analysen zu gewährleisten, die der zukünftigen EU-Politik 
insgesamt zugrunde liegen. 

Den missionsorientierten Innovationsansatz 
mainstreamen 

Dieser institutionelle Lernprozess sollte dokumentiert, ausgewertet und zu einer umfassenden Mainstreaming-Stra-
tegie entwickelt werden, die auf alle EU-Politikfelder und alle Regierungsebenen abzielt. Im Grundsatz könnten alle 
EU-Programme, insbesondere solche mit einer Investitionskomponente, zu einem Wegbereiter für aufgabenorien-
tierte Innovation werden. Den für sie zuständigen Verwaltungsstellen Einblicke in die Vorteile dieses Ansatzes sowie 
praktische Anleitungen für seine Umsetzung zu geben, kann dazu beitragen, Innovationsmissionen und die Ent-
wicklung innovativer Lösungen weit über die EU-Forschungs- und Innovationsprogramme hinaus zu vervielfachen. 
Entsprechende Leitlinien sollten auch nationalen, regionalen und lokalen Behörden zur Verfügung gestellt werden, 
bei denen der missionsorientierte Innovationsansatz bereits großes Interesse als Mittel zur Förderung der regionalen 
Entwicklung und zur Bereitstellung standortspezifischer Lösungen für Herausforderungen im Zusammenhang mit 
dem notwendigen Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Sozialmodell geweckt hat.103 Darüber hinaus 
sollten solche Mainstreaming-Ansätze auch in die Entwicklungszusammenarbeit der EU integriert werden, um Entwi-
cklungs- und Schwellenländern bei der Übernahme des missionsorientierten Ansatzes für Forschung und Innovation 
und dem Aufbau entsprechender Kapazitäten zu helfen. 

102 Mazzucato (2021), p. 117
103 https://pes.cor.europa.eu/place-based-approach-key-research-and-innovation
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Europäische Innovationszentren einrichten 

Um Kapazitäten für missionsorientierte Innovation in Europa aufzubauen, sollte die Europäische Kommission auf 
die Einrichtung europäischer Innovationszentren hinarbeiten. Solche Zentren sollten öffentliche Forschungsinfra-
strukturen wie öffentliche Forschungsinstitute und -netzwerke, öffentliche, private und gemischte Unternehmen 
grenzüberschreitend verbinden, um im Rahmen von Innovationsmissionen zusammenzuarbeiten. Eine derartige 
Zusammenarbeit sollte auf die gemeinsame Entwicklung von Technologie und Innovationen sowie auf den Wis-
sens- und Technologietransfer zwischen den beteiligten Organisationen ausgerichtet sein. Durch solche Zentren, 
die thematisch strukturiert sein könnten, um Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang 
mit Klimawandel, Energiewende, Mobilität, digitaler Wirtschaft, Gesundheit und demografischem Wandel zu liefern, 
könnten wissenschaftliche Durchbrüche und Fortschritte in ganz Europa allgemein zugänglich gemacht und auf 
der Grundlage von Erwägungen der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit und nicht nur der Marktreife gefördert 
werden. 
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104 Für�eine�ausführliche�Diskussion�notwendiger�Reformen�in�Wissenschaft�und�Forschung�im�Hinblick�auf�die�Förderung�der�Nachhaltigkeitswissenschaft�siehe�die�vom�Generalsekretär�ernannte�
unabhängige�Gruppe�von�Wissenschaftlern�(2019):�Global�Sustainable�Development�Report�2019:�The�Future�is�Now�–�Science�for�Achieving�Sustainable�Development,�United�Nations,�New�York,�
verfügbar unter: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 

105 OECD�(2020):�How�effective�are�R&D�tax�incentives?�New�evidence�from�the�OECD�microBeRD�project,�abrufbar�unter:�https://www.oecd.org/sti/microberd-rd-tax-incentives-policy-note.pdf�
106 Mazzucato (2013): pp. 203-4

Die�europäische�Nachhaltigkeitswissenschaft�fördern

Um die Kapazitäten der Nachhaltigkeitswissenschaft in der EU zu erhöhen, sollte die Europäische Kommission mit 
den Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten, um den Ansatz in die gesamte europäische Wissenschaftslandschaft zu 
integrieren. Das würde bedeuten, dass die universitäre Lehrpläne so reformiert werden, dass Hochschulabsolven-
ten in die Lage versetzt werden, über die Grenzen ihrer jeweiligen Fachdisziplinen hinweg zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten, mit nichtakademischen Stakeholdern in Kontakt zu treten und gesellschaftlich relevante 
Forschungsfragen zu erkennen und zu bearbeiten. Zur Förderung der aufkommenden europäischen Nachhaltig-
keitswissenschaften sollten die EU-Forschungs- und Entwicklungsfonds, insbesondere das Horizont-Programm, die 
Finanzierung verwandter Forschungsprojekte und das Ziel der europäischen Exzellenz in den Nachhaltigkeitswissen-
schaften zu einer zentralen Priorität machen. Darüber hinaus sollten Karriereanreize für professionelle Forschende so 
reformiert werden, dass Transdisziplinarität und soziales Engagement belohnt werden und nicht nur, wie derzeit oft 
der Fall, Spezialisierung und Veröffentlichungen in ausgewählten wissenschaftlichen Publikationen.104

Die Förderung von Forschung und Innovation in 
der�Privatwirtschaft�anpassen�

Die Förderung der missionsorientierten Forschung und Innovation des Privatsektors erfordert auch einen politi-
schen Wandel in der Innovationsförderungslandschaft. Die EU-Regierungen zeigen derzeit eine starke Neigung zur 
Unterstützung von Innovationen hauptsächlich durch steuerliche Anreize für Unternehmen des Privatsektors, die in 
Forschung und Entwicklung tätig sind. Steuerliche Anreize stimulieren Forschung und Entwicklung jedoch nur in 
späten Phasen des Innovationszyklus erfolgreich, z. B. wenn Forschung und Entwicklung durchgeführt werden, um 
die Markteinführung bereits vorhandener Lösungen oder Technologien vorzubereiten. Um die Grundlagen- und ange-
wandte Forschung, den wichtigsten Bestandteil aufgabenorientierter Innovation, zu fördern, sind steuerliche Anreize 
viel weniger wirksam als direkte finanzielle Unterstützung. Die Verlagerung hin zu missionsorientierter Innovation 
sollte daher mit einer Neugewichtung der Innovationsförderung in Richtung von mehr Zuschüssen und weniger und 
gezielteren Steuererleichterungen einhergehen.105 Um Situationen zu vermeiden, in denen in frühen Phasen des Inno-
vationszyklus mit öffentlichen Mitteln Risiken eingegangen werden, die durch erfolgreiche Innovationen erzielten 
Gewinne jedoch ausschließlich bei den Unternehmen verbleiben, die solche Lösungen vermarkten, sollten öffentliche 
Innovationsförderer grundsätzlich entweder Eigenkapital oder Teile des geistigen Eigentums daran behalten. 

Einen europäischen Standard für Innovationsfonds 
entwickeln 

Um die verfügbaren Mittel für die Unterstützung von Forschung und Innovation zu erhöhen, sollten das Eigenkapital 
und das geistige Eigentum der Regierungen aus Innovationsprojekten in Innovationsfonds überführt werden, die den 
nächsten Innovationszyklus unterstützen. Solche Fonds könnten auf allen Regierungsebenen eingerichtet werden, 
von der EU-Ebene bis zur lokalen Ebene. Diese Fonds und die Vorkehrungen für den Erhalt von Eigenkapital und 
geistigem Eigentum sollten auf einem gemeinsamen europäischen Standard basieren, um die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Innovationsakteuren zu erleichtern. Die Europäische Kommission sollte daher eine Ver-
ordnung vorschlagen, um ein einheitliches Statut für solche Fonds in allen EU-Mitgliedsstaaten zu schaffen.106
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Zusammenfassung 

Anfang 2020 legte die Europäische Kommission 
einen Vorschlag zur Einrichtung eines ‚Fonds für 
einen�gerechten�Übergang‘�vor.�Die�Operationalisie-
rung des Konzepts des gerechten Übergangs durch 
die Europäische Kommission ist ein sinnvoller poli-
tischer Schritt, der darauf abzielt, dass der Wandel 
hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft auf sozial 
gerechte Art und Weise erfolgt. Bedauerlicherweise 
liegt den Arbeiten der Kommission jedoch keine 
substanzielle Definition des Begriffs des gerechten 
Übergangs zugrunde, wodurch im Unklaren bleibt, 
welche konkreten Anliegen und Ziele eigentlich ver-
folgt werden. Ein zu begrenzter Ansatz, der blind für 
das tatsächliche Ausmaß der sozialen Herausforde-
rungen ist, die die kommenden Jahrzehnte mit sich 
bringen werden, wäre gefährlich, da er die erhebli-
chen sozialen und politischen Risiken unterschätzen 
könnte, die sich aus einer ambitionierten Klimapoli-
tik ergeben werden. 

Zur Lösung dieses Problems entwickelt dieser 
Bericht einen umfassenden, progressiven Ansatz für 
den gerechten Übergang. Die Absicht dabei ist, Kon-
f likte zwischen sozial- und umweltpolitischen Zielen 
zu vermeiden - denn diese würden bedeuten, dass 
insbesondere die Schwächsten der Gesellschaft die 
Kosten eines solchen Übergangs tragen müssten. Ein 
echter sozial-ökologischer Wandel muss stattdessen 
auf Umweltveränderungen mit sozialem Fortschritt 
antworten, Stabilität garantieren und Schutz bieten. 
Ein besonderer Schwerpunkt wird daher auf eine 
vorausschauende und integrative Politikgestal-
tung gelegt. Denn der Aufbau von Ressourcen und 
Fähigkeiten zur Antizipation struktureller Verän-
derungen, damit die Politik eingreifen kann, bevor 
Schaden entsteht, ist der Schlüssel zu Gerechtigkeit 
und nachhaltigem sozialen Zusammenhalt. 

Dieses Vorhaben umfasst die Entwicklung einer zeit-
gemäßen�und�progressiven�Definition�des�Konzepts�der�
Resilienz.�Sie�verpflichtet�die�Politik,�Resilienz�im�Kon-
text von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt 
zu verstehen, indem das gesamte ökologisch-sozial-

ökonomisch-politische System in den Mittelpunkt der 
Betrachtung rückt. In diesem Zusammenhang rückt 
insbesondere eine Frage in den Fokus: Wer entscheidet, 
wann�und�warum�ein�bestimmtes�System�als�„resilient“�
gelten soll, und welche politischen Ziele sollen mithilfe 
von politischen Maßnahmen zur Förderung von Resi-
lienz� und� gesellschaftlicher� Transformation� erreicht�
werden? Aus diesem Grund zielt der hier vorgestellte 
Ansatz eines gerechten Übergangs darauf ab, die Demo-
kratie selbst (wieder) zu beleben. Denn nur eine echte 
partizipative Demokratie besitzt die erforderliche Legi-
timität, um die weitreichenden Reformvorhaben zu 
entwickeln, die unabdingbar sind, um nachhaltigen 
sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

Dieser Bericht schlägt daher vor, auf allen politischen 
Ebenen integrative Beteiligungs- und Steuerungs-
mechanismen� zu� schaffen,� damit� Bürgerinnen� und�
Bürger,�Kommunen,�Gewerkschaften�und�Arbeitgeber�
an der Formulierung und Umsetzung von Strategien 
zur� Schaffung� nachhaltigen� sozialen� Zusammenhalts�
teilhaben können. In gleicher Weise wird die entschei-
dende�Rolle�der�allgemeinen�und�beruflichen�Bildung�
und des lebenslangen Lernens als Wegbereiter für eine 
nachhaltige�Zukunft�für�Europa�und�hervorgehoben.�

Der� Wandel� hin� zu� einer� klimaneutralen� Wirtschaft�
kann nur dann dem Versprechen gerecht werden, dass 
niemand auf der Strecke bleibt, wenn die weitreichen-
den� Verteilungseffekte� zwischen� gesellschaftlichen�
Gruppen, Regionen, Städten und Gemeinden aktiv 
gesteuert� werden.� Unsere� Definition� eines� gerechten�
Übergangs plädiert daher für die Anwendung eines 
ortsbezogenen Ansatzes, der dazu einlädt, vielfältige 
und� regional� differenzierte� Entwicklungsstrategien�
zu� entwerfen.� Dies� öffnet� die� Tür� für� komplexere,�
aber� auch� gerechtere� Lösungen,� die� mit� undifferen-
zierten Pauschalansätzen nicht erreichbar wären. Um 
einen gerechten Übergang zu gewährleisten, gilt 
es schließlich, sich mit den zwei Dimensionen von 
Klimagerechtigkeit zu befassen. Dazu muss die 
ungleiche Gefährdung von Individuen und sozialen 
Gruppen�durch�Umweltrisiken�in�der�Gesellschaft�und�
am Arbeitsplatz einerseits und die Notwendigkeit eines 
spezifischen�Bemühens�um�soziale�Gerechtigkeit�in�der�
Umweltpolitik andererseits anerkannt werden.



4.1.  Einführung 

Das Konzept des gerechten Übergangs

Das Konzept der gerechten Übergänge hat seinen Ursprung in der US-Arbeiterbewegung. In den 1970er Jahren 
übte Tony Mazzacchi (Chef der Oil, Chemical, and Atomic Workers Union) Druck auf die US-Regierung aus, 
um�Beschäftigte�zu�unterstützen,�deren�Arbeitsplätze�aufgrund�von�Abrüstungsprozessen�gefährdet�waren.�
Ein�Jahrzehnt�später�wurde�das�Konzept�von�den�Gewerkschaften�als�Reaktion�auf�eine�Welle�neuer�Umwelt-
schutzmaßnahmen107�angepasst,�um�dem�Diskurs�‚Arbeitsplätze�versus�Umwelt‘�entgegenzuwirken�und�die�
Zusammenarbeit zwischen organisierten Arbeitnehmerorganisationen und Umweltverbänden zu fördern. 
Das führte zur Entwicklung einer umfassenden Multi-Stakeholder-Strategie.

In diesem Sinne hat die Arbeiterbewegung maßgeblich zur internationalen Klimadebatte in den letzten zwei 
Jahrzehnten beigetragen. Das Konzept wurde anschließend in den Verhandlungstext für den Kopenhagener 
Klima-Gipfel 2009 und später in die Präambel des im Dezember 2015 verabschiedeten Pariser Abkommens 
aufgenommen.108

Auf politischer Ebene der EU wurde die Forderung nach einem gerechten Übergang auch zu einer wichtigen 
Forderung der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) und der S&D Fraktionen während des Europa-
wahlkampfs 2019. Aufgrund des hierdurch erzeugten politischen Drucks nahm die neue Kommission diese 
Forderung in ihre strategischen Prioritäten auf. 

Am�14.� Januar�2020�veröffentlichte�die�Europäische�Kommission�einen�Gesetzesvorschlag,�der�die� Schaf-
fung�eines�‚Fonds�für�einen�gerechten�Übergang‘�im�Rahmen�eines�gleichnamigen�Mechanismus�zum�Ziel�
hat.109 Dieser Mechanismus, der auf drei Säulen basiert, die europäische, nationale, lokale und private und 
öffentliche�Finanzierung�kombinieren,�soll�die�berufliche�Umschulung�von�Menschen,�die�direkt�von�der�
absehbaren Abwicklung von Branchen und Technologien mit hohem CO2-Ausstoß�betroffen�sind,�sowie�die�
wirtschaftliche�Wiederbelebung�und�Rehabilitation�von�Regionen�auf�dem�ganzen�Kontinent,�aber�haupt-
sächlich in Mittel- und Osteuropa, gewährleisten. Die Operationalisierung des Konzepts des gerechten 
Übergangs in Form des EU-Mechanismus für einen gerechten Übergang ist zweifellos ein sinnvoller politi-
scher�Schritt,�da�er�darauf�abzielt,�den�Übergang�zu�einer�klimaneutralen�Wirtschaft�gerecht�zu�gestalten.�
Bislang�mangelt� es� jedoch�an�einer� substanziellen�Definition�des�Begriffs�eines�gerechten�Übergangs�als�
politische Strategie.

107 Mazzacchi�räumte�ein,�dass�die�mit�ihrer�Industrie�verbundenen�Aktivitäten�die�Umwelt�schädigen,�und�trat�für�eine�öffentliche�Politik�ein,�die�die�natürliche�Umwelt�ebenso�schützt�wie�die�Arbeit-
nehmer.�Anschließend�schlug�er�einen�„Superfonds�für�Arbeitnehmer“�vor,�nachdem�von�Gewerkschaften�und�Arbeitnehmern�gesponserte�Studien�auf�erhebliche�Arbeitsplatzverluste�als�Folge�
verschärfter�Umweltvorschriften�hingewiesen�hatten.�Just�Transition�Concepts�And�Relevance�For�Climate�Action-�A�Preliminary�Framework�-�Center�for�Strategic�and�International�Studies�(CSIS)�
and Climate Investment Funds (CIF Ben Cahill (CSIS) and Mary Margaret Allen (CSIS) - Juni 2020 

108 Das Pariser Abkommen verlangt, dass nationale Pläne zum Klimawandel Maßnahmen für einen gerechten Übergang enthalten, bei denen menschenwürdige Arbeit und hochwertige Arbeitsplätze 
im Mittelpunkt stehen. 

109 COM/2020/22
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Der� Ansatz� eines� „gerechten� Übergangs“� kann� ein� star-
kes politisches Konzept zur Bewältigung der Meta-Krise 
werdeb, mit der wir konfrontiert sind – vorausgesetzt, wir 
erfassen seine volle Bedeutung. 

Yas politische Engagement für einen gerechten Übergang im 
Zusammenhang mit der Klima- und Umweltpolitik erfasst 
jedoch nicht das Ausmaß dessen, was auf dem Spiel steht. 
In der Regel wird ein gerechter Übergang als eine Reihe von 
kompensierenden Maßnahmen für Haushalte mit niedri-
gem� Einkommen� definiert.� Auch� im� Sprachgebrauch� der�
Europäischen Kommission scheinen diese Interpretationen 
des Konzepts zum Tragen zu kommen. 

Wir halten dies für einen begrenzten Ansatz, der blind für 
das tatsächliche Ausmaß der sozialen Herausforderungen 
ist,� die� sich� aus� dem�Scheitern�des� aktuellen�Wirtschafts-�
und�Gesellschaftsmodell�ergeben,�und�der�Gefahr�läuft,�die�
schwerwiegenden sozialen und politischen Risiken einer 
Klimapolitik zu unterschätzen, die nicht in eine ebenso ehr-
geizige Sozialpolitik eingebettet ist. 

Klimaexperten sind sich der Kipppunkte im Prozess der 
globalen Erwärmung und der damit verbundenen Risi-
ken bewusst.110 Ein ähnliches Risiko besteht auch in der 
sozialen Krise, wie durch die Gelbwesten-Proteste in Frank-
reich 2018 dramatisch veranschaulicht wurde. Um dies 
zu verhindern, wird es nicht ausreichen, benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen zu entschädigen. Denn solche Kom-
pensationsleistungen behandeln lediglich die Symptome, 
nicht aber die Ursachen der durch den Klimawandel zu 
Tage geförderten sozialen Krise. Bleiben diese Probleme 
ungelöst, könnte es im Zusammenhang mit immer not-
wendiger werdenden Klimaschutzanstrengungen erneut 
zu breiten Protesten in weiten Teilen Europas kommen. In 
einem derart angespannten Klima könnten sie dann den 
Weg�für�ein�Wiederaufleben�und�Erstarken�rechtspopulis-
tischer Strömungen ebnen. Um dies zu verhindern, muss 
ein gerechter Übergang den sozialen Herausforderungen 
gerecht�werden,�vor�denen�unsere�Gesellschaften�stehen.�

Wie� schon� im� Vorwort� dieses� Berichts� erwähnt,� befindet�
sich die Welt in einem permanenten Zustand vielfältiger 

und� miteinander� verflochtener� politischer,� wirtschaftli-
cher, sozialer und ökologischer Krisen. Die Veränderungen, 
die�unsere�Gesellschaften�derzeit�erleben�und�in�den�nächs-
ten Jahrzehnten erleben werden, werden vielschichtig und 
wahrscheinlich�dauerhaft�sein.�Übergänge�und�Phasen�der�
Transformation werden keine vorübergehenden Phasen 
mehr sein. Sie werden zu einer neuen Normalität. Daher 
stehen�progressive�politische�Kräfte�vor�einer�beispiellosen�
Herausforderung: Es wird unweigerlich zu weitreichenden 
und kontinuierlichen Veränderungen kommen, und ihre 
vorrangige Aufgabe ist es, sie zu gerechten Ergebnissen zu 
führen. 

Auf keinen Fall darf es dabei zu einem Konflikt zwischen 
sozial- und umweltpolitischen Zielen kommen. Denn dies 
würde bedeuten, dass die schwächsten Mitglieder der 
Gesellschaft die Folgen einer gescheiterten Transforma-
tion allein tragen würden. 

Der sozial-ökologische Nexus, den wir als zentrale Stell-
schraube111 betrachten, erlaubt uns zu erkennen, dass eine 
echte sozial-ökologische Wende auf Umweltveränderungen 
mit sozialem Fortschritt antworten kann. Dazu bedarf es 
eines sozial-ökologischen Staates, der notwendige Trans-
formationen�derart�steuert,�dass�gegenwärtige�und�künftige�
Lebensbedingungen verbessert werden, ohne dabei auf das 
überholte und in sich widersprüchliche Vertrauen in die 
Früchte�des�Wirtschaftswachstums�zu�setzen.�Dieser�Über-
gang muss gerecht sein, er muss Stabilität bieten, und er 
muss Schutz versprechen.112

In dieser Hinsicht kann das Konzept der Resilienz und 
damit verbundene Indikatoren hilfreich sein. Echte Resi-
lienz ermöglicht es, Schwachstellen zu verringern, Risiken 
zu vermeiden und angesichts von Herausforderungen 
innovative�Lösungen�zu�entwickeln,�die�Gesellschaften�ver-
ändern�und�dadurch�wirksam�vor�zukünftigen�Bedrohungen�
schützen. In einem sozial-ökologischen Übergang ist Resi-
lienz die Fähigkeit, Schocks und anhaltenden strukturellen 
Veränderungen so zu begegnen, dass das gegenwärtige 
individuelle� und� gesellschaftliche�Wohlergehen� gesteigert�
wird,� ohne� jenes� künftiger� Generationen� zu� beeinträchti-

110 Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) hat vor zwei Jahrzehnten die Idee von Kipppunkten eingeführt. Kipppunkte sind Ereignisse, die große Auswirkungen haben und über verschie-
dene biophysikalische Systeme hinweg miteinander verbunden sind und die Welt möglicherweise zu langfristigen unumkehrbaren Veränderungen führen (z.B.: unkontrollierter Verlust von Eisschilden, die 
den�Anstieg�des�Meeresspiegels�beschleunigen;�Wälder�und�andere�natürliche�Kohlenstoffspeicher�wie�Permafrost,�die�diese�Speicher�als�Kohlendioxid�(CO2) an die Atmosphäre abgeben und die Erwärmung 
beschleunigen und das Meereszirkulationssystem behindern). 

111 Siehe unseren konzeptionellen Abschnitt 1.3 
112 Towards a social-ecological transition. Solidarity in the age of environmental challenge, Eloi Laurent and Philippe Pochet, ETUI, The European Trade Union Institute, 05 November 2020
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gen. Aus diesem Grund wird dieses Kapitel auf Maßnahmen 
eingehen, die auf die Steigerung der Transformationsfähig-
keit von Resilienz abzielen.113 Das Hauptmerkmal dieser 
Transformationsfähigkeit besteht darin, dass sie nicht nur 
technische und technologische Veränderungen umfasst, 
sondern auch kulturelle Veränderungen, Verhaltensände-
rungen und institutionelle Reformen miteinschließt. Diese 
Transformationen sollten zu einem neuen, nachhaltigen 
Gesellschaftsmodell�mit�verbesserten�Lebensbedingungen�
für�alle�Mitglieder�der�Gesellschaft�führen.�

Ein gerechter Übergang erfordert Antizipation und sorgfäl-
tig�abgestimmte�politische�Eingriffe,�um�mögliche�Konflikte�
und übergangsbedingte Änderungen abzumildern und 
somit� das� Auftreten� zusätzlicher� Schwachstellen� zu� ver-
meiden und gleichzeitig bereits bestehende Ungleichheiten 
anzugehen. Eine transparente Planung und Entscheidungs-
findung� im� Rahmen� von� Übergangsmaßnahmen� wird�
Angst,�Widerstand�und�Konflikte�zwischen�Gemeinschaften�
und Generationen verhindern. Die Menschen müssen eine 
Zukunft�sehen,�die�es�ihnen�ermöglicht�zu�verstehen,�dass�
trotz Veränderung sowohl Sicherheit als auch Fortschritt 
möglich bleiben. 

Ein besonderer Schwerpunkt wird daher auf eine voraus-
schauende und integrative Politikgestaltung gelegt: Der 
Aufbau von Kapazitäten, um strukturelle Veränderungen 
vorherzusehen, damit die Politik eingreifen kann, bevor 
Schaden entsteht, ist der Schlüssel zu Gerechtigkeit, Nach-
haltigkeit und sozialem Zusammenhalt. 

Ein gerechter Übergang sollte sich an den Grundsätzen 
der Anerkennung und Beteiligung orientieren, die eine 
angemessene Beteiligung von Gruppen implizieren, im 
Zusammenhang von Transformationsprozessen beson-
deren Risiken ausgesetzt sind. Die Art und Weise ihrer 
Repräsentation sollte natürlich die Interessen, Werte und 
Heterogenität dieser Gruppen genau erfassen. Um dies 
effektiv� tun�zu�können,�benötigen�Gruppen�die�Mechanis-
men� und� das� Wissen,� um� in� die� Entscheidungsfindung�
einbezogen�zu�werden,�was�oft�durch�entsprechenden�Kapa-
zitätsaufbau erreicht werden kann. Bildung und Ausbildung 
sind in dieser Hinsicht ebenfalls von entscheidender Bedeu-
tung, um zu gewährleisten, dass die Umgestaltung der 
Gesellschaft�erfolgreich�ablaufen�kann�und�alle�einbezieht.�

Ebenso wichtig ist, dass eine gerechte und sinnvolle 
Beteiligung erfordert,�dass�sich�damit�Einfluss�auf�Entschei-
dungsprozesse verbindet. Das könnte von Konsultationen 
über�wirksame�Sozialpartnerschaft�bis�hin�zur�Teilnahme�an�
formellen Verhandlungen reichen. Damit solche Verfahren 
effektiv�zur�Nivellierung�von�ungleichen�Machtverhältnis-
sen beitragen, sollten sie das Augenmerk auf deliberative 
Ansätze legen, die es den Menschen ermöglichen, sich auf 
Augenhöhe an komplexen Diskussionen zu beteiligen und 

ihre�Stimme�zu�erheben,�um�eine�erstrebenswerte�Zukunft�
zu verteidigen. Solch partizipative Formen der Demokratie 
sind�notwendig,�um�die�ehrgeizigen�Reformprojekte�zu�defi-
nieren und durchzuführen, die die EU durchführen muss, 
um Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt zu ermög-
lichen�und�die�Gesellschaft�von�morgen�mitzugestalten.�Die�
Möglichkeiten zum Aufbau neuer hybrider demokratischer 
Systeme, die direkte und repräsentative sowie digitale und 
territoriale Formen der Demokratie kombinieren, sind von 
entscheidender Bedeutung, um die Menschen besser in den 
politischen Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Ein sozial-ökologischer Übergang sollte Strategien zur 
Gewährleistung der territorialen Gleichheit mit einem 
ortsspezifischen Ansatz beinhalten. In dieser Hinsicht 
sollte auf regionaler Ebene erstellten Plänen, die lokale 
öffentliche� und� private� Akteure� einbeziehen,� um� lokale�
sozial-ökologische Indikatoren und Maßnahmen zu 
entwickeln, ein größerer Stellenwert zukommen. Sozial-
partnerschaft,� Tarifverhandlungen� und� Beteiligung� sind�
Grundwerte und Instrumente, die die Förderung des gesell-
schaftlichen� Zusammenhalts,� die� Beschäftigungsqualität,�
die� Schaffung� von� Arbeitsplätzen� und� mehr� Innovation�
und�Gerechtigkeit� in� den� europäischen�Volkswirtschaften�
und� Gesellschaften� ermöglichen.� In� dieser� Hinsicht� wird�
es� besonders� wichtig� sein,� die� Gewerkschaften� in� Klima-
schutzpläne einzubeziehen, um Kapazitäten und Rechte für 
einen gerechten Übergang aufzubauen und zu entwickeln. 

Schließlich muss der Gedanke der Klimagerechtigkeit 
zentral in politischen Entscheidungsprozessen eingebet-
tet werden, um zu verhindern, dass die Auswirkungen des 
Übergangs ungerecht auf die Geschlechter, Regionen und 
Altersgruppen verteilt werden, da dies bereits bestehen-
den Ungleichheiten in Europa noch verschärfen würde, 
während das Gegenteil erreicht werden muss. Mit einem 
besonderen Schwerpunkt auf Fragen der Zugänglichkeit, 
entwickelt das folgende Kapitel Vorschläge zur Bekämpfung 
aufkommender Ungleichheiten (z. B. Kampf gegen Energie-
armut, Zugang zur Elektromobilität). Da der Klimawandel 
in Europa und weltweit bereits schwerwiegende Folgen 
hat, wird es schließlich Optionen für eine wirksame Stra-
tegie zur Anpassung an den Klimawandel untersuchen, 
die wichtige Ziele im Zusammenhang mit dem Anliegen 
einbezieht, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt in 
Europa zu fördern. Aufbauend auf der diesbezüglichen, 
nichtlegislativen Mitteilung, die die Europäische Kommis-
sion im Februar 2020 vorgelegt hat, wird in diesem Kapitel 
eine umfangreiche politische Agenda mit verbindlichen 
Zielen auf EU-Ebene vorgeschlagen (mit einer Reihe von 
Empfehlungen, die von Anpassungsstresstests über die 
Integration der Anpassung in die Makro-Fiskalpolitik bis 
hin zur gemeinsamen EU-Taxonomie für nachhaltige Inves-
titionen in die Risikovorsorge und -verhütung reichen). 

113 Drei�zusammengehörende�Attribute�sozial-ökologischer�Systeme�bestimmen�ihre�zukünftige�Entwicklung�und�können�als�„Absorptionsfähigkeit“,�„Anpassungsfähigkeit“�und�„Transformationsfähig-
keit“�klassifiziert�werden.�For�Good�Measure�-�Advancing�Research�on�Well-being�Metrics�Beyond�GDP�-�Marleen�de�Smedt,�Enrico�Giovannini,�Walter�J.�Radermacher

119 



4.2.  Resilienz: ein 
inklusives Konzept 
zur Umsetzung 
transformativer 
Strategien 

Das Konzept der Resilienz blickt bereits auf eine lange 
Geschichte zurück und kommt in einer Reihe von unter-
schiedlichen�wissenschaftlichen�Disziplinen�zum�Tragen,�
von�der�Biologie�bis�hin�zu�den�Ingenieurswissenschaften�
(z. B. Elastizität von Materialien) und der Medizin (z. B. 
psychische Traumata), genauso wie Zusammenhang von 
sozialwissenschaftlichen�Studien�(Gemeinschaften,�Orga-
nisationen114 und Nationen). Mittlerweile ist das Konzept 
der� Resilienz� auch� in� der� Öffentlichkeit� und� in� der� Poli-
tik ein weit verbreiteter und immer beliebter werdender 
Begriff,� wobei� seine� genaue� Bedeutung� jedoch� deutlich�
variieren kann. 

Ein weit verbreitetes, jedoch extrem eng gefasstes Ver-
ständnis von Resilienz ist das des Zurückkehrens in einen 
früheren Zustand nach einer vorübergehenden Störung 
(einem Schock, einer Krise). Dem diesem Bericht zugrun-
deliegenden Verständnis entspricht dies jedoch nicht. 
Für�die�ICSE�muss�der�Begriff�der�Resilienz�weiter�gefasst�
werden. Ziel muss es sein, ein System in einen neuen 
Gleichgewichtszustand zu überführen – und zwar, weil 
das Vorliegen einer Störung das Versagen der vorherigen 
Maßnahmen�offenbart,�die�dazu�dienen�sollten,�Störungen�

zu verhindern. Das enge und das weite Verständnis des 
Begriffs�der�Resilienz�führen�somit�zu�radikal�unterschied-
lichen politischen Schlussfolgerungen. 

Außerdem muss Resilienz transformativ werden, wenn die 
Reaktion auf eine Störung extrem schädliche Veränderun-
gen nach sich zieht (z. B. in Bezug auf höhere Ungleichheit 
und Anfälligkeit). Im Kontext der aktuellen Pandemie 
oder des Klimawandels kann transformative Resilienz 
beispielsweise�als�die�Fähigkeit�definiert�werden,�aus�ver-
gangenen Ereignissen zu lernen, um Veränderungen hin 
zu einem besseren Zustand herbeizuführen.115

Um� einen� nicht� bereichsspezifischen� Ansatz� zu� ermög-
lichen, bauen wir auf früheren Arbeiten116 auf und 
operationalisieren� den� Begriff� der� Resilienz� als� Fähig-
keit,�Schocks�so�zu�begegnen,�dass�die�gesellschaftlichen�
Lebensbedingungen dadurch verbessert werden. Das 
erfordert von politischen Akteuren und Entscheidungs-
trägern, Resilienz im Kontext von Nachhaltigkeit zu 
verstehen, indem sie das gesamte ökologisch-sozial-wirt-
schaftlich-politische�System�betrachten.�

4.2.1.  Die COVID-Pandemie durch einen 
echten Neuanfang überwinden

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie Schwachstellen in 
Gesundheitssystemen tiefgreifende Auswirkungen auf die 
Gesundheit,� die�Wirtschaft,� den� sozialen� Zusammenhalt�
und das Vertrauen in Regierungen haben können. Damit 
die� Erholung� von� der� Pandemie� dauerhaft� und� belastbar�
ist,�muss� eine�Rückkehr� zum� ‚Business� as�usual‘� vermie-
den werden. Dafür ist ein transformativer Resilienzansatz 
für den Umgang mit solchen Schocks erforderlich. Ein 
derartiger transformativer Ansatz muss eine Reihe von 
Maßnahmen miteinschließen: 

114 2014 Human Development Report “Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience”
115 Für eine Diskussion über verschiedene Formen von Resilienz siehe: For Good Measure - Advancing Research on Well-being Metrics Beyond GDP - Marleen de SMEDT, Enrico Giovannini, Walter J. 

Radermacher 
116 Manca,�A.�R.,�Benczur,�P.,�&�Giovannini,�E.�(2017).�Building�a�Scientific�Narrative�Towards�a�More�Resilient�EU�Society.�JRC�Science�for�Policy�Report,�JRC28548.

» Ein weit verbreitetes, jedoch extrem eng 
gefasstes Verständnis von Resilienz ist das 
des Zurückkehrens in einen früheren Zu-
stand nach einer vorübergehenden Stö-
rung (einem Schock, einer Krise). Dem 
diesem Bericht zugrundeliegenden Ver-
ständnis entspricht dies jedoch nicht.«
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a) Gesundheitssysteme 
- Voraussetzungen für den Aufbau von Kapazitäten identifizieren, die der 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems dienen, 
-   die Gesundheitsversorgung für schutzbedürftige Patientengruppen so 
gestalten, dass deren Versorgung in einem unter Stress stehenden System 
aufrechterhalten werden kann, 
- einen gemeinsamen Ansatz zur Entwicklung und Durchführung von „Resilienz-
tests“ der Gesundheitssysteme der Mitgliedsstaaten festlegen, 
- stärkere Konzentration auf Gesundheitsvorsorge, um die Widerstandsfähigkeit 
der Gesamtbevölkerung zu erhöhen, Ungleichheiten zu bekämpfen und 
Belastungen in der Akutversorgung zu reduzieren 

b) Gesundheitspersonal 
- Eine umfassende politische Agenda für essenzielles Gesundheitspersonal: 
Sicherheit des Gesundheitspersonals an vorderster Front gewährleisten, Ausbil-
dung, Informationen und Ressourcen verbessern, die branchen- und sektorüber-
greifende Zusammenarbeit mit kommunalem Gesundheitspersonal und 
informellen Pflegekräften fördern, die Bezahlung auf einen dauerhaft existenzsi-
chernden Lohn erhöhen 

c) Gesundheitspolitik
- Standards für Forschung, Entwicklung und Beschaffung (insbesondere für 
innovative Arzneimittel) entwickeln und entsprechende Aktivitäten bei Bedarf 
unterstützen, 
- Methoden für die Mitgliedsstaaten zur Erhebung und gemeinsamen Nutzung 
aggregierter Gesundheitsdaten und des sozioökonomischen Status erörtern, 
- Informations- und Kommunikationstechnologien in alle Versorgungsebenen 
und das öffentliche Gesundheitswesen integrieren, 
- die primäre und psychische Gesundheitsversorgung stärken, die Konzentration 
der öffentlichen Gesundheit auf psychische Belastungen erhöhen

- Erwägungen zur biologischen Vielfalt in die Erholung von der COVID-19-Krise 
einbeziehen. Der Verlust der biologischen Vielfalt ist eine der Hauptursachen für 
neu auftretende Infektionskrankheiten und birgt eine Vielzahl weiterer Risiken für 
die Gesellschaft. Investitionen in die Erhaltung, nachhaltige Nutzung und Wieder-
herstellung der Biodiversität können dazu beitragen, diesen Risiken zu begegnen. 

- Der Schutz der Ökosysteme zum Wohle der heutigen und der kommenden 
Generationen sollte im Mittelpunkt jeder langfristigen Politik stehen. 
Entsprechende Maßnahmen sollten in allen Politikfeldern Priorität genießen, 
einschließlich in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.

- Konjunkturpakete sollten so gestaltet werden, dass sie transformativen 
Charakter haben. Das bedeutet, mehr zu tun, als die Wirtschaft und Beschäfti-
gung auf das Vorkrisenniveau zurückzuführen.

- Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs müssen 
auch Investitionen und Verhaltensänderungen auslösen, die die Wahrscheinlich-
keit künftiger Schocks verringern und die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft 
gegen Erschütterungen steigern. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht der Fokus 
auf Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt. 

Transformative Resilienz nach der Pandemie:  
Eine umfassende politische Agenda 
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Dem durch die COVID-19 Pandemie drohenden Zusam-
menbruch des Gesundheitswesens wurde durch die 
Aktivierung von Maßnahmen begegnet, die den Alltag 
der Menschen und die Funktionsweise unserer Gesell-
schaften� und� Volkswirtschaften� auf� dramatische� Art�
und Weise veränderten. Insbesondere Familien wurden 
neue Belastungen auferlegt, die gerade Familien in 
beengten Wohnungen vor ungekannte Schwierigkei-
ten stellten. Kinder und Jugendliche ständig zu Hause 
zu haben, erwies sich als besondere Herausforderung 
für Paare und noch mehr für Alleinerziehende, zumeist 
Frauen.�Eltern�von�Kindern,�die�im�Homeoffice�arbeite-
ten, mussten ihren Alltag neu ordnen, ihre Prioritäten 
anpassen und nicht zuletzt versuchen, den Mangel an 
Schulbildung zu kompensieren. 

Sollten wieder vollständige Schulschließungen über 
einen längeren Zeitraum verhängt werden, würde ein 
erheblicher Anteil der Schülerinnen und Schüler aus 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen wahrscheinlich 
dauerhaft� von� erheblichen� Schwierigkeiten� belastet�
werden: langfristige Abkoppelung von der Bildung, digi-
tale Ausgrenzung, schlechtes Technologiemanagement 
und zunehmende psychosoziale Herausforderungen. 
Aus den Auswirkungen von COVID-19 müssen daher 
weitreichende Schlüsse gezogen werden, sodass der 
Aufbau von Systemen möglich wird, die trotz Krisen-
situationen funktionieren. Wenn die Lehren aus dieser 
Pandemie nicht gezogen werden, besteht die Gefahr, 
dass bestehende Bildungsungleichheiten noch ver-
schärft�und�Schülerinnen�und�Schüler,�vor�allem� jene�
die unter ohnehin schwierigen Bedingungen leben, 
einem� erhöhten� Risiko� dauerhafter� gesellschaftlicher�
Benachteiligung ausgesetzt werden. 

Künftige� Weichenstellungen� müssen� dafür� sorgen,�
dass Schulen, Lehrer, Eltern und Schüler auf mehreren 
Ebenen derart unterstützt werden, dass die Belastbar-
keit des Bildungssystems erheblich gesteigert wird. 
Dies muss eine Alternative zur physischen Präsenz in 
der Schule beinhalten, und die Politik und Fachleute 
müssen sicherstellen, dass die Bereitstellung von Bil-
dung für alle Schülerinnen und Schüler gesichert ist. 
Das würde konkret bedeuten, die Inklusivität, den 
angemessenen Einsatz von Technologie und Gerä-
ten, die Bereitstellung von Unterstützung für Lehrer 
und� Familien� sowie� die� Bedeutung� der� Schaffung�
von� Gemeinschaften,� die� das� Lernen� erleichtern,� zu�
gewährleisten. Solch ein Neuaufbau erfordert notwen-
digerweise proaktive und vielfältige Antworten, um 
auf die Bildungsbedürfnisse einzugehen und auch eine 
Vergrößerung bestehender Bildungsungleichheiten 
zu vermeiden. Resilienz in diesem speziellen Bereich 
würde somit bedeuten, dass Regierungen bei der Pla-
nung�und�Bereitstellung�zukünftiger�Katastrophenhilfe�
die Mittelzuweisungen an Schulen erneut überprüfen 
müssen, um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen 

und Schüler gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen 
haben, insbesondere zu jenen in Verbindung mit Tech-
nologie. 

In ähnlicher Weise haben die Menschen seit COVID-19 
auch�den�Zugang�zu�kulturellen�und�gesellschaftlichen�
Veranstaltungen� verloren.� Eine� häufige� Reaktion� auf�
die Kontaktreduzierung aufgrund der pandemiebe-
dingten Beschränkungen war, paradoxerweise, die 
Stärkung� der� gesellschaftlichen� Geschlossenheit.�
Gesellschaften�haben�die�Mechanismen�der� gegensei-
tigen Hilfe und Solidarität mit neuen Mitteln und über 
neue Kommunikationskanäle neu kalibriert und dabei 
auch Möglichkeiten digitaler Technologien genutzt. Seit 
den ersten Tagen des Lockdowns explodierte die Kreati-

» Wenn die Lehren 
aus dieser Pandemie 
nicht gezogen 
werden, besteht die 
Gefahr, dass beste-
hende Bildungsun-
gleichheiten noch 
verschärft und Schü-
lerinnen und Schü-
ler, vor allem jene, 
die unter ohnehin 
schwierigen Bedin-
gungen leben, 
einem erhöhten 
Risiko dauerhafter 
gesellschaftlicher 
Benachteiligung 
ausgesetzt werden.«
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vität und führte zu einer Vielzahl spontaner Initiativen: 
kollektiver Applaus von Fenstern und Balkonen für von 
der Pandemie besonders geforderte Berufsgruppen, die 
Umgestaltung�öffentlicher�Räume,�und�das�Teilen�von�
Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen. 
In gleicher Weise erblühten individuelle und kollektive 
Initiativen von Künstlern, Musikern, Komikern sowie 
Bemühungen von Museen, Theatern, Orchestern, die 
Signale des Durchhaltevermögens aus der Welt der 
Kultur, Kunst und Freizeit aussandten. 

Der Kultur- und Kreativsektor gehört zu den am 
stärksten� von� der� COVID-19-Pandemie� betroffenen�
Branchen.� Die� EU-weit� ergriffenen� Kontaktbeschrän-
kungen haben zu einer Wirkungskette geführt, die 
die�wirtschaftliche�und�soziale�Lage�im�Kulturbereich�
stark beeinträchtigt haben. Viele Konzerte, Kunst-
veranstaltungen und Festivals fanden online statt. 
Laut Schätzungen der UNESCO hat jedoch fast jeder 
zweite Mensch weltweit aufgrund von Problemen wie 
fehlender Internetverbindung keinen Zugang dazu.117 
Angesichts� des� Lockdowns� haben� viele� öffentliche�
und private Anbieter Inhalte kostenlos online gestellt, 
um die stark gestiegene Nachfrage nach solchen kul-
turellen Inhalten zu befriedigen. Die Bereitstellung 
kostenloser und digital vermittelter kultureller Inhalte 
ist zwar auf Dauer nicht nachhaltig, hat aber vielen 
zukünftigen� Innovationen� Tür� und� Tor� geöffnet.� Um�
daraus�Kapital�zu�schlagen,�müssen�Defizite�an�digita-
len Kompetenzen in der Branche angegangen und der 
digitale Zugang über große Ballungsräume hinaus ver-
bessert werden, wobei zusätzlich zu berücksichtigen 
ist, dass der digitale Zugang weder ein soziales und 
kulturelles Live-Erlebnis noch alle damit verbundenen 
Beschäftigungsmöglichkeiten�ersetzt.�

Aufbauend auf den Erfahrungen mit den Aus-
wirkungen der COVID-19-Krise sowohl auf den 
Bildungs- als auch auf den Kultur- und Kreativsektor 
könnten strategische Synergien entwickelt werden. 
Beide Sektoren erlebten eine beschleunigte Digitali-
sierung, die neue Chancen für die lokale und regionale 
Entwicklung�mit� sich� bringt,� aber� ohne� flankierende�
Maßnahmen auch das Risiko der Verschärfung von 
Ungleichheiten birgt. Solche Begleitmaßnahmen 
umfassen beispielsweise die Entwicklung von Metho-
den und technologischen Lösungen für ‚Bildung auf 
Distanz‘�mit�digital�vermitteltem�Zugang�zu�kulturellen�
Ressourcen und Veranstaltungen. Auch die Lockdown- 
und Kontaktbeschränkungen haben die Bedeutung der 
Kultur�für�das�psychische�Wohlbefinden�der�Menschen�
deutlich gemacht. Diese Erkenntnis bietet eine neue 
Chance, die Rolle von Kunst und Kultur als Mittel zur 
Erreichung von Resilienz deutlich zu machen und dazu 
einzuladen, den richtigen Rahmen für entsprechende 
Maßnahmen�durch�die�Politik�zu�schaffen.�

Ein derartiger transformativer Ansatz zur Resilienz 
führt zu einer großen Frage: Wer entscheidet, wann 
und�warum�ein�bestimmtes�System�als�‚resilient‘�gelten�
soll, und welches politische Ziel wir mit der Transfor-
mationsphase erreichen wollen. Klar scheint, dass in 
demokratischen� Gesellschaften� transformative� Resi-
lienz� zu� einem� zentralen� Thema� eines� offenen� und�
integrativen demokratischen Prozesses werden muss. 
Nur so können kollektive Entscheidungen auf legitime 
Art� und�Weise� getroffen� und� die�Unterstützung� gene-
riert werden, die entsprechende Veränderungen mit 
ihren von Natur aus weitreichenden Auswirkungen 
möglich machen. 

4.2.2.  Mit dem Klimawandel umgehen: 
über Klimaresilienz hinaus 

Mittlerweile scheint absehbar, dass der Klimawandel 
weitaus� größere� soziale� und� wirtschaftliche� Schäden�
verursachen könnte als COVID-19. Ebenfalls klar ist, 
dass eine sozial gerechte Anpassung an veränderte 
Umweltbedingungen sowie der Übergang zu einer 
klimaneutralen� Wirtschaft� kaum� möglich� ist,� ohne�
Elemente der transformativen Resilienz in die Kli-
maschutzpolitik einzubetten. Dies erfordert einen 
umfassenden Ansatz, der auf der Agenda 2030 und 
den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen� aufbaut.� Die� Verflechtungen� zwischen� den�
wirtschaftlichen,�sozialen�und�ökologischen�Dimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung und Möglichkeiten, 
positive Synergien zwischen ihnen aufzubauen, müssen 
hierbei�genutzt�werden,�da�mehrere�dieser�Verflechtun-
gen�und�Synergien�grundlegend�für�die�Schaffung�von�
Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klimawan-
dels sind. 

Das Konzept der Resilienz kann hierbei ein Hilfsmittel 
sein, um die Instrumente der Politik in Hinblick auf 
ihre Tauglichkeit angesichts von Risiken und Katas-
trophen zu überprüfen. Um negativen Folgen von 
möglichen Schock-Ereignisse für Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt vorzubeugen, müssen vor 
allem präventive Instrumente entwickelt werden. Der 
Begriff�der� transformativen�Resilienz�sollte� in�diesem�
Zusammenhang als Richtschnur dienen, damit die 
entsprechenden Instrumente und Maßnahmen über 
das Abfedern von Schocks und Krisen hinausgeht, und 
stattdessen dem Einsatz für eine erstrebenswertere 
Zukunft�dient.�

117 Culture in crisis: policy guide for a resilient creative sector - UNESCO - 2020
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Entwicklung umfassender Vulnerabilitätsindi-
katoren für die EU, die Mitgliedsstaaten und die 
Regionen (NUTS-2-Ebene)

Vulnerabilität lässt sich am besten als mehrdimensionales Konzept verstehen.118 Ein breites Spektrum von 
Faktoren sollte berücksichtigt werden: Es sollte physische, soziale, wirtschaftliche, ökologische und institu-
tionelle Merkmale umfassen, die von den Gesamtauswirkungen eines bestimmten Schocks betroffen sein 
könnten. Diese Faktoren können eine breite Palette von Daten umfassen, vom Haushaltseinkommen und 
-vermögen über den Zugang von Haushalten zu öffentlichen Dienstleistungen bis hin zu den geografischen 
Merkmalen eines bestimmten Ortes. Indikatoren für soziale Vulnerabilität sollten beispielsweise eine bereits 
bestehende oder aufgrund von Maßnahmen zur Bewältigung von Notfällen (Lockdown, Maßnahmen zur Kon-
taktvermeidung...) entstandene prekäre Situation berücksichtigen und sich auf alle Gruppen konzentrieren, die 
wahrscheinlich während des Lockdowns Schwierigkeiten hatten, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. 

118 Birkmann, 2006; Bohle, 2002; Cutter et al., 2000
119 Building�a�Scientific�Narrative�Towards�a�More�Resilient�EU�Society�Part�1:�a�Conceptual�Framework�-�2017�-�MANCA�Anna�Rita,�BENCZUR�Peter,�GIOVANNINI�Enrico

Entwicklung eines umfassenden Dashboards mit 
Resilienzindikatoren für die EU und ihre Mit-
gliedsstaaten119

Ein solches Dashboard würde eine Reihe von statistischen Indikatoren umfassen, die (1) zur kontinuierlichen 
Überwachung der Resilienz der Gesellschaft der EU und ihrer Mitgliedsstaaten, (2) der Abschätzung der Aus-
wirkungen von politischen Maßnahmen und Initiativen auf gesellschaftliche Resilienz und (3) als Grundlage für 
neue Strategien zur Verbesserung von Resilienz dienen. 

• Das vorgeschlagene Dashboard würde darauf abzielen, soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche 
Aspekte zu erfassen, indem eine Auswahl verfügbarer und gebrauchsfertiger Indikatoren verwendet wird, 
um die Resilienz gegenüber einem Schock (wie die COVID-19-Krise) durch Absorption, Anpassung und 
Transformation abzuschätzen. 

• Diese Resilienzeigenschaften sollten dann kontinuierlich überwacht werden. Ähnlich den Indizes, die auf 
Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen entwickelt wurden, könnten die 
Daten dazu beitragen, den Fortschritt von Staaten hin zur Schaffung von essenziellen Resilienzkapazitäten 
zu überwachen. 
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Vulnerabilität und Resilienz im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt ana-
lysieren

Resilienz und Vulnerabilität stellen keine Gegensätze dar, sondern sind vielmehr Teil derselben Gleichung: 
Resilienz bestimmt zu einem großen Teil, wie Menschen oder Systeme auf Schocks reagieren, und bestimmt 
somit, wie Menschen oder Systeme von diesen Schocks betroffen und wie anfällig sie für ein bestimmtes 
Ereignis sind. 

• Die Nachhaltigkeit der sozioökonomischen und natürlichen Systeme, in denen die Menschen leben und 
arbeiten, ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit des sozialen Zusammenhalts, den sie ermöglichen. 
Nachhaltigkeit hängt davon ab, wie sich aktuelle menschliche Aktivitäten auf die Bestände verschiedener 
Arten von Kapital (natürliches, wirtschaftliches, menschliches und soziales Kapital) auswirken. Daher 
müssen geeignete Indikatoren zur Beschreibung der Entwicklung dieser Bestände entwickelt 
werden. 

• Entwicklung ‚integrierter‘ Folgenabschätzungen zur Klimaresilienz, die verschiedene Arten 
von Modellierungsinstrumenten kombinieren, um die Verflechtungen zwischen den ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen von gesellschaftlichen Entwicklungen aufzudecken und 
die Bedeutung von Ungleichheiten zwischen gesellschaftlichen Gruppen in diesem Zusammenhang in 
den Vordergrund rücken. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Identifizierung von Möglichkeiten 
gelegt werden, um Klimaschutzmaßnahmen mit Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und 
Katastrophenvorsorge bei gleichzeitiger Verringerung struktureller sozialer Ungleichheiten zu verbinden. 
Der Gesetzgebungsprozess auf Grundlage des jüngst von der Europäischen Kommission vorgelegten „Fit 
for 55“-Paket muss in diesem Sinne auf transparenten und umfassenden Folgenabschätzungen basieren, 
die den gesamtgesellschaftlichen Nutzen erhöhter EU-Klimaziele vollständig widerspiegeln, insbesondere 
in Bezug auf Gesundheit, Abbau von Ungleichheiten, territorialen und sozialen Zusammenhalt und auch 
die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen des Pakets widerspiegeln.  
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4.3.  Partizipative 
Entscheidungspro-
zesse�und�offene�
Demokratie für 
einen gerechten 
Übergang 

Offenheit,�Transparenz�und�Beteiligung�an�der�Gestaltung�und�
Umsetzung politischer Maßnahmen sind Schlüsselfaktoren für 
die�Schaffung�von�Vertrauen,�das�für�einen�gerechten�Übergang�
und eine lebendige Demokratie notwendig ist. Tatsächlich kann 
ein solch partizipativer Ansatz für einen gerechten Übergang 
dafür sorgen, die Demokratie selbst (wieder) zu beleben. Die EU 
muss�ein�Gefühl�der�Zugehörigkeit�und�Einbeziehung�schaffen�
und gleichzeitig durch die Etablierung entsprechender partizi-
pativer Instrumente eine aktivere Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger anstreben, insbesondere in einer Zeit des Über-
gangs�zu�einer�klimaneutralen�Gesellschaft.�

Dieser Übergang erfordert einen gemeinsamen und starken 
politischen Willen und eine glaubwürdige politische Vision, 
die� langfristige� Ziele� definiert.�Die�Veränderungen,� die� ange-
gangen werden, sind systembedingt, und Behörden auf allen 
Ebenen müssen hierfür koordinierte, komplementäre und 
innovative Strategien entwickeln. Dieser Transformations-
prozess erfordert den Aufbau von Vertrauen in der gesamten 
Gesellschaft.�Vor�allem�erfordert�er�einen�sinnvollen�Dialog�mit�
allen�Teilen�der�Gesellschaft,�in�jeder�Phase�des�Prozesses�und�
auf allen Ebenen. 

Der Europäische Mechanismus für einen gerechten Übergang 
geht dieses Problem teilweise an, indem er den Mitgliedsstaa-
ten vorschlägt, ihre ‚Territorialen Pläne für einen gerechten 
Übergang‘� in�Kooperation�mit� lokalen� Stakeholdern� (Gewerk-
schaften,� Unternehmen,� Nichtregierungsorganisationen,�
lokalen Behörden) auszuarbeiten. 

Ein� starker� gesellschaftlicher� Konsens� über� die�mit�Nachhal-
tigkeit und sozialen Zusammengalt verbundenen Ziele und die 
Instrumente zu deren Erreichung ist dabei von grundlegen-
der� Bedeutung.� Insbesondere� die� Sozialpartnerschaft� muss�
dabei ein integraler Bestandteil des institutionellen Rahmens 
für die politische Prozesse und die Umsetzung von politischen 
Maßnahmen auf allen Ebenen sein. Daneben sollten angemes-
sene und fortlaufende Konsultationen mit allen relevanten 
Stakeholdern� stattfinden.� In� diesen� turbulenten� Zeiten� sind�
Solidarität� und� effektive� Zusammenarbeit� mehr� denn� je� von�
entscheidender Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die 
zwischenstaatliche Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten, 
sondern auch um die grenzüberschreitende Solidarität zwi-
schen den EU-Bürgerinnen und -Bürgern. 

Bei partizipativen Formen des Regierens und Formen der 
offenen�Demokratie�geht�es�nicht�darum,�einen�Konsens�über�
bereits� getroffene� Entscheidungen� zu� erzielen,� um� sicherzu-
stellen, dass diese unterstützt werden. Es geht darum, diese 
Entscheidungen�auf�eine�wirklich�integrative�Weise�zu�treffen.�

Seit vielen Jahren sind Staaten auf der ganzen Welt Zeugen der 
wachsenden und anhaltenden Politikverdrossenheit der Men-
schen, die sich durch Proteste und den Aufstieg populistischer 
Bewegungen manifestiert hat, die durch die sozialen Medien 
noch verstärkt werden. Unzufriedenheit kann als Nebenpro-
dukt verschiedener damit zusammenhängender Faktoren wie 
struktureller und weit verbreiteter sozialer Ungleichheiten 
angesehen werden, die ihrerseits wiederum die Legitimität 
der liberalen Demokratie und der politischen Repräsentation 
untergraben und den weit verbreiteten Verlust des Vertrauens 
in Institutionen bewirkt haben.120

Dieses Phänomen ist der EU nicht fremd. In der Tat bedroht ein 
fast allgegenwärtiges Misstrauen die demokratische Legitimi-
tät�der�EU.�Um�dies�zu�heilen,�können�die�Entscheidungsfindung�
nicht�einfach�‚Experten‘�und�Technokraten�anvertraut�und�Ent-
scheidungen als technisch dargestellt werden - als wären sie das 

» Ein belastbarer gesellschaftlicher Kon-
sens über die mit Nachhaltigkeit und so-
zialem Zusammengalt verbundenen Ziele 
und die Instrumente zu deren Erreichung 
ist dabei von grundlegender Bedeutung.«

120 DevTalks - Democracy, deliberation and the digital age - OECD - Montag, 21. Juni 2021 
121 The time for a U-turn towards social and environmental justice is now - Fabrizio Barca - The Progressive Post - September 4, 2020 - FEPS
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eindeutige�Ergebnis�einer�objektiven�Maximierung�von�,Effizi-
enz‘� -�während�die�offensichtlichen�Werteentscheidungen,�die�
sie implizieren, verborgen werden.121

Der Philosoph Marcel Gauchet stellt fest, dass die Politik in der 
heutigen�Welt�„die wahre funktionale und symbolische Infrastruk-
tur unserer Gesellschaften“122 geworden ist. Desinformations- und 
Manipulationskampagnen zielen in dieser Hinsicht darauf ab, 
diese Infrastruktur zu untergraben, indem sie Autorität, Legi-
timität und die Wirksamkeit der Politik in demokratischen 
Gesellschaften� schwächen.�Unter�diesem�Gesichtspunkt� kann�
das europäische demokratische System als kritische Infra-
struktur gesehen werden, die auf die gleiche Weise gemeinsam 
geschützt werden muss wie die traditionellen materiellen 
und technischen Infrastrukturen.123 Aber wie andere Infra-
strukturen in einem Transformationsprozess sollte sie einer 
grundlegenden Modernisierung unterzogen werden.

In diesem Kapitel sollen daher die Chancen und Herausfor-
derungen einer echten deliberativen Demokratie erörtert 
werden - als Ausgangspunkt für den Wiederaufbau des Gesell-
schaftsvertrags� zwischen� Zivilgesellschaft� und� staatlichen�
Institutionen. Die Möglichkeiten zum Aufbau neuer hybrider 
demokratischer Systeme, die direkte und repräsentative sowie 
digitale und territoriale Formen der Demokratie kombinieren, 
sind entscheidend, um die Menschen besser in den politischen 
Entscheidungsprozess einzubeziehen und damit Nachhaltigkeit 
und sozialen Zusammenhalt zu ermöglichen. Zu diesem Zweck 
sollte�Raum�für�eine�hitzige,�offene�und�informierte�öffentliche�
Debatte�geschaffen�werden,�um�eine�Beteiligung�der�Bürgerin-
nen und Bürger zu ermöglichen.124 

4.3.1.  Die Sozialpartnerschaft in den 
Mittelpunkt der Übergangspolitik 
stellen 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sind von 
Natur aus politisch, weil sie grundlegende Verhaltensweisen in 
Wirtschaft�und�Gesellschaft�auf�teils�erhebliche�Art�und�Weise�
zu Veränderung und Anpassung zwingen. Im Zusammenhang 
mit Klimaschutzmaßnahmen ist die Stärkung der Sozialpart-
nerschaft�daher�unerlässlich,�da�ihre�Planung�und�Umsetzung�
ungleichmäßige Auswirkungen innerhalb nationaler Grenzen 
und über nationale Grenzen hinweg haben kann, die durch 
partizipative Elemente in der Politikgestaltung abgefedert und 
bewältigt werden können.

4.3.1.1.  Partizipative Steuerung des Mechanis-
mus für einen gerechten Übergang 

Der� ‚Mechanismus�für�einen�gerechten�Übergang‘�der�EU�ver-
pflichtet�nationale�Regierungen,�der�Europäischen�Kommission�
im Rahmen des Europäischen Semesters ihre ‚territorialen 
Pläne� für� einen� gerechten� Übergang‘� vorzulegen,� damit� die�
Kommission deren Kohärenz und die in ihnen vorgeschlagenen 
Elemente prüfen und ihre Kompatibilität mit den ebenfalls im 

Zusammenspiel zwischen EU und Mitgliedsstaaten erarbeiteten 
‚Nationalen�Energie-�und�Klimaplänen‘�untersuchen�kann.�Im�
Vergleich zu den aktuell hierfür verwendeten Verfahren soll-
ten� diese� Prozesse� der� Politikkoordinierung� zukünftig� jedoch�
offener� gestaltet�werden,� insbesondere� indem�die�Beteiligung�
der� Sozialpartner� und� anderer� direkt� betroffener� Stakeholder�
sichergestellt wird. Auch der EU-Klimapakt bietet keinen kon-
kreten� Steuerungsrahmen,� der� es� der� Zivilgesellschaft� und�
den� Beschäftigten� ermöglichen� würde,� sich� wirklich� an� der�
Gestaltung und Umsetzung des Europäischen Grünen Deals 
zu� beteiligen.� Und� obwohl� die� Gewerkschaften� Partner� des�
strukturierten Dialogs sind, der im Rahmen der Kontrolle der 
Kohäsionsfonds eingerichtet wurde, wird die Art und Weise 
ihrer Beteiligung an den Prozessen der Ausarbeitung von Kli-
maschutzmaßnahmen auf nationaler und lokaler Ebene nicht 
näher� definiert.� Damit� die� Sozialpartnerschaft� effektiv� funk-
tionieren kann, müssen die Arbeitnehmerbeteiligung gestärkt 
und�die�Gewerkschaften�gestärkt�werden,�damit�ihre�effektive�
Beteiligung sichergestellt werden kann. 

122 https://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2008-2-page-59.htm
123 European Democracy, a fundamental system to be protected - https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0578-european-democracy-a-fundamental-system-to-be-protected
124 The time for a U-turn towards social and environmental justice is now - Fabrizio Barca - The Progressive Post - September 4, 2020 - FEPS

» Maßnahmen zur 
Bekämpfung des 
Klimawandels 
sind von Natur aus 
politisch, weil sie 
grundlegende Ver-
haltensweisen in 
Wirtschaft und Ge-
sellschaft auf teils 
erhebliche Art und 
Weise zu Verände-
rung und Anpas-
sung zwingen.«
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• Eine EU-Verordnung zur Governance für Klimagerechtigkeit
Trotz wichtiger EU-Initiativen (wie dem Fonds für einen gerechten Übergang oder dem künftigen Klima-Sozial-
fonds) wird entscheidend sein, wie nationale und regionale Regierungen die sozialen Risiken und Chancen des 
ökologischen Wandels antizipieren und bewältigen. Daher sollte die Europäische Kommission neben den Fit-
for-55-Initiativen eine Verordnung zur Governance für Klimagerechtigkeit vorlegen, die insbesondere auf dem 
bestehenden Governance-Ansatz der Energieunion aufbaut, sodass die Mitgliedsstaaten verpflichtet werden, 
nationale Klimagerechtigkeitspläne innerhalb eines koordinierten europäischen Rahmens zu entwickeln. 

Das Konzept eines gerechten Überhangs rechtlich verbindlich definieren und Mindeststandards für partizipa-
tive Verfahren der Politikgestaltung festlegen. Um die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft und 
Gesellschaft in Europa erfolgreich und im Sinne des Konzepts des gerechten Übergangs erfolgreich zu bewältigen, 
müssen Mindeststandards für die in diesem Zusammengang angewendeten Verfahren, insbesondere im Hinblick 
auf gesellschaftliche Beteiligung und die Rolle der Sozialpartner, in der Gesetzgebung verankert werden. Die Sozial-
partnerschaft und die Rolle der Gewerkschaften sollten dabei gerade im Europäischen Klimagesetz und im 
Europäischen Grünen Deal ausdrückliche Erwähnung finden. 

4.3.1.2.  Förderung des sozialen Dialogs auf 
Branchen- und Unternehmensebene 

Bei der Bekämpfung des Klimawandels sollte der Rolle 
der� Sozialpartnerschaft,� insbesondere� auf�Unternehmens-
ebene,� künftig� deutlich� mehr� Aufmerksamkeit� geschenkt�
werden.�Gewerkschaften�verfügen�über�klare�und�erprobte�
Strukturen, sind in der Lage, die lokale Perspektive ein-
zunehmen,� und� vertreten� Beschäftigte� in� allen� Sektoren�
der�Wirtschaft�auf�demokratische�Art�und�Weise.� Sie� sind�
von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung der ver-
schiedenen Maßnahmen gemäß den Bedürfnissen der 
Beschäftigten�und�bei�der�Ermittlung�der�wichtigsten�Her-
ausforderungen des Übergangs, um sicherzustellen, dass 
Beschäftigte�die�Last�des�Übergangs�zu�einer�klimaneutra-
len�Wirtschaft�nicht�allein�tragen.�Die�Arbeitnehmerinnen�
und Arbeitnehmer vor Ort sind in besonderer Weise dazu in 
der Lage, die durch den Klimawandel entstehenden Prob-
leme vorherzusehen und gerechte Lösungen vorzuschlagen. 
Das erfordert einen Bottom-up-Ansatz mit einer partizipati-
ven Governance-Logik auf allen Ebenen, damit Stakeholder, 
Gewerkschaften� und� Arbeitgeber� an� der� Umsetzung� von�
Übergangs-Strategien beteiligt werden können. 

4.3.1.3.  Die essenzielle und Rolle von Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft beim 
gerechten Übergang 

In ihrem Bemühen um einen gerechten Übergang zu 
einer� klimaneutralen� Wirtschaft� sollte� die� EU� die� Zivil-
gesellschaft� zentral� in� politische� Entscheidungs-� und�

Implementierungsprozesse einbinden, um somit die 
demokratische Legitimität der in diesem Zusammenhang 
vorangetriebenen Maßnahmen zu verbessern.

Das sollte dazu führen, die Zusammenarbeit mit Nichtre-
gierungsorganisationen (NROs) zu vertiefen und Netzwerke 
und strukturierten Dialog zwischen solchen Organisationen 
zu�schaffen.�Bislang�sind�die�Klimaschutzpläne�der�EU-Län-
der jedoch weitgehend zentralstaatlich gesteuert und folgen 
einem Top-Down-Ansatz, obwohl der Klimawandel lokal 
erlebt wird und seine Folgen nur durch die Einbeziehung 
lokaler Gruppen und Institutionen wirksam angegangen 
werden� können.� Zivilgesellschaftliche� Organisationen�
(ZGOs), die am nächsten am Problem dran sind, eignen sich 
am besten, um transformative Fähigkeiten und Ressourcen 
in�der�Gesellschaft�zu�bilden.�

Technologische Innovationen und regulatorische Maß-
nahmen,� die� auf� spezifische� Aspekte� des� Klimawandels�
ausgerichtet� sind,�können�nur�dann�effektiv�und�nachhal-
tig sein, wenn sie dem lokalen Kontext angepasst sind und 
den wahrgenommenen Bedürfnissen lokaler Gemeinschaf-
ten entsprechen. Wenn Bürgerinnen und Bürger nicht an 
Auswahl, Gestaltung und Implementierung von Innova-
tionsprozessen und politischen Maßnahmen beteiligt sind, 
können sie kein Gefühl der Eigenverantwortung entwickeln, 
was den Erfolg entsprechender Maßnahmen gefährdet. 
Zivilgesellschaftliche� Organisationen� besetzen� die� Räume�
zwischen nationalen Regierungen, spezialisierten Institu-
tionen,� wirtschaftlichen� Akteuren� und� der� Öffentlichkeit,�
wodurch sie in diesem Zusammenhang eine entscheidende 
Rolle spielen können. 
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• Um einen konkreten Steuerungsrahmen zu schaffen, der es der Zivilgesellschaft und den Beschäftigten 
ermöglicht, sich wirklich an der Umsetzung des Europäischen Grünen Deals zu beteiligen, sollte die Kommission 
einen Beirat für den Europäischen Grünen Deal mit Vertretern von Gewerkschaften einrichten. 

• Für die Entwicklung von Strategien zur Anpassung an Klimaveränderungen ist es von entscheidender 
Bedeutung, Beschäftigte und Gewerkschaften vollständig einzubeziehen, wenn Entscheidungen über 
entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Solche Anpassungsstrategien sollten die Sozialpartnerschaft 
und Tarifverhandlungen fördern, um die sozialen Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen und 
Anpassungsmaßnahmen für die Arbeitswelt zu entwickeln. 

• Den Geltungsbereich von Tarifverhandlungen auf Fragen des gerechten Übergangs ausweiten. Ausweitung 
des Geltungsbereichs von Tarifverhandlungen auf Branchen- und Uternehmensebene auf Fragen des gerechten 
Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft, um die Auswirkungen des Entkarbonisierungsprozesses auf 
Beschäftigung und Löhne sowie die Auswirkungen auf den Qualifikationsbedarf und die Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz abzudecken. 

• Förderung einer effektiven Sozialpartnerschaft auf Branchenebene durch die Einrichtung sektoraler technischer 
Expertengruppen sowie durch verschiedene andere gewerkschaftliche oder sozialpartnerschaftliche Initiativen: 
gemeinsame Bestimmung von Positionen, Studien über Beschäftigungsauswirkungen, Skills-Mapping 
(Ermittlung der vorhandenen oder benötigten Fertigkeiten), Runde Tische. 

• Vereinbarungen auf Branchen- und Unternehmensebene schließen, um die künftige Entwicklung des 
Qualifikationsbedarfs zu erfassen und sektorale Qualifizierungsräte einzurichten. Einen Dialog mit allen 
relevanten Stakeholdern und regionalen Behörden aufnehmen, um die sozialen Auswirkungen im Rahmen einer 
globalen Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung, Umschulung und Wiedereingliederung von Arbeitnehmern 
zu ermitteln und zu bewältigen und die Entwicklung von Qualifikationen, insbesondere für schutzbedürftige 
Beschäftigte, sicherzustellen und zu unterstützen. 

• Entwicklung und Stärkung Gewerkschaftsnetzwerken auf Unternehmensebene und Einbeziehung der 
Beschäftigten in konkrete Maßnahmen zur Bewertung der Umweltbilanz ihres Unternehmens. 

• Die Rolle der Zivilgesellschaft für einen gerechten Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft 
stärken 

• Das Engagement und die aktive Beteiligung aller Stakeholder, einschließlich der Jugend, fördern, um den 
Übergang zu einem nachhaltigeren Europa zu beschleunigen. 

• Integrative und lokale Verfahren für einen gerechten und inklusiven Übergang entwickeln. Die Einbeziehung von 
zivilgesellschaftlichen Interessenvertretungen, insbesondere solcher, die benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
repräsentieren, würde helfen, die komplexen sozialen und wirtschaftlichen Dynamiken besser zu verstehen, die 
Armut und akute Gefährdungen der Lebensbedingungen von sozialen Gruppen erzeugen. Ihre Einbeziehung 
kann ebenfalls dazu beitragen, politische Eingriffe derart zu gestalten, dass sie zu gerechten und akzeptablen 
Ergebnissen für alle Stakeholder führen. 

• Lokale Gemeinschaften, repräsentative Gruppen der schutzbedürftigsten Personen, zivilgesellschaftliche 
Organisationen einschließlich NROs und verschiedene Stakeholdergruppen in beratender und partizipativer 
Weise einbeziehen 

• Einführung eines europäischen Vereinsstatuts zur Stärkung der Vereinigungs-, Versammlungs- und 
Meinungsfreiheit 



130 

4.3.2.  Der Übergang zu einer wirklich 
partizipativen Demokratie 

Weltweit treibt es Bürgerinnen und Bürger auf die 
Straßen, um ihre Sorgen um den Zustand der Welt zu 
artikulieren und um einen Politikwechsel zu fordern, 
insbesondere angesichts der sich verschärfenden 
Klimakrise. Auf die Straße zu gehen ist ein wichtiger 
Schritt. Um wirkliche Veränderung zu erreichen, muss 
jedoch eine Brücke gebaut werden, um sicherzustellen, 
dass Forderungen und innovative Ideen zur Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der Menschen in den 
demokratischen Institutionen und in demokratischen 
Prozessen�Widerhall�finden.�

Auch auf der Ebene der EU muss partizipative Demo-
kratie Teil des Prozesses sein, durch den die ehrgeizigen 
Reformen�definiert�werden,�mithilfe�derer�Europa�auf�
den Pfad des nachhaltigen sozialen Zusammenhalts 
geführt wird. Demokratie ist nicht nur eine Dimension 
des gerechten Übergangs, sondern auch die Methode, 
die dessen Definition und Steuerung bestimmen 
muss: Sie ist sowohl Voraussetzung als auch Ergebnis 
des menschlichen Wohlergehens.125

Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, greifbare 
Veränderungen in der Europäischen Union auf allen 
Entscheidungsebenen herbeizuführen. Der gerechte 
Übergang ist, in den Worten Elinor Ostroms (2010), ein 
„polyzentrischer� Übergang“:� Jede� Ebene� der� Gesell-
schaft�und�der�Politik�kann�diese�Gelegenheit�nutzen,�
um sich selbst zu reformieren. 

Eine erfolgreiche Übergangspolitik setzt daher neue 
Formen von Bürgerbeteiligung voraus. Mit anderen 
Worten, eine breitere und tiefere Demokratie. Um 
Demokratie und Klimaschutz gleichzeitig voranzu-
bringen, bedarf es qualitativ unterschiedlicher Formen 
demokratischen Engagements. Sogenannte Klimaver-
sammlungen haben als Mittel für die demokratische 
Beteiligung an Fragen der Energiewende viel Auf-
merksamkeit erregt. Obwohl diese Versammlungen 
wertvolle deliberative Räume bieten, hatten sie bisher 
jedoch nur begrenzte politische Wirkung, begrenzen 
die Zahl der Personen, die sich beteiligen können, und 
haben keine ausreichenden Verbindungen zu den tat-
sächlichen politischen Entscheidungsprozessen.126 
Daher� ist� es� wichtig,� Wege� zu� finden,� diese� Ansätze�
stärker mit bestehenden Prozessen der politischen 
Entscheidungsfindung� zu� verknüpfen� und� andere�
innovative� und� ergänzende� Formen� des� öffentlichen�
Engagements für die Klimaagenda sowie andere gesell-
schaftliche� Herausforderungen� wie� technologischer�
Fortschritt, Ungleichheit, Umweltzerstörung oder 

Ressourcenverbrauch zu erkunden. Insbesondere 
können alternative Methoden der Partizipation und der 
Governance nützliche Erkenntnisse über langfristiges 
Bürgerengagement und nahtlosere Verbindungen zwi-
schen�Bürgern�und�öffentlicher�Verwaltung�liefern,�und�
damit andere Formen der Bürgerbeteiligung ergänzen. 

Die Veränderung von Ökosystemen und des Klimas 
stellt die demokratische Politik vor einzigartige Heraus-
forderungen. Die Beschleunigung und der beispiellose 
Maßstab der sich aktuell vollziehenden Umweltverän-
derungen macht bestehende Erfahrungswerte weniger 
auf aktuelle Situationen anwendbar und erschwert 
Prognosen� für� die� Zukunft.� Daher� müssen� partizi-
pative und deliberative Ansätze möglicherweise neu 
konfiguriert�werden,�um�angemessen�auf�die�Heraus-
forderungen des Klimawandels zu reagieren.

125 Pour une politique du bien-être. Eloi Laurent 2018. Revue de l'OFCE 2018/4 (N° 158), https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2018-4-page-403.htm
126 In Frankreich hat die Bürgerklimakonvention mit ihren 150 ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, die von 2019 bis 2020 über die Reduzierung der französischen CO2-Emissionen nachdenken 

sollten,�als�Experiment�im�Bereich�der�partizipativen�Demokratie�beträchtliche�Aufmerksamkeit�erregt.�Allerdings�wurden�bislang�mehr�als�die�Hälfte�der�Vorschläge�der�Konvention�aus�dem�franzö-
sischen Klimagesetz gestrichen. 

» Demokratie ist 
nicht nur eine Di-
mension des ge-
rechten Über-
gangs, sondern 
auch die Methode, 
die dessen Definiti-
on und Steuerung 
bestimmen muss: 
Sie ist sowohl Vor-
aussetzung als 
auch Ergebnis des 
menschlichen 
Wohlergehens.«
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Einberufung� einer� Reihe� von� ,Bürgerkonferenzen‘� auf� gesamteuropäi-
scher Ebene

die den Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, wissenschaftlichen Experten und politischen Mandatsträ-
gern ermöglichen, um Prioritäten im Übergang zu einer Gesellschaft des nachhaltigen sozialen Zusammenhalts 
zu diskutieren und entsprechende Steuerungsmechanismen zu entwickeln. Insbesondere sollte dies dazu dienen, 
sich auf die Umsetzung eines gemeinsamen Scoreboards zu verständigen, d.h. einem System aus statistischen 
Indikatoren, das zur Überwachung gesellschaftlicher Lebensbedingungen und zur Steuerung politischer Maß-
nahmen dient (z. B. aufbauend auf dem UN-Modell von Konferenzen zu „The Future We Want“, das mit Initiativen 
wie der Konferenz zur Zukunft Europas verknüpft wird). 

und um Konzepte für demokratische ‚Placemaking‘-Konversationen und hyperlokale Selbstverwaltung und 
verschiedene Modelle der Zusammenarbeit zwischen kommunalen Verwaltungen und Bürgern zu entwickeln. 

Bürgerinnen und Bürger in deliberative und partizipative Strukturen 
einbeziehen, um über gewünschte und konkrete Wege zu Nachhaltig-
keit und sozialen Zusammenhalt zu diskutieren

Sicherstellen, dass Informationen über von der EU finanzierte Investiti-
onen und Maßnahmen allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich sind, 

und dass eine demokratische Kontrolle solcher Projekte auf lokaler Ebene ermöglicht wird. 

Die Grundlagen unserer Modelle für politische Partizipation und Demo-
kratie unterliegen angesichts des Vormarschs digitaler Technologien in 
Europa bereits tiefgreifenden Veränderungen.

Bürgerinnen und Bürger nutzen zunehmend die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Internet zu engagie-
ren. Dies bietet die Möglichkeit, Bürgerbeteiligung zu stärken, auch und gerade in Bezug auf Entscheidungsprozesse 
im Zusammenhang mit Maßnahmen, die der Ermöglichung eines gerechten Übergangs dienen. Die Europäische 
Kommission sollte innovative Lösungen entwickeln, die das Potenzial digitaler Technologien nutzen, um effektiv mit 
den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten.

Entwicklung eines europäischen Modells für lokale und regionale Ver-
fahren zur Förderung klimasensibler öffentlicher Haushalte

in dem die Bürgerinnen und Bürger untereinander und mit Mandatsträgern darüber beraten, wie öffentliche Haus-
halte für die Schaffung neuer öffentlicher Güter im Übergangsprozess eingesetzt werden können. 
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4.4.  Bildung und 
lebenslanges 
Lernen 

Bildung muss als Kernelement sozialer Gerechtigkeit 
und als zentrales Instrument zur Herstellung sozialen 
Zusammenhalts betrachtet werden. Bildung korreliert 
nicht� nur� positiv� mit� dem� wirtschaftlichen� Erfolg� und�
der Lebenszufriedenheit von Individuen, sondern ver-
bessert� auch� die� Lebensbedingungen� von�Gesellschaften�
im Allgemeinen. Ungeachtet dessen investieren die EU-
Mitgliedsstaaten, in deren Zuständigkeit Bildungspolitik 
nach�wie�vor� liegt,� im�Verhältnis�zur�Wirtschaftsleistung�
im Durchschnitt weniger in Bildung als jemals zuvor 
seit Beginn der europaweiten Erhebung entsprechender 
Daten.�Um�den�Übergang�zu�einem�Gesellschaftsmodell�zu�
ermöglichen und zu erleichtern, das Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt rückt, muss 
dieser Trend umgekehrt werden. Hierbei ist es von ent-
scheidender Bedeutung, anzuerkennen, dass Bildung ein 
grundlegendes� Menschenrecht� und� ein� öffentliches� Gut�
ist. Dies gilt es, im Einklang mit der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen (UN) für nachhaltige Entwicklung und der 
vollständigen Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte zu respektieren und zu stärken. 

Zur� Vorbereitung� des� Gipfeltreffens� der� EU-Staats-� und�
Regierungschefs in Göteborg legte die Europäische Kom-
mission im November 2017 eine Mitteilung vor, in der sie 
die schließlich im Rahmen des Gipfels verabschiedete 
Europäische Säule sozialer Rechte skizzierte. Unter ande-
rem formuliert der Text neue bildungspolitischer Ziele für 
den Zeitraum 2018-2020 und darüber hinaus und kündigt 

die� Schaffung� des� Europäischen� Bildungsraums� (EBR)�
an. Ebenfalls vorgeschlagen wurden mehr Investitionen 
und eine stärkere Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten, 
um alle Europäerinnen und Europäern jeden Alters dabei 
zu unterstützen, vom reichhaltigen Bildungs- und Aus-
bildungsangebot� der� EU� zu� profitieren.� Dies� trägt� dem�
Umstand Rechnung, dass eine integrative Gestaltung von 
Bildung und deren Bereitstellung eine notwendige Ant-
wort auf die immer komplexer und vielfältiger werdenden 
Gesellschaften�von�heute� ist,�die�Vielfalt� als� einen�Mehr-
wert und nicht nur als eine Herausforderung ansehen 
muss. 

Die Welt von heute scheint sich ständig zu verändern. Wie 
können Schulen die Schülerinnen und Schüler auf noch 
nicht� vorstellbare� gesellschaftliche� Herausforderungen,�
noch�nicht�geschaffene�Berufe�und�noch�nicht�erfundene�
Technologien vorbereiten? Wie können wir sie in die Lage 
versetzen, in einer vernetzten Welt voll heterogener Pers-
pektiven�und�Weltanschauungen�offen�und�respektvoll�mit�
anderen zu interagieren und verantwortungsbewusst für 
Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt zu handeln? 

Hierzu sollte die EU eine umfassende politische Agenda 
entwickeln, um verantwortungsbewusste Bürgerinnen 
und Bürger auszubilden, die im Stande sind, in einer Zeit 
beispielloser� politischer,� demografischer� und�wirtschaft-
licher Veränderungen an einer partizipativen Demokratie 
teilzuhaben. Bildung ist von entscheidender Bedeutung, 
um die reibungslose, inklusive und nachhaltige Trans-
formation� der� Gesellschaft� zu� ermöglichen.� Bildung� in�
einer�Gesellschaft,�die�Nachhaltigkeit�und�sozialen�Zusam-
menhalt� schafft,�muss� allen� in� jeder� Phase� ihres� Lebens�
zugänglich sein, so früh wie möglich beginnen und durch-
gehend zugänglich bleiben.127 

In diesem Abschnitt soll daher die entscheidende Rolle der 
allgemeinen�und�beruflichen�Bildung�und�des� lebenslan-
gen�Lernens�als�Wegbereiter�für�eine�nachhaltige�Zukunft�
für� Europa� und� darüber� hinaus� bekräftigt� werden.� Die�
gesellschaftliche�Rolle�von�Schule�und�Bildung�sollte�durch�
kohärentes politisches Handeln geschützt werden, um 
Nachhaltigkeit als Priorität in ganz Europa und der Welt zu 

»Bildung ist sowohl ein grundle-
gendes Menschenrecht als auch 
ein öffentliches Gut.«

127 Das ist der Kern der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (SDG 4: Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern) 
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verankern. Diese zielt darauf ab, gründlich über die Not-
wendigkeit eines kohärenten Ansatzes nachzudenken, der 
sich in der Umsetzung des Europäischen Grünen Deals, 
der Europäischen Kompetenzagenda, des Europäischen 

Bildungsraums, des Aktionsplans für digitale Bildung, des 
Europäischen Forschungsraums, des EU-Aufbauplans und 
anderer EU-Strategien widerspiegeln sollte. 

4.4.1.  Bildung und Lernen als soziale Rechte: Empfehlungen 

» Während nach jeder Krise die 
Tendenz besteht, Bildung auf für den 
Arbeitsmarkt benötigte Kompetenzen 
zu verengen, ist es unerlässlich, auch 
für Bildung im Interesse von sozialem 
Zusammenhalt, demokratischen 
Werten und bürgerschaftlichem 
Engagement zu kämpfen.«

• Ganzheitliche Bildung als öffentliches Gut schützen und die gesellschaftliche Rolle von Schule und 
Bildung stärken. Die COVID-19-Krise hat deutlich gezeigt, dass Schulen für die Entwicklung der sozialen 
Kompetenzen von Kindern und Schülern unerlässlich sind. Bildung ist auch der Schlüssel zur Schaffung 
eines Zugehörigkeitsgefühls und von Möglichkeiten zur aktiven gesellschaftlichen Teilhabe für alle 
Lernenden, vor allem für benachteiligte. Die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, insbesondere der 
Querschnittskompetenzen, ist hierbei besonders hervorzuheben, genauso wie die Rolle der Lehrkräfte bei 
der Entwicklung der Anwendung der Schlüsselkompetenzen im Unterricht. Während nach jeder Krise 
die Tendenz besteht, Bildung auf für den Arbeitsmarkt benötigte Kompetenzen zu verengen, ist es 
unerlässlich, für sozialen Zusammenhalt, demokratische Werte und bürgerschaftliches Engagement 
zu kämpfen und dabei sozialen und staatsbürgerlichen Kompetenzen Geltung zu verschaffen. Der 
Zugang zu Bildung muss dabei zwingend universell sein, auch für Neuankömmlinge wie Migranten und 
Flüchtlinge. 

• Die Europäische Union sollte eine breit angelegte Konsultation zur Zukunft von Bildung in einer sich 
ständig verändernden und vernetzten Welt einleiten. Ziel dieses Projektes wäre es, eine Diskussion 
über das Wissen, die Fähigkeiten und die Werte anzustoßen, die Schülerinnen und Schüler benötigen, um 
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sich zu entfalten und ihre Welt zu gestalten. Diese Konsultation sollte zu Empfehlungen führen, die den 
Bildungssystemen helfen, diese Kenntnisse, Fähigkeiten und Werte effektiv zu entwickeln. 

• Die Verwirklichung des Europäischen Bildungsraums muss zentrales Instrument zur Umsetzung 
der europäischen Säule sozialer Rechte werden.128 Ein entsprechender Aktionsplan muss der EU 
die Möglichkeit bieten, sich und ihre Mitgliedsstaaten zu konkreten Maßnahmen in dieser Hinsicht zu 
verpflichten. Er sollte von den Mitgliedsstaaten verlangen, nationale Strategien vorzulegen, und europäische 
Koordination und Monitoring nationaler Maßnahmen und Reformen im Einklang mit folgenden Zielen 
vereinbaren: 

- Recht auf hochwertige und inklusive Bildung für alle 

- Qualität und Inklusivität der Bildung durch klare nationale Strategien 

- Bildung als Menschenrecht und öffentliches Gut, um Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, als verantwor-
tungsvolle Bürgerinnen und Bürger mit soliden demokratischen Werten zu agieren und bereit für die Teilhabe am 
Arbeitsmarkt zu sein 

- verbesserte Governance: Die Sozialpartnerschaft im Bildungssektor muss gestärkt werden, und mit den Bildungs-
gewerkschaften müssen nationale Bildungsstrategien auf der Grundlage von Studien zu den Bedürfnissen von 
Lernenden und Lehrpersonal entwickelt werden. 

• Demokratische Governance von Bildung und offene Verwaltungen sind Grundvoraussetzungen für 
qualitativ hochwertige und integrative Bildungssysteme. Eine gemeinsame Gestaltung des Lernorts 
Schule mit klar definierten Verantwortlichkeiten und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Akteure 
im Bildungsbereich (einschließlich des Lehrpersonals, Schulleitungen, Schüler, Eltern, Kommunen und 
Gemeinden) ist wichtig für eine integrative Bildung, die eine demokratische Schulkultur schafft. 

• Um relevante Indikatoren für die Zukunft der allgemeinen und beruflichen Bildung zu entwickeln, 
sollte die Europäische Kommission Studien und Folgenabschätzungen durchführen und Ziele auf der 
Grundlage verlässlicher Daten zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Bildung, Schüler 
und Lehrer formulieren. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Vorbereitung von Maßnahmen zur 
Unterstützung sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler durch eine gemeinsame 
Sozial- und Bildungspolitik gelegt werden. 

• Eine bessere Finanzierung des Bildungswesens und Entlohnung der Lehrberufe. Lehrerinnen und 
Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher sind von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer gut 
funktionierenden Gesellschaft, in der Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt Hand in Hand gehen. 
Doch allzu oft werden ihre Rolle und ihr Beitrag zur Gesellschaft unterbewertet. In diesen schwierigen 
Zeiten, in denen unter COVID-Bedingungen die vielschichtige Rolle von Bildungsberufen in den 
Vordergrund gerückt wurde, besteht die Chance, diese Berufe aufzuwerten und ihre bedeutende Rolle 
in der Gesellschaft hervorzuheben. Nicht zuletzt sollte dies der Sicherstellung einer angemessenen 
Finanzierung von Bildung und Bildungspersonal dienen und die Bereitstellung von Ressourcen zur 
Unterstützung für Lehrkräfte und anderes Bildungspersonal umfassen, sodass die Ausstattung von 
Schulen und Lehrpersonal, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung, der 
gesellschaftlichen Funktion von Bildung angemessen ist. 

• Nachhaltige Investitionen in Bildung fördern. Künftige EU-Strategien sollten besonderes Gewicht auf 
die Notwendigkeit weiterer öffentlicher Investitionen in die Bildung, die Verbesserung der Gleichstellung 
und der Inklusion in Schulen sowie in kooperative Schulleitung und kooperativen Unterricht legen. 
Der Einsatz digitaler Technologien erfordert angemessene und kontinuierlich hohe Investitionen in 
Schulen. Die EU sollte eine Schlüsselfunktion übernehmen, indem sie Mitgliedsstaaten zu nachhaltigen 
Investitionen in eine hochwertige und integrative Bildung drängt, damit Innovationen mit den besten 
Lern- und Lehrmitteln in ganz Europa deutlich gesteigert werden. 
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128 Die erste Säule besagt: “Jede Person hat das Recht auf allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen von hoher Qualität und in inklusiver Form, damit sie Kompetenzen bewahren und erwerben 
kann, die es ihr ermöglichen, vollständig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen.”
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• Gewährleistung einer angemessenen, langfristigen Finanzierung auf europäischer, nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, auch durch den Haushalt der EU (2021-2027) und Next Generation EU, um das volle 
Potenzial von Bildung für die Förderung von Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt über alle Lernbereiche 
hinweg zu erschließen. Dabei sollte darauf geachtet werden, engere und mehr operative Synergien zwischen 
Förderprogrammen und -instrumenten herzustellen, damit das volle Potenzial zur Unterstützung von 
Innovationen im Bereich des Lernens genutzt werden kann. 

• Sicherstellen, dass die Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu sozialer 
Gerechtigkeit, Resilienz und zur Verwirklichung des Rechts auf lebenslanges Lernen beiträgt. 

• In Unternehmen, die auf öffentliche Mittel für die Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern zugreifen, unter 
Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern kompetenzbasierte Vergütungssysteme einführen, um 
sicherzustellen, dass sich solche öffentlichen Investitionen in Aus- und Weiterbildung auch für die an diesen 
Programmen teilnehmenden Beschäftigten rentieren. 

• Gerechte Digitalisierung in der Bildung. In Bezug auf den geplanten Aktionsplan für digitale Bildung für 
Europa sieht die ICSE angesichts des rasanten technologischen Fortschritts und seiner Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt und die Gesellschaft insgesamt die Notwendigkeit einer Reflexion über die möglichen Vorteile – 
und inhärenten Grenzen – des digitalen Zeitalters für den Bildungssektor. Der digitale Fernunterricht hat sich 
als Folge der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen stark entwickelt. Während Online-Bildung den 
Präsenzunterricht niemals ersetzen kann und sollte, eröffnet sie vielversprechende Möglichkeiten, klassische 
Bildungsangebote zu ergänzen und zu verbessern. Der Aktionsplan für digitale Bildung sollte dazu beitragen, 
die Digitalisierung im Bildungsbereich voranzutreiben, um Bildung entsprechend den Bedürfnissen der 
Lernenden zu verbessern und Menschen im ländlichen Raum zu erreichen. In dieser Hinsicht muss der Zugang 
zu IT-Werkzeugen und zum Internet für alle Schüler und Lehrer durch nachhaltige öffentliche Investitionen 
sichergestellt werden. 

4.4.2.  Kompetenzen für einen gerechten Übergang 

»Künftige EU-Strategi-
en sollten die Notwen-
digkeit dauerhafter öf-
fentlicher Investitio-
nen im Bildungsbe-
reich anerkennen.«
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• Ein gerechter grüner Übergang im Bildungssystem sollte nicht nur als eine Möglichkeit zur Verbesserung 
des Qualifikationsniveaus und Unterstützung der Wirtschaft gesehen werden, sondern auch als Maßnahme 
zur Förderung der Ziele der aktiven globalen Bürgerschaft. Um diese Ziele129 zu erreichen, sollten die 
EU-Mitgliedsstaaten die Umweltpolitik besser mit der Bildungspolitik verbinden, und die Europäische Kommission 
sollte die Entwicklung nationaler Strategien für ‚grüne‘ Bildung und grüne Qualifizierungsstrategien unterstützen. 
Indikatoren und Benchmarks für grüne Kompetenzen sollten auf der Grundlage von Forschungsarbeiten auf 
EU-Ebene zur Koordination nationaler für die frühkindliche Bildung, die allgemeine Bildung, die Berufsbildung 
und die Hochschulbildung entwickelt werden. 

• Fachkräftemangel durch lebenslanges Lernen im europäischen Maßstab begegnen. Die europäischen 
Länder treten in eine Phase großer demografischer Veränderungen ein. Der demografische Wandel und der 
grüne und der digitale Übergang beeinflussen, verstärken und beschleunigen sich oft gegenseitig. Das wird 
möglicherweise zu einem gravierenden Fachkräftemangel in Europas Industrie führen und wirft Fragen bezüglich 
der Qualifizierung älterer Beschäftigter auf, vor allem im Bereich der neuen Technologien.130 Strategische Planung 
wird daher ein wesentliches Instrument sein, um Ansätze vorzubereiten, um diese Probleme anzugehen und 
niemanden zurückzulassen. Um sicherzustellen, dass lebenslanges Lernen im europäischen Bildungsraum 
Wirklichkeit werden kann, muss die Integration von Bildungs- und Berufsbildungssystemen in Europa 
gewährleistet werden, insbesondere durch die automatische gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen 
und Abschlüssen in ganz Europa. 
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129 Siehe die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu inklusiver, gerechter und hochwertiger Bildung (SDG 4) und zum Klimawandel (SDG 13). Insbesondere Ziel 13.3 soll: „die Aufklärung und 
Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung 
verbessern“, und Ziel 4.7 soll „sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben“. 

130 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.

» Politische Bildung 
muss daher in 
Bildungsangebote 
für Lernende aller 
Altersgruppen - 
vom Kindesalter 
bis zu 
Erwachsenen - 
integriert werden.«
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• Die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist zweifellos ein Kernelement jedweder Strategie 
für nachhaltige Entwicklung. Die Förderung gerechter, integrativer und fairer Gesellschaften beinhaltet 
die Schaffung von Prozessen zur Bürgerbeteiligung, die eine partizipative Entscheidungsfindung und die 
Übernahme von Verantwortung zugunsten einer globalen Nachhaltigkeit implizieren. Politische Bildung 
muss daher von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenleben in die gesamte Bildung integriert werden. 

• Die Förderung eines grünen Bewusstseins in Qualifizierungs-, Bildungs- und Ausbildungsprogrammen 
wird zunehmend zu einem wichtigen Bestanteil der staatsbürgerlichen Kompetenz. Das Lernen mit dem 
Ziel, Klima- und Umweltkompetenzen, nachhaltige Lebensstile und das Verständnis der gegenseitigen 
Abhängigkeit von Mensch und Natur zu entwickeln, muss daher gefördert werden. Die EU sollte den 
Umfang der Initiativen zu diesen Themen erweitern und die in diesem Bereich tätigen Bildungsanbieter 
weiter unterstützen. 

• Nachhaltige Entwicklung als Lerninhalt sollte in bildungs- und ausbildungspolitische Programme 
wie den Europäischen Bildungsraum und den Aktionsplan für digitale Bildung in Übereinstimmung 
mit dem Nachhaltigen Entwicklungsziel 4.7 integriert werden. Das würde bedeuten, die Bildung und 
Ausbildung zur nachhaltigen Entwicklung in Erasmus+, ESF+ und Horizont Europa zu verankern und 
Synergien zwischen diesen Programmen zu schaffen. 

4.4.3.  Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt zum Leitbild von 
Bildungssystemen machen 

Bildung kann als Instrument dienen, um bei den 
Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl der Verantwor-
tung für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
als� neues� gesellschaftliches� Leitbild� zu� erzeugen,�
indem sie ihnen die Mittel gibt, aktiv am gesell-
schaftlichen� und� technologischen� Fortschritt� der�
Gesellschaft�mitzuwirken.�Dazu�sollten�die�Bildungs-�
und Ausbildungssysteme Kompetenzen fördern, die 
die� nachhaltige� Transformation� der� Gesellschaft�

vorantreiben, etwa durch die Förderung kritischen 
Denkens, durch Medientraining bis hin zur Vermitt-
lung von Kompetenzen in den Bereichen künstliche 
Intelligenz, Informations- und Kommunikations-
technologien�und�Software-Programmierung.�



4.5.  Ein gerechter 
Übergang durch 
ortsbezogene 
Strategien für 
Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusam-
menhalt 

Die Regionen in der EU weisen teils erhebliche Unter-
schiede� in� ihrer� Wirtschaftsstruktur� und� ihrem�
sozioökonomischen Entwicklungsstand auf. Seit Jahr-
zehnten ist es eines der Ziele der EU, diese Divergenzen 
zu verringern. In den letzten Jahren haben große 
Unterschiede in der regionalen Entwicklung jedoch 
gezeigt, dass einige Regionen erhebliche Schwierig-
keiten haben, ihre Entwicklungspfade anzupassen und 
Chancen zu ergreifen. Trotz erheblicher Investitionen 
schneiden viele dieser Regionen noch immer unter-
durchschnittlich ab und können kaum mit den die 
Weltwirtschaft� bestimmenden� Veränderungen� Schritt�
halten,� was� oft� negative� Folgen� für� das� regionale� Ein-
kommen, die Lebensbedingungen vor Ort und die 
politische Stabilität hat.131 Gleichzeitig wurden Ten-
denzen der Konvergenz bis zu einem gewissen Grad 
von ehemals wohlhabenden Regionen angetrieben, 
die� einen� langfristigen� wirtschaftlichen� Niedergang�
erleben. Viele ehemalige Industrieregionen haben 

Schwierigkeiten�mit�der�stärkeren�wirtschaftlichen�Inte-
gration, der Zunahme von Handels-, Outsourcing- und 
Offshoring-Prozessen� und� stehen� vor� erheblichen�Her-
ausforderungen� durch� den� wirtschaftlichen� Übergang�
zur Digitalisierung. Beide Arten von Regionen sind in 
sogenannte Entwicklungsfallen132 geraten und haben 
besondere Entwicklungsbedürfnisse, die durch geziel-
tere Interventionen und Investitionen besser unterstützt 
werden könnten. Viele dieser Regionen hatten bereits 
Schwierigkeiten,�sich�von�der�Weltfinanzkrise�zu�erho-
len und haben durch die Pandemie erneute Rückschritte 
erlitten. Andere andauernde Prozesse des Strukturwan-
dels – angetrieben von Trends wie dem Technologie- und 
Klimawandel sowie den langfristigen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie – werden weiterhin massive Trans-
formationsanstrengungen erfordern. 

Diese Entwicklungen werden besondere Heraus-
forderungen� für� alle� Arten� von� Regionen� schaffen,�
insbesondere solche Regionen, denen bereits heute 
die Kapazitäten fehlen, um von veränderten wirt-
schaftlichen� Rahmenbedingungen� zu� profitieren.� Die�
Gewährleistung eines gerechten Übergangs für die 
Regionen Europas erfordert strategische Planung und 
sorgfältig abgestimmte politische Interventionen, um 
potenzielle� Konflikte� abzumildern.� Ein� schnellerer�
Übergang in den am weitesten entwickelten Regionen 
–� im�Wesentlichen� die� größten� Städte� Europas,� oft� die�
Hauptstädte – könnte bereits bestehende Ungleichhei-
ten� vertiefen� und� soziale� Konflikte� entfachen.� Eine�
vorausschauende und integrative Politikgestaltung ist 
daher von entscheidender Bedeutung: Der Aufbau von 
Kapazitäten zur Antizipation struktureller Veränderun-
gen, damit die Politik eingreifen kann, bevor Schaden 
entsteht, ist der Schlüssel zu Gerechtigkeit und nachhal-
tigem�sozialen�Zusammenhalt.�Ein�zukunftsorientierter�
Ansatz sollte ermitteln und antizipieren, welche Maß-
nahmen im Stande sind, entscheidende Unterstützung 
zu bieten, um mit den laufenden Transformationspro-
zessen Schritt zu halten. 

131 EU lagging regions: state of play and future challenges - Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies Authors: Marta PILATI, Alison HUNTER 
(EPC)PE 652.215-October 2020

132 Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., Storper, M., & Diemer, A. (2020). Falling into the Middle-Income Trap? A Study on the Risks for EU Regions to be Caught in a Middle-Income Trap. Luxembourg: 
Publications�Office�of�the�European�Union.

» Die Gewährleistung eines gerechten Über-
gangs für die Regionen Europas erfordert 
strategische Planung und sorgfältig abge-
stimmte politische Interventionen.«

138 
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Um� in� der� Gesellschaft� Unterstützung� für� die� Struk-
turreformen� unserer� Volkswirtschaften� zu� schaffen,�
die notwendig sind, um Mensch und Klima zu schüt-
zen, bedarf es einer breiten strukturellen und 
vielschichtigen Politik (öffentliche� Investitionen,�
Sozialpartnerschaft,� sozialer� Schutz,� soziale� Gerech-
tigkeit, Industriepolitik, staatliche Beihilfen und 
Wettbewerbspolitik,�Qualifikationen�und�Bildung�usw.).�
Es ist dringend erforderlich, diesen Wandel so zu 
gestalten, dass er sich im Sinne eines ‚gerechten Über-
gangs‘ vollziehen kann und dass die Menschen selbst 
die Akteure der Transformation sind, statt ihr zum 
Opfer zu fallen.

Der hier vorgeschlagene ortsbezogene Ansatz geht 
davon aus, dass die Politik zur Bewältigung des 
Strukturwandels sensibel für die unterschiedlichen Ent-
wicklungsbedürfnisse an so vielen Orten wie möglich 
sein und das beträchtliche Entwicklungspotenzial aller 
Regionen erschließen sollte.133 Dies setzt voraus, dass 
die Politik ein Augenmerk darauf legt, allen Regionen zu 
helfen, und nicht, wie bislang üblich, fast ausschließlich 
auf die Bedürfnisse besonders starker oder besonders 
schwacher Regionen zugeschnitten bleibt. 

Ein entsprechender Politikwechsel setzt voraus, dass 
über langfristige Entwicklungsinterventionen nachge-
dacht�wird.�Zukünftige�Maßnahmenpakete�müssen�über�
einfache Ausgleichs- und/oder Beschwichtigungsmaß-
nahmen�hinausgehen.�Das�bedeutet,�das�oft�übersehene�
wirtschaftliche�Potenzial�zu�erschließen,�das�die�meisten�
Regionen nach wie vor besitzen, und echte Möglich-
keiten zu bieten, Vernachlässigung und Niedergang zu 
bekämpfen. Durch eine konzentrierte Auseinanderset-
zung�mit�den�Gründen�und�Folgen�der�wirtschaftlichen�

Talfahrt� und� der� oft� damit� einhergehenden� geringen�
Beschäftigungschancen� können� die� Voraussetzungen�
für eine Verbesserung der Ausgangsbedingungen für 
die� zukünftige� Entwicklung� und� für� bessere� Lebens-
bedingungen� der� Bürgerinnen� und� Bürger� geschaffen�
werden.134

Die EU-Kohäsionspolitik scheint zwar erfolgreich darin 
zu sein, Verbesserungen bei Schlüsselindikatoren vor-
anzutreiben und eine bessere Lebensqualität in den 
Empfängerregionen zu fördern. Sie war jedoch nicht 
immer wirksam darin, den Regionen bei ihrer wirt-
schaftlichen�Transformation�zu�helfen.�Die�zur�Messung�
der� Effizienz� der� EU-Kohäsionspolitik� verwendeten�
Indikatoren sind nach wie vor relativ eindimensional, 
undifferenziert�und�zu�stark�mit�dem�BIP�oder�makro-
ökonomischen� Indikatoren� verknüpft.� Sie� schaffen� es�
nicht, die Realität der Situation der verschiedenen Orte 
in Europa abzubilden, weder in ihrer Vielfalt als auch 
in ihrer Granularität. Zwar werden immer mehr Daten 
bereitgestellt (beispielsweise Daten in Bezug auf den 
Zugang� zu� essenziellen� öffentlichen� Diensten).� Diese�
werden� jedoch� von� öffentlichen� Behörden,� sei� es� auf�
europäischer, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, 
kaum�genutzt,�um�öffentliche�Maßnahmen�auf�regiona-
ler Ebene und Entwicklungsstrategien vorzubereiten. So 
sind�Restrukturierungsprozesse�oft�unvollständig,�wird�
die Modernisierung von Infrastrukturen teils durch 
fehlende Ressourcen für Betriebs- und Instandhal-
tungskosten� behindert,� und� wird� die� Schaffung� von�
Arbeitsplätzen nur zu einem kurzfristigen Erfolg, der sich 
in�Luft�auflöst,�sobald�Fördermaßnahmen�auslaufen.135 

Zur Lösung solcher Probleme gibt es keine Patent-
lösungen. Entsprechende Programme müssen auf 

Es ist dringend erforderlich, diesen 
Wandel so zu gestalten, dass er sich im 
Sinne eines ‚gerechten Übergangsʻ voll-
ziehen kann und dass die Menschen 
selbst die Akteure der Transformation 
sind, statt ihr zum Opfer zu fallen.«

»

133 Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2019). Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications. Journal of economic geography, 19(2), 273-298.
134 The Geography of EU discontent - Lewis Dijkstra, Hugo Poelman and Andres Rodriguez-Pose - Urban and regional policies Working Paper © European Union, 2018
135 Rodríguez-Pose,�Andrés�-�The�revenge�of�the�places�that�don’t�matter�(and�what�to�do�about�it).�Cambridge�Journal�of�Regions,�Economy�and�Society�2017�



ausgeklügelten Konzepten und fundierten empirischen 
Erkenntnissen aufbauen und im Einklang mit den spezi-
fischen�Bedingungen�von�Ländern�und�Regionen�konkret�
ausgestaltet werden. Maßnahmen müssen an ihren 
jeweiligen Kontext angepasst werden, gleich ob sie über-

wiegend lokal wirken oder auf übergeordneten Ebenen 
ansetzen.136 Nur durch solche Ortsgebundenheit können 
Vertrauen�und�soziales�Kapital�geschaffen�werden,�also�
informelle Ressourcen, die essenzielle Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche lokale und regionale Entwicklung 
sind. Kohäsionspolitik muss daher als Instrument ver-
standen� werden,� „um� die� Spaltungen� zu� überwinden�
und Eingliederung und Innovation für Menschen vor Ort 
zu gewährleisten“,137 im Einklang mit den Grundsätzen 
der europäischen Säule sozialer Rechte und den sozialen 
Aspekten der EU-Klimapolitik. 

Im Folgenden soll daher dargestellt werden, wie Regio-
nen zum Herzstück des notwendigen Übergangs zu 
einer� Gesellschaft� des� sozialen� Zusammenhalts,� der�
Resilienz und der Nachhaltigkeit werden können. Zu 
diesem Zweck werden Empfehlungen vorgeschlagen, 
um� eine� ‚territoriale� Dynamik‘� zu� steuern,� die� insbe-
sondere durch gleichzeitig ablaufende Prozesse der 
Globalisierung und Urbanisierung geprägt ist. Vor 
diesem Hintergrund soll ebenfalls dargelegt werden, wie 
Regionen als sozial-ökologische Institutionen zum ‚Öko-
system�par�excellence‘�des�gerechten�Übergangs�werden�
können. Diese territoriale Dynamik birgt jedoch eine 
Gefahr: die Verschärfung der sozialen Ungleichheiten. 
Die Ergebnisse von Wahlen in ganz Europa zeigen deut-
lich, dass weit verbreitete und wachsende soziale und 
regionale�Ungleichheiten�ein�politisches�Klima�schaffen�
können,� das� Gesellschaften� bei� der� Bewältigung� ent-
scheidender�Zukunftsherausforderungen�schwächt.�Der�
Anstieg der Stimmen für Anti-System-Parteien polari-
siert�unsere�Gesellschaften�wie�schon�lange�nicht�mehr�
und�stellt�eine�ernsthafte�Bedrohung�für�den�gesamtge-
sellschaftlichen�Konsens�dar.�Der�wachsende�Erfolg�von�
Anti-Establishment-Parteien bedroht nicht nur die euro-
päische� Integration,� sondern� auch� die�wirtschaftliche,�
soziale�und�politische�Stabilität�unserer�Gesellschaften.�
Der� sozial-ökologische�Übergang� zu� einer� Gesellschaft�
der Nachhaltigkeit und des sozialen Zusammenhalts 
muss daher als Chance genutzt werden, um diese Trends 
aufzuhalten und umzukehren. 

Die Anwendung eines ortsbezogenen Ansatzes erfordert 
eine größere Vielfalt regionaler Entwicklungsstrate-
gien, was die Tür für komplexere, gleichzeitig aber auch 
gerechtere� Lösungen� öffnet.� Dezentralisierung� und� die�
Stärkung subnationaler Regierungen können in dieser 
Hinsicht eine wichtige Rolle spielen. Das erfordert eine 
effizientere�vertikale�und�horizontale�Integration�der�Ins-
titutionen und der Sozialpartner. Mit anderen Worten, 
ortsbezogene Politiken sollten auf der Zusammenarbeit 
zwischen nationalen, regionalen und lokalen Regierun-
gen sowie mit sozioökonomischen Partnern aufbauen. 

136 An agenda for a reformed cohesion policy - A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations - Unabhängiger Bericht von Fabrizio Barca (2009), erstellt auf Ersuchen 
von Danuta Hübner, Kommissarin für Regionalpolitik 

137 Fabrizio Barca, Grundsatzrede: EU cohesion policy, a forward-looking perspective - 7. Kohäsionsforum, 26.-27. Juni 2017, Brüssel 

» Der wachsende 
Erfolg von Anti-Es-
tablishment-Par-
teien bedroht nicht 
nur die europäi-
sche Integration, 
sondern auch die 
wirtschaftliche, 
soziale und politi-
sche Stabilität un-
serer Gesellschaf-
ten. Der sozial-öko-
logische Übergang 
zu einer Gesell-
schaft der Nach-
haltigkeit und des 
sozialen Zusam-
menhalts muss 
daher als Chance 
genutzt werden, 
um diese Trends 
aufzuhalten und 
umzukehren.«
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Die Intensität und das Tempo der Umbrüche in Wirt-
schaft� und� Gesellschaft� vor� dem� Hintergrund� des�
dreidimensionalen Wandels – grün, digital und demo-
grafisch�-�sind�von�beispiellosem�Ausmaß.�Ein�Ansatz�zur�
Steuerung dieser Transformationen, der nur auf Regio-
nen abzielt, von denen erwartet wird, dass sie durch 
das Zusammenwirken dieser Veränderungsprozesse 
besondere Verluste erleiden könnten, wird hierbei kaum 
in der Lage sein, Gerechtigkeit zu fördern.138 Um Nach-
haltigkeit und sozialen Zusammenhalt zu ermöglichen, 

braucht es mehr als die Flankierung von Strukturwandel 
mit Aus- und Weiterbildungsangeboten. Zur Wahrung 
von Gerechtigkeit im Zusammenhang mit diesen Trans-
formationsprozessen ist es notwendig, ein umfassendes 
Recht auf Schutz zu postulieren und die Verteilungsef-
fekte solcher Strukturveränderungen gezielt zu steuern. 
Nur so wird es möglich sein, das Versprechen der EU, 
‚niemanden�zurückzulassen‘,�auch�einzulösen.�

Systematische Erhebung ortsbezogener Daten

zur Gesundheitsgefährdung durch Umweltrisiken, gegliedert nach Berufs- und Einkommensgruppen, sowie 
zur Verteilung von Umweltrisiken auf gesellschaftliche Gruppen sollte oberste Priorität genießen. Ebenfalls 
erforderlich sind Daten zum Treibhausgasausstoß durch die verschiedenen Einkommensgruppen (auf Basis 
ihres Konsums) und die Verteilungswirkungen verschiedener Umweltpolitiken. Solche Daten wären ein wert-
voller Kompass für einen wirklich gerechten Übergang, denn sie legen Ungleichheiten in der Verantwortlichkeit 
für, und den Gefährdungen durch, Umwelt- und Klimaveränderungen offen. Gleichzeitig müssen auch system-
atisch Daten zur Veränderung von Lebensbedingungen auf lokaler Ebene sowie zu den Auswirkungen von 
Handel, Globalisierung und Automatisierung auf subnationaler Ebene erfasst werden. 

Analyse der Veränderungen auf den Arbeitsmärk-
ten, die durch den Übergang zu einem neuen 
Wirtschaftssystem�und�die�damit�einhergehenden�
Strukturbrüche verursacht werden. 

Auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die Ressourcen stärker zirkulär nutzt, ebenso wie 
im Zusammenhang mit technologischen Innovationen im Allgemeinen sollten Möglichkeiten identifiziert 
werden, um den Arbeitsschutz der Beschäftigten zu gewährleisten und zu verbessern. In diesem Zusam-
menhang sollte auf regionaler Ebene erstellten Strategien, die eine Reihe lokaler öffentlicher und privater 
Akteure einbeziehen, eine größere Rolle zukommen. 

138 A greener and more social pillar by Maria Petmesidou and Ana Guillén - Social Europe - 1st April 2021 - https://socialeurope.eu/a-greener-and-more-social-pillar

https://socialeurope.eu/a-greener-and-more-social-pillar
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Berücksichtigung der Bedürfnisse der am stärks-
ten von Strukturbrüchen gefährdeten Regionen in 
allen EU-Politikbereichen

Die EU-Politik zeigt einen Mangel an Sensibilität für die Intensität der spezifischen Herausforderungen, denen 
sich die EU-Regionen ausgesetzt sehen. Ohne eine sorgfältige Abwägung ihrer konkreten Bedürfnisse besteht 
jedoch die Gefahr, dass politische Maßnahmen in den Regionen, die am meisten Unterstützung benötigen, 
eine ungenügende Wirkung haben. Ein stärkeres Engagement für die Bewältigung dieser Herausforderungen 
könnte zu einer besseren Priorisierung und Ausrichtung von Maßnahmen führen. Das gilt auch für EU-Maßnah-
men zur Unterstützung der Energiewende, des digitalen Übergangs und der industriellen Modernisierung, 
die bislang ebenfalls zu einem Top-down-Ansatz neigen und nicht gut auf die Bedürfnisse der am stärksten 
gefährdeten Regionen ausgerichtet sind. 

Sicherstellen, dass Strukturreformen lokale Gege-
benheiten berücksichtigen

Den meisten gefährdeten Regionen fehlen oft die Kapazitäten und Ressourcen, um sich erfolgreich mit 
einer komplexen Reformagenda auseinanderzusetzen. Strukturreformen sollten daher durch klare, orts-
bezogene Folgenabschätzungen unterstützt werden, um gezielte Unterstützung bei der Umsetzung von 
Reformen rechtzeitig und auf Grundlage gesicherter Erkenntnisse planen zu können. Daneben sollte ein 
reformiertes Europäisches Semester die regionale Dimension stärken (vgl. Abschnitt 3.2.1.). Das könnte 
Anreize und Unterstützung für gezielte Reformen in den Regionen schaffen, die mit den akutesten Her-
ausforderungen konfrontiert sind. 

Stärkung demokratischer und partizipativer Ele-
mente

Im Zusammenhang mit regionalen Transformationsleistungen sollte eine effektive Kontrollfunktion 
für Akteure der lokalen Zivilgesellschaft ermöglicht werden. Besonders jene Bevölkerungsgruppen, 
die in besonderer Weise von solchen Veränderungsprozessen betroffen sind, sollten darin eingeschlos-
sen sein, genauso wie Vertreter aus den Bereichen Forschung und Innovation.
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Förderung von Investitionen in Sektoren mit 
hohem�Beschäftigungs-�und�Umweltschutzpoten-
zial

wie Energieeffizienz, erneuerbare Energien (unter besonderer Beachtung von Energiearmut), nachhaltige 
Mobilität und Verbesserung der Verkehrsinfrastrukturen. Angesichts der Schlüsselrolle der regionalen und 
lokalen Behörden beim grünen Übergang und der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen ist es wichtig, dass diese Behörden in allen Phasen der nationalen Aufbau- und Resil-
ienzpläne (NRRP) im Rahmen des europäischen Corona-Wiederaufbaufonds, von der Konzeption bis zur 
Umsetzung, eingebunden werden. 

Intelligente Spezialisierung stärken

Intelligente Spezialisierung beschreibt einen EU-Politikansatz , mit dessen Hilfe Regionen und Länder 
ihre Forschungs- und Innovationsstrategien anhand lokaler Stärken und Schwächen ausrichten und 
umsetzen können. Dabei sollte der Suche nach Lösungen für ökologische und soziale Bedürfnisse durch die 
Mobilisierung von Wissenschaft, Technologie und Innovation Priorität eingeräumt werden und Nachhaltig-
keit und sozialer Zusammenhalt als politisches Leitbild angesetzt werden. 
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4.6.  Klimagerechtig-
keit: ein gerechter 
Übergang erfordert 
eine ausgewogene 
Umweltpolitik 

Das Konzept der Klimagerechtigkeit versteht den glo-
balen Klimawandel als ein politisches und ethisches 
Thema und nicht nur als ein rein ökologisches. Klima-
gerechtigkeit muss dabei in einem globalen Kontext 
räumlicher und zeitlicher Interdependenz betrachtet 
werden. 

Küstenregionen 
Meeresspiegelanstieg
Eindringen von Salzwasser in Grund- 
und Oberflächenwasser

Mittelmeerregion
Starke Häufung von Hitzewellen
Niederschlagsabnahme
Erhöhung des Dürrerisikos
Risiko des verstärkten Rückgangs der biologischen Vielfalt
Steigender Wasserbedarf der Landwirtschaft
Abnahme der Pflanzenerträge
Wachsende Risiken für die Viehzucht
Beeinträchtigung der Landwirtschaft durch 
Auswirkungen des Klimawandels, 
auch außerhalb Europas

Nördliches Europa
Zunahme extremer Niederschlagsereignisse
Zunahme der Niederschlagsmenge
Vergrößertes Risiko von Schäden durch Winterstürme
Zunahme der Pflanzenerträge

Bergregionen
Höhere Temperaturanstiege als im europäischen Durchschnitt
Migration von Tier- und Pflanzenpopulationen in höhere Lagen
Gefährdung durch häufigere Hagelniederschläge
Frostgefahr
Vergrößertes Risiko von Steinschlägen und Erdrutschen

Atlantikregion
Zunahme extremer Niederschlagsereignisse
Vergrößertes Risiko von Fluss- und Küstenhochwassern
Vergrößertes Risiko von Schäden durch Winterstürme

Kontinentales Europa
Häufung von Hitzewellen
Niederschlagsabnahme in den Sommermonaten
Vergrößertes Risiko von Flusshochwassern

Quelle: Auf Basis von EEA (2017b)

Die Klimaungerechtigkeit ist bereits eklatant: Bürgerinnen und Bürger, genauso wie die Regionen, in denen sie leben, sind in Bezug 
auf die Belastung durch Umweltrisiken und -gefahren und in ihrer Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel ungleich 
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Die ungleiche Verteilung der Auswirkungen des Klima-
wandels, der Umweltverschmutzung und der extremen 
Temperaturen auf die Gesundheit der Europäerinnen 
und Europäer spiegelt die sozioökonomischen und 
demografischen� Unterschiede� innerhalb� unserer�
Gesellschaften� wider.� Ältere� Menschen,� Kinder� und�
Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand sind 
von solchen umweltbedingten Gesundheitsgefah-
ren� tendenziell� stärker� betroffen� als� die� allgemeine�
Bevölkerung. Auch Gruppen mit einem niedrigeren 
sozioökonomischen Status (Arbeitslose, Personen mit 
niedrigem Einkommen oder niedrigerem Bildungs-
stand) sind aufgrund ihrer höheren Exposition und 
ihrer höheren Anfälligkeit tendenziell stärker von 
umweltbedingten� Gesundheitsgefahren� betroffen.� In�
vielen europäischen Ländern sind in städtischen Gebie-
ten insbesondere benachteiligte sozioökonomischen 
Gruppen überproportional durch Umweltverschmut-
zung, Lärm und hohe Temperaturen beeinträchtigt. 
Darüber hinaus gibt es, wie bereits beschrieben, in 
ganz Europa ausgeprägte regionale Unterschiede in 
Bezug auf die Risikoanfälligkeit und die Exposition 
gegenüber umweltbedingten Gesundheitsgefahren. 
Regionen mit einem niedrigeren durchschnittlichen 
sozioökonomischen Status und einem höheren Anteil 
älterer Menschen in Süd- und Südosteuropa sind 
bodennahem� Ozon� und� hohen� Lufttemperaturen�
besonders stark ausgesetzt. Schließlich sind es selbst 
in wohlhabenderen Regionen immer noch die ärme-
ren Bevölkerungsschichten, die tendenziell höheren 
lokalen� Schadstoffbelastungen� und� extremen� Tempe-
raturen ausgesetzt sind. 

Der Klimawandel und andere Formen der Umweltzer-
störung haben bereits negative Nettoauswirkungen 
auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen verursacht, 
die in den kommenden Jahrzehnten noch stärker 
werden� dürften.139 Obwohl die gesamte europäische 
Wirtschaft�betroffen� ist,� gelten� einige�Wirtschaftssek-
toren als besonders gefährdet. Dies ist vor allem, aber 
nicht ausschließlich, in Sektoren der Fall, die stark 
von natürlichen Ressourcen abhängig sind, wie der 

Land-� und� Forstwirtschaft.� Steigende� Meeresspiegel,�
die Versauerung der Meere und Veränderungen der 
Meerestemperaturen werden die biologische Vielfalt 
einschränken und die Verteilung und Produktivität der 
Fischerei verändern. Naturkatastrophen werden wahr-
scheinlich Branchen wie Energie- und Wasserversorger, 
Bauwesen, Verkehr und Tourismus beeinträchtigen, 
kritische Infrastruktur zerstören und Menschenleben 
fordern, was die Notfall- und Rettungsdienste, den 
Gesundheitssektor� und� andere� öffentliche� Dienste�
zusätzlich unter Druck setzt. Es wird erwartet, dass die 
Wahrscheinlichkeit der meisten Arten von Extremer-
eignissen deutlich ansteigt, was wiederum Banken und 
Versicherungen in Schlagseite bringen kann. Das ver-
arbeitende Gewerbe und die Industrie sind ebenfalls 
betroffen,� hauptsächlich� durch� Übertragungseffekte�
aus�den�am�stärksten�betroffenen�Sektoren.�

Nicht zuletzt stellen die mit dem Klimawandel prog-
nostizierten� höheren� Temperaturen� ein� ernsthaftes�
Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäf-
tigten dar, insbesondere in Südeuropa, wo der stärkste 
Temperaturanstieg erwartet wird. Insbesondere jene, 
die im Freien arbeiten, können daher Hitzestress, Aus-
trocknung, Schwindel oder sogar Hitzschlag erleiden 
oder kollabieren, wenn die Körpertemperatur über 
39°C ansteigt. Auch bei weniger extremen Temperatu-
ren führt Hitze zu Konzentrationsverlust und erhöhter 
Müdigkeit,�wodurch�die�Beschäftigten� sich� selbst�und�
andere gefährden. 

Die Klimaungerechtigkeit könnte durch unangemes-
sene politische Entscheidungen verschlimmert werden. 
Die Auswirkungen des technologischen Übergangs 
und des Übergangs zur Nachhaltigkeit auf Produkti-
ons- und Konsumsysteme sind möglicherweise nicht 
gerecht� über� Geschlecht,� geografische� Lage� und� Alter�
verteilt und könnten bereits bestehende Ungleichhei-
ten in Europa verschärfen. Zentrales Anliegen der ICSE 
ist es, zu bewerten, wie die Europäische Kommission 
gedenkt, Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Nach-
haltigkeit und des sozialen Zusammenhalts bei der 
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»Der Klimawandel und andere 
Formen der Umweltzerstörung 
haben bereits negative Nettoaus-
wirkungen auf Arbeitsplätze und 
Arbeitsbedingungen verursacht.«



Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zu 
berücksichtigen.40 Solche Ungerechtigkeiten können 
zu einem starken Widerstand gegen die Klimaschutz-
politik und, trotz der Vorteile des Klimaschutzes, zu 
dem Eindruck führen, dass die Durchschnittsbürger, 
bestimmte Branchen oder Bevölkerungsgruppen, die 
von� fossilen�Brennstoffen�abhängig� sind,� benachteiligt�
werden. Verschiedene politische Initiativen konzent-
rieren sich bereits heute auf Sektoren und Bereiche, die 
stark�von�Klimaherausforderungen�beeinflusst�werden,�
beispielsweise� in�Gesundheit,� Verkehr,� Landwirtschaft�
und Energie. In diesem Zusammenhang ist es wichtig 
festzuhalten, dass es bei Klimagerechtigkeit nicht nur 
um diejenigen geht, die direkt von den Folgen des Kli-
mawandels�betroffen�sind,�sondern�auch�um�diejenigen,�
die die Auswirkungen von Maßnahmen zu seiner Ein-
dämmung in besonderer Weise spüren – zum Beispiel 
durch Abhängigkeit von Gütern, Dienstleistungen und 
Lebensstilen, die mit hohen Emissionen und geringer 
Ressourceneffizienz� verbunden� sind.� Das� Konzept� der�
Klimagerechtigkeit kann einen übergreifenden inte-
grierten Ansatz bieten, um sicherzustellen, dass der 
Übergang�zu�einer�kohlenstoffarmen�Wirtschaft�erreicht�
wird, solange Nachhaltigkeit und sozialer Zusammen-
halt als Leitschnur dienen.

Der Mensch muss im Zentrum des Strukturwandels 
stehen,�damit�Betroffene�zu�aktiven�Gestaltern�werden�
können. Das bedeutet nicht nur, dass ein unterstützen-
der, verlässlicher politischer Rahmen und angemessene 
Ressourcen bereitgestellt werden müssen, sondern 
auch,�dass� alle�Betroffenen�effektiv� zur�kritischen�und�
konstruktiven Beteiligung befähigt werden müssen.141

Um einen gerechten Übergang zu gewährleisten, 
müssen wir uns mit den zwei Dimensionen der Heraus-
forderungen befassen, mit denen wir bei der Verfolgung 

von Klimagerechtigkeitszielen konfrontiert sind: die 
ungleiche Gefährdung durch Umweltrisiken und das 
Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit in der Umwelt-
politik.

4.6.1.  Eine umfassende Strategie für eine 
faire Anpassung an den Klimawan-
del 

Die am Pariser Klimaabkommen teilnehmenden Staa-
ten�haben�sich�verpflichtet,�ihre�Anpassungsfähigkeiten�
zu stärken, um die unvermeidlichen Auswirkungen 
des Klimawandels zu bewältigen, und gleichzeitig alle 
Finanzströme sowie den Einsatz und die Entwicklung 
von Technologien konsequent auf die Erreichung der 
im Abkommen vereinbarten Ziele auszurichten. Die 
Europäische Kommission hat außerdem am 24. Feb-
ruar 2021 ihre Mitteilung über eine neue EU-Strategie 
zur Anpassung an den Klimawandel verabschiedet, 
in Maßnahmen zur Vorbereitung auf die unvermeid-
lichen Auswirkungen des Klimawandels dargelegt 
werden. Die neue Strategie soll Wege aufzeigen, die 
Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit zu stärken 
und Anfälligkeiten für die Folgen des Klimawandels zu 
verringern. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf tech-
nische Anforderungen: Frühwarnung, Infrastruktur, 
Wasserressourcen,� Küstenerosion,� Pflanzenmanage-
ment etc. Obwohl damit durchaus wichtige Fragen 
aufgegriffen�werden,�bleibt�die�Mitteilung�Aussagen�zu�
den� gesellschaftlichen� Auswirkungen� des� Klimawan-
dels schuldig. 

140 Das reichste 1% der Erde ist für doppelt so viele CO2-Emissionen verantwortlich wie die ärmste Hälfte der Menschheit. Confronting carbon inequality - Putting climate justice at the heart of the COVID-19 
recovery - OXFAM 21. September 2020 

141 In�diesem�Sinne�schlägt�der�WBGU�(Wissenschaftlicher�Beirat�der�deutschen�Bundesregierung�Globale�Umweltveränderungen)�den�Start�einer�übergreifenden�„Zero�Carbon�Mission“�auf�mehreren�
politischen�Ebenen�vor.�Ihr�Ziel�sollte�es�sein,�transformative�Potenziale�in�den�betroffenen�Regionen�auf�Basis�verlässlicher�lokaler,�nationaler�und�internationaler�Rahmenbedingungen�zu�stärken�
und�zu�vernetzen.�Die�Zero�Carbon�Mission�soll�zukunftsweisende�Modernisierungsstrategien�für�„Pionier-Nachhaltigkeitsregionen“�ermöglichen�und�nicht�auf�die�unmittelbare�Krisenbewältigung�
beschränkt�sein.�https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/politikpapiere/pp9_2018/pdf/wbgu_policypaper_9.pdf

» Zentrales Anliegen der ICSE ist es, zu 
bewerten, wie die Europäische Kom-
mission gedenkt, Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und 
des sozialen Zusammenhalts bei der 
Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels zu berücksichtigen.«
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Aus Sicht der ICSE ist es von entscheidender Bedeu-
tung, zu bewerten, wie die Europäische Kommission 
gedenkt, Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Nach-
haltigkeit und des sozialen Zusammenhalts bei der 
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zu 
berücksichtigen gedenkt. Die Auswirkungen des Kli-
mawandels sind nicht neutral. Männer und Frauen, 
Haushalte mit niedrigem Einkommen, ältere Men-
schen und Menschen mit Behinderungen besitzen 
unterschiedliche Fähigkeiten und Voraussetzungen 
für die Anpassung an veränderte Umweltbedingungen. 
Politische Maßnahmen zur Stärkung der Anpassungs-
fähigkeit müssen auf diese heterogene Situation 
eingehen. Bisher konzentrierten sich die meisten von 
der EU-Anpassungsstrategie geförderten und von den 
Mitgliedsstaaten entwickelten Anpassungsmaßnah-
men jedoch auf rein technische Lösungen. In diesem 
Abschnitt soll daher untersucht werden, wie die 
Klima- und Umweltpolitik in Europa eine Dynamik 
schaffen�kann,�die�transformativ�und�gerecht�wirkt.�

4.6.1.1.  Anpassungsmaßnahmen müssen öko-
logische Ungleichheiten angehen 

Klimaschutzmaßnahmen sollen die Auswirkungen 
des Klimawandels abmildern, indem der Ausstoß von 
Treibhausgasen (THG) verhindert oder verringert wird. 
‚Anpassung‘� dagegen� definiert� der� Weltklimarat� IPCC�
als�„den�Prozess�der�Anpassung�an�das�tatsächliche�oder�
erwartete Klima und seine Auswirkungen“. 

Das letzte Jahrzehnt war das wärmste seit Beginn der Auf-
zeichnungen,142 und die Auswirkungen, die sich daraus 
auf� die� menschliche� Gesundheit� und� die� Gesellschaft�
ergeben,�sind�offensichtlich.�Eine�zehnjährige�Studie�der�
Weltgesundheitsorganisation143 ergab, dass Hitzewellen 
in neun europäischen Städten die Sterberate um bis zu 
33% erhöhten. Nach Angaben der Europäischen Umwelt-
agentur144 verursachten extreme Wetterereignisse in 
ganz� Europa� zwischen� 1980� und� 2019� (siehe� Grafik145) 
wirtschaftliche�Verluste�in�Höhe�von�fast�446�Milliarden�
Euro. Selbst wenn morgen alle Treibhausgasemissionen 
eingestellt würden, würde dies die Auswirkungen auf 
das Klima nicht aufhalten. Zwar bleibt die Einsparung 
von Treibhausgasemissionen alternativlos, dennoch ist 
es in der Zwischenzeit ebenso wichtig, sicherzustellen, 
dass� die�Gesellschaft�Veränderungen� frühzeitig� erken-
nen und sich anpassen kann. 

In neun europäischen Städten haben 
Hitzewellen zu einer Übersterblichkeit 
von 33% geführt

33%

142 https://earthobservatory.nasa.gov/images/144510/2018-was-the-fourth-warmest-yearcontinuing-long-warming-trend
143 https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/activities/public-health-responses-to-weather-extremes2/heathealth-action-plans/heat-threatens-health-key-figures-for-europe
144 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-4/assessment
145 Guide for Trade Unions - Adaptation to Climate Change and the world of work - ETUC - www.etuc.org/en/adaptation-climate-change - 2020

» Um einen gerechten Übergang zu ge-
währleisten, müssen wir uns mit den 
zwei Dimensionen der Herausforder-
ungen befassen, mit denen wir bei der 
Verfolgung von Klimagerechtigkeitszie-
len konfrontiert sind: die ungleiche Ge-
fährdung durch Umweltrisiken und das 
Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit 
in der Umweltpolitik.«
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Laut� der� Definition� der� Europäischen� Kommission�
bedeutet�Anpassung�an�den�Klimawandel�daher�auch�„die 
negativen Auswirkungen des Klimawandels zu antizipieren 
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden, die sie 
verursachen können, zu verhindern oder zu minimieren“.146  
Gemäß unserem Ziel, einen gerechten Übergang zu 

gewährleisten, besteht das Hauptziel der Anpassung 
darin, die Klimaanfälligkeit bestimmter Regionen, 
Wirtschaftssektoren� oder� Bevölkerungsgruppen� zu�
identifizieren�und�unter�Kontrolle�zu�bekommen,�sodass�
sich� Anpassungsdruck� nicht� in� verschärfte� soziale�
Ungleichgewichte übersetzt, sondern Ungleichheiten 
stattdessen vermindert und behoben werden. Früh-
zeitige Anpassungsmaßnahmen werden Leben und 
Arbeitsplätze retten. Diese Maßnahmen sollten aus 
mutigen Investitionen in die Infrastruktur zum Schutz 
vor Naturkatastrophen, der Entwicklung von Ressour-
ceneffizienz-Managementsystemen,� der� Stärkung� der�
sozialen Sicherungssysteme und der Annahme ange-
messener Präventionsmaßnahmen bestehen. 

Extremwetterereignisse haben in Europa 
zwischen 1980 und 2019 Schäden in Höhe 
von fast 446 Milliarden Euro verursacht. 

Maßnahmen zur
Anpassung an
den Klimawandel
Maßnahmen zur Vorbereitung 
auf die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels und zur 
Vorbeugung erwartbarer 
Schäden.

146 https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
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Eine EU-Anpassungsstrategie

Die EU muss eine Anpassungsstragie an den Klimawandel entwickeln, die rechtsverbindliche Ziele und Verfahren 
zur Abfederung der zu erwartenden negativen Auswirkungen des Klimawandels definiert. Gesundheitsgefahren 
im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden insbesondere Menschen und Gruppen treffen, die bereits unter 
anderen Formen der gesellschaftlichen Benachteiligung leiden. Umweltgefahren erhöhen schon heute die Krank-
heitshäufigkeit und die Sterblichkeit durch extreme Wetterereignisse (Hitzewellen, Stürme, Überschwemmungen, 
Waldbrände) und neu auftretende Infektionskrankheiten (deren Ausbreitung, Zeitpunkt und Intensität durch Tem-
peraturveränderungen, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag beeinflusst werden). Um sicherzustellen, dass die Politik 
effektiv und zügig auf solche Risiken reagiert, sollte sie durch rechtlich verbindliche Regelungen zu entsprechenden 
Handlungsweisen und Maßnahmen verpflichtet werden. Um die Abwehrbereitschaft der EU gegen die Gefahren des 
Klimawandels sicherzustellen, sollte daher die Entwicklung von Anpassungsplänen, Klimaanfälligkeitsabschätzungen 
und Klimastresstests auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene durch rechtliche Verbindlichkeiten vorgegeben sein. 

-  Die Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen an die erwartbaren Effekte des Klimawandels sollte verpflich-
tend in allen relevanten EU-Politikbereichen berücksichtigt werden, sodass in allen Politikbereichen mögliche 
Beiträge zu Anpassungsleistungen sowie die Möglichkeit der Herstellung von Synergieeffekten systematisch 
exploriert werden können. Zu diesen EU-Politikbereichen zählen unter anderem Landwirtschaft und Lebens-
mittelproduktion, Forstwirtschaft, Verkehr, Handel, Energie, Umwelt, Wasserwirtschaft, Gebäude, Infrastruktur, 
Industrie-, Meeres- und Fischereipolitik sowie Kohäsionspolitik, regionale Entwicklung und Sozialpolitik. Zudem 
fordern wir, sicherzustellen, dass andere Initiativen im Rahmen des Europäischen Grünen Deals systematisch in 
Hinblick auf ihre Kompatibilität mit Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen überprüft werden. 

- Daneben scheint die Entwicklung einer klaren und rechtlich verbindlichen Anpassungsstrategie und deren sys-
tematische und effektive Steuerung unerlässlich. Zentrale Elemente der Strategie sollten die folgenden Aspekte 
abdecken: 

1) die Ermittlung prioritärer Bereiche und verwandter Investitionsbedarfe, einschließlich einer Bewertung, in 
welchem Umfang bestehende EU-Investitionsprogramme zur Verringerung der Klimaanfälligkeit der Union 
insgesamt beitragen, 

2) regelmäßige Fortschrittsprüfungen, basierend auf Indikatoren und Erkenntnissen, die dem neusten Stand 
der Wissenschaft entsprechen. 

3) verpflichtende Klimarisikobewertungen als Teil einer dezidierten EU-Strategie zur Anpassung an den Klima-
wandel, die einen Rahmen für verpflichtende Anpassungspläne auf nationaler Ebene bildet. 

Besonderes Augenmerk muss auch auf die Auswirkungen des Klimawandels und die Anpassungskosten auf regio-
naler Ebene gelegt werden, insbesondere für diejenigen Regionen, die vor der doppelten Herausforderung stehen, 
einen Beitrag zu den globalen Klimaschutzbemühungen leisten zu müssen während gleichzeitig die steigenden 
Kosten für die Abfederung klimawandelbedingter Veränderungen vor Ort getragen werden müssen. Daher ist es 
wichtig, Klimaanpassungsmaßnahmen in Regionen und Städten durch effektive Strategien auf europäischer und 
nationaler Ebene voranzutreiben. 

Entwicklung einer starken sozialen Dimension in 
Klimaanpassungsstrategien

Den bisher entwickelten Strategien zur Bewältigung des Klimawandels fehlen konkrete sozioökonomische Folgenab-
schätzungen zu den Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt, sowohl in Bezug auf 
Beschäftigung als auch auf Arbeitsbedingungen. Zukünftige Strategien sollten aussagekräftige Indikatoren enthalten, 
um die sozioökonomischen Auswirkungen von Anpassungsstrategien zu überwachen und die Qualität von Maßnah-
men zur Gefahrenverhütung und des Risikomanagements im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu beurteilen. 
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Der Klimawandel wird Männer und Frauen auf 
unterschiedliche Art und Weise beeinträchtigen

Anpassungsmaßnahmen müssen die Gleichstellung der Geschlechter fördern und nicht untergraben. Das bedeutet, 
dass Frauen an der politischen Entscheidungsfindung und an der Gestaltung von Anpassungsmaßnahmen beteiligt 
werden müssen, um potenziell diskriminierenden Maßnahmen entgegenwirken bzw. um notwendige geschlechts-
spezifische Maßnahmen gestalten zu können. Das sollte auch dazu führen, dass Frauen am ‚Gender-Screening‘ aller 
Vorschläge teilnehmen, um deren spezifische Auswirkungen zu bewerten. 

Stadtplanung sowie Investitionen für resiliente 
Infrastruktur und Wohnraum

werden eine entscheidende Rolle bei der Katastrophenverhütung spielen. Die EU sollte Anpassungsmaßnahmen in 
Kommunen und Gemeinden besser unterstützen, sodass Know-how und Ressourcen einfacher verfügbar werden. 

Die Stärkung sozialer Sicherungssysteme ist not-
wendig, um untere Einkommensschichten vor 
den Bedrohungen durch klimabedingte Gefahren 
zu schützen

Anpassungsstrategien, die auch in die Sozialversicherungssysteme und soziale Sicherungssysteme hineinreichen, 
sind von entscheidender Bedeutung, um eine Verschlechterung der Lebensbedingungen infolge von Klimaverän-
derungen zu verhindern. Gleichzeitig müssen entsprechende Maßnahmen dazu dienen, besonders gefährdete und 
benachteiligte Gruppen wie Migranten und Saisonarbeiter zu schützen und jede Form von ethnischer, religiöser oder 
sonstiger Diskriminierung zu vermeiden. 

Öffentliche� Dienste� werden� wahrscheinlich� vom�
Klimawandel besonders gefordert werden

insbesondere da die Nachfrage nach Pflege- und Gesundheitsdiensten und Notfall-Unterstützung zunehmen wird. 
Die EU sollte zur Vorbereitung hierauf Investitionen in öffentliche Dienste, Infrastruktur, Systeme der sozialen Sicher-
heit und Sozialversicherungssysteme mobilisieren, damit Gesellschaften auf diese Herausforderungen vorbereitet 
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Eine erfolgreiche Anpassungsstrategie erfordert 
die�Bereitstellung�öffentlicher�Güter

Dies betrifft insbesondere die Bereitstellung von Informationen, genauen Klimaprognosen, öffentlicher Infrastruktur, 
Hochwasserschutzsystemen, Frühwarnsystemen, Wissen und Technologie. 

Eine Klimarisikoversicherung für einkommens-
schwache Haushalte als elementarer Bestandteil 
des sozial-ökologischen Wohlfahrtsstaates148

Ökologische Krisen sind soziale Risiken, die das Leben und die Existenzgrundlage der Europäerinnen und Europäer 
bedrohen, insbesondere der am stärksten gefährdeten: Fast 100.000 Europäer sind in den letzten vier Jahrzehn-
ten aufgrund dieser immer heftigeren ökologischen Schocks gestorben, viele weitere wurden durch den Verlust 
ihrer Wohnungen, Arbeitsmittel und sozialen Netzwerke in Armut oder Prekarität gestürzt. Wir wissen mit Sicher-
heit, dass diese menschlichen Verluste in die Höhe schnellen werden, wenn wir nicht für angemessene kollektive 
sozial-ökologische Schutzmaßnahmen sorgen. Diese sozial-ökologischen Risiken sollten gebündelt werden, um ihre 
wirtschaftlichen Kosten und die soziale Ungerechtigkeit unter Verwendung derselben Institution zu verringern, die 
sich seit einem Jahrhundert bei der Förderung der menschlichen Entwicklung in Europa bewährt und angesichts der 
Covid-Krise als so strategisch erwiesen hat: der Sozialstaat. Ein neues staatliches Versicherungssystem, das, ähn-
lich den nationalen Krankenversicherungen, Schäden durch Naturkatastrophen oder extreme Wetterereignisse 
wie Hitzewellen, Starkniederschläge, Dürren und Stürme abdecken sollte. Aufgrund der Zunahme von Naturge-
fahren wird erwartet, dass Versicherungen für Haushalte mit geringerem Einkommen unerschwinglich werden. Diese 
beispiellose Situation erfordert die Einrichtung eines sozial-ökologischen Sicherheitsnetzes, das den Risikoschutz und 
die öffentliche Solidarität auf neue Risiken im Zusammenhang mit Klimabedingungen ausweitet. Dazu sollten die 
Mitgliedsstaaten einen Teil des Risikos kollektivieren, um tragfähige Versicherungsoptionen anzubieten. In diesem 
System würde die EU als Rückversicherungskapazität fungieren, um eine nationale öffentliche Finanzierung zu unter-
stützen und abzusichern. 

147 Public services and adaptation to climate change - European Public Services Union - 2017 -  
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/2_EPSU%20Public%20services%20and%20adaptation%20to%20climate%20change%20for%20reading.pdf�

148 Während zwischen 1980 und 1999 die Gesamtkosten von Stürmen, Überschwemmungen, Hitzewellen, Kältewellen, Dürren und Waldbränden in der EU 175 Milliarden Euro betrugen, beliefen sie 
sich zwischen 2000 und 2019 auf 245 Milliarden Euro, fast 1,5 Mal mehr. Wir wissen mit Sicherheit, dass diese Kosten in den kommenden Jahren noch viel weiter steigen werden. Von diesen Schäden 
decken private Versicherungen in den EU-Ländern heute im Schnitt 25% (bestenfalls 60%) ab, größtenteils für wohlhabende Haushalte. 

sind. Wie eine Studie des Europäischen Gewerkschaftsverbands für den öffentlichen Dienst (EGÖD)147 unterstreicht, 
sind die bisherige Strategien zur Stärkung öffentlicher Dienste durch das „Fehlen einer stabilen und systematischen 
öffentlichen Finanzierung sowohl auf nationaler als auch auf kommunaler Ebene“ gekennzeichnet und daher unzu-
reichend. Außerdem fehlt auf EU-Ebene jegliches Rechtsinstrument, das die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger 
vor den Risiken des Klimawandels schützen würde. 
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4.6.1.2.  Anpassungsmaßnahmen müssen faire 
Arbeitsbedingungen gewährleisten

Der Klimawandel hat bereits teils erhebliche Auswir-
kungen� auf� Beschäftigte� und� Arbeitsbedingungen� in�
einer�Vielzahl�von�Wirtschaftssektoren.�Allerdings� ist�
davon auszugehen, dass solche Auswirkungen künf-
tig noch deutlich zunehmen und noch deutlich mehr 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als heute betref-
fen werden. So könnten beispielsweise die Gesundheit 
und�Sicherheit�von�im�Freien�tätigen�Beschäftigten�am�
Bau� oder� in� der� Landwirtschaft� durch� den� Tempera-
turanstieg stark beeinträchtigt werden. Hitzschlag, 
Hautkrebs, Müdigkeit und Dehydrierung sowie die 
Ausbreitung von Krankheiten zählen zu den wahr-
scheinlichen�Risiken,�die�künftig�intensiviert�werden.�

Hitzestress oder extreme Wetterereignisse werden in 
erster� Linie� Beschäftigte� treffen,� die� Tätigkeiten� im�
Freien nachgehen, und insbesondere diejenigen, deren 
Aktivität körperlich belastend ist.149 Als besonders 
gefährdete�Sektoren�gelten�die�Landwirtschaft�und�das�
Baugewerbe.� Mehrere� Kategorien� von� Beschäftigten,�
die in Innenräumen arbeiten, können ebenfalls betrof-
fen sein, insbesondere diejenigen, die in warmen, nicht 
klimatisierten Räumen arbeiten. Die Erfahrung zeigt, 
dass�auch�Büroangestellte�betroffen�sein�können,�wenn�
Gebäude nicht ausreichend isoliert oder kein Kühl-/
Lüftungssystem�vorhanden�ist.�Zu�den�möglichen�Prä-
ventionsmaßnahmen gehören eine Änderung der 
Arbeitszeiten, der Arbeitsorganisation, Investitionen 
in geeignete Ausrüstung und die Bereitstellung von 
Trinkwasser. Allerdings muss beachtet werden, dass 
einige dieser Maßnahmen neue Gefahren mit sich brin-
gen können. 

Für� Beschäftigte� im� Zivilschutz� wie� Feuerwehrleute�
und� Krankenpflegepersonal� werden� die� Arbeits-
belastung und der Stress erheblich zunehmen, da 
Waldbrände und andere extreme Wetterereignisse 
noch� stärker� und� häufiger� auftreten� werden.� Eine�
EU-Klimaanpassungsstrategie sollte sich daher 
mit� dem� Schutz� der� Beschäftigten� vor� den� Aus-
wirkungen von Klimaveränderungen, wie hohe 
Temperaturen und intensiver ultravioletter Strahlung, 
befassen. Bislang bereiten jedoch nur wenige Mitglieds-
staaten der EU entsprechende Maßnahmen vor. Die EU 
sollte daher die Mitgliedsstaaten ermutigen, Studien zu 
den Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeits-
welt durchzuführen und dabei verschiedene Regionen 
und Sektoren im Detail zu untersuchen. 

149 Guide for Trade Unions - Adaptation to Climate Change and the world of work - ETUC - www.etuc.org/en/adaptation-climate-change - 2020
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Einführung eines europäischen Rechtsrahmens

der den aufgrund des Klimawandels erhöhten Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für die Beschäftigten Rechnung 
trägt, und die Mitgliedsstaaten zur Vorbereitung von entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen verpflichtet. 

Solidaritätsmechanismen auf europäischer Ebene 
einrichten

um die Mitgliedsstaaten in Notfällen zu unterstützen. 

Entwicklung und Umsetzung nationaler Anpas-
sungsstrategien

insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen des Klimawandels unter Einbe-
ziehung der Gewerkschaften 

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für Kli-
maanpassungsmaßnahmen
durch eine Erhöhung der in den europäischen Struktur- und Investitionsfonds dafür vorgesehenen Fördermittel und 
Harmonisierung der Steuerregelungen in den Mitgliedsstaaten, um Steuerbetrug und Steuervermeidung zu verhin-
dern, damit ausreichendes öffentliches Einkommen verfügbar ist, um Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren. 

Unterstützung von gemeinsamen Projekten der 
europäischen Sozialpartner, die darauf zielen, 
Unternehmen Orientierungshilfen bei der Vorbe-
reitung von Arbeitsschutzmaßnahmen im Hinblick 

auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu bieten. 
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4.6.2.  Gerechtigkeit als Leitmotiv von 
Umweltpolitik 

Im Folgenden soll untersucht werden, wie politische 
Strategien gleichzeitig den Verbrauch von Energie 
und natürlich Ressourcen auf ein ökologisch nachhal-
tiges Niveau senken und bestehende ökologische und 
soziale Ungleichheiten bekämpfen können. Zusam-
men mit dem nächsten Kapitel (Kapitel 5: Ein gesundes 
Leben auf einem entkarbonisierten Planeten), das sich ein-
gehender mit notwendigen Maßnahmen und Reformen 
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen befasst, 
wird im Folgenden untersucht, wie das Bemühen um 
Umwelt- und Klimaschutz durch die Bekämpfung von 
Ungleichheiten�profitieren�kann.�Auf� jeden�Fall� sollte�
vermieden werden, dass klimapolitisch sinnvolle Maß-
nahmen besonders negative Auswirkungen auf die 
schutzbedürftigsten�Bevölkerungsgruppen�haben.

Wie bereits erwähnt, sollte die europäische Gesetz-
gebung� durch� eine� klare� Definition� des� Konzepts� des�
gerechten Übergangs sowie durch präzise Überwa-
chungsindikatoren geleitet werden. Dieser Rahmen 
sollte sich an den von der Internationalen Arbeits-
organisation (IAO) entwickelten Leitlinien für einen 
gerechten Übergang orientieren. Parallel dazu soll 
die Europäische Säule sozialer Rechte als Kompass 
für einen Konvergenzprozess hin zu besseren Lebens- 
und Arbeitsbedingungen überall in der EU dienen. 
Die Europäische Säule sozialer Rechte basiert auf 20 
Grundsätzen,150 von denen viele entweder direkt durch 
den Klimawandel oder indirekt durch die Notwendig-
keit� des� Übergangs� zu� neuen� Wirtschaftsmodellen�
beeinflusst� werden.� Wir� betrachten� ihre� vollständige�
Implementierung bis 2030 als integralen Bestandteil 
unserer Klimaambitionen. Für eine nachhaltige und 
stabile EU ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
der Transformationsprozess hin zu einer klimaneutra-
len�Wirtschaft�das�Problem�der�Ungleichheit�zwischen�
und innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten, zwischen 
Menschen und Orten, vollständig angeht. Denn die 
ökologischen Herausforderungen, mit denen wir heute 
konfrontiert sind, resultieren auch direkt aus dem sehr 
ungleichen� und� untragbaren� Wirtschaftssystem,� das�
sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. 

4.6.2.1.  Ein gerechter Übergang für die 
Beschäftigten 

Die ehrgeizigen Ziele des Pariser Abkommens werden 
in� relativ�kurzer�Zeit� einen�beispiellosen�gesellschaft-
lichen�und�wirtschaftlichen�Wandel�nach�sich�ziehen,�

sofern� die� Teilnehmerländer� ihren� Verpflichtungen�
nachkommen,� ihre� Volkswirtschaften� auf� nachhalti-
gere Produktions- und Konsumsysteme anzupassen. 
Die Umstrukturierung von Produktionsprozessen kann 
eine Triebfeder für technologischen Fortschritt, nach-
haltige� Entwicklung,� neue� Berufe� und� die� Schaffung�
von Arbeitsplätzen, aber auch für soziale Innovation 
sein.�Der�Übergang� zu� einem�kohlenstoffarmen�Wirt-
schaftsmodell�wird� jedoch�gravierende�Auswirkungen�
auf� die� Beschäftigung� haben.� Diesen� Entwicklungen�
und� ihren� Auswirkungen� auf� die� Beschäftigten� in�
Bezug� auf� Arbeitsorganisation,� Qualifikationsbedarf,�
Investitionskapazität�und�Beschäftigung�vorzugreifen,�
steht daher im Mittelpunkt der hier vorgelegten Emp-
fehlungen. 

Es�wird�erwartet,�dass�von�der�wirtschaftlichen�Trans-
formation� insbesondere� Unternehmen� profitieren�
werden, die im Umweltsektor tätig sind. Investitionen 
in�erneuerbare�Energien�und�Energieeffizienz�werden�
Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe, im 
Maschinenbau, im Fahrzeugbau, in Versorgungsun-
ternehmen, im Bauwesen und in deren Lieferketten 
schaffen.� In� der� EU�wird� die�Gesamtbeschäftigung� in�
den� sogenannten� „Öko-Industrien“� bereits� auf� 1-2%�
der�europäischen�Gesamtbeschäftigung�(4,2�Millionen�
Arbeitsplätze) geschätzt.151 In einigen Ländern (wie 
den Vereinigten Staaten) ist der Umweltsektor bereits 
größer�als�die�Luft-�und�Raumfahrt-�und�die�Rüstungs-

»Das Bemühen 
um Umwelt- 
und Klima-
schutz kann 
durch die Be-
kämpfung von 
Ungleichheiten 
profitieren.«

150 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
151 Quelle: Eurostat 
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industrie. Einige Sektoren erleben eine sehr starke 
Beschäftigungsdynamik� (erneuerbare� Energien,� Wär-
metechnik,�Abfallwirtschaft).�Diese�Entwicklung�wird�
sich in den kommenden Jahren sicher fortsetzen. Laut 
EU-Kommission hat der Sektor der erneuerbaren Ener-
gien das Potenzial, bis zum Jahr 2030 drei Millionen 
neue�Arbeitsplätze�zu�schaffen.152

Es wird auch erwartet, dass die Transformation neue 
Einschnitte mit sich bringt, beispielsweise in kohlen-
stoffintensiven� Industrien.� Diese� Risiken� können� in�
einer geringeren Nachfrage nach bestimmten Pro-
dukten, einem höheren Investitionsbedarf aufgrund 
strengerer Umweltstandards sowie einem höheren 
Kohlenstoffpreis� bestehen.� In� einigen� Sektoren� kann�
die Entwicklung neuer Technologien zu einem höhe-
ren Automatisierungsgrad der Produktionsprozesse 
führen, was wiederum den Bedarf an Arbeitskräf-
ten verringert. Werden diese Risiken nicht gezielt 
gesteuert, können Restrukturierungen, Massenent-
lassungen und Werksschließungen die Folge sein.153 
Auch auf die Qualität von Arbeitsplätzen kann sich 
die Transformation auswirken. Zwar wird durch die 
Transformation� der� Wirtschaft� insbesondere� ein�
Anstieg�der�Nachfrage�nach�Arbeitskräften�mit�hohen�
und�mittleren� Qualifikationsanforderungen� erwartet.�
Aber� auch� niedrigqualifizierte� Jobs� werden� als� Folge�
der� wirtschaftlichen� Umstrukturierungen� entste-
hen,� also� Arbeitsplätze� in� Segmenten,� die� häufig� von�
schlechteren Arbeitsbedingungen und Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gezeichnet 
sind. 

Um bei der Steuerung dieser Entwicklungen erfolg-
reich zu sein, ist eine starke, stabile und kohärente 
Politik erforderlich, die darauf abzielt, sowohl sich 
entwickelnde Sektoren als auch traditionellere Indust-
rien zu unterstützen, die als Motor für die Entwicklung 
nachhaltigerer Produktionsprozesse dienen können. 
Als Priorität muss es dabei gelten, soziale Strukturen zu 
schützen und zu erhalten, den Übergang zu erleichtern 
und�gleichzeitig�die�Lebensbedingungen�der�Betroffe-
nen zu verbessern. 

Die erneuerbare Energiewirtschaft hat 
das Potenzial, bis zum Jahr 2030 drei 
Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen.

»Als Priorität muss es dabei gelten, 
soziale Strukturen zu schützen 
und zu erhalten, den Übergang zu 
erleichtern und gleichzeitig die 
Lebensbedingungen der Betroffe-
nen zu verbessern.«

152 Arbeitsdokument�der�Kommissionsdienststellen�–�Exploiting�the�employment�potential�of�green�growth�SWD/2012/0092�final
153 https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20Guide_EN.pdf



157 157 

Jenseits� von� Qualifizierung:� Kompetenzaufbau�
fördern�und�Beschäftigungsfähigkeit�verbessern�
Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft wird voraussichtlich sehr starke Auswirkungen auf die Kom-
petenzen und Qualifikationen haben, nach denen auf dem Arbeitsmarkt Nachfrage besteht. Voraussichtlich wird 
dies eine große Anzahl von Beschäftigten betreffen, insofern dass der Bedarf an bestimmten Qualifikationsprofilen 
steigt und die Nachfrage nach anderen sinkt. Beschäftigte, deren Arbeitsplätze aufgrund des Klimawandels oder auf-
grund der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, sollten nicht den Preis für diesen 
Wandel zahlen müssen. Die Gewährleistung eines gerechten Übergangs erfordert eine Anpassung der Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme, aber auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die aktiv die Schaffung von Arbeitsplätzen unter-
stützt und Ausbildung und lebenslanges Lernen fördert. 

• In Regionen, die von kohlenstoffintensiven Tätigkeiten abhängig sind, sollte der Übergangsprozess dazu führen, 
dass Beschäftigte durch Maßnahmen unterstützt werden, die auf Umschulungen von Beschäftigten in ver-
schwindenden Branchen setzt, um diese für die Beschäftigung in wachsenden Sektoren zu qualifizieren. 

• In den Sektoren und Regionen, die am stärksten von der ‚grünen‘ Transformation der Wirtschaft betroffen sind, 
müssen sowohl Herausforderungen als auch Chancen im Zusammenhang mit dem Entkarbonisierungspro-
zess identifiziert und Initiativen zur Umschulung und Verlagerung von Beschäftigung in wachsende Sektoren 
gefördert werden 

Die Transformation der europäischen Industrie 
fördern und gute Arbeitsplätze in einer nachhalti-
gen�und�kohlenstoffarmen�Wirtschaft�schaffen�

• Entwicklung integrierter Industriepolitiken, die mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, 
der Industrie klare strategische Ziele, einen stabilen regulatorischen, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen 
Rahmen bieten und dadurch die Schaffung grüner und guter Arbeitsplätze fördern 

• Förderung öffentlicher und privater Investitionen in grüne Technologien durch die europäische Forschungs-
förderung sowie durch die Schaffung europäischer Technologieplattformen für Technologien mit geringen 
oder keinen Kohlenstoffemissionen. 

• In Regionen und Branchen, die vom Übergang am stärksten betroffen sind, die wirtschaftliche Diversifizierung 
sowie die Annahme von Strategien und Maßnahmen fördern, die einen gerechten Übergang für die Beschäftig-
ten ermöglichen. Dazu sollten insbesondere Investitionen in nachhaltige Sektoren begünstigt, technologische 
Innovation gefördert und Förderprogramme bereitgestellt werden. 

Angemessener sozialer Schutz 
Wie in der Agenda für menschenwürdige Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation154 betont wird, ist die soziale 
Sicherung ein grundlegendes Menschenrecht. Die Gewährleistung eines gerechten Übergangs erfordert angemes-
sene und wirksame Schutzmaßnahmen (Arbeitslosengeld, Krankenversicherung, Sozialleistungen, Renten und 
Pesnionen usw.), die die Betroffenen schützen und die soziale Eingliederung sowie die Beseitigung und Verhütung 
von Armut ermöglichen. 

• Integration angemessener sozialer Sicherungsmaßnahmen in die nationale Klimaschutzpolitik, ein-
schließlich Maßnahmen, die speziell auf Beschäftigte und Berufsgruppen zugeschnitten sind, die von großen 
strukturellen Veränderungen betroffen sind.

154 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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4.6.2.2.  Ein gerechter Übergang für Verbrau-
cher 

Es ist mittlerweile eine weitverbreitete Ansicht, dass 
ein nachhaltiger Lebensstil und nachhaltige Konsum-
entscheidungen nur mit einem hohen verfügbaren 
Einkommen möglich und ethische, klimafreundliche 
und nachhaltige Entscheidungen nicht für alle glei-
chermaßen zugänglich sind.155 Eine Preisgestaltung, 
die die Klimakosten (wie die Ressourcenintensität) von 
Gütern und Dienstleistungen einbezieht, sollte durch 
einen politischen Rahmen unterstützt werden, der diese 
Auffassung�widerlegt�und�die�Zugänglichkeit�nachhaltiger�
Konsumverhalten für alle Verbraucherinnen und Verbrau-
cher verbessert. Ohne realistische Alternativen bleiben 
den Verbrauchern keine Wahlmöglichkeiten, während 
gleichzeitig Produzenten, die sich ganz auf eine exklusive 
Klientel von nachhaltigen Verbrauchern konzentrieren, 
hohe�Margen�anlegen�und�ihre�Profite�steigern�können.�

Um die Macht der Verbraucher für die Beschleunigung 
der� nachhaltigen� Transformation� der� Wirtschaft� zu�
nutzen, müssen für alle Einkommensgruppen nach-
haltige und ethische Wahlmöglichkeiten bestehen. Dies 
kann,� nicht� zuletzt� durch� Wirtschaftsmodelle,� wie� die�
digitale�Wirtschaft,�die�kollaborative�Wirtschaft�und�die�
Kreislaufwirtschaft,�genauso�wie�durch�Instrumente�der�
internationalen Zusammenarbeit, gelingen. 

• Entwicklung von Unterstützungsmechanismen, einschließlich öffentlicher Förderinstrumente und wirtschaft-
licher Anreize, um sicherzustellen, dass eine Infrastruktur und angemessene Unterstützung für Verbraucher 
geschaffen wird, die sich für einen kohlenstoffarmen Lebensstil entscheiden. Dazu zählt auch Unterstützung bei 
der Deckung der höheren Kosten für ethische/langlebige/nachhaltige Waren und Dienstleistungen. 

• Die Bürgerinnen und Bürger sollten nicht das Gefühl haben, dass die Klimaschutzpolitik mit einer ungerechten 
Bestrafung der Menschen verbunden ist, die (noch) keine andere Wahl haben, als auf die Produkte der fossilen 
Brennstoffwirtschaft zurückzugreifen. 

• Zu oft wird das Verursacherprinzip falsch angewandt und werden Verbrauchern Abgaben aufgezwungen, wenn 
ihnen keine gangbaren Alternativen zur Verfügung stehen. Um Verhaltensänderungen in die erforderliche 
Richtung voranzutreiben, ist die Nachhaltigkeitspolitik darauf angewiesen, dass Beiträge von Verbrauchern zur 
Steigerung von Nachhaltigkeit deutlich gekennzeichnet, priorisiert und angemessen finanziert sind. 

Es ist mittlerweile eine 
weitverbreitete An-
sicht, dass ein nachhal-
tiger Lebensstil und 
nachhaltige Konsum
-entscheidungen nur 
mit einem hohen ver-
fügbaren Einkommen 
möglich und ethische, 
klimafreundliche und 
nachhaltige Entschei-
dungen nicht für alle 
gleichermaßen zugäng-
lich sind.«

»

155 European Economic and Social Committee - Climate Justice (own-initiative opinion) - Section for Agriculture, Rural Development and the Environment - 2017 
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Fokus auf Automobilität 

Kraftfahrzeuge� tragen� zu� über� 60%� zu� den� CO2-Emissionen im Verkehrssektor bei und stellen damit einen 
offensichtlichen�Ansatzpunkt�für�Emissionsminderungsstrategien�dar.�Dabei�steht�in�der�europäischen�Automo-
bilindustrie besonders viel auf dem Spiel, und gerade hier ist die nachhaltige Transformation komplexer als in 
anderen Branchen. Neben der Dekarbonisierung schreiten die Digitalisierung der Produktion wie auch der Pro-
dukte an sich und eine Neugestaltung der globalen Lieferketten der Industrie allesamt zur gleichen Zeit voran. Und 
all dies geschieht in einem immer schnelleren Tempo.156 

Um diesen Strukturwandel zu lenken, muss die Europäische Kommission einen verbindlichen Fahrplan für die 
vollständige�Abschaffung�von�Fahrzeugen�mit�Verbrennungsmotoren�bis�2035�vorlegen.�Um�sicherzustellen,�dass�
alle�Akteure�–�und�insbesondere�Beschäftigte�und�Gemeinschaften,�die�von�solchen�Veränderungen�betroffen�sein�
werden – beteiligt sind, sollte sie unverzüglich eine Strategie für einen gerechten Übergang für den Automobilsek-
tor auf den Weg bringen, um die Veränderungen zu antizipieren und zu bewältigen. 

• Dieser Fahrplan sollte den weiter oben erörterten Grundsätzen der ortsbezogenen Politik folgen, um sicher-
zustellen, dass der Prozess der Ausmusterung von Verbrennungsmotoren sowohl für die Menschen als auch 
für die Arbeitnehmer fair ist. 

• Verbindliche Ziele für Ladeinfrastrukturen in den einzelnen Mitgliedsstaaten und eine nachhaltige Unter-
stützung der europäischen Batteriezellenindustrie sind ebenso notwendig. 

• Es sollten mehr EU-Mittel zur Verfügung stehen, um nationale, regionale und lokale Behörden bei der 
Umsetzung nachhaltiger Mobilitätspläne auf der Grundlage der Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger, 
insbesondere�der�schutzbedürftigsten,�zu�unterstützen.�

• Eine�weitgehende�Digitalisierung�und�Elektrifizierung�der�Fahrzeuge�sollte�eine�drastische�Veränderung�der�
Mobilität�ermöglichen�und�neben�neuen�Konnektivitätsfunktionen�und�neuen�Funktionen�für�den�öffent-
lichen Nahverkehr auch die Entwicklung von Diensten und Dienstleistungen mit sich bringen. Solch eine 
Strategie ist von entscheidender Bedeutung, da sie das Potenzial birgt, die Fahrzeugnutzung grundlegend 
zu�verändern.�Die�Europäische�Kommission�sollte�daher�die�Möglichkeiten�für�künftige�Veränderungen�von�
Mobilitätsmustern und die Rolle der individuellen Fahrzeugnutzung untersuchen und Maßnahmen und Stra-
tegien zur deren Steuerung entwickeln. 

• Um�eine� effizientere�Nutzung� von� Straßennetzen� und� sauberere�Mobilität� zu� ermöglichen,�muss� die� EU�
insbesondere�auf�den�Ausbau�des�öffentlichen�Verkehrs�setzen.�Solche�eine�Strategie�sollte�zur�Integration�
verschiedener�Verkehrsträger�führen,�um�eine�rationale�Aufteilung�der�Verkehrsaufgaben�zwischen�den�ein-
zelnen Verkehrsträgern, die Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Transport- und Zustelltechniken und 
-technologien, die Förderung alternativer Formen der Fortbewegung in städtischen Gebieten sowie verän-
derte Verhaltensweisen der Nutzer sicherzustellen.

156 Béla Galgóczi Towards a just transition: coal, cars and the world of work 2019
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4.6.2.3.  Der gerechte Übergang muss Energie-
armut beseitigen 

Energiearmut hat mittlerweile in ganz Europa ein besorgnis-
erregendes Ausmaß erreicht. Obwohl sich die Situation von 
Land zu Land unterscheidet, ist sie ein markantes Beispiel 
für die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Klimaschutz-
politik auf den Schutz der Schwächsten ausgerichtet ist. Für 
10% der EU-Bürger ist Energiearmut heute bereits Realität. 
Von 2007 bis 2018 sind die Strompreise für Haushalte laut 
Eurostat und ACER um rund 25% gestiegen. Für Gerechtig-
keit� im�Übergang� zu� einer� nachhaltigen�Wirtschaft� ist� es�
von entscheidender Bedeutung, dass die EU-Politik dieses 
Problem� angeht� und� alle� regressiven� Verteilungseffekte,�
die Klimamaßnahmen auf die Bürger haben könnten, aus-
gleicht. Die Bekämpfung der Energiearmut im breiteren 

 
Kontext einer EU-Gesamtstrategie zur Armutsbekämpfung 
sollte daher eine der obersten Prioritäten der Europäischen 
Kommission und der Mitgliedsstaaten sein. 

Für 10% der 
EU-Bürger ist 
Energiearmut 
heute bereits 
Realität.«

»

• Einführung eines europäischen Rechtsrahmens, der klarstellt, dass der Zugang zu Energieversorgung ein sozia-
les Grundrecht ist. Zu diesem Zweck sollte eine europäische Definition von Energiearmut festgelegt werden, die 
von den Mitgliedsstaaten gemäß ihren nationalen Gegebenheiten angepasst werden kann, um dieses Recht so 
effizient wie möglich in den nationalen Rechtsordnungen zu verankern. Der Zugang zu Energie muss für alle in 
Europa sicher, nachhaltig und bezahlbar sein, auch durch die Förderung von Sozialtarifen. 

• Um die Grundursachen der Energiearmut zu bekämpfen, sollte die Renovierungsrate von Wohnungen und 
Wohnhäusern durch nachgeschärfte Ziele in Bezug auf Energieeffizienz und eine Richtlinie über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden verdreifacht werden. In diesem Zusammenhang sollten Kriterien festgelegt 
werden, die sicherstellen, dass entsprechende Förderinstrumente zu einem erheblichen Teil einkommensschwa-
chen und energiearmen Haushalten zugutekommen. Eine ‚Europäische Beobachtungsstelle für Energiearmut‘, 
die alle Stakeholder zusammenbringt, sollte ebenfalls angestrebt werden, nicht zuletzt, um zur Entwicklung 
europäischer Indikatoren für Energiearmut beizutragen. Ein gerechter Übergang bedeutet, sicherzustellen, dass 
alle mit sauberer, erschwinglicher und zugänglicher Energie versorgt werden. 

• Europäische Anreize für effizientere Verfahren auf Ebene der Mitgliedsstaaten: Entsprechend aufgestockte 
Finanzierungsinstrumente der EU sollten lokalen, regionalen und nationalen Behörden helfen, administrative, 
finanzielle und wirtschaftliche Hindernisse zu überwinden, um Renovierungen für alle zugänglich zu machen. 
Kommunen und Gemeinden sind Schlüsselakteure in diesem Zusammenhang und sollten daher im Mittelpunkt 
von Unterstützungsleistungen stehen. 

• Der Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamtstromerzeugung hat sich in der EU zwischen 2004 und 2015 
mehr als verdoppelt (von 14% auf 29%). In den Bereichen Heizung, Gebäude und Industrie sowie im Verkehr ist 
der Fortschritt bislang jedoch bestenfalls verhalten. So ist beispielsweise der Anteil erneuerbarer Energien am 
Kraftstoffverbrauch im Verkehr im gleichen Zeitraum von 1% auf 6% gestiegen. 

• Durch Umschichtung von Subventionen und bessere Koordinierung können Maßnahmen, die dem Kampf gegen 
Energiearmut dienen, auch Lösungen für den Aufbau einer sauberen Energieinfrastruktur und -versorgung 
unterstützen. 

• Öffentliche Subventionen zugunsten fossiler Brennstoffe müssen so schnell wie möglich eingestellt werden, 
andernfalls werden Steuergelder zur Subventionierung veralteter Technologien verwendet – auf Kosten anderer 
dringender und langfristiger öffentlicher Prioritäten, um einen gerechten Übergang für alle zu gewährleisten. 
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Klimagerechtigkeit vor Gericht: weltweite Zunahme der Klagen im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel 

Die Zahl der Klagen im Zusammenhang mit dem Klimawandel nimmt weltweit zu. Zwar bleiben erfolgreiche 
Klagen auf Schadenersatz wegen Klimaschäden nach wie vor die Ausnahme, allerdings wird der Zusammen-
hang von Klimaschutz und Menschenrechten durch Gerichte in aller Welt zunehmend anerkannt. Dieser 
Trend veranschaulicht, dass Gerichte zunehmend konsequent dem Grundsatz folgen, dass Regierungen 
rechtlich belangt werden können, wenn sie nicht ausreichende Maßnahmen ergreifen, um absehbaren Scha-
den infolge des Klimawandels zu verhindern. 

Am 20. Dezember 2019 bestätigte der niederländische Oberste Gerichtshof die früheren Entscheidungen im 
Klimafall�Urgenda�und�stellte�fest,�dass�die�niederländische�Regierung�verpflichtet�ist,�Emissionen�im�Ein-
klang�mit�ihren�Menschenrechtsverpflichtungen�dringend�und�erheblich�zu�reduzieren.�

Ein Pariser Gericht hat den französischen Staat verurteilt, weil er die Klimakrise nicht ausreichend angeht 
und seine Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen nicht eingehalten hat. Das Gericht sprach den Staat 
der� „Nichteinhaltung�seiner�Verpflichtungen“�zur�Bekämpfung�der�globalen�Erwärmung�schuldig.�Die�als�
„Jahrhundertaffäre“�betitelte�Klage�wurde�von�vier�französischen�Umweltverbänden�im�Anschluss�an�eine�
von 2,3 Millionen Menschen unterzeichnete Petition eingereicht. 

Im April 2021 hat das deutsche Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil festgestellt, dass 
wesentliche Teile der Klimagesetzgebung des Landes unzureichend sind. Das deutsche Klimagesetz sei teil-
weise� verfassungswidrig,� weil� es� die� Klimalast� schmerzhafter� Einsparungen� auf� künftige� Generationen�
verlagere.�Das�Gericht�verpflichtete�die�Regierung,�bis�Ende�2022�Nachgeschärfte�Ziele�für�die�Einsparung�
von Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 vorzulegen.

Am 17. Juni 2021 hat das Brüsseler Gericht erster Instanz die belgischen Behörden wegen ihrer fahrlässigen 
Klimapolitik kollektiv verurteilt. Die Richter entschieden, dass die belgische Klimapolitik unzureichend ist 
und�nicht�nur�die�gesetzliche�Fürsorgepflicht,�sondern�auch�die�Menschenrechte�verletzt.�

Die� Tatsache,� dass� einige� dieser� Entscheidungen� ausschließlich� auf� den� Rechten� künftiger� Generationen�
beruhen, ist ein innovativer Aufbruch. Tatsächlich sollten diese Entscheidungen als Blaupause für Klagen in 
anderen Ländern dienen und die Logik der generationenübergreifenden Klimagerechtigkeit zur Anwendung 
bringen. Klagen gegen Unternehmen von Menschen, die durch den Klimawandel geschädigt wurden, können 
zur Verwirklichung einer gerechten Transformation beitragen. Darüber hinaus können Klagen auch Auslö-
ser und Treiber für die langfristige Etablierung von Mechanismen sein, um eine gerechte Entschädigung für 
jeden�vom�Klimawandel�betroffenen�Bürger�zu�gewährleisten.157

157 https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/politikpapiere/pp9_2018/pdf/wbgu_policypaper_9.pdf





Vieles deutet darauf hin, dass sich 
die Menschheit in Folge der globalen 
Umweltzerstörung akuter und lebens-
bedrohlicher Gefährdungen ausge-
setzt sieht. Führende Klimaforscher 
befürchten, dass die Erderwärmung 
Kipppunkte in den Ökosystemen un-
seres Planeten auslösen wird, die zu 
möglicherweise unumkehrbaren Ka-
tastrophen ungekannten Ausmaßes 
führen werden, sofern nicht umge-
hend und entschieden gehandelt wird.
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Zusammenfassung 

Vieles deutet darauf hin, dass sich die Menschheit in 
Folge der globalen Umweltzerstörung akuter und lebens-
bedrohlicher Gefährdungen ausgesetzt sieht. Führende 
Klimaforscher befürchten, dass die Erderwärmung 
Kipppunkte in den Ökosystemen unseres Planeten aus-
lösen wird, die zu möglicherweise unumkehrbaren 
Katastrophen ungekannten Ausmaßes führen werden, 
sofern nicht umgehend und entschieden gehandelt 
wird. Die Verringerung des globalen Treibhausgasaus-
stoßes muss somit mit höchster Priorität vorangetrieben 
werden. Scheitern darf und kann hierbei keine Option 
sein. Denn fraglos würden die Erschütterungen, die 
ansonsten unausweichlich wären, nicht nur die Umwelt 
schädigen, von der wir Menschen abhängig sind, 
sondern auch zur Schwächung unserer politischen, wirt-
schaftlichen�und�sozialen�Systeme�führen.�

Der�Klimawandel�ist�ein�„Krisenmultiplikator“,�der�tief-
greifende Auswirkungen auf Frieden und die Stabilität 
in der Welt hat. Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass 
Umweltzerstörung und menschengemachter Klimawan-
del die Paradebeispiele für die destruktive Ausrichtung 
unseres� heutigen� Wirtschafts-� und� Entwicklungsmo-
dells sind. Weniger bekannt ist jedoch nach wie vor, wie 
sehr die Umweltkrise und Ungleichheiten sowie Unge-
rechtigkeiten ineinandergreifen: Das reichste 1% der 
Erde ist für doppelt so viele CO2-Emissionen verantwort-
lich�wie�die�gesamte�ärmste�Hälfte�der�Menschheit.�Das�
Gleiche gilt für die globale Umweltverschmutzung und 
ihre schädlichen Auswirkungen auf Natur und Mensch. 

Ökologische Krisen verstärken Ungleichheiten, ebenso 
wie Ungleichheiten Umweltschäden verstärken. 

Dass die Europäische Union beispiellose umweltpoli-
tische Ambitionen zeigt, ist unbestreitbar. Das Ziel 
der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 ist zu einem 
rechtsverbindlichen Ziel der EU-Politik geworden und 
ebnet somit den Weg für eine dringend benötigte ehr-
geizige Umweltagenda. Aus Sicht der ICSE sollte dies 
Gelegenheit zu einer ambitionierten und breit gefassten 
Umgestaltung Europas bieten. Eine echte Umweltagenda 
darf dabei nicht nur darauf abzielen, unsere Lebens-
grundlage und den Planeten zu schützen, sondern muss 
durch eine vollwertige sozial-ökologische Agenda aktiv 
zur Erreichung nachhaltigen sozialen Zusammenhalts 
beitragen.

Zu diesem Zweck wird ein umfassender Ansatz zur Redu-
zierung von CO2-Emissionen mit dem Ziel vorgeschlagen, 
die CO2-Bepreisung, die Verteilung der dadurch ent-
stehenden Lasten und die europäische Klimapolitik 

»Der Klimawandel ist ein ,Krisen-
multiplikator ,̒ der tiefgreifende 
Auswirkungen auf Frieden und 
Stabilität in der Welt hat.«

»Ökologische 
Krisen verstär-
ken Ungleichhei-
ten, ebenso wie 
Ungleichheiten 
Umweltschäden 
verstärken.«
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in ihrer Gesamtheit aufeinander abzustimmen, um 
eine gerechte Verteilung von Handlungs- und Entwick-
lungsspielräumen zwischen Ländern und Stakeholdern 
herbeizuführen. Insbesondere sollten Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung verwendet werden, um möglichen 
negativen�sozialen�und�wirtschaftlichen�Folgen�des�Ent-
karbonisierungsprozesses entgegenzuwirken.

Ebenso wichtig ist es, die Klimaziele der Europäischen 
Union für 2030 in einen konkreten politischen Rahmen 
einzubetten, der deren Umsetzung plausibel und realis-
tisch macht. Zu diesem Zweck sollte die EU als führender 
Förderer� von� Transformationsmaßnahmen� auftreten,�
indem sie eine integrierte Industriepolitik entwickelt, 
die sich auf strategische Missionen im Zusammenhang 
mit der Entkarbonisierung konzentriert, die Infrastruk-
turpolitik und die Mobilitätspolitik an diese langfristige 
Vision anpasst, nachhaltige Produktion und nachhalti-
gen Konsum fördert und Maßnahmen zur Erweiterung 
der�natürlichen�Kohlenstoffsenken�in�die�Wege�leitet.�

Die Logik des nachhaltigen sozialen Zusammenhalts hat 
bei der Gestaltung von Klima- und Umweltschutzmaß-
nahmen das Potenzial, kurz- und langfristige Vorteile 

für� Umwelt� und� Gesellschaft� zu� erzeugen,� indem� sie�
die intrinsischen Verbindungen zwischen sozialen und 
ökologischen Systemen als Grundlage für eine gerechte 
und� nachhaltige� Wirtschaft� und� Gesellschaft� in� den�
Vordergrund rückt. Unter anderem leitet sich hieraus 
der� Auftrag� an� die� EU-Politik� ab,� Fragen� der� Biodiver-
sität mit größerer Aufmerksamkeit zu belegen, um die 
Wechselwirkungen zwischen menschlichen Aktivitä-
ten, Ökosystemen und dem Klima in den Blick nehmen 
zu können. Hieraus ergibt sich nicht zuletzt, dass eine 
moderne Gesundheitspolitik eines kohärenten Ansatzes 
bedarf, der sowohl die Gesundheit von Menschen als 
auch die Gesundheit von Ökosystemen zum Gegenstand 
macht. Auch im Hinblick auf die Nahrungsmittelversor-
gung ergibt sich die Notwendigkeit eines Umsteuerns. So 
gilt es, vollständige Kohärenz zwischen Gemeinsamer 
Agrarpolitik, Ernährungs-, Umwelt- und Klimapolitik zu 
gewährleisten.�Da�Luft-,�Wasser-�und�Bodenverschmut-
zung sowie die Verwendung gefährlicher Chemikalien 
die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger gefährden 
können,�fordert�die�ICSE�schließlich�die�Schaffung�eines�
einheitlichen Rechtsrahmens auf EU-Ebene, der den 
komplexen�Verflechtungen�zwischen�den�für�Umwelt�und�
Gesundheit relevanten Politikbereichen gerecht wird. 

» Die Logik des nachhaltigen sozialen 
Zusammenhalts hat bei der Gestal-
tung von Klima- und Umweltschutz-
maßnahmen das Potenzial, kurz- und 
langfristige Vorteile für Umwelt und 
Gesellschaft zu erzeugen, indem sie 
die intrinsischen Verbindungen zwi-
schen sozialen und ökologischen Sys-
temen als Grundlage für eine gerech-
te und nachhaltige Wirtschaft und Ge-
sellschaft in den Vordergrund rückt.«



5.1.  Einführung

Die COVID-Krise hat eine globale Kettenreaktion 
ausgelöst, die zum fast vollständigen Stillstand der 
Weltwirtschaft�geführt�hat.�Mittlerweile� ist�allgemein�
anerkannt, dass diese Pandemie ein eindrucksvolles 
Beispiel für das Ausmaß der Folgen der fortschreiten-
den globalen Umweltzerstörung ist. Diese weltweite 
Gesundheitskrise ist in ihrem Ursprung eine öko-
logische Krise: Das Virus hat – wie SARS, MERS, 
Ebola – einen tierischen Ursprung. Der Verlust der 
biologischen Vielfalt in den Ökosystemen hat die Rah-
menbedingungen� geschaffen,� die� das� Aufkommen�
der COVID-19-Pandemie (eine sogenannte Zoonose) 
begünstigt und erst ermöglicht haben. 

Während die politische Aufmerksamkeit fest auf den 
Kampf gegen das Virus gerichtet war, hat die Welt 
gleichzeitig erneut extreme Wetterphänomene erlebt. 
Um nur einige zu nennen: Hitzewellen in Sibirien, 
Sommerdürren in Europa, Waldbrände in Australien 
und Kalifornien und Stürme in Bengalen, die zwei 
Millionen Menschen zwangen, ihre Häuser zu evaku-
ieren. Alles deutet darauf hin,158 dass die Menschheit 
bei der Zerstörung des planetaren Ökosystems so weit 
gegangen ist, dass ihr eigener Fortbestand mittlerweile 
extremen Gefährdungen ausgesetzt ist. 

Klimaforscher sind sich einig, dass die globale Erwär-
mung und die Zerstörung der Biodiversität unseren 
Planeten aus dem Gleichgewicht zu bringen droht. Diese 
Erschütterungen schädigen nicht nur die Umwelt, von 
der wir als Menschheit abhängig sind, sondern schwä-
chen� auch� unsere� politischen,� wirtschaftlichen� und�
sozialen Systeme. Durch die COVID-Pandemie werden 
sich die Menschen der Macht der Natur und des Ausma-
ßes der gegenseitigen Abhängigkeit ihrer Schicksale 
über Grenzen und Generationen hinweg immer stärker 
bewusst. Dieser Weckruf wird jedoch bei weitem nicht 
ausreichen. 

Der� Klimawandel� ist� ein� ‚Krisenmultiplikator‘,� der�
tiefgreifende Auswirkungen auf den internationalen 
Frieden und die Stabilität hat. In der Tat ist allge-
mein bekannt, dass die Umweltzerstörung und der 
menschengemachte Klimawandel, die durch eine aus-
beuterische� Weltwirtschaft� verursacht� werden,� das�
Paradebeispiel für die Nicht-Nachhaltigkeit des heu-
tigen Entwicklungsmodells sind. Weniger beachtet 
werden seine ungleichen Grundlagen: Das reichste 
Prozent der Weltbevölkerung ist für doppelt so viele 
CO2-Emissionen� verantwortlich�wie� die� ärmste�Hälfte�
der Menschheit,159 während die verheerenden Auswir-
kungen des Klimawandels stärker denn je zu spüren 
sind. Das Gleiche gilt für die globale Umweltverschmut-
zung und ihre schädlichen Auswirkungen auf Natur 
und Mensch, die nicht hinnehmbare Ungerechtigkeiten 
erzeugen (siehe Kapitel 4 ‚Die Notwendigkeit eines gerech-
ten Übergangs in einer Welt im Wandel‘160). If nothing or 
too few is done, these “extreme inequalities”, at work 
for several decades, could precipitate the world towards 
both climate and social chaos.

»Klimaforscher sind sich einig, 
dass die globale Erwärmung und 
die Zerstörung der Biodiversität 
unseren Planeten aus dem 
Gleichgewicht zu bringen droht.«

158 In�den�letzten�zwei�Jahrzehnten�erlebte�Europa�bereits�eine�erhöhte�Häufigkeit�von�Dürren�mit�einem�geschätzten�Schaden�von�etwa�100�Milliarden�Euro.�Ionita,�M.�et�al.�The�European�droughts�from�a�
climatological perspective. Hydrol. Earth Syst. Sci. 21, 1397–1419 (2017).

159 Die reichsten 10% der Weltbevölkerung, etwa 630 Millionen Menschen, waren über den Zeitraum von 25 Jahren für rund 52% der globalen Emissionen verantwortlich, wie die Studie ergab:  
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf

160 Die Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung sind für bestimmte Untergruppen aufgrund von territorialen Unterschieden und Wohlstand tendenziell schwerwiegender. Mit ande-
ren Worten, die Haushalte mit niedrigem Einkommen sind am wenigsten für CO2-Emissionen�verantwortlich,�leiden�aber�am�meisten�–�gezwungen,�mit�Schadstoffen�und/oder�direkten�Auswirkungen�
des Klimawandels zu leben, für deren Vermeidung die Verschmutzer selbst zahlen. 
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Ökologische Krisen verstärken Ungleichheiten, 
ebenso wie Ungleichheiten Umweltschäden ver-
stärken. Um ungerechte Verteilungswirkungen von 
Klimaschutzmaßnahmen zu vermeiden, müssen diese 
so�gestaltet�sein,�dass�negative�Effekte,�die�die�Ungleich-
heit erhöhen würden, vermieden oder kompensiert 
werden. Andernfalls werden solche Maßnahmen, wie 
beispielsweise die CO2-Besteuerung, als ungerecht 
empfunden. Die Folge davon könnte weitverbreiteter 
Widerstand gegen Klimaschutz sein, was die notwen-
dige� Transformation� von�Wirtschaft� und� Gesellschaft�
hin zu Klimaneutralität und Nachhaltigkeit gefähr-
den würde. Ein markantes Beispiel hierfür ist die 2018 
in Frankreich entstandene Gelbwesten-Bewegung, 
deren� heftige� Proteste� die� französische� Regierung�
dazu zwangen, ihre Pläne zur Besteuerung von CO2-
Emissionen aufzugeben. Wie der französische Hohe 
Klimarat (HCC)161 feststellte, hätte eine Erhöhung der 
CO2-Besteuerung auf das ursprünglich für das Jahr 2022 
geplante Niveau Mehrkosten von fast 1% des verfügba-
ren Einkommens für die ärmsten 10% der Haushalte 
bedeutet, gegenüber nur 0,3% für die reichsten 10%.162

Solche Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen 
sind�offensichtlich�nicht�dem�Anliegen�dieses�Berichtes�
vereinbar, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
miteinander in Einklang zu bringen, und müssen daher 
vermieden werden.

Der letzte Sonderbericht des Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC, Zwischenstaatlicher Aus-
schuss für Klimaänderungen) stellt fest, dass die Welt 
bereits 1°C wärmer ist als vor dem Beginn des industriel-
len Zeitalters. Zwischen 2030 und 2050 wird die globale 
Erwärmung voraussichtlich um 1,5°C zunehmen.163 
Mit der Unterzeichnung des Pariser Abkommens164 
that sich die EU zum Ziel einer weltweiten Netto-Kli-
maneutralität�bis�zum�Jahr�2050�verpflichtet.�Mit�dem�
Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindes-
tens 55% zu senken, ist der Europäische Grüne Deal die 
Leitstrategie der Europäischen Union zur Bekämpfung 
des Klimawandels und der Fahrplan zu einem klima-
neutralen Europa bis 2050.165 Darüber hinaus hat die 
Europäische Kommission mit der Arbeit am sogenann-
ten� „Fit� for� 55-Paket“� begonnen,� das� Initiativen� und�
Überarbeitungen bestehender europäischer Rechts-
akte umfasst, die sowohl an den neuen Zielen für 2030 

als auch an dem langfristigen Ziel für 2050 ausgerichtet 
werden sollen. 

Es ist unbestreitbar, dass die Europäische Union bei-
spiellose umweltpolitische Ambitionen zeigt, um den 
Bedrohungen zu begegnen, mit denen wir als Mensch-
heit konfrontiert sind. Das Ziel der Klimaneutralität bis 
2050 ist zu einem rechtsverbindlichen Ziel geworden 
und ebnet den Weg für eine dringend benötigte ehr-

geizige Umweltagenda. Der Weg zur Erreichung eines 
so ehrgeizigen Ziels war und ist jedoch sowohl in der 
Wissenschaft� als� auch� in� der� Politik� ein� seit� langem�
umstrittenes Thema.166 

Die Reduzierung von Treibhausgasen ist in der Tat 
eine absolute Notwendigkeit. Australische Klimaex-
perten167 stellten unlängst in einem viel diskutierten 
Bericht anhand einer Worst-Case-Szenario-Existenz-
risikoanalyse fest, dass eine zusätzliche Erwärmung 
um�2°C�katastrophale�Folgen�für�unsere�Gesellschaften�
haben�würde.�In�ihrem�Szenario�werden�„Kipppunkte“�
erreicht, sofern die Politik es versäumt, in den 2020er 
und 2030er Jahren erhebliche CO2-Emissionssenkun-

» Das reichste Pro-
zent der Weltbe-
völkerung ist für 
doppelt so viele 
CO2-Emissionen 
verantwortlich wie 
die ärmste Hälfte 
der Menschheit«

161 Der�französische�„Haut�Conseil�pour�le�Climat“�ist�ein�unabhängiges�Gremium,�das�den�Auftrag�hat,�der�Regierung�Ratschläge�und�Empfehlungen�zur�Umsetzung�öffentlicher�Maßnahmen�und�
Politiken zur Reduzierung der französischen Treibhausgasemissionen zu erteilen. Agir en cohérence avec les ambitions - Haut Conseil pour le Climat - 2019 -  
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_grand_public_2019.pdf 

162 Die Steuererhöhung wurde in dem Sinne als ungerecht empfunden, dass sie die einkommensschwache Bevölkerung verhältnismäßig stärker betraf, und deshalb von ihr abgelehnt, insbesondere von 
Menschen, die ihr Auto täglich zum Pendeln brauchten. 

163 IPCC AR5 Synthesebericht: Zwischen 2030 und 2052 wird die globale Erwärmung voraussichtlich um 1,5°C zunehmen. Dieser Anstieg um 1,5°C könnte bereits zwischen 20 und 30% der Biodiversität 
gefährden, während eine Erhöhung auf 2°C die Risiken von Dürren, Überschwemmungen, extremer Hitze erheblich verschlimmern würde. 

164 Sein Ziel ist es, die Erderwärmung auf deutlich unter 2, vorzugsweise auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen 
165 Am 21. April haben die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedsstaaten eine Einigung über das europäische Klimagesetz erzielt, das das Bekenntnis der EU zur Errei-

chung der Klimaneutralität bis 2050 festschreibt. Das Ziel für 2030 war erwartungsgemäß der härteste politische Kampf, aber die Parteien vereinbarten, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
„mindestens�55%“�gegenüber�dem�Niveau�von�1990�zu�senken.�Dieses�Ziel�wird�daher�zu�einer�rechtlichen�Verpflichtung�für�die�EU�und�ihre�Mitgliedsstaaten.�

166 Um sicherzustellen, dass bis 2030 ausreichende Anstrengungen zur Reduzierung und Vermeidung von Emissionen unternommen werden, führt das Klimagesetz einen Grenzwert 225 Mt CO2-
Äquivalente�zum�Beitrag�des�Abbaus�zum�Nettoziel�ein.�Das�Gesetz�sieht�auch�vor,�dass�die�Europäische�Union�bis�2030�eine�höhere�Netto-Kohlenstoffsenke�anstreben�soll.�Mit�der�Aufnahme�von�
„Kohlenstoffsenken“�(aus�der�Forst-�und�Landwirtschaft)�in�die�Gesetzgebung�würde�das�EU-Ziel�für�2030�einer�„Brutto“-Reduktion�von�52,8%�entsprechen.�

167 Existential climate-related security risk: A scenario approach - David Spratt & Ian Dunlop - May 2019
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gen zu realisieren.168 Das Konzept der Kipppunkte 
wurde dabei bereits vor zwei Jahrzehnten durch den 
Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen 
(IPCC) eingeführt. Es handelt sich hierbei um Ereig-
nisse, die zu langfristigen unumkehrbaren Klima- und 
Umweltveränderungen führen. Damals galten diese 
Brüche im Klimasystem allerdings nur dann als 
wahrscheinlich, wenn die globale Erwärmung das vor-
industrielle Niveau um mehr als 5°C übersteigt. 

Im Juni 2021 gab jedoch ein 4000-seitiger Bericht 
des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaän-
derungen (IPCC) Anlass zu Sorge. Weltweit führende 
Klimawissenschaftler äußern sich darin zunehmend 
besorgt, dass sogar ein Temperaturanstieg zwischen 
1 und 2°C Kipppunkte in den diversen Öko- und Kli-
masystemen Systemen der Erde auslösen könnte. 
Der� Bericht� beschreibt,� wie� der� Klimawandel� „das�
Leben auf der Erde in den kommenden Jahrzehn-
ten grundlegend verändern wird, selbst wenn die 
Menschheit die Treibhausgasemissionen verringert“, 
was durch Prognosen zu Nahrungsmittelversorgung, 
Wasserknappheit, Artensterben, Migration, Infek-
tionskrankheiten und extremen Wetterereignissen 
unterfüttert wird. 

Auf globaler Ebene hat die jüngste Welle von Ankün-
digungen von Staaten in aller Welt, auf das Erreichen 
von Klimaneutralität hinzuarbeiten, das 1,5°C des 
Pariser Abkommens realistischer erscheinen lassen. 
Tatsächlich hat der Climate Action Tracker (CAT) 
berechnet, dass die globale Erwärmung bis zum Jahr 
2100 infolge aller seit November 2020,169 verkündeten 
Netto-Null-Versprechen auf 2,1° C begrenzt werden 
könnte, während eine Erderwärmung um 2,9°C erwar-
tet werden müsste, wenn alles beim Alten bliebe. 

Aus Sicht der ICSE sollte die Aufmerksamkeit, die der 
Notwendigkeit des Klimaschutzes aktuell zuteilwird, 
genutzt werden, um eine vollständige, nachhaltige 
Transformation Europas vorzubereiten. Eine echte 
Umweltagenda zielt nicht nur darauf ab, unsere Lebens-
grundlage und die des Planeten Erde zu schützen, 
sondern auch Nachhaltigkeit und sozialen Zusammen-
halt durch eine umfassende sozial-ökologische Antwort 
auf den Klimawandel aktiv zu verbessern. 

Zu diesem Zweck schlägt die ICSE ein umfassendes 
Maßnahmenpaket vor, um der Klimakrise in all ihrer 
umwelt-� und� gesellschaftspolitischen� Dimensionen�
Rechnung zu tragen. Unser Ansatz zielt darauf ab, 
Empfehlungen zu entwickeln, die Fortschritt für alle 
ermöglichen, individuell und kollektiv. Unser Ziel ist 
es, sowohl Risiken als auch Chancen für Mensch und 
Gesellschaft� in� Bezug� auf� Arbeitsplätze� und� Beschäf-
tigungsqualität,� gesellschaftlichen� Zusammenhalt�
und soziale Gleichheit, territoriale Gerechtigkeit und 
Lebensqualität für alle zu erkennen und entsprechende 
Handlungsempfehlungen abzugeben. Die grüne (und 
digitale) Transformation kann und muss Triebfeder für 
den Fortschritt sein. 

Im Folgenden wird zunächst ein umfassender Ansatz 
zur Reduzierung der CO2-Emissionen mit dem Ziel vor-
geschlagen, die CO2-Bepreisung, die Verteilung der sich 
daraus�ergebenden�sozialen�und�wirtschaftlichen�Lasten�
und die Klimapolitik im Allgemeinen aufeinander 
abzustimmen. Wenn die CO2-Bepreisung und Umwelt-
steuern wichtige Instrumente zur Umsetzung des 
grünen Übergangs sind, ist es ebenso wichtig, die Vertei-
lungswirkungen dieser Instrumente zu berücksichtigen 
und� flankierende� Maßnahmen� zu� ergreifen,� um� ihre�
möglicherweise sozial ungerechten Auswirkungen zu 
mildern und einen gerechten Übergang zu gewährleis-
ten. Das Europäische Emissionshandelssystem (EHS) 
sollte durch eine niedrigere Emissionsobergrenze 
mit stärkeren jährlichen linearen Reduzierungen und 
eine Beendigung der Ausgabe kostenloser Emissions-

168 Den�Autoren�zufolge�würde�das�einen�Treibhauseffekt�auf�der�Erde�bewirken,�der�zu�einem�rapiden�Anstieg�des�Meeresspiegels�durch�das�Abschmelzen�des�grönländischen�Eisschildes�und�„weit 
verbreiteten Permafrostverlusten und großflächiger Dürre und Absterben im Amazonasgebiet“�führen�würde.�Der�„Treibhaus-Erde“-Effekt�würde�dazu�führen,�dass�„35% der globalen Landfläche und 55% der 
Weltbevölkerung mehr als 20 Tage im Jahr tödlichen Hitzebedingungen ausgesetzt sind, die über die Schwelle der menschlichen Überlebensfähigkeit hinausgehen“. Wenn beispielsweise steigende Temperaturen 
zum�Schmelzen�des�arktischen�Permafrostbodens�führen,�setzt�der�auftauende�Boden�Methan�frei,�ein�starkes�Treibhausgas,�das�wiederum�zu�mehr�Erwärmung�führt.�Weitere�Kipppunkte�sind�
das Abschmelzen der polaren Eismassen, das selbst bei einer raschen Reduzierung der CO2-Emissionen kaum rückgängig zu machen ist und den Meeresspiegel über viele Jahrzehnte katastrophal 
ansteigen lassen würde, und die Möglichkeit, dass der Amazonas-Regenwald plötzlich auf Savanne umschaltet. 

169 https://climateactiontracker.org/publications/global-update-paris-agreement-turning-point/

» Die Verringerung 
des globalen 
Treibhausgasaus-
stoßes muss mit 
höchster Priorität 
vorangetrieben 
werden. Schei-
tern kann und 
darf hierbei keine 
Option sein.«
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zertifikate� erheblich� reformiert� und� gestrafft� werden.�
In vollständiger Komplementarität mit diesem Ziel 
würde� der� von� progressiven� politischen� Kräften� seit�
langem befürwortete und nun von der Europäischen 
Kommission vorgeschlagene CO2-Grenzausgleichsme-
chanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism, 
CBAM) dafür sorgen, dass der Preis von Importen deren 
Kohlenstoffgehalt� genauer� widerspiegelt.� Daneben�
wird� argumentiert,� dass� künftige� Einnahmen� aus� der�
Kohlenstoffbepreisung�Maßnahmen� zum�Klimaschutz�
und�zur�Förderung�von�Klimagerechtigkeit�finanzieren�
sollten. Auch sollte die Einführung eines europäischen 
CO2-Budgets170 Regeln für die Verteilung der verblei-
benden Emissionsspielräume zwischen den Ländern 
aufstellen (unter Berücksichtigung der historischen 
Verantwortung jedes Landes für den Klimawandel, der 
Unterschiede�im�Lebensstandard�und�der�Demografie).�
Und natürlich wird sich das Kapitel auch damit befassen, 
wie�der�Weg� in�eine�kohlenstoffarme�Zukunft�notwen-
digerweise ein abgestimmtes Vorgehen erfordert, um 
Klimaschutzmaßnahmen, Regulierungsrahmen und 
Klimaziele mit dem Wunsch nach sozialem Zusam-
menhalt in Einklang zu bringen. Der Beitrag einer 
weitgehend nachhaltigen Produktions- und Konsum-
politik zu Fortschritten, sowohl bei der Verringerung 
der Treibhausgasemissionen als auch bei der Verbesse-
rung von Lebensbedingungen, wird in dieser Hinsicht 
von entscheidender Bedeutung sein. Parallel dazu ist 
ein generelles Umdenken in der Landnutzung (um die 
natürliche�Kohlenstoffbindung�zu�erhöhen)�eine�abso-
lute Notwendigkeit. 

Zweitens untergraben neben den Treibhausgasemis-
sionen auch andere ökologische Folgen menschlichen 
Handelns zunehmend die biologische Vielfalt des Pla-
neten und führen zu besorgniserregenden negativen 
Kettenreaktionen. Der wesentliche Zusammenhang 
zwischen der Biodiversität und der Gesundheit von 
Mensch, Umwelt, Nutztieren und Wildtieren und die 
sich daraus ergebenden Bedrohungen durch Krank-
heiten für Menschen, ihre Nahrungsmittelversorgung 
und�die�Wirtschaft�wurde�durch�den�COVID-Ausbruch�
eindeutig belegt. Ein Ansatz, der auf die Herstellung 
von�Synergieeffekten�im�Sinne�des�sozial-ökologischen�
Fortschritts abzielt, muss die wechselseitigen Abhän-
gigkeiten zwischen unseren sozialen und ökologischen 
Systemen als Grundlage für eine gerechte und nachhal-
tige�Wirtschaft�anerkennen.�In�diesem�Kapitel�werden�
daher synergetische Lösungen zur Abschwächung 
des Klimawandels und zur Erreichung umfassenderer 
Ziele wie Gesundheit und Umweltqualität im weiteren 
Sinne vorgeschlagen. Daraus ergibt sich nicht zuletzt 
ein Bekenntnis zu der Feststellung, dass Gesundheit im 
weitesten�Sinne�‚eins‘�ist.�Dies�fußt�auf�der�Erkenntnis,�
dass eine moderne Gesundheitspolitik die Gesundheit 
von Mensch und Umwelt als wechselseitig abhängige 
Variablen betrachten muss. Dieser Ansatz, den der 
europäische Grüne Deal zumindest teilweise aner-
kennt, veranlasst die ICSE, eine Reihe von neuartigen 
politischen Empfehlungen zu formulieren. Diese gehen 
deutlich über die Notwendigkeit der Vertiefung von 
EU-Kompetenzen im Bereich der Gesundheitspolitik 
hinaus, indem sie deutlich umfassender auf Fragen der 
Beschaffenheit�von�Nahrungsmittelsystemen,�der�Ver-
ringerung�der�Schadstoffbelastung�und�der�Gestaltung�
hochwertiger Gesundheitsdienste eingehen. 

»Die grüne (und digitale) 
Transformation kann und 
muss Triebfeder für den Fort-
schritt sein.«

170 Dieses Konzept wurde vom IPCC vorgeschlagen. Es legt fest, wie viel Treibhausgase unsere Menschheit in den nächsten Jahrzehnten ausstoßen kann. 
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5.2.  Ein gerechter Weg 
zur Klimaneutrali-
tät 

Mit dem Pariser Abkommen haben die unterzeich-
nenden Staaten vereinbart, Treibhausgasemissionen 
deutlich und zügig zu reduzieren. Die Konzentration von 
Kohlendioxid in der Atmosphäre steigt dennoch weiter 
an und erwärmt die Erde mit einer besorgniserregen-
den Geschwindigkeit. Die neuesten Emissionsdaten, 
die von der Europäischen Kommission am 1. April 
2021� veröffentlicht� wurden,� sorgten� allerdings� für�
Aufsehen. Sie zeigten die Auswirkungen der COVID-
Pandemie und eine auf insgesamt 13% geschätzte 
Emissionsminderung gegenüber dem Vorjahr für alle 
Wirtschaftssektoren,� die� am� EU-CO2-Zertifikatehan-
del teilnehmen. Die Aufschlüsselung der Daten171 zeigt 
allerdings, dass die Umweltverschmutzung durch 
Industriesektoren wie Zement, Chemie und Stahl nur 
um etwa 7% zurückgegangen ist, und dies hauptsäch-
lich aufgrund der verringerten Produktion während 
der COVID-Pandemie. Der Stromsektor verzeichnete 
einen Rückgang von 15,6%, während die Emissionen 

des� Luftverkehrs� aufgrund� von� Reisebeschränkungen�
um 63,8% einbrachen. Anders als im Stromsektor ist 
der CO2-Ausstoß in der Schwerindustrie seit 2012 kaum 
zurückgegangen. Ohne zusätzliche Maßnahmen ist 
auch ein Rückgang bis 2030 kaum zu erwarten. Tatsäch-
lich deutet vieles darauf hin, dass die Verringerung der 
Industrieemissionen nicht nur hinterherhinkt, sondern 
die Emissionen in den nächsten Jahren wahrscheinlich 
wieder ansteigen könnten. 

Die EU hat sich dem Ziel einer Netto-Klimaneutrali-
tät� bis� 2050� verpflichtet:� Der� europäische� Green� Deal�
mit seinem Klimagesetz gilt dabei als strategisches 
Kernelement, um bis 2030 mindestens 55% der Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren (zusammen mit dem 
„Fit�for�55-Paket“,�das�Initiativen�und�Überarbeitungen�
bestehender EU-Rechtsakte umfasst, um diese neuen 
Umweltziele zu erreichen). Diese weitreichenden Ini-
tiativen, die insgesamt einen deutlichen Politikwechsel 
darstellen, sollten dazu dienen, eine nachhaltige 
Transformation Europas voranzubringen, die sich 
insbesondere auf zwei Zielsetzungen konzentriert: 
eine gerechtere Lastenverteilung im Zusammenhang 
mit der Reduktion des Treibhausgasausstoßes und die 
Schaffung� eines� Mehrwerts� für� die� Menschen� durch�
eine fortschrittliche Umweltagenda. Um dies in Ein-
klang mit dem zentralen Anliegen dieses Berichts zu 
bringen, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
zu ermöglichen, werden im Folgenden daher eine Reihe 
von Empfehlungen zur Nachschärfung und Verbesse-
rung�des�„Green�Deal“-Maßnahmenpakets�entwickelt.�

» Diese weitreichenden Initiativen sollten 
dazu dienen, eine nachhaltige Transforma-
tion Europas voranzubringen, die sich ins-
besondere auf zwei Zielsetzungen konzen-
triert: eine gerechtere Lastenverteilung im 
Zusammenhang mit der Reduktion des 
Treibhausgasausstoßes und die Schaffung 
eines Mehrwerts für die Menschen durch 
eine fortschrittliche Umweltagenda.«

171 EU ETS emissions plummet due to pandemic as EUA surplus skyrockets - Sandbag - Apr 8, 2021.  
https://sandbag.be/index.php/2021/04/08/eu-ets-emissions-plummet-due-to-pandemic-as-eua-surplus-skyrockets/
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5.2.1.  CO2-Bepreisung: soziale und ökolo-
gische Ziele verknüpfen, sodass sie 
sich gegenseitig unterstützen 

Die�Kohlenstoffbepreisung�gilt�als�entscheidende�Stell-
schraube im Kampf gegen den Klimawandel: Ihren 
Verfechtern zufolge ermöglicht sie die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen, während sie gleichzeitig die 
Wirtschaft� ankurbelt� und� neue� Arbeitsplätze� schafft.�
Sie� trage� dazu� bei,� das� Wirtschaftswachstum� vom�
Emissionswachstum zu entkoppeln und baue auf dem 
Verursacherprinzip auf, wobei das grundlegende Ziel 
darin besteht, die Emissionskosten den Emittenten 
aufzuerlegen, was ein Weg sei, diese für die gravieren-
den ökologischen – und damit sozialen – Kosten von 
Treibhausgas-Emissionen�haftbar�zu�machen.�Die�CO2-
Bepreisung wird darüber hinaus als Instrument zur 
Förderung von Investitionen in saubere Technologien 
gesehen,� indem�finanzielle�Anreize� für�Verschmutzer�
geschaffen�werden,�um�Emissionen� zu� reduzieren.� So�
solle sie eine positive Veränderung des Produzenten- 
und Konsumentenverhaltens bewirken. 

Leider hat diese Sichtweise bis heute keinen großen 
Bezug zur Realität. Emissionspreise schränken die 
Emissionen zwar ein, haben bisher aber nicht zu ein-
schneidenden Minderungen geführt. Tatsächlich 
können CO2-Bepreisungsstrategien, sofern sie nicht 
reformiert werden, in der Praxis dazu neigen, die 
Optimierung� etablierter� Geschäftsmodelle� und� Tech-
nologien zu fördern, dabei jedoch grundlegendere 
Systemänderungen, die für eine tiefgehende Dekarbo-
nisierung erforderlich sind, vernachlässigen. 

Sollen CO2-Bepreisung und Umweltsteuern wichtige 
ökologische und steuerliche Instrumente zur Umset-
zung des grünen Übergangs werden, ist es außerdem, 
wie�schon�oft�festgestellt�wurde,172 ebenso wichtig, die 
Verteilungswirkungen dieser Instrumente zu berück-
sichtigen�und�flankierende�Maßnahmen� zu� ergreifen,�
um ihre möglicherweise sozial ungerechten Auswir-
kungen zu mildern. 

Das EU-Emissionshandelssystem in seiner ursprüng-
lichen Form ist ein aufschlussreiches Beispiel für die 
Unzulänglichkeiten der aktuell in diesem Bereich prak-
tizierten Ansätze. Laut einer aktuellen Studie173 hat 
sich das EU-Emissionshandelssystem auf der Ausga-
benseite der privaten Haushalte als regressiv erwiesen 
(die CO2-Kosten werden in Produkte eingepreist, die 
einen besonders hohen Anteil an den Konsumausgaben 
von einkommensschwachen Haushalten ausmachen). 
Auch� die� Zuteilung� kostenloser� Zertifikate� innerhalb�
des Emissionshandels hat Auswirkungen auf die Ver-
teilung.�Unternehmen�erwerben�kostenlose�Zertifikate�
zum�Nulltarif,�beziehen� jedoch�einen�Teil�des�fiktiven�
Wertes der zugrundeliegenden Emissionen in die Pro-
duktpreise ein. Das bedeutet, dass Verbraucher mehr 
zahlen, während die Unternehmen höhere Gewinne 
erzielen. 

Während die EU-Mitgliedsstaaten nun ihre aktualisier-
ten nationalen Klimaschutzpläne ausarbeiten, wächst 
der Druck, die Bepreisung von Treibhausgasemissionen 
neu zu gestalten, um Emissionen zu senken und Inves-
titionen in sauberere Technologien und Verfahren zu 
fördern. Eine breite Allianz von Ökonomen, Unterneh-

» Unternehmen erwerben kostenlose Zer-
tifikate zum Nulltarif, beziehen jedoch 
einen Teil des fiktiven Wertes der zu-
grundeliegenden Emissionen in die Pro-
duktpreise ein. Das bedeutet, dass Ver-
braucher mehr zahlen, während die Un-
ternehmen höhere Gewinne erzielen.«

172 Europäisches�Semester�für�die�wirtschaftspolitische�Koordinierung:�Jährliche�Strategie�für�nachhaltiges�Wachstum�2021�(2021/2004(INI)�
173 The�distributional�effect�of�climate�policies�-�Georg�Zachmann,�Gustav�Fredriksson�and�Grégory�Claeys�-�Bruegel�2018
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men, Regierungen, NGOs und internationalen Gremien 
befürwortet eine starke CO2-Bepreisung als Schlüssel-
instrument�beim�Übergang�zu�einer�kohlenstoffarmen�
Wirtschaft.� Auch� UN-Generalsekretär� António� Guter-
res meldete sich jüngst zu Wort und forderte: „Wir 
müssen viel mehr Fortschritte bei der Kohlenstoffbepreisung 
sehen“. 

Obwohl die ICSE die Notwendigkeit von CO2-Beprei-
sungsinstrumenten zur Unterstützung der gesteigerten 
Klimaambitionen der EU erkennt, ist sie doch besorgt 
über� deren�potenzielle�Verteilungseffekte� und� fordert�
die Einhaltung von mindestens drei Prinzipien bei der 
Gestaltung von Umsetzungsstrategien: 

• Solidarität und Fairness zwischen den EU-
Mitgliedsstaaten: Bei der Ausgestaltung der 
CO2-Bepreisung sollten die Unterschiede zwischen 
den EU-Mitgliedsstaaten in Bezug auf ihre wirt-
schaftliche�Struktur�und�ihren�Entwicklungsstand�
berücksichtigt werden. 

• Solidarität und Fairness innerhalb der 
Mitgliedsstaaten: Die Auswirkungen von CO2-
Bepreisungsinstrumenten� auf� schutzbedürftige�
Gruppen� in� der� Gesellschaft� und� einkommens-
schwache Haushalte sollten nicht nur im Hinblick 
auf die Erschwinglichkeit, sondern auch hin-
sichtlich des Zugangs zu bestimmten Gütern/
Dienstleistungen zur Deckung ihrer Bedarfe (z.B. 
für Energie, Heizung, Verkehr und Mobilität) 
berücksichtigt werden. 

• Berücksichtigung der regionalen Auswirkungen 
dieser Maßnahmen, nicht nur auf abgelegene 
Gebiete oder Randregionen, sondern allgemein 
auf jene Gebiete innerhalb Europas, die in Bezug 
auf� ihre� gesellschaftliche� und� wirtschaftliche�
Entwicklung bereits vor besonderen Herausforde-
rungen� stehen� (‚zurückgelassene� Gebiete‘),� sowie�
viele ländliche Gebiete und Regionen. 

Es ist somit notwendig, die CO2-Bepreisung derart 
zu� reformieren,� dass� sie� gerechter� und� effizienter�
gestaltet werden kann, insbesondere auch unter 
Berücksichtigung von Anliegen und Problemstellungen 
außerhalb des Bereichs der Klima- und Umwelt-
politik. Die sozioökonomischen Auswirkungen einer 
CO2-Bepreisungspolitik variieren erheblich, je nach-
dem, wie die Einnahmen aus dieser Politik verwendet 
werden. Die Verwendung von Einnahmen ist daher ein 
wesentlicher Aspekt der Politikgestaltung in diesem 
Zusammenhang: Wie kann die Politikgestaltung eine 
gleichmäßige und gerechte Verteilung dieser Einnah-
men gewährleisten? Wie kann sichergestellt werden, 
dass diese Einnahmen dem Kampf gegen den Klima-
wandel dienen und Investitionen unterstützen, die sich 
den�Prinzipien�des�‚gerechten�Übergangs‘�orientieren?�
Wie können von Anfang an Begleit- oder Ausgleichs-
maßnahmen gestaltet werden, um die negativen 
Verteilungswirkungen von CO2-Bepreisungsinstrumen-
ten zu beheben? 

Da� die� Kohlenstoffbepreisung� eine� Schlüsselrolle� in�
der Klimaneutralitäts-Strategie der Europäischen 
Kommission spielen soll, stellen sich diese Fragen 
äußerst akut. Darüber hinaus wird die Kommission 
voraussichtlich noch im Laufe des Jahres 2021 einen 
Gesetzesvorschlag für die Einführung eines CO2-
Grenzausgleichsmechanismus vorlegen. Mit diesem 
Vorschlag soll sichergestellt werden, dass der Preis 
von� Importen� ihren�Kohlenstoffgehalt� genauer�wider-
spiegelt. Dieser Mechanismus würde weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen� schaffen� und� einen� Anreiz�
zur Dekarbonisierung für EU- und Nicht-EU-Industrien 
bieten. All diese Maßnahmen müssen sich zwingend 
in einen kohärenten Gesamtrahmen einbetten, sodass 
die CO2-Bepreisung tatsächlich Impulse für eine tief-
gehende Dekarbonisierung unserer Systeme und den 
dafür erforderlichen Systemwechsel setzen kann.174

» Die sozioökonomi-
schen Auswirkungen 
einer CO2-Beprei-
sungspolitik variieren 
erheblich, je nach-
dem, wie die Einnah-
men aus dieser Politik 
verwendet werden.«

174 European environmental Bureau - A Carbon Pricing Blueprint for the EU - 11 March 2021 - https://eeb.org/library/a-carbon-pricing-blueprint-for-the-eu/



Umfassendere politische Ziele für die CO2-Beprei-
sung�definieren�

Oft wird argumentiert, dass CO2-Preismechanismen insgesamt neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Wachstum 
schaffen können. Das könnte in der Gesamtbetrachtung für die EU-27 auch tatsächlich zutreffend sein, während sich 
gleichzeitig in einzelnen Regionen innerhalb der Mitgliedsstaaten erhebliche Strukturbrüche ergeben. Um diese dif-
ferenzierte Situation bestmöglich gestalten und eventuelle soziale Härten abfedern zu können, sollten im Rahmen 
der Einführung von CO2-Bepreisungsmechanismen umfassende und detailliertere Studien zu deren wahrscheinli-
chen quantitativen und qualitativen Beschäftigungseffekten vorgelegt werden. Ziel sollte es dabei sein, den sozialen 
Gesamtnutzen einer verstärkten Klimapolitik zu steigern, insbesondere in Bezug auf die Lebensbedingungen vor Ort 
und den sozialen Zusammenhalt. Um dies zu erreichen, scheinen die bislang vorgeschlagenen Maßnahmen, wie der 
Europäische Fonds für einen gerechten Übergang, der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen mithilfe der Einnah-
men aus dem CO2-Zertifikatehandel fördern soll, bislang unzureichend zu sein, da sie lediglich einzelne Aspekte der 
erwartbaren sozioökonomischen Folgen in den Blick nehmen. Im Zuge der Analyse künftiger Initiativen sollten die 
Vorschläge der Europäischen Kommission und die von ihr entwickelten politischen Narrative daher kritisch begutach-
tet und begleitet werden, um sicherzustellen, dass soziale Aspekte mit der gleichen Aufmerksamkeit belegt werden 
wie Fragen der Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums. Eine solche Auseinandersetzung mit den sozi-
alen Folgen der CO2-Bepreisung, insbesondere im Hinblick auf Beschäftigung, sollte ebenfalls im Zuge der Reform 
des EU-Beihilfe- und Wettbewerbsrechts (die derzeit hinsichtlich ihrer Beiträge zu den umwelt- und digitalpolitischen 
Zielsetzungen der EU ohnehin auf dem Prüfstand stehen) stattfinden.

175 The EU Emission Trading System – carbon pricing as an important tool to achieve the objectives of the Green Deal - Sabine Frank - Carbon Market Watch - 2020  
https://carbonmarketwatch.org/2020/06/23/the-eu-emission-trading-system-carbon-pricing-as-an-important-tool-to-achieve-the-objectives-of-the-green-deal/

176 Special�Report�18/2020:�The�EU’s�Emissions�Trading�System:�free�allocation�of�allowances�needed�better�targeting�-�European�court�of�Auditors�
177 Im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems müssen Unternehmen Emissionsberechtigungen zur Deckung ihrer CO2-Emissionen erhalten. Die kostenlose Zuteilung ist als Übergangsmethode für die Zutei-

lung�von�Zertifikaten�im�Gegensatz�zur�Standardmethode�(Auktion)�festgelegt.�Die�kostenlos�zugeteilten�Zertifikate�machen�jedoch�weiterhin�mehr�als�40%�der�Gesamtzahl�der�verfügbaren�Zertifikate�aus.�

Das EHS durch eine grundlegende Reform effizienter machen
die darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen zu senken (eine niedrigere Emissionsobergrenze mit stärkeren jährlichen 
linearen Reduzierungen). Die grundlegende Frage lautet zunächst einmal: Mindert das EU-EHS die Emissionen? Die 
Emissionen stiegen in Phase I (2005-2007). In Phase II (2008-2012) hingen Emissionsrückgänge nicht mit dem EU-EHS, 
sondern eher mit der Wirtschaftskrise zusammen. In Phase III sind die CO2-Emissionen aus Sektoren, die unter das 
EU-EHS fallen (ohne Luftverkehr), um 21% im Vergleich zu 2008 gesunken. Der Rückgang der Gesamtemissionen verbirgt 
jedoch die enormen Unterschiede zwischen den Industriesektoren und dem Energiesektor. Auch sollte dieser Rück-
gang nicht vollständig dem EU-EHS zugeschrieben werden. Andere Dekarbonisierungsstrategien wie Kohleausstiege, 
der Einsatz erneuerbarer Energien oder Investitionen in Energieeffizienz haben eine große Rolle gespielt. Gleichzeitig 
stagniert die industrielle Umweltverschmutzung durch die Produktion von Stahl, Zement und Chemikalien.175 Die ICSE 
empfiehlt daher, die tatsächliche Obergrenze des EU-EHS in einem mit den bestehenden EU-Klimaschutzzielen kom-
patiblen Maß (-40% für den Zeitraum 1990–2030). 

Das EHS gerechter machen
Jeder Wirtschaftssektor muss seine Emissionen deutlich und nachhaltig senken – und das EU-EHS könnte einen 
erheblichen Beitrag dazu leisten, wenn das Verursacherprinzip auf alle von ihm erfassten Sektoren ausgeweitet würde. 
Dennoch gibt es immer wieder Bedenken hinsichtlich der Nutzung von EHS-Zertifikaten im Rahmen des aktuellen EHS-
Regimes, einschließlich der Frage der ‚Windfall Profits‘176 (Zufallsgewinne). Die kostenlose Zuteilung177 von Zertifikaten 
sollte daher ganz abgeschafft und durch die Versteigerung aller Emissionsberechtigungen ersetzt werden. Diese Maß-
nahme würde das EU-EHS für die Bürgerinnen und Bürger gerechter machen, da die Kosten des Übergangs zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft und Gesellschaft gleichmäßiger zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Industrie verteilt 
würden. Daneben muss sichergestellt werden, dass die derzeitigen Bestimmungen zum EHS/Modernisierungsfonds 
und zum EHS-Innovationsfonds ihren Zweck erfüllen. Bei der Verwendung dieser Mittel ist eine stärkere soziale und öko-
logische Konditionalität und eine Ausrichtung an den Grundsätzen des gerechten Übergangs unbedingt erforderlich. 

Das�EU-Emissionshandelssystem�(EHS)�effizienter�
und gerechter machen: 
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Den CO2-Grenzausgleichsmechanismus durch 
eine robuste Konstruktion zu einem starken Inst-
rument für globalen Klimaschutz machen 

Bei der Einrichtung eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) zur 
Stimulierung des globalen Klimaschutzes muss sichergestellt werden, dass dieser Mechanismus Teil einer umfas-
senderen EU-Industriestrategie ist. Daneben sollte er die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Verlagerung 
von CO2-Emissionen, einschließlich der Zuteilung kostenloser EHS-Zertifikate, ablösen, anstatt diese zu komplemen-
tieren. Der CBAM sollte den Stromsektor und energieintensive Industriesektoren wie Zement, Stahl, Aluminium, 
Ölraffinerien, Papier, Glas, Chemikalien und Düngemittel abdecken, die weiterhin beträchtliche kostenlose Zuteilun-
gen erhalten und immer noch 94% der Industrieemissionen der EU ausmachen. Die Einführung eines CBAM darf 
die Gesamtobergrenze für Emissionsberechtigungen oder die Notwendigkeit, die jährliche Reduzierung der Gesamt-
menge der Zertifikate im Einklang mit dem EU-Klimaneutralitätsziel und einem aktualisierten EU-Klimaziel für 2030 
weiter zu verstärken, nicht verwässern. Ebenso sollten Exportrabatte abgeschafft werden, da sie eine differenzierte 
Produktion für Inlands- und Exportmärkte fördern und zum Export von Produkten mit höherem CO2-Ausstoß führen 
könnten. Exportrabatte sind daher nicht vereinbar mit den Klimaambitionen der EU und dem Bestreben, weltweit 
höhere Klimaambitionen zu fördern. Der CBAM bleibt ein „peripheres (aber bahnbrechendes) Instrument“178 in 
einem Maßnahmenbündel, das darauf abzielt, Anreize für Emissionsminderungen innerhalb der EU zu setzen und 
die Umweltauswirkungen von importierten Produkten anzugehen. Ein konsistentes Maßnahmenbündel muss daher 
auch Emissionen berücksichtigen, die durch die Produktion von Gütern entstehen, die in der EU verbraucht werden, 
aber nicht in der EU produziert werden. Der künftige CBAM sollte daher auch für Zwischen- und Fertigprodukte 
gelten und sich auf Komponenten mit hoher CO2-Bilanz konzentrieren. Um technologischen, regulatorischen und 
strukturellen Veränderungen gerecht zu werden, sollte der CO2-Grenzausgleichsmechanismus dynamisch sein und 
sein Geltungsbereich regelmäßig überprüft werden. 

178 Climate Action Network - Supporting document to response to the European Commission’s public consultation on the carbon border adjustment mechanism-(CBAM) - 28/10/2020 -  
https://caneurope.org/supporting-document-consultation-carbon-border-adjustment-mechanism/
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Klimadividenden für soziale Gerechtigkeit 

Die aktuellen Preise, die für CO2-Zertifikate fällig werden, liegen noch deutlich unter dem Niveau, das notwendig 
wäre, um die CO2-Bepreisung zu einem effektiven Instrument für den Klimaschutz zu machen. Oft wird eine Erhö-
hung der CO2-Preise jedoch pauschal abgelehnt, aus Sorge, dass solch höhere Preise regressiv wirken könnten, d.h. 
insbesondere für einkommensschwache und benachteiligte Gruppen zu sozialen Härten führen könnten. Vorstellbar 
wäre allerdings auch, Einnahmen aus einer deutlich höheren CO2-Bepreisung derart zu verwenden, dass sie solchen 
regressiven Effekten entgegenwirken. 

Die Kohlenstoffbepreisung kann erhebliche Einnahmen generieren, und die Art und Weise, wie sie verwendet 
werden, ist im Prinzip eine politische Entscheidung. Die Einnahmen können im Wesentlichen auf drei Arten verwen-
det werden: 

1) allgemeine Haushaltszuweisung, sodass sie ohne konkrete Zweckbindung den öffentlichen Haushalten zuge-
führt werden; 

2) grüne Subventionen, wenn sie in Klimaschutzmaßnahmen reinvestiert werden, wie beispielsweise in Form von 
Förderprogrammen für kohlenstoffarme Technologien; 

3) Einnahmenrecycling, sodass sie in Form von Dividenden an die Verbraucher zurückfließen. 



175 

Einnahmen aus der CO2-Bepreisung (reformiertes EHS und CBAM) für einen gerechten Übergang und 
zur Bekämpfung des Klimawandels verwenden. Ein fairer Ansatz für Einnahmen aus dem EU-EHS oder dem 
künftigen CO2-Grenzanpassungsmechanismus bestünde darin, sie für die Finanzierung von Maßnahmen zu 
verwenden, die im Sinne eines gerechten Übergangs wirken, insbesondere in den Regionen und Ländern, 
die am stärksten von der Dekarbonisierung betroffen sind. In diesem Fall sollten diese Einnahmen nicht dem 
allgemeinen EU-Haushalt zugewiesen, sondern eher für die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen (z. B. 
zur Aufstockung der Finanzierung des Innovationsfonds, des Modernisierungsfonds und des Fonds für einen 
gerechten Übergang) vorgesehen werden. Gleichzeitig sollten Optionen für flankierende Kohlenstoffbepreis-
ungsmechanismen geprüft werden, die dafür sorgen, dass auch in Nicht-EHS-Sektoren Beiträge zu solchen 
Klimaschutz-Finanzierungssystemen gezahlt werden. 

CO2-Dividenden als Instrument für Klimagerechtigkeit. Die ICSE ist der Ansicht, dass die Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung verwendet werden sollten, um möglichen negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
des Dekarbonisierungsprozesses entgegenzuwirken. Dazu sollte ein System von Transferzahlungen entwickelt 
werden, mit dessen Hilfe Haushalte unterstützt werden, deren Lebenshaltungskosten durch die Kohlenstoff-
bereisung besonders stark steigen. Denn nach Ansicht der ICSE kann die CO2-Bepreisung kann nur gerecht 
gestaltet werden, wenn sie mit einer Rückgabe der Einnahmen als CO2-Dividenden an die Öffentlichkeit ver-
bunden ist. 

Eine Kohlenstoffdividende verteilt die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wieder an die Haushalte. In ihrer ein-
fachsten Form würde eine CO2-Dividende die Einnahmen aus dem CO2-Zertifikatehandel gleichmäßig, d.h. als 
Pauschale, auf alle Haushalte aufteilen. Allerdings sind auch abgestufte Systeme mit Elementen der Progres-
sion vorstellbar, z.B. in Abhängigkeit zum Haushaltseinkommen oder als Teil der Einkommensbesteuerung. 
Die Politik muss also beurteilen, welche Gruppen in der Gesellschaft besonderer Unterstützung bedürfen. Das 
hängt unter anderem davon ab, ob einkommensschwache Haushalte überwiegend Strom, fossile Brennstoffe 
oder klassische Biokraftstoffe verbrauchen, und welchen Transport-, Heiz- und Kühlbedarf sie haben. 



5.2.2.  CO2-Budgets für eine faire Lasten-
teilung 

Ein� kürzlich� veröffentlichter� IPCC-Bericht179 legt eine 
Schätzung� für� ein� globales� Kohlenstoffbudget� vor,�
d.h. eine Schätzung der Menge an CO2, die noch aus-
gestoßen werden kann, ohne zu gefährden, dass die 
Erderwärmung während dieses Jahrhunderts und dar-
über hinaus auf 1,5°C begrenzt wird. Die Gleichung ist 
einfach: Um innerhalb der 1,5-Grad-Erwärmung zu 
bleiben,� beträgt� das� verbleibende� Kohlenstoffbudget�
etwa 416 Gigatonnen (Gt) CO2 oder zehn weitere Jahre 
mit dem aktuellen Emissionsvolumen. 

Die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5°C hängt von 
den Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahrzehn-
ten ab. Insbesondere bis zum Jahr 2030 müssen dabei 
erhebliche Reduktionen realisiert werden, damit die 
Erderwärmung noch auf 1,5°C begrenzt werden kann. 
Szenarien, die keine oder nur eine begrenzte Tempe-
raturüberschreitung von 1,5°C prognostizieren, gehen 
davon aus, dass die weltweiten Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2030 auf 25-30 Gt CO2-Emissionen/
Jahr begrenzt werden müssen. Bislang verbleibt die 
internationale� Staatengemeinschaft� jedoch� in� einem�
Szenario, in dem die weltweiten Emissionen bis 2030 
höchstwahrscheinlich auf lediglich 52-58 Gt CO2-Emis-
sionen/Jahr im Jahr 2030 begrenzt werden.

Es wäre irreführend, diese Daten als rein quantitativ zu 
betrachten. Über diese Zahlen hinaus wird die Art und 
Weise der globalen Dekarbonisierung Konsequenzen 
für�die�Zukunft�des�Planeten�und�der�Menschen�haben.�
Der Anstieg des Meeresspiegels wird über das Jahr 2100 
hinaus anhalten, selbst wenn die globale Erwärmung 
im 21. Jahrhundert auf 1,5°C begrenzt wird, wenn auch 

mit mäßiger Amplitude. Die Instabilität der Eisdecke 
in der Antarktis und/oder der unumkehrbare Verlust 
des grönländischen Eisschilds könnten jedoch über 
Hunderte bis Tausende von Jahren zu einem Anstieg 
des Meeresspiegels um mehrere Meter führen. Diese 
Instabilitäten könnten bei einer globalen Erwärmung 
von etwa 1,5°C bis 2°C ausgelöst werden. 

Die Auswirkungen des Klimawandels und andere Fra-
gestellungen im Zusammenhang mit dem Leitbild 
der nachhaltigen Entwicklung sind eng miteinander 
verbunden. Die 2015 verabschiedeten Ziele für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen bieten 
bereits einen etablierten Rahmen für die Bewertung 
der Zusammenhänge zwischen einer globalen Erwär-
mung von 1,5°C oder 2°C und Entwicklungszielen wie 
Armutsbekämpfung, Abbau von Ungleichheiten und 
Klimaschutz. 

Wie bereits im vorherigen Kapitel über Fragen des 
gerechten Übergangs angedeutet wurde, zeigt sich, 
dass nachhaltige Entwicklungsziele, wie Armutsbe-
kämpfung und der Abbau von Ungleichheiten, davon 
profitieren�würden,�wenn�die�globale�Erwärmung�auf�
1,5°C statt auf 2°C begrenzt würde.180 

Wie bereits dargelegt, wird eine verbesserte Kohlen-
stoffbepreisung�allein�nicht�ausreichen,�um�die�hierfür�
maßgeblichen Weichenstellungen vorzunehmen. Die 
CO2-Bepreisung zielt darauf ab, Treibhausgase zu redu-

»Die Bekämpfung von 
Armut und von Un-
gleichheiten würden 
davon profitieren, 
wenn die globale Er-
wärmung auf 1,5°C 
statt auf 2°C begrenzt 
würde.«

179 IPCC, 2018: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global green-
house gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts,�J.�Skea,�P.R.�Shukla,�A.�Pirani,�W.�Moufouma-Okia,�C.�Péan,�R.�Pidcock,�S.�Connors,�J.B.R.�Matthews,�Y.�Chen,�X.�Zhou,�M.I.�Gomis,�E.�Lonnoy,�T.�Maycock,�M.�Tignor,�and�T.�Waterfield�(eds.)]

180 „Wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, um die national festgelegten Beiträge zu stärken und einen Weg zu entwickeln, um die Erderwärmungsziele des Pariser Abkommens (Rogelj et al., 2016) zu 
erreichen, werden die Ärmsten die größten Klimaverschiebungen erleben.“ – In “The Inequality of Climate Change From 1.5 to 2°C of Global Warming” - Andrew D. King and Luke J. Harrington - ARC Centre 
of Excellence for Climate System Science, School of Earth Sciences, University of Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia, Environmental Change Institute, University of Oxford, Oxford, UK
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Um den globalen Temperaturanstieg auf 
1,5 Grad zu beschränken, darf das 
verbleibende Kohlenstoffbudget von 
416 Gt CO2 nicht überzogen werden. 
Unter den aktuellen Bedingungen wäre 
dieses Budget innerhalb der nächsten 
zehn Jahre aufgebraucht. 

1.5°C



zieren, indem sie sie verteuert. Auf diese Weise könnte 
sie jenen, die sich dies leisten können, die Fortfüh-
rung des aktuellen emissionsintensiven Lebensstils 
erlauben. Das würde zu einer ungerechten Lastenver-
teilung führen, indem diejenigen belastet werden, die 
am wenigsten zum Klimawandel beitragen, während 
jene, die das Gros der Treibhausgasemissionen zu ver-
antworten haben, ihr Verhalten kaum ändern müssen. 

Dieser� Bericht� hat� bereits� drei� Wege� identifiziert,�
durch die sich die ungleiche Wirkung des Klima-
wandels hauptsächlich manifestiert, nämlich (a) die 
Zunahme der Gefährdung von benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen durch die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels; (b) die Verschlimmerung der von 
benachteiligten Gruppen tatsächlich erlittenen Schä-
den durch den Klimawandel; und (c) die Abnahme ihrer 
Fähigkeit, den erlittenen Schaden zu bewältigen und 
sich davon zu erholen. Derselbe analytische Rahmen 
kann verwendet werden, um die Beziehung zwischen 
Klimawandel und Ungleichheit zwischen den Ländern 
zu verstehen. 

Bei der Auseinandersetzung mit Strategien, die darauf 
abzielen, eine weltweite Dekarbonisierung auf gerechte 
und nachhaltige Weise zu ermöglichen, ist ein Bewusst-
sein für die ungleiche Wirkung des Klimawandels und 
von Maßnahmen, die dem Kampf gegen Klimaverän-
derungen dienen, von entscheidender Bedeutung. Bis 
heute bleiben auf europäischer Ebene jedoch in diesem 
Zusammenhang wichtige Fragen unbeantwortet. 

Die Berechnung von Treibhausgasemissionen im 
Zuge des Green Deal, die den seit dem Kyoto-Protokoll 
von den Vereinten Nationen angewandten Normen 
entspricht, basiert auf den Produktionsemissionen 
(verursacht durch die Produktion von Waren innerhalb 
der EU). Dabei werden jedoch jene Emissionen über-
sehen, die durch die Produktion von Gütern anfallen, 
deren� Herkunft� zwar� außerhalb� Europas� liegt,� deren�
Konsum� jedoch� innerhalb�der�EU� stattfindet,� also�die�
europäischen Verbrauchsemissionen. 

Die mit dem Konsum importierter Güter verbundenen 
Emissionen haben in Europa in den letzten zwei Jahr-
zehnten einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnet, 
und zwar in einem Ausmaß, das die inländischen 
Treibhausgaseinsparungen der EU-Länder zu einem 
erheblichen Teil aufwiegt. Zu beachten gilt es dabei, 
dass die Produktion von Gütern in Schwellenländern 
häufig�kohlenstoffintensiver�ist�als�dies�bei�Produktion�
der gleichen Güter in europäischen Ländern der Fall 
wäre. Da viele europäische Industrien seit den 1990er 

Jahren immer mehr Produktion in Entwicklungs- und 
Schwellenländer wie China und Indien ausgelagert 
haben,�lässt�sich�also�‚Carbon�Leakage‘�beobachten.�

Die vollständige Berücksichtigung der Verbrauchs-
emissionen würde die durchaus ambitionierten 
Klimaschutzleistungen und -bemühungen der EU also 
stark relativieren. Die verbrauchsbasierte Berech-
nung der Treibhausgasemissionen muss daher die 
Bilanzierung der territorialen, produktionsbasierten 
Emissionen ergänzen, da nur so die Zusammenhänge 
zwischen lokalem Verbrauch und globalen Umweltfol-
gen hervorgehoben werden können.181

Deutlich wird dabei ebenfalls, dass sich die EU-Klima-
schutzpolitik mit den inhärenten Ungleichheiten in 
unseren� Gesellschaften� befassen� muss.� Ein� kürzlich�
veröffentlichter� Oxfam-Bericht.182 hat in der Tat eine 
starke� „Kohlenstoff-Ungleichheit“� zwischen� europäi-
schen Ländern und innerhalb europäischer Länder 
aufgezeigt. Während Europa für 15% der weltweiten 
Konsumemissionen verantwortlich ist, obwohl es nur 
7% der Weltbevölkerung ausmacht, sind die reichsten 
10% der Europäer für mehr als ein Viertel dieser Emis-
sionen verantwortlich, genauso viel wie die ärmste 
Hälfte�der�Menschheit�zusammen.�Alleine�das�reichste�
Prozent der Europäerinnen und Europäer verursacht 
dabei etwa 7% der europäischen Emissionen. Noch 
schwerwiegender ist, dass sich diese Ungleichheiten 
auch in den Anstrengungen zeigen, die zur Reduzie-
rung der Emissionen erforderlich sind. Dem Bericht 
zufolge�hat�die�ärmste�Hälfte�der�europäischen�Bevöl-
kerung die Emissionen um fast ein Viertel gesenkt, 
während die Emissionen der reichsten 10% sogar weiter 
steigen. So haben sowohl die reichsten 10% als auch das 
reichste Prozent die Emissionen um 3% bzw. 5% erhöht, 
während Bürgerinnen und Bürger mit mittlerem Ein-
kommen,� die� für� knapp� die� Hälfte� der� Emissionen�
verantwortlich sind, eine Senkung um 13% erreichten.

» Die vollständige Berück-
sichtigung der Verbrauchs-
emissionen würde die 
durchaus ambitionierten 
Klimaschutzleistungen 
und -bemühungen der EU 
stark relativieren.«

181 Simon�Evans�-�Carbon�Brief�-�Are�the�UK’s�emissions�really�falling�or�has�it�outsourced�them�to�China?�-�March�19.�2015�-� 
https://www.carbonbrief.org/are-the-uks-emissions-really-falling-or-has-it-outsourced-them-to-china

182 Confronting Carbon Inequality in the European Union - Why the European Green Deal must tackle inequality while cutting emissions - OXFAM - Tim Gore, Mira Alestig - 7 December 2020.  
https://www.oxfam.org/en/research/confronting-carbon-inequality-european-union
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Daraus ergeben sich eine bemerkenswerte Erkennt-
nisse:� Obwohl� die� ärmste� Hälfte� der� europäischen�
Bevölkerung ihre Emissionen deutlich gesenkt hat, 
wird�sie�vom�Klimawandel�am�stärksten�betroffen�sein.�
Gleichzeitig haben die reichsten 10% der EU-Bürger 
eine Pro-Kopf-Bilanz, die mehr als zehnmal höher ist 
als das Niveau, das spätestens ab 2030 eingehalten 
werden muss, damit das Ziel eingehalten werden kann, 
die Erderwärmung auf 1,5°C zu beschränken. Der CO2-
Fußabdruck des reichsten Prozents liegt aktuell sogar 
30-mal höher als diese Zielmarke. Im Gegensatz dazu 
müssen die CO2-Fußabdrücke der ärmsten 50% der 
Europäer�bis�2030� im�Durchschnitt� ‚lediglich‘�halbiert�
werden. 

Logischerweise bestehen auch Unterschiede zwi-
schen den Mitgliedsstaaten, wobei die reichsten 10% 
der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Ita-
lien, Frankreich und Spanien – etwa 25,8 Millionen 
Menschen – zusammen für gleich viel Emissionen ver-
antwortlich sind wie die gesamte Bevölkerung von 16 
Mitgliedsstaaten – etwa 84,8 Millionen Menschen. Auch 
in weit kleineren Mitgliedsstaaten wie Belgien und den 
Niederlanden sind die absoluten Emissionen unter den 
reichsten 10% hoch, insbesondere aufgrund der hohen 
Abhängigkeit dieser Länder von Öl- und Gasimporten 

und der Nutzung von Gas zur Wohnraumbeheizung.183 

Die EU sollte Emissionsreduktionsziele festlegen, die 
den� neuesten� internationalen� Verpflichtungen� ent-
sprechen und die hohe historische Verantwortung 
der EU für dem Treibhausgasausstoß widerspiegeln. 
In den nächsten zehn Jahren wird der volle Einsatz 
von� allen� Mitgliedern� der� Gesellschaft� erforderlich�
sein, um die erforderlichen Emissionssenkungen zu 
erreichen.� Bisher� fielen� Emissionsreduktionen� in� der�
EU� mit� zunehmender� wirtschaftlicher� Ungleichheit�
zusammen, sodass die Emissionen der reichsten Euro-
päer unannehmbar hoch bleiben, während sie in den 
unteren Einkommensgruppen sanken. Um die jetzt 
erforderlichen stärkeren Minderungen zu erreichen, 
müssen�alle�Teile�der�europäischen�Gesellschaft�ihren�
gerechten Beitrag leisten. 

Die� ICSE� vertritt� die� klare� Auffassung,� dass� die� EU�
den europäischen Grünen Deal nutzen sollte, um 
Ungleichheiten zu bekämpfen und gleichzeitig die CO2-
Emissionen zu senken. 

Die reichsten 10% der Bevölke-
rung sind für mehr als ein Viertel 
der gesamten europäischen 
Emissionen verantwortlich.

» Obwohl die ärmste Hälfte der europäischen Bevölke-
rung ihre Emissionen deutlich gesenkt hat, wird sie 
vom Klimawandel am stärksten betroffen sein. 
Gleichzeitig haben die reichsten 10% der EU-Bürger 
eine Pro-Kopf-Bilanz, die mehr als zehnmal höher ist 
als das Emissionsniveau, das spätestens ab 2030 nicht 
mehr überschritten werden darf, damit das Ziel, die 
Erderwärmung auf 1,5°C zu beschränken, noch er-
reicht werden kann.«

Europa ist für 15% der globalen 
Verbrauchsemissionen verantwortlich, 
obwohl es lediglich 7% der 
Weltbevölkerung ausmacht.

15%

183 Die reichsten 10% in Belgien und den Niederlanden (ca. 3,7 Mio. Menschen) sind in absoluten Zahlen für höhere Emissionen verantwortlich als die Gesamtbevölkerung vieler anderer Mitgliedsstaa-
ten, darunter Ungarn (ca. 9,9 Mio. Einwohner), Bulgarien (ca. 7,3 Mio. Einwohner), Griechenland (ca. 10,9 Mio. Einwohner), Dänemark (ca. 5,7 Mio. Einwohner), Schweden (ca. 9,9 Mio. Einwohner) 
und Finnland (ca. 5,5 Mio. Einwohner). Op. Cit.



179 

Festsetzung� eines� europäischen� Kohlenstoffbud-
gets

Die Europäische Kommission sollte bis Ende 2021 ein CO2-Budget für die EU definieren, mit dem die Menge der ver-
bleibenden CO2-Emissionen bestimmt wird, die noch freigesetzt werden kann, ohne das Erreichen der Ziele des 
Pariser Klimaabkommens zu gefährden. Dieses Budget sollte in Fünfjahreszeiträume bis 2050 unterteilt sein, inner-
halb derer die Entwicklung der Gesamtemissionsmenge sowie deren Verteilung festgesetzt werden. 

Solch ein Kohlenstoffbudget würde es ermöglichen, eine gerechte Verteilung der Emissionsspielräume zwischen 
den Ländern vorzunehmen. Solche nationalen CO2-Budgets könnten den Ländern nach Gerechtigkeitsprinzipien 
zugewiesen werden (beispielsweise basierend auf kumulierten Emissionen, Pro-Kopf-Emissionen, BIP, unter Berück-
sichtigung der historischen Verantwortung jedes Landes für den Klimawandel, Unterschiede im Lebensstandard, 
Demografie etc.). Die gleichen soziökonomischen Kriterien sollten auch bei künftigen Folgenabschätzungen im Zuge 
der Vorbereitung von Klimaschutzmaßnahmen und ebenfalls bei der Verteilung von europäischen Fördermitteln 
berücksichtigt werden. Ein solcher Ansatz würde mehr finanzielle Unterstützung für Niedrigeinkommensländer aus 
dem EU-Haushalt ermöglichen, um die Entwicklung neuer Infrastrukturen und die Einführung CO2-armer Technolo-
gien zu beschleunigen und die negativen sozioökonomischen Auswirkungen des Übergangs zu einem klimaneutralen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells zu mildern. 

Ein europäisches CO2-Budget wäre ebenfalls als Grundlage für die Festsetzung der Menge an Emissionsberechti-
gungen im expandierenden EHS (s.o.) heranzuziehen. Ein solches Budget würde somit auch die Transparenz der 
Preissetzung für solche Zertifikate verbessern. Außerdem ließen sich aus den nationalen Emissionsbudgets regionale 
Budgets errechnen, sodass regionale Beiträge zum globalen Kampf gegen den Klimawandel sichtbar würden. 

nicht nur an den Produktionsemissionen, und auf dieser Grundlage und unter Einbeziehung von Gerechtigkeitskrite-
rien – wie dem Kohlenstoffbudget (siehe unten) – eine umfassende globale Klimagerechtigkeitsstrategie fördern, die 
auf die faire globale Verteilung der notwendigen Emissionseinsparungen abzielt. Das Bemühen, Europa bis 2050 zu 
einem CO2-neutralen Kontinent zu machen, ist bedeutungslos, sofern dies lediglich durch die Verlagerung von Emissi-
onen in das Nicht-EU-Ausland, also durch den zunehmenden Import CO2-intensiver Produkte aus dem Rest der Welt, 
erreicht wird.184 Damit die EU ihre weltweiten CO2-Emissionen reduzieren kann, sind systemische Veränderungen der 
europäischen Wirtschaft erforderlich. Als weltweit größter Wirtschafts- und Handelsblock sind die Maßnahmen und 
Strategien der EU und ihrer Mitgliedsstaaten im Bereich der internationalen Handels- und Investitionspolitik wichtige, 
aber oft übersehene Bestandteile des politischen Instrumentariums, um Veränderungen herbeizuführen. Die euro-
päischen Handels- und Investitionsströme sind zu wichtig, um ihre – positiven und negativen – Auswirkungen auf den 
Klimawandel außer Acht zu lassen. 

184 „Im Jahr 2001 verursachte der EU-Konsum weltweite CO2-Emissionen, die 12% höher waren als die Gesamtemissionen innerhalb der EU. Dieser Überschuss betrug etwa 500 Millionen Tonnen – mehr als Italiens 
CO2-Produktion in diesem Jahr. Der Unterschied ist hauptsächlich auf die Höhe der Emissionen in Entwicklungsländern – insbesondere China – zurückzuführen, die mit der Herstellung von in der EU konsumierten 
Gütern verbunden sind. Es gibt Hinweise darauf, dass die durch den Konsum in der EU bedingten weltweiten Emissionen weiter gestiegen sind. Die meisten Emissionen, sei es in der EU oder in China, stehen nicht 
im Zusammenhang mit Importen oder Exporten, sondern erfolgen im Inland, um den Inlandsverbrauch zu decken.“ Handels- und Investitionsprogramm des WWF und Programm für Industrieökologie an 
der�Norwegischen�Universität�für�Wissenschaft�und�Technologie�John�Kornerup�Bang,�Eivind�Hoff�und�Glen�Peters�–�Veröffentlicht�im�Januar�2008�

CO2-Neutralität an den Verbrauchsemissionen 
messen



5.2.3.  Klimaziele, Nachhaltigkeit und sozi-
alen Zusammenhalt mainstreamen

Die CO2-Bepreisung und die Verwendung von CO2-
Budgets sollten als Teil eines Maßnahmenbündels 
verstanden werden, das Innovation und Nachhaltigkeit 
fördert, sozioökonomischen Kriterien Rechnung trägt 
und auf einen tiefgreifenden Systemwandel abzielt. Kli-
mapolitische Antworten müssen über die Korrektur von 
Marktversagen hinausgehen und sich auf grundlegende 
Veränderungen in bestehenden Systemen wie Energie, 
Mobilität und industrielle Produktion konzentrieren. 
In diesem Sinne kann der Klimawandel am besten als 
Systemproblem� verstanden� werden.� Gesellschaftliche�
Kernfunktionen werden durch große und tief ver-
wurzelte sozioökonomische Systeme aus miteinander 
verbundenen Technologien, Infrastrukturen, Regulie-
rungen,� Geschäftsmodellen� und� Lebensstilen� erfüllt.�
Insofern ist es wichtig, dass Klimaschutzziele in einen 
konkreten und angemessenen Rahmen politischer und 
regulatorischer Maßnahmen eingebettet werden, die 
der Komplexität solcher Systeme Rechnung tragen. Auf 
EU-Ebene�ist�dies�Aufgabe�des�‚Fit�for�55-Pakets‘.185

Die EU hat zwar beschlossen, ihr Klimaziel für 2030 auf 
eine Emissionsminderung von 55% im Vergleich zu 1990 
anzuheben, ist aber noch lange nicht auf dem richti-
gen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Die Europäische 
Kommission prognostiziert auf Basis aktuell gelten-
der Maßnahmen und Bestimmungen eine Lücke von 
mindestens 10 Prozentpunkten für die Emissionsreduk-
tionen bis 2030. Daher sind schnelle und entschlossene 
Maßnahmen�in�allen�Wirtschaftssektoren�erforderlich,�
um das neue Ziel für 2030 zu erreichen und somit die 
Weichen für das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 
zu stellen. Zwar wird der neue EU-Haushalt einen gewis-
sen Beitrag zur Minderung der Emissionen leisten. Doch 
um�die� EU-Wirtschaft� in�weniger� als� drei� Jahrzehnten�
zur Klimaneutralität zu führen, sind zusätzliche Maß-
nahmen erforderlich. 

Erhebliche Reduktionsmöglichkeiten bestehen dabei 
in einer Vielzahl von Bereichen. Teilweise bleibt jedoch 
viel zu tun, um deren volles Potenzial zu erschließen. 
Recycling� und� Kreislaufwirtschaft� eröffnen� die� Aus-
sicht auf einen geringeren Ressourcenverbrauch, 
bleiben bislang aber unter ihren Möglichkeiten. Die 
Kohlenstoffabscheidung� und� -speicherung� ist� bisher�
von begrenztem Umfang, und ihr Einsatz ist umstritten. 
Natürliche�Kohlenstoffsenken�und�effektive�Wiederauf-
forstung könnten bis zu 30% der weltweiten Emissionen 
absorbieren, wobei solche Schätzungen jedoch als unsi-
cher gelten. Die verstärkte Nutzung der Kernenergie 
würde eine schwierige Debatte über die Lagerung radio-
aktiver� Abfälle� eröffnen� und� mit� erheblichen� Kosten�
verbunden sein. Andererseits könnten Verbesserungen 
bei�der�Energieeffizienz�bis�zu�40%�der�globalen�Emissio-
nen einsparen, während Verhaltensänderungen 10-15% 
oder mehr einsparen könnten.186

Das Ziel der Energieeinsparung scheint bislang schwierig 
zu erreichen. Zwar war die Reduzierung des Energiever-
brauchs um 20% bis 2020 auf EU-Ebene vereinbart, doch 
bislang� fehlen� belastbare� Zahlen,� die� dies� glaubhaft�
machen würden.187 Jüngste Analysen zeigen hingegen, 
dass die Sektoren Verkehr und Dienstleistungen zwi-
schen 2000 und 2018 ihren Energieverbrauch um 10,8% 

Natürliche Kohlenstoffsenken 
und effektive Wiederaufforstung 
könnten bis zu 30% der weltwei-
ten Emissionen absorbieren.

» Die EU hat zwar beschlossen, ihr Klimaziel 
für 2030 auf eine Emissionsminderung von 
55% anzuheben; ist aber noch lange nicht 
auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel zu 
erreichen.«

185 Um�das�Ziel�der�THG-Minderung�um�55%�zu�erreichen,�hat�die�Europäische�Kommission�eine�Reihe�von�Maßnahmen�festgelegt,�die�zur�Dekarbonisierung�der�verschiedenen�Wirtschaftssektoren�
erforderlich sind. Sie wies auch darauf hin, dass mehrere wichtige Rechtsinstrumente überarbeitet werden, unter anderem die folgenden: die Richtlinie über das Emissionshandelssystem, die 
Lastenteilungsverordnung,�die�Richtlinie�über�erneuerbare�Energien,�die�Energieeffizienzrichtlinie,�die�Richtlinie�über�die�Gesamtenergieeffizienz�von�Gebäuden,�die�CO2-Emissionsnormen für Perso-
nenkraftwagen�und�leichte�Nutzfahrzeuge�und�die�LULUCF-Verordnung.�

186 Decoupling economic growth from environmental harm - EPRS | European Parliamentary Research: Eamonn Noonan with Stefano Vrizzi, Global Trends UnitPE 651.916 – July 2020  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651916/EPRS_ATA(2020)651916_EN.pdf

187 European Environment Agency Trends and projections in Europe - 2020
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bzw. 20,2% gesteigert haben.188 Der Energieverbrauch 
im Dienstleistungssektor wird dabei voraussichtlich 
weiter steigen, insbesondere aufgrund des erhöhten 
Stromverbrauchs durch Informations- und Kommu-
nikationstechnologien. Im Gegensatz dazu sanken im 
gleichen Zeitraum der Energieverbrauch der privaten 
Haushalte um 4,5% und der Verbrauch der Industrie um 
14,6%, was jedoch wahrscheinlich auf die Finanz- und 
Wirtschaftskrise� von� 2008�und�den�daraus� resultieren-
den Deindustrialisierungsprozess zurückzuführen ist. 

Da „die billigste und sauberste Energie die ist, die wir nicht 
verbrauchen“,189�sollte�das�Energieeffizienzprinzip�für�die�
Europäische Union bei der Erreichung ihrer Klimaziele 
vorrangig sein. Dies würde bedeuten, dass die EU als 
führender Förderer von Transformationsmaßnahmen 
auftritt�und�dazu�
1)� eine� integrierte� Industriepolitik� entwirft,� die� sich�

auf strategische Missionen im Zusammenhang mit 
der Entkarbonisierung konzentriert 

2) Infrastrukturpolitik und Mobilitätspolitik an dieser 
langfristigen Vision ausrichtet 

3) nachhaltige Formen der Produktion und des Kon-
sums fördert 

4) einen umfassenden Rahmen zur Verbesserung der 
natürlichen�Kohlenstoffsenken�ausarbeitet.�

5.2.3.1.  Eine nachhaltige europäische Indust-
riepolitik: Festlegung einer speziellen 
Agenda für die Dekarbonisierung 
energieintensiver Industrien (EII)

Als Prioritäten der industriellen Transformation 
sollten die Verringerung des Ressourcen- und Ener-
gieverbrauchs, der Treibhausgasemissionen, der 

Luftverschmutzung� sowie� fester� Abfallstoffe� gelten.�
Dies sollte mithilfe einer robusten industriepolitischen 
Strategie sichergestellt werden, die gleichzeitig darauf 
abzielt, dass Europas eigener Weg zur Klimaneutralität 
als Sprungbrett für die europäische Industrieführer-
schaft�bei�dekarbonisierten�und�digitalen�Lösungen�auf�
der Basis erneuerbarer Energien dient. 

Die ICSE schlägt hierzu vor, die Verbindung zwischen 
der Industriestrategie, die seit 2020 von Europäischen 
Kommission�entwickelt�wird,�und�dem�„Fit�for�55“-Paket�
weiter zu stärken. Wie bereits erwähnt, sollte die EU 
sich nicht ausschließlich auf CO2-Bepreisungsmechanis-
men verlassen, um ihre energieintensiven Industrien zu 
dekarbonisieren. Zur Ergänzung dieses Ansatzes sind 
eine klimaneutrale Industriestrategie und konkrete sek-
torale Dekarbonisierungsstrategien erforderlich. 

Um� den� Übergang� zur� Klimaneutralität� zu� schaffen,�
sollten Entkarbonisierungsfahrpläne auf Ebene der 
Industriesektoren (z.B. Stahl, Chemie, Fahrzeug-
bau) entwickelt werden, die Arbeitsplatzsicherheit für 
die� Beschäftigten� gewährleisten� und� gleichzeitig� die�
Entwicklung� kohlenstoffarmer� Infrastrukturen� und�
Technologien beschleunigen. Solche branchenspezi-
fischen�Fahrpläne�sollten�in�eine�umfassende�Strategie�
für Europas Industrie eingebettet sein, die Investitionen 
fördert,� Beschäftigung� und� strategische� Wertschöp-
fungsketten in der EU stärkt und dazu beiträgt, die 
Ziele des europäischen Grünen Deals zu erreichen. 
Eine neue EU-Industriestrategie sollte zusammen mit 
dem�Aktionsplan�für�die�Kreislaufwirtschaft�und�einem�
umfassenden Ansatz für einen gerechten Übergang 
„Eckpfeiler des EU-Klimaschutzes sein und die notwendigen 
politischen und finanziellen Instrumente bereitstellen, damit 
die europäische Industrie umweltverträglich wird“.190

» Mithilfe einer robusten industriepoliti-
schen Strategie sollte sichergestellt 
werden, dass Europas Weg zur Klima-
neutralität als Sprungbrett für die eu-
ropäische Industrieführerschaft bei 
dekarbonisierten und digitalen Lösun-
gen auf der Basis erneuerbarer Energi-
en dient.«

188 Joint�Research�Center,�2020,�Energy�Consumption�and�Energy�Efficiency�trends�in�the�EU-28,�2000-2018�
189 EGB-Entschließung�zum�„Fit�for�55“-Paket�–�verabschiedet�am�22.03.2021�-�https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-fit-55-package
190 EGB-Entschließung zu Initiativen im Rahmen des europäischen Green Deals: Klimagesetz, EU-Plan für nachhaltige Investitionen, Verordnung über den Fonds für einen gerechten Übergang und 

neue EU-Industriestrategie – angenommen am 09.06.2020 
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Entwicklung eines breiten Förderpakets für eine 
klimaneutrale EU-Industrie bis 2050

Massive Investitionen in die Entwicklung und die Bereitstellung bahnbrechender kohlenstoffarmer Technologien 
müssen hierbei als Priorität angesehen werden (z. B. durch die Entwicklung und Förderung von grünem Wasserstoff, 
Batterien oder anderen sauberen Technologien, die kohlenstoffarme industrielle Produktionsprozesse ermögli-
chen). Ebenso wichtig wäre die Schaffung von Leitmärkten für CO2-arme Produkte durch geeignete Maßnahmen (z. 
B. öffentliche Beschaffungen, CO2-Differenzverträge zur Förderung der Verwendung von kohlenstoffarmem Stahl, 
Zement und kohlenstoffarmen Chemikalien). Ein solcher Rahmen wird zusammen mit angemessenen Reformen des 
europäischen Beihilferechts von entscheidender Bedeutung sein, um in Europa starke industrielle Wertschöpfungs-
ketten und Beschäftigung langfristig zu erhalten. 

Schlüsseltechnologien als Wege zur Dekarbonisie-
rung energieintensiver Industrien fördern

z.B. in Form von grünem Wasserstoff zur Herstellung von Stahl, Ammoniak oder synthetischen Kraftstoffen. Wasser-
stoff kann durch die Elektrolyse von Wasser mit Ökostrom nachhaltig erzeugt werden. Erneuerbarer Wasserstoff wird 
wahrscheinlich eine bedeutende Rolle bei der globalen Energiewende spielen, da er eine saubere Energiequelle für 
Sektoren darstellen könnte, die nur schwer direkt zu elektrifizieren sind, wie Verkehr und Industrie. Der Einsatz von 
erneuerbarem Wasserstoff als Energieträger erweitert effektiv die Anwendungsmöglichkeiten erneuerbarer Ener-
gien. Aufgrund seiner höheren Energiedichte ist er in einigen Anwendungen besser geeignet als der Einsatz von 
Batterien. Da er leichter über große Entfernungen transportiert werden kann, z.B. in Pipelines, bietet er relativ kosten-
günstige Verteilungs- und Speicherungsmöglichkeiten. Schließlich ist die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff 
flexibel kontrollierbar, was helfen kann, Schwankungen in den Stromnetzen auszugleichen. 

Eine Anhebung des Ausbauziels für erneuerbare Energien könnte dazu beitragen, Wertschöpfungsketten für 
erneuerbare Technologien in der EU zu sichern und zu entwickeln und damit neue hochwertige Arbeitsplätze 
zu schaffen. Entsprechende Anhebungen der Ausbauziele sollten generell durch eine solide Industriepolitik 
sowie durch erhebliche öffentliche Investitionen unterstützt werden, um Marktversagen bei der Entwicklung 
und Nutzung neuer Technologien auszugleichen. Ebenso wichtig ist es, die bessere Verwertung von Abfall-
strömen und eine bessere Materialeffizienz zu fördern, da die Produktion auf Basis von Sekundärmaterialien 
weniger energieintensiv ist als die Umwandlung von Primärressourcen. 

Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie für 
erneuerbare Energien
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Solch eine Zusammenarbeit könnte helfen, industrielle Kooperation und strategische Allianzen zu fördern, um Unter-
nehmen beim Einstieg in die Wertschöpfungsketten der Zukunft zu unterstützen und die Kosten für Forschung und 
Entwicklung sowie Investitionen zu teilen. 

Europäische Plattformen für die Zusammenar-
beit für nachhaltige Prozesstechnologien und die 
Organisation industrieller Symbiosen einrichten, 
z.B. durch gemeinsame Infastrukturen.

Entwicklung von Anpassungsprogrammen für 
KMU

in den Wertschöpfungsketten energieintensiver Industrien, um ihnen zu helfen, ihre Tätigkeiten bei gleichzeitigem 
Erhalt von Arbeitsplätzen neu auszurichten.
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5.2.3.2.  Infrastrukturen modernisieren, um 
die Ziele des Pariser Abkommens zu 
erreichen und nachhaltige und koh-
lenstoffarme Technologien zu fördern 

Als Teil einer koordinierten EU-Gesamtstrategie 
müssen die Mitgliedsstaaten ihre jeweiligen Maß-
nahmen beschleunigen, die einen verstärkten lokalen 
Einsatz erneuerbarer Energien ermöglichen. Insbeson-
dere bedarf es dazu der rechtzeitigen Umsetzung des 
Clean-Energy-Pakets und ambitionierter nationa-
ler Energie- und Klimapläne. Die ICSE ist in diesem 
Zusammenhang äußerst skeptisch was den Einsatz 
von� Technologien� der� Kohlenstoffabscheidung� und�

-speicherung� anbelangt,� die� immer� häufiger� ins� Spiel�
gebracht werden, um Unterstützung bei der Erreichung 
der EU-Klimaziele zu liefern. Dabei handelt es sich um 
Technologien, die das Kohlendioxid aus der Verfeue-
rung�fossiler�Brennstoffe�binden,�um�den�abgetrennten�
Kohlenstoff� auf� unbestimmte� Zeit� tief� unter� der� Erde�
zu speichern. Das Versprechen, dass solche Technolo-
gien innerhalb kurzer Zeit dabei helfen können, globale 
Temperaturanstiege zu bremsen, scheint allerdings 
fragwürdig. Denn durch technische Wunderlösungen 
„unsere Zivilisation von einer, die derzeit jährlich 40 Milliar-
den Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre pumpt, in eine 
zu verwandeln, die eine Nettoentfernung von zig Milliarden 
produziert”,191 scheint schlichtweg kaum vorstellbar. 

191 Climate scientists: concept of net zero is a dangerous trap - James Dyke, Robert Watson and Wolfgang Knorr - 27th April 2021.  
https://www.socialeurope.eu/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap

192 IRENA (2019), Climate Change and Renewable Energy: National policies and the role of communities, cities and regions (Report to the G20 Climate Sustainability Working Group (CSWG)), Internatio-
nal Renewable Energy Agency

Der Energiesektor muss vollständig umgebaut werden, um bis zur zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts eine vollständig 
kohlenstofffreie Energieerzeugung zu ermöglichen. Heute stammen 84% des Energieverbrauchs aus fossilen Brenn-
stoffen und lediglich 16% aus erneuerbaren Energien. Eine aktuelle Analyse192 zeigt, wie durch einen beschleunigten 
Ausbau bis 2030 65% des Energieverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt werden könnte. Weltweit machen 
erneuerbare Energien derzeit etwa 25% der Stromerzeugung aus. Rund 80% des weltweiten Strombedarfs im Jahr 2050 
könnten durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Der nachhaltige Umbau des globalen Energiesystems würde 
zur Erfüllung der Klimaziele beitragen und sich finanziell selbst tragen. Er würde bis 2050 zu einer massiven Schaf-
fung von Arbeitsplätzen führen, und seine positiven Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und Klima würden bis zu 
sechsmal mehr einsparen als er an Kosten verursacht. Um gegenläufige Entwicklungen einzudämmen und den Ener-
gieverbrauch in Europa zu senken, muss zudem die EU-Energieeffizienzrichtlinie überarbeitet werden. Hierzu sollte die 
EU strengere Ökodesign-Anforderungen erlassen und das Spektrum der Produkte, die unter die Ökodesign-Richtlinie 
fallen, auf IT-Produkte, Rechenzentren und andere Produkte ausweiten. Außerdem muss die künftige Verordnung zur 
transeuropäischen Energieinfrastruktur (TEN-E) der Notwendigkeit der Schaffung eines zukunfts- und klimasicheren 
Energiesystems auf der Basis der Prinzipien „Energieeffizienz zuerst“ und 100% erneuerbare Energien voll Rechnung 
tragen. Infrastrukturprojekte, die direkt oder indirekt fossile Brennstoffe begünstigen oder davon abhängig sind, sowie 
Projekte, die nicht im Einklang mit dem Naturschutz stehen, müssen aus der Förderung ausscheiden. 

Synergieeffekte� zwischen� Energieeffizienz� und�
dem Ausbau erneuerbarer Energien verbessern

Neue Infrastrukturen aufbauen, um neue Techno-
logien und Prozesse zu fördern

Beispielsweise wird die Nutzung von grünem Wasserstoff und sogenannten E-Fuels in großem Maßstab große Mengen 
an erneuerbarem Strom, eine große Anzahl von Elektrolyseuren, Wasserstoffspeicher, Umwandlungstechnologien, Ver-
teilungssysteme wie Pipelines sowie Innovationen bei den Endverbrauchstechnologien erfordern. Die Schwierigkeit 
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besteht darin, dass Investitionen in entsprechende Infrastrukturen erfolgen müssen, bevor überhaupt Nachfrage durch 
Nutzer entstehen kann. Damit die richtige Infrastruktur zur richtigen Zeit gebaut wird, bedarf es einer sorgfältig abge-
stimmten Planung. Grüner Wasserstoff erfordert eine strategische und schnelle Modernisierung sowohl der Erzeugung 
als auch der Verteilung von Strom aus erneuerbaren Quellen. Solch eine Planung muss im Rahmen der Governance der 
Energieunion behandelt werden. Dazu gehört ein klarer Fahrplan für den Bau von Anlagen für grünen Wasserstoff und 
variable Kapazitäten für erneuerbare Energien sowie die gezielte Förderung von Nachfragesektoren. Die Nutzung sek-
torübergreifender Synergien sollte bei der Steuerung von Investitionen als Priorität betrachtet werden. 
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Fragen der Verfügbarkeit in den Mittelpunkt zu rücken, kann der Schlüssel für eine echte Verkehrswende sein, die das 
derzeitige Wachstum von Automobilnutzung- und -besitz und der damit verbundenen Treibhausgasemissionen (die 
jetzt etwa 23% der weltweiten CO2-Emissionen ausmachen) umkehrt. Verfügbarkeit ist dabei eine Kombination aus 
Mobilität und Nähe, die gewährleistet, dass Menschen Arbeitsplätze, Güter, Dienstleistungen und Einrichtungen leicht 
erreichen können. Die Verbesserung der Verfügbarkeit durch nachhaltige Verkehrsmittel (zusammen mit der Verbes-
serung von Fahrzeugtechnologien und Kraftstoffen) einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung des Klimaschutzpotenzials 
leisten und gleichzeitig die Lebensqualität durch mehr Gerechtigkeit, Gesundheit, Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicher-
heit und umfassendere Umweltauswirkungen verbessern. 

Verfügbarkeit als zentrales Prinzip der Moderni-
sierung von Mobilitätsystemen

Die Grenzen der CO2-Abscheidung und -Speiche-
rung anerkennen

Aktuell muss angenommen werden, dass die direkte CO2-Abscheidung aus Abgasen aufgrund ihrer exorbitanten 
Kosten und ihres enormen Energiebedarfs193 kein Allheilmittel sein wird, um das Problem der Treibhausgasemis-
sionen zu lösen.194 Die bislang verfolgten EU-Strategien zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C gehen jedoch vom 
Einsatz solcher Technologien im großen Maßstab aus,195 obwohl deren realistisches Potenzial nicht bekannt ist. Als oberste 
Priorität sollte daher immer die möglichst zügige und umfangreiche Einsparung von Emissionen gelten, sodass keine 
Abhängigkeit von noch nicht verfügbaren Technologien entsteht. Sollten Abscheidungs- und Speicherungstechnolo-
gien zur Marktreife gelangen, sollten diese zusätzlich zur Kernstrategie der Emissionsreduktionen eingesetzt werden.

Die ICSE empfiehlt daher, dass die EU ein Emissionsreduktionsziel für 2030 festlegt, das durch ein separates Ziel für 
die Entfernung ergänzt wird, um sicherzustellen, dass beide unabhängig voneinander verfolgt und kontraproduktive 
Anreize vermieden werden. Das Vermischen von Zielen für Emissionsminderungen einerseits und Abscheidung und 
Speicherung anderseits würde andere Länder ermutigen, dasselbe zu tun. Somit würden Transparenz und Vertrauen 
untergraben, die erforderlich sind, um den weltweiten Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen.196

193 Grundsätzlich�ist�die�direkte�CO₂-Abscheidung�aus�der�Luft�(Direct�Air�Capture,�DAC)�teuer,�denn�obwohl�die�Konzentration�von�Kohlendioxid�in�der�Luft�zunimmt,�ist�es�immer�noch�sehr�ver-
dünnt und erfordert viel Energie zur Abscheidung. DAC ist auch teuer, weil es noch nicht viele beteiligte Unternehmen oder verfügbare Projekte gibt. Ein weiterer Grund ist, dass die Märkte für 
CO2 begrenzt sind und nicht genügend Einnahmen bieten können, um die Abscheidungskosten auszugleichen. In Direct Air Capture: Resource Considerations and Costs for Carbon Removal – Katie 
Lebling,�Noah�McQueen,�Max�Pisciotta�and�Jennifer�Wilcox�-�World�Resources�Institute�–�6.�Januar�2021.�Direct�Air�Capture:�Definition,�Cost,�&�Considerations�|�World�Resources�Institute�(wri.org)

194 Jüngste�Veröffentlichungen�in�den�USA�behaupten,�dass�die�direkte�Luftabscheidung�bis�2050�glaubhaft�fast�eineinhalb�Milliarden�Tonnen�Kohlendioxid�pro�Jahr�entfernen�könnte�–�das�
entspricht dem jährlichen Ausstoß von rund 300 Millionen Autos –, wenn die Technologie so schnell eingesetzt werden kann wie die Photovoltaik, und wenn wir in den nächsten paar Jahren 
starten. CarbonShot: Federal Policy Options for Carbon Removal in the United States - Jamey Mulligan, Alex Rudee, Katie Lebling, Kelly Levin, James Anderson and Ben Christensen - World 
resources Institute – 31. Januar 2020 

195 Als die Europäische Kommission ankündigte, das EU-Ziel für 2030 auf mindestens -55% anzuheben, führte sie in der Folgenabschätzung zum Kommissionsvorschlag auch die Idee eines 
Nettoziels�(anstelle�eines�absoluten)�für�2030�ein.�Das�bedeutet,�dass�das�Ziel�für�2030�nun�Emissionssenkungen�und�Kohlenstoffentfernung�kombiniert.�

196 Now is the time for an honest conversation about carbon dioxide removal- Mark Preston - Bellona Europa (NGO) - 6 oct. 2020
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5.2.3.3.  Nachhaltiger Konsum und nachhaltige 
Produktion: Förderung der Kreislauf-
wirtschaft 

Die Reduzierung des Verbrauchs natürlicher Res-
sourcen unter Berücksichtigung des globalen 
ökologischen Fußabdrucks der Europäischen Union 
würde zum Gesamtziel der Treibhausgas-Reduktion 
beitragen.197 Recycling sollte in einer Kreislaufwirt-
schaft� der� letzte� Ausweg� sein.� Dementsprechend�
sollten Fördermaßnahmen besser dazu dienen, 
gänzlich materialfreie Optionen zu untersuchen. Die 
Festlegung eines EU-weiten Ziels zur Verringerung 
des Material- und Konsumfußabdrucks sollte dabei 
als Teil der Einführung eines deutlich verbindliche-
ren Überwachungsrahmens für die EU-Strategien 
zur� Förderung� der� Kreislaufwirtschaft� betrachtet�
werden.

» Recycling sollte 
in einer Kreis-
laufwirtschaft 
der letzte Ausweg 
sein. Dement-
sprechend soll-
ten Fördermaß-
nahmen besser 
dazu dienen, 
gänzlich materi-
alfreie Optionen 
zu untersuchen.«

195 Current consumption levels are straining planetary boundaries: according to the WWF, the resources of 2.8 planets would be absorbed if EU levels applied globally.

Überarbeitung�der�Ökodesign-Vorschriften

Um nachhaltige Produkte zur Norm zu machen, sollte die Palette der Produkte ausgeweitet werden, die durch 
Ökodesign-Mindestanforderungen erfasst wird, einschließlich in Bezug auf ihren Material- und Chemikaliengehalt, 
Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit, CO2-Bilanz, ökologischen Fußabdruck und nachhaltige Beschaf-
fung (insbesondere recycelte Inhaltsstoffe). Ebenfalls in Erwägung gezogen werden sollte die Standardisierung 
bestimmter Komponenten zur Reduzierung der Ersatzteilvielfalt und Vereinfachung der Reparatur (z. B. Ladegeräte 
und Stecker) durch Festlegung von Mindestanforderungen an das Design für die Demontage und den Zugang zu 
Ersatzteilen und Reparaturhandbüchern für alle elektrischen und elektronischen Produkte. Für Produktgruppen mit 
deutlich längerer Lebensdauer als zwei Jahre (z. B. für Haushaltsgeräte) könnte eine Ausweitung der gesetzlichen 
Garantie erwogen werden. In diesem Fall sollte auch dem Hersteller eine verlängerte Beweislast auferlegt werden. 

197 Das derzeitige Verbrauchsniveau belastet die planetaren Grenzen: Laut WWF würden die Ressourcen von 2,8 Planeten absorbiert, wenn das EU-Niveau weltweit angewendet würde. 
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Wirtschaftliche� Anreize� für� Ressourcenscho-
nungs-Strategien�schaffen

Anreize zur Schaffung eines funktionierenden Reparaturmarktes können Kosten senken und Verbraucher zur Repara-
tur ermutigen. Nationale Rechtsysteme und finanzielle Anreize sollten daher Wiederverwendungspraktiken fördern, 
z.B. durch eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Reparaturtätigkeiten und gebrauchte Produkte sowie Abgaben auf 
Einwegverpackungen, um Haushalte zu einer geringeren Abfallproduktion anzuregen. Die kreislauforientierte nach-
haltige öffentliche Beschaffung verpflichtend einzuführen und dies auch für private Unternehmen zur Standardoption 
zu machen, sollte ebenfalls erwogen werden. Die Einführung eines europäischen Rechtsrahmens für nachhaltige 
öffentliche Beschaffung zur Nutzung des Hebels der öffentlichen Auftragsvergabe würde es ermöglichen, sozial und 
ökologisch nachhaltige Produktionsformen zu fördern, z.B. in Bezug auf faire Arbeits- und Entlohnungsbedingungen, 
nachhaltige Formen der Landwirtschaft und Landnutzung und die Verwendung von recycelten Materialien. Daneben 
sollte die Einführung digitaler Produktpässe beschleunigt werden, die alle oben genannten Informationen einschlie-
ßen und somit die Verbraucher stärken. 

Neue Ökodesign-Anforderungen für digitale und 
elektronische Produkte entwickeln

(z. B. damit Batterien von Elektroautos erschwinglich, langlebig, reparierbar und recycelbar sind). Dies sollte die Aus-
weitung der Herstellerverantwortung beinhalten, sodass Hersteller für den gesamten Lebenszyklus von Produkten 
verantwortlich sind. Im Bereich der Software und anderer Technologien könnte sie auf die Festlegung einer Mindest-
kompatibilitätsdauer bestehender Hardware ausgedehnt werden. Ebenso würde die Verlängerung der Lebensdauer 
von Smartphones und anderen elektronischen Geräten um nur ein Jahr in der EU so viel CO2-Emissionen einsparen, 
wie jährlich von zwei Millionen Autos erzeugt werden.198

198 The�climate�cost�of�‘disposable�smartphones-�European�environmental�Bureau�-�2019.�https://eeb.org/library/coolproducts-briefing/�

Alle Produktverpackungen müssen auf Wiederverwendung und Recycling ausgelegt sein, Transparenz über ihre 
chemische Zusammensetzung bieten, getrennt gesammelt werden und aus nachhaltig gewonnenen und beschaff-
ten Materialien hergestellt werden. Mehrwegverpackungen sollten bis 2030 einen Marktanteil von mindestens 30% 
bei Primärverpackungen und mindestens 70% bei Getränkeverpackungen haben. Daneben sollten Abfälle nicht in 
Nicht-EU-Länder mit weniger strengen Vorschriften und unzureichender Recyclinginfrastruktur verbracht werden. 
Stattdessen sollte Europa seinen eigenen Abfall so nah wie möglich an der Quelle wiederverwerten, um lokale 
Arbeitsplätze zu schaffen. Die strikte Durchsetzung der jüngsten Änderungen des Basler Übereinkommens ist dabei 
von entscheidender Bedeutung. 

Abfallentsorgungsprobleme angehen
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5.2.3.4.  Der entscheidende Beitrag natürlicher 
Kohlenstoffsenken zur Minderung der 
Treibhausgasemissionen 

Die vom Weltklimarat (IPCC) entworfenen Szenarien zur 
Einhaltung des 1,5°C-Klimaziel gehen davon aus, dass es 
gelingen wird, bereits ausgestoßene CO2-Emissionen aus 
der Erdatmosphäre zu entfernen. Artikel 4 des Pariser 
Abkommens erkennt ausdrücklich die ‚Entfernung von 
Treibhausgasen� durch� Senken‘� als� ein� Mittel� an,� um�
anhaltende Emissionen auszugleichen. 

Die� Europäische� Kommission� überprüft� derzeit� die�
Regeln der Verordnung zur Anrechnung von Treibhaus-
gasemissionen und -entfernungen aus der Landnutzung, 
Landnutzungsänderung�und�Forstwirtschaft�(LULUCF),�
um sicherzustellen, dass die neuen ehrgeizigen EU-
Klimaziele erreicht werden. LULUCF spielt eine 
Schlüsselrolle bei der Erreichung des Klimaneutrali-
tätsziels 2050. Mittlerweile scheint klar, dass die Ziele 
des� Pariser� Abkommens� ohne� signifikante� Beiträge�
des Landsektors, einschließlich von angebotsseitigen 
Maßnahmen� in� der� Forst-� und� Landwirtschaft� sowie�
nachfrageseitiger Maßnahmen im Zusammenhang mit 
einer gesünderen Ernährung und weniger Lebensmittel-
verschwendung, nicht erreicht werden können. 

Sogenannte Naturbasierte Lösungen sind 
Methoden, die auf die Verbesserung der 
Kohlenstoffaufnahmekapazität�von�Wäldern�und�Böden�
abzielen.�Aufforstung�und�Wiederaufforstung�sind�dabei�
die bekanntesten Praktiken. Andere Strategien umfas-
sen� regenerative� landwirtschaftliche� Praktiken� oder�
Land-�und�Pflanzenbewirtschaftungstechniken,�die�die�
Kohlenstoffaufnahme� durch� den� Boden� erhalten� oder�

erhöhen, die Wiederherstellung von Küstenfeuchtge-
bieten wie Mangroven sowie meeresbasierte Praktiken 
zum Anbau von Seegras und Seetang. Solche Strategien 
zielen im Wesentlichen auf die Verbesserung der natür-
lichen� Fähigkeit� unseres� Planeten� ab,� Kohlenstoff� zu�
binden. Gleichzeitig können sie aufgrund ihrer positiven 
Wirkung auf die biologische Vielfalt und die Wieder-
herstellung produktiver Ökosysteme helfen, mehrere 
Herausforderungen gleichzeitig zu meistern.199

Ozeane sind eine der wichtigsten natürlichen Kohlen-
stoffsenken.�Nach�Angaben�des�Weltwirtschaftsforums�
sind sie in der Lage, rund ein Drittel der weltweiten CO2-
Emissionen zu absorbieren. Der Hauptmechanismus 
der CO2-Absorption wird als ‚physikalische Kohlen-
stoffpumpe‘� bezeichnet.� 90%� des� atmosphärischen�
Kohlendioxids�werden�durch�Diffusion�an�das�Oberflä-
chenmeerwasser abgegeben. Das gelöste CO2 wird dann 
durch Meeresströmungen in die tiefen Schichten des 
Ozeans transportiert. Seegras spielt hierbei eine Schlüs-
selrolle, da es 10% der CO2-Speicherkapazität des Ozeans 
ausmacht und es bis zu 35-mal schneller aufnimmt als 
Wälder. Die Fläche der Seegraswiesen ist jedoch seit 
1990 um 7% pro Jahr zurückgegangen, was auf die Küs-
tenentwicklung und Baggerarbeiten sowie auf eine sich 
verschlechternde Wasserqualität zurückzuführen ist. 
Außerdem treten die Bedrohungen durch marines Mik-
roplastik� für� die� Kohlenstoffbindung� in� den� Ozeanen�
zunehmend zutage: Die Auswirkungen von marinem 
Plastik auf das Ökosystem, das für den Gasaustausch 
und die Zirkulation von marinem Kohlendioxid ver-
antwortlich ist, können mehr Treibhausgasemissionen 
verursachen.200

In�Wäldern�erfolgt�die�Kohlenstoffbindung�durch�Photo-
synthese. Unter normalen Bedingungen gibt es eine 
Nettoaufnahme von CO2 und eine Nettoabgabe von 
Sauerstoff� in� Pflanzen.� Laut� Weltwalderhebung� 2020�

Naturbasierte
Lösungen 
Methoden, die auf die 
Verbesserung der Kohlen-
stoffaufnahmekapazität von 
Wäldern und Böden 
abzielen.

199 Carbon removal: Complementing or clouding climate action? - European Environmental Bureau - Coralie Boulard - February 2021
200 Marines�Mikroplastik�1)�beeinflusst�die�Photosynthese�und�das�Wachstum�des�Phytoplanktons;�2)�hat�toxische�Wirkungen�auf�Zooplankton�und�beeinträchtigt�dessen�Entwicklung�und�Fortpflanzung;�

3)�beeinflusst�die�biologische�Meerespumpe;�und�4)�beeinflusst�den�Kohlenstoffvorrat�der�Ozeane.�Phytoplankton�und�Zooplankton�sind�der�wichtigste�Produzent�bzw.�Konsument�des�Ozeans.�

Seegras spielt eine Schlüsselrolle, da es 
10% der CO2-Speicherkapazität des 
Ozeans ausmacht und CO2 bis zu 35-mal 
schneller aufnimmt als Wälder. 



befinden� sich� 99%� des� Waldkohlenstoffs� in� lebender�
Biomasse und organischer Bodensubstanz, der Rest in 
Totholz und Abfall. 

Trotz ihres theoretischen Potenzials bergen Strategien 
zur CO2-Entfernung durch natürliche Senken einige 
Unsicherheiten. Beispielsweise sind natürliche Senken 
weder� stabil� noch� dauerhaft.� Wälder� sind� nicht� vor�
natürlichen und menschlichen Störungen geschützt, 
und� der� von� Senken� aufgenommene� Kohlenstoff� kann�
anfällig� für� zukünftige� Leckagen� sein.� Die� australi-
schen Waldbrände 2019 sind ein markantes Beispiel 
für�die�Anfälligkeit�der�Kohlenstoffsenkenfunktion�von�
Wäldern. Gleichzeitig ist klar, dass „die verstärkten Aus-
wirkungen des Klimawandels diese Anfälligkeit noch erhöhen 
werden“.201 

Tatsächlich�werden�natürliche�Kohlenstoffsenken�daran�
gehindert, ihre volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. 
Der Anstieg der Entwaldung in den letzten Jahrzehnten 
hat� den� gesamten� Kohlenstoffbestand� der�Wälder� von�
668 Milliarden Tonnen im Jahr 1990 auf 662 Milliarden 
Tonnen im Jahr 2020 verringert.202 Für den europäi-
schen Bestand haben sich diese Prognosen inzwischen 
weiter�verschlechtert:�Bis�2025�dürften�die�europäischen�
Wälder�laut�den�2020�veröffentlichten�Informationen�der�
Europäischen Kommission203� 18%� weniger� Kohlenstoff�
enthalten als noch Anfang der 2000er Jahre. Bis heute 
absorbiert die terrestrische Biosphäre Europas 7 bis 12 
% der europäischen anthropogenen CO2-Emissionen. 

Darüber hinaus steht möglicherweise nicht genügend 
Land�in�der�gesamten�EU�zur�Verfügung,�um�großflächige�
Baumpflanzungen�durchzuführen,�ohne�die�Biodiversi-
tät204 und die Nahrungsmittelsicherheit205� ernsthaft� zu�
gefährden. Die Förderung naturbasierter Entfernungs-
lösungen wird daher durch die Tatsache behindert, dass 
die� Senken� der� EU� durch� die� zunehmende� wirtschaft-
liche Ausbeutung und die negativen Auswirkungen des 

Klimawandels unter Druck geraten sind. 

Um dem entgegenzutreten, sind proaktive und gut 
abgestimmte Strategien erforderlich. Während die Ein-
schränkungen und Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit�der�Kohlenstoffentfernung�in�der�Klimapolitik�voll-
ständig berücksichtigt werden müssen, bleibt ihr Beitrag 
zu ehrgeizigen Klimazielen absolut unerlässlich. Land 
spielt eine wichtige Rolle im Klimasystem und bildet 
die Hauptgrundlage für den menschlichen Lebens-
unterhalt, einschließlich der Versorgung mit Nahrung, 
Süßwasser und zahlreichen anderen Ökosystemleistun-
gen sowie der biologischen Vielfalt. Was auf dem Spiel 
steht,� ist,� dass� „die� Herauszögerung� der� Reduzierung�
von Treibhausgasemissionen Nachteile mit sich bringt, 
einschließlich des unumkehrbaren Verlusts von Land-
ökosystemfunktionen und -dienstleistungen, die für 
Ernährung, Gesundheit, bewohnbare Siedlungen und 
Produktion erforderlich sind, was zu immer bedeuten-
deren�wirtschaftlichen�Auswirkungen�auf�viele�Länder�
in vielen Regionen der Welt führt“, so der IPCC-Sonder-
bericht über Klimawandel und Landsysteme.206

Mehr� als� 70%� der� weltweiten� eisfreien� Landoberflä-
che sind aktuell der menschlichen Nutzung ausgesetzt. 
Dieser Trend kann und muss umgekehrt werden, um 
die� positive� Wirkung� der� natürlichen� Kohlenstoffsen-
ken� wiederherzustellen.� Angesichts� der� Verflechtung�
dieser Herausforderungen in Bezug auf Biodiversität, 
Klima, Land und Ernährung ist die Koordinierung und 
Kohärenz zwischen verschiedenen Politiken, die die 
Landnutzung�betreffen,�von�entscheidender�Bedeutung.�
Da der breite Einsatz von Bioenergie durch die Kosten 
und die Verfügbarkeit von Biomasse eingeschränkt ist, 
sollte solchen Techniken besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet� werden,� die� natürliche� Kohlenstoffabschei-
dung� und� landwirtschaftliche� Nutzung� kombinieren�
und daher nicht mit der Nahrungsmittelproduktion oder 
Ökosystemen konkurrieren. 

Die terrestrische Biosphäre 
Europas absorbiert 7 bis 12 % der 
europäischen anthropogenen 
CO2-Emissionen.

7-12%

99% des sog. Waldkohlenstoffs 
sind in lebender Biomasse und 
organischer Bodensubstanz 
gebunden, der Rest in Totholz 
und Abfall. 

99%

201 Op. cit.
202 Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Global Forest Resources Assessment 2020: http://www.fao.org/3/CA8753EN/CA8753EN.pdf
203 Delegierte Verordnung der Kommission zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der von den Mitgliedsstaaten anzuwen-

denden Referenzwerte für Wälder für den Zeitraum 2021 bis 2025 
204 Can tree planting solve climate change? - FERN - 1 July 2020 - https://www.fern.org/publications-insight/can-tree-planting-solve-climate-change-2172/
205 Es�wurde�geschätzt,�dass�Bioenergie�mit�Kohlenstoffabscheidung�und�-speicherung�zwischen�0,4�und�1,2�Milliarden�Hektar�Land�beanspruchen�würde.�In�BECCS�deployment:�a�reality�check�-�Grant-

ham�Institute�-�imperial�College�-�London�-�Briefing�paper�No�28January�2019
206 IPCC,�2019:�Zusammenfassung�für�Entscheidungsträger.�In:�Klimawandel�und�Landsysteme:�Ein�IPCC-Sonderbericht�über�Klimawandel,�Desertifikation,�Landdegradierung,�nachhaltiges�Landma-

nagement,�Ernährungssicherheit�und�Treibhausgasflüsse�in�terrestrischen�Ökosystemen�https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/
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Nur Biomasse, die die Nachhaltigkeitskriterien 
einhält, sollte in der EU-Klimagesetzgebung als 
klimaneutral gelten

Die Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung von Biomasse, die diese Kriterien nicht erfüllen, müssen in den 
CO2-Bepreisungsmechanismen berücksichtigt werden. Angesichts dieser Unsicherheiten und der potenziellen Aus-
wirkungen auf Ressourcen, Biodiversität und Bodengesundheit sollte der Umfang des Einsatzes von Bioenergie mit 
CO2-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) auf Umstände beschränkt werden, unter denen er sich bewährt hat. 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) muss kon-
krete Maßnahmen gegen die Umwandlung von 
Landfläche� in� Ackerland� voranbringen� und� die�
Wiederherstellung� beschädigter� Kohlenstoffsen-
ken�finanzieren

Paludikultur (Wiedervernässungstechniken zur Behebung der früheren Degradation entwässerter Moore) oder 
andere landwirtschaftliche Praktiken, die zu Kohlenstoffbindung führen, sollten durch zusätzliche GAP-Zahlungen 
über Öko-Regelungen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung finanziell unterstützt werden. 

Verstärkung der EU-Maßnahmen gegen Entwal-
dung und Waldschädigung

Das Forstwesen sollte mithilfe von Zertifizierungssystemen nachhaltig bewirtschaftet werden. Dies sollte die Ein-
führung von Rechtsvorschriften umfassen, die sicherstellen, dass die CO2-Senken-Kapazität von Wäldern in Europa 
nicht abnimmt (‚Netto-Netto‘-Bilanzierung). 
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207 Die�Kontamination�des�Menschen�und�die�Anreicherung�von�Mikroplastik�können�über�Lebensmittel�(durch�Verpackung�und�Verzehr�von�Meeresfrüchten),�Luft�(Einatmen�kontaminierter�Luft)�und�
Trinkwasser erfolgen. 

208 Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet - Center for International Environmental Law (CIEL) - 2019 - https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf 
209 Op. cit.

Einführung einer weitreichenden Beschrän-
kung von Mikroplastik in Produkten, die auf dem 
Europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht 
werden, um deren Freisetzung in die Meeresum-
welt zu vermeiden

Hierbei würde es sich um eine Win-Win-Win-Maßnahme für das Klima, die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit handeln.
Mikroplastik ist in der Umwelt nicht biologisch abbaubar. Es wurde nicht nur in Meeres-, sondern auch in 
Süßwassersystemen wie Sümpfen, Bächen, Teichen, Seen und Flüssen in Europa nachgewiesen. Es reichert 
sich sowohl in Tieren als auch im Trinkwasser an und wird folglich auch von Menschen aufgenommen.207 

Abgesehen von den Auswirkungen von Plastik auf die Ozeane, Ökosysteme und die menschliche Gesundheit 
gibt es noch eine weitere, weitgehend verborgene Dimension der Plastikkrise: der Beitrag von Plastik zu den 
globalen Treibhausgasemissionen und somit zum Klimawandel. 

Kunststoffe werden aus fossilen Brennstoffen hergestellt und emittieren in jeder Phase ihres Lebenszyklus 
Treibhausgase. Die Treibhausgasemissionen aus dem Kunststofflebenszyklus sind derart umfangreich, dass 
sie zur ernsthaften Gefahr für das Erreichen des 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens werden können: Im Jahr 
2019 haben die Herstellung und Verbrennung von Kunststoff mehr als 850 Millionen Tonnen Treibhausgase 
in die Atmosphäre eingebracht – das entspricht den Emissionen von 189 500-Megawatt-Kohlekraftwerken.208 
Bis 2050 könnten die Treibhausgasemissionen aus Kunststoff über 56 Gigatonnen erreichen, was 10-13% des 
gesamten global verbleibenden CO2-Budgets entspricht.209 

Letztendlich landet Plastik, das nicht angemessen entsorgt wird, in der Umwelt, wo es weitere klimatische 
Auswirkungen hat. Mikroplastik in den Ozeanen kann die Fähigkeit des Ozeans beeinträchtigen, Kohlendioxid 
aufzunehmen und zu speichern, da es die Fähigkeit von Phytoplankton, Kohlenstoff durch Photosynthese zu 
binden, verringern kann. Das würde bedeuten, dass die Plastikverschmutzung die größte natürliche Kohlen-
stoffsenke des Planeten beeinträchtigen würde. Daher bedarf es eines sofortigen politischen Gegensteuerns, 
bestehend aus: 

• Ausstieg aus der Produktion und Verwendung von Einwegplastik 

• Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung als zentrale Komponente der Kreislaufwirtschaft 

• Festsetzung und Durchsetzung ehrgeiziger Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in allen 
Wirtschaftssektoren, einschließlich der Kunststoffproduktion 
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5.3. �‚Eine‘�planetare�
und menschliche 
Gesundheit 

Angesichts der COVID-19-Pandemie sollen im Folgen-
den neue Synergien zwischen der Eindämmung des 
Klimawandels und anderen Zielsetzungen wie Gesund-
heit und Umweltqualität im weiteren Sinn aufgezeigt 
werden. Dazu bedarf es eines doppelten Paradigmen-
wechsels: erstens muss Gesundheit zum zentralen Ziel 
und Bezugspunkt von Politik und Governance gemacht 
werden, und zweitens muss Umweltpolitik zentraler 
Bestandteil der Gesundheitspolitik werden. 

Um dies zu erreichen, reicht es nicht mehr aus, Politik 
ausschließlich an Kosten-Nutzen-Abwägungen auszu-
richten. Denn dieser Ansatz ordnet jedem Aspekt des 
Lebens einen monetären Wert zu und bewertet politi-
sche Entscheidungen und Investitionen in Bezug auf 
ihre Kosten im Vergleich zu ihrem monetären Nutzen. 
Eine Kosten-Nutzen-Analyse würde ergeben, dass die 
‚Kosten‘�von�Investitionen�in�den�Klimaschutz�die�mone-
tären�‚Vorteile‘�der�Fortführung�des�‚Business�as�usual‘�
überwiegen.� Ein� für� Synergieeffekte� sensibler� Ansatz�
hingegen� erkennt� den� „inneren� Wert� der� Gesundheit�
unserer Menschen und unseres Planeten und ihre Rolle 
als�Grundlage� für� jede�wirtschaftliche�Aktivität“�an.210 
Solch eine Perspektive es erlaubt uns, zu erkennen, dass 
die Begrenzung von Klimaveränderungen nicht nur 
für unsere kollektive Gesundheit und unser gemeinsa-
mes Wohlergehen von entscheidender Bedeutung ist, 
sondern auch erhebliche soziale Einsparungen auf-
grund der Vermeidung von Gesundheitsrisiken sowie 
wirtschaftliche�Vorteile�durch�die�Schaffung�von�schät-
zungsweise 24 Millionen neuen Arbeitsplätzen bis 2030 
erzeugt. Ein synergetischer Ansatz erkennt daher die 
intrinsischen Verbindungen zwischen unseren sozia-
len und ökologischen Systemen als Grundlage für eine 
gerechte� und� nachhaltige�Wirtschaft�mit� der� Gesund-
heit als wichtigstem Bindeglied an.211

In diesem Zusammenhang wird klar, dass eine Pers-
pektive, die Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
anstelle� von� Wirtschaftswachstum� und� materiellem�
Wohlstand als zentrales Ziel von Politik anerkennt, das 
Potenzial hat, sowohl kurz- als auch langfristig umfas-
sendere Vorteile zu erbringen. Ein Beispiel sind die 
Synergien zwischen der gleichzeitigen Verringerung 
der� Luftverschmutzung� und� der� Treibhausgasemis-
sionen. Die Reduzierung der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe� würde� die� Kohlendioxidemissionen� (CO2), 
aber auch den damit verbundenen Feinstaub und andere 
Schadstoffe� verringern� und� somit� zu� einer� besseren�
Luftqualität� und� gesundheitlichen�Vorteilen� führen.212 
Luftverschmutzung� und� Klimawandel� sind� somit� Teil�
desselben Problems – der Haupttreiber des Klimawan-
dels� ist�die�Verbrennung�fossiler�Brennstoffe,�die�auch�
einen� wesentlichen� Beitrag� zur� Luftverschmutzung�
leistet, die zusammen mit dem Eintrag von Abfällen in 
unsere Umwelt negative Auswirkungen auf das Ökosys-
tem hat, auf das wir angewiesen sind. Bemühungen, das 
eine zu mildern, können das andere verbessern. 

Unser Ansatz zielt darauf ab, Gesundheit als politisches 
Anliegen von Anfang an durch sektorübergreifende 
Maßnahmen in die CO2-Minderungspolitik zu integ-
rieren. Die meisten Maßnahmen und Strategien zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen können der 
menschlichen Gesundheit zugutekommen, wenn sie 
entsprechend konzipiert und umgesetzt werden. Zu den 
Maßnahmen zur CO2-Reduzierung, von denen bekannt 

210 Five Pathways toward Health-Environment Policy in a Well-being Economy - WEAll Working group: Éloi Laurent, Fabio Battaglia, Giorgia Dalla Libera Marchiori, Alessandro Galli, Amanda Janoo, 
Raluca Munteanu, Claire Sommer - May 2021

211 Watts,�N.,�et�al.,�2019.�The�2019�report�of�The�Lancet�Countdown�on�health�and�climate�change:�ensuring�that�the�health�of�a�child�born�today�is�not�defined�by�a�changing�climate.�The�Lancet,�
394(10211), pp. 1836-1878.

212 Neben�Kohlendioxid�und�anderen�Treibhausgasen�steht�die�Welt�derzeit�vor�dem�Problem�lokaler�Schadstoffe�wie�Schwefeloxide�(SOx),�Stickoxide�(NOx),�Feinstaub�und�flüchtige�organische�Verbin-
dungen, die beim Einatmen schädlich sind. 

» Obwohl die Um-
weltverschmutzung 
ein globales Problem 
ist, das Auswirkug-
en auf die gesamte 
Bevölkerung hat, 
sind besonders 
benachteiligte 
Gruppen stärker 
davon betroffen.«
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ist, dass sie gesundheitliche Vorteile bieten, gehören 
solche, die unter anderem die Emissionen gesundheits-
schädlicher� Schadstoffe� durch� Veränderungen� in� der�
Energieerzeugung,� Energieeffizienz,� nachhaltigen�
Transport�und�Abfallwirtschaft�reduzieren.213 

Die wichtigsten Auswirkungen der Umweltverschmut-
zung sind allgemein bekannt. Die unmittelbaren 
Auswirkungen� des� Einatmens� von� verschmutzter� Luft�
erhöhen für den Menschen das Risiko für Asthma 
und� andere� Atemwegserkrankungen.� Luftschadstoffe�
sind meist krebserregend und schädigen das Immun-, 
Hormon-�und�Fortpflanzungssystem,�während�eine�hohe�
Partikelverschmutzung�mit�häufigeren�Herzproblemen�
in Verbindung gebracht wird. Langzeitstudien zeigen, 
dass�sich�die�in�die�Luft�freigesetzten�giftigen�Chemika-
lien�in�Pflanzen�und�Gewässern�anreichern.�Wenn�Tiere�
verseuchte�Pflanzen�fressen�und�verschmutztes�Wasser�
trinken,� wandern� Schadstoffmoleküle� die� Nahrungs-
kette hinauf – zum Menschen. 

Obwohl die Umweltverschmutzung ein globales Prob-
lem ist, das Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung 
hat, sind besonders benachteiligte Gruppen stärker 
davon�betroffen.�Viele�Studien�haben�gezeigt,�dass�einige�
Schadstoffe� sich� nachteilig� auf� das� vorgeburtliche�
Wachstum auswirken und dass der Alterungsprozess 
ältere Erwachsene für die schädlichen Gesundheitsaus-
wirkungen� von� Umweltschadstoffen� anfälliger�macht.�

Darüber hinaus weisen Erkenntnisse darauf hin, dass 
die Folgen der Umweltverschmutzung für bestimmte 
Untergruppen der Bevölkerung aufgrund regionaler 
Ungleichheiten und Wohlstandsgefällen214 tendenziell 
schwerwiegender sind, wodurch einige Bevölkerungs-
gruppen mehr negative Umweltauswirkungen erleiden 
als andere. Andere Studien legen nahe, dass die Erfah-
rung negativer Umweltauswirkungen selbst bei relativ 
geringer�Schadstoffbelastung�zusätzlich�zu�den�Auswir-
kungen auf die körperliche Gesundheit die individuelle 
Einschätzung�des�Wohlbefindens�negativ�beeinflusst.�

Die Ziele, Umweltverschmutzung zu bekämpfen 
und Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt zu 
ermöglichen, miteinander zu kombinieren, würde 
Anpassungs- und Schutzmaßnahmen erfordern, die 
dazu dienen, solche Ungleichheiten bei der Schad-
stoffbelastung�zu�beseitigen.�Das�würde�bedeuten,�die�
globale Umweltverschmutzung drastisch zu mindern, 
ihre schädlichen Auswirkungen auf Natur und Mensch 
zu bekämpfen und Ungerechtigkeiten auszugleichen. 

Angesichts der Tatsache, dass Umweltverschmutzung 
allein in der Europäischen Union jedes Jahr fast eine 
halbe Million Todesfälle verursacht, forderte die Euro-
päische� Umweltagentur� kürzlich� einen� „systemischen�
Wandel durch visionäre Politik“, um die Umwelt zu 
schützen und die Gesundheit der europäischen Bürge-
rinnen und Bürger zu verbessern.215

Haushalte mit niedrigem Einkommen 
sind am wenigsten für Emissionen 
verantwortlich, leiden aber am meisten 
unter den gesundheitlichen 
Auswirkungen von Schadstoffen und 
Klimawandel.«

»

213 Protecting�health�in�Europe�from�climate�change:�2017�Update�-�WHO�-�2017�https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/355792/ProtectingHealthEuropeFromClimateChange.pdf
214 Fast�neun�von�zehn�Menschen,�die�in�städtischen�Gebieten�leben,�sind�von�Luftverschmutzung�betroffen.�Bevölkerungen,�die�in�Afrika,�Südostasien�und�in�Ländern�mit�niedrigem�und�mittlerem�Ein-

kommen in allen Regionen leben, sind am stärksten gefährdet. Guillerm N, Cesari G. Fighting ambient air pollution and its impact on health: from human rights to the right to a clean environment. 
Int J Tuberc Lung Dis. 2015;

215 Laurent É. et al. (2021) Toward Health-Environment Policy in a Well-being Economy. In: Laurent É. (eds) The Well-being Transition. Palgrave Macmillan, Cham.  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67860-9_5
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Gleiches gilt für die Biodiversität. Am 20. Mai 2020 
verabschiedete die Europäische Kommission die 
Biodiversitätsstrategie und eine ‚Vom-Erzeuger-zum-
Verbraucher-Strategie‘� als� Kernbestandteile� des�
europäischen Green Deal. Diese Umweltstrategien sind 
ein wichtiger Schritt nach vorn, da sie anerkennen, dass 
der Schutz der biologischen Vielfalt und die Eindäm-
mung des Klimawandels sich gegenseitig verstärken. 

Diese Aufwertung von Fragen der Biodiversität in der 
politischen Agenda der Europäischen Union zeugt von 
einem erhöhten Bewusstsein für die Wechselwirkungen 
zwischen menschlichen Aktivitäten, Ökosystemen und 
dem Klima. Der Schutz der biologischen Vielfalt zielt 
nicht nur darauf ab, Ökosysteme als solche zu erhalten, 
sondern auch darauf, sicherzustellen, dass die Bereit-
stellung der damit verbundenen Ökosystemleistungen 
erhalten werden. Eine erhaltene Biodiversität fördert 
natürliche Barrieren zwischen Arten, die Pandemien 
verhindern, und gesunde Ökosysteme, die für sauberes 
Wasser�sorgen,�Luft�reinigen,�Böden�erhalten,�das�Klima�
regulieren,�Nährstoffe�wiederaufbereiten�und�Nahrung�
produzieren. 

Das anhaltende Wachstum der Weltbevölkerung und 
des Pro-Kopf-Verbrauchs hat zu einer nicht nachhaltigen 
Ausbeutung der biologischen Vielfalt der Erde geführt, 
die durch den Klimawandel, die Ozeanversauerung und 
andere� vom� Menschen� verursachte� Umwelteinflüsse�
weiter verstärkt wird. Mittlerweile ist unbestritten, 

das klare Zusammenhänge zwischen menschlichem 
Konsum und Biodiversitätsverlust bestehen. 

Lange Zeit wurde bestenfalls der ökonomische Wert 
des� natürlichen� Kapitals� (land-� und� forstwirtschaft-
liche Ressourcen) berücksichtigt, ohne dass ein 
Bewusstsein für darüberhinausgehende, ökologische 
und� gesellschaftliche� Funktionen� von� Biodiversität�
und Ökosystemen bestand. Die Erschöpfung und Ver-
schlechterung vieler Ökosystemleistungen, die durch 
Biodiversität bereitgestellt werden, stellen somit einen 
Verlust an Kapitalvermögen dar, das in herkömmlichen 
Wirtschaftsindikatoren�jedoch�nur�unzureichend�wider-
gespiegelt wird. Gleichwohl bestehen Belege dafür, 
wie die Gesundheit von Ökosystemen, insbesondere in 
Hinblick� auf� die� Biodiversität,� mit� gesellschaftspoli-
tischen Fragestellungen zusammenhängen. So liegen 
Studien darüber vor, die kausale Zusammenhänge zwi-
schen� wirtschaftlicher� Ungleichheit� und� dem� Verlust�
der biologischen Vielfalt verdeutlichen216 So bestehen 
offensichtliche�Zusammenhänge�zwischen�der�Zahl�der�
bedrohten� oder� rückläufigen� Arten� oder� Nutzpflanzen�
und der bestehenden Ungleichheiten in der Bevölkerung 
der entsprechenden Gebiete, was darauf hindeutet, dass 
die�wirtschaftliche�Verteilung�einen�wichtigen�Einfluss�
darauf�hat,�wie�Gesellschaften�mit�den�breiteren�Ökosys-
temen interagieren, von denen sie abhängig sind. 

Zudem wurde festgestellt,217 dass der Verlust der biologi-
schen Vielfalt negative Auswirkungen auf verschiedene 

» Eine Politik, die die Umwelt verändert, 
hat auch Auswirkungen auf die dort 
lebenden Menschen. Und wenn einige 
Menschen Zugang zu Ressourcen 
haben, die ihnen helfen, diese Auswir-
kungen zu lindern, während andere 
dies nicht haben, wird daraus ein Pro-
blem der sozialen Gerechtigkeit.«

216 Mikkelson GM, Gonzalez A, Peterson GD (2007) Economic Inequality Predicts Biodiversity Loss. PLoS ONE. Academic Editor: Jerome Chave, CNRS, France.  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000444

217 Ecosystem Conditions and Human Well-being - Current State & Trends Assessment - Condition and Trends Working Group Volume 1. Ungefähr 60% (15 von 24) der untersuchten Ökosystemleistungen werden 
geschädigt�oder�nicht�nachhaltig�genutzt,�darunter�Süßwasser,�Fangfischerei,�Luft-�und�Wasserreinigung�sowie�die�Regulierung�des�regionalen�und�lokalen�Klimas�und�von�Naturgefahren�und�Schädlingen.�
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Aspekte des menschlichen Wohlergehens hat, wie 
Gesundheit, Ernährungssicherheit und Anfälligkeit für 
Naturkatastrophen. Eine Politik, die die Umwelt ver-
ändert, hat auch Auswirkungen auf die dort lebenden 
Menschen. Und wenn einige Menschen Zugang zu Res-
sourcen haben, die ihnen helfen, diese Auswirkungen zu 
lindern, während andere dies nicht haben, wird daraus 
ein Problem der sozialen Gerechtigkeit. 

Die Bewältigung dieser sozialen und ökologischen 
Ungerechtigkeiten218 ist daher als absolute Notwendig-
keit zu betrachten und sollte eine zentrale Säule bei 
der Formulierung sozial-ökologischer Lösungsansätze 
für die Bewältigung der Klima- und Umweltkrise sein. 
Möglichkeiten zur Stärkung von Synergien zwischen 
Klimaschutz� und� der� Verbesserung� von� gesellschaft-
lichen Lebensbedingungen einschließlich in Bezug auf 
gesundheitspolitische Aspekte, stehen daher im Mittel-
punkt der folgenden Betrachtungen.219

5.3.1.  Ein europäischer Plan für hochwer-
tige Gesundheitsdienstleistungen 

Ein Großteil der weltweiten Gesundheitsversorgung 
konzentriert sich auf die Akutversorgung. Studien 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben ver-
sucht,�die�Häufigkeit� von�Krankheiten�zu�bestimmen,�
deren Verursachung Umweltfaktoren zugeschrieben 
wird, und die Anzahl der Todesfälle und Krankheiten 
quantifiziert,�die�durch�Faktoren�wie�unsicheres�Trink-
wasser, unzureichende sanitäre Verhältnisse sowie 
Luftverschmutzung� in� Innenräumen� und� im� Freien�
verursacht werden. Diese Studien belegen, dass etwa 
ein Viertel der weltweiten Krankheitslast und mehr als 
ein�Drittel�der�Krankheiten�bei�Kindern�auf�beeinfluss-
bare Umweltfaktoren zurückzuführen sind. Dabei ist 
diese�‚umweltbedingte‘�Krankheitslast�in�den�Entwick-
lungsländern viel höher als in den Industrieländern 
– wenngleich bei bestimmten nicht übertragbaren 
Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Krebs die Krankheitslast pro Kopf in den Industrielän-
dern höher ist.220 Es scheint somit dringend erforderlich, 
zu untersuchen, wie sich Umweltrisiken in Europa auf 
die Inzidenz bestimmter Krankheiten auswirken, und 
welche Regionen und Bevölkerungsgruppen hierfür 
am�anfälligsten� ‚Vorbeugende�Gesundheit‘� bezeichnet�
jede Maßnahme, die darauf abzielt, die Anzahl oder 
Schwere von Verletzungen, Krankheiten, deren Folge-

erscheinungen und Komplikationen zu vermeiden oder 
zu verringern. Sie umfasst Maßnahmen, die sowohl auf 
die individuelle als auch auf die kollektive Ebene zielen. 

Bei nicht übertragbaren Krankheiten, die neben 
anderen biologischen Faktoren (wie Stress, schlechte 
Ernährung, Bewegungsmangel) aus einem hohen Ein-
fluss�von�Umweltfaktoren�resultieren,�kann�ein�stärker�
vorbeugender�Behandlungsansatz�–�vor�dem�Auftreten�
von Symptomen oder in einem frühen Stadium – eine 
Steigerung� des� persönlichen� Wohlbefindens� und� der�
Widerstandsfähigkeit sowie geringere Kosten für die 
Gesundheitsdienste bewirken.221

Während die allermeisten chronischen Krank-
heiten vermeidbar sind,222 werden nur 3% der 
Gesundheitsbudgets in die Prävention investiert.223 
Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf 
die� Gesamtgesellschaft� und� führt� zu� Ungleichheiten�
zwischen�gesellschaftlichen�Gruppen,�die�sich�entlang�
von Faktoren wie dem Wohlstands- oder Bildungs-
niveau oder der Art von Region, in der die Menschen 
leben, entwickeln. Mittlerweile sind auch Belege dafür 
verfügbar, wie Armut und gesundheitliche Ungleich-
heit ineinandergreifen (zum Beispiel durch erhöhten 
Stress� und� verminderte� Fähigkeit,� auf� nahrhafte� oder�
angemessene Lebensmittel zurückzugreifen), was sich 
negativ� auf� die� Gesundheit� der� Betroffenen� auswirkt�
und zur Entwicklung von psychischen und körperlichen 
Gesundheitsproblemen wie Depressionen, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Krebs usw. beiträgt. Ebenfalls klar 
ist, dass der Schweregrad von COVID-Erkrankungen für 
Menschen mit geringem Einkommen oder aus benach-
teiligten Gruppen teils deutlich über dem Durchschnitt 
liegt.�Diese�Ungleichheiten�zwischen�gesellschaftlichen�
Gruppen, die zu unterschiedlichen Lebenserwartun-
gen oder Belastungen durch chronische Krankheiten 
führen, sind anhaltend und verstärken sich gegenseitig. 

Neben� den� Auswirkungen� der� Wirtschaftspolitik� auf�
die Gesundheits- und Sozialpolitik und deren direkten 
gesundheitlichen� Folgen� bestimmt� die� Wirtschafts-
politik� auch� den� Einfluss� der� sozialen� Determinanten�
gesundheitlicher Ungleichheit – der Umstände, unter 
denen Menschen geboren werden, unter denen sie 
aufwachsen, leben, arbeiten und altern. Diese Determi-
nanten bilden ein komplexes und ineinandergreifendes 
Netz von Faktoren, die die Gesundheit der Bevölkerung 
und� gesundheitliche� Ungleichheiten� beeinflussen.�

218 In�Ländern�mit�hohem�Einkommen�bleiben�29%�der�Städte�hinter�den�Leitlinien�der�Weltgesundheitsorganisation�zurück.�Aber�in�diesen�Ländern�sind�die�ärmeren�Gemeinschaften�oft�am�stärksten�
gefährdet�–�Kraftwerke,�Fabriken,�Verbrennungsanlagen�und�stark�befahrene�Straßen�befinden�sich�oft�in�oder�in�der�Nähe�von�armen�Vorortgemeinden.�Quelle:�WHO�

219 Accelerating Climate Action : Refocusing Policies through a Well-being Lens - OECD - 2019
220 Preventing Disease Through Healthy Environments - Towards an estimate of the environmental burden of disease - A. Prüss-Üstün and C. Corvalán - WHO - 2006
221 Weltweit experimentieren Länder mit einem ganzheitlicheren Ansatz für das Wohlergehen, der sich auf diese präventiven Aspekte der Gesundheit konzentriert. In Wales beispielsweise beginnt man 

im�Zusammenhang�mit�dem�Gesetz�über�das�Wohlergehen�zukünftiger�Generationen�(Wales)�mit�der�Einrichtung�von�Wohlergehens-�oder�Gemeinschaftszentren,�um�den�Menschen�zu�helfen,�einen�
gesünderen Lebensstil anzunehmen, Einsamkeit zu verringern usw. 

222 Mindestens 60% aller Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Diabetes könnten durch die Anwendung der richtigen Vorbeugemaßnahmen verhindert werden. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/ddn-20210118-1?redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new

223 Laut�den�neuesten�von�Eurostat�veröffentlichten�Zahlen�geben�die�EU-Mitgliedsstaaten�im�Durchschnitt�nur�2,8%�ihres�Gesundheitsbudgets�für�Prävention�aus,�was�durchschnittlich�82�Euro�pro�Einwoh-
ner entspricht. Italien und Finnland geben mit 4,4% ihres Gesundheitsbudgets von allen EU-Mitgliedsstaaten am meisten für die Prävention aus. 
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Darüber hinaus bestehen innerhalb der Länder weiter-
hin beträchtliche gesundheitliche Unterschiede. Das 
selbstempfundene�Wohlbefinden�von�Menschen,�nicht�
übertragbare Krankheiten und individuelle Risikofak-
toren folgen alle einem sozialen Gefälle, wobei Personen 
mit einem wohlhabenderen sozioökonomischen Hin-
tergrund meist besser abschneiden als Personen mit 
einem niedrigeren sozialen Status. In den letzten 
zehn Jahren hat sich die Gesundheit auf europäischer 
Ebene insgesamt verbessert, insbesondere gemessen 
an der Lebenserwartung. Diese Zugewinne sind jedoch 
ungleichmäßig zwischen den Mitgliedsstaaten verteilt, 
was auch die Entstehung einer zwischenstaatlichen 
Dimension von gesundheitlichen Ungleichheiten zur 
Folge hat.224

Wenn gesundheitliche Ungleichheiten in der EU abge-
baut werden sollen, ist daher ein konzertiertes Vorgehen 
erforderlich,� das� dem� komplexen� Geflecht� von� Deter-
minanten gesundheitlicher Ungleichheit gebührend 
Rechnung trägt. Koordinierte Investitionen können 
kostenwirksamere Entwicklungsstrategien mit zahl-
reichen� sozialen� und� wirtschaftlichen� Nebennutzen�
fördern, zusätzlich zu unmittelbaren und langfristigen 
globalen Gesundheitsgewinnen. Eine Neuausrichtung 
des Gesundheitssektors, sodass Gesundheitspräven-
tion mehr in den Vordergrund rückt und gleichzeitig 
sektorübergreifende�Partnerschaften�gestärkt�werden,�
ist daher von entscheidender Bedeutung, um die 
umweltbedingten Ursachen von Gesundheitsrisiken 
anzugehen. 

224 Health Inequalities in Europe: Setting the Stage for Progressive Policy Action. Timon Forster, Alexander Kentikelenis and Clare Bambra - FEPS - 2019  
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/1845-6%20health%20inequalities%20inner-hr.pdf 

225 „One�Health“�ist�ein�von�den�Vereinten�Nationen�geförderter�Ansatz�zur�Entwicklung�und�Umsetzung�von�Programmen,�Politiken,�Gesetzen�und�Forschung,�bei�dem�mehrere�Sektoren�kommunizie-
ren�und�zusammenarbeiten,�um�bessere�Ergebnisse�im�Bereich�der�öffentlichen�Gesundheit�zu�erzielen.�

um die Vorbereitung auf Pandemien zu verbessern, Programme zur Pandemieverhütung zu verbessern und Pan-
demieereignisse sektorübergreifend zu untersuchen und zu kontrollieren. Darüber hinaus sollten gesundheitliche 
Ungleichheiten angegangen werden, indem statistische Indikatoren für die Prävention und Kontrolle von Zoonosen 
(Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übergehen) und die Bewältigung großer Herausforderungen wie Anti-
biotikaresistenzen, Ernährungssicherheit und Ernährung sowie gemeinschaftlicher und gesundheitlicher Probleme, 
die sich aus den Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt angesichts von Umweltzerstörung und Klimawandel 
ergeben, entwickelt und überwacht werden. 

Mainstreaming� des� ‚One� Health‘-Ansatzes225 in 
Europa

Prävention kann einen erheblichen Beitrag zu 
Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt leis-
ten und Gesundheitssysteme stärken

insbesondere im Hinblick auf die wachsende Belastung durch chronische Krankheiten im Zusammenhang mit 
umweltbedingten Ursachen. Eine gezielte Bereitstellung von Maßnahmen und Dienstleistungen für besonders 
gefährdete Bevölkerungsgruppen ist hierbei von entscheidender Bedeutung. Eine universelle Gesundheitsversor-
gung sollte ein Schlüsselelement dieser Bemühungen sein, um gleiche Bedingungen in Bezug auf den Zugang und 
die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten zu schaffen. 
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Erweiterung der europäischen Säule sozialer 
Rechte um ein neues Kapitel

das das Recht auf eine gesunde Umwelt als unerlässlich für die Wahrung guter Lebens- und Arbeitsbedingungen 
unterstreicht. Das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt würde die ökologischen Dimensionen kultureller, 
wirtschaftlicher, politischer und sozialer Rechte zusammenführen und die Kernelemente der natürlichen Umwelt 
schützen, die ein gesundes Leben ermöglichen. Darin sollte ausdrücklich festgelegt werden, dass vielfältige Ökosys-
teme sowie sauberes Wasser, saubere Luft und Böden für die menschliche Gesundheit unverzichtbar sind und daher 
besonderen Schutzes bedürfen. Darüber hinaus gibt es, anders als in einer Reihe von Nationalstaaten, auf europäi-
scher und internationaler Ebene keine Anerkennung des individuellen Rechts auf eine gesunde Umwelt. Artikel 37 der 
EU-Grundrechtecharta spiegelt nur den allgemeinen Grundsatz des Umweltschutzes wider, erklärt ihn jedoch nicht 
zu einem materiellen Recht. Die Europäische Kommission sollte anstreben, diese Lücke auf europäischer Ebene zu 
schließen, und auch die internationale Anerkennung dieses Menschenrechts fördern. 

Stresstests für nationale Gesundheitssysteme ent-
wickeln, um ihre Leistungsfähigkeit im Hinblick 
auf die sozial gerechte Bewältigung von Krankhei-
ten und erwartbare klimawandelbedingte Schocks 
zu bestimmen

Insbesondere sollte dies zur Erreichung der folgenden Ziele dienen: 

• Verbesserung der Überwachung von Krankheiten, insbesondere in Bezug auf klimasensible, übertragbare 
Krankheiten; 

• Überwachung und Modellierung von Veränderungen der Umweltbelastungen wie Luftverschmutzung; 

• Sicherstellung der grundlegenden medizinischen Versorgung und der Bereitstellung von Gesundheitsdiens-
ten bei Katastrophen; 

• Verbesserung der Vorbereitung, Planung und Reaktion auf Hitzewellen und andere Extremereignisse; 

• Erleichterung der Koordinierung zwischen dem Gesundheitswesen und anderen Diensten und Stellen, um 
Veränderungen bei der Häufigkeit und dem geografischen Verbreitungsgebiet von Krankheiten zu bewälti-
gen; 

• Anlegen eines europäischen Vorrats an strategischen Medizinprodukten und -geräten, die bei Bedarf einge-
setzt werden können. 
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Maßnahmen, die darauf abzielen, die Auswir-
kungen des Klimawandels auf die menschliche 
Gesundheit zu verringern, mit Maßnahmen zur 
Armutbekämpfung und zum Abbau von Ungleich-
heuten koordinieren

Um einkommensschwache Bevölkerungsschichten zu schützen, ist ein universeller Zugang zu Gesundheitsdiensten 
erforderlich. Eine Ausweitung des Rechts auf Gesundheit würde bedeuten, angemessene Umweltbedingungen für 
die Verwirklichung der meisten anderen grundlegenden Rechte (wie auf Nahrung, gute Arbeitsbedingungen und 
sicheres Einkommen) einzubeziehen. Insbesondere sollte dies dazu führen, systematisch Daten über die Gefährdung 
durch Umweltrisiken nach sozio-professionellen oder Einkommensgruppen und über die kumulative Anfälligkeit 
und Gesundheitsrisiken quer durch alle Gesellschaftsgruppen aufgrund der Verteilung der Lasten der ökologischen 
Ungleichheit zu erheben. 
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5.3.2.  Eine Biodiversität, die beschützt 

Eine politische Agenda, die auf Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt ausgerichtet ist, erfor-
dert eine Abkehr vom Mainstream-Konzepts des 
natürlichen Kapitals. Denn während klassische 
Konzeptionen lediglich den Wert der Natur als Lie-
ferant natürlicher Ressourcen anerkennen, ist die 
Erhaltung des Naturkapitals aus Sicht von Nach-
haltigkeit und sozialem Zusammenhalt eng mit 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit verbunden,226 da 
die�biologische�Vielfalt�gesellschaftlich�notwendige�
Ökosystemleistungen erbringt. 

Wenngleich die europäischen Staats- und 
Regierungschefs die Bedeutung eines ‚grünen Wie-
deraufbaus‘�nach�der�Coronakrise�erkannt�haben,�
liegt der Schwerpunkt daran anknüpfender Maß-
nahmen hauptsächlich im Bereich Klimawandel. 
Der Verlust der biologischen Vielfalt und der Kli-
mawandel sind jedoch Herausforderungen von 

ähnlicher Größenordnung und Dringlichkeit und 
grundlegend miteinander verbunden. Sie müssen 
im Rahmen eines umfassenderen grünen und inte-
grativen Wiederaufbaus gemeinsam angegangen 
werden. 

Es ist dabei unerlässlich, eine Gesundheitsperspek-
tive in die Biodiversitätspolitik zu integrieren und 
die Gesundheitsperspektiven in einem globalen 
Biodiversitätsrahmen für die Zeit nach 2020 klar zu 
verankern. 

Anstatt Anreize für Aktivitäten zu setzen, die der 
biologischen Vielfalt schaden, sollten die Mitglieds-
staaten und die EU Subventionen auf Aktivitäten 
umleiten, die sozioökonomische Vorteile erbringen 
und� einen� positiven� Einfluss� auf� die� Biodiversität�
haben (z. B. könnten Regierungen gezielt Mittel zur 
Förderung der biologischen Vielfalt und anderer 
öffentlicher� Umweltgüter� in� landwirtschaftlichen�
Systemen bereitstellen). 

226 Éloi�Laurent�et�Jacques�Le�Cacheux,�2012,�Économie�de�l’Environnement�et�Économie�Écologique,�Paris,�Armand�Colin.�Man�könnte�den�sozialen�Wert�der�Umwelt�„festsetzen“,�indem�man�ökono-
mische Werte (meistens einen Preis) auf das Nicht-Ökonomische, zum Beispiel auf den Wert der Existenz, anwendet. Der Autor schlägt dann vor, den Konsum durch das traditionellere Konzept des 
"Naturkapitals"�zu�ersetzen,�dessen�zukünftige�Wachstumsrate�im�Gegensatz�zum�Konsum�nicht�garantiert�ist.�
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Schutz und Anerkennung von Biodiversität als glo-
bales�öffentliches�Gut

und Vorbereitung entsprechender Maßnahmen auf allen Regierungsebenen, zusätzlich zur kürzlich vorgeschlagenen 
Biodiversitätsstrategie für 2030. Ein Attribut der Biodiversität, das als globales öffentliches Gut zu qualifizieren ist, ist ihr 
inhärentes Potenzial zur Bereitstellung von essenziellen Ressourcen für die Gesellschaft (d. h. durch Ökosystemleistun-
gen). Aktivitäten, die die biologische Diversität bedrohen, gefährden auch diese Fähigkeit. Eine politische Agenda, die 
dies in angemessener Weise berücksichtigt, erfordert insbesondere: 

• die Ausweitung des Geltungsbereichs des Vorsorgeprinzips, indem das Prinzip der ökologischen Nichtregres-
sion verankert und der Vorrang des Schutzes der Biodiversität vor wirtschaftlichen Freiheiten abgesichert wird. 

• Neugestaltung der Kriterien und Verfahren zur Ausweisung von Schutzgebieten, um einen besseren Schutz für 
ökologische Vielfalt und der Funktion von Biodiversität als öffentliches Gut zu gewährleisten, auch unter Einbe-
ziehung von Erwägungen um Zusammenhang mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit. 

Das würde bedeuten, einen rechtsverbindlichen Rahmen – ähnlich dem Klimagesetz – für die biologische Vielfalt 
festzulegen, der eine Reihe verbindlicher Ziele für 2030, 2040 und 2050 aufbauend auf den im Rahmen der COP15 ein-
gegangenen Verpflichtungen definiert. Die Kommission sollte unverzüglich einen Legislativvorschlag in diesem Sinne 
vorlegen. 

Einführung eines Biodiversitätsgesetzes

Der Schutz der biologischen Vielfalt sollte auf der 
Grundlage�der� ‚grünen‘� Investitionstaxonomie� in�
alle EU-Ausgaben- und Förderprogramme integ-
riert werden

Dabei sollten sowohl das Vorsorgeprinzip als auch das Verursacherprinzip Anwendung finden. Steuersysteme sollten 
zunehmend auf die Besteuerung umweltschädigender Verhaltensweisen ausgerichtet und umweltschädliche Subven-
tionen bis spätestens 2030 beseitigt werden. 



Investitionen in die Erhaltung, die nachhaltige 
Nutzung und Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt erhöhen

und einen Preis für den Verlust der Biodiversität festsetzen. Zu diesem Zweck müssen Biodiversitäts-Ausgabenziele 
für Corona-Wiederaufbauprogramme festgelegt und Subventionen, die der Biodiversität schaden, reformiert werden. 

Entwicklung von Gesundheitsfolgenabschätzun-
gen, insbesondere in Hinblick auf das Risiko der 
Entstehung neuartiger Krankheiten und Pandemien

und deren Anwendung in der Planung von großen Entwicklungs- und Landnutzungsprojekte bei gleichzeitiger 
Reform der finanziellen Hilfe für die Landnutzung, damit Nutzen und Risiken für Biodiversität und Gesundheit erkannt 
und minimiert werden. 

5.3.3.  Herausforderungen für die Nach-
haltigkeit des Ernährungssystems 
angehen 

Der� landwirtschaftliche� Fortschritt� hat� große� Erfolge� bei�
der Bekämpfung des Hungers, der Ernährung der Welt 
und� der� Förderung� wirtschaftlichen� Entwicklung� erzielt.�
Weltweit�beschäftigt�der�Agrarsektor�28%�der�Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Dieser Erfolg hat jedoch einen 
hohen Preis. Dieser Erfolg hat jedoch einen hohen Preis. Die 
Landwirtschaft� trägt� zusammen� mit� der� Forstwirtschaft�
und anderen Formen der Landnutzung zu fast einem Viertel 
aller von Menschen verursach- ten Treibhausgasemissio-
nen bei..227�Die�Hälfte�dieses�Anteils� stammt� aus� direkten�
landwirtschaftlichen� Emissionen,� hauptsächlich� aus� der�
Viehzucht, der Rest größtenteils aus der Entwaldung, deren 
Hauptursache�die�Landwirtschaft�ist.�

Sofern sie nicht noch eingedämmt werden können, werden 
die Auswirkungen des Klimawandels wie Hitzewellen, 

Dürren und Überschwemmungen die Ernährungssicherheit 
und�die� Stabilität� der� gegenwärtigen� landwirtschaftlichen�
Produktionsmuster bedrohen. Daneben können Böden 
durch den ständigen Einsatz von Insektiziden und Pestizi-
den unfruchtbar werden. Gleichzeitig leiden viele an der 
Lebensmittelproduktion Beteiligte unter niedrigen Einkom-
men und sind schädlichen Substanzen ausgesetzt. Sektoren 
wie das Gesundheitssystem oder das Wassersystem zahlen 
für�die�Schäden,�die�die�Landwirtschaft�der�Umwelt�zufügt.�

Die Landwirtschaft trägt 
zusammen mit der Forstwirtschaft 
und anderen Formen der 
Landnutzung zu fast einem Viertel 
aller von Menschen verursachten 
Treibhausgasemissionen bei.

1/4
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227 IPCC�-�Agriculture,�Forestry�and�Other�Land�Use�(AFOLU)�in�Climate�Change�2014:�Mitigation�of�Climate�Change.�Contribution�of�Working�Group�III�to�the�Fifth�Assessment�Report�of�the�Intergo-
vernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. 
Schlömer,�C.�von�Stechow,�T.�Zwickel�and�J.C.�Minx�(eds.)].�Cambridge�University�Press,�Cambridge,�United�Kingdom�and�New�York,�NY,�USA.
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» Um die Nachhaltigkeit des Lebens-
mittelsektors zu gewährleisten, ist 
es erforderlich, die gesamte Le-
bensmittelwertschöpfungskette zu 
überdenken, einschließlich gegen-
wärtiger Konsummuster.«

Gleichzeitig kann die vom gegenwärtigen System bereit-
gestellte Nahrung unerwünschte gesundheitliche Folgen 
haben, die für die Bevölkerung kostspielig sind und nicht 
berücksichtigt werden.228 

Um die wachsenden Herausforderungen an die Nachhal-
tigkeit des Ernährungssystems besser zu integrieren, ist 
ein Umsteuern zwingend erforderlich. Die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) der EU muss am Ziel ausgerichtet sein, 
eine�gesündere�Gesellschaft�zu�schaffen,�unsere�Umwelt�zu�
schützen� und� die� Zukunftsfähigkeit� der� Landwirtschafts-�
und Lebensmittelunternehmen der EU zu sichern. 

Um dies zu gewährleisten, müssen Agrar-, Ernährungs-, 
Umwelt- und Klimapolitik gemeinsam gedacht und geplant 
werden. So könnten Fördermittel und Bestandsregulie-

rungen eine wichtige Rolle dabei spielen, die Agrar- und 
Ernährungssysteme nachhaltiger und gesünder zu gestal-
ten und den Druck auf die Ökosysteme zu verringern. 

Um die Nachhaltigkeit des Lebensmittelsektors zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, die gesamte Lebens-
mittelwertschöpfungskette zu überdenken, einschließlich 
gegenwärtiger Konsummuster. Ein wirklich nachhaltiges 
Ernährungssystem erfordert eine weitaus holistischere 
Herangehensweise�als�dies�aktuell�in�der�Landwirtschafts-�
und Umweltpolitik der Fall ist und muss sich an Zielen wie 
der Sicherung des Zugangs zu gesunder Ernährung, dem 
Schutz der Umwelt, die Minderung der Risiken des Klima-
wandels�und�der�nachhaltigen�Bewirtschaftung�natürlicher�
und menschlicher Ressourcen orientieren. 

Ausrichtung der GAP auf die Ziele des europäi-
schen Grünen Deals

durch Bereitstellung ausreichender GAP-Fördermittel, um Anreize für Landwirte zu schaffen, die Ziele des europäi-
schen Grünen Deals zu erreichen. Dies sollte insbesondere dazu beitragen, den Einsatz von Pestiziden, Düngern 
und antimikrobiellen Mitteln zu reduzieren, den ökologischen Landbau auszuweiten, Agrarökologie und Agroforst-
wirtschaft zu fördern, Landschaftselemente mit hoher Biodiversität zu begünstigen, Treibhausgasemissionen zu 
vermindern, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und Elemente der Kreislaufwirtschaft im Agrarsektor zu 
stärken, unter anderem durch einen besseren Nährstoffkreislauf, den Schutz und die Wiederherstellung von Öko-
systemen (insbesondere in Natura 2000- und Naturschutzgebieten) und durch die Förderung einer nachhaltigen und 
gesunden Ernährung. 

228 2018 litten weltweit schätzungsweise 820 Millionen Menschen an Unterernährung, gegenüber 811 Millionen im Vorjahr. Das war das dritte Jahr der Zunahme in Folge. Gleichzeitig nehmen Übergewicht und 
Fettleibigkeit in allen Regionen weiter zu, insbesondere bei Kindern im Schulalter und Erwachsenen. The State of Food Security and Nutrition in the World - WHO - 2019 report.  
http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
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Durchsetzung des Vorsorgeprinzips, des Prinzips 
der�‚Nicht-Regression‘�und�des�Prinzips�der�Scha-
densvermeidung

in allen Aspekten der Ernährungs- und Agrarpolitik. 

Die Bekämpfung von Agrarmarktkrisen mithilfe 
der GAP verbessern

insbesondere durch eine ausreichende zweckgebundene Haushaltsreserve und echte nationale und europäische 
sektorale Regulierungsbehörden, ähnlich wie im Energiesektor. Ziel dabei muss es sein, Regulierungshebel einzu-
führen und den Privatsektor in die Stärkung der europäischen Ernährungssicherheit einzubeziehen. Daneben sollte 
eine Politik der Bevorratung zum Zweck der Ernährungssicherheit, wie sie in allen EU-Ländern für Öl existiert, zur 
Umsetzung des ‚Notfallplans zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit‘ als Teil der EU-Strategie ‚Vom Erzeuger 
zum Verbraucher (Farm to Fork)‘ beitragen. 

insbesondere durch einen rechtsverbindlichen Rahmen zur Bekämpfung der Verschlechterung der Bodenqualität 
auf EU-Ebene, einschließlich zum Zweck der Verringerung der Bodenerosion, der Verbesserung der Bodengesund-
heit und der biologischen Vielfalt sowie der Bekämpfung von Bodenverunreinigungen. 

Gesetzeslücken im Bereich des Bodenschutzes 
schließen

202 

Förderung�der�agrarökologischen�Landwirtschaft�
in der EU

Einige landwirtschaftliche Praktiken und Ernährungsgewohnheiten tragen aufgrund ihrer Auswirkungen auf Öko-
systeme und die Biodiversität zur Häufung chronischer Krankheiten und zum Auftreten neuer Infektionserreger bei. 
Es ist daher zwingend notwendig, den Übergang zu Produktions- und Konsummodellen zu organisieren, die solche 
Gesundheitsrisiken mindern. Um dies zu erreichen, müssen ambitionierte politische Leitlinien für die landwirtschaft-
liche Produktion von morgen entwickelt werden, die sich an den folgenden Zielmarken orientieren: 
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• 50% agrarökologische Landwirtschaft bis 2040 (mithilfe von Fördermaßnahmen und -mitteln, die insbe-
sondere auch auf die Förderung junger Landwirte in der Agrarökologie ausgerichtet sind). Das würde eine 
Umwandlung der Hektarbeihilfe (die falsche Anreize auf dem Landmarkt schafft) in eine Beihilfe je Landarbei-
ter (die beschäftigungsfördernd wirkt) erfordern. 

• Zweckbindung von ausreichenden Fördermitteln innerhalb der Säule 1 der GAP für Kleinbauern, Züchter und 
Fischer zur Stärkung der Grundsätze der Agrarökologie 

• Förderung des Anbaus von Pflanzenproteinen und Förderung, der Umwandlung der Tierhaltung und der 
Erhaltung von Dauergrünland 

• Verbot von genmanipuliertem-Saatgut bis 2025 und der umweltschädlichsten Pestizide bis 2035 sowie Redu-
zierung von Stickstoffdüngern 

• Unterstützung von Bio-Schulkantinen zur Minderung der durch die Umstellung auf Bioprodukte verursachten 
Kosten 

5.3.4.  Null Verschmutzung 

Luft-,�Wasser-�und�Bodenverschmutzung�sowie�der�Ein-
satz gefährlicher Chemikalien können die Gesundheit 
aller Bürgerinnen und Bürger in erheblichem Maße 
gefährden. 

Tatsächlich� gilt� Luftverschmutzung� als� das� größte�
Umweltrisiko in Europa. Nach neuesten Schätzungen 
führte� die� Belastung� durch� Feinstaub� (der� Schadstoff�
mit den schwerwiegendsten Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit) 2018 in Europa zu mehr als 
400.000 vermeidbaren Todesfällen. Diese Todesfälle 
waren hauptsächlich auf Herz-Kreislauf- und Atem-
wegserkrankungen sowie Krebs zurückzuführen. Auch 
abgesehen von diesen sehr schwerwiegenden Krankhei-
ten mehren sich die Hinweise darauf, dass die Belastung 
durch� Luftverschmutzung�mit� weiteren� Auswirkungen�
auf die Gesundheit verbunden ist. Darunter sind neu auf-
tretende Typ-2-Diabetes, chronische Entzündungen oder 

Krankheiten wie Alzheimer und Demenz zu nennen. 
Luftverschmutzung� wirkt� sich� auch� auf� die� Umwelt�
aus, indem sie beispielsweise die biologische Vielfalt in 
bestimmten Ökosystemen verringert und das Wachstum 
von�Wild-�und�Nutzpflanzen�beeinträchtigt.�

Laut dem letzten Bericht der Europäischen Umweltagen-
tur (EEA) zur Wasserqualität in Europa erfüllen nur 40% 
der Flüsse, Seen, Mündungen und Küstengewässer die 
Grenzwerte, die durch die europäischen Wasserricht-
linie festgelegt wurden.229� Die� wichtigsten� Schadstoffe�
in� Oberflächengewässern� sind� Quecksilber� sowie�
Rückstände von Pestiziden und Kläranlagen. Die Haupt-
verunreinigungsquelle für Grundwasser sind Nitrate 
und� Pestizide,� die� in� der� Landwirtschaft� verwendet�
werden, sowie Ableitungen, die nicht an die Kanalisa-
tion angeschlossen sind. 

Gesunde Böden sind nicht nur für die nachhaltige 
landwirtschaftliche� Produktion� von� entscheidender�
Bedeutung, sondern auch für die Bewältigung des Kli-
mawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt. 
Böden� wandeln� Nährstoffe� in� Formen� um,� die� Pflan-
zen� aufnehmen� können,� so� dass� Biomasse�Kohlenstoff�
binden und speichern kann. Hier beginnt auch das 
Trinkwasser seinen natürlichen Reinigungsweg in Rich-
tung Grundwasser. Durch die Landnutzung werden 
diesen�einzigartigen�Ökosystemen�oft�zusätzliche�Stoffe�
zugeführt,� die� dazu� dienen� sollen,� Nutzpflanzen� zu�
schützen� oder� Nährstoffe� hinzuzufügen.� Schadstoffe,�
die� aus� Industrie,� Verkehr� und� anderen� Wirtschafts-
tätigkeiten freigesetzt werden, können ebenfalls weite 
Strecken zurücklegen und in Böden gelangen, wo sie 

229 European Environmental Agency - European waters - Assessment of status and pressures - 2018

»Luftverschmut-
zung gilt als 
das größte 
Umweltrisiko 
in Europa.«
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verdünnt und zwischengelagert werden. Böden gelten 
als�verschmutzt,�wenn�sich�Schadstoffe�in�einer�für�die�
Bevölkerung oder Umwelt gefährlichen Konzentration 
angesammelt�haben.�Vorbeugung�bleibt�der�effektivste�
und günstigste Weg, um langfristig gesunde Böden – und 
saubereres�Wasser�und�saubere�Luft�–�zu�gewährleisten.�
Jeder Beitrag zur Vermeidung und Verringerung der 
Umweltverschmutzung – von Produktdesign, besserem 
Recycling,� Abfallwirtschaft,� Fruchtfolge,� Präzisions-
landwirtschaft�und�reduziertem�Einsatz�von�Pestiziden�
und Düngemitteln bis hin zu saubererem Verkehr und 
saubererer Industrie – hat das Potenzial, den Druck auf 
die diese lebenswichtigen Ökosysteme zu verringern. 

Im Mai 2021 hat die Europäische Kommission ihren 
mit Spannung erwarteten Zero Pollution Action Plan 
(Null-Schadstoff-Aktionsplan)� veröffentlicht� –� einen�
der letzten fehlenden Teile des europäischen Grünen 
Deals. Leider reichen die darin enthaltenen Vorschläge 

jedoch nicht aus, um Umweltverschmutzung in einem 
ausreichenden Maß zu verhindern. Der Aktionsplan 
listet stattdessen hauptsächlich bestehende rechtliche 
Verpflichtungen�und� laufende�Überprüfungen�von�EU-
Rechtsvorschriften�auf.�

Nur 40% der Flüsse, Seen, Mün-
dungen und Küstengewässer 
erfüllen die Grenzwerte, die 
durch die europäischen Wasser-
richtlinie festgelegt wurden.

40%

Derzeit besteht auf EU-Ebene kein Rahmen für 
Regulierung und Governance, der Kohärenz in 
Bezug�auf�die�komplexen�Verflechtungen�zwischen�
den für Umwelt- und Gesundheitsschutz relevan-
ten Politikbereichen gewährleistet

Daher fordert die ICSE die Entwicklung einer umfassenden Umweltgesundheitsstrategie, um gesundheitspolitische 
Aspekte in allen relevanten Bereichen der EU-Politik zu stärken. Die Strategie sollte einen kohärenten Rahmen für 
umweltbedingte Gesundheitsgefährdungen, einschließlich Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung, bieten. Inso-
fern sollte das Ziel eines Null-Schadstoff-Aktionsplans der Europäischen Kommission darin bestehen, die Belastung 
der gesamten Bevölkerung durch umwelt- und gesundheitsschädliche Produkte drastisch zu reduzieren. Dabei muss 
sich die EU auf die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen konzentrieren, beispielsweise Menschen mit 
chronischen Krankheiten, Kinder, ältere Menschen und in Armut lebende Personen. Der Aktionsplan sollte auch sozi-
ale Ungleichheiten bei der Gefährdung durch Luftverschmutzung beseitigen, da diese in benachteiligten Gegenden 
oft viel höher ist, insbesondere durch lokale Schadstoffe wie Schwefeloxide (SOx), Stickoxide (NOx), Feinstaub und 
flüchtige organische Verbindungen (VOC). 
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Nutzung�von�Synergieeffekten�zwischen�dem�Null-
Schadstoff-Aktionsplan

und dem europäischen Plan zur Krebsbekämpfung, der ‚Farm to Fork-Strageie‘und der EU-Biodiversitätsstrategie 
2030. 
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als Teil des Null-Schadstoff-Ziels der EU und als Ergänzung zu der von der Europäischen Kommission veröffentlichten 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit. 

Entwicklung einer europäischen Strategie, um 
konkrete Maßnahmen zur Verringerung der 
Belastung durch endokrin wirksame Chemikalien 
(EDC) wie Pestizide vorzulegen

Systematische Bewertung der Auswirkungen 
gefährlicher�Stoffe

auf Luft-, Boden- und Wasserressourcen während ihres gesamten Lebenszyklus, insbesondere auch durch ent-
sprechende Folgenabschätzungen, die in entsprechenden Regulierungsprozessen zur Anwendung kommen. 

Entwicklung digitaler Lösungen zur Verringerung 
der Umweltverschmutzung

Live-Überwachung und Berichterstattung von Luftqualität und Emissionen, Einrichtung eines harmonisierten 
Warnsystems für gesundheitsgefährdende Verschmutzungslagen; zentrale Erfassung aller verfügbaren Daten zur 
Umweltverschmutzung, um deren Rückverfolgbarkeit entlang des gesamten Lebenszyklus von der Produktion über 
die Nutzung bis hin zu den Emissionen und Freisetzungsphasen zu verbessern. 
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KAPITEL 6
Ein sicheres  
Leben in einer  
gerechten, glei- 
chberechtigten 
und vielfältigen 
Gesellschaft

Bereits Ende 2019 galten 21% der EU-
Bevölkerung, mehr als 90 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger, als von Armut 
und Ausgrenzung bedroht. Die COVID-19-
Pandemie hat diese Situation verschärft: 
Erste Prognosen gehen davon aus, dass vor 
allem Geringverdiener die Hauptlast der 
wirtschaftlichen Folgen der Krise tragen. 

 209
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Frauen und Minderheiten stärken – 
die Helden der Pandemie
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Existenzsicherheit für alle in 
Europa
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Einkommens- und Vermögensun-
gleichheiten bekämpfen
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Zusammenfassung

Bereits Ende 2019 galten 21% der EU-Bevölkerung, 
mehr als 90 Millionen Bürgerinnen und Bürger, als von 
Armut und Ausgrenzung bedroht. Die COVID-19-Pan-
demie�hat�diese�Situation�verschärft:�Erste�Prognosen�
gehen davon aus, dass vor allem Geringverdiener die 
Hauptlast�der�wirtschaftlichen�Folgen�der�Krise�tragen.�
Gleichzeitig besitzt 1% der Haushalte in Europa unge-
fähr 25% des Nettovermögens des Kontinents, ohne 
dass auf diese Sachwerte – in allen außer in einem 
einzigen EU-Mitgliedsstaat – Vermögenssteuern fällig 
würden. Prekarität und Ungleichheit in diesem Maße 
erzeugen� Fliehkräfte� in� den� Gesellschaften� Europas,�
die sie in der Bewältigung der Herausforderungen 
schwächen, derer sie sich angesichts der Klimakrise, 
des� demografischen�Wandels� und� der� Digitalisierung�
unweigerlich ausgesetzt sehen. Die Modernisierung 
des europäischen Sozialmodells ist daher als notwen-
dige� Bedingung� für� die� Zukunftsfähigkeit� Europas� zu�
betrachten. 

Geeignete Lösungsstrategien müssen bei der Ent-
wicklung wirksamer Sicherheitsnetze gegen Armut 
ansetzen. Trotz des gravierenden Ausmaßes der euro-
päischen Armutskrise fehlt es den Maßnahmen der EU 
in diesem Bereich bislang jedoch an Entschlossenheit 
und�Durchschlagskraft.�Um�dies�zu�korrigieren,�sollte�
ein europäisches Armutsbekämpfungsgesetz verab-
schiedet werden, das die vollständige Beseitigung der 
Armut in Europa bis 2050 als rechtsverbindliches Ziel 

der EU-Politik festlegt - so wie es das EU-Klimagesetz im 
Bereich des Klimaschutz tut. Ein solches Gesetz würde 
die�EU�und�ihre�Mitgliedstaaten�dazu�verpflichten,�die�
Ursachen von Armut zu beseitigen. Die Stärkung der 
sozialen Sicherungssysteme und eine adäquate Regu-
lierung von Arbeitsmärkten, die derzeit von prekären 
und�atypischen�Formen�unsicherer�Beschäftigung�und�
Niedriglohnbeschäftigung� gezeichnet� sind,� sind� in�
diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Die 
Bekämpfung von Wohnungsnot, die Familien in vielen 
Teilen Europas dazu zwingt, erhebliche Teile ihres Ein-
kommens für Wohnkosten aufzuwenden, stellt eine 
weitere Notwendigkeit dar. Das Gleiche gilt für Maß-
nahmen� zur� Stärkung� der� Pflegeinfrastruktur� in� der�
EU, damit verhindert wird, dass Arbeitnehmer, ins-
besondere Frauen, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
werden. Die Festlegung gemeinsamer politischer Strate-
gien und Lösungsansätze sowie deren Untermauerung 
durch EU-Investitionen kämen einer nachdrücklichen 
Manifestation des Engagements der EU für das Wohl-
ergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger gleich. 

»Neben Armut 
sind Einkom-
mens- und 
Vermögens-
ungleichhei-
ten zentrale 
Dimensionen 
der europä-
ischen Sozial-
krise.«

Mehr als 90 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger, fast 21% der Bevölkerung der EU, 
gelten aktuell als von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht. 

21%
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Neben Armut sind Einkommens- und Vermögensun-
gleichheiten zentrale Dimensionen der europäischen 
Sozialkrise. Immer deutlicher wird dabei, dass Steuer- 
und Lohnfestsetzungssysteme in Europa angesichts 
des härter werdenden globalen Wettbewerbs und des 
freien Kapitalverkehrs an Wirksamkeit verlieren. Die 
Stärkung von Tarifsystemen, ihre Anpassung an neue 
Arbeitsmarktrealitäten und die Förderung von Lohn-
transparenz sind entscheidende Maßnahmen, die 
daher dringend umgesetzt werden müssen. Ebenso ist 
die Gewährleistung einer gerechteren und wirksamen 
Besteuerung von Privatvermögen und Unternehmens-
einkommen durch koordinierte Maßnahmen auf 
EU und globaler Ebene ein notwendiges Element 
einer� wirksamen� Strategie,� um� die� wachsende� Kluft�
zwischen Arm und Reich zu schließen. Einkommens-
steigerungen und -umverteilung können jedoch nicht 
das� einzige� Rezept� zur� Korrektur� gesellschaftlicher�
Schieflagen�sein.�Dies�gilt�insbesondere�angesichts�der�
globalen� Umweltkrise,� die� eine� effizientere� Nutzung�
von verfügbaren Ressourcen notwendig macht. Die 
gemeinschaftliche�Nutzung�von�Ressourcen�durch�den�
Ausbau� öffentlicher� Güter� und� Dienstleistungen� und�
die Unterstützung von Bürgerinitiativen zum Aufbau 
von Formen kollektiven Vermögens müssen daher 
ebenfalls�zentrale�Elemente�einer�künftigen�Sozialpoli-
tik sein. 

Die COVID-19-Pandemie hat auch deutlich gemacht, 
wie� sehr� unsere� Gesellschaften� auf� gesellschaftliche�
Gruppen� angewiesen� sind,� die� bislang� oft� ein� Dasein�
am�Rande�unseres�Wirtschafts-�und�Sozialmodells�fris-
ten müssen. Während Frauen, ethnische Minderheiten, 
Migranten, Jugendliche und andere Gruppen mit 
außergewöhnlichen Belastungen konfrontiert waren, 
um� Gesellschaften� am� Laufen� zu� halten,� bleibt� ihr�
Zugang� zu� sozialen,� wirtschaftlichen� und� politischen�
Chancen eingeschränkt und ungleich. Es ist daher ein 
Gebot der Fairness, das politische Bemühen, um Chan-
cengleichheit� für� alle� Mitglieder� der� Gesellschaft� zu�
intensivieren, um nachhaltigen sozialen Zusammen-
halt zu fördern, der alle in Europa miteinschließt. Dies 
erfordert� sowohl� gezielte�Maßnahmen� für� spezifische�
gesellschaftliche� Gruppen,� beispielsweise� zur� Errei-
chung�der�gesellschaftlichen�Gleichstellung�von�Frauen�
und Migranten, als auch horizontale Maßnahmen zur 
Stärkung der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit. 

6.1.  Einführung 

Nach mehr als einem Jahr der COVID-19-Pandemie 
hat�die�europäische�Öffentlichkeit�ein�klares�Bewusst-
sein dafür entwickelt, dass das Virus weit über das 
Gesundheitssystem hinausgehende Probleme und 
Herausforderungen� offengelegt� hat.� Mittlerweile�
ist� offensichtlich,� wie� die� Pandemie� und� deren� Aus-
wirkungen� auf� das� öffentliche� Leben� Armut� und�
Ungerechtigkeiten verstärkt haben. Berichte über die 
stark gestiegene Nachfrage, mit der sich beispielsweise 
Suppenküchen konfrontiert sahen und die in einigen 
Ländern zeitweise zu einer annähernden Verdopp-
lung des Bedarfs nach solchen Hilfeangeboten führte, 
wurden� bereits� kurz� nach� dem� Auftreten� des� Virus�
auf dem gesamten Kontinent mit Bestürzung wahr-
genommen.230� Und� auch� die� Not� von� Beschäftigten,�
die im Kampf gegen die Pandemie an vorderster Front 
ihr� Leben� riskierten,� um� die� Gesellschaft� am� Laufen�
zu� halten,� oft� unter� schwierigen� Arbeitsbedingungen�
und zu niedrigen Löhnen, ist mittlerweile allgemein 
bekannt. 

Zwar spitzt sich die soziale Krise in Europa durch die 
Corona-Pandemie zu, ihre Ursachen liegen jedoch 
weitaus tiefer und sind logische Konsequenz der umfas-
senden Aushöhlung des europäischen Sozialmodells 
in den letzten vier Jahrzehnten. Insbesondere seit der 
Schaffung� des� europäischen� Binnenmarktes� Anfang�
der 1990er Jahre kann sich Kapital in Europa nahezu 
ungehindert dorthin bewegen, wo seine Verwendung 
die höchsten Gewinne verspricht. Folglich stehen 
Regierungen auf dem ganzen Kontinent unter Druck, 
die�‚Bürden‘,�die�sie�freizügigen�Investoren�auferlegen,�
zu mindern, und haben sich daher entweder entschie-
den oder gezwungen gesehen, Unternehmenssteuern 
zu senken, Arbeitsmärkte zu deregulieren und Sozial-
versicherungssysteme�zu�‚verschlanken‘.�

Als� Ergebnis� solcher� Reformen� sind� die� Beschäftig-
ten� und� die� Gesellschaft� insgesamt� dem� freien� Spiel�
der� Marktkräfte� zunehmend� schutzlos� ausgeliefert.�
Wozu dies führt, haben die globale Finanzkrise und 

230 https://lp.eurofoodbank.org/social-emergency-fund/ 
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The European Pillar of Social Rights

1. Education, training and life-long learning

2. Gender equality

3. Equal opportunities

4. Active support to employment

5. Secure and adaptable employment

6. Wages

7. Information about employment conditions and protection in case of 

dismissals

8. Social dialogue and involvement of workers

9. Work-life balance

10. Healthy, safe and well-adapted work environment and data protection

11. Childcare and support to children

12. Social protection

13. Unemployment benefits

14. Minimum income

15. Old-age income and pensions

16. Healthcare

17.  Inclusion of people with disabilities

18. Long-term care

19. Housing and assistance for the homeless

20. Access to essential services

Chancengleichheit

Sichere und
anpassungsfähige

Beschästigung

Informationen über
Beschästigungsbedingungen

und Kündigungsschutz

Sozialer Dialog und
Einbeziehung der

Beschästigten

Vereinbarkeit von
Berufs- und
Privatleben

Gesundes,
sicheres

und geeignetes
Arbeitsumfeld

und Datenschutz

Betreuung und
Unterstützung
von Kindern

Sozialschutz

Leistungen bei
Arbeitslosigkeit

Mindesteinkommen

 Alterseinkünste
und

Ruhegehälter

Gesundheitsvorsorge

Inklusion von
Menschen mit
Behinderungen

Langzeitpflege

Wohnraum und
Hilfe für

Wohnungslose

Zugang zu
essenziellen

Dienstleistungen

Gleichstellung der
Geschlechter

Allgemeine und
berufliche Bildung
und lebenslanges

Lernen

Aktive Unterstützung
für Beschästigung

Europäische
Säule

sozialer
Rechte

231 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de 

Die Europäische Säule sozialer Rechte in 20 Grundsätzen231



ihre�Folgen�brutal� offengelegt.� Im� Jahr� 2012,� auf� dem�
Höhepunkt� der� letzten� Wirtschaftskrise� in� Europa,�
litt� mehr� als� ein� Fünftel� der� EU-Bevölkerung� unter�
schwerer materieller Entbehrung,232 wobei diese Quote 
in einzelnen Ländern zeitweise die Marke von 60% 
überstieg.233 Angesichts der Tatsache, dass sich die sozi-
alen Sicherungssysteme in den meisten europäischen 
Ländern seit diesem letzten Krisenereignis kaum ver-
ändert haben, ist die Befürchtung, dass die EU-Bürger 
mit einer Wiederholung solcher Härten konfrontiert 
werden�könnten,�wenn�sich�die�vollen�wirtschaftlichen�
und sozialen Auswirkungen der Pandemie entfalten, 
schwer auszuräumen. 

Doch� selbst� wenn� die� Wirtschaft� nicht� im� Krisen-
modus steckt, können die meisten Bürgerinnen und 
Bürger� kaum� davon� profitieren.� Spätestens� seit� der�
Jahrtausendwende erleben westliche Volkswirt-
schaften� laut� OECD� eine� effektive� Entkopplung� des�
Lohnwachstums von Produktivitätszugewinnen. Das 
bedeutet,�dass�selbst�wenn�die�Wirtschaft�wächst,�dieje-
nigen, die solche Wohlstandsgewinne durch ihre Arbeit 
erwirtschaften,� kaum� daran� partizipieren� und� ihre�
Einkommen stattdessen stagnieren.234 Dieser Trend 
betrifft� nicht� nur� Beschäftigte� am� unteren� Ende� der�
Einkommensverteilung,� sondern�Beschäftigte�entlang�
des gesamten Einkommensspektrums. Dementspre-
chend ist auch die Mittelschicht, die normalerweise das 
Rückgrat�westlicher�Volkswirtschaften�bildet,� in�allen�
außer vier EU-Mitgliedsstaaten erheblich unter Druck 
geraten, insbesondere im vergangenen Jahrzehnt.235

Wie in diesem Bericht bereits erwähnt (siehe insbeson-
dere Kapitel 1), erweisen sich diese Fehlentwicklungen 

zunehmend als Sackgasse – besonders vor dem Hin-
tergrund der weitreichenden Transformationen von 
Wirtschaft� und� Gesellschaft,� die� angesichts� des� Kli-
mawandels� in�naher�Zukunft�unausweichlich�werden.�
Da solche Erosionen des sozialen Gefüges ein gesell-
schaftliches� Klima� der� Prekarität� fördern,� also�
Existenzängste und Misstrauen in der gesamten Bevöl-
kerung, nicht nur innerhalb der am stärksten von Not 
und�Entbehrung�betroffenen�Gruppen,�wird�die�Gesell-
schaft� zunehmend� unfähig,� mit� Widrigkeiten� fertig�
zu werden und im Sinne des Gemeinwohls zusammen 
zu wirken.236 Das vielzitierte Beispiel der französi-
schen� ‚Gelbwesten‘,� wo� Klimaschutzmaßnahmen,� die�
bereits vorhandene Ungleichheiten zu verstärken 
drohten, gewalttätige Massenproteste ausgelösten, ist 
ein aufschlussreiches Beispiel hierfür. Es zeigt, wie 
konfliktreich�der�Übergang�zu�einem�ökologisch�nach-
haltigeren� Wirtschaftsmodell� werden� könnte,� wenn�
er�nicht�von�einer�Sozialpolitik�flankiert�wird,�die�sich�
radikal von der neo-liberalen Orthodoxie der jüngeren 
europäischen Vergangenheit löst. 

Hinzu�kommt,�dass�Gesellschaften,�die� von�Ungleich-
heiten und sozialen Spannungen geprägt sind, auch 
in�Bezug�auf�die�ökonomische�Effizienz�von�einer�ver-
ringerten Leistungsfähigkeit gezeichnet sind. Länder, 
in�denen�die�Beschäftigten�ausreichend�geschützt�sind�
und� somit� als� wertvoller�Wirtschaftsfaktor� und� nicht�

Im Jahr 2012, auf dem Höhepunkt 
der letzten Wirtschaftskrise in 
Europa, litt mehr als ein Fünftel 
der EU-Bevölkerung unter 
schwerer materieller Entbeh-
rung, wobei diese Quote in 
einzelnen Ländern zeitweise die 
Marke von 60% überstieg.

60%

» Die Beschäftig-
ten und die Ge-
sellschaft insge-
samt sind dem 
freien Spiel der 
Marktkräfte zu-
nehmend 
schutzlos aus-
geliefert.«

232 In�den�EU-Statistiken�wird�schwere�materielle�Entbehrung�als�Unfähigkeit�der�Bürger�definiert,�sich�mindestens�drei�der�folgenden�neun�Dinge�leisten�zu�können:�ihre�Miete,�Hypotheken-�oder�
Stromrechnungen bezahlen; ihr Zuhause ausreichend warm halten; unerwartete Ausgaben bewältigen; regelmäßig Fleisch oder Proteine essen; Urlaub machen; ein Fernsehgerät; eine Waschma-
schine; einen Wagen; ein Telefon. 

233 Zahlen von Eurostat abgerufen 
234 OECD (2018), OECD Economic Outlook, Volume 2018 Issue 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_outlook-v2018-2-en
235 Eurofound�(2017):�Europe’s�shrinking�middle�class,�available�at:�https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/blog/europes-shrinking-middle-class�
236 Siehe insbesondere Azmanova, A. (2020): Capitalism on Edge, Columbia University Press
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als austauschbarer Input angesehen werden, und in 
denen soziale Investitionen in soziale Sicherung, Bil-
dung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
gute Lebensbedingungen Priorität haben, weisen in 
der�Regel�auch�höhere�Beschäftigungsniveaus,�größere�
Produktivität und stärkere Resistenz gegenüber Wirt-
schaftskrisen� auf� als� Länder,� die� in� dieser� Hinsicht�
hinterherhinken.237

Da� neben� dem� Klimawandel� auch� der� demografische�
Wandel den Druck auf das Europäische Sozialmodell 
erhöht, muss die Europäische Union dringend aufwa-
chen und solche Erkenntnisse in ihren sozialpolitischen 
Initiativen�verinnerlichen.�Wie�der�kürzlich�veröffent-
lichte Alterungsbericht der Europäischen Kommission 
feststellt, wird die erwerbsfähige Bevölkerung Europas 
bis 2070 um mehr als 15% schrumpfen, selbst wenn die 
zu erwartende Einwanderung aus Drittstaaten in die 
EU�berücksichtigt�wird.�Gleichzeitig�dürften�die�Ausga-
ben, die zur Versorgung einer alternden Bevölkerung 
anfallen, fast 26% des BIP erreichen.238 

Bis heute versäumt es die Europäische Union jedoch, 
im hierfür erforderlichen Umfang aktiv zu werden. 
Während mit der Verabschiedung der europäischen 
Säule sozialer Rechte239 im Jahr 2017 die Notwendigkeit 
eines� starken� ‚sozialen� Europas‘� politisch� anerkannt�
wurde, muss die Säule ihren Wert erst noch beweisen. 
Wie aus einer kürzlich durchgeführten Eurobarometer-
Umfrage hervorgeht, besteht allerdings kein Zweifel 
daran, dass die Bürgerinnen und Bürger in dieser Hin-
sicht eindeutige Erwartungen an die EU hegen. Fast 
neun von zehn Europäerinnen und Europäern (88%) 
geben an, dass ihnen ein soziales Europa persönlich 
wichtig ist, wobei in jedem einzelnen Mitgliedsstaat 
mehr als zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger diese 
Ansicht teilen. Fast drei Viertel der Befragten sind der 
Meinung, dass die EU mehr Entscheidungskompetenz 
im� Bereich� Arbeit� und� Beschäftigung� haben� sollte,�

während�gleichzeitig�deutlich�mehr�als�die�Hälfte�der�
Befragten meint, dass soziale Ziele wie hochwertige 
Arbeitsplätze und Geschlechtergleichstellung völlig 
unerreichbar sind, solange nicht auch auf Ebene der 
EU entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.240

Vor diesem Hintergrund kann das auf dem informel-
len Sozialgipfel des Europäischen Rates vom 7./8. Mai 
2021�bekräftigte�Ziel,�die�soziale�Säule�künftig�mit�grö-
ßerem Elan mit Leben zu füllen, als erster vorsichtiger 
Schritt der Mitgliedsstaaten betrachtet werden, um 
dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach einem 
starken sozialen Europa zu entsprechen. Mit der Ver-
sicherung, die soziale Säule nach der Coronakrise als 
Kompass für den Wiederaufbau und für die Umset-
zung des europäischen Grünen Deals nutzen zu wollen, 
scheinen die Staats- und Regierungschefs der EU anzu-
erkennen, dass sozialer und ökologischer Fortschritt in 
Europa�künftig�zusammenhängen�müssen.�

Dennoch�bleiben�Zweifel� an�der� Stärke�des�Auftriebs,�
den das Projekt soziales Europa durch diesen Gipfel 
erfahren hat. Durch die Festlegung wenig ehrgeiziger 
Ziele zur Lösung entscheidender sozialer Herausforde-
rungen, wie etwa die Festlegung des Planziels, bis 2030 
lediglich 15 der derzeit 90 Millionen von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Europäerinnen und 
Europäer über die Armutsgrenze zu ziehen, riskiert die 
EU erneut, in Bezug auf sozialpolitische Anliegen die 
sprichwörtlichen kleinen Brötchen zu backen. Da darü-

Europas Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter wird bis 2070 um 
mehr als 15% schrumpfen.

15%

»Diese Fehlentwicklungen 
erweisen sich zunehmend als 
Sackgasse.«

237 For�a�good�recent�overview,�see�Andor,�L.�and�Huguenot-Noël,�R.�(2021):�The�Janus’�face�of�Europe’s�new�social�rulebook,�available�at:�https://voxeu.org/article/janus-face-europe-s-new-social-rulebook�
238 Für�einen�guten�aktuellen�Überblick�siehe�Andor,�L.�und�Huguenot-Noël,�R.�(2021):�The�Janus’�face�of�Europe’s�new�social�rulebook,�verfügbar�unter:� 

https://voxeu.org/article/janus-face-europe-s-new-social-rulebook 
239 European Commission (2021): The 2021 Ageing Report Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070), Institutional Paper 148, abrufbar unter:  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en_0.pdf�
240 Eurobarometer Spezial 509, zusammenfassender Bericht verfügbar unter: https://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2021/03/Special-Eurobarometer-509-Social-Issues.pdf 
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ber hinaus zahlreiche Regierungen der Mitgliedsstaaten 
weiterhin� eine� wirksame� sozial-� und� beschäftigungs-
politische Kompetenz der EU vehement abzulehnen 
scheinen,� könnten� nationale� Egoismen� auch� künftig�
echte Solidarität und koordinierten sozialpolitische 
Maßnahmen zur Ermöglichung von Nachhaltigkeit und 
sozialem Zusammenhalt behindern. 

Die ICSE fordert daher die Europäische Union und ihre 
Mitgliedsstaaten auf, echte Impulse für ein soziales 
Europa zu setzen und die Grundsätze der sozialen Säule 
zur�Grundlage� einer� echten� sozialpolitische�Offensive�
der EU zu machen. Denn den Wiederaufbau Europas 
nach der Pandemie, der insbesondere von Maßnahmen 
zum ökologischen Umbau der europäischen Volkswirt-
schaften� bestimmt� sein� wird,� nicht� mit� einer� ebenso�
ehrgeizigen� Sozialagenda� zu� flankieren,� liefe� Gefahr,�
nicht nur Armut und Ungleichheit in Europa zu vertie-
fen, sondern das Streben nach größerer ökologischer 
Nachhaltigkeit insgesamt zu untergraben. 

Der�Aufbau� eines� europäischen� ‚Superstaats‘� ist� dabei�
keine notwendige Bedingung für die Entwicklung 
einer wirksamen europäischen Sozialpolitik. Zusam-
menarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen 
den Mitgliedsstaaten jedoch schon. In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Staaten Europas in der EU zusammen-
gekommen sind, um eine auf den Werten der Demokratie 
und�der�Menschenrechte�basierende�Gemeinschaft�auf-
zubauen, und da ein hohes Maß an sozialer Sicherheit 
und sozialem Zusammenhalt erforderlich ist, um den 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, 
diese Rechte und Freiheiten auch tatsächlich auszu-
üben, kann kein Zweifel daran bestehen, dass die EU 
das Mandat besitzt, im Sinne der Förderung sozialer 
Sicherheit und Gerechtigkeit zu wirken. 

Im Folgenden soll daher ein Leitfaden für die soziale 
Dimension der Transformation hin zu einem auf Nach-
haltigkeit und sozialen Zusammenhalt ausgerichteten 
europäischen�Gesellschaftsmodells�entwickelt�werden.�
Als erster Schritt auf diesem Weg sind entschlossene 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut, Entbehrung 
und Existenzängsten erforderlich, um das Klima der 
Prekarität�zu�bekämpfen,�das�die�Gesellschaften�Euro-
pas gegenwärtig belastet. In diesem Zusammenhang 
sind gezielte Reformen der sozialen Sicherungssysteme, 
der Arbeitsmärkte und eine soziale Investitionsof-
fensive unabdingbar. Daneben ist es ebenfalls von 
entscheidender Bedeutung, wirksame Maßnahmen 
gegen�die�immer�weiter�aufklaffende�Schere�zwischen�
Arm� und� Reich� einzuleiten.� Gesellschaften,� in� denen�
exzessiven Ungleichheiten entgegengewirkt wird, 
zeichnen ich durch bessere Lebensbedingungen für 
die gesamte Bevölkerung aus, nicht nur für jene am 
unteren Ende der Verteilung. Gleichzeitig kann durch 
die Einleitung von Umverteilungsmaßnahmen Steu-
ereinkommen generiert werden, das zur Deckung 
der durch die sozial-ökologische Wende anfallenden 
Kosten beitragen kann. Wie weiter unten näher aus-
geführt wird, sollte dies zur Stärkung der Tarifsysteme 
auf dem Arbeitsmarkt und zu einer gerechteren und 
stärkeren Besteuerung von Unternehmenseinkommen 
und großen Vermögen führen. Da sozialer Zusammen-
halt ohne Chancengleichheit für alle weder nachhaltig 
noch integrativ wäre, wird die Diskussion schließlich 
Vorschläge zur Stärkung von Frauen und Minderheiten 
machen, die nicht nur, aber gerade in Zeiten von COVID 
ihre� entscheidende� Bedeutung� für� die� Gesellschaft�
unter Beweis gestellt haben. 

» Die ICSE fordert die Europäische Union 
und ihre Mitgliedsstaaten auf, echte Im-
pulse für ein soziales Europa zu setzen 
und die Grundsätze der sozialen Säule 
zur Grundlage einer echten sozialpoliti-
sche Offensive der EU zu machen.«



6.2.  Existenzsicherheit 
für alle in Europa

Schon vor Ausbruch der Pandemie waren große 
Teile Europas von einer sozialen Krise eines Aus-
maßes�betroffen,�das�mit�dem�Versprechen�der�EU,�
das Leben der Menschen zu verbessern und eine 
solidarische� Gesellschaft� zu� fördern,� eindeutig� in�
Widerspruch steht. Insbesondere im Jahrzehnt seit 
der� Weltfinanzkrise� haben� sich� Schlüsselindikato-
ren� des� gesellschaftlichen� Wohlergehens� wie� die�
Armutsquote (20,9% der Bevölkerung im Jahr 2019), 
die Erwerbsarmutsquote (9,4% der Erwerbstätigen 
in�der�EU� im� Jahr� 2020),� oder�der�Anteil� der�finan-
ziell anfälligen Bevölkerung (31% der Europäer sind 
nicht in der Lage, unerwartete Ausgaben wie die not-
wendige� Anschaffung� einer� neuen� Wachmaschine�
zu bewältigen) entweder verschlechtert oder stag-
nieren hartnäckig auf besorgniserregend hohem 
Niveau.241

Seit der globalen Finanzkrise hat sich die EU-Poli-
tik angesichts dieser sozialen Notlage nicht nur als 
unzulänglich�erwiesen,�sondern�hat�oft�als�treibende�
Kraft�der�Verschärfung�solcher�sozialer�Schieflagen�
gewirkt. Durch das Festhalten an den Lehren der 
neoliberalen Ökonomie, die Durchsetzung umfas-
sender Kürzungspakete und Deregulierungen des 
Arbeitsmarktes diente die Wirtschafspolitik der 
EU dazu, das europäische Sozialmodell von innen 
heraus auszuhöhlen, während gleichzeitig eine 
zunehmend�deregulierte�Weltwirtschaft�für�zusätz-
lichen Druck von außen sorgte. 

Als Folge hieraus mehren sich in Europa Anzeichen 
für die zunehmende Verbreitung eines Zustands der 
Prekarität, das in Kapitel 1 dieses Berichts bereits 
genauer beschrieben wurde. In diesem Klima 
nehmen extremistische Ansichten und die Unter-

stützung für systemfeindliche Parteien zu und 
bedrohen� den� Fortbestand� offener� demokratischer�
Gesellschaften.242

Um solch besorgniserregenden Entwicklungen 
unter Kontrolle zu bringen und umzukehren, gilt es, 
wirksame Lösungen auf mindestens zwei Ebenen zu 
finden.� Erstens� hängt� die� Bekämpfung� von� Armut�
und�sozialer�Unsicherheit,�den�Triebkräften�der�Pre-
karität, von sozialen Sicherungssystemen ab, die 
gewährleisten, dass alle Bürgerinnen und Bürger 
darauf vertrauen können, dass ihre Existenzen 
gesichert sind. Die Systeme der sozialen Sicherheit 
wiederaufzubauen und sicherzustellen, dass sie 
inklusiv und armutsfest sind, muss daher zentrales 
Anliegen�der�künftigen�EU-Politik�sein.�Dazu�gehört�
es auch, sicherzustellen, dass Arbeitsmärkte gerecht 
sind�und�verlässlich�gute�Arbeitsplätze�schaffen.�

Zweitens erfordert die Beendigung des Zeitalters der 
Prekarität gezielte soziale Investitionen, um Armuts-
fallen zu beseitigen. Neben Investitionen in Bildung 
(siehe Kapitel 4 dieses Berichts) sollten solche Maß-
nahmen insbesondere auf die Bereiche Wohnen, 
Langzeitpflege� und� Kinderbetreuung� abzielen.�
Solange Wohnkosten weiterhin erhebliche Teile des 
Monatsbudgets von Familien binden und Betreu-
ungspflichten� Teile� der� Bevölkerung,� insbesondere�
Frauen, an der Teilnahme am Arbeitsmarkt hindern, 
bleibt die Armutsbekämpfung ein Kampf, der kaum 
zu gewinnen ist. Klar ist dabei, dass sich solche 
Investitionen nicht nur bezahlt machen, indem sie 
die Ausgaben für die Bekämpfung sozialer Notlagen 
senken und die Produktivität steigern,243 sondern 
sich auch im Hinblick auf sozialen und ökologischen 
Fortschritt in mehrfacher Hinsicht auszahlen, wie 
weiter unten genauer dargestellt wird. 

6.2.1.  Ein umfassender EU-Plan zur 
Armutsbekämpfung 

Mit�mehr�als�90�Millionen�betroffenen�Bürgerinnen�
und Bürger, fast 21% der EU-Bevölkerung, besteht 
kein Zweifel daran, dass die Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung neben der Bekämpfung 
der globalen Klima- und Umweltkrise eine zentrale 

241 Eurostat
242 Azmanova,�A.�(2020):�Capitalism�on�Edge,�Columbia�University�Press.�Für�eine�Fallstudie�darüber,�wie�wirtschaftliche�und�soziale�Unsicherheit�extremistische�Ansichten�und�politischen�Populismus�

fördert,�siehe�Hilmer,�R.�et�al.�(2017):�Einstellung�und�soziale�Lebenslage�–�Eine�Spurensuche�nach�Gründen�für�rechtspopulistische�Orientierung,�auch�unter�Gewerkschaftsmitgliedern,�verfügbar�
unter: https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_044_2017.pdf 

243 Hemerijck, A. et al. (2020): Social Investment Now! Advancing Social Europe Through the EU Budget, abrufbar unter:  
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/editing%20of%20a%20study-%20public%20investment%20now_12%20-%20pp%20%20links.pdf 
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Herausforderung zur Sicherung des vielgepriesenen 
europäischen Sozialmodells darstellt. Leider scheint 
diesbezüglich jedoch derzeit ein wirkliches Dring-
lichkeitsbewusstsein zu fehlen. Während sich die 
EU zur Erreichung ehrgeiziger Ziele zur Reduzie-
rung� der� Treibhausgasemissionen� verpflichtet� und�
im vergangenen Jahrzehnt erhebliche Anstrengun-
gen unternommen hat, detaillierte Zielwerte für fast 
alle�Aspekte�der�öffentlichen�Finanzen�festzulegen,�
bleiben Ziele und Indikatoren in Bezug auf Armut 
und Entbehrung bis heute marginal im politischen 
Diskurs der EU. 

Laut dem Armuts-Sonderberichterstatter der Verein-
ten Nationen ist dieses umfassende und anhaltende 
Versagen bei der Lösung der europäischen Armuts-
krise ein klares Zeichen dafür, dass die Europäische 
Union, ihr derzeitiger institutioneller Rahmen und 
ihre politische Prioritätensetzung schlichtweg 
‚untauglich‘� sind.244 Wie die UNO feststellt, ver-
pflichten� die� Nachhaltigen� Entwicklungsziele� die�
Weltgemeinschaft,�auf�die�Halbierung�der�Armut�bis�
2030 hinzuarbeiten. Trotzdem konnten sich die EU-
Mitgliedsstaaten bislang lediglich auf die Zielmarke 
verständigen, im selben Zeitraum 15 Millionen 
Europäer aus der Armut zu befreien, also nicht 
einmal 20% der aktuell von dieser Form sozialer Not 
betroffenen�Bevölkerung.245 Wenn eine der wohlha-
bendsten Regionen der Welt beschließt, die globalen 
Ziele zur Armutsbekämpfung zu unterbieten, kann 
kein Zweifel daran bestehen, dass Europa an einem 
Mangel sozialpolitischer Ambition leidet. 

Hinzu kommt, dass die amtlichen Statistiken die 
sozialen Bedingungen der EU-Bevölkerung mög-
licherweise gar nicht angemessen widerspiegeln. 
Das liegt daran, dass solche Statistiken davon aus-
gehen, dass innerhalb eines bestimmten Landes 

Menschen� von� Armut� betroffen� sind,� die� weniger�
als 60% des nationalen Medianlohns verdienen. 
Immer deutlicher wird jedoch, dass eine solch ver-
einfachende� und� unspezifische� Definition� von�
Armut die tatsächlichen Lebenshaltungskosten der 
Bürgerinnen und Bürger nicht angemessen abbil-
det� und� somit� nur� geringe� Aussagekraft� in� Bezug�
auf die Feststellung von Armut besitzt. Neuere For-
schungen weisen darauf hin, dass insbesondere 
in süd- und osteuropäischen Ländern die Schwelle 
des Medianeinkommens von 60% die tatsächlichen 
Armutsquoten erheblich unterschätzen kann. Dem-
entsprechend würde ein Paar mit zwei Kindern, das 
in Budapest in einer Mietwohnung lebt, ein Einkom-
men benötigen, das 50% über der Schwelle von 60% 
liegt, um nicht in Armut zu leben. In Athen würde 
das gleiche Paar ein Einkommen benötigen, das 
etwa doppelt so hoch ist wie die Medianeinkom-
mensschwelle.246

In�Zukunft�muss�dieses�Doppelproblem�des� fehlen-
den politischen Ehrgeizes und der unzureichenden 
Definitionen� überwunden� werden,� um� zu� ver-
hindern, dass Europa tiefer in eine soziale Krise 
schlittert. Die Reform und Stärkung der Systeme der 
sozialen Sicherheit wird in dieser Hinsicht von ent-
scheidender Bedeutung sein, angetrieben von einer 
entschlossenen� und� gut� finanzierten� Sozialpolitik�
auf europäischer und nationaler Ebene. 

Vor diesem Hintergrund spricht die ICSE folgende 
Empfehlungen aus: 

31% der Europäer sind nicht in 
der Lage, unerwartete Ausgab-
en zu bewältigen

31%

Die Nachaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen verpflichten 
die Weltgemeinschaft, die 
Armut bis 2030 zu halbieren

-50%

244 https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/eu-not-fit-for-purpose-to-reduce-poverty-in-europe-says-un-envoy�
245 United Nations (2021): Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his visit to the European Union, verfügbar unter: https://undocs.org/fr/A/HRC/47/36/Add.1 
246 Goedemé, T. et al. (2017), What does it mean to live on the poverty threshold?, Lessons from reference budget research, CSB Working Paper series
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Angemessene� Definitionen� und� Indikatoren:�
Armut anhand von Referenz-Warenkörben messen 

Das EU-Armutsbekämpfungsgesetz sollte auf einer Armutsdefinition und zugrundeliegenden Indikatoren basieren, 
die den orts- und kontextspezifischen Charakter der Armut angemessen widerspiegeln. Diese bleiben in den Indi-
katoren, die derzeit in den EU-Statistiken verwendet werden, vollkommen unbeachtet. Künftige Definitionen und 
Indikatoren von Armut müssen in der Lage sein, zu beurteilen, inwiefern Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, für 
das individuelle Wohlergehen essenzielle Bedürfnisse zu befriedigen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Beides setzt, je nach dem Wohnort der Betroffenen, teils stark unterschiedliche Einkommensniveaus voraus. Zudem 
muss dabei Beachtung finden, dass individuelles Wohlergehen nicht nur eine Frage der Befriedigung unmittelbarer 
materieller Bedürfnisse wie die Verfügbarkeit von angemessenem Wohnraum, gesunder Ernährung und Gesund-
heitsversorgung ist, sondern auch von immateriellen und psychosozialen Faktoren abhängt, wie Freizeit, Zugang zu 
Kultur und zu gesellschaftlichen Diskursen.247 

Damit das EU-Armutsbekämpfungsgesetz den ortsspezifischen und mehrdimensionalen Charakter von Armut 
erfassen kann, sollten die zugrundeliegende Definitionen und Indikatoren mithilfe von ‚Referenz-Warenkörben‘ ope-
rationalisiert werden. Diese Referenzkörbe sollten die wesentlichen Güter und Dienstleistungen beinhalten, die zur 
Befriedigung von individuellen Bedürfnissen und zur Teilhabe an der Gesellschaft erforderlich sind, und zur Ermitt-
lung des für ihren Erwerb erforderlichen Einkommens verwendet werden.248 Solche Messungen sollten jährlich 
durchgeführt werden und ausreichend standortspezifisch sein, also mindestens die NUTS-3-Ebene der EU-Statis-
tiken abdecken.249 Darüber hinaus sollte die Zusammensetzung der Referenzkörbe in regelmäßigen Abständen, 
mindestens alle fünf Jahre und unter Einbeziehung von wissenschaftlichen Experten sowie von Armut betroffenen 
Personen überarbeitet werden, um Veränderungen in der Zusammensetzung der Güter und Dienstleistungen Rech-
nung zu tragen, die für ein Leben ohne Armut erforderlich sind. Da beispielsweise immer mehr gesellschaftliche 
und kulturelle Aktivitäten in die digitale Sphäre eingebettet werden, kann der Zugang zu qualitativ hochwertigeren 
Breitbandanschlüssen und digitalen Geräten zunehmend als notwendig erachtet werden, um Formen der ‚digitalen 
Armut‘ zu verhindern. 

Tatsächlich wurden im Rahmen eines EU-finanzierten Forschungsprojekts.250 bereits eine ausgeklügelte Referenz-
korb-Methodik entwickelt und ein Netzwerk nationaler wissenschaftlicher Experten aufgebaut, um Leitlinien für 
die Anwendung des Ansatzes in allen EU-Mitgliedsstaaten zu bieten. Da die meisten Fragen zum Design sowie zu 

Ein EU-Armutsbekämpfungsgesetz

Um die Europäische Säule sozialer Rechte und die geteilte Zuständigkeit der EU und der Mitgliedsstaaten im Bereich 
der Sozialpolitik auf Grundlage von Art. 151 AEUV mit Leben zu füllen, und um Europas Klimaambitionen mit ebenso 
großen sozialpolitischen Ambitionen zu flankieren, sollte die Europäische Kommission einen Vorschlag für ein EU-
Gesetz zur Armutsbekämpfung vorbereiten. Das Gesetz sollte in Form einer Verordnung eingeführt werden, die die 
EU-Institutionen und die Mitgliedsstaaten verpflichtet, Armut in Europa bis 2050 vollständig zu beseitigen. Das Armuts-
bekämpfungsgesetz sollte hinreichend ambitionierte Zwischenziele enthalten und somit zur Grundlage für eine 
einheitliche EU-Strategie zur Armutsbekämpfung werden, die durch die Umsetzung entsprechender Maßnahmen auf 
allen relevanten Ebenen der Politikgestaltung innerhalb der EU getragen wird. Zu diesem Zweck – und wie vom UN-
Sonderberichterstatter für Armut gefordert – sollte das Gesetz vorsehen, dass die Armutsquote in Europa bis 2030 um 
50% reduziert werden muss. Daneben sollte auch eine Bestimmung enthalten sein, die sicherstellt, dass die EU und die 
Mitgliedsstaaten spätestens im Jahr 2030 ein weiteres Zwischenziel zur Reduzierung von Armut bis 2040 definieren, das 
nicht weniger als eine Halbierung der im Jahr 2030 festgestellten Armutsinzidenz vorsieht. 

247 Siehe zum Beispiel: Gough, I. (2017) Heat, Greed and Human Need – Climate Change, Capitalism and Sustainable Wellbeing, Elgar, Cheltenham, Kapitel 2 
248 Für einen schnellen Überblick siehe: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/csb/data/featured-datasets/reference-budgets/, eine ausführlichere Erörterung gibt es in Goedemé, T et al. 

(2017), What does it mean to live on the poverty threshold?, Lessons from reference budget research, CSB Working Paper series 
249 Im�europäischen�statistischen�Rahmen�steht�NUTS-3�für�„kleine�Regionen“,�siehe�https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background�
250 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1092&intPageId=2312&langId=de 
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Das Armutsbekämpfungsgesetz und seine Ziele 
in den Europäischen Pakt für Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt einbetten 

Um sicherzustellen, dass die Ziele des EU-Gesetzes zur Armutsbekämpfung in allen relevanten Bereichen der EU-
Politik angemessen berücksichtigt werden, sollten seine verbindlichen Ziele und Zwischenziele in den im Abschnitt 
3.2. dieses Berichts dargelegten EU-Pakt für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt integriert werden. Damit 
verbundene Überwachungsmaßnahmen und politische Steuerungsverfahren sollten zentral in das in Abschnitt 3.2. 
beschriebene integrierte EU-Politikkoordinierungs- und Haushaltsverfahren eingebettet werden. Dies sollte dazu 
dienen, sicherzustellen, dass die Mitgliedsstaaten ausreichend ehrgeizige Reformen in ihren sozialen Sicherungssys-
temen, beispielsweise in Form angemessener Mindesteinkommenssysteme, und bei der Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen durchführen. Um die Situation besonders schutzbedürftiger Gruppen zu verbessern, sollte die 
Kommission darüber hinaus die Mitgliedsstaaten dazu anleiten, gezielte Armutsbekämpfungsstrategien für Bevöl-
kerungsgruppen zu definieren, die besonders stark von Armut betroffen sind, wie Alleinerziehende, Menschen mit 
Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen. Solche gezielten Interventionen könnten dem Ansatz der 
EU-Kindergrundsicherung nachempfunden werden, einem System, bei dem den Mitgliedsstaaten gezielte Förder-
mittel zur Verfügung gestellt werden, um den Zugang zu einer Reihe essenzieller Güter und Dienstleistungen wie 
gesunde Schulmahlzeiten, angemessenen Wohnraum und Gesundheitsdienste für Minderjährige zu gewährleisten.252

Angesichts der Bedeutung der sozialen Sicherungssysteme für die Armutsverhütung und -bekämpfung muss ihre 
Stärkung als Schlüssel zum Erfolg des EU-Armutsbekämpfungsgesetz angesehen werden. Insbesondere kommt es 
dabei darauf an, sicherzustellen, dass solche Sicherungssysteme in der Lage sind, allen Bedürftigen armutsfeste Min-
desteinkommen zur Verfügung zu stellen. Zwar verfügen alle EU-Mitgliedsstaaten über unterschiedliche Systeme 
der Grundsicherung, deren Struktur und Wirksamkeit jedoch stark variieren.251 Um zu gewährleisten, dass alle natio-
nalen Grundsicherungssystemen trotz dieser Heterogenität mit den Zielen des EU-Armutsbekämpfungsgesetzes 
in Einklang stehen, sollte die Europäische Kommission eine Rahmenrichtlinie vorschlagen, um entsprechende Min-
deststandards festzulegen. Diese Standards sollten vorsehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger – ob erwerbstätig 
oder arbeitslos, ob im erwerbsfähigen Alter, Rentner oder Studierende – ein einklagbares Recht auf ein armutsfestes 
Mindesteinkommen haben, dass diese nach der oben genannten Referenzkorb-Methodik angesetzt werden, und 
dass die Zugangsmodalitäten einfach und diskriminierungsfrei gestaltet werden. Die konkrete Ausgestaltung sol-
cher Mechanismen der sozialen Sicherheit sollte im Zuständigkeitsbereich der nationalen Regierungen bleiben, um 
unnötigen Widerstand von Mitgliedsstaaten zu vermeiden, die versuchen, die historisch gewachsene Struktur ihrer 
sozialen Sicherungssysteme zu wahren. 

Europäische Standards für Grundsicherungssys-
teme 

251 Europäische Kommission (2016): Minimum Income Schemes in Europe A study of national policies, verfügbar unter: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7882&furtherPubs=yes 
252 Auf Druck der S&D Fraktion im Europäischen Parlament hat sich die derzeitige Europäische Kommission zur Einführung eines Systems der europäischen Kindergarantie während ihrer Amtszeit ver-

pflichtet.�Im�Februar�2021�legte�die�Kommission�einen�Entwurf�für�Leitlinien�des�Europäischen�Rates�vor,�der�den�Mitgliedsstaaten�die�Einführung�entsprechender�Maßnahmen�empfehlen�würde.�Die�
Diskussionen darüber im Europäischen Rat werden auch die Frage berühren, wieviel Geld im aktuellen langfristigen EU-Haushalt vorgesehen werden sollte, um die Umsetzung entsprechender Maßnah-
men�auf�nationaler�Ebene�durch�EU-Kofinanzierungsbestimmungen�zu�unterstützen.�

den anfänglichen Entwicklungskosten damit geklärt scheinen, dürfte die Europäische Kommission in der Lage sein, 
diesen neuen Ansatz zur Definition und Messung von Armut relativ schnell umzusetzen, insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass zahlreiche relevante Datensätze schon durch die Eurostat-Datenbank abgedeckt sind. 



218 218 

Fördermittel im Rahmen des EU-Sozialfonds und 
der EU-Investitionsfonds bereitstellen 

By defining an EU-level obligation to eliminate poverty across the Union by 2050, related measures are becoming a matter 
of common concern to the EU and Member States and should therefore benefit from generous co-financing provisions 
under the EU social and Investment funds. To mobilise sufficient financial resources to Durch die gemeinsame Verpflich-
tung der EU und ihrer Mitgliedsstaaten, Armut in Europa bis 2050 zu beseitigen, werden damit verbundene Maßnahmen 
zu einer gemeinsamen Aufgabe der EU und der Mitgliedsstaaten und sollten daher von ausreichenden Fördermöglich-
keiten im Rahmen der EU-Sozial- und Investitionsfonds profitieren. Um ausreichende Finanzmittel zur Finanzierung 
entsprechender Maßnahmen zu mobilisieren, sollte die Europäische Kommission eine EU-Vermögenssteuer (s. Abschnitt 
6.3.2.) vorschlagen, die zumindest teilweise als EU-Eigenmittel zur Finanzierung des EU-Haushalts und seiner Investi-
tionsprogramme ausgestaltet werden sollte. Nach Schätzungen einer aktuellen Studie könnte ein solches System zur 
progressiven Besteuerung vermögender Privatpersonen bis zu 4,3% des BIP an jährlichen Steuereinnahmen generie-
ren und somit reichlich finanzpolitischen Spielraum für Investitionen in die Armutsbekämpfung in Europa eröffnen.253

Ein EU-Rückversicherungsfonds für Mindestein-
kommenssysteme 

Um die Tragfähigkeit nationaler Grundsicherungssysteme in Zeiten von wirtschaftlichen Krisen und Rezessionen zu schützen, 
sollte ein Rückversicherungsfonds auf EU-Ebene eingerichtet werden, der zinslose Kredite an Sozialversicherungsträger auf 
nationaler Ebene zur Verfügung stellt. Zu diesem Zweck sollte der Fonds über eine Reserve verfügen, die mit Einnahmen aus 
der EU-Vermögenssteuer gefüllt wird, und über eine Kreditaufnahmekapazität verfügen, um großen symmetrischen Schocks 
standzuhalten, wenn mehrere Mitgliedsstaaten gleichzeitig darauf zugreifen müssen. Der Zugang zum Fonds sollte befristet 
und automatisch sein, beruhend auf vordefinierten Kriterien. Unter Berufung auf Art. 122 AEUV könnte das Rückversicherungs-
system ohne Vertragsänderung errichtet werden und auf den Erfahrungen aufbauen, die die Europäische Kommission im 
Rahmen der Gründung von SURE, einem befristeten Rückversicherungsfonds für Kurzarbeitsregelungen als Reaktion auf die 
COVID-19-Pandemie, gesammelt hat.254 

Eine� unabhängige� Kommission� zur� Zukunft� der�
sozialen Sicherungssysteme 

Um die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedsstaaten bei der künftigen Entwicklung und Anpassung ihrer 
sozialen Sicherungssysteme, insbesondere angesichts des demografischen Wandels und des Klimawandels, zu unter-
stützen, sollte die Europäische Kommission eine ständige, unabhängige Kommission zur Zukunft der sozialen Sicherheit 
einrichten. Die Kommission sollte aus Vertretern der Sozialversicherungsträger, der Sozialpartner, der Zivilgesellschaft, 
wissenschaftlichen Experten sowie Vertretern von Regierungen und Parlamenten aller politischen Entscheidungsebe-
nen bestehen. Ihre Aufgabe sollte es sein, wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends mit möglichen Auswirkungen 
auf die Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme zu beobachten und Potenziale für 
eine Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten bei deren Bewältigung zu ergründen, unter anderem durch die 
Entwicklung gemeinsamer Mindeststandards für Mechanismen der sozialen Sicherheit und flankierende Maßnahmen, 
zum Beispiel in der Kinder- und Sozialfürsorge. 

253 Kapeller, J. et al. (2021): A European Wealth Tax for a Fair and Green Recovery, verfügbar unter: https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/a%20european%20wealth%20tax_policy%20study.pdf 
254 Für einen ähnlichen Vorschlag siehe Guttenberg, L. und Hemker, J (2020): Corona: A European Safety Net for the Fiscal Response, Jacque Delors Centre Policy Brief, abrufbar unter: https://hertie-

school-f4e6.kxcdn.com/fileadmin/20200313_Policy_Brief_Corona_Guttenberg.pdf�



6.2.2.  Sichere und armutsfeste Arbeits-
plätze für alle 

Seit� der� Jahrtausendwende� sind� die� Beschäftigungs-�
und� Arbeitsmarktpolitik� in� Europa� zur� ernsthaften�
Bedrohung für Arbeitsplatzsicherheit und Beschäf-
tigungsbedingungen geworden. Ausgehend von der 
Annahme, dass die umfassende Liberalisierung von 
Arbeitsmärkten die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Wirtschaft�fördere,�sind�viele�EU-Mitgliedsstaaten�seit�
den� 1990er� Jahren� damit� beschäftigt,� Bestimmungen�
zum� Schutz� der� Beschäftigten� vor� Niedriglöhnen� und�
Arbeitsplatzunsicherheit abzubauen. Seit der globalen 
Finanzkrise� und� der� darauffolgenden� europäischen�
Staatsschuldenkrise hat sich die Europäische Kom-
mission dem Team der Arbeitsmarkt-Deregulierer 
angeschlossen und mithilfe des von ihr gesteuerten 

Europäischen� Semesters� dem� ‚übermäßigen� Schutz‘�
von�Beschäftigten�den�Kampf�angesagt,�um�„erstarrte�
Arbeitsmärkte wiederzubeleben“.255 

Zeitweise fand das Versprechen, dass sich durch eine 
umfassende�Liberalisierung�der�Wirtschaft�Wachstum�
und somit auch mehr und besser bezahlte Arbeitsplätze 
schaffen� ließen,� auch� unter� progressiven� politischen�
Kräften� Anklang.� Heute� ist� jedoch� klar,� dass� dieses�
Versprechen ein leeres ist, insbesondere aus Sicht der 
Beschäftigten.�

Während� das� Wirtschaftswachstum� im� letzten� Jahr-
zehnt angezogen und sich stabilisiert hat, geht es den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Europa 
im Durchschnitt weiterhin schlechter als in den vor-
herigen Jahrzehnten.256 Obwohl die durchschnittliche 
Arbeitslosigkeit seit der globalen Finanzkrise allmäh-
lich zurückgegangen ist – in Teilen Europas sogar 
auf niedrigere Werte als im ersten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts –, liegen mehrere EU-Mitgliedsstaaten 
weiterhin um die 10%-Marke, wobei Griechenland und 
Spanien mit 16,3% bzw. 15,5% nach wie vor deutlich 
höhere Zahlen aufweisen. Dort, wo die Liberalisierung 
der�Arbeitsmärkte�zu�einem�Beschäftigungswachstum�
geführt hat, hat dieses Wachstum zu einem unverhält-
nismäßigen�Anstieg�atypischer�Beschäftigungsformen�
geführt,� die�Betroffenen�mindestens� einer�Dimension�
der� Beschäftigungsunsicherheit� aussetzen,� wie� etwa�
niedrige Löhne, geringe Arbeitsplatzsicherheit oder 
schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 
Vor allem Teilzeitarbeit, die zu erheblichen Teilen 
unfreiwillig ist, befristete Arbeitsverträge und die Solo-
selbstständigkeit, d. h. die selbstständige Arbeit ohne 
Mitarbeiter, sind zu Massenphänomene auf den EU-
Arbeitsmärkten geworden.257 Infolgedessen waren 2019 
9,4% der Erwerbstätigen in der EU trotz Vollzeitarbeit 
von�Armut�betroffen.258 

2019 waren 9,4% der Erwerbstätigen in 
der EU trotz Vollzeitarbeit von Armut 
betroffen.

9.4%

255 Das�Europäische�Gewerkschaftsinstitut�hat�einen�umfassenden�Überblick�über�die�länderspezifischen�Empfehlungen�der�Europäischen�Kommission�im�Bereich�der�Beschäftigungs-�und�Sozialpolitik�
erstellt, der eine Vielzahl konkreter Beispiele für die deregulierungsorientierte politische Ausrichtung des Europäischen Semesters seit seiner Einführung zusammengestellt hat und verfügbar ist unter: 
https://www.etui.org/publications/background-analysis/the-country-specific-recommendations-csrs-in-the-social-field�

256 Siehe�Myant,�M.�und�Piasna,�A.�(2021)�für�eine�ausführliche�Darstellung,�abrufbar�unter:�https://www.etui.org/sites/default/files/17%20Piasna%20Myant%20Employment%20deregulation%20WEB.pdf�
257 European Trade Union Institute (2020): Benchmarking Working Europe, p. 26 
258 Eurostat
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»Seit der globa-
len Finanzkrise 
und der darauf-
folgenden euro-
päischen Staats-
schuldenkrise 
hat sich die Eu-
ropäische Kom-
mission dem 
Team der Ar-
beitsmarkt-De-
regulierer ange-
schlossen.«
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Vor�allem�die�Beschäftigung� im�Dienstleistungssektor�
ist von solchen Trends gezeichnet, also in Branchen, 
deren Bedeutung im Zuge der Dekarbonisierung 
der� europäischen� Wirtschaft� aller� Voraussicht� nach�
weiter zunehmen wird. Zudem entstehen ständig neue 
Quellen der Arbeitsmarktunsicherheit. Das gilt insbe-
sondere� für� die� Ausweitung� der� Beschäftigung� in� der�
digitalen� Wirtschaft,� wo� unterschiedlichste� Formen�
unsicherer� und� oft� schlecht� bezahlter� Beschäftigung�
ständig neu entstehen. Es bleibt abzuwarten, ob solche 
Sektoren in der Lage sein werden, genügend Arbeits-
plätze�zu�schaffen,�um�die� im�Zuge�des�Klimawandels�
zu�erwartenden�Verluste�in�anderen�Wirtschaftsberei-
chen auszugleichen. Mit Sicherheit kann jedoch davon 
ausgegangen�werden,�dass�der�aktuelle�beschäftigungs-

politische Ansatz in Europa der Aufgabe, hochwertige 
Arbeits-� und� Beschäftigungsbedingungen� auf� Euro-
pas Arbeitsmärkten zu sichern, nicht gewachsen ist. 
Wenn� Arbeitslosigkeit,� Unterbeschäftigung� und� pre-
käre Arbeitsbedingungen nicht zur neuen Normalität 
werden sollen, ist eine drastische Neuorientierung der 
Beschäftigungs-� Arbeitsmarktpolitik� in� Europa� daher�
unablässig. 

Vor diesem Hintergrund gibt die ICSE folgende Emp-
fehlungen ab: 

»Durch das Festhalten an den 
Lehren der neoliberalen 
Ökonomie und die Durchsetzung 
umfassender Kürzungspakete 
und Deregulierungen des 
Arbeitsmarktes, diente die 
Wirtschafspolitik der EU dazu, 
das europäische Sozialmodell 
von innen heraus auszuhöhlen.«
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Um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die die betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht nur einem hohen 
Armutsrisiko aussetzt, sondern gleichzeitig auch mit einer ganzen Reihe wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 
und psychosozialer Probleme einhergeht, sollten die EU und ihre Mitgliedsstaaten eine Europäische Garantie 
für nachhaltige Arbeitsplätze schaffen. Dieses Programm sollte auf den im Rahmen der Europäischen Jugend-
garantie gewonnenen Erfahrungen aufbauen und allen Langzeitarbeitslosen in der EU öffentlich finanzierte 
Bildung, Umschulung, Weiterqualifizierung sowie Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. 

Das System sollte mittels einer EU-Richtlinie eingeführt werden, sodass seine Verfügbarkeit in allen Mitglieds-
staaten sichergestellt ist, während nationale Regierungen gleichzeitig über ausreichende Spielräume verfügen, 
um es an die Struktur des nationalen Arbeitsmarkts und Beschäftigungspolitik anzupassen. Die Teilnahme 
der Beschäftigten an der EU-Beschäftigungsgarantie sollte auf den Grundsätzen der Freiwilligkeit und auf 
gerechter Entlohnung beruhen, wobei die Vorerfahrungen der Teilnehmenden auf dem Arbeitsmarkt sowie 
deren familiäre Situation und Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Dritten berücksichtigt werden sollten. Zu 
diesem Zweck sollte es eng in die nationalen Systeme der sozialen Sicherung integriert werden, um sicherzu-
stellen, dass die Teilnehmer und ihre Familien keinen Armutsrisiken ausgesetzt werden. Darüber hinaus sollten 
solche unter nationaler Aufsicht durchgeführten Programme aus dem EU-Haushalt ko-finanziert werden, ins-
besondere durch den Europäischen Sozialfonds und den Fonds für einen gerechten Übergang. 

Die Umsetzung der EU-Garantie für nachhaltige Arbeitsplätze sollte so weit wie möglich auf kommunaler 
und lokaler Ebene gestaltet werden. Hierbei könnte es sich an dem in Frankreich entwickelten Modell der 
‚Null-Langzeitarbeitslosigkeits-Gebiete‘ (siehe Kasten unten) orientieren. Als Teil dieses Modells arbeiten 
Arbeitsvermittlungsdienste mit lokalen Gemeinschaften zusammenarbeiten, um Projekte unter der Verant-
wortung lokaler ‚Beschäftigungsgesellschaften‘ ins Leben zu rufen, die auf standortspezifische und ansonsten 
unerfüllte Bedürfnisse eingehen, zum Beispiel in den Bereichen Sozialfürsorge oder Umweltmanagement. 
Durch die Erfüllung solch lokaler Bedürfnisse könnten die Teilnehmer der Garantie für nachhaltige Arbeits-
plätze gesellschaftlich benötigte Arbeit leisten und die hierfür erforderliche Ausbildung und Erfahrung 
erlangen. Somit würden lokale Arbeitsmärkte geschaffen, die auf lokale Bedürfnisse ausgerichtet sind und im 
Laufe der Zeit möglicherweise in reguläre Arbeitsmärkte übergehen können. Wie die Erfahrung in Frankreich 
zeigt, können solche Projekte zu minimal höheren Kosten finanziert werden, als dies zur Finanzierung von 
Leistungen und Verwaltungskosten der traditionellen Sozialversicherung oder aktiven Arbeitsmarktpolitik für 
Langzeitarbeitslose erforderlich wäre. 

Als separater Aktionsbereich sollte das Programm auch eine Säule umfassen, die es den Teilnehmenden ermög-
licht, eine Vollzeitaus- und Weiterbildung, einschließlich der Hochschulbildung, zu absolvieren. Das würde es 
Beschäftigten, die die Aussicht auf eine Beschäftigung in ihrem früheren Beruf verloren haben, ermöglichen, 
Zugang zu Sektoren mit positiven langfristigen Aussichten in einer klimaneutralen europäischen Wirtschaft 
zu erhalten. 

Eine europäische Garantie für nachhaltige Arbeits-
plätze 
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Den EU-Richtlinienvorschlag zu angemessenen 
Mindestlöhnen annehmen

Als Ergebnis der unermüdlichen Kampagnenarbeit von Gewerkschaften und fortschrittlichen politischen Kräften 
hat die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der darauf abzielt, in allen EU-Mitgliedsstaaten 
einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn einzuführen.259 Seine Annahme würde einen grundlegenden Wandel in 
der EU-Beschäftigungspolitik bedeuten und sicherstellen, dass Arbeitsmärkte durch verbindliche Lohnuntergrenzen 
reguliert und die Beschäftigten vor einem Unterbietungswettbewerb geschützt sind. Die ICSE fordert das Europäi-
sche Parlament und den Rat auf, konstruktive Diskussionen auf Grundlage des Kommissionsvorschlags zu führen 
und praktikable Lösungen zu entwickeln, um mögliche Bedenken auszuräumen. Sie vertraut darauf, dass im Wege 
konstruktiver Zusammenarbeit Lösungen gefunden werden können, die gleichzeitig den Zugang aller Beschäftigten 
zu angemessenen Mindestlöhnen sichern und die nationalen Arbeitsbeziehungen und Tarifverhandlungspraktiken 
schützen. Darüber hinaus fordert die ICSE die Ko-Gesetzgeber auf, die Definition der Angemessenheit der nationalen 
Mindestlöhne auf der Grundlage der in Abschnitt 6.2.1. dieses Berichts dargelegten Referenzkorbmethode zu prüfen. 
Somit könnte sichergestellt werden, dass die von der Richtlinie eingeführten Mindestlöhne armutsfest sind und die 
tatsächlichen Lebenshaltungskosten der Arbeitnehmer widerspiegeln. Sollte eine Einigung nur auf der Grundlage der 
aktuell diskutierten numerischer Schwellenwerte möglich sein, sollten die Progressiven im Europäischen Parlament 
und im Rat die Einführung einer Überprüfungsklausel erwägen, die es ermöglicht, die Definition der Angemessenheit 
in Zukunft anzupassen.

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

Der�Verein�,Territoires�zéro�chômeur�de�longue�durée‘�(TZCLD)�–�Territorium�der�Null-Langzeitarbeitslosen�
– wurde gegründet, um zu zeigen, dass es auf der Ebene von Kommunen ohne erhebliche Mehrkosten für die 
Gemeinschaft�möglich�ist,�allen�Menschen�nachhaltige�Arbeitsplätze�zu�bieten.�

Dieses Experiment stützt sich auf drei Hypothesen, die ihren Ursprung in der Feststellung nehmen, dass es 
gesellschaftlich�und�wirtschaftlich�möglich�ist,�Langzeitarbeitslosigkeit�zu�beseitigen:�Niemand�ist�arbeits-
los, wenn Arbeitsplätze auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten werden, die jeder Mensch zweifelslos besitzt; 
Arbeitslosigkeit entsteht nicht aus einem Mangel an Bedarf nach Arbeit, denn die Menge an Tätigkeiten, die 
für�die�Gesellschaft�nützlich�sind,�ist�praktisch�unbegrenzt;�es�ist�nicht�das�Geld,�das�fehlt,�weil�Arbeitslosig-
keit�mehr�kostet�als�die�Schaffung�von�Arbeitsplätzen.�

Der Ansatz der TZLCD ist insofern innovativ, als dass er den Mechanismus, wonach sich Arbeitssuchende 
normalerweise auf Stellenangebote von Unternehmen bewerben, umdreht. Zunächst ermitteln nämlich die 
durch�sie�beauftragten�‚Beschäftigungsunternehmen‘�die�Fähigkeiten�der�Personen,�die�von�ihnen�in�Arbeit�
vermittelt�werden�wollen,�und�suchen�auf�dieser�Grundlage�in�der�betreffenden�Kommune�nach�einer�ent-
sprechenden�Beschäftigungsmöglichkeit.

Im November 2016 wurden 10 Kommunen in städtischen und ländlichen Gebieten mit jeweils 5.000 bis 10.000 
Einwohnern vom französischen Arbeitsministerium ausgewählt, um an einem auf fünf Jahre angelegten 
Pilotprojekt�teilzunehmen.�Seit�Beginn�des�Experiments�wurden�1.025�Arbeitsplätze�geschaffen.�Im�Jahr�2021�
beginnt die zweite Phase des Experiments mit einer Ausweitung auf mindestens 50 neue Kommune.

Eine der Hauptaufgaben der Vereinigung TZCLD besteht darin, aus dem Experiment zu lernen und die Erstel-
lung� einer� externen� wissenschaftlichen� Bewertung� anzuregen� sowie� die� Verbreitung� dieses� Projekts� zu�
fördern, indem sie Kommunen, die ebenfalls ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, unterstützt.

259 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=DE 
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TUm sicherzustellen, dass Europas Arbeitsmärkte von fairen und armutsfesten Beschäftigungsformen bestimmt 
werden, sollte die Europäische Kommission eine umfassende Strategie zur Bekämpfung und Beseitigung aller Formen 
prekärer Beschäftigung in der EU vorlegen. Angesichts der großen Arbeitsmarktumwälzungen, die im Zusammen-
hang mit Europas Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unausweichlich scheinen (siehe Kapitel 4 dieses 
Berichts), gewinnt die aktive Gestaltung des Arbeitsmarkts weiter an Bedeutung. Eine solche Strategie sollte auf der 
rechtlichen Verpflichtung aufbauen, die Vollständige Verdrängung der häufigsten Formen prekärer Beschäftigung 
anzustreben, einschließlich Scheinselbstständigkeit und unfreiwilliger Teilzeitarbeit. Wie kürzlich vom Europäischen 
Parlament260 gefordert, sollte weiter darauf hingearbeitet werden, dass 80% der künftig geschaffenen Arbeitsplätze 
in die Kategorien der mittleren und hohen Einkommen fallen. Die ICSE schlägt vor, dass hierzu sowohl legislative als 
auch nichtlegislative Maßnahmen vorbereitet werden, darunter: 

• Maßnahmen zur zügigen Umsetzung der ‚Written Statement‘261 Richtlinie zur Festlegung EU-weiter Mindest-
standards für 

 ▷ die wesentlichen Elemente, die durch Arbeitsverträge abgedeckt sein müssen, 

 ▷ Informationen zu Arbeitsbedingungen und Lohnregelungen, einschließlich Überstundenvergütung, die der 
Arbeitgeber den Beschäftigten zur Verfügung stellen muss, 

 ▷ das Recht der Beschäftigten in Teilzeit, nach mehr Arbeitszeit zu verlangen, 

 ▷ Mindestrechte auf bezahlte Weiterbildung für Beschäftigte mit atypischen Arbeitsverträgen, wie befriste-
ten oder Teilzeitverträgen. 

• Vorschläge zur Einführung von Maßnahmen und Bestimmungen, die es Beschäftigten in Teilzeit erleichtern, 
den Übergang in eine Vollzeitbeschäftigung zu vollziehen. Diese Vorschläge sollten auch Bestimmungen ent-
halten, die sicherstellen, dass Beschäftigte nach einer vorübergehenden Verkürzung der Arbeitszeit wieder 
in eine Vollzeitbeschäftigung zurückkehren können, um zu vermeiden, dass sie in einer Teilzeitbeschäftigung 
gefangen bleiben. Daneben können auch andere Optionen geprüft werden, beispielsweise im Rahmen der 
EU-Garantie für nachhaltige Arbeitsplätze (siehe oben). Diese könnte beispielsweise auch Teilzeitbeschäftigten 
offenstehen, die ihre Arbeitszeit aufstocken möchten. Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission den 
Austausch bewährter Verfahren zwischen Mitgliedsstaaten fördern, um auf Erfahrungen zurückzugreifen, die 
bereits durch nationale Maßnahmen gewonnen wurden. 

• Ein einheitliches EU-weites Verbot von Null-Stunden-Verträgen und Scheinselbstständigkeit. Darüber hinaus 
sollte die Europäische Kommission sicherstellen, dass ihre Generaldirektion Beschäftigung und Soziales über 
angemessene Überwachungskapazitäten verfügt, beispielsweise unter Beteiligung von Eurofound, um die 
EU-Arbeitsmärkte kontinuierlich im Hinblick auf die Entstehung neuer Beschäftigungsformen und -praktiken 
zu überprüfen, die mit einem hohen Prekaritätsrisiko einhergehen, und um frühzeitig Abhilfemaßnahmen zu 
ergreifen, entweder durch Leitlinien für die Mitgliedsstaaten oder EU-Rechtsvorschriften. 

• Die Schaffung allgemeiner gesamtunternehmerischer Haftungsregelungen, um sicherzustellen, dass Leit-
unternehmen, als Ultima Ratio, für Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte und Arbeitsschutzgesetze durch 
vorgelagerte Unternehmen in ihren Lieferketten haften. 

• Maßnahmen zur strengeren Ahndung von verspäteten Zahlungen von Honoraren an Selbstständige, 
möglicherweise flankiert von Verhaltenskodizes, die das Handeln von Unternehmen leiten, die externe Dienst-
leistungen von selbstständigen Auftragnehmern beziehen. 

• Eine Überarbeitung der EU-Leiharbeitsrichtlinie im Hinblick auf die Aufnahme: 

 ▷ einer Anforderung, dass alle im Binnenmarkt tätigen Zeitarbeitsunternehmen in einem europäischen Register 
eingetragen sind und über eine für die Tätigkeit im Binnenmarkt erforderliche Zertifizierung verfügen, 

 ▷ der Möglichkeit, Leiharbeitsunternehmen, die geltende EU-Rechtsvorschriften nicht einhalten, die Tätigkeit im 

Entwicklung einer europäischen Strategie zur 
Beseitigung�prekärer�Beschäftigungsverhältnisse�

260 Entschließung des Europäischen Parlaments zu einem starken sozialen Europa für gerechte Übergänge (2020/2084(INI)) 
261 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0533&from=DE
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Binnenmarkt zu verbieten,

 ▷ einer Verpflichtung von Zeitarbeitsfirmen, eine Mindeststundenzahl pro Woche/Monat zu garantieren, 

 ▷ von Garantien zur Gewährleistung der Gleichbehandlung von Leiharbeitsbeschäftigen und Beschäftigten im 
selben Unternehmen (oder Sektor, falls die Arbeitsbedingungen auf Sektorenebene festgelegt sind)

Stärkung� der�Arbeitsmarkt-� und�Beschäftigungs-
bedingungen von Selbstständigen 

Schon heute haben Selbstständige ohne Mitarbeiter, sog. Solo-Selbstständige, einen Anteil von fast 10% an der Beschäfti-
gung in der EU. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft wird allgemein eine weitere Zunahme dieser 
Zahl erwartet. Obwohl viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Flexibilität und Unabhängigkeit der Selbstständig-
keit zu schätzen wissen, ist dieser Beschäftigungsstatus mit einer Reihe von Risiken verbunden. Je nach Mitgliedsstaat und 
Branche kann dies ein fehlender Zugang zu Arbeitslosenversicherung und gesetzlicher Rentenversicherung, Ausschluss von 
Arbeitszeitregelungen und Schwierigkeiten beim Zugang zu Gerichten im Falle von Streitigkeiten mit Auftraggebern betref-
fen. Aufgrund der vielfältigen Probleme und Schwierigkeiten, mit den Solo-Selbstständige konfrontiert sind, wird davon 
ausgegangen, dass etwa ein Viertel von ihnen von niedrigen Einkommen und finanzieller Unsicherheit betroffen sind.262

Vor diesem Hintergrund sollte die Europäische Kommission, unter enger Einbeziehung der Mitgliedsstaaten und der 
Sozialpartner, mit der Ausarbeitung einer EU-Strategie für qualitativ hochwertige selbstständige Erwerbstätigkeit 
beginnen, die Voraussetzungen für eine angemessene Bezahlung, sozialen Schutz und faire Arbeitsbedingungen für 
alle selbstständig Beschäftigten in der EU schafft. Insbesondere sollte sich die Europäische Kommission dabei mit 
Fragestellungen in den folgenden Bereichen beschäftigen: 

• die Möglichkeit der Öffnung bestehender Sozialversicherungssysteme wie Arbeitslosen-, Unfall- und Renten-
versicherungssystemen für (Teile) der selbstständigen Erwerbstätigen oder die Schaffung spezieller Systeme 
für selbstständig Erwerbstätige. 

• die Entwicklung von Aus- und Weiterbildungsangeboten für Selbstständige, die im Gegensatz zu abhängig 
Beschäftigten keinen Anspruch auf arbeitgeberbezahlte Ausbildung haben. 

• die Einrichtung von Unterstützungsangeboten für Solo-Selbstständige, beispielsweise bei der Rechtsbera-
tung bei Streitigkeiten mit Kunden oder bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen. 

• Unterstützung der kollektiven Organisation von Selbstständigen, zum Beispiel in Form von Gewerkschaften, 
die Ressourcen bündeln, um bezahlbaren Büroraum, Backoffice-Kapazitäten und Marketingdienstleistungen 
für Selbstständige bereitzustellen. Eine derartige Unterstützung sollte auch der Gründung von Genossen-
schaften unter Selbstständigen gewährt werden, nicht zuletzt damit die selbständige Erwerbstätigkeit in eine 
reguläre Beschäftigung als Teil von Genossenschaften überführt werden kann. 

Da einzelne Mitgliedsstaaten bereits mit einigen dieser Vorschläge experimentiert und umfangreiche Erfahrungen 
gesammelt haben, sollte die Europäische Kommission die Mitgliedsstaaten ermutigen, auf dieses Wissen zurückzu-
greifen und den Austausch bewährter Verfahren und deren Austausch aktiv zu fördern. 

262 Eurofound�(2017),�Exploring�self-employment�in�the�European�Union,�Publications�Office�of�the�European�Union,�Luxembourg.
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Fortsetzung der Bemühungen um eine faire 
grenzüberschreitende� Arbeitskräftemobilität� im�
EU-Arbeitsmarkt

Obwohl in der letzten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments insbesondere mit der Überarbeitung der 
Entsenderichtlinie und der Einrichtung der Europäischen Arbeitsbehörde wichtige Schritte zur Vermeidung von 
Sozialdumping durch grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität im europäischen Binnenmarkt erreicht werden 
konnten, bleiben weitere Schritte nach wie vor notwendig. Das Lösen von Blockaden in den Verhandlungen über die 
Überarbeitung der EU-Verordnung zur Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit, um Transparenz, 
Nichtdiskriminierung und die Anrechnung von Sozialversicherungsrechten im Binnenmarkt zu gewährleisten, sollte 
für die Kommission und die europäischen Gesetzgeber dabei als Priorität gelten. Außerdem sollte die Kommission 
ihr 2018 abgegebenes Versprechen endlich einlösen und einen Vorschlag für eine EU-Sozialversicherungsnummer 
und flankierende Maßnahmen vorlegen, damit sowohl Beschäftigte als auch Arbeitsaufsichtsbehörden feststellen 
können, ob Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge für Grenzgänger gemäß den geltenden Vorschriften abführen. 

Faire Arbeitsbedingungen in der Plattformwirt-
schaft�sicherstellen�

In den letzten zehn Jahren hat die Bereitstellung von Dienstleistungen, die über digitale Plattformen vermittelt 
werden, stark zugenommen, beispielsweise im Transportsektor, bei der Lebensmittellieferung und der Auslagerung 
von Programmier- und Designarbeiten. Gerade während der Pandemie waren viele Bürgerinnen und Bürger auf 
solche Plattformen angewiesen, um Zugang zu Dienstleistungen zu erhalten. Gleichzeitig wächst somit die Bedeu-
tung solcher Plattformen als Arbeitgeber: Laut EU-Kommission haben bereits rund 11% der Bürgerinnen und Bürger 
in der EU Dienstleistungen über eine Online-Plattform erbracht.263

Auch wenn die digitale Vermittlung zwischen Anbietern und Kunden innovativ sein mag, sind es die meisten der in 
diesem Rahmen erbrachten Dienstleistungen nicht und treten somit in dem Wettbewerb mit traditionellen Anbie-
tern. Anders als bei traditionellen Geschäftsmodellen bieten Online-Plattformen ihren Arbeitskräften selten eine 
formale Beschäftigung, sondern gehen davon aus, dass diese Beschäftigten als Selbstständige operieren. Das hat 
zur Folge, dass den Beschäftigten keine bezahlte Mindestarbeitszeit garantiert wird, sie keinen Kündigungsschutz 
genießen, keinen Anspruch auf Urlaubs- und Krankengeld haben, in der Regel nicht von den öffentlichen Sozial-
versicherungssystemen erfasst sind und die Arbeitgeber nicht an Mindestlöhne und Tarifverträge gebunden sind. 
Darüber hinaus können einige Dienste, die nicht die Anwesenheit von Anbietern und Empfängern am selben Ort 
erfordern, wie beispielsweise Programmieraufgaben, mit Hilfe von Online-Plattformen problemlos grenzüberschrei-
tend ausgelagert werden. Das führt dazu, dass geregelte Beschäftigung in traditionellen Unternehmen durch Arbeit 
unter grundlegend unterschiedlichen, unsichereren und kostengünstigeren Arbeitsbedingungen verdrängt wird, 
was Sozialdumping gleichkommt. 

Erfreulicherweise hat die Europäische Kommission die Vorbereitung eines Legislativvorschlags angekündigt, um einen 
fairen Wettbewerb zwischen Online- und traditionellen Diensten in Bezug auf Arbeits- und Entgeltbedingungen zu 
gewährleisten, der bis Ende 2021 erwartet wird. Der Kommissionsvorschlag sollte dabei eine widerlegbare Vermutung 
der abhängigen Beschäftigung einführen. Durch eine solche Regelung würde festgelegt, dass die Arbeitsvermitt-
lung über eine Online-Plattform grundsätzlich ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Betreiber der Plattform und den 
die Dienstleistung erbringenden Beschäftigten begründet, und dass die regulären arbeitsrechtliche Bestimmungen 

263 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_656 
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Ein EU-Paket für faire Telearbeit vorschlagen 

Laut Eurofound haben fast 40% der EU-Arbeitskräfte als Folge der COVID-19-Pandemie ihre komplette Arbeitszeit 
in Form von Telearbeit und Homeoffice, also Heimarbeit mittels digitaler Arbeitsmittel, abgeleistet.265 Trotz teilweise 
schwieriger Anpassungsprozesse würden 78% derjenigen, die die Möglichkeit des Homeoffice haben, die Möglich-
keit begrüßen, dies auch nach dem Ende der Pandemie zumindest zeitweise fortzusetzen. Durch die Annahme 
umfassender Qualitätsstandards für solche Arbeitsvereinbarungen könnte die EU ihre Reaktionsfähigkeit auf die Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes unter Beweis stellen und ihr Engagement bekunden, Möglichkeiten zur Verbesserung 
des Wohlergehens und der Zufriedenheit der EU-Arbeitskräfte am Arbeitsplatz zu nutzen. Zu diesem Zweck sollte 
die Kommission schnellstmöglich einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie über Mindeststandards und -bedingun-
gen für faire Telearbeit ausarbeiten. Diese Standards sollten dazu dienen, die Beschäftigten zu stärken, indem sie ein 
Recht auf die Beantragung von Telearbeit schaffen, Fristen und Bedingungen für Arbeitgeber festlegen, um sich mit 
solchen Anträgen zu befassen, und gleichzeitig sicherstellen, dass Telearbeit nicht einseitig von Arbeitgebern ange-
ordnet werden darf, um ihren freiwilligen Charakter zu wahren. Darüber hinaus sollte die Richtlinie Bestimmungen 
enthalten, die die Einhaltung der Standards im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz gewähr-
leisten, insbesondere durch ein durchsetzbares Recht auf Nichterreichbarkeit, um zu verhindern, dass Telearbeit zu 
einer Entgrenzung der Arbeitszeit führt. Zudem sollte sie den Einsatz automatisierter Instrumente zur Arbeitszeit-
erfassung verbieten. 

und Tarifverträge darauf zur Anwendung kommen. Die Vermutung eines Beschäftigungsverhältnisses kann vom 
Betreiber der Plattform angefochten werden. Sie sollte jedoch Bestand haben, wenn die Funktionsweise der Platt-
form Charakteristiken umfasst, die typischerweise von Arbeitgebern ausgeführt werden, wie z. B. die Festlegung der 
Höhe des von Kunden zu zahlenden Entgelts, die Abwicklung von Zahlungen zwischen Anbietern und Empfängern, 
die Durchführung von Qualitätskontrollen usw. Diese Kriterien könnten kumulativ ausgestaltet sein, also so, dass die 
Annahme eines Arbeitsverhältnisses widerlegt werden kann, solange nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Kri-
terien insgesamt erfüllt sind. Durch die Einführung solcher Regelungen, würde die Kommission kürzlich ergangenen 
Gerichtsurteilen in einer Reihe von Mitgliedsstaaten Rechnung tragen, die ebenfalls davon ausgehen, dass die Form 
der abhängigen Beschäftigung den Regelfall der Arbeit auf Online-Plattformen darstellt.264

Darüber hinaus sollte der Vorschlag der Kommission der grenzüberschreitenden Dimension der Plattformarbeit 
angemessen Rechnung tragen. Erbringt ein Arbeitnehmer Dienstleistungen für einen Empfänger in einem anderen 
EU-Mitgliedsstaat, so sollten die Standardregeln für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen, d. 
h. die Entsende- und Dienstleistungsrichtlinie, gelten. Durch die Aufnahme dieser Bestimmungen würde die Kom-
mission dafür sorgen, dass die Plattformarbeit nicht zu einer neuen Dimension des Sozialdumpings im europäischen 
Binnenmarkt führt. 

264 Siehe zum Beispiel: https://www.socialeurope.eu/old-rules-and-protections-for-the-new-world-of-work 
265 Eurofound�(2020),�Living,�working�and�COVID-19,�COVID-19�series,�Publications�Office�of�the�European�Union,�Luxembourg.



6.2.3.  Ein europäischer Deal für bezahl-
bares und nachhaltiges Wohnen

Obwohl umfassende und zuverlässige Daten fehlen, 
schätzen� zivilgesellschaftliche� Organisationen,� dass�
jeden Tag etwa 700.000 Menschen in Europa ein festes 
Obdach fehlt. Da Obdachlosigkeit eine Notlage dar-
stellt, von der Menschen meistens vorübergehende 
kurzfristig�betroffen�sind,�schätzt�FEANTSA,�der�Euro-
päische Verband der nationalen Organisationen zur 
Arbeit mit Obdachlosen, dass unter der obdachlosen 
Bevölkerung Europas ein hohes Maß an Fluktuation zu 
beobachten ist, sodass jedes Jahr bis zu 4,1 Millionen 
Individuen�betroffen�sein�könnten.266

Laut Eurostat-Daten leiden derzeit fast 10% der EU-
Bevölkerung unter einer Überforderung durch 
Wohnkosten und müssen mehr als 40% des monat-
lich� verfügbaren� Einkommens� für� ihre� Unterkunft�
ausgeben. Mehr als 17% der Bevölkerung leben in 
überfüllten� Unterkünften,� also� in� Wohnungen,� in�
denen beispielsweise Paare kein eigenes Schlafzim-
mer haben oder mehr als zwei Kinder gezwungen sind, 
ein Zimmer zu teilen.267�Wohnungsnot�und�mangelhaft�
funktionierende Wohnungsmärkte tragen somit in 
erheblichem Maße zur Entstehung von Armut und Ent-
behrung bei. Denn Einkommen, das für im Verhältnis 
zu�den�Einkünften�überteuerten�Wohnraum�aufgewen-
det�werden�muss,�steht�den�betroffenen�Familien�nicht�
zur Befriedigung anderer Bedürfnisse zur Verfügung, 
z. B. für gesunde Ernährung, Bildung oder Teilnahme 
an kulturellen Aktivitäten. Um diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen, bedarf es umfassender politischer 
Maßnahmen, um die Investitionslücke von aktuell 57 
Milliarden Euro im Bereich bezahlbares Wohnen zu 
schließen.268

Mit ihrem Vorschlag für eine ‚Renovierungswelle für 
Europa‘� hat� die� Europäische� Kommission� sinnvolle�
Vorschläge unterbreitet, um die Modernisierung des 
Gebäudebestands in der EU im Einklang mit dem Ziel 
der Klimaneutralität bis 2050 zu beschleunigen.269 Da 
Gebäude 40% des EU-Energieverbrauchs und 36% der 
EU-Treibhausgasemissionen ausmachen, ist der Erfolg 
der Renovierungswelle entscheidend, um die Ziele des 
europäischen Grünen Deals und des EU-Klimagesetzes 
zu erreichen. Die ICSE begrüßt auch die Aufmerksam-
keit, die die Kommission der sozialen Dimension der 
Renovierungswelle widmet. So sieht diese Strategie 
Maßnahmen vor, um Beiträge zur Bekämpfung der 
Energiearmut und zur Bereitstellung von bezahlbarem 
und� energieeffizientem� Wohnraum� insbesondere� für�
Mittel- und Geringverdiener zu leisten. 

Der Vorschlag der Kommission ist somit klar vom Ziel 
geprägt, im Sinne dessen zu wirken, was in Kapitel 
1 dieses Berichts als sozial-ökologischer Fortschritt 
beschrieben wurde. Auch integriert er eine Reihe von 
Vorschlägen, die in den letzten Jahren von progres-
siven� politischen� Kräften� befürwortet� wurden,� unter�
anderem als Teil des ersten ICSE Berichts von 2018.270 
Dennoch sieht die ICSE Verbesserungspotenzial. 

Derzeit leiden fast 10% der EU-Be-
völkerung unter zu hohen Wohn-
kosten.

10%

»Die ICSE be-
grüßt die Auf-
merksamkeit, 
die die Kom-
mission der so-
zialen Dimensi-
on der Renovie-
rungswelle 
widmet.«

266 FEANTSA�(2020)�Fifth�Overview�of�Housing�Exclusion�in�Europe,�available�at:�https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf�
267 Eurostat, Daten für 2019
268 Fransen,�L.�et�al.�(2018):�Boosting�Investment�in�Social�Infrastructure�in�Europe,�Bericht�der�hochrangigen�Taskforce�„Investitionen�in�die�soziale�Infrastruktur�in�Europa“,�S.�41,�verfügbar�unter:�

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp074_en.pdf�
269 COM(2020)�662�final
270 ICSE (2018), S. 111
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Das� betrifft� beispielsweise� den� befristeten� Charakter�
der Renovierungswelle als politische Strategie. Durch 
die Fokussierung ihrer Maßnahmen auf die Jahre 2020-
2030 scheint sie sich darauf zu beschränken, den Ausbau 
von nachhaltigem und bezahlbarem Wohnraum in der 
EU vorübergehend anzukurbeln. Der zeitlich begrenzte 
Charakter dieser Strategie steht im Widerspruch zur 
strukturellen� und� dauerhaften� Bedeutung,� die� die�
Wohnungspolitik für die Armutsbekämpfung und das 
Streben nach Nachhaltigkeit und sozialen Zusammen-
halt für alle in Europa hat. Darüber hinaus folgt sie 

einem eher bescheidenen Ziel, indem sie ihren Ehrgeiz 
auf eine Verdoppelung der jährlichen Sanierungsrate 
des EU-Gebäudebestands beschränkt, die derzeit bei 
etwa 1% liegt.271 Nach jüngsten Schätzungen könnte 
Europa durch die Ausweitung der Renovierungs- und 
Bautätigkeit auf 3% des bestehenden EU-Gebäudebe-
stands nicht nur seine sozialen und ökologischen Ziele 
in Bezug auf das Wohnungswesen schneller erreichen, 
sondern auch bis zu zwei Millionen neue Arbeitsplätze 
im Gebäudesektor und damit einen noch stärkeren 
sozial-ökologischen�Zusatznutzen�schaffen.272 

Unter Anerkennung der soliden Grundlage, die die 
EU-Renovierungswelle für den sozial-ökologischen 
Fortschritt in Europa darstellt, fordert die ICSE die 
Europäische Kommission auf, ihre Vorschläge zu 
stärken�und�sie� in�einen�ehrgeizigen�und�dauerhaften�
europäischen Deal für nachhaltigen und bezahlbaren 
Wohnraum zu verwandeln. 

Zu diesem Zweck spricht die ICSE folgende Empfehlun-
gen aus: 

Aktuelle Prognosen gehen davon 
aus, dass der Anteil der Bevölke-
rung im Alter ab 65 Jahren bis 
2060 auf 29% an der Gesamtbe-
völkerung steigen wird.

29%

271 COM(2020)�662�final,�S.�2
272 Ürge-Vorsatz,�D.,�Tirado-Herrero,�S.,�Fegyverneky,�S.,�Arena,�D.,�Butcher,�A.�and�Telegdy,�A.�(2010)�Employment�Impacts�of�a�Large-Scale�Deep�Building�Energy�Retrofit�Programme�in�Hungary;�

Janssen,�R.�and�Staniaszek,�D.�(2012)�How�Many�Jobs?�A�Survey�of�the�Employment�Effects�of�Investment�in�Energy�Efficiency�of�Buildings�The�Energy�Efficiency�Industrial�Forum.
273 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Januar 2021 zu dem Zugang zu angemessenem und erschwinglichem Wohnraum für alle (2019/2187(INI)) 

Verbesserte und verbindliche Wohnungsmarkt-
indikatoren in den Europäischen Pakt für 
Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt inte-
grieren 

Im Rahmen des aktuellen Europäischen Semesters hat die Kommission damit begonnen, die sozialen Bedingungen 
auf dem europäischen Wohnungsmarkt zu überwachen. Insbesondere die Überwachung von Wohnkosten stehen 
dabei im Mittelpunkt. Allerdings wird dabei davon ausgegangen, dass Einzelpersonen bzw. Familien mehr als 40% 
ihres monatlichen Einkommens für Wohnkosten aufwenden müssen, um als gefährdet zu gelten. Dieser Schwellen-
wert gilt jedoch allgemein als zu hoch angesetzt und sollte daher, wie vom Europäischen Parlament vorgeschlagen, 
auf 25% des Einkommens gesenkt werden.273 Darüber hinaus werden zwar Daten zur Überbelegung von Wohnungen 
und Wohnungsmangel von Eurostat erhoben und teilweise bei der Überwachung der Politiken der Mitgliedsstaa-
ten berücksichtigt, diesbezügliche länderspezifische Empfehlungen werden jedoch selten ausgesprochen und noch 
seltener weiterverfolgt. Um der zentralen Rolle gerecht zu werden, die angemessenes Wohnen für die Lebensbedin-
gungen der Bürgerinnen und Bürger spielt, sollte die Europäische Kommission ihre diesbezüglichen Indikatoren und 
Messverfahren überarbeiten. Zu diesem Zweck sollte sie im Einklang mit dem EU-Armutsbekämpfungsgesetz (s. 6.2.1.) 
die vollständige Beseitigung von Wohnungsmangel, Überbelegung und zu hohen Wohnkosten bis 2050 festsetzen. 
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Öffentliche�und�private�Investitionen�mobilisieren

Um die jährliche Investitionslücke von 57 Milliarden Euro in bezahlbaren Wohnraum in der EU zu schließen, sollten 
die EU und die Mitgliedsstaaten weitere entschlossene Maßnahmen zur Mobilisierung öffentlicher und privater 
Investitionen ergreifen. Zu diesem Zweck sind eine Ergänzung der EU-Taxonomie für grüne Finanzen durch eine Sozi-
altaxonomie und mutige Schritte zur Umschichtung von Kapital innerhalb des Finanzsystems aus ‚braunen‘, d.h. nicht 
nachhaltigen, Aktivitäten in nachhaltige und soziale Anlageklassen, wie in Abschnitt 3.3.1 dieses Berichts dargelegt, 
von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus sollten die EU-Vorschriften für die öffentlichen Haushalte der Mit-
gliedsstaaten reformiert werden, um nachhaltige öffentliche Investitionen in bezahlbaren Wohnraum anzureizen und 
solche Programme vor Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu schützen. 

Angesichts der zentralen Bedeutung der Wohnungspolitik für das Erreichen der Ziele des EU-Gesetzes zur Armuts-
bekämpfung und des europäischen Grünen Deals sollte die Europäische Kommission größere und dauerhafte 
Kapazitäten für die Formulierung entsprechender politischer Strategien entwickeln. Zu diesem Zweck sollte die 
Kommission spezialisierte Dienststellen einrichten, der die Politikgestaltung und die Koordinierung in Fragen der 
Wohnungsbaupolitik obliegt. Darüber hinaus sollte die europäische Statistikbehörde Eurostat den Auftrag erhalten, 
mehr und bessere Daten über die soziale und ökologische Dimension der Wohnungsmärkte und -politik zu erheben, 
auch in Bezug auf Wohnungsmangel, Obdachlosigkeit und Ausgrenzung bei der Wohnungssuche, die Energieeffi-
zienz von Gebäuden und Fragen der Investitionstätigkeit. Diese Daten sollten ausreichend standortspezifisch sein, 
also mindestens die NUTS-3-Ebene der EU-Regionen abdecken.274

Entwicklung einer echten EU-Governance für 
Wohnen und Bauen 

274 Nasarre-Aznar,�S.�et�al.�(2021):�Concrete�Actions�for�Social�and�Affordable�Housing�in�the�EU,�FEPS-Studie,�abrufbar�unter:� 
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report_feps_2021.pdf,�S.�138

Eine EU-Wohnraumgarantie 

Um eine wirksame Verpflichtung der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu begründen, angesichts der europäischen 
Wohnraumkrise wirksame Maßnahmen zu ergreifen, sollten fortschrittliche Kräfte in der Zivilgesellschaft und in Par-
lamenten auf die Einführung einer EU-Wohnungsgarantie hinarbeiten. Die Garantie würde allen EU-Bürgerinnen und 
- Bürgern ein einklagbares Recht auf Zugang zu menschenwürdiger und bezahlbarer Unterkunft gewähren. Somit 
würden sie ein individuelles Recht auf Wohnraum erhalten, das einen Anspruch auf angemessenen und bezahlbaren 
Wohnraum begründet. Während die nationalen Regierungen dafür verantwortlich sein sollten, dass diese Verpflich-
tung erfüllt wird, sollte der EU-Haushalt für diesen Zweck finanzielle Unterstützung durch zweckgebundene Mittel im 
Rahmen der EU-Investitionsprogramme bereitstellen. 
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Die Wohnraumbedürfnisse einer alternden EU-
Bevölkerung berücksichtigen 

Angesichts der prognostizierten Zunahme des Anteils älterer Bürgerinnen und Bürger an der EU-Bevölkerung sollte 
die Bereitstellung angemessener Kapazitäten für Investitionen in altersgerechtes Wohnen eine wichtige Priorität in 
die künftigen EU-Wohnungspolitik darstellen. Die EU-Investitionen im Rahmen des Wohnraum-Deals sollten daher 
Mittel für Renovierungen und Baumaßnahmen bereitstellen, die es älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, 
unabhängig zu leben und dezentrale häusliche Pflege in Anspruch zu nehmen. 

275 Nasarre-Aznar,�S.�et�al.�(2021):�Concrete�Actions�for�Social�and�Affordable�Housing�in�the�EU,�FEPS-Studie,�verfügbar�unter:� 
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report_feps_2021.pdf,

Den europaweiten Austausch bewährter Verfah-
ren in der Wohnungspolitik zwischen nationalen 
und lokalen Behörden anregen 

Aufgrund der Vielfalt der Wohnungsmärkte in der EU trotz ihrer gemeinsamen Herausforderungen sind die lokalen 
und regionalen Behörden in der Regel am besten in der Lage, eine hohe Qualität bei der Gestaltung und Umsetzung 
konkreter Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum für alle sicherzustellen. Eine 
kürzlich von der Foundation for European Progressive Studies (FEPS) in Auftrag gegebene Studie konnte eine Fülle 
erfolgreicher Praktiken identifizieren, die von regionalen und nationalen Regierungen entwickelt wurden und von 
denen zahlreiche dazu geeignet wären, politische Maßnahmen auf gleichwertigen Regierungsebenen in anderen 
EU-Mitgliedsstaaten zu inspirieren.275 Beispiele sind Bürgschaftsregelungen für Erstkäufer von Immobilien, Punkte-
systeme bei der Vergabe von Sozialwohnungen oder Mietpreisbremsen in von Gentrifizierungsprozessen betroffenen 
Kommunen. Um gegenseitiges Lernen und die gegenseitige Befruchtung zu fördern, sollte die Europäische Kom-
mission zusammen mit dem Europäischen Ausschuss der Regionen eine Strategie für den Austausch bewährter 
Verfahren zwischen nationalen und subnationalen Behörden erarbeiten und ein offizielles Register erfolgreicher 
Maßnahmen einrichten, um ein europäisches Wissenszentrum für die Wohnungspolitik in der Union aufzubauen. 



6.2.4.  Ein Pflege-Deal für Europa 

Obwohl sie ungleich unter den verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen verteilt sind, bedeutende Fortschritte im 
Gesundheitswesen sowie bei den Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen den Europäerinnen und Europäern in den letzten 
Jahrzehnten ein längeres Leben ermöglicht. Dementspre-
chend gehen aktuelle Prognosen davon aus, dass der Anteil 
der Bevölkerung im Alter von 65 und darüber bis 2060 auf 
29% an der Gesamtbevölkerung steigen wird. Im Durch-
schnitt� können� solche� Senioren� jedoch�nur� die�Hälfte� der�
verbleibenden�Jahre�nach�65�ohne�Hilfe�und�Pflege�leben.276 
Doch schon heute sieht sich Europa mit einem gravierenden 
Mangel an Betreuungskapazitäten konfrontiert, sowohl in 
der�Langzeitpflege�für�ältere�und�behinderte�Menschen�als�
auch in der Kinderbetreuung. Derzeit wird die jährliche 
Investitionslücke, die es zu schließen gälte, um dem stei-
genden�Bedarf�der�Gesellschaft�an�Pflegekapazitäten�–�für�
Alte, Kinder und Menschen mit Behinderung - Rechnung zu 
tragen, auf jährlich 70 Milliarden Euro geschätzt.277

Abgesehen� davon,� dass� sie� ernsthafte� Zweifel� an� der�
Zukunftsfähigkeit�der�Gesellschaften�Europas�nährt,�wirkt�
diese�Kluft�bereits�heute�als�Triebfeder�für�Armut�und�soziale�
Not. Da qualitativ hochwertige, verfügbare und bezahlbare 
Pflegekapazitäten� fehlen,� ziehen� sich� Bürgerinnen� und�
Bürger, insbesondere Frauen, aus dem Arbeitsmarkt zurück 
und� schließen� die� ‚Pflegelücke‘� durch� eigene,� informelle�
und unbezahlte Arbeit.278 Folglich sind Frauen in Europa 
einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt als Männer, nicht 
zuletzt,�weil�20%�der�von�Armut�betroffenen�Frauen�haupt-
sächlich� in� informeller�und�unbezahlter�Pflegearbeit� tätig�
sind.279 Doch selbst dort, wo Betreuungskapazitäten vor-
handen� sind,� bleibt� Armut� allzu� oft� die� Folge,� wiederum�
hauptsächlich für Frauen. Da der Sektor der professionellen 
Pflege�nicht�nur�einer�der�Sektoren�mit�den�höchsten�Frau-
enanteilen ist, sondern auch einer, in dem Niedriglöhne 
und prekäre Arbeitsbedingungen am weitesten verbreitet 
sind,280�muss�die�Pflegelücke�aus�quasi�jeder�möglichen�Per-
spektive als Armutsfalle verstanden werden. 

Seit der Verabschiedung der Europa-2020-Strategie im 
Jahr 2010 haben Fragen bezüglich der Verfügbarkeit 
angemessener� Pflegedienste� und� der� Vereinbarkeit� von�
Betreuungspflichten� und� Beruf� einen� Platz� in� politischen�
Debatten der EU eingenommen. Trotzdem bleibt die EU-
Politik und -Regulierung in diesem Bereich begrenzt. So 
einigten sich im Jahr 2002 die EU-Mitgliedsstaaten auf 
die� ‚Barcelona-Ziele‘,� um� bis� 2010� die� Verfügbarkeit� von�
Betreuungseinrichtungen für 90% der Kinder zwischen 
drei Jahren und dem Einschulungsalter und für 33% der 
Kinder unter drei Jahren zu gewährleisten. Im Jahr 2016, 
dem letzten Jahr, in dem die Europäische Kommission 
einen umfassenden Fortschrittsbericht vorgelegt hat, 

wurden diese Ziele, die von vielen Experten und Interes-
sensträgern bereits zum Zeitpunkt ihrer Annahme als nicht 
ehrgeizig genug angesehen wurden, nur teilweise erreicht. 
Auch bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den EU-
Mitgliedsstaaten, was die erzielten Fortschritte in diesem 
Bereich�betrifft.281

In der jüngeren Vergangenheit konzentrierten sich die Maß-
nahmen der EU in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf 
und� Betreuungspflichten� hauptsächlich� auf� Fragen� der�
Arbeitsmarktregulierung. Die 2019 verabschiedete Richtli-
nie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die EU-weite 
Mindeststandards�für�Vaterschafts-�und�Pflegeurlaub�sowie�
das� Recht� der� Arbeitnehmer� auf� flexible� Arbeitszeitrege-
lungen� zur�Erfüllung�von�Betreuungspflichten� festlegt,� ist�
in diesem Zusammenhang sicherlich ein erster Schritt auf 
dem Weg zu einem gerechteren Europa.282 Dennoch stel-
len solche Bestimmungen nur einen Teil der Maßnahmen 
dar,� die�notwendig� sind,�um�effektiv� sicherzustellen,� dass�
Betreuungspflichten�nicht�zum�Rückzug�von�Beschäftigten�
und insbesondere von Frauen aus dem Arbeitsmarkt und, 
als Folge dessen, zu Armut führen.283

Künftige� Strategien� und� Maßnahmen� müssen� dringend�
größere� Wirksamkeit� bei� der� Auflösung� von� gegenwärtig�
existierenden� Teufelskreisen� zeigen.� Da� der� Pflegebedarf�
in�Europa�stetig� steigt�und�die�Finanzierung�der�Pflegeka-
pazitäten nach wie vor unzureichend ist, tragen Frauen und 
Pflegekräfte�weiterhin�die�Hauptlast�der� sich�daraus�erge-
benden Unzulänglichkeiten. Mit der COVID-19-Pandemie, 
nimmt jedoch das Bewusstsein für diese Ungerechtigkeiten 
in der Bevölkerung zu. Die Politik kann es sich schlichtweg 
nicht länger leisten, die Augen vor solchen Problemen zu 
verschließen, und sollte daher endlich zu entschlossenem, 
europaweit koordiniertem Handeln übergehen. 

Dazu�braucht� es� einen�umfassenden�europäischen�Pflege-
Deal. Dieser muss ehrgeizige Ziele für die Entwicklung 
hochwertiger,� zugänglicher� und� erschwinglicher� Pflege-
infrastrukturen festlegen, die hochwertige Arbeitsplätze 
schaffen.�Neben� der� Verringerung� des� Armutsrisikos� und�
der�Verbesserung�von�Arbeitsbedingungen�in�gesellschaft-
lichen notwendigen Bereichen sind von diesem Deal auch 
handfeste� wirtschaftliche� Vorteile� zu� erwarten.� Da� der-
zeit geschätzt wird, dass die geringe Erwerbsbeteiligung 
von Frauen Europa jährlich nicht weniger als 370 Milliar-
den Euro kostet – im Vergleich zu 70 Milliarden Euro, die 
schätzungsweise�erforderlich�sind,�um�die�Lücke�im�Pflege-
bereich zu schließen –, kann davon ausgegangen werden, 
dass es sich hierbei um ein mehr als rentables Projekt han-
delt. 

Vor diesem Hintergrund spricht die ICSE folgende Empfeh-
lungen aus: 

276 Fransen,�L.�(2018):�Boosting�Investment�in�Social�Infrastructure�in�Europe,�Bericht�der�hochrangigen�Taskforce�„Investitionen�in�die�soziale�Infrastruktur�in�Europa“,�S.�16,�verfügbar�unter:� 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp074_en.pdf

277 Ibid. S. 41
278 Peña-Casas,�R.�and�Ghailani,�D.�(2021):�A�European�minimum�wage�framework:�the�solution�to�the�ongoing�increase�in�in-work�poverty�in�Europe?,�pp.�145-6,�in:�Vanhercke�B.�et�al..�(eds.)�(2021)�

Social policy in the European Union: state of play 2020. Facing the pandemic, Brussels, European Trade Union Institute (ETUI) and European Social Observatory (OSE)
279 European�Institute�for�Gender�Equality�(2016):�Poverty,�gender�and�intersecting�inequalities�in�the�EU,�Publications�Office�of�the�European�Union,�Luxembourg,�p.43
280 Eurofound�(2020),�Women�and�labour�market�equality:�Has�COVID-19�rolled�back�recent�gains?,�Publications�Office�of�the�European�Union,�Luxembourg.
281 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/bcn_objectives-report2018_web_de.pdf;�http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2018/12/COFACE-paper_Childcare.pdf
282 Die�Richtlinie�gewährt�berufstätigen�Eltern�von�Kindern�unter�acht�Jahren�ein�durchsetzbares�Recht�auf�vier�Monate�bezahlten�Vaterschaftsurlaub,�von�denen�zwei�Monate�nicht�zwischen�den�Eltern�

übertragbar�sind,�fünf�Tage�Pflegeurlaub�pro�Kalenderjahr�sowie�das�Recht�auf�Beantragung�befristeter�Teilzeitarbeit�zur�Pflege�von�Angehörigen�mit�anschließender�Rückkehr�in�die�vorherige�
Beschäftigungsform,�dessen�genaue�Modalitäten�von�den�Mitgliedsstaaten�festgelegt�werden.�

283 Helfferich,�B.�(2021):�Towards�a�Fairer,�Care-Focused�Europe,�verfügbar�unter:�https://www.feps-europe.eu/attachments/events/policy%20study_care4care.pdf�
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Gute�Arbeitsbedingungen�im�Pflegebereich�fördern�

Die Regierungen der Mitgliedsstaaten sollten überprüfen, ob Bedarfe an branchenspezifischen Arbeitsmarktmaß-
nahmen bestehen, z. B. in Bezug auf die Ausweitung von Möglichkeiten für allgemeine und berufliche Bildung oder 
Reformen in der Struktur der nationalen Pflegesysteme, um gute Arbeits- und Lohnbedingungen im Bereich der 
Pflege und Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollten die Regierungen mit den Sozialpartnern zusam-
menarbeiten, um so schnell wie möglich eine vollständige Abdeckung durch Tarifverhandlungen im Pflegesektor 
zu erreichen. Zahlungen an private Pflegeanbieter im Rahmen der nationalen Pflegeversicherungssysteme sollten 
grundsätzlich von der Anwendung von Tarifverträgen abhängig gemacht werden.285 Diese Maßnahmen sollten durch 
ein EU-weites Qualifizierungsprogramm flankiert werden, das durch Strukturfonds und Erasmus+ unterstützt wird. 
Die EU sollte auch Möglichkeiten für Austausch und Peer-Learning in der Ausbildung und Qualifizierung von Pflege-
berufen bieten und die Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Verwaltung, privaten Unternehmen und anderen 
relevanten Akteuren zur Bewältigung des Personalmangels im Pflegesektor erleichtern. 

Verantwortungsvolle� Betreiber� im� Pflegebereich�
bevorzugen 

Um eine hohe Qualität der Pflegedienste und eine hohe Beschäftigungsqualität im Pflegesektor zu gewährleis-
ten, sollten nach Auffassung der ICSE verstärkte Investitionen in Pflegekapazitäten in erster Linie zu einer stärkeren 
Beteiligung des öffentlichen Sektors führen, d.h. durch den Ausbau von Pflegedienstleistungen, die von öffentlichen 
Anbietern und unter den Bedingungen von Beschäftigung im öffentlichen Dienst erbracht werden. Da Auslagerungen 
in diesem Sektor Pflegeeinrichtungen und deren Beschäftigten einem Marktdruck aussetzt, was oft zu Problemen 
in Bezug auf die Qualität der erbrachten Dienstleistungen und Arbeitsbedingungen führt, sollte der Einsatz priva-
ter Anbieter als zweite Wahl angesehen werden. Wo dies nicht vermieden werden kann, sollten Rechtsvorschriften 
erlassen werden, um angemessene Schutzvorkehrungen zu treffen. Das könnte beispielsweise in Form von Auflagen 
für Betreiber im Pflegebereich erfolgen, das in Abschnitt 3.4.2. dieses Berichts vorgeschlagene Benefit-Corporation-
Statut anzunehmen, das sicherstellt, dass Unternehmen den Erwägungen des öffentlichen Interesses verpflichtet 
und dementsprechend rechenschafts- und berichtspflichtig sind. 

Die Mitgliedsstaaten, in deren Zuständigkeitsbereich die Regulierung und Bereitstellung von Kinderbetreuungs- und 
Langzeitpflegediensten liegt, sollten gemeinsame Qualitätsstandards für diese Dienste vereinbaren. Diese Standards 
sollten spezifische Bestimmungen enthalten, um eine hohe Qualität des Inhalts von Pflegediensten, ihre univer-
selle Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit unabhängig vom Einkommen der Empfänger und Leistungsbezieher zu 
gewährleisten. Wichtig ist, dass solche Standards einen ‚Ökosystem‘-Ansatz verfolgen, um eine nahtlose Integration 
und Zusammenarbeit zwischen mehreren Formen der Pflege zu ermöglichen, also zwischen zentral oder dezentral 
erbrachten Pflege- und Betreuungsdiensten, inklusive informeller Betreuungsleistungen, die durch Familienmitglie-
der erbracht werden.284

Entwicklung von EU-Qualitätsstandards für Kin-
derbetreuungs-�und�Langzeitpflegedienste�

284 Spasova,�S.�et�al.�(2018):�Challenges�in�long-term�care�in�Europe,�A�study�of�national�policies.�Studie�im�Auftrag�der�Europäischen�Kommission,�verfügbar�unter:� 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=792 

285 https://www.pes.eu/export/sites/default/.galleries/Documents-gallery/AFeministEconomyForEurope_FINAL-WEB.pdf_2063069299.pdf 
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Unterstützung der Mitgliedsstaaten durch EU-För-
dermittel 

Nationale Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung von Pflegeinfrastrukturen sind bereits für Investitio-
nen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds, des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, des Programms 
InvestEU und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums förderfähig.287 In 
Zukunft sollte die Programmplanung dieser Fonds die im Rahmen der Bewertung der nationalen Pflegeleistung 
durch die Europäische Kommission festgestellten Investitionslücken der Mitgliedstaaten gebührend berücksichti-
gen und sicherstellen, dass ausreichende Mittel für pflegebezogene Maßnahmen vorgesehen werden. Zudem sollten 
Pflegedienste, die den EU-Qualitätsstandards für die Pflege entsprechen, in die EU-Taxonomie für sozial nachhaltige 
Finanzen aufgenommen werden (vgl. Abschnitt 3.3.1.). 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Euro-
päischen�Pflege-Deal�auf�EU-Ebene�koordinieren�

Die oben genannten Qualitätsstandards für Pflegedienste sollten mit der Entwicklung spezifischer Indikatoren ein-
hergehen, die es der Europäischen Kommission ermöglichen, die Leistung der Mitgliedsstaaten bei der Einhaltung 
dieser Standards zu bewerten.288 Solche nationalen Leistungsüberprüfungen sollten in das in Abschnitt 3.2.1 erläu-
terte Verfahren der Politikkoordinierung zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten eingebettet werden, strukturierte 
Bewertungen der Arbeitsbedingungen in den nationalen Pflegesystemen umfassen und länderspezifische Empfeh-
lungen hervorbringen, die die Mitgliedsstaaten bei der Ausarbeitung nationaler Pläne für Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt zu berücksichtigen haben, wenn entsprechender Handlungsbedarf festgestellt wird. Standardmä-
ßig sollten die Leistungsbewertungen der Mitgliedsstaaten Schätzungen der bestehenden Investitionslücke bei der 
Bereitstellung hochwertiger Pflegedienste enthalten, um eine fundierte öffentliche Debatte und gezielte politische 
Maßnahmen zu ermöglichen. 

Einführung�einer�EU-Pflegegarantie�

Als Teil der EU-Garantie für nachhaltige Arbeitsplätze sollten die EU-Mitgliedsstaaten erwägen, Pflegegarantiesys-
teme einzurichten. Im Rahmen dieses Systems könnten Beschäftigte, die ihren bisherigen Arbeitsplatz verlassen 
möchten, um Angehörige zu pflegen, in die Pflegegarantie eintreten und armutsfeste Löhne erhalten. Die Garantie 
sollte mit angemessenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Pflegeperson verbunden sein und könnte 
auch auf Teilzeitbasis angeboten werden, um eine Beschäftigung im Rahmen der Pflegegarantie mit einer regulä-
ren Beschäftigung zu kombinieren. Bei der Ausarbeitung solcher Pflegegarantiesysteme sollten die Mitgliedsstaaten 
ermutigt werden, auf die Erfahrungen anderer Regierungen zurückzugreifen, von denen mehrere auf eigene Initiative 
bereits ähnliche Modelle eingeführt haben.286

286 Ibid.
287 Helfferich,�B.�(2021):�Towards�a�Fairer,�Care-Focused�Europe,�available�at:�https://www.feps-europe.eu/attachments/events/policy%20study_care4care.pdf
288 Spasova,�S.�et�al.�(2018):�Challenges�in�long-term�care�in�Europe,�A�study�of�national�policies.�Studie�im�Auftrag�der�Europäischen�Kommission,�verfügbar�unter:� 
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6.3.  Einkommens- und 
Vermögensungleich-
heiten bekämpfen

Während die Linderung der Armut und die Bekämp-
fung von Prekarität einen unverzichtbaren Schritt auf 
dem Weg zu Nachhaltigkeit und sozialem Zusammen-
halt darstellen, erfordert die Erreichung dieses Ziels 
auch eine Reihe weitergehender Maßnahmen. Von 
besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang 
Korrekturen von exzessiven Einkommens- und Vermö-
gensungleichheiten, die Paradebeispiele für vertikale 
Ungleichheiten darstellen, die soziale Hierarchien 
innerhalb� von� Gesellschaften� schaffen� und� sie� ausei-
nanderdividieren (vgl. Kapitel 1). Leider ist es gerade 
diese Dimension der Ungleichheit, in der in den letzten 
Jahrzehnten sowohl in Europa als auch weltweit große 
Rückschläge zu verzeichnen waren. Obwohl die EU wei-
terhin als die egalitärste Weltregion gilt, beziehen die 
reichsten 10% der EU-Bevölkerung nicht weniger als 
37% des Jahreseinkommens. Dazu haben in der gesam-
ten Europäischen Union und insbesondere innerhalb 
der Eurozone die Vermögensungleichheiten in den 
letzten Jahren so sehr zugenommen, dass heute das 
reichste Prozent der EU-Bevölkerung 25% der privaten 
Vermögen besitzt.289

Leider scheint die Pandemie weitere dramatische 
Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermögens-
verteilung in Europa gehabt zu haben. Nun da sich 

die volle Wirkung der durch die Pandemie verursach-
ten� sozialen� Krise� in� offiziellen� Statistiken� zu� zeigen�
beginnt, deuten erste Analysen dieser Daten darauf 
hin, dass einkommensschwache Haushalte in Europa 
die�Hauptlast�der�pandemiebedingten�Wirtschaftskrise�
tragen und im Durchschnitt mehr als 16% ihres monat-
lichen Einkommens verloren haben.290 Nach Angaben 
der Internationalen Arbeitsorganisation konnten 
nur vier von 27 EU-Mitgliedsstaaten die Zunahme 
der Einkommensungleichheit zwischen Gruppen mit 
niedrigem Einkommen (das 10. Perzentil) und den 
Spitzengruppen (das 90. Perzentil) seit Beginn der Pan-
demie auf weniger als 10% begrenzen.291 

Wie in Kapitel 1 dieses Berichts hervorgehoben wurde, 
sind politische Maßnahmen zur Beseitigung solcher 
Ungleichheiten mehr als eine politische Option, die 
nur�aus�der�Perspektive�progressiver�politischer�Kräfte�
wünschenswert erscheint. Vielmehr stellt der Abbau 
von Ungleichheiten vor dem Hintergrund des sich 
beschleunigenden Klimawandels eine politische Not-
wendigkeit dar. Denn Ungleichheiten, Klimawandel und 
Umweltzerstörung wirken in Form von Teufelskreisen 
zusammen, in denen sich ihre schädlichen Auswir-
kungen gegenseitig verstärken und verschlimmern. 
Hinzu kommt, dass die Klima- und Umweltpolitik, wie 
die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich eindrücklich 
gezeigt hat, auf energischen Widerstand stoßen kann, 
wenn sie bestehende Ungleichheiten verstärkt. 

Für die ICSE erfordert die Beseitigung solch struktu-
reller Ungleichheiten im Interesse der Nachhaltigkeit 
und des sozialen Zusammenhalts sofortiges Handeln 
entlang von drei Achsen. Erstens erfordert es Maßnah-
men zur Stärkung der Arbeitseinkommen. Zweitens 
ist es erforderlich, dass Steuersysteme, insbesondere 
für Vermögen und Unternehmensgewinne, auf euro-
päischer und globaler Ebene grundlegend erneuert 
werden, um die derzeitige Umverteilung von unten 
nach oben zu beenden. Drittens erfordert es einen 
neuen Ansatz zur Befriedigung der Bedürfnisse und 
Wünsche�aller�Mitglieder�der�Gesellschaft,�der�auf�kol-
lektiver Ebene funktioniert, und den dieser Bericht als 
Gemeinschaftsvermögen�versteht.�

6.3.1.  Gute Löhne für alle 

Auch wenn Europa hinsichtlich der Einkommensun-
gleichheit immer noch als die egalitärste Weltregion 
angesehen werden kann, haben sich in den vergan-
genen 20 Jahren Entwicklungen verfestigt, die eine 
stetige�Vergrößerung�der�Kluft�zwischen�Gruppen�mit�

Die reichsten 10% der EU-Bevöl-
kerung beanspruchen nicht 
weniger als 37% des jährlichen 
Gesamteinkommens für sich.

37%

289 Thomas Blanchet, Lucas Chancel, Amory Gethin (2019): Forty years of inequality in Europe: Evidence from distributional national accounts, abrufbar unter: https://rb.gy/fdzslf´
290 Juan�C.Palomino,�Juan�G.Rodríguez,�Raquel�Sebastian�(2020):�Wage�inequality�and�poverty�effects�of�lockdown�and�social�distancing�in�Europe,�European�Economic�Review,�Volume�129�
291 International Labour Organisation (2020): Global Wage Report 2020–21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19, Geneva: ILO.
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niedrigen und jenen mit hohen Einkommen nach sich 
gezogen haben. Seit Beginn des Jahrtausends ist in der 
EU der Anteil der Arbeitseinkommen am BIP zunächst 
zurückgegangen und dann auf einem niedrigen Niveau 
stagniert, während Gewinne aus Kapitaleinkommen 
kontinuierlich stiegen.292 Gleichzeitig konnten Tenden-
zen der Lohnpolarisierung beobachtet werden, d.h. ein 
Rückgang mittlerer Einkommen, während gleichzeitig 
die Gruppen der besonders hohen und die der beson-
ders niedrigen Einkommen wuchsen,293 Mit anderen 
Worten bedeutet dies, dass ein kleiner werdender 
Kuchen immer ungleicher verteilt wird. 

In den letzten zehn Jahren hat die EU-Politik wesentlich 
zu dieser wachsenden Ungleichheit beigetragen. Seit 
dem Ausbruch der europäischen Staatsschuldenkrise 
und in dem Bestreben, sich auf den Weltmärkten einen 
Vorteil�gegenüber�den�Wettbewerbern�zu�verschaffen,�
forderte die Europäischen Kommission im Rahmen 
des Europäischen Semesters die Mitgliedsstaaten wie-
derholt auf, mehr Flexibilität für Unternehmen bei 
der Lohngestaltung zu gewährleisten. Forderungen 
nach der Reform von Tarifverhandlungssystemen 
– beispielsweise durch eine Beschränkung der Mög-
lichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen oder durch die Beschränkung von Tarif-
verhandlungen auf die Ebene einzelner Unternehmen 
–� spielten� in� den� länderspeifischen� Empfehlungen�
der Kommission eine herausragende Rolle, insbeson-
dere in den ersten Jahren der Krise. Infolgedessen ist 
die Tarifabdeckung im EU-Arbeitsmarkt von 73% der 
Beschäftigten�im�Jahr�2000�auf�61%�im�Jahr�2018�gesun-
ken. Nicht zuletzt als Folge hiervon verdienen in 18 der 
27 EU-Mitgliedstaaten mindestens 15% der Erwerbs-
tätigen� trotz� Vollzeitbeschäftigung� weniger� als� 60%�
des nationalen Medianeinkommens und verfügen 
daher über ein Einkommen, das unterhalb der derzeit 
von� amtlichen� Statistiken� definierten� Armutsgrenze�
liegt.294 

Die� COVID-19-Pandemie� hat� das� öffentliche� Bewusst-
sein�für�die�Ungerechtigkeit�und�Not�geschärft,�die�diese�
wachsenden�Ungleichheiten� selbst� für�Beschäftigte� in�
Bereichen verursachen, die für das Wohlergehen und 
das� reibungslose� Funktionieren� der� Gesellschaft� von�
essenzieller Bedeutung sind, wie etwa im Gesundheits-
wesen, Einzelhandel und in der Logistik. Tatsächlich 
ist zu beobachten, dass niedrige Löhne in Kombination 
mit einer erhöhten Arbeitsbelastung infolge der Pan-
demie� dazu� geführt� haben,� dass� viele� Beschäftigte� in�
gesellschaftlich� notwendigen� Branchen� und� Tätigkei-
ten ihre Jobs aufgegeben haben. Dies veranschaulicht, 
wie solche Ungleichheiten die Fähigkeit von Gesell-

schaften� untergraben,� mit� Krisen� und� Widrigkeiten�
umzugehen.295 

Vor diesem Hintergrund muss die Lohn- und Arbeits-
marktpolitik der EU und der Mitgliedsstaaten einen 
neuen, radikal anderen Weg einschlagen, wenn Nach-
haltigkeit und sozialer Zusammenhalt in Europa 
Wirklichkeit werden sollen. Als Teil einer solchen 
neuen Agenda ist eine Kehrtwende in Bezug auf die 
Tarifpolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten eine 
unabdingbare Bedingung. Anstatt Tarifsysteme abzu-
bauen und zu dezentralisieren, wird die EU-Politik 
darauf hinarbeiten müssen, diese zu stärken und aus-
zubauen. Zu beachten ist dabei, dass, wie von jüngsten 
Untersuchungen der OECD erneut belegt, eine wesent-
liche Verringerung von Lohnungleichheiten auf dem 
Arbeitsmarkt erfordert, dass Tarifverhandlungen 
mindestens� auf� der� sektoralen� Ebene� stattfinden.296 
Basierend auf diesen Erkenntnissen sollte der Aufbau 
von funktionierenden Tarifsystemen auf dieser Ebene 
der�Wirtschaft� durch� die� EU-Politik� aktiv� unterstützt�
werden. 

Um die Wirksamkeit einer solchen Politik zu gewähr-
leisten, müssen entsprechende Maßnahmen über 
die bloße Umkehrung der bisherigen EU-Politik 
hinausgehen.� Da� sich� Arbeitsmärkte� und� Beschäfti-
gungsstrukturen verändern, nicht zuletzt durch neue 
Formen� digitaler� Beschäftigung,� beispielsweise� auf�
Online-Plattformen, und angesichts der zunehmen-
den�Verbreitung�atypischer�Beschäftigungsformen�wie�
der Selbstständigkeit muss die EU-Politik zusammen 
mit den Sozialpartnern für eine grundlegende Moder-
nisierung der Tarifstrukturen auf den europäischen 
Arbeitsmärkten sorgen. 

Vor diesem Hintergrund spricht die ICSE folgende 
Empfehlungen aus: 

» Ein kleiner wer-
dender Kuchen 
wird immer un-
gleicher verteilt.«

292 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Annual_national_accounts_-_evolution_of_the_income_components_of_GDP#Changes_over_the_last_20_years 
293 Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi180/default/table?lang=de 
294 European Trade Union Institute (2021): Benchmarking Working Europe 2020, p. 110-1
295 Siehe�zum�Beispiel:�https://www.bibliomed-pflege.de/news/9000-pflegende-2020-aus-beruf-ausgeschieden�
296 OECD (2019), Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1fd2da34-en.
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Eine�europäische�Tarifverhandlungs-Offensive�

Wie in einem kürzlich verabschiedeten Bericht des Europäischen Parlaments vorgeschlagen,297 sollten die EU und die 
Mitgliedsstaaten darauf hinarbeiten, bis 2030 90% der Beschäftigten in der EU in Tarifverhandlungen einzubeziehen. 
Zu diesem Zweck sollte die Offensive darauf hinarbeiten, solche Kollektivverhandlungen ‚von oben und unten‘ zu 
stärken.298

Im Hinblick auf die Stärkung von Tarifverhandlungen ‚von unten‘ ist die Stärkung der Rolle der Gewerkschaften, deren 
Mitgliederzahl in den letzten Jahrzehnten im EU-Durchschnitt auf nur noch 23% der Beschäftigten zurückgegangen 
ist, ein erster entscheidender Schritt.299 Um dies zu erreichen, sollten die Mitgliedsstaaten mit den Sozialpartnern 
zusammenarbeiten, um nationale Strategien zu entwickeln, die positive Anreize für Beschäftigte setzen, einer 
Gewerkschaft beizutreten. Beispielsweise könnte hierzu die Möglichkeit der steuerlichen Absetzungsfähigkeit für 
Gewerkschaftsbeiträge erwogen werden. Darüber hinaus sollten das europäische und nationale Unternehmensrecht 
überarbeitet werden, um sicherzustellen, dass Unternehmen jeder Größe über die bloße Anerkennung des Rechts 
auf Gewerkschaftsmitgliedschaft hinausgehen und den Gewerkschaften tatsächlich Zugang zu Betrieben gewähren 
müssen. Ähnliche Organisierungsansätze sollten für die Arbeitgeberseite in Betracht gezogen werden, wo die Mit-
gliedschaft in Sozialpartnerorganisationen oft besonders schwach ist, obwohl die Mitgliedschaft in repräsentativen 
Arbeitgeberverbänden, beispielsweise Branchenverbänden, oft der wirksamste Weg ist, um Formen inklusiver Tarif-
verhandlungen und sozialen Dialogs zu schaffen, die auch Klein- und Kleinstunternehmen einbeziehen.300

Um Tarifverhandlungen ‚von oben‘ zu stärken, sollten die EU und die Mitgliedsstaaten rechtliche Rahmenbedingungen 
schaffen, die Tarifverhandlungen auf sektoraler Ebene begünstigen. Zu diesem Zweck sollten umfassende Bestim-
mungen zur Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen geschaffen werden, um deren 
verbindliche Anwendbarkeit auf alle Beschäftigten und Unternehmen einer bestimmten Branche zu gewährleisten. 
Tarifverhandlungen auf Unternehmensebene sollten durch Nichtregressionsklauseln reguliert werden, damit Ver-
handlungen auf niedrigerer Ebene über sektorale Vereinbarungen hinausgehen, sie aber nicht unterlaufen können. 
Ausnahmen von solchen Klauseln, beispielsweise für Unternehmen in akuter finanzieller Notlage, sollten sorgfäl-
tig ausgearbeitet werden, um Missbrauch zu vermeiden. Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission einen 
Vorschlag zur Überarbeitung der EU-Richtlinie über das öffentliche Auftragswesen vorlegen, um eine verbindliche 
Sozialklausel einzuführen, die sicherstellt, dass Angebote von Betreibern bevorzugt werden, die sektorale Tarifver-
träge anwenden. 

Bessere Tarifverhandlungsergebnisse für Teilzeit-
beschäftigte�erwirken�

Die Tarifparteien sollten ermutigt werden, in ihren Verhandlungen spezifische Maßnahmen zu vereinbaren, um die 
Situation von Teilzeitbeschäftigten zu verbessern, die aufgrund niedriger Stundenlöhne und geringer Arbeitszeit 
häufig unter Erwerbsarmut leiden. In einigen Ländern haben Gewerkschaften bereits begonnen, ihre Verhand-
lungsstrategien entsprechend anzupassen. Neben Lohnerhöhungen in Form von prozentualen Zuwächsen des 
Stunden- oder Monatslohns, gelingt es ihnen zunehmend, zusätzlich dazu Lohnerhöhungen in Form von Pauschal-
beträgen durchzusetzen, die eine garantierte Mindestlohnerhöhungen pro Arbeitnehmer bedeuten. Aufgrund ihrer 
positiven Auswirkungen auf die Verringerung des Armutsrisikos von atypisch Beschäftigten sollten Gewerkschaften 
und Arbeitgeber solche Praktiken konsequent anwenden. 

297 Entschließung des Europäischen Parlaments zu einem starken sozialen Europa für gerechte Übergänge (2020/2084(INI)) 
298 Müller, T. et al. (2019): Conclusion: towards and endgame, in: Müller, T. et al. (eds.): Collective bargaining in Europe: towards and endgame, Volume III, European Trade Union Institute, Brussels
299 Cf. https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Trade-Unions2 
300 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2004/employers-organisations-in-europe
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Den EU-Richtlinienvorschlag zur Lohntranspa-
renz stärken und annehmen

Als Reaktion auf Forderungen von Gewerkschaften und progressiven politischen Kräften hat die Europäische Kom-
mission im März 2021 einen Legislativvorschlag für eine EU-Richtlinie zur Lohntransparenz vorgelegt.303 Im Rahmen 
der vorgeschlagenen Maßnahmen hätten Arbeitssuchende ein Recht auf Informationen über die Gehaltsspanne 
der Stellen, für die sie sich bewerben, während es Arbeitgebern untersagt wäre, Auskunft über die Gehaltshisto-
rie eines Bewerbers zu verlangen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten auch das Recht, nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Informationen über den Durchschnittslohn von Beschäftigten, die die gleiche oder gleichwertige 
Arbeit verrichten, von ihren Arbeitgebern zu verlangen. Beschäftigt ein Unternehmen mindestens 250 Beschäftigte, 
so besteht eine Verpflichtung, über das geschlechtsspezifische Lohngefälle im Unternehmen öffentlich zu berichten 
und Abhilfemaßnahmen festzulegen, falls das Gefälle 5% überschreitet und nicht anhand von objektiven Kriterien 
gerechtfertigt werden kann. Werden Fälle von Lohndiskriminierung festgestellt, hätten die benachteiligten Beschäf-
tigten einen Anspruch auf Entschädigung, insbesondere in Form von Lohnnachzahlungen. 

Verbindliche Regeln für Lohntransparenz und entsprechende Berichtspflichten sind unerlässlich, um den Kampf 
gegen Lohndiskriminierung zu verstärken und Einkommensungleichheiten abzumildern. Die ICSE begrüßt daher die 
Initiative der Kommission und fordert das Europäische Parlament und den Rat auf, zügig Fortschritte zu ihrer Ver-
abschiedung zu machen. Dennoch weist der Kommissionsvorschlag eine Reihe von Mängeln auf, die vom Parlament 
und vom Rat im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens behoben werden sollten. 

Aufgrund ihres Status als individuelle Wirtschaftseinheit fallen Selbstständige in den Anwendungsbereich des 
EU-Wettbewerbsrechts, selbst wenn sie als „Solo-Selbstständige“ tätig sind, also ohne als Arbeitgeber anderer Arbeit-
nehmer zu fungieren. Dementsprechend werden tarifvertragliche Regelungen, etwa in Form von Vereinbarungen 
über Mindestentgelte zwischen Gruppen von Solo-Selbstständigen, von Wettbewerbsbehörden häufig als wett-
bewerbswidrige Formen der Kartellbildung verstanden. Das führt dazu, dass dieser Teil der Erwerbsbevölkerung 
besonders anfällig wird, insbesondere in Bezug auf niedrige Löhne und hohe Arbeitsbelastung, wodurch etwa ein 
Viertel der Solo-Selbstständigen in der EU höchst problematischen Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist.301 Obwohl 
einige Mitgliedsstaaten Ausnahmen für Teile der selbstständigen Erwerbsbevölkerung geschaffen haben, beispiels-
weise für freiberufliche Musiker und andere Kreative, ist die Situation in Europa uneinheitlich und von mangelnder 
Rechtssicherheit gezeichnet. Anfang 2021 hat die Europäische Kommission eine öffentliche Konsultation eingeleitet, 
um mögliche gesetzgeberische Maßnahmen zur Behebung dieser Situation vorzubereiten. Die aus diesem Prozess 
hervorgehenden Vorschläge der Kommission sollten darauf abzielen, sicherzustellen, dass Solo-Selbstständige durch 
einen besonderen Rechtsstatus definiert werden, der sie von den üblichen EU-Wettbewerbsvorschriften ausnimmt. 
Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern erwägen, Leit-
linien für die Mitgliedsstaaten zur Förderung der Sozialpartnerschaft und von Tarifverhandlungen unter Einbeziehung 
von Solo-Selbstständigen zu entwickeln. Zu diesem Zweck sollte sie auf die Erfahrungen erfolgreicher Praktiken in 
OECD-Mitgliedsländern zurückgreifen, in denen bereits verschiedene Modelle von Tarifverhandlungspraktiken für 
Selbstständige entwickelt wurden. Beispielsweise kann dies in Form von Verhandlungen zwischen Innungen und 
Arbeitgebern, Ausnahmen vom Wettbewerbsrecht für Selbstständige in bestimmten Sektoren und beaufsichtigte 
oder vorab genehmigte Verhandlungsverfahren organisiert werden.302 

Tarifverhandlungen für Selbstständige ermögli-
chen 

301 Eurofound�(2017),�Exploring�self-employment�in�the�European�Union,�Publications�Office�of�the�European�Union,�Luxembourg.
302 OECD (2019), Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1fd2da34-en, pp. 239-40
303 Richtlinienentwurf 2021/0050 (COD)
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Auf Grundlage des gegenwärtigen Vorschlags würde die Festlegung von Kriterien für die Überprüfung dessen, was 
gleichwertige Arbeit ausmacht, und somit die Festlegung der Kategorien von Arbeitsplätzen, innerhalb derer Lohn-
gleichheit gewährleistet werden muss, vollständig in die Verantwortung der Arbeitgeber fallen. Dieser Ansatz stellt 
eine gravierende Schwachstelle dar, die dazu führen könnte, dass das gesamte Regulierungsvorhaben schlussendlich 
ins Leere greift. Der Vorschlag sollte daher geändert werden, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmervertreter in Form 
von Betriebsräten oder Gewerkschaften an der Festlegung solcher Kriterien beteiligt sind. Außerdem sollten Ähnlich-
keitskriterien zur Anwendung kommen, die auf einer höheren Ebene als der eines einzelnen Unternehmen festgelegt 
werden, also beispielsweise im Rahmen von Branchentarifverhandlungen. Darüber hinaus sollte die öffentliche 
Berichterstattung über das geschlechtsspezifische Lohngefälle für Unternehmen jeder Größe verpflichtend werden, 
nicht nur für Unternehmen mit 250 oder mehr Beschäftigten gemäß dem Vorschlag der Kommission. Berichtspflich-
ten für Klein- und Kleinstunternehmen könnten längere Berichtsintervalle vorsehen, sollten aber nichtsdestotrotz 
verbindlich sein. In der Richtlinie sollte zudem eine eindeutige Bestimmung etabliert werden, dass für den Fall, dass 
ein ungerechtfertigtes Lohngefälle festgestellt wird, Abhilfemaßnahmen mit Betriebsräten oder Gewerkschaften 
ausgehandelt werden müssen. 

Ebenfalls bedauerlich ist, dass der Kommissionsvorschlag keine Bestimmungen enthält, um sicherzustellen, dass 
Unternehmen auch verpflichtet sind, über das Lohngefälle zwischen verschiedenen Arbeitnehmerkategorien 
Bericht zu erstatten. Somit ergäbe sich keine Verpflichtung, Daten über die relativen Lohnniveaus von Beschäftig-
ten, Managern und Führungskräften zu veröffentlichen. Solche Daten sind jedoch entscheidend, um das Ausmaß 
der Einkommensungleichheit in Unternehmen zu bestimmen, und sollten daher zusammen mit nach Geschlech-
tern aufgeschlüsselten Daten bewertet und veröffentlicht werden müssen. Diese Berichte sollten ebenfalls Daten zu 
möglichen Fällen von Lohndiskriminierung aufgrund anderer im EU-Recht anerkannter Diskriminierungsgründe wie 
ethnische Zugehörigkeit, Religionszugehörigkeit und sexuelle Orientierung enthalten. Diese Daten sollten auf der 
Grundlage der freiwilligen Selbstidentifizierung von Arbeitskräften erfasst werden, wobei für diesbezügliche Diskri-
minierungsfälle dieselben Bestimmungen gelten wie für Fälle von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. 
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6.3.2.  Steuersysteme in den Dienst 
von Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt stellen 

Der� Übergang� zu� einem� neuen� Wirtschafts-� und�
Sozialmodell erfordert zweifellos die Mobilisierung 
erheblicher Ressourcen zur Finanzierung von Maß-
nahmen und Reformen, die dem Erreichen des Ziels der 
Klimaneutralität bis 2050 und der Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts� in�Europa�dienen.�Effektive�Steuersys-
teme, die ausreichende Einnahmen generieren und die 
damit�verbundene�finanzielle�Belastung�im�Einklang�mit�
dem Ziel des Abbaus von Ungleichheiten verteilen, sind 
diesbezüglich von besonderer Bedeutung. 

Die aktuell in der EU angewandten Steuersystemen ver-
sagen hierbei auf ganzer Linie. Da 65% des gesamten 
Steueraufkommens aus Arbeits- und Verbrauchssteuern 
generiert werden, während nur 7% aus der Besteuerung 
von Unternehmensgewinnen und 5% aus Eigentum 
erwirtschaftet�werden,�belasten�sie�geringe�und�mittle-
rer Einkommen in besonderer Weise und wirken daher 
als Triebfedern wachsender Ungleichheiten, anstatt 
dagegen gegen sie anzugehen.304 Weitreichende und 
koordinierte Reformen auf europäischer und globaler 
Ebene sind daher Schlüsselelemente einer politischen 
Gesamtstrategie zur Erreichung von Nachhaltigkeit und 
sozialen Zusammenhalt.

Vieles von dem, was in dieser Hinsicht erforderlich 
ist, kann als Korrektur von Fehlern der Vergangenheit 
bezeichnet�werden.�Insbesondere�betrifft�dies�Fragen�der�
Besteuerung von Privatvermögen. Denn aktuell besteu-
ert mit Spanien lediglich ein einziger EU-Mitgliedsstaat 
das Vermögen wohlhabender Haushalte, was eine abso-
lute historische Anomalie darstellt. Denn während des 
20. Jahrhunderts bildeten ähnliche Vermögensabgaben 
einen organischen Bestandteil der Steuersysteme der 
meisten europäischen Staaten und wurden erst kürzlich, 
meist� um� die� Jahrtausendwende,� abgeschafft.305 Ange-
sichts der Herausforderungen, mit denen Europa heute 
konfrontiert ist, und insbesondere in Anbetracht ihrer 
enormen�finanziellen�Auswirkungen�ist�diese�Situation�
in mindestens zweierlei Hinsicht unhaltbar. 

Erstens stellt heute existierendes privates Vermögen das 
Produkt� einer�Wirtschaft� dar,� deren� nicht� nachhaltige�
externe� Effekte� begonnen� haben,� die� Lebensgrund-
lage� und� das� Wohlergehen� künftiger� Generationen� zu�
bedrohen. Die Verwendung von privatem Vermögen 
zur Behebung der Schäden, an denen seine Anhäufung 
mitschuldig war, stellt daher einen klaren Fall von 
Generationengerechtigkeit dar. Zweitens, da die nach-

haltige Transformation Europas keine fakultative 
Option, sondern angesichts der lebensbedrohlichen 
Folgen des Klimawandels unvermeidlich ist, ist die Inan-
spruchnahme vorhandener Kapitalbestände zu ihrer 
Finanzierung nicht nur logisch, sondern ebenfalls als 
unausweichlich zu verstehen. 

Neben der Besteuerung von Privatvermögen muss eine 
politische Strategie zur Ermöglichung von Nachhaltig-
keit und sozialem Zusammenhalt auch tiefgreifende 
Reformen bei der Besteuerung von Unternehmensgewin-
nen in Europa und weltweit anstreben. In den letzten 40 
Jahren�hat� sich�das�globale�Körperschaftssteuersystem�
zu einem Schauplatz rücksichtsloser Gewinnabschöp-
fung entwickelt, das gerade von multinationalen 
Konzernen geschickt zu ihren Gunsten benutzt wird. 
Regierungen auf der ganzen Welt waren hierbei mehr 

» Neben der Besteue-
rung von Privatver-
mögen muss eine po-
litische Strategie zur 
Ermöglichung von 
Nachhaltigkeit und 
sozialem Zusammen-
halt auch tiefgreifen-
de Reformen bei der 
Besteuerung von Un-
ternehmensgewin-
nen in Europa und 
weltweit anstreben.«

304 Mitteilung der Kommission Eine Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert KOM(2021)251 endg. vom 18. Mai 2021, verfügbar unter  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf

305 Siehe Kapeller, J. et al. (2021): A European Wealth Tax for a Fair and Green Recovery, FEPS-Politikstudie, verfügbar unter:  
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/a%20european%20wealth%20tax_policy%20study.pdf, p. 8 
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als nur unschuldige Zuschauer. So wurden die Unterneh-
menssteuersätze weltweit von durchschnittlich 40% in 
den 1980er Jahren auf heute nur noch 24% gesenkt. Viele 
Länder, auch in der EU, setzen dabei noch wesentlich 
niedrigere Sätze an und gewähren Unternehmen groß-
zügige Freibeträge und Absetzungsmöglichkeiten, die 
zu noch niedrigeren effektiven Steuersätzen führen, als 
die nominalen Sätze vermuten lassen.306 

Durch�die�Öffnung� ihrer�Volkswirtschaften� für�globale�
Finanzströme, ohne jedoch die sich in diesem Zusam-
menhang� öffnenden� Schlupflöcher� zu� schließen,� die�
aggressive Steuerplanung und Steuervermeidung mög-
lich machen, haben Regierungen bewusst akzeptiert, 
dass das Gemeinwohl übervorteilt wird. So ergibt es 
sich, dass Unternehmen aus dem Bereich der Digital-
wirtschaft,�die�es�sicherlich�am�leichtesten�haben,�ihre�
Gewinne zu verschieben, im Durchschnitt nicht mehr 
als 9,5% Unternehmenssteuer zahlen, verglichen mit 
23,2%� für� ‚traditionelle‘�Unternehmen.�Einer� aktuellen�
Studie des World Inequality Lab zufolge wurden 2015 
fast 40% der multinationalen Gewinne in Steueroasen 
verschoben, wobei die EU-Mitgliedsstaaten die größten 
Verlierer� dieses� ‚Gewinnverschiebebahnhofs‘� waren.307 
Die� dadurch� erlittenen� Körperschaftssteuerverluste�
dürften�sich�laut�EU-Kommission�auf�jährlich�50-70�Mil-
liarden Euro belaufen.308 

Trotz dieser beklagenswerten Situation und der 
beträchtlichen�öffentlichen�Aufmerksamkeit,�die�ihr�in�
den letzten Jahren zuteilwurde, konnte in der Vergan-
genheit bestenfalls schleppender Fortschritt im Bereich 
der Koordinierung steuerpolitischer Maßnahmen ver-
zeichnet werden. Angesichts der Notwendigkeit, zur 
Verabredung von Regulierungsmaßnahmen unter den 
beteiligten Regierungen Einstimmigkeit zu erzielen, 
sind Initiativen zur Modernisierung der Rahmenbe-
dingungen der Unternehmensbesteuerung und zur 
Gewährleistung einer gerechteren Besteuerung der 
digitalen� Wirtschaft� sowohl� innerhalb� der� Europäi-
schen Union als auch in globalen Verhandlungen 

kaum vorangekommen. Durch die unermüdliche 
Arbeit� fortschrittlicher� politischer� Kräfte� im� Europäi-
schen Parlament konnten zwar vereinzelte Vorhaben 
zum Abschluss gebracht werden – beispielsweise im 
Rahmen der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung und durch die Einrichtung einer 
EU-Steuerbeobachtungsstelle� zur� Schaffung� größerer�
Forschungs- und Analysekapazitäten. Eine echte, struk-
turelle Neujustierung der EU-Steuersysteme konnte 
bislang jedoch nicht erreicht werden. 

Da die COVID-19-Pandemie jedoch zu einem Anstieg der 
Staatsverschuldung geführt hat und neue transatlanti-
sche Bündnisse für ein gerechteres globales Steuersystem 
endlich möglich erscheinen, könnte die Zeit für wirk-
same Verbesserungen nun jedoch gekommen sein. Als 
erste Bekundung dieses neu gewonnenen politischen 
Willens konnten das Europäische Parlament und der 
Rat eine grundsätzliche Einigung über eine Erweite-
rung der Besteuerungsgrundlage in der EU erzielen, 
unter anderem durch die Vereinbarung, noch vor den 
nächsten Europawahlen auf die Einführung einer EU-
Finanztransaktionssteuer und einer EU-Digitalabgabe 
hinzuarbeiten (s. unten). Besonders vielversprechend 
erscheint dabei, dass die Vereinbarung vorsieht, dass 
solche� neuen� öffentlichen� Einnahmequellen� als� Eigen-
mittel für den EU-Haushalt erschlossen werden sollen. 
Auch die jüngste Ankündigung der Europäischen 
Kommission, ein hochrangiges Steuersymposium abzu-
halten, um notwendige Anpassungen der Steuersysteme 
zu� reflektieren,� um� das� EU-Ziel� des� Aufbaus� einer� kli-
maneutralen�Wirtschaft�bis�2050�zu�erreichen,�kann�als�
ermutigendes Zeichen gewertet werden. 

Die ICSE fordert die Europäische Union und ihre Mit-
gliedsstaaten auf, diese Dynamik zu verstärken und 
greifbare Ergebnisse zu liefern, und spricht vor diesem 
Hintergrund folgende Empfehlungen aus: 

» Die COVID-19-Pandemie 
hat zu einem erhebli-
chen Anstieg der Staats-
verschuldung geführt.«

2015 wurden fast 40% der Gewinne 
multinationaler Unternehmen in 
Steueroasen verschoben.

40%

306 https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/
307 https://wid.world/document/the-missing-profits-of-nations-world-inequality-lab-wp-2020-12/
308 (SWD/2015/121)



241 241 

Einführung einer EU-weiten Vermögenssteuer 

Obwohl Studien zu Vermögensungleichheiten aufgrund der schlechten Datenlage zu Fragen von Vermögenswer-
ten und deren Verteilung schwierig sind, konnten verschiedene Forschungsvorhaben in den vergangenen Jahren 
dennoch ein halbwegs realistisches Lagebild der Ist-Situation in Europa erarbeiten. Demzufolge muss davon aus-
gegangen werden, dass das reichste Prozent der Europäerinnen und Europäer etwa 25% des bestehenden privaten 
Vermögens in der EU besitzt. So lässt sich berechnen, dass die gezielte Besteuerung der Nettovermögen dieser 
Gruppe, also ihre finanziellen und physischen Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien, abzüglich der finanziellen 
Verbindlichkeiten ihrer Eigentümer gegenüber Dritten, erhebliche Steuereinnahmen mobilisieren würden.310 So ließe 
sich ein europäisches Vermögenssteuermodell entwickeln, das einen hohen Schwellenwert, der für eine breite Unter-
stützung für die Einführung einer Vermögenssteuer ratsam erscheint, mit Steuersätzen kombiniert, die über relativ 
breit gefasste Steuerklassen hinweg progressiv ansteigen. 

Eine kürzlich durchgeführte Studie, die auf Datensätzen basiert, die von Schätzungen der Europäischen Zentralbank 
stammen, hat berechnet, welche Einnahmen solche progressiven Vermögenssteuern für die reichsten Haushalte 
generieren könnten (siehe Tabelle unten). 

Um künftige Verhandlungen über die Harmonisierung der Steuersysteme der EU-Mitgliedsstaaten zu erleichtern, 
muss der Beschlussfassungsprozess im Europäischen Rat im Bereich der Steuerpolitik vom Einstimmigkeitsprinzip 
abrücken und auf die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit umgestellt werden. Das derzeitige Einstimmig-
keitsprinzip gibt jedem EU-Mitgliedsstaat ein Vetorecht – ein Recht, das von einigen Mitgliedsstaaten energisch 
genutzt wird, um Steuersysteme aufrechtzuerhalten, die andere Mitgliedsstaaten absichtlich unterbieten. Solche 
Praktiken auf Kosten der Nachbarländer führen die Europäische Union bei der Unternehmensbesteuerung in einen 
Unterbietungswettkampf und können daher nicht länger toleriert werden. Solange die Mitgliedsstaaten diesbezüg-
lich weiter bremsen und sich weiter gegen eine Änderung der europäischen Verträge zur formellen Abschaffung des 
Einstimmigkeitsprinzips im Steuerbereich wehren, sollte die Europäische Kommission sich, so wie bereits im Jahr 
2019 öffentlich erwogen, auf Art. 116 AEUV berufen.309 Da Art. 119 den Erlass von Rechtsvorschriften zur Behebung von 
Marktverzerrungen im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ermöglicht, also mit qualifizierter Mehr-
heit im Rat und einfacher Mehrheit im Europäischen Parlament, und da die hohe Dysfunktionalität – insbesondere 
in Bezug auf Fragen der Unternehmensbesteuerung – als eine solche Verzerrung angesehen werden muss, sollte die 
Kommission nicht länger auf diese Option verzichten. 

Abschaffung�des�Einstimmigkeitsprinzips�in�Steu-
erfragen im Europäischen Rat 

309 cf.�COM(2019)�8�final
310 Landais, C. et al. (2020): A Progressive European Wealth Tax to Fund the European COVID Response, abrufbar unter: https://voxeu.org/article/progressive-european-wealth-tax-fund-european-covid-

response 
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Steuerklassen Steuersätze

Modell 1 Modell 2

Netto-Vermögen unter €1 Million 0% 0%

Netto-Vermögen ab €1 Million 
Zielgruppe 5,4 Millionen Haushalte (die 3% reichsten) 1% 0%

Netto-Vermögen ab €2 Millionen 
Zielgruppe 1,9 Millionen Haushalte (die 1% reichsten) 2% 2%

Netto-Vermögen ab €5 Millionen 
Zielgruppe 550.000 Haushalte (die 0,3% reichsten) 3% 3%

Netto-Vermögen ab €10 Millionen 
Zielgruppe 220.000 Haushalte (die 0,1% reichsten) 5%

Netto-Vermögen ab €50 Millionen 
Zielgruppe 23.000 Haushalte (die 0,01% reichsten) 7%

Netto-Vermögen ab €100 Millionen 
Zielgruppe 9000 Haushalte (die 0,005% reichsten) 8%

Netto-Vermögen ab €500 Millionen 
Zielgruppe 1200 Haushalte (die 0,001% reichsten) 10%

Geschätzte Einnahmen

Mit Steuerhinterziehung €224 Milliarden = 1.9% 
des EU-BIP 

€357 billion = 3%  
des EU-BIP

Ohne Steuerhinterziehung €316 Milliarden =
2.7% des BIP

€505 Milliarden =
4.3% des BIP 

Selbst wenn illegitime Praktiken der Steuerhinterziehung berücksichtigt werden, könnte ein solches Besteuerungs-
modell zu erheblichen Einnahmen führen. Im Fall des oben zitierten Modells 1 würden sich diese Einnahmen auf 224 
Milliarden Euro pro Jahr belaufen, was 1,9% des EU-BIP und 4,1% der öffentlichen Einnahmen entspricht. Die Ein-
nahmen aus Modell 2 würden sich auf bis zu 357 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, was 3% des EU-BIP und 6,6% der 
öffentlichen Einnahmen entspricht. In Kombination mit wirksamen Maßnahmen zur Begrenzung des Spielraums für 
Steuervermeidung würden die Einnahmen auf 316 (Modell 1) bzw. 505 Milliarden Euro (Modell 2) steigen, also 2,7% des 
BIP und 5,8% der öffentlichen Einnahmen bei Modell 1 und 4,3% des BIP und 9,3% der öffentlichen Einnahmen, wenn 
Modell 2 angewendet würde.311

Angesichts eines solchen Einnahmepotenzials fordert die ICSE die Europäische Kommission auf, so bald wie möglich 
eine Initiative zu starten, um gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten einen einheitlichen Rahmen für eine EU-Ver-
mögenssteuer zu entwickeln. Mit der aktuellen und von der EU-Steuerbeobachtungsstelle vorgelegten Studie zur 
Besteuerung von Vermögenswerten in Europa verfügt die Europäische Kommission über eine eigene Datenbasis, die 
genutzt werden sollte, um überzeugende Argumente für einen größeren Beitrag vermögender Haushalte zur Finan-
zierung der nachhaltigen Transformation Europas vorzubringen. Darüber hinaus sollte die Kommission erwägen, 
diesbezügliche Legislativvorschläge um Bestimmungen zur Zweckbindung der durch sie generierten Einnahmen 
zu ergänzen. Somit ließe sich sicherstellen, dass die Einnahmen aus einer EU-Vermögenssteuer direkt den Bürge-
rinnen und Bürgern zugutekommen, insbesondere durch die Finanzierung der in Abschnitt 6.2. vorgeschlagenen 

311 Kapeller, J. et al. (2021): A European Wealth Tax for a Fair and Green Recovery, abrufbar unter:  
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/a%20european%20wealth%20tax_policy%20study.pdf
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Um sicherzustellen, dass multinationale Unternehmen ihren gerechten Anteil an der Finanzierung des Gemeinwe-
sens leisten, indem sie Steuern auf die von ihnen erwirtschafteten Gewinne zahlen, wären ein in möglichst vielen 
Ländern angewandter einheitlicher Mindestsatz für Unternehmenssteuern und gemeinsame Standards für die Defi-
nition der zugrundeliegenden Steuerbemessungsgrundlage von entscheidender Bedeutung. Nach einem Jahrzehnt 
ergebnisloser und häufig blockierter Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der OECD konnte im Jahr 2021 end-
lich eine internationale Einigung über einen gemeinsamen Rahmen bezüglich solcher Fragen zwischen 130 Ländern, 
auf die 90% des weltweiten BIP entfallen, erzielt werden.312

Als Teil des Abkommens müssen die teilnehmenden Länder sicherstellen, dass die Gewinne von multinationalen 
Unternehmen, die in ihrem Hoheitsgebiet registriert sind, mit einem Satz von mindestens 15% besteuert werden. 
Dieser Satz würde als effektiver Satz gelten und somit sicherstellen, dass das gesamte Unternehmenseinkommen mit 
einem Satz von 15% besteuert wird, auch wenn Teile des Unternehmenseinkommens zu niedrigeren Sätzen (z.B. durch 
Anreizsysteme) oder gar nicht (z. B. im Rahmen von Freibeträgen) besteuert werden.313 Wenn festgestellt wird, dass 
ein Unternehmen in einem anderen Land weniger als effektive 15% abgeführt hat, wäre die Regierung des Landes, in 
dem der Hauptsitz des Unternehmens oder die Muttergesellschaft registriert ist, verpflichtet, zusätzliche Steuern zur 
Deckung des sich ergebenden Differenzbetrags zu erheben. Darüber hinaus umfasst das Abkommen Bestimmungen 
zur Gewährleistung einer gerechteren Verteilung der Einnahmen aus der Besteuerung sehr großer multinationaler 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Zu diesem Zweck enthält das Abkom-
men einen Verteilungsschlüssel, der den Regierungen der Länder, in denen diese Gewinne erwirtschaftet werden, 
und nicht nur den Regierungen der Länder, in denen die betreffenden Unternehmen ansässig sind, das Recht ein-
räumt, einen Teil dieser Steuereinnahmen einzuziehen. 

Die Einigung auf dieses umfassende Regelwerk im Rahmen eines multilateralen Prozesses stellt einen entscheidenden 
ersten Schritt dar, um die gravierenden Ungerechtigkeiten und Funktionsstörungen des globalen Steuersystems zu 
beheben. Durch die wirksame Einschränkung des Unternehmenssteuerwettbewerbs zwischen den teilnehmenden 
Regierungen, die Einschränkung der Möglichkeiten multinationaler Konzerne, von Gewinnverlagerungsstrategien zu 
profitieren, und die Beteiligung von mehr Regierungen an der Besteuerung globaler Megakonzerne, haben die ver-
einbarten Bestimmungen wirklich bahnbrechende Auswirkungen.

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der ICSE höchst bedauerlich, dass insbesondere vereinzelte EU-Regierungen 
darauf hingearbeitet haben, eine Einigung auf einen relativ niedrigen Steuersatz von 15% statt der zuvor diskutierten 
und von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen 21% herbeizuführen. Während sie das Abkommen begrüßt und 
seinen Wert anerkennt, fordert die ICSE daher progressive politische Kräfte in der EU und weltweit auf, sich für eine 
Anhebung des Mindeststeuersatzes im Laufe der Zeit einzusetzen. Darüber hinaus sollte, wie von der Europäischen 
Kommission beabsichtigt, der globale Mindestbesteuerungsrahmen in den EU-Ländern durch eine EU-Richtlinie 
in nationales Recht umgesetzt werden, um seine Bestimmungen an den spezifischen Kontext des europäischen 
Binnenmarktes anzupassen.314 Da sich jedoch zwei EU-Mitgliedsstaaten (Estland und Ungarn) weigern, den multi-
lateralen Bestimmungen beizutreten, besteht die Gefahr, dass die entsprechende EU-Gesetzgebung aufgrund des 
Einstimmigkeitserfordernisses im Europäischen Rat ins Stocken gerät. 

Den globalen Unterbietungswettbewerb beenden: 
Ein globaler Mindest-Unternehmenssteuersatz für 
die�globalisierte�Wirtschaft

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem EU-Armutsbekämpfungsgesetzes. Um die europäische Dimension des 
Armutsbekämpfungsgesetzes zu betonen, sollten diese zweckgebundenen Beträge als Eigenmittel für den EU-Haus-
halt erhoben werden.

312 https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
313 Die�endgültige�Vereinbarung�zwischen�den�130�teilnehmenden�Ländern�sieht�eine�begrenzte�Anzahl�von�„Sonderregelungen“�vor,�was�bedeutet,�dass�beispielsweise�Anreize�für�Investitionen�in�

„Sachanlagen“�wie�Maschinen�von�der�Ermittlung�des�effektiven�Steuersatzes�ausgenommen�sind.�
314 Mitteilung�der�Europäischen�Kommission�(KOM�(2021)�251�final)�über�die�Unternehmensbesteuerung�für�das�21.�Jahrhundert�vom�18.�Mai�2021,�verfügbar�unter� 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
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Die Unternehmensbesteuerung in der EU harmo-
nisieren 

Die ICSE begrüßt das anhaltende Engagement der Europäischen Kommission für das Ziel, ein vollständig har-
monisiertes und gerechtes EU-Körperschaftssteuersystem zu schaffen, wie es in ihrer Mitteilung über die 
Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert vom 18. Mai 2021 bekräftigt wurde. Wie von der Kommission 
vorgeschlagen, sollte ein solcher Rahmen mit der Abkürzung BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxa-
tion)315 aus einem Regelwerk bestehen, das in der gesamten EU für die einheitliche Ermittlung des steuerpflichtigen 
Unternehmenseinkommens gilt. Dieser Rahmen würde nicht nur sicherstellen, dass in der EU tätige Unternehmen 
nicht mehr von Unterschieden zwischen den nationalen Steuersystemen profitieren können, die sich zum Zweck 
der Steuervermeidung ausnutzen lassen. Gleichzeitig würde ein solcher Rahmen den Verwaltungsaufwand für 
Unternehmen verringern, die grenzüberschreitend im Europäischen Binnenmarkt aktiv sind, und würde daher auch 
rechtschaffenden Unternehmen erhebliche Vorteile bringen. 

Die ICSE begrüßt auch die Absicht der Kommission, im Rahmen von BEFIT einen Mechanismus zur sog. Konsolidierung 
der Unternehmenseinkommen einzuführen. Ein solcher Mechanismus würde sicherstellen, dass Unternehmensge-
winne in Europa in dem Land besteuert werden, in dem sie erwirtschaftet werden, und nur nicht in dem Land, in dem 
das jeweilige Unternehmen niedergelassen ist. Zu diesem Zweck wird ein Verteilungsschlüssel entwickelt, um den 
Regierungen der Länder, in denen Unternehmen kommerziell aktiv sind und Umsätze generieren, Besteuerungs-
rechte zuzuteilen. Die ICSE fordert die Europäische Kommission auf, dafür zu sorgen, dass dieser Verteilungsschlüssel 
eine Reihe von wesentlichen Kriterien berücksichtigt. Eine Zuteilung von Besteuerungsrechten einzig auf der Grund-
lage der geografischen Verteilung der Unternehmensumsätze sollte vermieden werden. Stattdessen sollten auch 
andere Faktoren wie Wertschöpfung und vor allem Beschäftigung in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus sollte 
der Schlüssel so gestaltet sein, dass die digitale Präsenz von Unternehmen berücksichtigt wird, um sicherzustellen, 
dass Regierungen die Gewinne aus digitalen Transaktionen ausländischer Unternehmen auf ihren nationalen Märk-
ten besteuern können. Die Einführung eines solchen Konsolidierungsmechanismus würde somit die Aussetzung der 
EU-Digitalsteuer rechtfertigen (siehe folgende Empfehlung). 

Gemäß dem Eigenmittelfahrplan, der vom Europäischen Parlament und dem Rat vereinbart wurde, sollten Teile der 
im Rahmen von BEFIT erzielten Steuereinnahmen direkt dem EU-Haushalt zugeführt werden. 

Die ICSE ermutigt daher die Europäische Kommission, die Möglichkeit gründlich zu prüfen, sich auf Art. 116 AEUV 
zu berufen, der ihr die Befugnis einräumt, Rechtsvorschriften zur Beseitigung on Verzerrungen des reibungslosen 
Funktionierens des europäischen Binnenmarktes zur Annahme im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
vorzuschlagen, um somit das Einstimmigkeitserfordernis im Europäischen Rat zu umgehen. Als letztes Mittel, sollte 
eine Annahme auf Grundlage von Art. 116 AEUV nicht zustande kommen, kann die Umsetzung des multilateralen 
Abkommens in nationales Recht durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den kooperationswilligen EU-Mit-
gliedsstaaten erwogen werden. 

315 „Unternehmen�in�Europa:�ein�Rahmen�für�die�Unternehmensbesteuerung“�(BEFIT),�cf.�COM�(2021)�251�final�

244 



245 245 

Als Teil der Einigung über den aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen der EU und als Beitrag zur Tilgung der gemein-
sam ausgegebenen Anleihen zur Einführung der EU-Aufbau- und Resilienzfazilität haben sich das Europäische 
Parlament und der Rat auf einen zeitgebundenen Fahrplan für die Einführung neuer EU-Eigenmittel geeinigt, ein-
schließlich einer Finanztransaktionssteuer (FTS), einer EU-Digitalabgabe und eines gemeinsamen EU-Rahmens für 
Unternehmenssteuern (siehe vorherige Empfehlung). Um die Einhaltung dieses Zeitplans sicherzustellen, sollten pro-
gressive politische Kräfte auf europäischer und nationaler Ebene koordiniert vorgehen und wirksame transnationale 
Kampagnen entwickeln, um öffentlichen Druck auf die Regierungen der Mitgliedsstaaten aufzubauen, die in der Ver-
gangenheit als Bremse für entsprechende Maßnahmen gewirkt haben. 

Was die Einführung einer EU-Finanztransaktionssteuer bis 2026 auf der Grundlage eines bis spätestens Juni 2024 
zu veröffentlichenden Vorschlags der Europäischen Kommission anbelangt, so sollten solche Kampagnen auf den 
Erfahrungen früherer – gescheiterter oder ins Stocken geratener – Versuche zur Einführung einer solchen Steuer auf-
bauen. Zu diesem Zweck sollte den Bürgerinnen und Bürgern ein klares Verständnis dafür vermittelt werden, wie 
nationale Regierungen entsprechende Verhandlungen in der Vergangenheit torpediert haben, und diesem politi-
schen Versagen konkrete Beispiele für die Vorteile von Investitionen in Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
gegenübergestellt werden. 

In Bezug auf Maßnahmen zur Gewährleistung einer gerechteren Besteuerung der digitalen Wirtschaft weist die ICSE 
auf die Ungerechtigkeiten hin, die durch die Dysfunktionalität des derzeitigen steuerlichen Rahmens entstehen. Da 
digitale Geschäftsmodelle es möglich machen, dass Unternehmen Umsätze und Gewinne aus Geschäften mit Kunden 
generieren, ohne im Wohnsitzland der Kunden ansässig zu sein, zahlen Anbieter digitaler Dienste in der Regel in 
diesen Ländern keine Steuern auf die erzielten Gewinne. Um diese Ungerechtigkeit zu beheben, müssen Bestimmun-
gen entwickelt werden, die eine solche ‚digitale Präsenz‘ der physischen Präsenz von Unternehmen gleichstellen und 
somit den Finanzbehörden der Staaten, in deren Hoheitsgebieten Gewinne erwirtschaftet werden, entsprechende 
Besteuerungsrechte zuweisen. Dieses Problem bleibt trotz der Einigung hinsichtlich der Einführung eines globalen 
Mindestunternehmenssteuersatz und der teilweisen Aufteilung von Besteuerungsrechten unter den teilnehmen-
den Staaten bestehen. Da der in diesem Rahmen ausgearbeitete Verteilungsschlüssel für die Besteuerungssätze nur 
für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar gilt (siehe oben), würde er nur eine 
begrenzte Teilgruppe der digitalen Unternehmen abdecken und daher keine adäquate Lösung bieten. 

Ein weiteres Problem gilt es in Hinblick auf die Besteuerungsgrundlage zu lösen. Derzeit scheint die Europäische 
Kommission eine Besteuerung des Umsatzes digitaler Unternehmen anzustreben. Die ICSE hebt jedoch hervor, dass 
ein solches Vorgehen die Investitionsfähigkeit und Solvenz der betroffenen Unternehmen gefährden könnte. Denn 
eine generelle Besteuerung von Unternehmensumsätzen, ohne die Profitabilität der Unternehmen in Betracht zu 
ziehen, könnte die betroffenen Unternehmen finanziell überfordern. Es wird daher empfohlen, eine solche Umsatz-
besteuerung höchstens als Zwischenlösung zu nutzen, die nur so lange in Kraft sein sollte, bis im Rahmen einer 
umfassenderen Überarbeitung der EU-Unternehmensbesteuerung (siehe oben), deren Zeitplan daher gestrafft 
werden sollte, eine solidere Lösung definiert werden kann. 

Einführung einer EU-Finanztransaktionssteuer 
und -Digitalsteuer: Einhaltung des Fahrplans für 
Eigenmittel sicherstellen 
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Einführung einer befristeten Sondersteuer für Unter-
nehmen mit überdurchschnittlich hohen Gewinnen 
während der COVID-19-Pandemie als Beitrag zur 
Bewältigung der Krisenkosten 

Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen haben viele Unternehmen in Europa 
in tiefe finanzielle Schwierigkeiten gestürzt. Um dies abzufedern, haben Regierungen in ganz Europa sowie die EU 
über ihre Aufbau- und Resilienzfazilität umfangreiche Unterstützungspakete geschnürt, um vorübergehend ange-
schlagene, aber ansonsten gesunde Unternehmen zu retten. Trotz einer Reihe von Mängeln bei der Gestaltung und 
Umsetzung solcher Konjunkturpakete, beispielsweise hinsichtlich ihrer unzureichenden Ausrichtung auf sozial- und 
umweltpolitische Ziele, waren solche Interventionen im Großen und Ganzen lobenswert. Sie haben jedoch auch zu 
einer hohen Neuverschuldung geführt, sodass die Staatsverschuldung der EU-Länder innerhalb eines Jahres um 
mehr als 13% des BIP zugenommen hat.316

Gleichzeitig konnten einige Sektoren und Unternehmen in der EU während der Pandemie florieren und ihre Gewinne 
steigern, teilweise durch das ‚Aufsaugen‘ des Geschäfts, das Unternehmen, die von den COVID-bedingten Beschrän-
kungen betroffen waren, verloren haben. Unternehmen, die sich in dieser glücklichen Situation befinden, sollten nun 
einen außerordentlichen und vorübergehenden Beitrag zur Finanzierung der Kosten der Krise leisten. Die Europäische 
Kommission sollte daher mit den Regierungen der Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten, um eine befristete ‚Gewinn-
überschusssteuer‘ (excess profit tax) für die von der Pandemie betroffenen Geschäftsjahre einzuführen. Diese Steuer 
könnte für große Unternehmen gelten, deren Gewinne während der Pandemie die durchschnittlichen Gewinne der 
vier Jahre vor der Krise überstiegen, wobei ein Steuersatz von 50% für den ‚überschüssigen‘ Gewinn angelegt werden 
könnte. Diese Berechnung sollte aufgrund der globalen oder europäischen Gewinnrechnung der jeweiligen Unter-
nehmen erfolgen, um Gewinnverlagerungsstrategien zu unterbinden. Durch die Ausrichtung auf Unternehmen, die 
während der Pandemie ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielten, würden angeschlagene Unternehmen 
nicht belastet und gleichzeitig sichergestellt, dass Unternehmen, die, wie zum Beispiel Online-Händler, von der Pan-
demie profitieren konnten, einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der Pandemie leisten. 

Transparenz-�und�Rechenschaftspflichten�bei�der�Unter-
nehmens-�und�Vermögensbesteuerung�zu�schaffen�

Steuerskandale wie die LuxLeaks und Panama Papers Enthüllungen wurden nur dank des unermüdlichen Einsatzes von 
Journalisten und Aktivisten ans Licht gebracht. In einigen Fällen wurde damit auch ans Licht gebracht, wie EU-Regie-
rungen aktiv mit Steuerbetrügern zusammengearbeitet haben, um deren Fehlverhalten zu vertuschen oder gar zu 
ermöglichen. Dies verdeutlicht, dass umfassende Transparenzmaßnahmen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass 
Regierungen, Unternehmen und reiche Einzelpersonen gegenüber den Grundsätzen einer guten ‚Steuerstaatsbürger-
schaft‘ rechenschaftspflichtig sind. Die kürzlich abgeschlossenen Verhandlungen über eine Richtlinie zur Einführung 
öffentlicher länderspezifischer Berichterstattungspflichten für im europäischen Binnenmarkt tätige multinationale 
Unternehmen in Bezug auf ihr Einkommen und die Einhaltung der Steuervorschriften sind ein wichtiger Schritt und ein 
bedeutender Sieg für das Europäische Parlament. Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission einen Vorschlag für 
ein europäisches Register für Finanztransparenz vorlegen, in dem multinationale Unternehmen und vermögende Privat-
personen ihre globalen finanziellen Interessen erklären, d.h. Vermögenswerte und Unternehmensbeteiligungen weltweit 
offenlegen. Das würde es ermöglichen, zu untersuchen, ob solche Beteiligungen der Steuervermeidung und Steuerhinter-
ziehung dienen, und somit weitere Fortschritte auf dem Weg zu Steuergerechtigkeit in Europa und weltweit ermöglichen. 

316 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics�
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6.3.3.  Eine progressive Agenda für die 
Schaffung von Gemeinschaftsver-
mögen 

Die� ungleichen� Gesellschaften� unserer� Zeit� sind� oft�
durch das Paradox gekennzeichnet, dass die Bürgerin-
nen und Bürger mit einer Reihe grundlegender, sozialer, 
politischer und kultureller Rechte ausgestattet sind, aber 
nicht über die Mittel verfügen, um diese Rechte wirksam 
auszuüben. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das Recht 
der�Bürger�auf�Teilhabe�an�Kultur�und�gesellschaftlichen�
Diskursen, die sich zunehmend in den digitalen Bereich 
verlagern, denjenigen faktisch verwehrt wird, die sich 
keinen Breitbandanschluss leisten können. Ein ande-
res Beispiel ist, wenn Bürger in ländlichen Gebieten de 
jure das Recht auf Gesundheitsversorgung und Hoch-
schulbildung genießen, aber de facto keinen Zugang zu 
solchen Diensten haben, da diese nur in städtischen Zen-
tren und Ballungsräumen angeboten werden. 

Üblicherweise würden solche Probleme des ungleichen 
Zugangs und der Chancenungleichheit zu Forderungen 
nach einer Ausweitung des individuellen Einkommens 
der� Betroffenen� führen,� damit� sich� beispielsweise� die�
ländliche Bevölkerung die Kosten des Individualver-
kehrs leisten kann, etwa in Form von Pkw-Besitz, um so 
zu weit entfernten Dienstleistungsanbietern und Ein-
richtungen zu gelangen. Obwohl solche Lösungsansätze 
nicht außer Acht gelassen werden sollten, können sie 
zukünftig�nicht�das�einzig�denkbare�Instrument�bleiben.�
Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass Klimawandel 
und� Umweltzerstörung� die� Gesellschaft� zwingen,� für�
eine�effizientere�und�weniger�intensive�Nutzung�natürli-
cher Ressourcen zu sorgen. Strategien zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger, 
die darauf setzen, immer mehr Güter zu erzeugen, die 
dann individuell genutzt und besessen werden, sind 
hiermit nicht vereinbar. 

Eine andere, wirksamere und nachhaltigere Strate-
gie bestünde darin, Ressourcen und Fähigkeiten zur 
Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung nicht 
auf individueller, sondern auf kollektiver Ebene auf-
zubauen, damit der in solchen kollektiven Ressourcen 
verkörperte� ‚gemeinsame� Wohlstand‘� von� allen� Mit-
gliedern� der� Gesellschaft� gleichberechtigt� geteilt� und�
mitgenutzt werden kann. Natürlich ist dieser Ansatz an 
sich keine Innovation. Tatsächlich spiegelt das etablierte 
Konzept� der� öffentlichen� Güter� und� Dienstleistungen�
bereits�solche�Überlegungen�wider�und�findet�seit�Jahr-
hunderten Anwendung. Durch die Bereitstellung einer 
Reihe von Gütern und Dienstleistungen für die Bevöl-

kerung unabhängig von Einkommen und sozialem 
Status�fungieren�öffentliche�Dienste�als�eine�Art�soziales�
Sicherheitsnetz, das gewährleistet, dass die Bürgerinnen 
und Bürger einen gleichberechtigten Zugang zu Einrich-
tungen und Möglichkeiten haben. Laut einer Studie der 
OECD wären die negativen Auswirkungen von Einkom-
mensungleichheiten auf das individuelle Wohlergehen 
der Bürger in den OECD-Ländern ohne die Verfügbarkeit 
öffentlicher�Dienstleistungen�um�etwa�20%�stärker.317

Nach Jahrzehnten neoliberaler Kürzungspolitik 
können� öffentliche� Dienste� in� Europa� jedoch� häufig�
nicht ihr volles Potenzial zur Minderung von Einkom-
mensungleichheit ausschöpfen. In weiten Teilen der 
Europäischen�Union�hat�die�Konsolidierung�der�öffent-
lichen Haushalte zu einem Rückgang der Verfügbarkeit 
öffentlicher� Dienstleistungen� –� insbesondere� in� länd-
lichen und benachteiligten Gebieten – wie auch ihrer 
Qualität geführt. Durch den sich daraus ergebenden 
Mangel� öffentlicher� Investitionen� wird� es� den� öffent-
lichen Diensten erschwert, mit den sich ändernden 
Bedürfnissen einer Bevölkerung Schritt zu halten, die 
Prozessen� wie� dem� demografischem� Wandel� unter-
liegt.318

Öffentliche�Dienste�und�Güter�zu�einer�Form�des�Gemein-
schaftsvermögens�zu�machen�und�sie�zu�stärken,�damit�
die� Gesellschaft� über� kollektive� Ressourcen� verfügt,�
die es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, 
ihre Bedürfnisse zu stillen und ihre Rechte wahrzuneh-
men, sollte daher ein Schwerpunkt der Politik für die 
kommenden Jahrzehnte sein. Eine solche Politik sollte 
jedoch nicht nur daran arbeiten, die Kürzungspolitik 
der vergangenen Jahrzehnte rückgängig zu machen und 
traditionelle�öffentliche�Dienste�wiederaufzubauen.�Die�
Entwicklung�und�Bereitstellung�öffentlicher�Dienstleis-
tungen�in�Europa�sollte�in�Zukunft�fest�in�die�Logik�der�
Nachhaltigkeit und des sozialen Zusammenhalts für alle 
eingebettet sein. 

Das Konzept der universellen Basisdienste (Univer-
sal Basic Services, UBS), das von Progressiven im 
angloamerikanischen Raum entwickelt wurde, könnte 
diesbezüglich eine nützliche Orientierungshilfe sein.319  

Die�Logik�der�UBS�würde�Regierungen�dazu�verpflichten,�
sicherzustellen, dass die Güter und Dienstleistungen, die 
notwendig sind, um die grundlegenden Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger in einer sicheren, nachhaltigen 
und�solidarischen�Gesellschaft�zu�erfüllen,� für�all� ihre�
einzelnen Mitglieder zugänglich sind. Gemäß einem 
Vorschlag von Gough lassen sich diese Bedürfnisse und 
die dafür notwendigen UBS wie in der folgenden Tabelle 
zusammenfassen. 

317 G.�Verbist,�M.�Förster�und�M.�Vaalavuo,�‘The�Impact�of�Publicly�Provided�Services�on�the�Distribution�of�Resources:�Review�of�New�Results�and�Methods’,�(2012),�OECD�Social,�Employment�and�Migra-
tion Working Papers 130: 35

318 Eurofound,�die�Europäische�Stiftung�zur�Verbesserung�der�Lebens-�und�Arbeitsbedingungen,�hat�eine�Reihe�von�Studien�zu�verwandten�Themen�zusammengestellt,�auf�die�zugegriffen�werden�kann�
über https://www.eurofound.europa.eu/topic/public-services 

319 Siehe�zum�Beispiel:�Gough,�I.�(2019):�Universal�Basic�Services:�A�Theoretical�and�Moral�Framework,�abrufbar�unter:�https://www.etui.org/sites/default/files/2020-09/2019%20UBS%20Political%20
Quarterly.pdf 
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Ausreichend nährstoffreiche 
NahrungsmittelErnährung

Angemessener, sicherer und 
bezahlbarer Wohnraum
Saubere) Energie 
Wasser und Sanitäranlagen 

Unterkunft

Öffentliches Gesundheitswesen 
Medizinische Dienste 
Sozialfürsorge

Gesundheit  
(Vorbeugung, 
Versorgung, Pflege)

NotfalldiensteSicherheit

Beschäftigung 
Mindesteinkommenssysteme 
Zahlungsdienste (z. B. durch Schaffung 
eines individuellen Rechts auf ein 
Bankkonto) 

Tabelle basierend auf Gough, I. (2019): Universal Basic Services: A Theoretical and Moral Framework, 
p. 538, Political Quarterly, 90 (3). 534 - 542. 

Grundbedürfnisse
Waren und Dienstleistungen, die im 
Rahmen der UBS bereitzustellen sind

Einkommens-
sicherheit

Schul- und Erwachsenenbildung 
Telefon, Computer und 
Internetverbindung 
Zugang zu effektiven und gesunden 
Verkehrsmitteln 

Gesellschaftliche 
Teilhabe 
(insbesondere 
Bildung, 
Information, 
Kommunikation)

Übersicht der zu erbringenden universellen Basisdienste als
Teil einer Gemeinschaftsvermögensagenda
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Angesichts�der�Heterogenität�der�öffentlichen�Dienstleis-
tungssysteme in Europa, die sich unter vielfältigen und 
spezifischen� historischen� und� politischen� Umständen�
entwickelt haben, erscheint es nicht erstrebenswert, 
einen einheitlichen Ansatz für die Bereitstellung von 
UBS�in�den�EU-Mitgliedsstaaten�zu�definieren.�Stattdes-
sen�schlagen�die�Befürworter�von�UBS�die�Definition�eine�
Reihe von Schlüsselmerkmalen und Prinzipien vor, die 
bei ihrer Erbringung gelten sollten:320

• Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der 
wesentlichen Grundbedürfnisse der einzelnen Mit-
glieder� der� Gesellschaft� wird� durch� demokratisch�
gewählte Regierungen getragen und wahrgenom-
men. 

• Damit verbundene Entscheidungsbefugnisse werden 
auf die niedrigste geeignete Ebene übertragen. 

• Regierungen sorgen für gleichberechtigten Zugang, 
bestimmen Standards und setzen diese durch, 
beschaffen�und�investieren�Mittel�und�koordinieren�
zwischen den beteiligten Diensten und Stellen. 

• Es gibt klare und gerechte Regeln und Verfahren für 
die Feststellung der Ansprüche der Einzelnen. 

• Dienste können von einer Reihe von Organisa-
tionen mit unterschiedlichen Eigentums- und 
Organisationsformen bereitgestellt werden. Alle 
teilnehmenden Organisationen müssen jedoch 
klar� und� eindeutig� dem� öffentlichen� Interesse� ver-
pflichtet� sein,� wodurch� gerechtfertigt� würde,� dass�
Sozialunternehmen�oder�Benefit�Corporations� (vgl.�
Kapitel 3.4. dieses Berichts) bei der Bereitstellung 
von UBS privilegiert würden. 

• UBS�sind�für�alle�Mitglieder�der�Gesellschaft�zugäng-
lich und erschwinglich, unabhängig vom Wohnort 
der Bürger (städtisch oder ländlich) und entspre-
chend des Bedarfs, nicht der Zahlungsfähigkeit der 
Bürgerinnen und Bürger. Um dies zu gewährleisten, 
kommen u.a. Formen der kostenlosen Bereitstellung 
und die Anwendung regulierter Tarife in Frage. 

• Dienstleistungsnutzer beteiligen sich an der Pla-
nung und Bereitstellung von Diensten und arbeiten 
dabei eng mit Fachleuten und den an der Erbringung 
der�Dienste�beteiligten�Beschäftigten�zusammen.�

Eine progressive Agenda zur Entwicklung von 
Gemeinschaftsvermögen,�sollte�sich�am�Modell�der�uni-
versellen Basisdienstleistungen orientieren. Das würde 
dazu dienen, durch die Bereitstellung kollektiver Res-
sourcen, die Chancengleichheit zu gewährleisten und das 
Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger zu fördern. 

Doch auch Schritte, die über die Befriedigung essenzieller 
Bedürfnisse hinausgehen, sollten in Erwägung gezogen 

werden. In der Tat sollte eine umfassende Agenda für die 
Schaffung� von� Gemeinschaftsvermögen� auch� danach�
streben,�Raum�für�Gemeinschaften�jeder�Größe�–�sowohl�
lokal�als�auch�darüber�hinaus�–�zu�schaffen,�um�gemein-
same Ziele und konkrete Projekte zu verwirklichen, die 
zu spürbaren Verbesserungen in Bezug auf Lebensbedin-
gungen und Nachhaltigkeit führen. 

Entsprechende Initiativen von Regierungen und Behör-
den�dürften�auf�fruchtbaren�Boden�fallen.�Schon�heute,�
auch ohne eine systematische Strategie auf Ebene der EU, 
vermehren sich die Beispiele für solche von Bürgerinnen 
und Bürgern getragenen Initiativen ständig. Dazu gehö-
ren: 

die�Gründung�von�sog.�Energiegemeinschaften,�in�denen�
lokale�Gemeinschaften�zusammenarbeiten,�um�Investi-
tionen in die lokale Erzeugung erneuerbarer Energie für 
den Eigenverbrauch zu mobilisieren und damit die Dekar-
bonisierung�der�lokalen�Wirtschaft�zu�beschleunigen.321 
Typischerweise� sind� solche� Energiegemeinschaften� als�
Genossenschaften�eingetragen,�die�allen�ihren�Stakehol-

320 Basierend auf Coote, A. und Percy, A., The Case for Universal Services, (2020), Cambridge: Polity Press

» Die ungleichen Gesell-
schaften unserer Zeit 
sind oft durch das Pa-
radox gekennzeich-
net, dass die Bürgerin-
nen und Bürger mit 
einer Reihe grundle-
gender, sozialer, poli-
tischer und kultureller 
Rechte ausgestattet 
sind, aber nicht über 
die Mittel verfügen, 
um diese Rechte wirk-
sam auszuüben.«
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Die ICSE lädt progressive Regierungen in Europa ein, sich für den Ansatz des Gemeinschaftsvermögens zu engagieren. 
In diesem Sinne sollten sozialistische und sozialdemokratische Regierungen die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
‚Charta des Gemeinschaftsvermögens‘ erwägen, die sie verpflichtet, öffentliche Dienste nach dem Modell der univer-
sellen Basisdienstleistungen zu reformieren und von Bürgerinnen und Bürgern getragene Initiativen zur Schaffung 
von Gemeinschaftsvermögen zu unterstützen, insbesondere, wie oben beschrieben, durch die Bereitstellung ent-
sprechender öffentlicher Unterstützungsmaßnahmen und -dienste. Weitere Handlungsmöglichkeiten sollten durch 
partizipative Prozesse unter Einbeziehung von politischen Entscheidungsträgern, der Zivilgesellschaft und wissen-
schaftlichen Experten erkundet werden. Diese Charta könnte anderen Regierungen offenstehen und sich so im Laufe 
der Zeit zu einem gesamteuropäischen und globalen Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung und Zusammen-
arbeit bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Ansatzes für gemeinsamen Reichtum entwickeln. 

Eine progressive Initiative zur Annahme einer 
Gemeinschaftsvermögens-Charta�

dern, einschließlich der nicht investierten Nutzer, ein 
Mitspracherecht bei der Steuerung des Projekts geben. 
Häufig� folgen� solche� Projekte� auch� eindeutig� sozialen�
Zielen, beispielsweise indem sie Haushalten mit nied-
rigem Einkommen Energie zu vergünstigten Tarifen 
zur Verfügung stellen, und teilweise sogar, indem sie es 
ihnen ermöglichen, Eigenkapital zu Vorzugspreisen an 
der�Energiegemeinschaft� zu� erwerben,� um� ihnen�beim�
Aufbau�finanzieller�Reserven�zu�helfen.�

Urban-Farming-Projekte, bei denen brachliegende städ-
tische Gebiete, beispielsweise verlassene Fabrikgelände, 
in urbane Gärten umgewandelt werden, in denen Fami-
lien ihre eigenen Lebensmittel anbauen können und 
Zugang�zu�Grünflächen�erhalten.�

die Einrichtung lokaler Online-Dienstleistungsplattfor-
men, die auf die zunehmende Abhängigkeit der Bürger 
von solchen Plattformen reagieren, um Alltagsbedürf-
nisse zu befriedigen, z. B. um Mahlzeiten zu kaufen, 
wenn die Zeit knapp ist, oder für Mobilitätszwecke, wenn 
keine�öffentlichen�Verkehrsmittel�verfügbar�sind.�Durch�
die Einrichtung solcher Plattformen unter der Verant-
wortung�lokaler�Gemeinschaften�oder�lokaler�Behörden�
können sie die Verfügbarkeit von Dienstleistungen für die 
lokale�Gemeinschaft�verbessern�–�einschließlich� ‚Essen�
auf�Rädern‘�für�ältere�Bürgerinnen�und�Bürger,�Notfall-
betreuung für Kinder oder Betreuung von Menschen 
mit unvorhersehbarem Unterstützungsbedarf – ohne 
auf die Angebote multinationaler Konzerne und die von 
ihnen� häufig� verwendeten� prekären� Beschäftigungs-
verhältnisse angewiesen zu sein. Tatsächlich könnten 
solche Plattformen, wenn sie in den Gesamtrahmen von 

UBS integriert werden, sogar zu Kosteneinsparungen bei 
öffentlichen�Dienstleistungen�führen,�indem�sie�Dienste�
auf Just-in-time-Basis bereitstellen. Ihre Zusammenfüh-
rung mit den UBS-Ansatz würde zudem bedeuten, dass 
die Preisgestaltung so strukturiert werden könnte, dass 
sie unabhängig von der Einkommenshöhe der Emp-
fänger verfügbar sind. Darüber hinaus könnten solche 
Plattformen durch die Einbeziehung von Akteuren 
der� Sozialwirtschaft� oder� lokaler� Unternehmen� in� ihre�
Bereitstellung� zur� Entwicklung� der� lokalen� Wirtschaft�
beitragen.322

Anstatt� solche� Projekte� durch� staatliche� ‚top-down‘�
Eingriffe� zu� lancieren,� sollte� die� Rolle� der� Regierun-
gen� beim� Aufbau� von� Gemeinschaftsvermögen� darin�
bestehen, Bürgerinitiativen zu unterstützen und zu 
ermöglichen. Das könnte beispielsweise in Form von 
öffentlichen� Unterstützungsdiensten� für� die� Gründung�
von�Genossenschaften� und� Sozialunternehmen� gesche-
hen, die als Trägerstrukturen der zugrundeliegenden 
Projekte fungieren. Ebenso könnten Regierungen als 
Vermittler zwischen Menschen und Gruppen mit Ideen 
und jenen mit dem notwendigen Kapital fungieren. Zu 
diesem�Zweck�könnten�Plattformen�für�Gemeinschafts-
investitionen�geschaffen�werden,�die�weitere�öffentliche�
Unterstützung� durch� Bürgschaftsprogramme� von� För-
derbanken erhalten könnten.323

Basierend auf diesen Überlegungen spricht die ICSE fol-
gende Empfehlung aus: 

321 Caramizaru,�A.�und�Uihlein,�A.,�(2020):�Energy�communities:�an�overview�of�energy�and�social�innovation,�Publications�Office�of�the�European�Union,�Luxembourg,�2020,
322 https://progressivepost.eu/spotlights/turning-the-clock-forward
323 Solche Praktiken werden beispielsweise von der Greater Manchester Independent Inequalities Commission unter dem Vorsitz des ICSE-Mitglieds Prof. Kate Pickett befürwortet. Ihr Abschlussbericht 

ist abrufbar unter:: https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/media/4337/gmca_independent-inequalities-commission_v15.pdf 



6.4.  Frauen und 
Minderheiten 
stärken – die 
Helden der 
Pandemie

Zu Beginn der globalen Pandemie verbreitete sich 
die�Ansicht,� dass�das�Virus� als� ‚großer�Gleichmacher‘�
wirke, der nicht zwischen Männern und Frauen oder 
Menschen�unterschiedlicher�ethnischer�Herkunft�dis-
kriminiert. Tatsächlich fanden viele Bürger Trost in 
der�Vorstellung,�dass�‚alle�im�selben�Boot�sitzen‘.�Doch�
schon wenige Monate nach Beginn der globalen Krise 
haben sich solche leichtgläubigen Behauptungen als 
falsch erwiesen. 

Offizielle� Statistiken�bringen�deutlich� zum�Vorschein,�
dass die Hauptlast der Krise von einzelnen sozialen 
Gruppen getragen wird, die überproportional stark 
unter ihr leiden. In ganz Europa ist die Wahrschein-
lichkeit,�sich�mit�dem�Virus�zu�infizieren�und�an�seinen�
Auswirkungen zu sterben, bei Personen mit Minder-
heiten- oder Migrationshintergrund deutlich höher.324 
AUnd während sich die Konjunktur verlangsamt, sind 
die� Beschäftigungs-� und� Einkommensverluste� von�
Frauen deutlich höher als die von Männern.325 AUnd 
je�mehr�sich�Stress�und�Angst� in�der�Gesellschaft�ver-
breiten, desto erdrückender werden die Belege dafür, 
dass Frauen vermehrt zu Opfern häuslicher und sexuel-
ler Gewalt werden.326 Diese ungleichen Auswirkungen 
der Pandemie sind ein weiteres Symptom einer Krise, 
die� die� europäischen� und� westlichen� Gesellschaften�
durchschreiten. Ihre Heilung erfordert jedoch mehr als 
Impfstoffe�und�wirksame�medizinische�Therapien,�da�
das Virus selbst nicht ihre Ursache ist. Wie weltweite 
Bewegungen� wie� ‚Me� Too‘� oder� ‚Black� Lives� Matter‘�
bereits vor der Pandemie deutlich machten, sind unsere 
Gesellschaften� nach� wie� vor� durch� tiefe� Spaltungen�
und Gräben gezeichnet. Sie erzeugen Ungerechtigkei-

ten für große Teile der Bevölkerung, die nach wie vor 
ein�Dasein�am�Rande�unseres�Wirtschafts-�und�Gesell-
schaftsmodells�fristen�müssen.�

Zynischerweise haben dieselben Bürgerinnen und 
Bürger, die unter solchen Ungleichheiten leiden, am här-
testen�dafür�gearbeitet,�dass�unsere�Gesellschaften�die�
Pandemie überstehen können. Die überwiegende Mehr-
heit�derjenigen,�die�die�Gesellschaft�am�Laufen�halten,�
indem sie grundlegende Dienstleistungen im Gesund-
heitswesen� erbringen� (76%),� Supermärkte� offenhalten�
(82%) und haushaltsnahe Dienste (95%) erbringen, sind 
Frauen, von denen viele einen Minderheitenhintergrund 
haben.327�Während�der�Krise�erlebten�diese�Beschäftig-
ten eine erhöhte Arbeitsbelastung und waren stärkeren 
Gesundheitsrisiken und emotionalen Anforderungen 
ausgesetzt�als�jede�andere�Kategorie�von�Beschäftigten.�
Trotz dieser schwierigen Arbeitsbedingungen sind diese 

hauptsächlich weiblichen Berufsgruppen meist von 
mangelnder Wertschätzung und schlechter Bezahlung 
betroffen,�was�zu�einem�geschlechtsspezifischen�Lohn-

76%

82%

95%

324 https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities-20
325 Zwischen März 2020 und Februar 2021 stieg die Zahl der Arbeitslosen in der EU um rund 2,4 Millionen, davon mehr als 1,3 Millionen Frauen, siehe:  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=de 
326 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20210224_mhna30566enn_pdf.pdf
327 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers 

251 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20210224_mhna30566enn_pdf.pdf


gefälle von 14% bezogen auf den Lohn pro Arbeitsstunde 
in Europa führt.328 

Für Minderheiten in Europa ist Diskriminierung eine 
fast�tägliche�Erfahrung.�Wie�ein�kürzlich�veröffentlich-
ter Bericht der Europäischen Agentur für Grundrechte 
feststellt, arbeiten farbige Menschen in der EU mit dop-
pelt so hoher Wahrscheinlichkeit in Berufen, für die sie 
überqualifiziert�sind,�als�Europäer,�die�keiner�Minder-
heit angehören. Diskriminierung passiert jedoch nicht 
nur�am�Arbeitsplatz.�Fast�die�Hälfte�aller�farbigen�Men-
schen�(45%)�lebt�in�überfüllten�Unterkünften,�während�
dies�nur�auf�17%�der�Gesamtbevölkerung�zutrifft.�Vorur-
teile und Voreingenommenheit von Vermietern spielen 
hierbei erwiesenermaßen Hauptrollen.329 Trotz dieser 
eklatanten Ungleichheiten und trotz ihrer Gesetzge-
bungskompetenz im Bereich der Nichtdiskriminierung 
konzentriert sich die EU-Gesetzgebung bisher jedoch 
hauptsächlich auf die Durchsetzung von Antidiskri-
minierungsgrundsätzen auf dem Arbeitsmarkt, aber 
nicht�im�wirtschaftlichen�und�gesellschaftlichen�Leben�
im Allgemeinen. 

Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche 
Fortschritte für mehr Gleichheit in Vielfalt erzielt 
werden konnten – nicht zuletzt durch EU-Politik und 
-Regulierung – war an weiteren Fortschritt in jüngs-
ter Vergangenheit kaum mehr zu denken. Mit dem 
Aufkommen nationalistischer Diskurse und dem 
Aufkeimen des Konzepts der illiberalen Demokratie 
wurden� in�den� letzten� Jahren�Angriffe� auf�die�Rechte�
von Frauen, LGBTIQ+-Personen, ethnischen Minder-
heiten und Migranten organisiert - und zwar nicht 
von� Rowdys� am�Rande� der� Gesellschaft,� sondern� von�
Regierungen,� deren� demokratischer� Auftrag� es� ist,�
die�Gesellschaft� im�Interesse�aller� ihrer�Mitglieder�zu�
regieren. Das stellt eindeutig einen Verstoß gegen die 
Werte der Menschenwürde, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit dar, die das Herzstück des euro-
päischen Projekts bilden. Und es kommt auf einem 
Kontinent, der auf den Beitrag aller seiner Bürgerin-
nen und Bürger angewiesen ist, um die Transformation 
zu einem neuen Entwicklungsmodell erfolgreich zu 
bewältigen, einem Akt der Selbst-Sabotage gleich. 

Progressive� politische� Kräfte� in� Europa� sollten� daher�
darauf hinarbeiten, dass der Stellenwert, den margina-
lisierte�Gruppen�in�unseren�Gesellschaften�einnehmen,�
auch nach der Pandemie sichtbar bleibt. Wenn Nach-
haltigkeit und sozialer Zusammenhalt für alle in Europa 
Wirklichkeit werden sollen, muss die Zeit nach COVID-

19 von entschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen der aktuell am stärksten 
Marginalisierten geprägt sein. Neben entschiedenen 
Maßnahmen zur Neuregulierung der Arbeitsmärkte 
und zur Stärkung der Sozialversicherungssysteme, 
um� prekäre� Beschäftigung� und� allgemeine� Prekari-
tät (vgl. Abschnitte 6.2.1. und 6.2.2. dieses Kapitels) 
zu bekämpfen, sowie sektoralen politischen Strate-
gien� zur� Bewältigung� der� Notlage� von� Arbeitskräften�
in der Sozialfürsorge und in der Gesundheitsversor-
gung (siehe Abschnitte 5.3.1. und 6.2.4.) erfordert dies 
entschiedene Schritte, um marginalisierte und diskri-
minierte Bevölkerungsgruppen zu stärken, ihre Rechte 
zu verteidigen und Chancengleichheit für alle Mitglie-
der�der�Gesellschaft�zu�gewährleisten.�

Zu diesem Zweck spricht die ICSE folgende Empfehlun-
gen aus: 

» Mit dem Aufkeimen 
des Konzepts der illi-
beralen Demokratie 
wurden in den letzten 
Jahren Angriffe auf 
die Rechte von 
Frauen, LGBTIQ+-Per-
sonen, ethnischen 
Minderheiten und 
Migranten organisiert 
- und zwar nicht von 
Rowdys am Rande der 
Gesellschaft, sondern 
von Regierungen, 
deren demokratischer 
Auftrag es eigentlich 
ist, die Gesellschaft im 
Interesse all ihrer Mit-
glieder zu regieren.«

328 Da�Teilzeitarbeit�bei�Frauen�deutlich�häufiger�vorkommt,�vergrößert�sich�das�Gefälle�gemessen�am�Nettolohn�auf�satte�37%:� 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en 

329 European Agency for Fundamental Rights (2018): Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Being Black in the EU, siehe:  
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/eumidis-ii-being-black 
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Angesichts der zentralen Bedeutung wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung, um 
Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt zu fördern, sollten sich die Organe der EU strukturierter und regelmäßiger 
mit diesbezüglichen Fragen befassen. Zu diesem Zweck sollte die Europäische Agentur für Grundrechte beauftragt 
werden, einen ‚Jahresbericht über Vielfalt und Inklusion in der EU‘ zu erstellen, der jedes Jahr einen detaillierten 
Überblick über den Sachstand in der EU und in den Mitgliedsstaaten im Kampf für Gleichberechtigung und gegen 
Diskriminierung gibt. Der Bericht sollte alle in der EU-Gesetzgebung zur Bekämpfung der Diskriminierung anerkann-
ten Diskriminierungsgründe abdecken und dabei helfen, Entwicklungen und Trends im Zeitverlauf zu verfolgen. 
Auf der Grundlage dieser Analyse sollte das Europäische Parlament eine jährliche Plenardebatte unter Beteiligung 
der Europäischen Kommission und des Rates abhalten, um sich mit dem von der Grundrechteagentur vorgelegten 
Bericht auseinanderzusetzen und entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Verfahren, dessen Hauptziel 
darin bestünde, eine politische Verantwortlichkeit der EU-Institutionen zu schaffen, sollte angemessen in das in Kapi-
tel 3 dieses Berichts dargelegte europäische Verfahren zur Aufstellung zur Politikkoordinierung zwischen EU und 
den Mitgliedsstaaten eingebettet werden, um sicherzustellen, dass seine Schlussfolgerungen bei der Festlegung der 
politischen Prioritäten der EU für das kommende Jahr berücksichtigt werden. 

Einführung eines jährlichen EU-Berichtsverfah-
rens zu Vielfalt und Inklusion 

Eine europäische Bewertung der Auswirkungen 
von COVID auf die Gleichstellung: einen EU-Gleich-
stellungsgipfel einberufen 

Unter Einbeziehung der spezialisierten EU-Agenturen, die sich mit Fragen der Geschlechtergleichstellung (Europäi-
sches Institut für Gleichstellungsfragen), der Grundrechts- und Antidiskriminierungspolitik (Europäische Agentur für 
Grundrechte) und der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) befassen, sollte die Europäische Kommission 
eine umfassende Bewertung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf benachteiligte und schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen in der EU erstellen. Die Analyse sollte dazu dienen, nach Ländern aufgegliedert die Ursachen 
zu ermitteln und abzubilden, die dazu führen, dass benachteiligte Gruppen wie Frauen, Migranten und ethnische 
Minderheiten während der Pandemie überproportional Gesundheitsgefahren, Armutsrisiken, erschwerten Arbeitsbe-
dingungen, geschlechtsspezifischer Gewalt und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt sind. Da unterschiedliche Formen 
von Ungleichheit häufig zusammenwirken und die Not der Betroffenen verschlimmern, sollte dieser ‚Intersektionali-
tät‘ von Ungleichheit und Diskriminierungsgründen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Eine solche umfassende europäische Bestandsaufnahme würde dazu dienen, ein öffentliches Bewusstsein und politi-
sche Verantwortlichkeit zu schaffen, die sich in konkreten politischen Maßnahmen niederschlagen sollten. Zu diesem 
Zweck sollten die Europäische Kommission, das Parlament und der Rat als Nachfolgeveranstaltung des Sozialgipfels 
im Mai 2021 einen gemeinsamen Gleichstellungsgipfel einberufen. Während der Sozialgipfel im Mai 2021 der Festle-
gung und Aktualisierung der langfristigen sozialpolitischen Strategie der EU diente, sollte der Gleichstellungsgipfel, 
der spätestens in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden sollte, den kurz- und mittelfristigen Handlungsbe-
darf zur Bewältigung der Folgen der Pandemie auf die Gleichstellung angehen. Die Beratungen sollten in einem 
inklusiven Format geführt werden, also unter Einbeziehung der Sozialpartner, der Zivilgesellschaft und Vertretern 
von sozialen Gruppen, die im Rahmen der Krise besonderen Belastungen und Herausforderungen ausgesetzt waren. 
Der Gipfel sollte ferner dazu dienen, einen detaillierten Fahrplan vorzuschlagen, der die EU-Institutionen und die Mit-
gliedsstaaten verpflichtet, konkrete Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Arbeitsmarktregulierung, Reform 
der sozialen Sicherheit und Sozialinvestitionspolitik umzusetzen, um Ungleichheiten zu bekämpfen und aufzulösen. 
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Verabschiedung einer horizontalen Antidiskrimi-
nierungsrichtlinie 

Mit der Verabschiedung der Richtlinien zur ‚Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Her-
kunft‘330 sowie zur ‚Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf‘331 im Jahr 2000 wurde die Gleichstellungs- und 
Antidiskriminierungsgesetzgebung der EU von Fragen des Geschlechts auf andere Gründe wie ethnische Herkunft 
und Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung und Religion ausgeweitet. Damit schützt die EU nach und nach immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger vor Diskriminierung, Belästigung und Gewalt im Arbeitsleben. Diskriminierungs-
tatbestände außerhalb des Arbeitsmarktes, beispielsweise im Hinblick auf den Zugang der Bürger zu öffentlichen 
Dienstleistungen oder die Diskriminierung durch Wirtschaftsakteure und Dienstleistungserbringer – zum Beispiel 
auf dem Wohnungsmarkt oder durch Versicherungsunternehmen – sind nach wie vor weitgehend Gegenstand der 
nationalen Gesetzgebung, die uneinheitlich ist. In einer Zeit, in der sich die Ursachen der Ungleichheit vervielfachen, 
nicht zuletzt als Folge des Klimawandels und der durch Umweltzerstörung verursachten Schocks, muss diese Situa-
tion korrigiert werden, um die Bürger und Bürgerinnen zu schützen und die Chancengleichheit zu wahren. 

Tatsächlich hat die Europäische Kommission bereits 2008 einen Vorschlag für eine horizontale Antidiskriminierungs-
richtlinie vorgelegt, mit der sichergestellt werden sollte, dass alle Formen von Ungleichheit und Diskriminierung in 
allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens auf Grundlage eines starken und einheitlichen EU-Rechts-
rahmen bekämpft werden können. Seitdem steckt die Richtlinie jedoch im Rat fest, wo die Mitgliedsstaaten keine 
gemeinsame Position zu bestimmen scheinen können. Progressive politische Kräfte in ganz Europa - in Regierungen, 
Parlamenten und der Zivilgesellschaft - sollten sich darum bemühen, diese Blockade zu überwinden, um gleiche 
Rechte und wirksame Rechtsbehelfe für alle Opfer von Diskriminierung in Europa zu schaffen. 

Zu diesem Zweck sollten sich die Progressiven für die Stärkung und Verabschiedung des Vorschlags der Europäischen 
Kommission von 2008 einsetzen. Die Richtlinie sollte die Mitgliedsstaaten verpflichten: 

• sicherzustellen, dass Opfer, die aus allen im EU-Recht anerkannten Diskriminierungsgründen diskriminiert 
werden, Rechtsmittel einlegen können, unabhängig davon, ob es sich um öffentliche Stellen (z. B. öffentliche 
Dienstleister oder die Polizei) oder private Einrichtungen (z. B. Finanzdienstleister) handelt. 

• klarzustellen, dass die Einleitung eines Gerichtsverfahrens nicht unbedingt die Beteiligung von Diskriminierung-
sopfern erfordert, um zu gewährleisten, dass Organisationen der Zivilgesellschaft und einzelne Bürgerinnen 
und Bürger, einschließlich Journalisten, Diskriminierungstatbestände zur Anzeige bringen können. 

• wirksame und abschreckende Sanktionen gegen Täter im öffentlichen und privaten Sektor zu verhängen. 

• standardisierte öffentliche Gleichstellungsdaten zu sammeln, in denen alle Fälle von Diskriminierung auf-
geführt sind, die durch Beschwerden und durch proaktive Gleichstellungsstudien festgestellt wurden.

Die Richtlinie sollte außerdem festlegen, dass die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, unter Beteiligung der Stakeholder 
und Gleichstellungsstellen der Mitgliedsstaaten nationale Gleichstellungsstrategien zu formulieren und umzuset-
zen (siehe folgenden Vorschlag). Diesen Strategien sollte eine eingehende Forschung unter Berücksichtigung des 
intersektionalen Charakters von Ungleichheiten zugrunde liegen, und sie sollten konkrete und zeitgebundene Fahr-
pläne zur Beseitigung systemischer Formen von Diskriminierung und Ungleichheit definieren, beispielsweise durch 
gezielte Förderprogramme und öffentliche Dienstleistungen für marginalisierte Bevölkerungsgruppen und häufige 
Opfer von Diskriminierung. 

330 Richtlinie 2000/43/EG 
331 Richtlinie 2000/78/EG 
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Entwicklung eines einheitlichen Statuts für natio-
nale Antidiskriminierungsstellen

Im Zusammenhang mit der horizontalen Antidiskriminierungsrichtlinie sollte die Europäische Kommission auch 
einen Vorschlag für ein einheitliches Statut nationaler Gleichstellungsstellen mit horizontalem Zuständigkeitsbereich 
vorlegen, die Opfern aller Formen von Ungleichheit und Diskriminierung zugänglich sind. Diese Stellen sollten mit 
der Durchführung von Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf die verfügbaren Rechte und 
Rechtsbehelfe beauftragt werden und Rechtsberatung und Unterstützungsdienste für Opfer von Diskriminierung 
anbieten. Zudem sollten sie mit einer Watchdog-Funktion ausgestattet sein, also damit beauftragt werden, mögliche 
Formen, Quellen und Fälle von Diskriminierung zu erforschen und zu untersuchen und aktiv an der Entwicklung von 
Antidiskriminierungsmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene mitzuwirken. 

Zwar gibt es bereits in allen EU-Mitgliedsstaaten Gleichstellungsstellen,332 nicht zuletzt aufgrund entsprechender 
Anforderungen in einzelnen EU-Antidiskriminierungsgesetzen, die die Mitgliedsstaaten verpflichten, solche Stellen 
als Anlaufstelle für Opfer bestimmter Formen der Diskriminierung einzurichten, z. B. aufgrund der ethnischen Her-
kunft. Ihre Satzungen und ihr Aufgabenbereich unterscheiden sich von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat jedoch teils 
erheblich. So haben es einige Mitgliedsstaaten ihren Gleichstellungsstellen ermöglicht, in Bezug auf praktisch alle 
Formen von Diskriminierung aktiv zu werden und Unterstützung zu leisten, und nicht nur bei solchen, bei denen dies 
nach den EU-Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist. Dennoch haben die meisten nationalen Gleichbehandlungsstel-
len immer noch ein verhältnismäßig restriktives Mandat und stehen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit vor verschiedenen 
Herausforderungen, insbesondere aufgrund unzureichender Ressourcen, begrenzter Rechtsbefugnis, Bedenken hin-
sichtlich der Unabhängigkeit und mangelnder Sichtbarkeit der Gleichstellungsstellen. Um dies zu beheben, sollte die 
Europäische Kommission einen Legislativvorschlag für ein einheitliches und robustes Statut für nationale Gleichstel-
lungsstellen vorlegen, damit es in allen EU-Mitgliedsstaaten solche Stellen mit einem breiten Aufgabenbereich und 
ausreichenden Kapazitäten gibt. 

Das� geschlechtsspezifische� Lohn-� und� Rentenge-
fälle bis 2030 schließen 

Als Teil ihrer Vorschläge für rechtsverbindliche EU-Politikziele, die im Rahmen des Pakts für Nachhaltigkeit und sozia-
len Zusammenhalt eingeführt werden sollten (siehe Kapitel 3 dieses Berichts), sollte die Europäische Kommission das 
Ziel festlegen, das geschlechtsspezifische Lohn- und Rentengefälle bis 2030 zu schließen. Die diesbezüglichen Ent-
wicklungen auf den EU-Arbeitsmärkten und in den EU-Rentensystemen sollten im Rahmen der Politikkoordinierung 
zwischen EU und Mitgliedstaaten genau beobachtet werden und zur Herausgabe länderspezifischer Empfehlungen 
im Falle unzureichender nationaler Fortschritte führen. 

Die Formulierung dieser Ziele sollte mit der Vorbereitung einer umfassenden Strategie zu deren Erreichung einher-
gehen, einschließlich koordinierter Maßnahmen zur Reform des Arbeitsmarkts und der sozialen Sicherungssysteme 
auf nationaler Ebene. Die Strategie sollte auch spezifische Maßnahmen umfassen, um überdurchschnittliche Lohn-
erhöhungen in Wirtschaftssektoren mit sehr hohem Frauenanteil wie beispielsweise im Gesundheitswesen, in der 
Langzeitpflege und im Gastgewerbe sicherzustellen. Zu diesem Zweck sollte die Europäische Kommission strategi-
sche Partnerschaften zwischen Behörden und den Sozialpartnern in diesen Sektoren vorschlagen. Zudem sollte sie 
die Entwicklung geschlechtsneutraler Tätigkeits- und Einstufungskriterien unterstützen, die dazu beitragen, gerechte 
Angemessenheitskriterien für die Entlohnung von Arbeitskräften entsprechend ihrer Beschäftigungsprofile zu ent-
wickeln. Darüber hinaus sollten den Mitgliedsstaaten Leitfäden für den Einsatz wirksamer Maßnahmen – wie z. B. die 

332 Equinet, das Europäische Netzwerk der Gleichstellungsstellen, bietet einen Überblick über die aktuelle nationale Praxis auf seiner Website https://equineteurope.org/ 
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Blockaden in den Verhandlungen über die Richt-
linie�zu�‚Frauen�in�Aufsichtsräten‘�lösen�

Um die Arbeitsmarktsituation der Frauen zu verbessern, ist eine faire Vertretung von Frauen in Führungs- und Ent-
scheidungspositionen in Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Obwohl dieser Grundsatz seit langem 
weithin akzeptiert ist, haben die EU-Mitgliedsstaaten bisher keine Einigung erzielt, um einen entsprechenden Vor-
schlag der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2012 anzunehmen und umzusetzen. Um diesen inakzeptablen 
Stillstand im Europäischen Rat zu überwinden, sollte sich die Europäische Kommission intensiv dafür einsetzen, 
Blockaden zwischen den Mitgliedsstaaten zu lösen. In diesem Zusammenhang sollte ihr Ziel darin bestehen, Unter-
stützung für die Annahme des Richtlinienentwurfs ‚Frauen in Aufsichtsräten‘ in der vom Europäischen Parlament 
geänderten Fassung zu mobilisieren. Damit würde sichergestellt, dass börsennotierte und öffentliche Unternehmen 
verpflichtet wären, nach einer Übergangsfrist einen Frauenanteil von mindestens 40% in Aufsichtsräten sicherzustel-
len. Wie vom Parlament vorgeschlagen, könnte die rechtlich bindende Geschlechterquote auf 33% gesenkt werden, 
wenn sich Unternehmen zu einer Neubesetzung von Aufsichtsrat und Vorstand verpflichten. Ebenso wie vom Euro-
päischen Parlament vorgeschlagen, sollten Unternehmen, die diese Verpflichtungen nicht einhalten, nicht nur mit 
Geldbußen belegt, sondern auch von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. 

Quoten�für�die�Vertretung�von�Frauen�in�öffentli-
chen Ämtern verabschieden 

Angesichts der Vielzahl der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen, denen sich die Politik 
in den nächsten Jahrzehnten stellen muss, und angesichts der Tatsache, dass solche Maßnahmen unweigerlich zu 
einem grundlegenden Wandel unserer Gesellschaften führen werden, ist die Vertretung von Frauen in öffentlichen 
Entscheidungsgremien, d. h. Regierungen und Parlamenten, von entscheidender Bedeutung. Nur so kann verhindert 
werden, dass notwendig werdende Weichenstellungen die systemischen Ungleichheiten verstärken, unter denen 
Frauen bereits heute leiden. Das Europäische Parlament sollte in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion wahrnehmen. 
Die EU-Mitgliedsstaaten, von denen nur sieben in ihren nationalen Regelungen zu den Modalitäten der Europawahlen 
eine verbindliche Geschlechterquote eingeführt haben, sollten daher im Vorfeld der nächsten Europawahlen,333 ver-
bindliche Quotenvorgaben für paritätische Wahllisten einführen. 

Anwendung von spezifischen Sozialklauseln im öffentlichen Beschaffungswesen – zur Verfügung gestellt werden, 
um einen Aufwärtsdruck auf die Löhne in Sektoren mit hohem Frauenanteil auszuüben. 

333 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509980/IPOL-FEMM_ET%282014%29509980_EN.pdf 
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Die bedauerliche Tatsache, dass Krisenzeiten dazu neigen, geschlechtsspezifische Gewalt, insbesondere sexuelle und 
häusliche Gewalt, zu verschärfen, wurde durch die aktuelle Pandemie leider bestätigt.335 Gewalt gegen Frauen ist 
jedoch keine Naturgegebenheit, die einfach hingenommen werden sollte, sondern ein Produkt gesellschaftlicher 
Zustände und Machtverhältnisse, die verändert werden können. Die Istanbul-Konvention des Europarats beschreibt 
daher ein umfassendes Paket von Maßnahmen, das sicherstellen soll, dass Frauen in Fällen von Gewalt nicht nur 
geschützt und Täter strafrechtlich verfolgt werden. Die Konvention verpflichtet die teilnehmenden Regierungen 
auch, Strategien zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen zu entwickeln und politische und institutionelle Kapazi-
täten aufzubauen, um die Situation von Frauen in der Gesellschaft allgemein zu verbessern. Derzeit haben jedoch nur 
21 von 27 EU-Mitgliedsstaaten die Konvention ratifiziert, während die polnische Regierung, die derzeit zu den Unter-
zeichnern der Konvention gehört, ihre Absicht bekundet hat, aus dem Übereinkommen auszusteigen. 

Infolgedessen kommt in der Europäischen Union, trotz ihrer gesetzgeberischen Kompetenz in Fragen der Gleichstel-
lung und des Grundrechteschutzes, kein wirksamer und einheitlicher Rahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen zur Anwendung. Um dies zu beheben, sollte die Kommission Legislativvorschläge vorlegen, die die Bestim-
mungen und Ziele der Istanbul-Konvention in EU-Recht umsetzen und somit sicherstellen, dass die Mitgliedsstaaten 
unabhängig von ihrem formellen Beitritt zur Europarats-Konvention an deren Vorgaben gebunden sind. Dies sollte 
auch dazu führen, dass geschlechtsspezifische Gewalt auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 1 AEUV in den Katalog 
von sog. EU-Verbrechen aufgenommen wird, sodass in der gesamten EU eine einheitliche Definition von Straftatbe-
ständen und Mindestanforderungen für in diesem Zusammenhang anzuwendende Sanktionen angewendet werden. 

Umsetzung der Istanbul-Konvention des Europa-
rats in EU-Recht 

Gender� Mainstreaming� und� geschlechtsspezifi-
sche Folgenabschätzungen systematisch nutzen 

Um die geschlechtsspezifische Sensibilität der EU-Politik und der EU-Ausgaben weiter zu verbessern, sollte die 
Europäische Kommission systematische geschlechtsspezifische Folgenabschätzungen in alle ihre Politik- und Legis-
lativvorschläge aufnehmen. Die ICSE begrüßt, dass die Interinstitutionelle Vereinbarung, die von den EU-Institutionen 
zusammen mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 vereinbart wurde, vorsieht, dass das Gender Mainstrea-
ming – auch durch eine verstärkte Prüfung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen in Folgenabschätzungen und 
Bewertungen – Teil der Verfahrensregeln für den europäischen Gesetzgebungsprozess werden soll. Darüber hinaus ist 
vorgesehen, dass die Kommission bis zum 1. Januar 2023 eine Methodik zur Bewertung der geschlechtsspezifischen 
Auswirkungen bestimmter zentral verwalteter Programme einführt und prüft, ob diese für den restlichen Zeitraum 
des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 auch auf andere Programme ausgeweitet werden kann. Zukünftig soll-
ten solche Bewertungen in einem frühen Stadium aller politischen Entscheidungsfindungsprozesses vorgenommen 
werden und deren Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden, damit die gesetzgebenden Organe der EU ihre Ergeb-
nisse von Beginn des Gesetzgebungsverfahrens an berücksichtigen können.

Aus Sicht der ICSE ist eine konsequente Umsetzung des Gender Mainstreaming in der EU-Politik von entscheidender 
Bedeutung, um Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt in Europa zu verwirklichen. In diesem Zusammenhang sei 
darauf hingewiesen, dass die Europäische Kommission längst über Instrumente zur Bewertung der geschlechtsspezi-
fischen Auswirkungen von Politikvorschlägen verfügt, diese Methoden bislang jedoch nicht konsequent anwendet334 
Gleichzeitig wird jeder Kommissionsvorschlag längst hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU und des Verwaltungsaufwands, den er für kleine und mittelständische Unternehmen verursacht, bewertet. 

334 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/when-use-gender-impact-assessment
335 European�Gender�Equality�Institute�(2021):�The�COVID-19�pandemic�and�intimate�partner�violence�against�women�in�the�EU,�Luxembourg:�Publications�Office�of�the�European�Union
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Sexuelle� und� reproduktive� Rechte� ‚krisenfest‘�
machen 

Die COVID-19-Pandemie hat die Fähigkeit von Frauen stark beeinträchtigt, ihre sexuellen und reproduktiven Gesund-
heitsrechte (SRGR) auszuüben, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu entsprechenden Unterstützungsdiensten. 
Die Pandemie hat damit die mangelnde Krisenfestigkeit der Dienste und Infrastrukturen aufgedeckt, die notwendig 
sind, um diese Rechte mit Leben zu füllen. Das hat das Leiden vieler Frauen in einer Zeit von ohnehin großer Not 
noch verstärkt. Die Europäische Kommission sollte zusammen mit ihren zuständigen Agenturen die SRGR-Situation 
angesichts der Pandemie sorgfältig bewerten und den Mitgliedsstaaten gezielte Leitfäden an die Hand geben, damit 
rasche Verbesserungen vorgenommen werden können, um eine Wiederholung der aktuellen Zuspitzung künftig zu 
vermeiden. 

Eine�effektive�Umsetzung�der�LGBTIQ-Gleichstel-
lungsstrategie der EU gewährleisten 

Mit ihrer allerersten LGTBIQ-Gleichstellungsstrategie hat sich die Europäische Kommission verpflichtet, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Gleichstellung und Nichtdiskriminierung von LGBTIQ+-Personen zu gewährleisten. 
Ziel der Strategie ist es, Handlungsbedarfe zur Förderung von Gleichstellung und Nichtdiskriminierung zu ermitteln. 
Solche Bedarfe werden beispielsweise in Bezug auf die Stärkung der Eltern- und Adoptionsrechte für gleichge-
schlechtliche Paare, das Verbot von Konversionstherapien, und die Umsetzung des Prinzips der rechtlichen Definition 
des Geschlechts erkannt, um intersexuellen Menschen das Ausleben ihrer Geschlechtsidentität zu ermöglichen. 

Um das unbestrittene Potenzial diese Kommissionvorschläge voll auszuschöpfen, ist die richtige Wahl der Umset-
zungsinstrumente entscheidend. Während die Festlegung von Aktionsplänen und Kooperationsmechanismen sowie 
der Austausch bewährter Verfahren sicherlich einen wichtigen Beitrag zum Wandel gesellschaftlicher Einstellungen 
leisten können, erfordert die Schaffung einer soliden Grundlage für die Gleichstellung von LGBTIQ+-Personen auch 
den Einsatz von rechtlich verbindlichen Instrumenten, bei dem die Kommission jedoch zu zögern scheint. Die Euro-
päische Kommission sollte sich nicht von den jüngsten Angriffen auf LGBTIQ+-Rechte durch die Regierungen einiger 
weniger Mitgliedsstaaten einschüchtern lassen und umfassende Gesetzesvorschläge erarbeiten, um sicherzustellen, 
dass gleiche Rechte für LGBTIQ+-Menschen in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens in ganz Europa 
Wirklichkeit werden können. 
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Das Amt eines europäischen Koordinators für die 
Belange�von�Menschen�mit�Behinderung�schaffen�

Obwohl die EU-Gesetzgebung und internationale Menschenrechtsvereinbarungen wie das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erhebliche Anstrengungen zur Wahrung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen leisten konnten, bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen in 
Bezug auf ihre wirksame Umsetzung. Mit ihrer ‚Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-
2030‘,336 hat die Europäische Kommission wichtige Vorschläge zur Entwicklung entsprechender Rechtsbehelfe 
gemacht. Um die Wirksamkeit der damit verbundenen Maßnahmen zu stärken, sollte die Europäische Kommission 
ferner die Einrichtung des Amtes eines EU-Koordinators für Behinderte erwägen. Ausgestattet mit einem ähnlichen 
Mandat wie der EU-Anti-Rassismus-Koordinator, sollte dieses Amt der Aufgabe nachkommen, der Kommission spezi-
fische Anliegen zu übermitteln und mit den Mitgliedsstaaten, dem Europäischen Parlament, der Zivilgesellschaft und 
der Wissenschaft zusammen zu arbeiten, um die politische Sichtbarkeit der Anliegen von Menschen mit Behinderun-
gen zu vergrößern. Schließlich sollte sich das Amt mit anderen Kommissionsdienststellen zusammenschließen, um 
die diesbezüglichen Politiken der Kommission, insbesondere die Strategie 2021-2030, umzusetzen. 

Ein einheitliches und faires System für die legale 
Arbeitsmigration�schaffen�

Derzeit ist der Rechtsrahmen für die Arbeitsmigration in der Europäischen Union stark fragmentiert, sodass bran-
chenspezifische, nationale und europäische Bestimmungen unkoordiniert nebeneinander bestehen. Dieses System 
ermöglicht weder ein systematisches und ganzheitliches Migrationsmanagement, um dem offensichtlichen Bedarf 
an Arbeitskräften in Europa gerecht zu werden, noch bietet es die erforderliche Transparenz und Rechtssicherheit, um 
zu verhindern, dass sich Drittstaatsangehörige für irreguläre, ausbeuterische und gefährliche Formen der Migration 
entscheiden. Mit der jüngsten Einigung über die Überarbeitung der EU-Blue-Card-Richtlinie haben das Europäische 
Parlament und der Rat einen ersten Schritt in Richtung eines gerechteren und einheitlicheren Systems gemacht, das 
sowohl für Europa als auch für Einwanderungswillige funktionieren kann. Da die Blue-Card-Richtlinie jedoch haupt-
sächlich für Angehörige von Berufsgruppen und Branchen mit hohem Lohnniveau gilt, sind weitere Anstrengungen 
erforderlich, um eine umfassende Überarbeitung des EU-Rechtsrahmen für die Arbeitsmigration, auch in Sektoren 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen, zu erreichen. 

Die ICSE empfiehlt daher vollständig harmonisierte Bestimmungen in Bezug auf Antragsverfahren, Zulassungs- und 
Ablehnungsgründe, Verfahrensgarantien, Gleichbehandlungsbestimmungen, Zugang zum Arbeitsmarkt und Ver-
fahren zur Familienzusammenführung im gesamten EU-Recht im Bereich der Arbeitsmigration. Darüber hinaus sollte 
als zentrales Element einer transparenteren und effektiveren Arbeitsmigration ein EU-Talentpool geschaffen werden, 
also eine Online-Plattform, um Beschäftigungsangebote in allen Segmenten des EU-Arbeitsmarktes mit Drittstaats-
angehörigen mit den erforderlichen Fähigkeiten zusammenzuführen. Die Einführung eines solchen Talentpools sollte 
begleitet werden von Bemühungen um eine schnellere Anerkennung von Bildungsabschlüssen und Qualifikationen 
sowie durch eine aktive Zusammenarbeit zwischen EU-Regierungen und Drittstaaten, um Vertrauen und Akzeptanz 
aufzubauen. 

336 Der Text der Strategie ist abrufbar unter: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes 
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Lokale� Gemeinschaften� bei� der� Integration� von�
Migranten�und�Geflüchteten�unterstützen�

Die Aufnahme von Migranten und Geflüchteten erfolgt nicht auf der Ebene der Zentralregierung, sondern in den 
Kommunen, in denen sie sich ansiedeln. Daher wird der Erfolg der Integration auf dieser Ebene bestimmt. Und auf 
dieser Ebene wird Unterstützung benötigt, damit sichergestellt werden kann, dass Vielfalt mit Gleichberechtigung 
einhergeht. Gezielte Maßnahmen zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften bei der Unterbringung und Integration 
von Migranten und Flüchtlingen sollten daher eine zentrale Säule der künftigen Politik sein. 

Im Rahmen der Verhandlungen über den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) konnten die progressi-
ven politischen Kräfte im Europäischen Parlament einen ersten wichtigen Sieg erringen, indem eine Zweckbindung 
eines Teils der Gesamtmittel für Maßnahmen auf kommunaler Ebene durchgesetzt wurde. Darüber hinaus ent-
hält der Fonds, der einen partnerschaftlichen Ansatz verfolgt, um eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft zu 
ermöglichen, wichtige Elemente eines stärker kollaborativen und integrativen Ansatzes, der für den Erfolg von Auf-
nahme- und Integrationsmaßnahmen und der Migrationspolitik im Allgemeinen von entscheidender Bedeutung ist. 
In Zukunft sollten progressive Kräfte in Politik und Zivilgesellschaft Möglichkeiten erwägen, solche Elemente weiter 
zu stärken und somit die Vorteile von Migration und Vielfalt für die lokalen Gemeinschaften spürbar zu machen. Zu 
diesem Zweck sollten Vorschläge für zusätzliche europäische Finanzierungsinstrumente erwogen werden, um Inves-
titionen in Regionen und Gemeinden zu finanzieren, die über ihre gesetzlichen Verpflichtungen bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen hinausgehen, beispielsweise zur Finanzierung von kommunalen Dienstleistungen, Infrastrukturen 
und Einrichtungen.337 

Rechtsstaatlichkeit verteidigen 

Trotz der zahlreichen Beispiele in den letzten Jahren, in denen EU-Mitgliedsstaaten niederträchtige Angriffe auf zent-
rale Säulen der Rechtsstaatlichkeit verübten, etwa durch Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz oder durch Angriffe 
auf unabhängige Medien, bleibt die Europäische Kommission zu vorsichtig, wenn es darum geht, nationale Regierun-
gen für solch eklatante Verletzungen der in den EU-Verträgen verankerten Werte zur Rechenschaft zu ziehen. Mit den 
Verfahren nach Art. 7 AEUV und der neu eingeführten Rechtsstaatlichkeits-Konditionalität im aktuellen Mehrjährigen 
Finanzrahmen der EU, die die Aussetzung von EU-Mitteln vorsieht, wenn ihre ordnungsgemäße Verwendung auf-
grund von Rechtsstaatlichkeitsmängeln in den begünstigten Mitgliedsstaaten nicht garantiert werden kann, verfügt 
die Europäische Kommission jedoch über wirksame Mittel solche Verstöße zu ahnden. 

Wie vom Europäischen Parlament bei zahlreichen Gelegenheiten gefordert, sollte die Kommission die Anwendung 
solcher Verfahren nicht mehr als letztes Mittel betrachten und stattdessen dazu übergehen, sie offensiv einzusetzen. 
Ein weniger passiver Ansatz würde nicht nur der entscheidenden Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit für Gleichheit 
und Gerechtigkeit in Europa hervorheben, sondern auch dazu beitragen, den Druck auf die Mitgliedsstaaten zu erhö-
hen. Die Einführung eines jährlichen Berichterstattungsverfahrens zur Rechtsstaatlichkeit unter der Verantwortung 
des EU-Justizkommissars ist in dieser Hinsicht ein begrüßenswerter erster Schritt, muss jedoch durch den konse-
quenten Einsatz der anderen verfügbaren Instrumente in diesem Bereich ergänzt werden. 

337 Schwan, G. (2016): Europäische Flüchtlingsintegration als gemeinsame kommunale Entwicklung, verfügbar unter:  
https://www.governance-platform.org/wp-content/uploads/2017/03/HVGP_Europ.-Fl%C3%BCchtlingspolitik-DE_20170316.pdf 
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Einführung eines europäischen Statuts für unab-
hängige�Organisationen�der�Zivilgesellschaft�

Angesichts der Konjunktur des Konzepts der ‚illiberalen Demokratie‘ und des damit verbundenen Drucks auf die 
Freiheit und Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft in Teilen der Europäischen Union, sollte die Europäische Kommis-
sion einen Legislativvorschlag zur Schaffung eines einheitlichen EU-Statuts für unabhängige zivilgesellschaftliche 
Organisationen vorlegen. Dieser Rechtsakt sollte gewährleisten, dass in allen EU-Mitgliedstaaten die Gründung von 
Nichtregierungsorganisationen ermöglicht wird, deren Zweck und beabsichtigte Formen des bürgerschaftlichen 
Engagements in klarer Übereinstimmung mit der Europäischen Grundrechtecharta stehen, und zwar nach Krite-
rien, die nicht von der Rechtsordnung des Mitgliedstaats der Niederlassung abhängen. Darüber hinaus sollte der 
EU-Rahmen sicherstellen, dass die unter das Statut fallenden Organisationen als gemeinnützige Organisationen 
anerkannt werden und Spendenbescheinigungen ausstellen können, auch an Spender mit Sitz in einem anderen 
EU-Mitgliedsstaat. Die endgültige Entscheidung darüber, ob eine Organisation gegen das europäische Statut für 
zivilgesellschaftliche Organisationen verstößt, sollte letztendlich dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof 
überlassen werden, der in dieser Hinsicht als letzte Instanz fungieren sollte. 

Einrichtung einer eigenständigen Gleichstellungs-
formation im Rat 

Anders als in der Europäischen Kommission und im Europäischen Parlament, wo mit dem parlamentarischen Aus-
schuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter und der EU-Kommissarin für Gleichstellung 
spezifische Strukturen für die Gleichstellungspolitik existieren, fehlt dem Rat eine solche spezialisierte Struktur. 
Dementsprechend werden Maßnahmen und Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Gleichstellungspolitik meist 
in sektoralen Ratsformationen wie dem Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz 
(EPSCO) erörtert. Diese Praxis spiegelt den horizontalen Querschnittscharakter der Gleichstellungspolitik nicht ange-
messen wider. Um dies zu beheben, sollte die interne Organisation des Europäischen Rates reformiert werden, um 
eine spezielle Gleichstellungsformation als Spiegelbild der entsprechenden Strukturen im Europäischen Parlament 
und in der Kommission einzurichten. 





Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Berichts kämpft die Welt weiterhin mit 
einer globalen Pandemie von beispiellosem 
Ausmaß, bei der bereits über drei Millionen 
Menschen getötet und mehr als 100 Millionen 
infiziert wurden. Trotz der Verfügbarkeit von 
Impfstoffen bleibt die Zukunft ungewiss, da 
das Virus weiter mutiert und die Produktion 
von Impfstoffen und ihre globale Verteilung 
nach wie vor von Herausforderungen und 
Unsicherheiten geprägt sind. Immer mehr 
zeigt sich, dass die Pandemie erst überwunden 
werden kann, wenn die Verfügbarkeit von 
Impfstoffen weltweit sichergestellt ist.
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Zusammenfassung 

Ein Blick aus der Vogelperspektive auf die globale 
politische�Landschaft� von�heute� zeigt� nicht� etwa� eine�
dynamische globale Transformation hin zu mehr 
Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt, sondern 
vielmehr eine Transitzone, in der Wandel in bestimm-
ten Bereichen voranschreitet, während andere 
unberührt bleiben. Einen Plan dafür, wie die globale 
Gesellschaft� aus� dieser� Transitzone� herausgeführt�
werden kann, sucht man vergeblich. 

Vor diesem Hintergrund der globalen politischen 
Instabilität hat die Pandemie ein neues Licht auf 
die ökologischen und sozialen Folgen eines Welt-
wirtschaftssystems� geworfen,� in� dem� Wohlstand�
gleichbedeutend ist mit kurzfristig orientiertem Wirt-
schaftswachstum� statt� mit� nachhaltigem� sozialem�
Zusammenhalt. Und sie hat eines deutlicher denn je 
gemacht: Die Milliarden menschlicher Schicksale auf 
unserem Planeten sind heute enger miteinander ver-
flochten�als�jemals�zuvor.�

Die� durch� die� Pandemie� verursachten� wirtschaftli-
chen�und�gesellschaftlichen�Schäden�sind�selbst�in�den�
reichsten Teilen der Welt weitreichend und nur mit 
Mühe�zu�verkraften.�In�weniger�entwickelten�Ländern�
sind sie verheerend, und es wird viele Jahre dauern, 
sie zu überwinden. Dies bedeutet einen herben Rück-
schlag für die Agenda für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen, die in den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung� Ausdruck� findet.� Viele� der� Fortschritte,�
die seit ihrer Formulierung im Jahr 2015 erzielt wurden, 
sind nun zunichte gemacht. 

Die�Pandemie�hat�eine�Welt�getroffen,�die�sich�in�einer�
globalen Metakrise verfangen hat, in der der Klima-
wandel, der fortschreitende Verlust von Biodiversität, 
tief� verwurzelte� Armut� und� klaffende� Ungleichheiten�
in zunehmendem Maße zusammenwirken. Um diese 
Metakrise aufzulösen, braucht es eine neue Generation 
von aufeinander abgestimmten politischen Ansätzen 
und Maßnahmen – insbesondere entlang der Schnitt-
stelle zwischen Mensch und Umwelt. Ihr Ziel muss es 
sein, die grundlegende Logik des vorherrschenden 
Wirtschaftsmodells� neu� zu� kalibrieren,� vom� nicht�
nachhaltigen Nachkriegsrezept des ‚Wachstum = Fort-
schritt‘�hin�zu�einem�neuen�Ansatz,�das�nachhaltigen�
sozialen Zusammenhalt hervorbringt. 

Im globalen Streben nach nachhaltigem sozialem 
Zusammenhalt wird es entscheidend auf die Führungs-
rolle der EU ankommen. Ihre (positiven wie negativen) 
Erkenntnisse und Erfahrungen bei der internen Ausei-
nandersetzung mit Problemen und Krisen, die sowohl 
die europäische und globale Politik gleichermaßen vor 
Herausforderungen stellen, wie etwa der Klimawandel 
und wachsende Ungleichheiten, sind unerlässlich, um 
globale Lösungsansätze zum Erfolg zu führen. 

Die Herausforderungen, denen sich ein solcher grund-
legender politischer Wandel auf globaler Ebene stellen 
muss, sind zahlreich. So wird es darauf ankommen, 
Solidarität in der Bewältigung der globalen Pandemie 
zu fördern, den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen neuen Schwung zu verleihen, 
den Kampf für das 1,5°-Klimaziel voranzubringen und 
einen globalen Green Deal zu entwickeln. Zur Errei-
chung dieser Ziele ist es zwingend notwendig, einen 
neuen�globalen�Gesellschaftsvertrag�zu�schließen,�die�
Tätigkeiten globaler Konzerne in einen regelbasier-
ten Rahmen einzubetten, ein wirklich nachhaltiges 
Welthandelssystem zu strukturieren und die Entwick-
lungszusammenarbeit zu einem starken Hebel für 
nachhaltige Entwicklung zu machen. 

»Die Pandemie hat eine Welt ge-
troffen, die sich in einer globa-
len Metakrise verfangen hat.«
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7.1.  Was steht auf dem 
Spiel? 

Zum� Zeitpunkt� der� Veröffentlichung� dieses� Berichts�
kämpft� die�Welt� weiterhin�mit� einer� globalen� Pande-
mie von beispiellosem Ausmaß, bei der bereits über 
drei Millionen Menschen getötet und mehr als 100 Mil-
lionen� infiziert� wurden.� Trotz� der� Verfügbarkeit� von�
Impfstoffen�bleibt�die�Zukunft�ungewiss,�da�das�Virus�
weiter�mutiert�und�die�Produktion�von�Impfstoffen�und�
ihre globale Verteilung nach wie vor von Herausforde-
rungen und Unsicherheiten geprägt sind. Immer mehr 
zeigt sich, dass die Pandemie erst überwunden werden 
kann,�wenn�die�Verfügbarkeit�von�Impfstoffen�weltweit�
sichergestellt ist. Gerade in Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen bleibt der Zugang zu ausrei-
chenden�Mengen�an�Impfstoff�jedoch�schwierig.�Sollten�
größere Durchbrüche in Bezug auf die globale Vertei-
lungsgerechtigkeit� von� Impfstoffen�weiter� ausbleiben,�
droht sich die Pandemie ungestört fortzusetzen. 

Die durch die Pandemie verursachten vielfältigen wirt-
schaftlichen�und�gesellschaftlichen�Schäden�sind�selbst�
in den reichsten Teilen der Welt sehr weitreichend. In 
weniger wohlhabenden Ländern und Weltregionen 
sind sie bereits verheerend. In jedem Fall wird es viele 
Jahre dauern, sie zu überwinden. Auch für die nachhal-
tige Entwicklungsagenda, die durch die Nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen verkörpert 
wird, ist dies ein herber Rückschlag, da entscheidende 
Fortschritte, die seit ihrem Start im Jahr 2015 erzielt 
wurden, zu einem kritischen Zeitpunkt wieder zunich-
tegemacht werden. 

Die Pandemie ist eine globale Krise, die die kollektive 
Fähigkeit der Menschheit auf die Probe stellt, eine 
gemeinsame Bedrohung zu bekämpfen. Dabei ist vor 
allem aufgezeigt worden, wie schwach diese Fähigkeit 
ausgeprägt ist, was nicht zuletzt zu einer beispiellosen 
Verschärfung der extremen Armut in ärmeren Teilen 
der Welt geführt hat. Wo die Gesundheitssysteme 
bereits fragil waren, hat die Pandemie katastrophale 

Auswirkungen gehabt. Aber selbst vermeintlich solide 
Gesundheitssysteme in reicheren Ländern wurden 
an ihre Grenzen getrieben. Das Prinzip der globa-
len Solidarität kollidiert mit kurzsichtiger nationaler 
Selbsterhaltung in reichen Ländern, während die von 
den Vereinten Nationen geforderte globale Impf-
stoffgerechtigkeit� im� Keim� erstickt.� Hieraus� müssen�
dringend Lehren gezogen werden, um angesichts der 
zu erwartenden Krisen, die sich im Zusammenhang 
des Klimawandels materialisieren werden und deren 
Intensität�und�Häufigkeit�durchaus�zunehmen�könnte,�
ein größeres Maß an globaler Widerstandsfähigkeit 
und Schockresistenz zu erreichen. 

Die Pandemie hat ein neues Licht auf die globa-
len ökologischen und sozialen Auswirkungen eines 
Wirtschaftssystems� geworfen,� in� dem� Wohlstand�
gleichbedeutend ist mit kurzfristig orientiertem Wirt-
schaftswachstum�und�nicht�mit�dem�langfristigen�und�
nachhaltigen� Wohlergehen� der� Gesellschaft.� Und� sie�
hat eines deutlicher denn je gemacht: Die Milliarden 

» Die durch die 
Pandemie ver-
ursachten viel-
fältigen wirt-
schaftlichen 
und gesell-
schaftlichen 
Schäden sind 
selbst in den 
reichsten Teilen 
der Welt sehr 
weitreichend.«



266 

menschlicher Schicksale auf unserem Planeten sind 
enger�miteinander�verflochten�als�je�zuvor.�

7.2.  Die globale 
Metakrise 

Die multilaterale Ordnung der Nachkriegswelt, in der 
wir leben, baut insbesondere auf die 1945 unterzeich-
nete Charta der Vereinten Nationen auf, die gelobt, 
‚sozialen Fortschritt und bessere Lebensstandards in 
größerer�Freiheit‘�für�alle�Menschen�fördern�zu�wollen.�
Das� in� den� darauffolgenden� Jahrzehnten� entwickelte,�
zunehmend� globalisierte�Wirtschafts-� und� Finanzsys-
tem�sollte�den�dafür�notwendigen�Wohlstand�schaffen,�
befeuert durch einen immer freieren Handel und die 
schrittweise Liberalisierung der Kapitalströme. 

Allerdings� haben�wir� dieses� ‚gelobte� Land‘� nach�über�
sechs Jahrzehnten immer noch nicht erreicht. Tat-
sächlich� hat� die� wirtschaftliche� Globalisierung� trotz�
unbestreitbarer Vorteile unseren Planeten und unsere 
Menschheit mittlerweile über nachhaltige Grenzen 
hinaus in eine globale Metakrise mit permanenter und 
stärker werdender Intensität gedrängt.338 Ihre verschie-
denen Komponenten interagieren ständig und nähren 

sich gegenseitig. 

Die größte Krise von allen, der Klimawandel, wird 
unsere Fähigkeit, lebensbedrohlichen Gefahren durch 
kollektives Handeln zu begegnen, auf Jahrzehnte hinaus 
auf die Probe stellen. Bislang hat die vom Menschen 
verursachte globale Erwärmung bereits eine Erhöhung 
der weltweiten Durchschnittstemperaturen von zwi-
schen 0,8°C und 1,2°C über dem vorindustriellen Niveau 
erreicht.339�Die�Folge� sind�häufigere�Waldbrände,� län-
gere Dürreperioden in einigen Regionen sowie eine 
Zunahme der Anzahl, Dauer und Intensität tropischer 
Stürme. Sie alle belasten das Leben von Tieren und 
Menschen� in�den�betroffenen�Gebieten� stark,�wie�wir�
auf der ganzen Welt immer mehr beobachten können. 
Gletscher�sind�geschrumpft,�Eis�auf�Flüssen�und�Seen�
bricht� früher�auf,�die�Lebensräume�von�Pflanzen�und�
Tieren haben sich verschoben und Bäume blühen 
früher. Immer mehr der bereits vor langer Zeit von 
Wissenschaftlern� vorhergesagten� Auswirkungen� des�
Klimawandels werden nun zur bitteren Realität: Meer-
eisverlust, beschleunigter Meeresspiegelanstieg und 
längere, intensivere Hitzewellen und Stürme. 

Die Pandemie zeigt, dass die menschliche Gesundheit 
von der Gesundheit der uns umgebenden Umwelt und 
das menschliche Überleben vom Überleben der biolo-
gischen Vielfalt unseres Planeten abhängen.340 Immer 
klarer wird dabei, dass sich unser Lebenserhaltungssys-
tem,�die�Welt,�in�der�wir�leben,�im�Krisenmodus�befindet.�
Als Folge von Wechselwirkung mit dem Klimawandel und 
unter dem jahrzehntelangen und unerbittlichen Druck 

338 Eine�Erörterung�dieses�Konzepts�finden�die�Leser�in�der�Einführung�dieses�Berichts�
339 https://www.ipcc.ch/sr15/
340 https://news.un.org/en/story/2021/03/1088212

Klimawandel Biologische Vielfalt Armut Ungleichheit

ArbeitsmarktDemokratieMigration



durch den Menschen ist es um die globale Biodiversi-
tät schlechter bestellt als jemals zuvor. Die verfügbaren 
Daten sind schockierend. In Europa und Zentralasien 
sind nur 23% der Arten und 16% ihrer Lebensräume bei 
guter Gesundheit. In Nordamerika sind in den letzten 
50�Jahren�fast�drei�Milliarden�Vögel�und�30%�der�Pflan-
zenbestäuber verschwunden. In Lateinamerika sind seit 
1974 94% der Wildtierpopulation verschwunden, ins-
besondere aufgrund der unerbittlichen Abholzung und 
Entwaldung.341 Zusätzlich zu den ständigen Schäden, 
die seit Jahrzehnten durch menschliche Aktivitäten ver-
ursacht werden, trägt die andere große vom Menschen 
verursachte Umweltkatastrophe – der Klimawandel 
– in vielerlei Hinsicht zum Verlust der biologischen 
Vielfalt bei und beschleunigt ihren Rückgang weiter. 
Waldbrände in Australien in den Jahren 2019 und 2020 
haben fast drei Milliarden Tieren das Leben gekostet.342 
Eine aktuelle Studie343 hat ergeben, dass die Popula-
tionen von 92% aller endemischen Arten an Land und 
95% der im Meer lebenden Arten bei den derzeitigen 
Emissionswerten drastisch abnehmen oder sogar ver-
schwinden werden, was zu einer Erhöhung der globalen 
Durchschnittstemperaturen bis 2100 um 3°C beitragen 
wird. Die Vereinten Nationen erklärten kürzlich, die 
COVID-19-Pandemie habe bestätigt, dass die Mensch-
heit durch die Bedrohung der biologischen Vielfalt die 
Voraussetzungen für ihr eigenes Überleben untergräbt. 

Ein wesentliches Merkmal der anhaltenden globalen 
Sozialkrise, die Armut, bleibt trotz jahrzehntelanger 
erheblicher, aber unzureichender Fortschritte bei deren 

Bekämpfung, eine große Herausforderung. Nach wie vor 
lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung in Armut. 85% 
der Menschen auf unserem Planeten leben von weniger 
als 30 US-Dollar pro Tag, zwei Drittel von weniger als 10 
US-Dollar, und jeder zehnte Mensch von weniger als 1,90 
US-Dollar, d.h. in extremer Armut344 Tatsächlich war 
der große Erfolg der letzten Generation, dass die Welt 
schnelle Fortschritte gegen extreme Armut gemacht hat. 
Die Zahl der Menschen in extremer Armut ist von fast 1,9 
Milliarden im Jahr 1990 auf etwa 650 Millionen im Jahr 
2018 gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie haben 
diesen Abwärtstrend jedoch wieder umgekehrt, indem 
sie diese Zahl wieder um über 100 Millionen erhöht 
haben. 

Doch auch ohne die Pandemie und ihre Auswir-
kungen wäre die globale Armutskrise nicht einfach 
verschwunden. Aufgrund niedrigerer globaler Wirt-
schaftswachstumsraten,�die�im�Vergleich�zum�Zeitraum�
vor 2008 voraussichtlich niedrig bleiben werden, wird 
die extreme Armut bis 2030 bei rund 500 Millionen Men-
schen stagnieren, so eine Studie345 der Weltbank, die 
bereits vor der Pandemie vorgelegt wurde. Das nach-
haltige Entwicklungsziel 1 der Vereinten Nationen, die 
extreme Armut bis 2030 zu beenden, würde damit ver-
fehlt. Die Mehrheit der Ärmsten der Welt lebt heute in 
Volkswirtschaften,�die�sich�kaum�entwickeln�und�nicht�
wachsen, sodass sich gut eine halbe Milliarde Menschen 
darauf�einstellen�müssen,�dauerhaft�in�der�Armutsfalle�
gefangen zu bleiben. Bemerkenswert ist zudem, dass 
in diese Prognosen bislang lediglich höchst vorsichtige 

341 Living Planet Report WWF, 2020
342 op.cit.
343 https://earth.org/current-emissions-will-cause-biodiversity-collapse/
344 https://ourworldindata.org/extreme-poverty
345 https://ourworldindata.org/extreme-poverty https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf

» Die Pandemie hat ein neues Licht auf 
die globalen ökologischen und sozialen 
Auswirkungen eines Wirtschaftssystems 
geworfen, in dem Wohlstand gleichbe-
deutend ist mit kurzfristig orientiertem 
Wirtschaftswachstum und nicht mit 
dem langfristigen und nachhaltigen 
Wohlergehen der Gesellschaft.«
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Die globale Ungleichheit der Lebensbedingungen
zwischen den reichsten und ärmsten Ländern der Welt

Sterblichkeitsrate von 
Kindern unter fünf Jahren
(Daten für das Jahr 2017) 

12,7% Somalia

0,21% Island

Durchschnitt 
Weltweit
3,9%

60x

Lebenserwartung
(Daten für das Jahr 2017)

84,1 Jahre Japan

52 Jahre Sierra Leone

Durchschnitt 
Weltweit
72,2 Jahre

1.6x

Durchschnittliche Dauer 
der Schul- und Ausbildung
(in Jahren), die von Erwachsenen über 24 in Anspruch 
genommen werden konnten (Daten für das Jahr 2017)

14,1 Jahre Deutschland

1,5 Jahre Burkina Faso

Durchschnitt 
Weltweit
8,4 9.4x

Zu erwartende Dauer der 
Schul- und Ausbildung
für Kinder, die 2017 das Einschulungsalter 
erreichten

22,9 Jahre Australien

4,9 Jahre Süd Sudan

Durchschnitt 
Weltweit
12,7 Jahre 4.7x

Durchschnittseinkommen 
(pro Kopf BIP in Kaufkraftparitäten)
(Daten für das Jahr 2017) 

$116.936 Katar

$661 Zentralafrikanische 
Republik

Durchschnitt 
Weltweit
$15.469

$54.225 
USA

$57.410 
Schweden

172x

87x

Durchschnitt weltweit im 
Jahr 1800: 43%

Durchschnitt weltweit im Jahr 1800: 29 Durchschnitt weltweit im Jahr 1800: 
<1 Jahr

Durchschnitt weltweit im Jahr 1800: 
<1 Jahr

Durchschnitt weltweit im Jahr 1800: 
<$1.000

Erwartungen zu den Auswirkungen des Klimawandels 
eingegangen sind. Das lässt vermuten, dass eine Ver-
schärfung der globalen Metakrise, insbesondere im 
Bereich des Klimawandels, zu einem großen neuen 
und hartnäckigen Anstieg der extremen Armut führen 
könnte, einem Rückschritt weit über die 2018 erreichte 
650-Millionen-Marke hinaus. 

Trotz� ihrer� offensichtlichen� Aussagekraft� geben�
diese� Zahlen� allein� nur� bedingt� Auskunft� über� die�
Entbehrung� und� Verzweiflung,� die� mit� extremer�
Armut� für�die�Betroffenen�verbunden� sind.� ‚Extreme�
Armut‘� bedeutet� Hunger,� Wasser-� und� Ernährungs-
unsicherheit, fehlender Zugang zu den wesentlichsten 
Dienstleistungen� (Gesundheit,� Bildung,� Unterkunft,�
Energie) und Perspektivlosigkeit für hunderte Mil-
lionen Menschen, denen somit ihre grundlegenden 
Menschenrechte vorenthalten werden. 

Ein zweites Merkmal der globalen Sozialkrise sind die 
klaffenden� globalen� wirtschaftlichen� Ungleichhei-
ten. Sie führen trotz erheblicher Fortschritte in den 
letzten Jahrzehnten zu atemberaubenden globalen 
Unterschieden in den Lebensbedingungen und der 
Belastung durch verschiedene Formen von Prekarität 
(vgl. Kapitel 1). Formen der territorialen Ungerechtig-
keit sind dabei allgegenwärtig. So wird das individuelle 
Wohlergehen von Menschen in erster Linie davon 

bestimmt, wo sie geboren und aufgewachsen sind. 
Das durchschnittliche Einkommensgefälle in Bezug 
auf das Pro-Kopf-BIP zwischen den Ärmsten (Zent-
ralafrikanische Republik) und den Reichsten (Katar) 
wird durch den Faktor 172 beschrieben. Die Sterblich-
keitsrate von Kindern unter fünf Jahren divergiert 
zwischen Somalia und Island um den Faktor 60. Und 
während die durchschnittliche Lebenserwartung in 
Japan bei 84 Jahren liegt, liegt sie in Sierra Leone bei 
nicht mehr als 52.346 

Diese enormen Unterschiede in den Lebensbe-
dingungen gehen mit hohen Einkommens- und 
Vermögensungleichheiten einher. Obwohl die Ein-
kommensungleichheiten zwischen den Ländern der 
Welt in den letzten Jahrzehnten abgenommen haben, 
bleiben� sie� innerhalb� der� Gesellschaften� hoch.� Die�
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung beanspru-
chen, von Land zu Land unterschiedlich, zwischen 
30% und 70% des Gesamteinkommens für sich.347 
Die Ungleichheit ist noch höher, wenn statt Ein-
kommen die Verteilung von Vermögen in den Blick 
genommen� wird.� So� besitzt� die� ärmste� Hälfte� der�
Bevölkerung selbst in den egalitärsten Ländern der 
Welt wie Schweden fast nichts.348 Zwar ist der Einkom-
mensanteil der ärmsten 50% der Weltbevölkerung 
dank des Wachstums der Schwellenländer von 7% des 
gesamten Welteinkommens im Jahr 1980 auf rund 9% 

346 ourworldindata.org
347 World Inequality Database https://wid.world 
348 https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2020/11/17/global-inequalities-where-do-we-stand/ 



im Jahr 2020 deutlich gestiegen. Gleichzeitig ist der 
Anteil der reichsten zehn Prozent der Welt mit rund 
53% am globalen Einkommen jedoch stabil geblieben 
und der Anteil des reichsten Prozents von 17% auf 20% 
gestiegen. So wird deutlich, dass insbesondere die 
Mittelschicht, gerade in den entwickelten Volkswirt-
schaften� des� globalen� Nordens,� als� großer� Verlierer�
der Globalisierung gelten muss, was den zunehmen-
den Erfolg populistisch-nationalistischer politischer 
Kräfte�befeuert.349 

Das dritte Merkmal der globalen Sozialkrise tritt in 
den globalen Arbeitsmärkten zutage. Während multi-
nationale Unternehmen dank liberalisierter globaler 
Märkte Gewinne und Marktwert in die Höhe treiben 
konnten,� arbeitet� mehr� als� die� Hälfte� der� weltweiten�
Arbeitskräfte�in�informellen�Formen�der�Beschäftigung,�
häufig�unter�prekären�Bedingungen.� In�globalen�Liefer-
ketten�sind�94%�der�weltweiten�Belegschaft�ohne�Schutz�
und� ohne� gewerkschaftliche� Vertretung,� was� Ausbeu-
tung und Unterdrückung erleichtert. Die Internationale 
Arbeitsorganisation betrachtet schlechte Arbeitsbedin-
gungen als die größte globale Herausforderung für die 

Beschäftigung.� Ein�Großteil� der�weltweit� 3,3�Milliarden�
Beschäftigten�genießt�keine�ausreichende�wirtschaftliche�
Sicherheit und kaum Chancengleichheit. Darüber hinaus 
schlagen sich die Fortschritte beim weltweiten Abbau der 
Arbeitslosigkeit�nicht�in�einer�Verbesserung�der�Beschäfti-
gungsqualität nieder.350�Zudem�schafft�die�Weltwirtschaft�
mit� einer�niedrigen�Beschäftigungsquote�von�60%�nicht�
genügend Arbeitsplätze für die globale Bevölkerung. 
Fast 200 Millionen Menschen sind arbeitslos, viele davon 
in Ländern, in denen es keine soziale Absicherung gibt. 
Hinzu kommt, dass die Welt in den nächsten zehn Jahren 
mehr�als�600�Millionen�Arbeitsplätze�schaffen�muss,�um�
einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden und junge 
Menschen, die insbesondere in Afrika und Südasien in 
den Arbeitsmarkt eintreten,351 mit einer Perspektive aus-
zustatten. Dazu kommt hoher Anpassungsdruck, den die 
Weltwirtschaft� auf� Arbeitnehmerinnen� und� Arbeitneh-
mer ausübt, insbesondere aufgrund von Veränderungen 
wie der Einführung einer Reihe transformativer Techno-
logien und der Notwendigkeit der Dekarbonisierung des 
Wirtschaftskreislaufs.352 

349 op.cit.
350 https://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_671184/lang--de/index.htm 
351 https://www.worldbank.org/en/topic/labormarkets
352 In�einer�gemeinsamen�Erklärung�behaupten�der�Generalsekretär�der�OECD�und�der�Vorsitzende�des�Weltwirtschaftsforums,�dass�bis�2025�50%�der�derzeit�beschäftigten�Arbeitnehmer�umgeschult�

werden müssen, um den Anforderungen eines Arbeitsmarkts im Wandel gerecht zu werden (https://www.weforum.org/agenda/2021/01/shaping-a-new-labour-market-for-the-post-pandemic-economy/ )
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1995

Momentaufnahme der internationalen Migration

Millionen

2000 2005

70-742,7% 3,4%

3,6% 4,3%

4,8% 5,3%

5,5% 5,6%

7,5% 7,2%

8,8% 8,2%

10,0% 9,2%

11,0% 10,1%

11,2% 10,4%

10,1% 9,6%

7,1% 6,9%

4,3% 4,4%

3,4% 3,5%

3,3% 3,3%

2,8% 2,8%

65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

2010 2015 2019

2,8% 2,9%
3,2% 3,4% 3,4% 3,5%

174 Millionen
192 Millionen

221

Die Anzahl von Menschen mit Migrationsbiographie hat sich erhöht, während der Anteil dieser Gruppe 
an der Weltbevölkerung stabil geblieben ist

52% der Menschen mit Migrationsbiographie 
sind männlich, 48% sind weiblich

Die meisten Menschen, die in ein anderes Land einwandern, sind im Erwerbsalter (20-64 Jahre)

Millionen
249 Millionen

258 Millionen
272



Regionale� und� lokale� bewaffnete� Konflikte,� extreme�
Armut, hohe Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit 
sowie der Klimawandel gehören zu den vielfältigen 
Ursachen, die weltweit viele Menschen dazu bringen, 
ihre�Heimat�in�der�Hoffnung�auf�eine�bessere�Zukunft�
zu verlassen. Da sich Migrationsbewegungen nach 
wie vor innerhalb eines unzulänglich regulierten poli-
tischen Rahmens entwickeln, neigen sie dazu, sich 
zu humanitären Krisen zu entwickeln. Aktuell gelten 
beinahe 300 Millionen Menschen als internationale 
Migranten, fast 4% der Weltbevölkerung. Etwa die 
Hälfte� davon� gelten� als� sog.� Wirtschaftsmigranten,�
10%� als� Geflüchtete.� Rund� 70� Millionen� Menschen�
leben� aufgrund� von� Verfolgung,� Konflikten,� Gewalt,�
Menschenrechtsverletzungen oder aus anderen Grün-
den nicht mehr in ihrem Geburtsland und gelten als 
Vertriebene. Die Zahlen steigen mit der Zunahme der 
Weltbevölkerung weiter an. Seit 2000 hat sich die Zahl 
der Migranten weltweit fast verdoppelt. Nach Anga-
ben der Internationalen Organisation für Migration353 
(IOM) verloren seit 2013 über 30.000 Migrantinnen und 
Migranten ihr Leben beim Versuch, andere Länder 
zu� erreichen� –� mehr� als� die� Hälfte� davon� im� Mittel-
meer beim Versuch, nach Europa zu gelangen. In der 
gleichen Zeitspanne starben fast 2000 Migranten ent-
lang der US-mexikanischen Grenze. Zusätzlich zu den 
traditionellen Migrationsfaktoren wird auch der Kli-
mawandel die Migrationszahlen in ungekannte Höhen 
treiben, wenn die Erderwärmung über die im Klima-
abkommen von Paris festgelegten Grenzwerte hinaus 
ansteigt. Tatsächlich hat bereits eine erhebliche kli-
mabedingte Migration aus Regionen wie Südostasien 
und der afrikanischen Sahelzone eingesetzt. Sollte 
die Klimamigration sich weiter ausweiten, würde dies 
einer umfassenden Veränderung der Struktur der Welt-
bevölkerung gleichkommen, auf die – zumindest zum 
jetzigen Zeitpunkt – niemand vorbereitet ist.354

Jenseits dieser ökologischen, menschlichen und sozia-
len Krisen muss die Welt mit einer Doppelkrise der 
globalen Ordnungspolitik und der Demokratie fertig 
werden. Anders als die Bürgerinnen und Bürger in 
demokratischen Staaten vielleicht denken, lebt weniger 
als jeder zehnte Mensch auf der Welt in einer funktio-
nierenden Demokratie,355 die, laut des Demokratieindex 
im Jahr 2020, in nur 23 Ländern existiert. Weitere 52 
Länder�gelten�als�‚defekte�Demokratien‘.356 Mehr als die 
Hälfte�der�Nationen�der�Welt,� die� etwa� 40%�der�Welt-
bevölkerung ausmachen, werden entweder als hybride 

oder� autoritäre� Regime� eingestuft.� Selbst� in� Staaten,�
die� als� vollwertige�Demokratien� eingestuft� sind,�wird�
erheblicher Reformbedarf im Zusammenhang mit 
Fragen der Legitimität der politischen Repräsentation, 
der demokratischen Partizipation der Bürgerinnen und 
Bürger, der Transparenz von politischen Prozessen 
und der Unabhängigkeit und der Rolle der Zivilgesell-
schaft� festgestellt.357� Darüber� hinaus� verschärft� der�
Erfolg populistischer und nationalistischer politi-
scher Parteien in einer Reihe von (vollständigen oder 
defekten) demokratischen Staaten auf der ganzen 
Welt, auch in der EU, diese Krise der Demokratie. Die 
Widersprüchlichkeiten und Inkompatibilitäten der auf 
nationalstaatlicher Ebene organisierten politischen 
Prozessen tragen zur Krise der globalen Ordnungs-
politik bei. Diese Krise, die aus dem Kalten Krieg 
hervorgegangen und auch geopolitischer Natur ist, 
bleibt somit bis heute ungelöst. Als Folge hieraus blei-
ben globale politische Krisen zumeist ungelöst und 
verschärfen sich. 

Warum ist es so schwierig, die unterschiedlichen 
Dimensionen dieser globalen Metakrise einzeln anzu-
gehen? Die Ursachen hierfür liegen tiefer als lediglich 
in den zuvor beschriebenen Schwachstellen der globa-
len Ordnungspolitik und ihrer Institutionen. Auch der 
Hinweis�auf�sicherlich�bestehende�und�von�Profiteuren�
des aktuellen Systems getragene Widerstände reichen 
hierfür nicht aus. 

• Die permanenten Wechselwirkungen zwischen 
diesen miteinander verbundenen Krisen schrän-
ken die Wirksamkeit der zum Tragen kommenden 
Lösungsversuche ein, da diese auf punktuellen 
und nicht auf ganzheitlichen Ansätzen aufbauen, 
und daher die systemischen Ursachen dieser 
Krisen verkennen. Die Politik fängt gerade erst 
an, diese Wechselbeziehungen und Interaktionen 
zu erkennen. Das wird beispielsweise am Beispiel 
der globalen Klimapolitik deutlich. Insbesondere 
die UNO versucht, nationale Regierungen zu mehr 
Aufmerksamkeit für sog. naturbasierte Lösun-
gen zu bewegen, um gleichzeitig die Klima- und 
die Biodiversitätskrise zu bewältigen. Auch im 
Zusammenhang mit Fragen der Migration wird 
dies immer deutlicher, insofern als ihre zukünf-
tige Entwicklung und Steuerung zunehmend vom 
Erfolg einer ortsbezogenen Anpassungs- und Resi-
lienzpolitik im von der Umweltkrise gefährdeten 

353 Das Internationale Amt für Migration hat begonnen, die Zahl der Menschen zu verfolgen, die auf den Migrationsrouten weltweit starben, nachdem im Jahr 2013 zwei Boote in der Nähe der italieni-
schen Insel Lampedusa sanken und dabei Hunderte Menschen umkamen. 

354 Eine�aufschlussreiche�Diskussion�zu�diesem�Thema�finden�Sie�unter�https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html�
355 Democracy Index by the Economist Intelligence Unit, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
356 Die�EIU�definiert�„fehlerhafte�Demokratien“�als�Nationen,�in�denen�Wahlen�fair�und�frei�sind�und�grundlegende�bürgerliche�Freiheiten�geachtet�werden,�aber�möglicherweise�Probleme�haben�(z.�B.�

Verletzung der Medienfreiheit und geringfügige Unterdrückung politischer Opposition und Kritiker). Diese Nationen weisen erhebliche Mängel in anderen demokratischen Aspekten auf, darunter 
eine unterentwickelte politische Kultur, eine geringe Beteiligung an der Politik und Probleme beim Funktionieren der Regierungsführung. 

357 Dies�erachten�wir�als�besonders�relevant�im�Rahmen�einer�sozial-ökologischen�Transformation�unserer�Gesellschaften.�
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Gebieten auf der ganzen Welt abhängen wird. 
Die Wechselbeziehungen zwischen der ökologi-
schen und der sozialen Krise sind dabei besonders 
wichtig, werden aber in der globalen etablierten 
Politik nach wie vor kaum anerkannt. Eine solide 
Klimapolitik muss soziale Belange viel stärker 
einbeziehen, insbesondere durch Lösungen für 
einen gerechten Übergang und für Klimagerech-
tigkeit. Sozialmaßnahmen, gerade als Teil von 
entwicklungspolitischen Maßnahmen, die sich an 
schutzbedürftige�Gruppen�richten,�müssen�auf�die�
Klima- und Biodiversitätsziele abgestimmt sein, 
um sich gegenseitig zu unterstützen und weltweit 
neue Formen des sozial-ökologischen Fortschritts 
zu erzeugen. 

• Über diesen Faktor hinaus fördert die der Welt-
wirtschaft� innewohnende� Logik� eine� Dynamik,�
die�die� globale�Metakrise� verschärft.358 Besonders 
durchschlagend in dieser Hinsicht ist die fehl-
geleitete� Vorstellung,� dass� Wirtschaftswachstum�
mit menschlichem Fortschritt gleichzusetzen ist. 
Als� eine� weitere� Ursache� kann� der� Einfluss� eines�
aufgeblähten globalen Finanzsektors gelten, der 
noch stärker kurzfristig orientiert ist als die Real-
wirtschaft�selbst�und�der�es�geschafft�hat�(und�dem�
es� erlaubt� wurde),� die� Realwirtschaft� in� seinen�
Dienst zu stellen, anstatt ihr zu dienen. Diese 
Dynamik wurde auch jahrzehntelang durch natio-
nale und globale Reformprojekte zugunsten eines 
zunehmend globalisierten Unternehmenssektors 
ermöglicht, wenn nicht sogar gezielt unterstützt. 
Dabei wurde zugelassen, dass die sozialen und 
insbesondere die ökologischen Kosten der Glo-
balisierung� der� Wirtschaft� auf� die� Gesellschaft�
abgewälzt�werden,�während�sich�die�Profiteure�des�
Systems Steuervermeidung und -betrugs im großen 
Stil schuldig machen. 

Das führt zu der Erkenntnis, dass die globale Metakrise 
letztlich nur in ihrer Gesamtheit angegangen und gelöst 
werden kann. Das erfordert eine neue Generation von 
ganzheitlichen Maßnahmen und Ansätzen – insbeson-
dere entlang des sozial-ökologischen Nexus – ebenso 
wie Regulierungen, die die grundlegende Logik des 
vorherrschenden�Wirtschaftsmodells�neu�kalibrieren,�
vom nicht nachhaltigen Nachkriegsrezept des ‚Wachs-
tum� =� Fortschritt‘� hin� zu� einem� neuen� Ansatz,� das�
nachhaltigen sozialen Zusammenhalt hervorbringt. 

7.3.  Eine Welt an der 
Schwelle zur 
Transformation? 

Seit vielen Jahren kämpfen ehrgeizige globale Ini-
tiativen unter der Leitung der Vereinten Nationen und 
ihrer Organisationen darum, Bewusstsein für globale 
Menschheitsherausforderungen� zu� schaffen� und� diese�
anzugehen. 

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklungsziele 
beschreibt zum ersten Mal in der Geschichte der Mensch-
heit eine breit angelegte und ehrgeizige Agenda, die die 
Politik aller Staaten gleichsam leiten soll. Ihre Schwäche 
besteht jedoch darin, dass sie Ziele, die im Wesentlichen 
‚Ergebnis‘-Ziele� sind,�weiterhin�entlang�der� traditionel-
len Säulen der nachhaltigen Entwicklung kategorisiert, 
ohne die Verbindungen zwischen ihnen ausreichend zu 
betonen. Daneben vermeidet sie es, sich mit dem Wesen 
und�der�Logik�des�globalen�Wirtschaftsmodells�ausein-
anderzusetzen, dessen Transformation sie anstrebt. 

In Bezug auf Fragen der Umweltpolitik zielen das Rah-
menübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und die UN-Biodiversitäts-
konferenz darauf ab, wirksame globale Maßnahmen 
zum Kampf gegen die fortschreitende Umweltzerstö-
rung zu entwickeln. Im Bereich Klimaschutz sind die 
im Zuge des Pariser Abkommens von 2015 eingegange-
nen�nationalen�Verpflichtungen�mit�dem�Kernziel,�den�
weltweiten durchschnittlichen Temperaturanstieg auf 
unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu halten 
und gleichzeitig Anstrengungen zu unternehmen, um 
unter 1,5°C zu bleiben, jedoch kaum ausreichend. Die 
im� November� 2021� in� Glasgow� stattfindende� Verhand-
lungsrunde COP26, aus deren Anlass die teilnehmenden 
Regierungen� überarbeitete� und� (hoffentlich)� ehrgeizi-
gere Klimaschutzpläne für die kommenden fünf Jahre 
vorlegen müssen, wird daher zum Gradmesser für die 
Ernsthaftigkeit� und� Relevanz� globaler� Klimaschutz-
bemühungen. Sollte die COP26 an unzureichenden 
Klimaschutzzusagen scheitern, wäre dies der Sargnagel 
für das Pariser Abkommen. Die Folgen wären, Untersu-

358 In�diesem�Bericht�wurde�bereits�in�Kapitel�1�argumentiert,�dass�der�Kern�der�globalen�Metakrise�ein�fehlerhaftes�Wirtschaftssystem�ist,�das�überwiegend�auf�Kurzfristigkeit,�Profit-�und�Rentenstre-
ben�ausgerichtet�ist�und�von�der�Externalisierung�der�von�ihm�verursachten�sozialen�und�ökologischen�Kosten�in�die�Gemeinschaft�lebt.�
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chungen des IPCC359 zufolge, immer dramatischer, da die 
Durchschnittstemperaturen im Laufe des Jahrhunderts 
über 2°C – und sogar darüber hinaus – steigen würden. 

Globale umweltpolitische Anstrengungen sind von 
entscheidender Bedeutung – sie stehen jedoch auch 
in Kontrast zu den schwachen globalen Bemühun-
gen,� soziale� und� wirtschaftliche� Herausforderungen�
über die Armutsbekämpfung hinaus anzugehen. Mit 
dem Weltgipfel für soziale Entwicklung in Kopenha-
gen geht die letzte große globale Initiative im Bereich 
der Sozialpolitik auf das Jahr 1995 zurück. Der Gipfel 
konzentrierte sich auf vier Kernthemen – Armutsbe-
kämpfung, Arbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung und 
ein förderliches Umfeld für die soziale Entwicklung. 
Er� verpflichtete� sich,� die� Überwindung� der� Armut,�
das� Ziel� der� Vollbeschäftigung� und� die� Förderung� der�
gesellschaftlichen� Integration�zu�vorrangigen�Entwick-
lungszielen zu machen. Folgeinitiativen schlugen sich 
hauptsächlich in einer Intensivierung der Arbeit der 
Internationalen Arbeitsorganisation nieder360 Ein erneu-
ter Gipfel bzw. eine wirkliche Nachfolgeinitiative, um 
das volle Spektrum der globalen sozialen Entwicklung 
–�z.B.� in�Bezug�auf�Fragen�der�globalen�Beschäftigung,�
Arbeitnehmerrechte, sozialen Sicherungssysteme sowie 
Einkommens- und Vermögensungleichheiten – direkt 
anzugehen, blieb jedoch aus. Lediglich das Thema Steu-
erhinterziehung konnte große Aufmerksamkeit erregen, 
angeführt von laufenden Initiativen auf Ebene der G8/
G20 und der OECD. 

Alle laufenden Bemühungen zur Bewältigung großer 
globaler�Herausforderungen�finden�in�einem�komplexen�
und wenig konstruktiven geopolitischen Kontext statt, 

der sich allmählich nach dem Fall der Berliner Mauer 
herausgebildet hat. Seine vielschichtigen Probleme und 
Beschränkungen machen globale Bemühungen beson-
ders schwierig und schränken ihre Erfolgsaussichten 
stark ein. Die Spannungen in der multipolaren Welt 
von heute, nicht zuletzt jene zwischen demokratischen 
und autokratischen Staaten, erzeugen ein politisches 
Klima, in dem ein gemeinsames kooperatives Handeln 
einer Vielzahl von Regierungen – insbesondere unter 
Einbeziehung� aller� großen�Wirtschaftsmächte� –�wenig�
wahrscheinlich ist. Das schwächt sicherlich die Fähig-
keit der Vereinten Nationen, globale Antworten auf 
globale Probleme zu organisieren. In der heutigen Zeit 
ist das äußerst besorgniserregend, da die Zeit für globale 
Maßnahmen vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz 
abläuft.�

Folglich zeigt ein Blick aus der Vogelperspektive auf 
die�globale�Politiklandschaft�von�heute�nicht�etwa�eine�
gut organisierte und fortschreitende globale Trans-
formation, sondern vielmehr eine Transitzone, in der 
Veränderung in bestimmten Bereichen erreicht wird, 
während andere im Stillstand verharren, und wo Kohä-
renz und ganzheitliche Strategien weitestgehend durch 
Abwesenheit glänzen. Wohn diese Reise führen wird, 
bleibt im Dunkeln. Angelegt ist dies freilich bereits 
in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 
– immer noch die ehrgeizigste globale Initiative zur Vor-
gabe einer neuen Richtung für die Menschheit – die so 
formuliert und gestaltet werden mussten, dass sie alle 
beteiligten Akteure und ihre teils widersprüchlichen 
Interessen zufriedenstellen und einbeziehen. Zwar war 
dies sehr nützlich für ihre Annahme, für ihre Umset-
zung erweist sich dies nun jedoch als Hindernis. 

» Seit vielen Jahren kämpfen ehrgeizige 
globale Initiativen unter der Leitung 
der Vereinten Nationen und ihrer Or-
ganisationen darum, Bewusstsein für 
globale Menschheitsherausforderung-
en zu schaffen und diese anzugehen.«

359 Die�neuesten�Erkenntnisse�sind�im�IPCC-Sonderbericht�„Global�Warming�of�1.5°C“�enthalten,�der�nächste�vollständige�Bericht�(6.�Sachstandsbericht)�soll�2022�vorliegen.�https://www.ipcc.ch/sr15/�
360 Insbesondere durch die Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit von 1998, die Einführung der Agenda für menschenwürdige Arbeit im Jahr 1999 (jetzt auch ein Ziel 

innerhalb der UNSDGs) oder die Vorschläge der Weltkommission der IAO zur sozialen Dimension der Globalisierung in ihrem Bericht: A fair globalization: Creating opportunities for all. ILO, Geneva, 2004 
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7.4.  Argumente für 
eine europäische 
Führungsrolle im 
globalen Streben 
nach Nachhaltig-
keit und sozialem 
Zusammenhalt 

Vor dem Hintergrund der ernüchternden Bilanz der 
globalen Nachhaltigkeitspolitik, sollte und muss die 
Europäische Union eine herausragende Rolle dabei 
spielen, den Vereinten Nationen und den von ihnen 
angestrebten Nachhaltigkeitsinitiativen zu größerer 
Effektivität�zu�verhelfen.�Ihr�welt-�und�geopolitisches�
Gewicht bleibt jedoch durch ihre institutionelle 
Architektur�und�den� ihr�anhaftenden�Ruf�als� ‚wirt-
schaftlicher�Riese� und� politischer� Zwerg‘� schwach.�
Einfach einen eigenen, europäischen Weg zu gehen 
und� in� einer� ‚regionalen� Nische‘� zu� verharren,� ist�
jedoch ebenfalls keine Option. Die Wahrung und vor 
allem die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Bürgerinnen und Bürger Europas wird nur möglich 
sein,� wenn� globalen� Herausforderungen� effektiv�
begegnet wird und Europas Vorstellungen von Nach-
haltigkeit und sozialem Zusammenhalt in weiten 
Teilen der Welt geteilt werden, insbesondere von den 
wichtigsten Handelspartnern Europas. 

Bislang ist dies jedoch nicht der Weg, den die EU 
beschreitet. Mit Europas schwindendem Gewicht 
in der Weltpolitik schwindet auch seine Fähigkeit, 
die� Zukunft� der� Globalisierung� zu� gestalten.� Vor�
30 Jahren repräsentierte Europa ein Viertel der 
weltweiten� Wirtschaftskraft.� Aktuell� wird� davon�
ausgegangen, dass es in 20 Jahren nicht mehr als 11% 
des weltweiten Bruttosozialprodukts ausmachen 
wird, weit hinter China mit einem doppelt so hohen 
Anteil, hinter den 14% der Vereinigten Staaten und 
gleichauf�mit�Indien.�Es�besteht�somit�die�ernsthafte�
Gefahr, dass die EU allmählich zu einer Provinz ver-
kommt, die keine andere Wahl hat, als sich den von 
anderen�definierten�Normen�zu�beugen.�

Der ursprüngliche Zweck der europäischen Integ-
ration�ist�der�der�Friedensicherung.�Der�Begriff�des�
Friedens hat sich seither jedoch in seinem Wesen 
verändert. So geht es heute nicht mehr nur vorrangig 
um den Frieden zwischen Nationalstaaten, sondern 
immer mehr um Frieden in deren Inneren, insbe-
sondere zwischen den Lagern in immer ungleicher 
und�polarisierter�werdenden�Gesellschaften�und�um�
Frieden mit der sie umgebenden Biosphäre. Anders 
als es bei der Gründung der ersten Europäischen 
Gemeinschaften� der� Fall� war,� ist� die� Wirtschaft�
und deren zunehmende Integration kein Garant 
mehr für diesen Frieden. Stattdessen zerstört sie 
die Grundlagen für anhaltenden Frieden, indem sie 
Ungleichheit fördert und Nachhaltigkeit untergräbt. 

Der Hauptbeitrag der EU als eine globale Führungs-
macht für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt 
bestünde darin, den Planeten und seine Bewohner in 
diesem Sinne zu ertüchtigen. Die EU hat die histori-
sche Legitimität, diese Rolle zu übernehmen: Hier 
wurde das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger 
mit der Gründung des Wohlfahrtsstaats Ende des 19. 
Jahrhunderts als staatspolitisches Ziel erfunden. Und 
auch in der jüngeren Vergangenheit war die EU der 
Ort,�an�dem�mit�der� ‚Jenseits�des�BIP‘-Konferenz� im�

» Die Zeit für die Vorbereitung globaler 
Maßnahmen - vor allem im Hinblick auf 
den Klimaschutz – droht abzulaufen.«
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361 Deren Geist wurde nun in den jüngsten Schlussfolgerungen des Gipfels von Porto und der Erklärung von Porto vom Mai 2020 wieder aufgenommen. 
362 Eine�Erörterung�des�Konzepts�der�europäischen�strategischen�Autonomie�durch�Josep�Borrell�finden�Sie�hier� 

https://eudebates.tv/debates/special-debates/future-of-europe/josep-borrell-eudebates-european-strategic-autonomy/

Jahr 2007,361 und lange vor den Nachhaltigkeitszie-
len der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015, das 
Wohlergehen von Mensch und Umwelt als politische 
Kategorie wiederentdeckt wurde. 

Die EU hat ein direktes Interesse an der Förderung 
des Wohlergehens – verstanden als das Ergebnis von 
Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt - denn 
das Wohlergehen von Mensch und Umwelt wirkt 
weltweit als ein Vektor des Friedens. Die Förderung 
des Wohlergehens ist dabei eng mit der politischen 
Identität Europas verbunden – im Gegensatz zu den 
USA� (wirtschaftlicher�Reichtum)�und�China� (politi-
sche Kontrolle). Dies wird sichtbar, wenn einfache 
Indikatoren verwendet werden, um die drei großen 
Wirtschaftsregionen� der� Welt� zu� charakterisieren�
(siehe� Infografik).� Die� EU� ist� nach� dem� Index� der�
menschlichen Entwicklung (Human Development 
Index, HDI) nur geringfügig weniger entwickelt als 
die USA (und viel mehr als China), bleibt aber im 
Vergleich gleichberechtigter, demokratischer und 
nachhaltiger. 

2012 wurde der Europäischen Union der Friedensno-
belpreis� verliehen,�weil� sie� „über� sechs� Jahrzehnte�
zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demo-
kratie und Menschenrechten in Europa beigetragen 
hat“. In den kommenden Jahrzehnten sollte es darum 
gehen, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt – 
und somit das Wohlergehen von Mensch und Natur 
- weltweit zu fördern.

Die Diplomatie der Nachhaltigkeit und des sozia-
len Zusammenhalts sollte im Mittelpunkt der 
weltpolitischen Agenda der EU stehen. Zu diesem 
Zweck muss die EU lernen, ein ausreichendes Maß 
an strategischer Autonomie362 auf internationaler 
Ebene für sich zu beanspruchen und gleichzeitig 
führender und wirksamer Bestandteil kollektiver 
Anstrengungen für Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt sein. Nicht zuletzt würde dies ihr 
eigenes Entwicklungsmodell und ihre eigene poli-
tische Identität absichern, indem globale Probleme 
wirksam angegangen und globale Standards und 
Normen verbreitet würden, die mit den Werten der 
EU vereinbar sind. 

Das mit dem Europäischen Grünen Deal seit 2019 
verstärkte politische Engagement im Umweltbe-

reich, das im Jahr 2021 durch den Sozialgipfel von 
Porto mit sozialpolitischen Ambitionen komple-
mentiert wurde, verleiht der EU auf globaler Ebene 
eine Glaubwürdigkeit, die sie vollständig nutzen 
sollte, um eine weltweite Transformation im Sinne 
von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt zu 
fördern. Vor allem der Europäische Grüne Deal ist 
in dieser Hinsicht trotz seiner Mängel eine einzigar-
tige Agenda, die eine ehrgeizige und transformative 
Klimapolitik mit einer konkreten Zusage für einen 
gerechten Übergang kombiniert. So kann der Grüne 
Deal zu einem globalen Leuchtturmprojekt werden, 
insbesondere dann, wenn einen noch entschlosse-
neren sozial-ökologischen Ansatz verfolgt, als dies 
bislang der Fall ist. 

» Die Europäische 
Union sollte eine 
herausragende 
Rolle dabei spie-
len, den Verein-
ten Nationen und 
den von ihnen an-
gestrebten Nach-
haltigkeitsinitiati-
ven zu größerer 
Effektivität zu ver-
helfen.«
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Als wichtiger Teil dieses Ansatzes für Nachhaltig-
keit und sozialen Zusammenhalt weltweit muss die 
EU�viel�stärker�mit� ihrer�Nachbarschaft�und� insbe-
sondere mit Nordafrika zusammenarbeiten, um 
bestehende Initiativen zu bereichern und sie in eine 
regionale Kooperationsstrategie für Nachhaltigkeit 
und sozialen Zusammenhalt einzubetten. Die Bezie-
hungen zwischen der Europäischen Union und den 
Ländern Nordafrikas haben eine lange Geschichte, 
beginnend mit dem Barcelona-Prozess vor fast 
einem Vierteljahrhundert. Initiativen wie die 
Europa-Mittelmeer-Partnerschaft,� die� Europäische�
Nachbarschaftspolitik�und�die�Union�für�den�Mittel-
meerraum haben sich jedoch nicht als ausreichend 
erwiesen,�um�die�südliche�Nachbarschaft�der�EU�zu�
stabilisieren. Die Ergebnisse dieser Kooperations-
strukturen waren nicht so erfolgreich wie erwartet, 
und sie müssen eine neue Vision widerspiegeln, die 
in eine nachhaltige Entwicklung eingebettet ist.

Menschliche 
Entwicklung 

(Einkom-
men, Bildung, 
Gesundheit)

(HDI-Index, auf 
einer Skala von 
0 bis 10, 2019)

Gleichberechti-
gung 

(Anteil der 
unteren 50% 

am Nationalein-
kommen, Anteil 

in %)

Demokratie

(von 0 
(wenigste Frei-

heit) bis 100 
(größte Freiheit) 

2019 
Freedom House 

Index) 

Nachhaltigkeit 

(OECD-Mate-
rialverbrauch, 
Tonnen/Kopf, 

2019)

EU 0,90 20 91 14,2

USA 0,93 13 83 18,6

China 0,76 14 9 24,7

Quellen: Vereinte Nationen, WID, Freedom House, OECD 
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Initiativen für eine globale Führungsrolle der EU 
in Bezug auf Nachhaltigkeit und sozialen Zusam-
menhalt

Die EU könnte mehrere globale politische Initiativen ergreifen, um ihr klares Bekenntnis zu Nachhaltig-
keit und sozialen Zusammenhalt im globalen Maßstab zu ergreifen: 

• Die EU sollte der Hauptakteur der globalen Klimagerechtigkeit auf dem Weg zur COP26 sein: Der 
US-Klimagipfel hat gezeigt, dass Klimagerechtigkeit der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise ist. 
China wird keine neuen Bemühungen zusagen, ohne dass die OECD-Länder (insbesondere die 
USA) ihre historische Verantwortung anerkennen,363 und auf dem Gipfel wurden mehrere For-
derungen nach ernsthaftem Engagement bei der Klimafinanzierung laut, auf die die USA mit 
„Technologie ist die Antwort“ reagiert haben. 

• Die EU sollte den Verzicht auf Patente für COVID-19-Impfstoffe aktiv unterstützen und eine globale 
Strategie zur schnellstmöglichen sicheren Impfung der Weltbevölkerung fördern und unterstützen 
(siehe Abschnitt 7.5.1.). 

• Die EU sollte einen internationalen Gipfel zu Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt einberu-
fen, wie weiter unten in Abschnitt 7.5.2. beschrieben. 

• Die EU sollte der Hauptakteur in der 30-mal-30-Naturschutzbewegung sein und der Gerechtigkeit 
gegenüber indigenen Gemeinschaften, die für die Erhaltung der Ökosysteme und der biologi-
schen Vielfalt von entscheidender Bedeutung sind, Vorrang einräumen.364 

• Die EU sollte, wie in Kapitel 3 beschrieben, ihre eigenen Instrumente zur Koordinierung von poli-
tischen Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene reformieren und in den Dienst von 
Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt stellen, um somit als Beispiel für die Welt voranzu-
schreiten. 

• Die EU sollte Reformen der globalen Ordnungspolitik aktiv fördern, um die kollektive Fähigkeit der 
Welt zur Verhütung und Bewältigung globaler Krisen zu stärken. 

363 Siehe Erklärung von Chinas Präsident Xi Jinping: http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/22/c_139899289.htm
364 Siehe neuer Bericht hier: http://www.fao.org/news/story/en/item/1391139/icode/ 
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7.5.  Globale 
Empfehlungen 

Es spricht vieles dafür, dass sich die weltpolitische 
Aufmerksamkeit, sobald die COVID-19-Pandemie end-
lich besiegt ist, wieder auf Fragen des Kampfes gegen 
den Klimawandel verlagert. Wenngleich dieser Kampf 
in der Tat ein wichtiges Anliegen ist, plädieren wir 
nachdrücklich dafür, dass die gemeinsame politische 
Prioritätensetzung der Welt breiter angelegt werden 
muss. Die Menschheit muss sich jetzt mit der gesam-
ten Breite und Tiefe der globalen Metakrise befassen, 
einschließlich ihrer systemischen Ursachen.365 Wir 
glauben, dass es keinen Weg zurück in die Welt vor 
COVID-19 geben kann, weil diese Welt diskreditiert ist 
und in diesem Sinne aufgehört hat, als politische Vision 
zu existieren. 

Eine solche Ausrichtung der globalen Politik würde den 
Millionen von Menschenleben, die durch die Pandemie 
verloren wurden, Respekt zollen. Diese Leben sind nicht 
wegen eines Virus verloren worden, sondern wegen der 
Art von Welt, in der sie lebten. Vor allem aber ist eine 
solche Politik die Voraussetzung für eine veränderte 
Welt,�in�der�alle�Menschen�in�Gesellschaften�leben,�die�
von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt geprägt 

sind. Dies sollte das gemeinsame Bestreben der Mensch-
heit für das 21. Jahrhundert werden. 

In den vorangegangenen Kapiteln dieses Berichts kon-
zentrierten sich die Empfehlungen im Wesentlichen 
darauf, was die EU und ihre Mitgliedstaaten jetzt in 
ihrem Inneren anders machen und bewirken sollten. 
Viele dieser Empfehlungen können jedoch nur dann 
Wirkung entfalten, wenn sie in einem globalen Kontext 
umgesetzt werden, der sich in eine ähnliche Richtung 
entwickelt. Die Voraussetzungen hierfür sind aller-
dings alles andere als einfach. Denn trotz der enormen 
Anstrengungen des UN-Systems, auch durch die UN 
Nachhaltigkeitsziele, wird die Welt möglicherweise 
fragiler und gespaltener als je zuvor seit der unmittel-
baren Nachkriegszeit aus der Pandemie hervorgehen. 
Eine�Krise�an�sich�führt�nie�zu�einer�besseren�Zukunft�
-�sie�offenbart� lediglich�unsere�Schwachstellen.�Unsere�
Zukunft� wird� davon� beeinflusst,� welche� Schlüsse� die�
Menschheit daraus zieht und in die Tat umsetzt. 

Das Ausmaß der globalen Herausforderungen wird aller 
Voraussicht nach weiter zunehmen. Die sich daraus 
ergebenden Fragen sind so komplex, dass es im Rahmen 
dieses Berichts unmöglich ist, sie in ihrer gesamten 
Bandbreite und in allen Einzelheiten zu behandeln. 

Über unsere unten dargelegten ersten Empfehlungen 
hinaus sehen wir daher die Notwendigkeit, eine wirklich 
umfassende und vollständig artikulierte globale pro-
gressive� Politikagenda� zu� definieren.� Das� sollte� durch�
einen� integrativen,�offenen�und� intensiven�Prozess�des�
globalen Dialogs zwischen progressiven politischen 
Kräften�aus�der�ganzen�Welt�und�über�das�gesamte�Spek-
trum globaler Herausforderungen hinweg geschehen.366

»Die Menschheit muss sich jetzt 
mit der gesamten Breite und 
Tiefe der globalen Metakrise be-
fassen, einschließlich ihrer sys-
temischen Ursachen.«

365 Für�eine�Diskussion�dieser�Verflechtungen�siehe�Kapitel�1,�Abschnitt�3�
366 In diesem Zusammenhang hat die S&D Fraktion im Rahmen ihrer Initiative Global Progressive Forum https://www.globalprogressiveforum.org einen Zyklus von politischen Dialogen mit mehreren 

globalen Interessensträgern gestartet, einschließlich einer Großveranstaltung am 18.-19. November 2021 in Brüssel 
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Wir skizzieren ein erstes Bündel konkreter globaler 
Politikempfehlungen, die darauf abzielen, einen glaub-
haften�Prozess�des�globalen�Wandels�einzuleiten.�Dabei�
wird es darauf ankommen, Solidarität in der Bewälti-
gung der globalen Pandemie zu fördern, den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen neuen 
Schwung zu verleihen, den Kampf für das 1,5°-Klima-
ziel voranzubringen und einen globalen Green Deal zu 
entwickeln. Zur Erreichung dieser Ziele ist es zwingend 
notwendig,� einen� neuen� globalen� Gesellschaftsvertrag�
zu schließen, die Tätigkeiten globaler Konzerne in einen 
regelbasierten Rahmen einzubetten, ein wirklich nach-
haltiges Welthandelssystem zu strukturieren und die 
Entwicklungszusammenarbeit zu einem starken Hebel 
für nachhaltige Entwicklung zu machen. 

7.5.1.  Globale Solidarität in Zeiten von 
COVID

Die ICSE unterstützt die Forderung nach einem Patent-
verzicht� für� Coronavirus-Impfstoffe,� die� kürzlich� von�
mehr als 100 ehemaligen Staatschefs und Nobelpreisträ-
gern als Teil der People's Vaccines Alliance,367 erhoben 
wurde und im Juni 2021 auch vom Europäischen Par-
lament368 unterstützt wurde. So könnte sichergestellt 
werden, dass alle Menschen weltweit schnellstmöglich 
Zugang zu COVID-19-Impfstoffen erhalten. Ein sol-
cher Verzicht auf Patente, den die Pharmariesen nach 
wie� vor�heftig� ablehnen,�wird�die� Impfstoffherstellung�
ankurbeln und die globale Eindämmung der Pande-
mie, insbesondere in ärmeren Ländern, beschleunigen. 
Er muss jedoch von Initiativen zur Steigerung der Pro-
duktions- und Vertriebskapazitäten weltweit begleitet 
werden. So ließe sich dem Vorschlag des UN-Generalse-

kretärs�nachkommen,�der�fordert,�COVID-19-Impfstoffe�
zu�einem�‚globalen�öffentlichen�Gut‘�zu�erklären.369 

Bis Mitte April 2021 waren beispielsweise in Afrika – 
mit einer Bevölkerung von 1,2 Milliarden – nur 70.000 
Menschen�vollständig� geimpft.�Ohne�eine�dramatische�
Beschleunigung dieser Anstrengungen könnten viele 
ärmere Länder erst im Jahr 2024 von den Ergebnissen 
ihrer Impfkampagnen bei der Eindämmung der Pan-
demie�profitieren.�Diese�globale�Lücke�beim�Zugang�zu�
Impfstoffen� würde� nicht� nur� die� gesamte� Menschheit�
gefährden, da sie fortlaufende Virusmutationen in sehr 
großem Maßstab erlaubt. Sie würde auch Jahre, wenn 
nicht� Jahrzehnte� der� oft� langsamen� und� fragilen�wirt-
schaftlichen�und�sozialen�Entwicklung�in�großen�Teilen�
der Entwicklungsländer zunichtemachen. Das würde 
viele Millionen Menschen in extreme Armut zurück-
drängen. 

Der Verzicht auf geistige Eigentumsrechte an Impf-
stoffen�sollte�mit�einer�globalen�Koordinierung�bei�der�
Errichtung neuer Produktionsstätten einhergehen. Das 
sollte internationale Investitionsinstrumente, die Über-
wachung von Lieferengpässen und die Verlagerung 
von Lagerbeständen dorthin, wo sie am dringendsten 
benötigt werden, sowie die Zusammenarbeit zwischen 
den Herstellern zur schnellen Organisation des Tech-
nologietransfers umfassen. Das würde vor allem eine 
Aufhebung der derzeitigen Exportbeschränkungen für 
Impfstoffe� und� Zwischenprodukte� voraussetzen.� Diese�
Maßnahme�sollte�flankiert�werden�von�einem�globalen 
mehrjährigen Finanzierungsplan für die Bereitstel-
lung von Impfstoffen für die ärmsten Länder, die sonst 
mehrere Jahre warten müssten, bis in diesen Ländern 
massive Impfkampagnen durchgeführt werden können. 
Der Finanzbedarf eines solchen Plans wird auf 30 Milliar-
den Euro pro Jahr geschätzt und könnte schnell von den 
G7-Staaten aufgestellt werden.370 Die Organisation The 
Global Fund schätzt, dass ein globaler Impfplan Kosten 
von 20 Milliarden US-Dollar verursachen würde.371 Diese 
Maßnahmen würden einem viel schnelleren und ent-
scheidenden Fortschritt im weltweiten Kampf gegen die 
Pandemie den Weg bereiten und sollten mit der bereits 
laufenden COVAX-Initiative koordiniert werden.372, 373 

Die Organisation The Global Fund 
schätzt, dass ein globaler Impfplan 
Kosten von 20 Milliarden US-Dollar 
verursachen würde.

367 https://peoplesvaccine.org
368 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0283_DE.html
369 https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20108.doc.htm 
370 https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/12/gordon-brown-calls-for-g7-to-act-on-covid-vaccine-apartheid 
371 https://theglobalfund.org
372 https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax 
373 COVAX�strebt�an,�im�ersten�Halbjahr�2021�mindestens�330�Millionen�COVID-19-Impfstoffdosen�in�Ländern�mit�niedrigem�und�mittlerem�Einkommen�–�darunter�fast�90�Millionen�Dosen�für�Länder�in�

Afrika – zu verteilen, um durchschnittlich 3,3% der Gesamtbevölkerung der 145 teilnehmenden Länder abzudecken, die Dosen erhalten. Bis Ende 2021 will COVAX bis zu 600 Millionen Dosen an Länder 
in�Afrika�liefern.�Um�die�Bemühungen�von�COVAX�zu�ergänzen,�hat�die�Afrikanische�Union�670�Millionen�Impfstoffdosen�für�den�Kontinent�gesichert,�die�2021�und�2022�verteilt�werden,�wenn�die�Länder�
eine angemessene Finanzierung sicherstellen. 
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Auswirkungen der  
COVID-19-Pandemie
Die COVID-19-Pandemie hat den ersten 
Anstieg der globalen Armutsquote seit 
Jahrzehnten verursacht.

176.000.000
Die Vereinten Nationen schätzen, dass 176 Millionen Menschen aufgrund der Pandemie in extreme 

Armut abrutschen

25,9%
Die Nahrungsmittelunsicherheit hat sich vergrößert und 

betrifft nun einen von vier Menschen weltweit (25,9%)

Die Pandemie überlastet die Gesund-
heitssysteme, insbesondere in Afrika 
und Asien, und stört somit die Ver-
sorgung von an HIV, Tuberkulose und 
Malaria erkrankten Menschen

Überlastung 
der Gesund-
heitssysteme
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1,5°C 
Die Pandemie hat Emissionsrückgänge bewirkt - allerdings 
nicht in dem für die Einhaltung der Pariser Klimaziele be-

nötigtem Maße

Die Schere 
zwischen Arm 

und Reich geht 
weiter auf

Weltweit ist die Armuts-
quote um 7% angewachsen. 
Gleichzeitig hat sich das 
Vermögen von Milliardären 
um 27,5% vermehrt - und 
dass allein zwischen April 
und Juli 2020

Zwei Drittel der Staaten Erde machen bei der Entwicklung nati-
onaler Biodiversitätsstrategien keinen ausreichenden Fortschritt

Hunderttausende Kinder unter 
fünf Jahren sind aufgrund der 
Überlastung der Gesundheits-
systeme während der Pande-
mie gestorben, die in normalen 
Zeiten die Chance aufs Über-
leben gehabt hätten

Die Todesfälle durch Malaria 
im Afrika südlich der Sahara 
haben sich in nur einem 
Jahr verdoppelt

Malaria  
+100%

Anstieg der 
Kindersterblichkeit
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7.5.2.  Die UN-Nachhaltigkeitsziele 2030 

Im Jahr 2023 wird die Halbzeit der durch die UN-
Nachhaltigkeitsziele beschriebenen Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen erreicht. Das Erreichen dieser 
Ziele muss derzeit jedoch als akut gefährdet angese-
hen werden, da der globale Kampf gegen die Pandemie 
und seine Auswirkungen mehrere dieser Ziele direkt 
untergraben. Daneben bleiben viele Nationen weiter-
hin unzureichend in den Prozess eingebunden, sei es 
aufgrund von politischen Entscheidungen, fehlen-
den� finanziellen� Ressourcen� politischer� Instabilität.�
Der jüngste Bericht der Vereinten Nationen über die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der Nachhaltig-
keitsziele warnt vor den verheerenden Auswirkungen 
von COVID-19 auf eine Reihe von Zielen und Vorga-
ben,374�da�die�Welt�mit�der�schlimmsten�wirtschaftlichen�
Rezession seit der Großen Depression konfrontiert ist. 
Er zeigt, dass die Welt bei vielen Zielen und Vorgaben 
vom Weg abgekommen ist und die Herausforderun-
gen weiterhin groß sind, während uns weniger als ein 
Jahrzehnt bleibt, um die von den Nachhaltigkeitszielen 
beschriebenen Veränderungen umzusetzen. 

Diese negativen Entwicklungen (siehe Kasten 1 unten) 
sind alarmierend, da die Nachhaltigkeitsziele die 
einzige verfügbare, breitangelegte globale Agenda 
beschrieben, die die Welt derzeit in eine bessere Rich-
tung bewegen kann. Sie bieten eine historische Chance, 
das Leben von Milliarden von Menschen zu verbessern, 
indem sie Fragen der Nachhaltigkeit und des sozialen 
Zusammenhalts in den Mittelpunkt rücken. Auf allen 
Ebenen sind daher neue globale politische Impulse zu 
Gunsten der Nachhaltigkeitsziele erforderlich – was die 
Vereinten Nationen allein nicht bewirken können. 

Die Europäische Union in einer einzigartigen Position, 
um in diesem Zusammenhang eine weltweite Füh-
rungsrolle zu übernehmen. 

Zu diesem Zweck sollte die Europäische Union die Ini-
tiative�ergreifen,�in�der�zweiten�Hälfte�des�Jahres�2022�
(vor der Halbzeit der Nachhaltigkeitsziele im Jahr 2023) 
zusammen mit gleichgesinnten globalen Partnern und 
in�enger�Partnerschaft�mit�den�Vereinten�Nationen�einen�
Internationalen Gipfel für nachhaltige Entwicklung 
und globalen sozialen Zusammenhalt abzuhalten. Die 
Initiative sollte auf einem Multi-Level- und Multi-Sta-
keholder-Ansatz aufbauen und nationale Regierungen, 
Regionen, Städten und nichtstaatliche Akteure (ein-
schließlich� Gewerkschaften,� zivilgesellschaftlicher�
Organisationen und engagierter multinationaler Unter-
nehmen), die sich zu den Nachhaltigkeitszielen bekannt 
haben, einbeziehen. Eine Säule des Gipfels und der 
daraus entspringenden Initiativen könnte die ‚Climate 
Ambition�Alliance:�Net�Zero�2050‘375 der Vereinten Nati-
onen bilden, die bereits eine Reihe von staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren zusammenbringt, die sich 
an Bemühungen zur Dekarbonisierung beteiligen. 

Diese europäischen Initiativen mit ihrer globalen 
Reichweite müssen, um völlig glaubwürdig zu sein, 
von� einem� effektiven� Engagement� der� EU,� die� Nach-
haltigkeitsziele in ihrem Inneren selbst zu erreichen, 
flankiert� werden.� Dazu� gilt� es� die� Reform� der� in� der�
EU�angewandten�Verfahren�der�wirtschaftspolitischen�
Steuerung und Koordinierung, insbesondere des Euro-
päischen Semesters, zügig wiederaufzunehmen (vgl. 
Kapitel 3 dieses Berichts). 

374 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/overview/ 
375 https://climateinitiativesplatform.org/index.php/Climate_Ambition_Alliance:_Net_Zero_2050
376 Unter anderem auf Ebene der Vereinten Nationen (insbesondere das neue System der umweltökonomischen Gesamtrechnungen – Ökosystembilanzierung (SEEA EA), das kürzlich von der Sta-

tistischen Kommission der Vereinten Nationen verabschiedet wurde), der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der OECD (Report on Measuring what counts) und der Europäischen 
Kommission (Initiative Jenseits des BIP). Siehe auch: der kanadische Wohlergehens-Index (https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/), der Ansatz der walisischen Regierung (https://gov.wales/
wellbeing-wales-2020-html) und aktuelle Arbeiten in verschiedenen internationalen Institutionen: https://www.oecd.org/publications/beyond-gdp-9789264307292-en.htm, https://ec.europa.eu/envi-
ronment/beyond_gdp/background_en.html, IMF Measuring economic welfare, May 2020, https://www.un.org/en/desa/un-adopts-landmark-framework-integrate-natural-capital-economic-reporting

377 https://budget.govt.nz/budget/pdfs/wellbeing-budget/b20-wellbeing-budget.pdf 

Im Hinblick auf diesen internationalen Gipfel sollte die Europäische Union eine Initiative ergreifen, um einen globalen 
Entwurf�für�Indikatoren�‚jenseits�des�BIP‘�im�Rahmen�des�Systems�der�Volkswirtschaftlichen�Gesamtrechnungen�der�
Vereinten Nationen sowie einen neuen Governance-Ansatz zur Förderung von Nachhaltigkeit und sozialem Zusam-
menhalt von nationalen bis zu lokalen Steuerungsebenen vorzuschlagen. Ein solcher Vorschlag könnte sich auf eine 
Reihe�von�Arbeiten�zu�Indikatoren�und�statistischen�Verfahren�stützen,�die�bereits�von�verschiedenen�öffentlichen�und�
privaten Institutionen und Organisationen durchgeführt wurden, ebenso wie auf bereits bestehende nationale und 
regionale Initiativen in diesem Bereich.376 Er sollte die Notwendigkeit der Einführung neuer Indikatoren und der Erhe-
bung�neuer�Datensätze�widerspiegeln,�um�die�Politikgestaltung�insbesondere�in�den�Bereichen�Wirtschaft,�Soziales�und�
Umwelt auf die Ermöglichung von Fortschritt im Sinne von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt auszurichten. 
In diesem Zusammenhang, sind besonders Indikatoren und Datensätze in den Bereichen Ungleichheit, einschließlich 
in�Bezug�auf�Gesundheit,�und�Indikatoren�für�die�Einkommens-/Vermögensverteilung,�Indikatoren�für�den�wirtschaft-
lichen�Wohlstand,�ökologische�Nachhaltigkeit,�Beschäftigung�und�Arbeitsbedingungen�von�größter�Bedeutung.�Solche�
Indikatoren�und�die�sich�aus�deren�Messungen�ergebenden�Schlussfolgerungen�sollten�unmittelbaren�Einfluss�auf�die�
Politikgestaltung und -koordinierung entfalten.377 



Die COVID-19-Pandemie hat den ersten Anstieg 
der weltweiten Armutsquote seit Jahrzehnten ver-
ursacht hat.378 Die UNO schätzt, dass 176 Millionen 
Menschen durch die Pandemie in extreme Armut 
geraten werden. Auch in Bezug auf Ungleichheiten 
haben sich teils dramatische Entwicklungen erge-
ben: Berichten zufolge hat die Pandemie bereits zu 
einem Anstieg der extremen Armut um 7% geführt, 
während das Vermögen der Milliardäre auf dem 
Höhepunkt der Krise zwischen April und Juli 2020 
um 27,5% gewachsen ist. Auch die Ernährungsun-
sicherheit�hat�zugenommen�und�betrifft�nun�einen�
von vier Menschen auf unserem Planeten (25,9%). 
Die Pandemie führt zu massiven Störungen der 
Gesundheitssysteme und der Bereitstellung von 
Gesundheitsdiensten in Afrika und Asien379 in Bezug 
auf HIV, TB und Malaria, wobei die schlimmsten 
Folgen in fragileren Ländern erwartet werden. So 
wird davon ausgegangen, dass es innerhalb nur 
eines Jahres zu einer Verdoppelung der Malaria-
Todesfälle in Afrika südlich der Sahara kommen 
wird. Hunderttausende zusätzliche Todesfälle 
von Kindern unter fünf Jahren sind eine weitere 
dramatische Folge der Störungen im Gesundheits-
wesen in den Entwicklungsländern. Schätzungen 
zufolge haben die Fälle von häuslicher Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen seit Beginn der Pande-
mie um 30% zugenommen, während Frauen bei der 
Bekämpfung des Virus an vorderster Front stehen. 
Die weltweite Arbeitslosigkeit wird explodieren, 
während� die� Hälfte� der� Weltbevölkerung� immer�

noch keine soziale Absicherung hat. Die inter-
nationale Entwicklungshilfe380 könnte nach zehn 
Jahren� eines� ohnehin� rückläufigen� Trends� weiter-
hin unter der weltweiten Rezession und unter dem 
immensen Druck auf die Haushalte der Industrie-
länder� leiden.� Innerhalb� dieses� Ressourcenflusses�
stellt� die� offizielle� Entwicklungshilfe� durch� öffent-
liche Institutionen einen immer geringeren Anteil 
im Vergleich zu den privaten Ressourcenströmen 
(weniger� als� die� Hälfte� der� Gesamtflüsse� im� Jahr�
2019). Es wird jedoch erwartet, dass ein Teil der pri-
vaten�Geldflüsse�in�Form�von�Geldsendungen�–�eine�
wirtschaftliche�Lebensader�für�viele�Millionen�arme�
Haushalte in Entwicklungsländern – aufgrund der 
wirtschaftlichen� Auswirkungen� der� Pandemie� in�
reicheren Ländern kurz- bis mittelfristig ebenfalls 
zurückgehen wird. In Bezug auf die Umweltziele 
steigt der globale Ressourcenverbrauch weiter an, 
ebenso wie direkte und indirekte Subventionen 
für� fossile� Brennstoffe,� die� in� den� OECD-Ländern�
2019 sogar um 30% gestiegen sind.381 Obwohl die 
Pandemie�einen�begrenzenden�Effekt�auf�die�Treib-
hausgasemissionen hatte, liegt der Gesamtrückgang 
immer noch unter dem, was erforderlich wäre, um 
das 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. 
Stattdessen bleibt die Welt mit den aktuellen Trends 
auf einen nachdrücklichen globalen Temperatur-
anstieg eingestellt, der bis zum Jahr 2100 auf bis zu 
3,2°C prognostiziert wird. Zwei Drittel der Nationen 
der Erde sind auch bei der Entwicklung nationaler 
Biodiversitätspläne nach wie vor im Verzug. 

378 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/overview/
379 https://www.theglobalfund.org/en/news/2021-04-13-new-global-fund-report-shows-massive-disruption-to-health-care-caused-by-covid-19-in-africa-and-asia/ 
380 The�sum�of�official�development�assistance,�other�official�flows�and�private�flows�(https://data.oecd.org/drf/total-official-and-private-flows.htm#indicator-chart)
381 https://www.oecd.org/fossil-fuels/

» Die Europäische Union ist in einer 
einzigartigen Position, um in diesem 
Zusammenhang eine weltweite Füh-
rungsrolle zu übernehmen.«

Auswirkungen der Pandemie auf die UN-Nachhaltigkeitsziele

285 



7.5.3.  Eine Globale Klimapolitik für das 
1,5°-Ziel

Die kumulative Wirkung der Treibhausgasemissionen 
droht� die� Lebensgrundlage� der� Menschheit� dauerhaft� zu�
zerstören. Dennoch sind die politischen und regulatori-
schen Reaktionen auf diese immer deutlicher werdende 
Faktenlage und trotz des ehrgeizigen Pariser Abkommens 
von 2015 nach wie vor unzureichend. Über die möglichen 
oder wahrscheinlichen Folgen des Klimawandels wurde 
viel geschrieben und diskutiert, gestützt auf die Ergeb-
nisse�der�wissenschaftlichen�Forschung,�insbesondere�des�
globalen Netzwerks des IPCC. Unser Planet könnte in den 
nächsten 50 Jahren einen stärkeren Temperaturanstieg 
verzeichnen als in den letzten 6000 Jahren zusammen. Bis 
2070 könnten extrem heiße Zonen wie in der Sahara, die 
heute�weniger�als�1%�der�Landoberfläche�der�Erde�ausma-
chen,�fast�ein�Fünftel�der�Landmasse�ausmachen,�wodurch�
möglicherweise ein Drittel der Weltbevölkerung nicht 
länger unter den klimatischen Bedingungen leben würden, 
die es der menschlichen Zivilisation bislang ermöglicht 
haben, zu gedeihen.382 Viele werden Hitze, Hunger und 
politischem Chaos trotzen, aber andere werden gezwungen 
sein, weiterzuziehen. Bis 2100 könnten die Temperaturen 
so stark ansteigen, dass an einigen Orten, etwa in Teilen 
Indiens und Ostchinas, nur einige Stunden Aufenthalt im 
Freien�„selbst�für�den�fittesten�Menschen�zum�Tod�führen�
werden“.383

Die weltweite Anerkennung der Tatsache, dass der Klima-
wandel�stattfindet�und�dass�ernsthaft�dagegen�vorgegangen�
werden muss, hat viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte inten-
siver Bemühungen seitens der Vereinten Nationen, der 
Wissenschaft,� sowie� vieler� zivilgesellschaftlicher� Organi-
sationen und Klimaaktivisten erfordert. Fast sechs Jahre 
nach dem bahnbrechenden Pariser Abkommen im Jahr 
2015384 bleibt die Welt in der Praxis jedoch weiterhin auf 
Kurs eines globalen Temperaturanstiegs um 3°C, der mehr 
als katastrophale Folgen hätte. Mittlerweile wird klar, dass 
die Pariser Ziele von vornherein nicht weit genug gingen. 
Heute� ist� die� Wissenschaft� eindeutig:� Wir� müssen� die�
Erwärmung der Erde auf nicht mehr als 1,5°C begrenzen, 
um eine Katastrophe zu vermeiden.385 Der kürzlich durch-
gesickerte� IPCC-Berichtsentwurf� (der� offiziell� im�Februar�
2022 vorgelegt werden soll) sollte die Menschheit alarmie-
ren,386 denn er stellt fest: „Das Leben auf der Erde kann sich 
von einem drastischen Klimawandel erholen, indem es sich zu 
neuen Arten weiterentwickelt und neue Ökosysteme schafft ... 
der Mensch kann das nicht.“

Die im Rahmen des Pariser Abkommens eingegangenen 
nationalen� Klimaschutzverpflichtungen� liegen� deutlich�
unter den im Abkommen erklärten Zielen und müssen 
auf der COP26 um das Dreifache oder Sechsfache erhöht 
werden. Im Vorfeld der 26. Vertragsstaatenkonferenz 
(COP26) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Natio-
nen über Klimaänderungen im November 2021 in Glasgow 
verpflichten� sich� die� Länder� allmählich� zu� ehrgeizigeren�

Klimazusagen im Vorfeld der COP26 

Die�Europäische�Union�hat�gerade�ein�ehrgeiziges�Klimagesetz�verabschiedet,�das�die�EU�verpflichtet,�bis�
2050 vollständig klimaneutral zu werden. Mit ihrem Grünen Deal will die EU darüber hinaus eine ganze 
Reihe� rechtlicher� Verpflichtungen� im� Bereich� des� Klimaschutz� für� die�Mitgliedsstaaten� und� den� Privat-
sektor einführen. Außerdem bereitet sie eine Überarbeitung ihres Emissionshandelssystems vor, um den 
CO2-Preis anzuheben. Um CO2-Importe zu begrenzen, beabsichtigt sie auch, ein CO2-Grenzausgleichssystem 
einzurichten. Neben ihrem Klimagipfel vom 22. April hat die neue US-Regierung ein neues US-Emissions-
reduktionsziel von 50 bis 52% bis 2030 zugesagt, einschließlich eines emissionsfreien Stromnetzes bis 2035 
und einer CO2-neutralen Nation bis 2050. China, heute der größte Treibhausgas-Emittent der Welt (28% der 
weltweiten Emissionen), strebt an, bis 2030 den Höchstwert der Emissionen und bis 2060 Klimaneutralität 
zu erreichen.387 Im Vorfeld des Klimagipfels haben sich die USA und China in einer gemeinsamen Erklä-
rung auf eine Klimakooperation geeinigt.388 Unter den führenden Industrienationen hat sich auch Japan 
dazu�verpflichtet,�bis�2050�klimaneutral�zu�werden.�Großbritannien,�das�Gastgeberland�der�COP26,�hat�sich�
zu einer Emissionsverringerung um 68% bis 2030 und zur CO2-Neutralität�bis�2050�verpflichtet.�Insgesamt�
haben bereits mehr als 100 Länder zugesagt, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. 

382 C. Xu e.al., Future of the human climate niche, May 2020, US National Academy of Sciences, https://www.pnas.org/content/117/21/11350 
383 E.S. Im e.al., Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia, 2017, Science Advances, https://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1603322 
384 Dabei einigten sich 196 Länder auf das Kernziel, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg auf unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und gleichzeitig Anstrengungen zu 

unternehmen, ihn unter 1,5°C zu halten. 
385 https://www.ipcc.ch/sr15/
386 Dieser�durchgesickerte�Berichtsentwurf�wurde�in�den�Medien�ausführlich�kommentiert.�Die�wichtigsten�Erkenntnisse�aus�diesem�Entwurf�finden�Sie�unter� 

https://earth.org/ipcc-draft-report-warns-of-accelerating-climate-tipping-points/
387 Von 1990 bis 2020 hat China seine Emissionen von 2,4 Milliarden Tonnen auf über 10 Milliarden Tonnen gesteigert und ist damit das Land mit den höchsten absoluten Treibhausgasemissionen und 

übertrifft�auch�die�EU�bei�den�Pro-Kopf-Emissionen�2016,�trotz�eines�Pro-Kopf-BIP�von�etwa�40%�der�EU,�Quelle:� 
https://green-bri.org/chinas-14th-five-year-plans-climate-ambitions-can-green-finance-help-for-a-much-required-overachievement-of-the-targets/

388 https://www.state.gov/u-s-china-joint-statement-addressing-the-climate-crisis/ 
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3

EXTREME HITZE
Anteil der Weltbevölkerung, 
der mindestens einmal alle 
fünf Jahre extremer Hitze 
ausgesetzt ist

1,5°C
EIN HALBER GRAD MACHT 
EINEN RIESENUNTERSCHIED 2°C AUSWIRKUNGEN VON 2°C

SEEEISFREIE 
ARKTIS
Anzahl der eisfreien Sommer

MEERESSPIEGE-
LANSTIEG 
Ausmaß des Meeresspie-
gelanstiegs bis zum Jahr 2100

ARTENSTERBEN
WIRBELTIERE
Wirbeltierarten, die mindes-
tens die Hälfte oder mehr ihres 
Lebensraumes verlieren

ARTENSTERBEN
PFLANZEN
Pflanzenarten, die mindestens 
die Hälfte oder mehr ihres Le-
bensraumes verlieren

ARTENSTERBEN
INSEKTEN
Insektenarten, die mindestens 
die Hälfte oder mehr ihres Le-
bensraumes verlieren

ÖKOSYSTEME
Anteil der Landmasse der Erde, 
in dem Ökosysteme von Grund 
auf verändert werden

PERMAFROST
Anteil der Permafrostbö-
den, die auftauen 

PFLANZENER-
TRÄGE
Reduktion der Maisernte 
in den Tropen

KORALLENRIFFE
Weiterer erwartenter Rück-
gang der Korallenriffe

FISCHEREI
Rückgang der Meeres-
fischbestände

0,40
METER

0,46
METER

0,06
HÖHER

4,8
MILLIONEN KM2

6,6 38%
MEHR

1,5
MILLIONEN TONNEN MILLIONEN TONNEN

2%
MEHR

4% 8% 2x
MEHR

8% 16% 2x
MEHR

6% 18% 3x
MEHR

7% 13% 1,86x
MEHR

3% 7% 2,3x
MEHR

70-90% 99% 29x
MEHR

BIS ZU

14% 37% 2.6x
MEHR

MINDESTEINS EINER ALLE 

JAHRE100 JAHRE

MINDESTEINS EINER ALLE 

10 10x
HÄUFIGER

MILLIONEN KM2
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Die Europäische Union hat gerade ein ehrgeiziges Klimagesetz 
verabschiedet, das die EU verpflichtet, bis 2050 vollständig klimaneut-
ral zu werden. Mit ihrem Grünen Deal will die EU darüber hinaus eine 
ganze Reihe rechtlicher Verpflichtungen im Bereich des Klimaschutz 
für die Mitgliedsstaaten und den Privatsektor einführen. Außerdem 
bereitet sie eine Überarbeitung ihres Emissionshandelssystems vor, 
um den CO2-Preis anzuheben. Um CO2-Importe zu begrenzen, 
beabsichtigt sie auch, ein CO2-Grenzausgleichssystem einzurichten. 

Japan hat sich ebenfalls verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu 
werden. Die dazu vorgelegten Umsetzungspläne wurden jedoch 
bereits vielfach als unzureichend kritisiert.

Europäische Union

Japan

Neben ihrem Klimagipfel vom 22. April hat die neue US-Regierung 
ein neues US-Emissionsreduktionsziel von 50 bis 52% bis 2030 
zugesagt, einschließlich eines emissionsfreien Stromnetzes bis 2035 
und einer CO2-neutralen Nation bis 2050. Vereinigte Staaten

China, heute der größte Treibhausgas-Emittent der Welt (28% der 
weltweiten Emissionen), strebt an, bis 2030 den Höchstwert der 
Emissionen und bis 2060 Klimaneutralität zu erreichen. Im Vorfeld 
des Klimagipfels haben sich die USA und China in einer gemeinsa-
men Erklärung auf eine Klimakooperation geeinigt. 

China

Das Vereinigte Königreich, das Gastgeberland der COP26, hat sich 
zu einer Emissionsverringerung um 68% bis 2030 und zur CO2-Neu-
tralität bis 2050 verpflichtet. 

Vereinigtes
Königreich

Insgesamt haben bereits mehr als 100 Länder zugesagt, die Klima-
neutralität bis 2050 zu erreichen. 

Weltweit
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Reduktionen der Treibhausgasemissionen, als sie dies in 
Paris zu tun bereit waren. Solange diese weit entfernten 
Zusagen jedoch nicht durch glaubwürdige Umsetzungs-
pläne�und�rechtliche�Verpflichtungen�untermauert�werden,�
können� sie� zwar�Hoffnung� erwecken,�müssen� jedoch�mit�
großer Vorsicht genossen werden (siehe Kasten). So werfen 
zum Beispiel die jüngsten Entwicklungen in den USA im 
Zusammenhang mit dem neuen Infrastrukturpaket und 
trotz der Klimazusagen der US-Regierung neue Bedenken 
hinsichtlich des tatsächlichen Gehalts dieser Versprechen 
auf. 

Mittlerweile ist allgemein anerkannt, dass es beim Kli-
mawandel nicht nur um Umweltbelange geht. Fast jedes 
andere globale Problem, mit dem wir konfrontiert sind, 
wird durch den Klimawandel verschlimmert: die Zerstö-
rung der biologischen Vielfalt, Migration, Ungleichheit und 
Armut,�Ernährungssicherheit,�Unsicherheit�und�Konflikte,�
Bedrohungen der Gesundheit, Arbeitslosigkeit usw. Selbst 
bei einer Erderwärmung um 1,5°C sind solche Entwick-
lungen zu erwarten, jedoch auf einem verhältnismäßig 
schwächeren Niveau als dies zu erwarten wäre, wenn die 
globalen Durchschnittstemperaturen um 2°C steigen. Der 
IPCC schätzt, dass sich die Länder im Großen und Ganzen 
verpflichten� müssten,� die� globalen� Emissionen� bis� 2030�
gegenüber heute zu halbieren, um die Welt auf 1,5°C-Kurs 
zu bringen und um zwischen 2045 und 2055 globale CO2-
Neutralität zu erreichen. Um 2°C zu erreichen, müssten sie 
ihre Emissionen bis 2030 um ein Viertel reduzieren und bis 
2075 klimaneutral sein. 

Trotz seiner unbestreitbaren Vorzüge hat das Pariser 
Abkommen� ein� Dilemma� geschaffen.� Indem� es� das� Ziel�
festlegt, die Erderwärmung auf einen Anstieg zwischen 
1,5-2°C� zu�begrenzen,� suggeriert� es,� dass� seine�Verpflich-
tungen eingehalten wurden, solange sich nationale 
Klimaschutzpläne mit einer Erderwärmung von 1,99°C 
kompatibel erweisen. Dabei gibt es einen großen Unter-
schied� zwischen� den� beiden� ‚Polen‘� –� 1,5°C� und� 2°C� -� des�
Pariser Abkommens. Eine Erwärmung auf 1,5°C könnte 
bedeuten, dass elf Millionen Menschen weniger extremer 
Hitze ausgesetzt wären, 61 Millionen weniger unter Dürre 
leiden müssen und zehn Millionen weniger von den Aus-
wirkungen� des� Meeresspiegelanstiegs� betroffen� wären.�
Zusätzlich zu diesen Vorteilen für den Menschen könnte 
die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5°C 
statt auf 2°C bis zum Ende des Jahrhunderts auch die Zahl 
der�Wirbeltier-� und�Pflanzenarten,� die�mit� einem�großen�
Verlust ihres Verbreitungsgebiets konfrontiert sind, halbie-
ren. Angesichts von Studien, die belegen, dass der Wert der 
Dienstleistungen einer funktionierenden Biosphäre durch-
schnittlich rund 125 Billionen US-Dollar pro Jahr beträgt, 
ist klar, dass eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C 

uns� auch� vor� schweren� globalen�wirtschaftlichen� Verlus-
ten schützen könnte.389 Im Kampf gegen den Klimawandel 
kommt es somit auf jede Dezimalstelle, auf jeden Bruchteil 
eines Grades an. 

Die politischen Anstrengungen, die erforderlich sind, um 
die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, gehen deut-
lich über das hinaus, was nötig wäre, wenn ein Anstieg um 
2°C hingenommen würde. Tatsächlich sind die Emissions-
minderungsanforderungen im ersten Fall doppelt so hoch 
wie im Falle eines 2°C Szenarios. Diese größeren politischen 
Anstrengungen für das Erreichen von 1,5°C werden jedoch 
kompensiert durch die Verminderung des Anpassungs-
drucks an die klimatischen Veränderungen, die aus einem 
Anstieg um 2°C folgen würden. Zudem wird vieles von dem, 
was die Menschheit mit jeder weiteren Dezimalstelle über 
1,5°C hinaus an biologischer Vielfalt, Land, Lebensbedin-
gungen oder sogar politischer Stabilität einbüßt, für lange 
Zeit, wenn nicht für immer, verloren sein.

Auch ist heute noch nicht bekannt, wann potenzielle 
Kipppunkte in Bezug auf lokale, nationale und globale 
Möglichkeiten der Abfederung disruptiver Klimaverände-
rungen erreicht würden, z. B. bezüglich der administrativen 
und�finanziellen�Kapazität�von�Behörden�zur�Bewältigung�

»Wir müssen 
die Erwär-
mung der 
Erde auf nicht 
mehr als 1,5°C 
begrenzen, 
um eine Katas-
trophe zu ver-
meiden.«

389 Aus verschiedenen zuverlässigen Quellen zusammengestellte Daten unter  
https://sciencebasedtargets.org/blog/1-5-c-vs-2-c-a-world-of-difference�



Unser Planet könnte 
sich in den nächsten 
50 Jahren stärker 
erwärmen als in den 
gesamten vergan-
genen 6.000 Jahren.  

Bis 2100 könnten die 
Temperaturen derart 
ansteigen, dass allein 
das Verlassen von 
geschlossenen 
Räumen für einige 
Stunden in Teilen von 
Indien und Ost-China 
selbst für die gesün-
desten Menschen 
den Tod bedeuten 
könnte. 

Bis 2070 könnten sich der von 
extremer Hitze bestimmte 
Anteil an der Landmasse der 
Erde von 1% heute auf nahezu 
20% ausweiten, wo dann 
Klimabedingungen wie in der 
Sahara herrschen. Damit 
würden dann 1/3 der Mensch-
heit unter Klimabedingungen 
leben, die von Grund auf 
anders sind als jene, unter 
denen sich die Menschheit seit 
hunderttausenden Jahren 
entwickelt hat. 

extremer Klimaereignisse. Die jüngst zutage getretenen 
Auswirkungen des Klimawandels haben jedenfalls eines 
deutlich gemacht: Sie sind sehr kostspielig. Eine aktuelle 
Studie kommt zu dem Schluss, dass sich die Kosten der im 
Jahr 2020 aufgetretenen Extremwetterereignisse weltweit 
auf insgesamt 150 Milliarden US-Dollar beliefen.390 Das ent-
spricht�der�gesamten�öffentlichen�Entwicklungshilfe�aller�
OECD-Mitgliedsländer. Die USA waren 2020 mit geschätz-
ten Kosten von fast 100 Milliarden US-Dollar am stärksten 
betroffen.� Das� ist� das� Doppelte� der� in� den� USA� seit� 1980�
geschätzten Durchschnittskosten.391 Zwischen 2016 und 
2020 beliefen sich die dokumentierten Kosten allein für 
die USA auf 600 Milliarden US-Dollar. Vieles deutet darauf 
hin, dass extreme Wetterereignisse in diesem Jahrzehnt 
weltweit Kosten zwischen 1 und 2 Billionen US-Dollar ver-
ursachen könnten. Da die Durchschnittstemperaturen 
definitiv�weiter� ansteigen� (zum� Teil� aufgrund� des� bereits�
vorhandenen� Kohlenstoffs� in� der� Atmosphäre� und� des�
Kohlenstoffs,� der� auch� bei� optimistischsten� Emissions-
prognosen in den kommenden Jahren weiterhin emittiert 
wird), ist es keine reine Spekulation, davon auszugehen, 
dass sich diese Kosten für das nächste Jahrzehnt auf über 
zwei Billionen US-Dollar einpendeln werden.392

Da die USA, Europa und China auf das Erreichen der Klima-
neutralität bis 2050 bzw. 2060 festgelegt sind und demnach 
noch erhebliche Zeit zur Anreicherung von Treibhausgasen 
in der Atmosphäre beitragen werden, ist es schwer vorstell-
bar, wie die COP26 einen auf unter 1,5°C ausgerichteten 
globalen Plan zur Reduzierung der CO2-Emissionen hervor-
bringen kann.

Bei der COP26 wird es jedoch nicht nur darum gehen, die 
nationalen Beiträge zu erhöhen. Eine ganze Reihe weite-
rer Aspekte bestimmt die Wirksamkeit der Klimapolitik, 
nicht zuletzt ihre Einbettung in die von den UN-Nach-
haltigkeitszielen beschriebene Agenda 2030 und in ein 
sozial-ökologisches Verständnis ökologischer Veränderun-
gen. 

Wir empfehlen im Hinblick auf die COP26 und darüber 
hinaus den im Folgenden beschriebenen, breitangelegten 
Politikansatz, um sicherzustellen, dass die globale Kli-
mapolitik immer noch maximal 1,5°C Erderwärmung im 
Rahmen eines sozial-ökologischen Ansatzes erreichen 
kann, der zur notwendigen Transformation unserer Welt-
wirtschaft�führt. 

390 https://www.climatecouncil.org.au/resources/infographic-the-difference-between-1-5-and-2-degrees-warming/�AND� 
https://www.wri.org/insights/half-degree-and-world-apart-difference-climate-impacts-between-15c-and-2c-warming�

391 Quelle: Bericht von UK Christian Aid
392 https://www.ncei.noaa.gov/news/calculating-cost-weather-and-climate-disasters
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387 Source: Report by UK Christian Aid
388 https://www.ncei.noaa.gov/news/calculating-cost-weather-and-climate-disasters

Auf der COP26 sollten die EU und Nationen, die 
sich� dem�Klimaschutz� verpflichtet� fühlen,� einen�
ehrgeizigen 15-Punkte-Plan für ein 1,5°C-Klima-
ziel vorlegen, um: 

• sicherzustellen, dass die nationalen Beiträge zusammen für einen beschleunigten Klimaschutz sorgen, 
der möglichst nahe an der im Pariser Abkommen festgelegten Erderwärmung von 1,5 °C – und wenn 
möglich darunter – liegt 

• zu vereinbaren, dass die nationalen Beiträge rechtlich verbindlich ausgestaltet und durch detaillierte 
und glaubwürdige Umsetzungspläne in allen Wirtschaftssektoren sowie durch glaubwürdige Finan-
zierungspläne gestützt werden; das bedeutet insbesondere, derzeit ausgeklammerte Sektoren wie die 
Luftfahrt, den Seeverkehr oder die Verbrennung von Biomasse einzubeziehen 

• einen globalen ‚Klimagerechtigkeitsprozess‘ zur Festlegung einer universellen Methode für eine 
gerechte Verteilung der nationalen Emissionsminderungsanstrengungen auf alle Länder und innerhalb 
der Länder zu eröffnen393 

• sicherzustellen, dass alle Länder geeignete Anpassungs- und Resilienzstrategien entwickeln, die in der 
Lage sind, die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen zu schützen. Die COP26 sollte sich auf klare 
Indikatoren und Benchmarks einigen, um effiziente, gerechte und gut finanzierte nationale und regio-
nale Anpassungsstrategien in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu entwerfen und zu bewerten 

• die Notwendigkeit eines gerechten Übergangs und seine Finanzierung in den Mittelpunkt der Klima-
agenda zu stellen, um zu gewährleisten, dass beim ökologischen Übergang niemand zurückbleibt und 
der Klimaschutz positive soziale Veränderungen und Fortschritte für alle bewirkt 

• einen globalen Ausstiegsplan für direkte und indirekte Subventionen für fossile Brennstoffe zu verein-
baren 

• in Abstimmung mit der UN-Biodiversitätskonferenz ein ‚Naturpaket‘ zu verabschieden, das bestehende 
naturbasierte Klimalösungen hervorhebt und fördert, um besser integrierte Lösungen zur Bewältigung 
sowohl der Klima- als auch der Biodiversitätskrise zu finden 

• eine Verpflichtung zu schaffen, alle bestehenden Kohlekraftwerke auslaufen zu lassen und nach 2021 
keine neuen Vorhaben für den Bau von Kohlekraftwerken zu entwickeln 

• den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu bekräftigen 

• sicherzustellen, dass multinationale Unternehmen ehrgeizige Ziele für die Klimaneutralität setzen, 
insbesondere die 100 größten emittierenden Unternehmen (die für über 70% der weltweiten Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich sind) 

• Fördermöglichkeiten für Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern einzurichten, auch unter 
Berücksichtigung der negativen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, 
durch eine Verdoppelung des 100-Milliarden-Dollar-Ziels und die Sicherstellung einer Rekapitalisierung 
des Grünen Klimafonds 

• einen schnelleren Ausbau der land- und seegestützten Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Ener-
gien, insbesondere in einkommensschwächeren Ländern, als Priorität zu fördern und sicherzustellen, 
dass globale, regionale und nationale Entwicklungsbanken ausreichende Finanzmittel zur Verfügung 
stellen, um notwendige Infrastrukturinvestitionen zu unterstützen 
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393 Das�reichste�Prozent�der�Weltbevölkerung�ist�für�mehr�als�doppelt�so�viel�Kohlenstoffverschmutzung�verantwortlich�wie�die�3,1�Milliarden�Menschen,�die�während�eines�kritischen�Zeitraums�von�25�
Jahren�mit�beispiellosem�Emissionsanstieg�die�ärmste�Hälfte�der�Menschheit�ausmachten�(https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poo-
rest-half-humanity) 



Jenseits der COP26

Die COP26 muss das bestmögliche Ergebnis für den Klimaschutz erzielen, das unter den gegebenen Umständen 
erreichbar ist. Allerdings sollte die Weltgemeinschaft das Ziel noch nicht aufgeben, letztendlich einen Dekarbo-
nisierungspfad zu erreichen, der ausreichen würde, um die globale Erwärmung auf unter 1,5°C zu begrenzen, 
selbst wenn das Ergebnis der COP26 nicht auf diesem Niveau liegen sollte. Stattdessen sollte sie mit der Pla-
nung für das nächste günstige Zeitfenster beginnen. Der sechste Sachstandsbericht des IPCC ist für 2022 fällig. 
Dieser Bericht wird noch zuverlässigere Belege und neue Erkenntnisse über den Klimawandel in verschiedenen 
Erderwärmungsszenarien liefern und könnte durchaus die Argumente liefern, die notwendig sind, um mehr Kli-
mamaßnahmen zu fordern, als die COP26-Verpflichtungen umfassen werden. Im Jahr 2023 wird die Konferenz 
der Vertragsparteien, die als Treffen der Vertragsparteien des Pariser Abkommens (CMA) dient, die erste globale 
Emissionsbilanz gemäß Artikel 14 des Pariser Abkommens durchführen. 

Bis 2024 – nach Möglichkeit schon 2023 – wäre dann eine starke neue globale klimapolitische Initiative unter 
Führung der Vereinten Nationen denkbar, um die COP26-Verpflichtungen weltweit deutlich zu verstärken und 
den globalen Dekarbonisierungspfad anzupassen. Das könnte insbesondere darauf abzielen, das Erreichen der 
globalen Klimaneutralität auf mindestens 2045 (und 2040 für die größtmögliche Anzahl von Ländern, die dazu in 
der Lage sind) vorzuziehen und neue ehrgeizige Ziele im Hinblick auf negative Emissionen jenseits der Neutrali-
tät und in Richtung einer Welt ohne Emissionen in einem ‚Post-Paris-Abkommen‘ festzusetzen. 
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• sicherzustellen, dass das globale Finanzsystem Klima- und CO2-Risiken in Investitionsentscheidungen 
einbezieht und die Empfehlungen der Task Force ‚klimabezogene Finanzinformationen‘ verbindlich 
werden 

• die Notwendigkeit globaler gesetzgeberischer Ansätze für eine nachhaltige Produktion und nachhalti-
gen Konsum anzuerkennen, einschließlich eines verlängerten Lebenszyklus von Produkten 

• sicherzustellen, dass die EU einen Global Green Deal fördert (s. Abschnitt 7.5.4. weiter unten) 



7.5.4. Ein globaler Green Deal 

Die Europäische Union ist die erste politische Entität, die 
die�Idee�eines� ‚Green�Deals‘� in�eine�umfassendere�poli-
tische Klimaschutzagenda übertragen hat. Nach seiner 
Einführung Anfang 2020 ist der Europäische Grüne Deal 
(EGD) nach wie vor das Maß der Dinge in einer Welt, die 
nach einer Exit Strategie aus der immer bedrohlicheren 
Klimakrise sucht. 

Perfekt�ist�der�EGD�jedoch�nicht.�Seine�Innovationskraft�
besteht darin, in einem integrierten und rechtsverbindli-
chen politischen Rahmen Klimaschutzmaßnahmen mit 
weiteren umweltpolitischen Projekten zu kombinieren, 
und diese Agenda mithilfe von arbeitsmarktpolitischen 
und sozioökonomischen Anpassungsmaßnahmen in 
eine Strategie für einen gerechten Übergang einzu-
betten. Dennoch ist er unter anderem durch folgende 
Einschränkungen begrenzt: 

• eine lediglich lose Verbindung mit umfassenderen 
sozialpolitischen Maßnahmen (insbesondere der 
Europäischen Säule sozialer Rechte und ihrem Akti-
onsplan). Das nimmt dem EGD die Möglichkeit, eine 
systemische und fest verankerte politische Wech-

selbeziehung zwischen sozialen und ökologischen 
Zielen und Maßnahmen zu entwickeln und damit 
die gesamte Bandbreite des sozial-ökologischen 
Fortschritts zu nutzen. 

• ein Festhalten am Ziel der Steigerung des Wirt-
schaftswachstums� (gemessen� am� BIP)� als� dem�
eigentlichen Sinn und Zweck des EGD394 statt 
an übergeordneten Zielen, wie Gesundheit oder 
Gerechtigkeit, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Wohlergehen der Bürgerinnen und 
Bürger stehen. Diese konzeptionelle Beschrän-
kung wird dadurch verstärkt, dass das Europäische 
Semester und der ihm zugrundeliegende Stabilitäts- 
und Wachstumspakt die EU-Mitgliedstaaten nach 
wie� vor� dazu� verpflichten,� ihre� Volkswirtschaften�
nach wachstumsorientierten Gesichtspunkten zu 
steuern. Am Anfang der laufenden Legislatur ange-
dachte Reformen, um das Europäische Semester 
in Einklang mit den Prinzipien der nachhaltigen 
Entwicklung und der UN-Nachhaltigkeitsziele neu 
auszurichten, sind bislang nicht weitgediehen (vgl. 
Kapitel 3). Dies führt dazu, dass der EGD die neo-
liberale�und�Ausrichtung�der�EU-Wirtschaftspolitik�
bislang� lediglich� flankiert,� diese� aber� bislang� kei-
neswegs abzulösen im Stande ist.395

» Der globale Grüne Deals sollte die 
verschiedenen wirtschafts-, 
umwelt- und sozialpolitischen Di-
mensionen der globalen Klimapoli-
tik mit dem von den UN-Nachhal-
tigkeitszielen abgesteckten Rahmen 
für eine nachhaltige gesellschaftli-
che Transformation im globalen 
Maßstab in Einklang bringen.«

394 „Europa�braucht�eine�neue�Wachstumsstrategie,�die�die�Union�in�eine�moderne,�ressourceneffiziente�und�wettbewerbsfähige�Wirtschaft�verwandelt“,�https://ec.europa.eu/info/strategy/priori-
ties-2019-2024/european-green-deal_de 

395 Obwohl�diese�Reform�auf�dem�Papier�auch�eine�Verpflichtung�ist,�die�ein�wesentlicher�Bestandteil�des�ursprünglichen�Plans�des�EGD�ist�und�von�der�Europäischen�Kommission�im�Jahr�2020�in�ihrer�
ersten jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum eingeleitet wurde. Sie wurde später durch die Steuerung der neuen NextGenerationEU/Aufbau- und Resilienzfazilität abgelöst  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1658 
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Der Europäische Grüne Deal 

Die jüngsten Ankündigungen der Biden-Regierung, 
die USA bis 2050 klimaneutral zu machen, verwenden 
nicht die gleiche Terminologie, folgen aber einem ähn-
lichen Konzept entlang eines Wachstums/Technologie/
Beschäftigungs-Nexus,� obwohl� sie� zum� jetzigen� Zeit-
punkt weniger umfassend sind. 

Globale Maßnahmen gegen den Klimawandel gehen 
bereits in eine ähnliche Richtung und zielen auf einen 
breiteren politischen Ansatz ab, der durch die COP26 
weiter� ausdifferenziert� werden� könnte.� Insbesondere�
könnte die COP26 eine bessere Integration von Klima-
schutz- und Biodiversitätsmaßnahmen (naturbasierter 
Klimaschutz), eine Ausweitung der Dekarbonisierungs-
bemühungen auf Sektoren, die derzeit außerhalb ihres 
Anwendungsbereichs liegen, oder die Unterstützung 
weiterer Maßnahmen für einen gerechten Übergang 
zusätzlich zu anderen Prozessen wie Resilienz und 
Anpassung ergeben. 

Die globale Klimapolitik würde jedoch erheblich davon 
profitieren,� in� eine� umfassendere� globale� politische�
Strategie eingebettet zu werden, die von einem nachge-
schärften�EGD�inspiriert�ist.�

Hier kommt ein Global Green Deal ins Spiel. Eine solche 
Idee wurde bereits Ende März 2021 von den Präsidenten 
der Europäischen Kommission und der Europäischen 
Investitionsbank in einem gemeinsamen Artikel im 
Vorfeld einer von den beiden Institutionen gemeinsam 
veranstalteten Konferenz mit dem Titel ‚Investing in 
Climate� Action‘� vorgebracht.396 Die darin vorgestellte 
Version eines Globalen Grünen Deals unterscheidet 
sich stark von seiner europäischen Version. Er kon-
zentriert sich ausschließlich auf die technologische 
Dimension des Klimaschutzes und regt dazu massive 
Investitionsbemühungen entlang von vier Säulen an 
– erneuerbare Energien, Anpassung, grüne Schlüssel-
technologien� wie� Wasserstoff� und� Technologien� für�
die Kreislaufwirtschaf. Ihm zugrunde liegt das Motto: 
„Der� Green� Deal� ist� nicht� nur� eine� umweltpolitische�
Strategie;�er�ist�eine�wirtschaftliche�und�geopolitische�
Notwendigkeit“.397

Investitionen sind zwar eine unbestreitbare und sogar 
kritische Dimension für eine erfolgreiche globale Kli-
mapolitik. Ein globaler Green Deal kann sich jedoch 
nicht ausschließlich auf diese Dimension konzentrie-
ren. 

Der Mehrwert eines globalen Grünen Deals muss 
viel weitreichender sein. Er sollte die verschiedenen 
wirtschafts-,� umwelt-� und� sozialpolitischen� Dimen-
sionen der globalen Klimapolitik – einschließlich der 
Investitionen – mit dem von den UN-Nachhaltigkeits-
zielen abgesteckten Rahmen für eine nachhaltige 
gesellschaftliche� Transformation� im� globalen� Maß-
stab in Einklang bringen. Das sollte dazu führen, dass 
nationale Klimapläne das gesamte Spektrum der erfor-
derlichen politischen Maßnahmen in eine kohärente 
Strategie integrieren, wobei der sozial-ökologischen 
Dimension� innerhalb� jeder� spezifischen� Dimension�
spezifische� Aufmerksamkeit� geschenkt� wird.� Damit�
wäre ein globaler Kompass entwickelt, mit dem die 
Klimapolitik nicht instrumentalisiert wird, um das 
vorherrschende� globale� Wirtschaftssystem� und� seine�
inhärenten Mängel zu retten, sondern einem edleren 
Ziel dient, nämlich Nachhaltigkeit und sozialen Zusam-
menhalt weltweit Wirklichkeit werden zu lassen. 

Ein globaler Grüner Deal 

Anstatt einen engen technologie-/investitionsbasierten 
Vorschlag nur von zwei ihrer Institutionen fördern zu 
lassen, sollte die Europäische Union als Ganzes eine 
aufgeklärtere globale Führungsrolle übernehmen, 
indem sie einen ehrgeizigen, umfassenden und gut 
durchdachten Globalen Grünen Deal entwickelt und 
vorantreibt. 

396 https://cdn1.euraxess.org/worldwide/south-korea/global-green-deal-op-ed-article-ursula-von-der-leyen-president-european 
397 op.cit.
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7.5.5. Ein globaler Gesellschaftsvertrag 

Der vor Jahren eingeschlagene Kurs der Globalisierung der 
Wirtschaft� und� der� Finanzmärkte� steht� bekanntermaßen�
oft�in�Widerspruch�mit�dem�Anliegen,�sozialen�Fortschritt�
und soziale Gerechtigkeit auf der Welt zu fördern.

Vor 26 Jahren, auf dem Weltgipfel für soziale Entwick-
lung (WGSE) im März 1995 in Kopenhagen, erzielten die 
Regierungen einen Konsens über die Notwendigkeit, den 
Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung zu stellen. 
Der Sozialgipfel war zu dieser Zeit die größte Zusammen-
kunft� von� Staats-� und� Regierungschefs� überhaupt.398 Er 
verpflichtete� sich,� die� Überwindung� der� Armut,� das� Ziel�
der�Vollbeschäftigung�und�die�Förderung�der�sozialen�Inte-
gration zu vorrangigen Entwicklungszielen zu machen. In 
einem auf dem Gipfel angenommenen Aktionsplan wurden 
eine�Reihe�quantitativer�Ziele�definiert,�darunter�solche�mit�
Blick auf Fragen der Armutsbekämpfung, Gesundheit und 
Gleichstellung der Geschlechter. Der Gipfel trat fünf Jahre 
später in New York während der UN-Generalversammlung 
erneut zusammen, allerdings lediglich in Form einer Son-
dersitzung.� In� Bezug� auf� die� fünf� Jahre� zuvor� definierten�
Zielvorgaben stellte WGSE+5 einen allgemeinen Mangel an 
Fortschritten fest. Er verabschiedete auch eine umfangrei-
che Liste zusätzlicher Empfehlungen in einer Vielzahl von 
für die soziale Entwicklung ausschlaggebenden Bereichen. 
Die ursprüngliche Dynamik des WGSE war jedoch bereits 
verloren gegangen. 

Kurze Zeit später, im Jahr 2002, unternahm die IAO mit 
ihrer Weltkommission für die soziale Dimension der Glo-
balisierung einen neuen Versuch, eine ehrgeizige globale 
Sozialagenda auf die internationale Agenda zu setzen. Die 
Kommission legte 2004 ihre Schlussfolgerungen vor und 
forderte eine gerechte und integrative Globalisierung als 
weltweite� Priorität.� Sie� definierte� die� weltweite� soziale�
Dimension der Globalisierung wie folgt: 

Die soziale Dimension der Globalisierung bezieht sich 
auf die Auswirkungen der Globalisierung auf das Leben 
und die Arbeit der Menschen, auf ihre Familien und ihre 
Gesellschaften.�Häufig� betrifft� dies� Bedenken� und� Fragen�
bezüglich der Auswirkungen der Globalisierung auf 
Beschäftigung,� Arbeitsbedingungen,� Einkommen� und�
soziale Sicherung. Über die Arbeitswelt hinaus umfasst die 
soziale Dimension Sicherheit, Kultur und Identität, Ein-
beziehung oder Ausgrenzung und den Zusammenhalt von 
Familien�und�Gemeinschaften.399 

Zu den zahlreichen Empfehlungen der IAO gehörten ins-
besondere, menschenwürdige Arbeit für alle zu einem 
globalen Ziel zu machen, Maßnahmen zur Stärkung der 
Kernarbeitsnormen weltweit, faire Handelsregeln, ein 
Mindestniveau an sozialem Schutz, mehr Entwicklungs-
hilfe im Einklang mit dem 0,7%-BIP-Ziel, Maßnahmen zur 
Verringerung der Steuerhinterziehung oder die Stärkung 
der Weltordnungspolitik, um eine globale Politikkohärenz 

398 Der�WGSE�wurde�damals�vom�Ko-Vorsitzenden�der�ICSE,�Poul�Nyrup�Rasmussen,�in�seiner�Eigenschaft�als�Premierminister�von�Dänemark,�und�dem�Generalsekretär�der�Vereinten�Nationen,�Boutros�
Boutros Ghali, gemeinsam ausgerichtet. 

399 https://www.ilo.org/public/english/wcsdg/globali/globali.htm 

» Es gibt starke Argumente für eine 
viel intensivere und engagiertere 
globale politische Agenda angesichts 
globaler sozialer Herausforderun-
gen, die eng mit der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen und auch 
mit der globalen Umwelt- und Kli-
maagenda verknüpft werden sollte.«



sicherzustellen. Im Anschluss an den Bericht und ermutigt 
durch die Schlussfolgerungen des Weltgipfels der Vereinten 
Nationen im Jahr 2005,400 verabschiedete die IAO-Konferenz 
2008 eine wegweisende ‚Erklärung über soziale Gerechtig-

keit� für� eine� faire�Globalisierung‘.401 Das Hauptziel dieser 
Erklärung war die Institutionalisierung der Agenda für 
menschenwürdige Arbeit, die die IAO seit 1999 entwickelt 
hatte, um sie in den Mittelpunkt ihrer Mission zu stellen. 

Da das umfassendere Konzept der nachhaltigen Ent-
wicklung nach diesen Initiativen innerhalb der Vereinten 
Nationen� neue� Zugkraft� entwickelte,� wurden� solche� sozi-
ale Zielsetzungen zentral in die UN-Agenda 2030 und die 
Nachhaltigkeitsziele integriert. Je nachdem, wie weit die 
Definition� von� gesellschaftlicher� Entwicklung� oder� einer�
sozialen Dimension der Globalisierung gefasst ist, sind mehr 
als�die�Hälfte�der�Nachhaltigkeitsziele�direkt�oder� indirekt�
in diesem Sinne relevant.402 Das bietet eine starke Grundlage 
und klare Legitimität für weitere konkrete globale Maßnah-
men im Bereich der Sozialpolitik im weitesten Sinne. 

In der aktuellen Situation ist darüber hinaus in Betracht zu 
ziehen, dass die sozioökonomischen Auswirkungen der Pan-
demie in vielen Teilen der Welt gravierend sind: Sie haben 
die�bereits�zuvor�schwierigen�Bedingungen�in�Gesellschaft�
und Arbeitswelt verschlechtert und positive Trends umge-
kehrt, insbesondere in Bezug auf extreme Armut. Das allein 
schafft�einen�neuen�globalen�sozialen�Notstand.�

An dieser Stelle ist auch anzumerken, dass es aus unserer 
Sicht�kein�überzeugendes�Argument�gibt,�das�die�große�Kluft�
zwischen der sehr intensiven globalen Auseinandersetzung 
mit Fragen des Klimaschutzes und dem vergleichsweise 
viel geringeren Engagement im sozialen Bereich insgesamt 
rechtfertigen würde. Ökologische und soziale Entwicklun-
gen� sind� eng� miteinander� verknüpft� und� die� sich� daraus�
ergebenden Herausforderungen können nicht getrennt von-
einander gelöst werden. 

Es gibt starke Argumente für eine viel intensivere und 
engagiertere globale politische Agenda angesichts globaler 
sozialer Herausforderungen, die eng mit der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen und auch mit der globalen Umwelt- 
und�Klimaagenda�verknüpft�werden�sollte.�

Zusammen und in Verbindung mit einem Global Green Deal 
(s. Abschnitt 7.5.4.) empfehlen wir daher eine Initiative für 
einen�globalen�Gesellschaftsvertrag.�

Die vier strategischen 
Ziele der IAO-Agenda 
für menschenwürdige 

Arbeit 

Förderung der Beschäftigung 
durch Schaffung eines nachhalti-

gen institutionellen und 
wirtschaftlichen Umfelds 

Entwicklung und 
Verbesserung von 
Maßnahmen des 

sozialen Schutzes, 
wie soziale Siche-

rungssysteme und 
Arbeitsschutz, die an 

die nationalen 
Gegebenheiten 
angepasst sind 

Achtung, Förderung und 
Verwirklichung der IAO-Ker-
narbeitsnormen, da diese 
nicht nur unveräußerliche 
Rechte der Beschäftigten 
beschreiben, sondern auch 
für die Verwirklichung der 
übrigen strategischen 
Ziele förderlich sind. 

Förderung der Sozialpartner-
schaft und der Zusammen-
arbeit zwischen Sozialpart-
nern und Regierungen

400 "Wir�unterstützen�nachdrücklich�eine�faire�Globalisierung�und�sind�entschlossen,�die�Ziele�der�produktiven�Vollbeschäftigung�und�menschenwürdigen�Arbeit�für�alle,�auch�für�Frauen�und�junge�Menschen,�
zu einem zentralen Ziel unserer einschlägigen nationalen und internationalen Politiken sowie unserer nationalen Entwicklungsstrategien zu machen.“, in: Abschlusserklärung des UN-Weltgipfels, 2005

401 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/genericdocument/wcms_100192.pdf
402 UNSDG�1�Keine�Armut,�2�Kein�Hunger,�3�Gesundheit�und�Wohlbefinden,�4�Hochwertige�Bildung,�5�Geschlechtergleichheit,�6�Sauberes�Wasser�und�sanitäre�Einrichtungen,�7�Bezahlbare�und�saubere�

Energie,�8�Menschenwürdige�Arbeit�und�Wirtschaftswachstum,�10�Weniger�Ungleichheiten,�13�Maßnahmen�zum�Klimaschutz�
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Dieser�globale�Gesellschaftsvertrag�könnte�insbesondere�die�
folgenden fünf politischen Initiativen umfassen und fördern 
und später auf zusätzliche Maßnahmen ausgedehnt werden: 

• eine Ermächtigung der IAO in ihrer Rolle als Stan-
dardsetzungs- und Koordinierungsgremium, um 
sicherzustellen, dass die im Rahmen des UN-Nachhal-
tigkeitsziel 8 (Förderung menschenwürdiger Arbeit) 
festgelegten Zielmarken erreicht werden, insbesondere 
die Beseitigung von Zwangsarbeit und Kinderarbeit 
sowie die weltweite Durchsetzung der Kernarbeitsnor-
men. 

• ein�‚Globales�Sozialsiegel‘,�das�an�Länder�verliehen�wird,�
die grundlegende Arbeitnehmerrechte umfassend 
respektieren und unabhängige internationale Inspek-
tionen zulassen. Es wäre durchaus möglich, ein solches 
Inspektionssystem im Rahmen eines internationalen 
Arbeitsübereinkommens vorzusehen, das es aufgrund 
seines freiwilligen Charakters jedem Staat erlau-
ben würde, frei zu entscheiden, ob er allen in seinem 
Hoheitsgebiet hergestellten Waren ein allgemeines 
Soziallabel verleiht – vorausgesetzt, er akzeptiert die 
mit� dem�Übereinkommen� verbundenen� Verpflichtun-
gen und erklärt sich mit deren unabhängiger Kontrolle 
einverstanden.403

• eine ‚globale politische Initiative zur informellen Arbeit 
in�der�Weltwirtschaft‘,404 die von der IAO geleitet und 
von anderen UN-Organisationen und der Weltbank 
unterstützt� wird,� um� den� Übergang� von� Beschäftig-
ten� und� Unternehmen� in� die� formelle� Wirtschaft� zu�
beschleunigen,�die�Schaffung,�den�Erhalt�und�die�Nach-
haltigkeit von Unternehmen und menschenwürdigen 
Arbeitsplätzen�in�der�formellen�Wirtschaft�zu�fördern�
und die Informalisierung von Arbeitsplätzen in der for-
mellen�Wirtschaft�zu�verhindern.405

• ein globaler Fonds für soziale Sicherung und Gesund-
heit, wie er insbesondere in ähnlicher Form vom 
Internationalen�Gewerkschaftsbund� und� dem� Sonder-
berichterstatter der Vereinten Nationen für extreme 
Armut und Menschenrechte befürwortet wird.406 
Dieser Fonds könnte helfen, Finanzierungslücken für 
Systeme der sozialen Sicherung zu schließen und den 
Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung 
für die ärmsten Länder der Welt zu fördern, die nicht 
über�genug�finanzpolitischen�Spielraum�verfügen,�um�
kurzfristig selbst eine soziale Grundsicherung und 
bezahlbare Gesundheitsdienste aufzubauen. Er könnte 
auch�von�technischer�Unterstützung�flankiert�werden,�
um Staaten beim Aufbau ihrer Kapazitäten zur Finan-
zierung von Systemen der sozialen Sicherung und beim 
Aufbau von Strukturen im Gesundheitswesen zu unter-

stützen. In diesem Zusammenhang sollte die EU die 
allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang 
zu hochwertiger Gesundheitsversorgung für alle im 
Rahmen der am 10. Oktober 2019 von der Generalver-
sammlung angenommenen Resolution der Vereinten 
Nationen zur allgemeinen Gesundheitsversorgung und 
zum UN-Nachhaltigkeitsziel 3 zur Sicherstellung eines 
gesunden� Lebens� und� zur� Förderung� des� Wohlbefin-
dens für alle in jedem Alter aktiv fördern. 

• eine globale Charta für den Aufbau von Gemein-
schaftsvermögen,�wie�in�Abschnitt�7.5.10�weiter�unten�
empfohlen. 

Ein globales Sozialsiegel

Eine globale Initiative zu informeller 
Arbeit in der Weltwirtschaft

Ein globaler Fonds für soziale 
Sicherung und Gesundheit

Eine globale Charta für 
Gemeinschaftsvermögen

Ein globaler Gesell-
schaftsvertrag

403 Die Idee eines globalen Sozialsiegels wurde erstmals 1997 vom damaligen Generaldirektor der IAO, Michel Hansenne, vorgeschlagen, scheiterte jedoch am Widerstand von Arbeitgebervertretern und 
einer Reihe von Regierungen (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008013/lang--en/index.htm).

404 Nach�eigenen�Schätzungen�der�IAO�umfasst�die�informelle�Wirtschaft�mehr�als�die�Hälfte�der�weltweiten�Erwerbsbevölkerung�und�über�90%�der�Kleinst-�und�Kleinunternehmen�weltweit.�Der�
informelle�Sektor�ist�auch�mit�einem�höheren�Auftreten�von�Arbeitnehmerrechtsverletzungen�und�einem�unzureichenden�sozialen�Schutz�verbunden�(also�dem�Bereich,�in�dem�die�Organisation�in�
der�heutigen�Welt�am�meisten�gebraucht�wird).�V.�Jakovleski,�et.�al.,�2019,�https://journals.openedition.org/poldev/3026#ftn25�

405 Die IAO verfügt mittlerweile über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit privaten Governance-Initiativen im sozialen Bereich, insbesondere durch die Global-Compact-Initiative 
der�Vereinten�Nationen;�daher�könnte�zusätzlich�erwogen�werden,�ein�„Globales�Sozialsiegel�für�Unternehmen“�zu�schaffen,�das�unter�klaren�Bedingungen�und�in�Zusammenarbeit�mit�nationalen�
Regierungsbehörden�von�der�IAO�zertifiziert�wird�–�in�Erwartung�eines�Regulierungsansatzes,�wie�er�in�diesem�Bericht�befürwortet�wird�(Abschnitt�7.5.6.).�

406 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_campaign_brief_-_a_global_social_protection_fund_en_v3.pdf und Bericht der Vereinten Nationen des Sonderberichterstatters für extreme Armut und Men-
schenrechte, Referenzdokument A/HRC/47/36 (6. April 2021) 
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7.5.6.  Globale Konzerne im Dienst von 
Nachhaltigkeit und sozialem 
Zusammenhalt 

In� der� heutigen� Weltwirtschaft� sind� Kapital,� Investi-
tionstätigkeit und Marktanteile zunehmenden in den 
Händen verhältnismäßig weniger multinationaler 
Konzerne konzentriert, was sie zu einer kritischen 
systemischen� Komponente� der� globalen� Gesellschaft�
macht. 

Das unterstreicht unseres Erachtens, wie strategisch 
wichtig es ist, das Verhalten von Unternehmen und 
insbesondere multinationale Unternehmen stärker 
in eine nachhaltige Entwicklungsagenda einzubetten 
und ihre Ressourcen für das Streben nach Nachhaltig-
keit und sozialen Zusammenhalt zu mobilisieren. Ihre 
wirtschaftliche�Bedeutung�und�ihre�globale�Reichweite�
(einschließlich der Fähigkeit, globale Wertschöpfungs-
ketten�zu�gestalten)�bieten�ein�enormes�und�wahrhaft�
transformatives Potenzial, das theoretisch einen erheb-
lichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und sozialem 
Zusammenhalt weltweit leisten könnte. 

Ebenfalls immer deutlicher wird, dass multinationale 
Unternehmen ein zunehmendes Eigeninteresse daran 
haben, nachhaltig zu werden, sowohl um die negativen 
Folgen insbesondere des Klimawandels auf ihr eigenes 
Geschäft�zu�begrenzen,�als�auch�um�in�einer�Welt,�die�
zunehmend auf der Suche nach nachhaltigen Produk-
ten und Dienstleistungen ist, wettbewerbsfähig und 
relevant� zu� bleiben.� In� der� Privatwirtschaft� pflegen�
in der Tat immer mehr Unternehmen ein verantwor-
tungsvolleres� Geschäftsgebaren,� wie� etwa� durch� die�
B-Corporation-Initiative.407

Solche Ansätze bleiben jedoch zu selten und zu 
beschränkt. Was benötigt wird, ist eine tektonische 
Verschiebung in der immer noch vorherrschenden und 
von Natur aus kurzfristigen, rein gewinnorientierten 
und steuervermeidenden Unternehmenslogik. Eine 
solche Verschiebung auszulösen, überfordert jedoch 
die traditionellen globalen Politikansätze gegenüber 
Unternehmen. 

» In der heutigen Weltwirtschaft 
sind Kapital, Investitionstätigkeit 
und Marktanteile zunehmenden 
in den Händen verhältnismäßig 
weniger multinationaler Konzer-
ne konzentriert, was sie zu einer 
kritischen systemischen Kompo-
nente der globalen Gesellschaft 
macht.«

407 https://bcorporation.net 



Viele multinationale Konzerne verdienen nicht nur 
dank� erfolgreicher� Geschäftsstrategien� Geld.� Sie� tun�
dies auch, indem sie, wenn überhaupt, nur geringe 
Steuern� auf� ihre� Einkünfte� zahlen.� Ein� langjähriger�
und wohlbekannter Hauptkritikpunkt ist, dass mul-
tinationale Konzerne dank des Steuerwettbewerbs 
zwischen den Ländern und groß angelegten globalen 
Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungsprakti-
ken schon lange nicht mehr ihren gerechten Anteil an 
Steuern zahlen. 

Obwohl die größten Unternehmen der Welt nur 
einen Bruchteil der Arbeitsplätze weltweit zur Verfü-
gung stellen (die 200 größten globalen Unternehmen 
beschäftigen� weniger� als� 1%� der� weltweiten� Arbeits-
kräfte408), macht ihr kumulierter Umsatz etwa 30% des 
weltweiten BIP aus.409 Die 500 größten Unternehmen 
der�Welt�erwirtschaften�einen� Jahresumsatz�von�über�
30 Billionen US-Dollar und einen Gewinn von über zwei 
Billionen US-Dollar.410 Sie kontrollieren auch über zwei 
Drittel der globalen Handelsströme, von denen mehr 
als�die�Hälfte� innerhalb�des�weltweiten�multinationa-
len�Unternehmensnetzwerks�stattfindet.�

Eine andere Möglichkeit, eine Vorstellung vom Gewicht 
von�Megaunternehmen�in�der�Weltwirtschaft�zu�bekom-
men, besteht darin, ihren Umsatz mit dem (Steuer-)
Einkommen von Staaten zu vergleichen.411 In den letz-
ten zehn Jahren haben Unternehmen ihren Anteil in der 
Liste� der� 100� größten�Wirtschaftseinheiten� der�Welt� -�
also�der�umsatzstärksten�Körperschaften,�egal�ob�Staat�
oder Unternehmen - von 50% auf heute 70% erhöht.412 
Gleich�nach�den�neun�größten�Volkswirtschaften�(von�
den USA und China bis hin zu Brasilien und Kanada) ist 
Walmart das größte Unternehmen und liegt auf Platz 10 
der�am�höchsten�bewerteten�Wirtschaftseinheiten�der�
Welt.413 Ebenso bezeichnend ist, dass der Gesamtwert 
nur der zehn größten Mega-Firmen der Welt mit den 
untersten 180 Ländern vergleichbar ist. 

»Viele multinati-
onale Konzerne 
verdienen nicht 
nur dank erfolg-
reicher Ge-
schäftsstrategi-
en Geld. Sie tun 
dies auch, 
indem sie, wenn 
überhaupt, nur 
geringe Steuern 
auf ihre Ein-
künfte zahlen.«

408 https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
409 https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
410 www.fortune.com/global500
411 Es�sollte�jedoch�eingeräumt�werden,�dass�solche�unterschiedlichen�wertbasierten�Vergleiche�zwar�eine�gewisse�Vorstellung�von�den�vergleichsmäßigen�wirtschaftlichen�Größen�von�Nationalstaaten�

und Großunternehmen vermitteln können, jedoch mit Vorsicht zu genießen sind, da sie nicht auf identischen Wertvorstellungen beruhen. 
412 Siehe https://www.theguardian.com/business/2016/sep/12/global-justice-now-study-multinational-businesses-walmart-apple-shell und  

https://oxfamblogs.org/fp2p/the-worlds-top-100-economies-31-countries-69-corporations/ 
413 www.globaljustice.ork.uk; Walmart weist mit über 500 Milliarden US-Dollar auch den weltweit höchsten Jahresumsatz auf. 
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Die Macht globaler Unternehmen
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Eine aktuelle Studie der Tax Foundation414 hat gezeigt, dass 
der weltweite durchschnittliche Unternehmenssteuersatz 
seit 1980 kontinuierlich und in allen Weltregionen gesunken 
ist, wobei der größte Rückgang Anfang der 2000er Jahre zu 
verzeichnen war. Der Rückgang ist sehr deutlich – von einem 
durchschnittlichen Satz von 40% im Jahr 1980 auf heute 
24%. Diese Prozentsätze verbergen enorme Unterschiede 
zwischen den Ländern, selbst innerhalb der Europäischen 
Union, und sind Ausdruck eines jahrzehntelangen Unter-
bietungswettbewerbs. Dieser weltweite Abwärtstrend bei 
der Unternehmensbesteuerung stellt in der Tat einen jahr-
zehntelangen� Transfer� des� durch� die� globale� Wirtschaft�
erzeugten Wohlstands von den Bürgerinnen und Bürgern im 
Allgemeinen zu den Unternehmen und ihren Aktionären dar. 

Multinationale�Unternehmen�profitierten�nicht�nur�von�sin-
kenden�Körperschaftssteuersätzen.�Sie�konnten�im�Laufe�der�
Jahre auch durch aggressive Steuerplanungsstrategien, die 
Ausnutzung legaler Steuersenkungs- und Steuerumgehungs-
programme und durch Steuerhinterziehungspraktiken noch 
weniger Steuern zahlen. Allein durch Steuervermeidung 
verlieren Regierungen dringend benötigte Ressourcen: 
vorsichtig geschätzt etwa 4-10% der weltweiten Unterneh-
menssteuereinnahmen oder 100-240 Milliarden US-Dollar 
jährlich.415 Alles in allem werden schätzungsweise 40% der 
Gewinne von multinationalen Unternehmen in Steueroasen 
umgeleitet, und laut IWF summieren sich die weltweiten 
Gewinnverlagerungen zu einem jährlichen Verlust an Kör-
perschaftssteuereinnahmen� von� mehr� als� 500� Milliarden�
US-Dollar416 Das sind enorme Summen, die nicht für die 
Förderung von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt 
zur Verfügung stehen, allem voran in den Entwicklungs-
ländern,� die� besonders� stark� auf� die� Körperschaftssteuer�

als Einnahmequelle angewiesen sind. Kritisch anzumerken 
ist an dieser Stelle jedoch, dass nicht allein die multina-
tionalen Konzerne für diese globale Steuerungerechtigkeit 
verantwortlich sind. Eine kürzlich durchgeführte Analyse 
offenbarte,�dass�OECD-Länder�und�insbesondere�die�steuer-
lichen Regelwerke, die sie für ihre Überseegebieten erlassen 
haben,� zu� 68%� des� weltweiten� Körperschaftssteuermiss-
brauchs beitragen.417 

Ebenso augenscheinlich ist es, dass multinationale Unter-
nehmen eine große Verantwortung für die Erschöpfung 
unserer natürlichen Ressourcen, für die fortschreitende 
Zerstörung der globalen Umwelt und für den Klimawandel 
tragen. Eine kürzlich vorgelegte Studie ergab, dass nur 100 
Megaunternehmen für 71% der weltweiten CO2-Emissio-
nen verantwortlich sind. Seit 1965 produzieren lediglich 20 
fossile Energieunternehmen mehr als ein Drittel der welt-
weiten Emissionen.418 Eine andere Studie hat berechnet, 
dass etwa 20% der CO2-Emissionen aus den globalisierten 
Lieferketten multinationaler Unternehmen stammen.419 Sie 
hat festgestellt, dass multinationale Konzerne ihre Kohlen-
dioxidemissionen aktiv aus den Industrieländern (in denen 
die Emissionsnormen immer strenger werden oder eine 
Verschärfung erwartet wird) in die Entwicklungsländer 
verlagern. Andere Kritikpunkte an den Verhaltensweisen 
der Multis beziehen sich auf eine Vielzahl von Problemen 
im�Zusammenhang�mit�Fragen�der�Beschäftigung� in� ihren�
Wertschöpfungsketten,420 die regelmäßig dokumentiert 
werden,421 darunter Kinderarbeit und Zwangsarbeit, Men-
schenrechtsverletzungen in armen Ländern und Korruption. 

Zu lange wurden globale Unternehmensgewinne inter-
nalisiert, während ökologische und soziale Kosten auf 

»Der durchschnittliche Unterneh-
menssteuersatz ist seit 1980 konti-
nuierlich und in allen Weltregio-
nen gesunken, wobei der größte 
Rückgang Anfang der 2000er Jahre 
zu verzeichnen war.«

414 https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/
415 https://www.oecd.org/about/impact/combatinginternationaltaxavoidance.htm 
416 https://www.icrict.com/press-release/2020/10/11/52n5njz8ja42ukkws0z7vgppuuse4b 
417 Laut einer neuen Analyse des Tax Justice Network sind die zehn größten Verursacher des globalen Unternehmenssteuermissbrauchs heute in absteigender Reihenfolge die Britischen Jungferninseln 

(britisches Überseegebiet), die Cayman Islands (britisches Überseegebiet), Bermuda (britisches Überseegebiet), die Niederlande, die Schweiz, Luxemburg, Hongkong, Jersey (der britischen Krone 
unterstehend),�Singapur�und�die�Vereinigten�Arabischen�Emirate�(https://www.taxjustice.net/press/tax-haven-ranking-shows-countries-setting-global-tax-rules-do-most-to-help-firms-bend-them/)�

418 https://www.globaljustice.org.uk/our-campaigns/climate/climate-justice-at-cop26/ 
419 https://hyperaxion.com/environment/co2-emissions-multinationals/ 
420 So�schätzt�die�IAO�beispielsweise,�dass�in�der�Weltwirtschaft�mehr�als�20�Millionen�Arbeitnehmerinnen�und�Arbeitnehmer�unter�Zwangsarbeitsbedingungen�arbeiten� 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/feb/20/trafficking-labour-corporations-compliance-human-rights�
421 Siehe insbesondere: https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/10/2014_TransparencyInCorporateReporting_EN.pdf
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die� Gesellschaft� abgewälzt� wurden.� Bisherige� Initiativen,�
die darauf abzielen, das Verhalten von Unternehmen mit 
den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in Einklang 
zu bringen, haben im Wesentlichen freiwillige Ansätze 
verfolgt, die von Konzepten der sozialen Unternehmensver-
antwortung (sog. Corporate Social Responsibility-Ansätze 
(CSR)) inspiriert sind (siehe Kasten 3 unten). 

Während die Institutionen, die an solchen rechtlich unver-
bindlichen� „Soft� Law“-Initiativen� beteiligt� sind,� natürlich�
dazu neigen, diese positiv darzustellen, gibt es keine soliden 
und�unabhängigen�Belege�für�die�tatsächlichen�gesellschaft-
lichen Auswirkungen von CSR-Initiativen oder dafür, ob sie 
wirklich einen Beitrag zum Erreichen der Nachhaltigkeits-
ziele der Vereinten Nationen leisten. 

Trotz der Existenz globaler CSR-Initiativen hat die For-
schung� auch� gezeigt,� dass� die� nationalen� Definitionen�
von CSR weltweit sehr unterschiedlich sind.422 Viele multi-
nationale Unternehmen betreiben heute hochkomplexe 
Wertschöpfungsketten auf der ganzen Welt, in Industrie- 
und Entwicklungsländern mit jeweils eigenen Sozial- und 
Umweltvorschriften,�was�eine�unabhängige�Bewertung�des�
tatsächlichen Unternehmensverhaltens und der Qualität 
ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung äußerst schwierig 
macht. Sicher kann davon ausgegangen werden, dass viele 
Unternehmen, die sich an globalen CSR-Initiativen betei-
ligen,�das�auch�ernsthaft�tun.�In�welchem�Umfang�und�mit�
welchen messbaren positiven Auswirkungen auf die Gesell-
schaft�und�den�Planeten�dies�passiert,�bleibt�meistens�jedoch�
offen.

422 http://documents1.worldbank.org/curated/en/731511468325284128/pdf/661030BRI0Box365730B00PUBLIC00PSO0240CSR.pdf 
423 https://www.unglobalcompact.org
424 https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=94 
425 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480336/lang--en/index.htm 
426 https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
427 https://www.globalreporting.org
428 https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
429 https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-12/The%20Investor%20Case%20for%20mHRDD%20-%20FINAL%20for%2011.25%20launch.pdf
430 https://bcorporation.net

Die Vereinten Nationen bemühen sich seit geraumer Zeit, den Privatsektor in Initiativen zur Errei-
chung globaler politischer Ziele, und seit 2015 den UN-Nachhaltigkeitszielen, einzubinden. Der 
Globale Pakt der Vereinten Nationen, der im Jahr 2000 unter Kofi Annan ins Leben gerufen wurde, ist 
eine solche freiwillige Initiative (und die bislang bedeutendste), die auf der Verpflichtung basiert, uni-
verselle Nachhaltigkeitsprinzipien umzusetzen und Partnerschaften zur Unterstützung der UN-Ziele 
einzugehen. An der Initiative beteiligen sich 13.000 Unternehmen aus 160 Industrie- und Entwick-
lungsländern,� „um� an� den� SDGs� ausgerichtete� Praktiken� tief� in� den� Geschäftsbetrieb� und� in� die�
gesamte Wertschöpfungskette einzubetten, um Fortschritte und Auswirkungen für die Agenda 2030 
zu beschleunigen“.423 Darüber hinaus versucht die UNO durch ihre Global Climate Action Initiative, 
die sich an Länder, Städte, Regionen, Unternehmen und Investoren richtet, private Unternehmen in 
den Kampf gegen den Klimawandel einzubeziehen.424 Auch die IAO hat sich um die Einbeziehung des 
Privatsektors bemüht, um Arbeitsnormen zu fördern, insbesondere durch ihre 2013 ins Leben geru-
fene Unternehmens-Initiative.425 Bei der OECD (OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und 
das Globale Forum für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln sowie das Globale Forum 
für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen) und der Europäischen Kommission sind 
ebenfalls schon vor langem CSR-Initiativen entstanden, wenn auch weniger aktiv. Die OECD und die 
Weltbank haben zudem 1999 das Global Corporate Governance Forum ins Leben gerufen, das sich an 
den Privatsektor in Schwellenländern richtet. Die Internationale Organisation für Normung betreibt 
eine eigene CSR-Initiative namens ISO 26000.426 Um die unternehmensinternen CSR-Aktivitäten stär-
ker zu beleuchten, wurde im Jahr 2000 die unabhängige Global Reporting Initiative ins Leben gerufen, 
die die weltweit am weitesten verbreiteten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung427 
festlegt. Im Bereich der Menschenrechte fördert die UNO ihre ‚Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte‘.428 CSR hat auch zu einer Reihe privater Initiativen auf nationaler und internationaler 
Ebene geführt, insbesondere in den Bereichen Klima und Menschenrechte (wie die jüngste Initiative 
Investoren für Menschenrechte429). CSR hat auch zu einer Reihe privater Initiativen auf nationaler 
und internationaler Ebene geführt, insbesondere in den Bereichen Klima und Menschenrechte (wie 
die jüngste Initiative Investoren für Menschenrechte,430 die von einem privaten Unternehmen geführt 
wird und derzeit fast 4000 Firmen in 74 Ländern umfasst. Er basiert auf einem Zertifizierungssys-
tem für eine Reihe von sozialen und ökologischen Standards und Transparenz, um Profitstreben und 
gesellschaftliches Engagement miteinander in Einklang zu bringen.
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Die Vereinten Nationen bemühen sich seit geraumer Zeit, den Privatsektor in 
Initiativen zur Erreichung globaler politischer Ziele, und seit 2015 den 
UN-Nachhaltigkeitszielen, einzubinden. Der Globale Pakt der Vereinten 
Nationen, der im Jahr 2000 unter Kofi Annan ins Leben gerufen wurde, ist 
eine solche freiwillige Initiative (und die bislang bedeutendste), die auf der 
Verpflichtung basiert, universelle Nachhaltigkeitsprinzipien umzusetzen und 
Partnerschaften zur Unterstützung der UN-Ziele einzugehen. An der Initiative 
beteiligen sich 13.000 Unternehmen aus 160 Industrie- und Entwicklungslän-
dern, „um an den SDGs ausgerichtete Praktiken tief in den Geschäftsbetrieb 
und in die gesamte Wertschöpfungskette einzubetten, um Fortschritte und 
Auswirkungen für die Agenda 2030 zu beschleunigen“. Darüber hinaus 
versucht die UNO durch ihre Global Climate Action Initiative, die sich an 
Länder, Städte, Regionen, Unternehmen und Investoren richtet, private 
Unternehmen in den Kampf gegen den Klimawandel einzubeziehen. 

Im Bereich der Menschenrechte fördern die Vereinten Nationen ihre ‚Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Menschenrechte‘. Daneben bestehen eine Reihe 
privater Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene, insbesondere in 
den Bereichen Klima und Menschenrechte (z. B. die jüngste Initiative ‚Inves-
tors for Human Rights‘). Ein weiterer Ansatz ist der der in den USA ansässigen 
‚B-Corporation‘, die von einem privaten Unternehmen betrieben wird und der 
derzeit fast 4.000 Unternehmen in 74 Ländern angehören. Sie basiert auf 
einem Zertifizierungssystem mit Standards für soziale und ökologische 
Anreize, Sorgfalts- und Transparenzpflichten, um somit Profitstreben und 
gesellschaftliche  Verantwortung miteinander in Einklang zu bringen.

Auch die IAO hat sich um die Einbeziehung des Privatsektors bemüht, um 
Arbeitsnormen zu fördern, insbesondere durch ihre 2013 ins Leben gerufene 
Unternehmens-Initiative. Bei der OECD (OECD-Leitlinien für multinationale 
Unternehmen und das Globale Forum für verantwortungsvolles unternehme-
risches Handeln sowie das Globale Forum für Transparenz und Informations-
austausch in Steuerfragen) und der Europäischen Kommission sind ebenfalls 
schon vor langem CSR-Initiativen entstanden, wenn auch weniger aktiv. 

Die OECD und die Weltbank haben zudem 1999 das Global Corporate Gover-
nance Forum ins Leben gerufen, das sich an den Privatsektor in Schwellenlän-
dern richtet. 

Die Internationale Organisation für Normung betreibt eine eigene CSR-Initia-
tive namens ISO 26000. Um die unternehmensinternen CSR-Aktivitäten 
stärker zu beleuchten, wurde im Jahr 2000 die unabhängige Global Reporting 
Initiative ins Leben gerufen, die die weltweit am weitesten verbreiteten 
Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung festlegt.

Box 3. Ansätze im Bereich (soziale und/oder ökologische) Unternehmensverantwortung



Außerdem gehen viele CSR-Ansätze ausgesprochen 
partiell vor. So kann ein Unternehmen sich durchaus 
in der Global Climate Action Initiative engagieren, d.h. 
nur�erneuerbare�Energien�verwenden�(und�öffentlich�
damit�werben),�aber�seine�Beschäftigten�dennoch�ent-
gegen den IAO-Kernarbeitsnormen behandeln. Auch 
die�bloße�Vermehrung�öffentlicher�CSR-Initiativen�ist�
an sich fragwürdig, da multinationale Unternehmen 
nach eigenem Gutdünken an mehreren zusammen-
hangslosen Programmen gleichzeitig teilnehmen 
können.� Eine� Veröffentlichung� der� Weltbank� stellt�
daher� fest,� dass� „CSR� mit� seinen� vielfältigen� und�
unterschiedlichen Interpretationen zu unsicher zu 
sein scheint, um wirklich als genauer und sicherer 
Leitfaden für den Wandel des Kapitalismus zu dienen, 
den wir erleben und dessen endgültige Richtung 
unbekannt ist“.431

Jahrzehntelange�Soft-Law-Initiativen�haben�die�globale�
Unternehmenslandschaft� in� Bezug� auf� Nachhaltigkeit�
sicherlich in einem gewissen Maße verändert. Der Fort-
schritt durch CSR-Ansätze erscheint jedoch langsam, 
bruchstückhaft�und�fragil�und�hängt�allein�vom�Willen�
des Managements ab. Gleichzeitig werden unsere globa-
len Herausforderungen immer dringlicher, interaktiver 
und destabilisierender. Es ist daher Zeit für Verände-
rung.� Die� Kluft� zwischen� Soft-Law-Praktiken� aus� dem�
letzten Jahrhundert und den erwarteten düsteren Folgen 
einiger unserer zahlreichen globalen Krisen ist unserer 
Ansicht nach zu groß.

Wie können der Privatsektor und insbesondere multinati-
onale Unternehmen zu einem wichtigen Vektor für einen 
positiven Wandel hin zu einer wirklich nachhaltigen 
Welt werden? Wie können Global-Governance-Ansätze 
am besten auf diesbezügliche Entwicklungen aufbauen 
und noch weiter gehen? 

• Einige Länder haben Bestimmungen erlassen, um 
bestimmte� Aspekte� der� privatwirtschaftlichen�
Tätigkeit im Bereich CSR zu regeln, insbesondere 
mit einem Schwerpunkt auf mehr Unternehmens-
transparenz durch obligatorische statt freiwilliger 
Berichterstattung, wie in der EU432�(nichtfinanzielle�
Berichtspflichten)� oder� im� Vereinigten� König-
reich (Mandatory Companies Act 2006). Im Bereich 
der Unternehmensphilanthropie hat Maureta-
nien� schon� 2009� Rechtsvorschriften� erlassen,�

und Indien hat 2013 im Rahmen seines Company 
Act433 verbindliche CSR-Bestimmungen in diesem 
Bereich erlassen, wodurch Unternehmen ab einer 
bestimmten� Größe� und� Rentabilität� verpflichtet�
werden, mit 2% ihrer Gewinne zur sozialen Ent-
wicklung beizutragen. Frankreich hat 2017 mit 
seinem� Sorgfaltspflichten-Gesetz� Neuland� betre-
ten. Auch Corporate-Governance-Strukturen, die 
auf eine verantwortungsvolle Unternehmens-
politik ausgerichtet sind, wurden verordnet, wie 
beispielsweise in Südafrika.434 Solche Ansätze 
sind jedoch staatszentriert, weltweit rar und noch 
immer nicht weitreichend genug, um die Transpa-
renz und Relevanz detaillierter Informationen von 
Seiten der Unternehmen oder die Beteiligung von 
Gewerkschaften� zu� gewährleisten.� Zudem� umfas-
sen diese Ansätze weder kleinere und mittlere 
Unternehmen und tragen, durch die Limitierung 
auf ihren jeweiligen nationalen Geltungsbereich, 
zur Fragmentierung der in diesem Bereich gültigen 
Rechtsnormen bei. 

• Nach� jahrzehntelangen� Soft-Law-Ansätzen� und�
relativem Laissez-faire hat der Druck des Pariser Kli-
maabkommens von 2015 nun begonnen, den Fokus 
für multinationale Unternehmen von weichem zu 
hartem Recht zu verlagern, im Wesentlichen im 
Hinblick auf die Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen, indem ein beschleunigter industrieller 
und technologischer Wandel erzwungen wird. Doch 
während in den Industrieländern Rechtsvorschrif-
ten vorangebracht werden (wie der europäische 
Grüne� Deal� und� das� ‚Fit� für� 55‘� Gesetzespaket)�
können emissionsintensive Aktivitäten in Erman-
gelung eines kohärenten globalen Rahmens immer 
noch in weniger regulierte Regionen auf der ganzen 
Welt verlagert werden. In der EU wird der geplante 
CO2-Grenzmechanismus (CBAM) versuchen, genau 
dieses�Problem�in�den�Griff�zu�bekommen.�

• Im Bereich der globalen Unternehmensbesteuerung 
ist� der� jüngste� US-Vorschlag� für� einen� effektiven�
globalen�Mindestkörperschaftssteuersatz� von�21%,�
zusammen mit einem Satz von 28% in den USA und 
Bestimmungen, die es US-Unternehmen erschwe-
ren, ihre Gewinne nach Übersee zu verlagern, eine 
erdrutschartige� Veränderung� und� eröffnet� eine�
völlig neue Perspektive in diesem kritischen Feld der 
Weltpolitik.�Ein�effektiv�ausgestalteter�globaler�Min-
destkörperschaftssteuersatz�dieser�Größenordnung�

431 http://documents1.worldbank.org/curated/en/731511468325284128/pdf/661030BRI0Box365730B00PUBLIC00PSO0240CSR.pdf 
432 Am�20.�April�2021�hat�die�Europäische�Kommission�einen�wichtigen�Vorschlag�zur�Überarbeitung�der�bestehenden�Richtlinie�über�die�nichtfinanzielle�Berichterstattung�vorgelegt.�Der�neue�Vor-

schlag würde großen EU-Unternehmen und Unternehmen, die an einer EU-regulierten Börse notiert sind, vorschreiben, jedes Jahr dieselben Standards zu verwenden, um über Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Angelegenheiten zu berichten. Zudem müssten sie nicht nur rückwirkend, sondern auch über ihre Nachhaltigkeitsstrategien und -ziele sowie die Due-Diligence-Prozesse zur Ermittlung 
negativer Auswirkungen und Risiken – auch in ihren Lieferketten – berichten. 

433 http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf
434 Für�einen�Überblick�siehe�Lin�Li-Wen,�Columbia�Law�School’s�Blog,�November�20,�2020,�https://clsbluesky.law.columbia.edu/2020/11/20/mandatory-corporate-social-responsibility-legislation-around-

the-world/ 
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könnte jedes Jahr mehr als 640 Milliarden US-Dollar 
an zu wenig bezahlten Steuern von multinationa-
len Unternehmen zurückfordern435 und erhebliche 
neue Einnahmen generieren. Je nachdem, wie ein 
solcher Ansatz formuliert würde, könnte er jedoch 
reichere Länder, die der OECD angehören, überpro-
portional zu Lasten ärmerer Nicht-OECD-Länder 
begünstigen,436 Diese Gefahr besteht insbesondere 
im Hinblick auf die OECD-Vereinbarung über eine 
weltweite� Mindestkörperschaftsteuer� von� 15%.�
Nach einem alternativen Vorschlag des Tax Jus-
tice Network (TJN) würden insbesondere Länder 
mit� niedrigem� Einkommen,� in� denen� die� Hälfte�
der Weltbevölkerung lebt, die Höhe der zu wenig 
bezahlten Steuern, die sie zurückfordern, von 
16 Milliarden US-Dollar im Rahmen des OECD-
Vorschlags auf 31,3 Milliarden US-Dollar fast 
verdoppeln. 31,3 Milliarden US-Dollar entsprächen 
36%�der�kumulierten�öffentlichen�Gesundheitsaus-
gaben von Ländern mit niedrigem Einkommen.437 
Während die Fortschritte auf dem Weg zu einem 
gemeinsamen weltweiten Mindestsatz von vielen 
als� historische� Errungenschaft� gepriesen� wurden,�
wurde�auch�dessen�Höhe�heftig�kritisiert�–�während�
ein Mindestsatz von 15% bestenfalls die schlimms-
ten Auswüchse der derzeitigen Praktiken der 
Unternehmenssteuervermeidung beseitigen und 
den Steuerunterbietungswettbewerb zwischen den 
Ländern beenden könnte, würde er auch de facto 
ein System legitimieren, in dem Einkommen aus 
Unternehmenstätigkeiten weit weniger besteuert 
werden als andere Einnahmequellen, insbesondere 
Einkommen aus Arbeit. 

• Das ‚High Level Panel on International Financial 
Accountability, Transparency and Integrity for 
Achieving� the� 2030� Agenda� (FACTI)‘438 der Verein-
ten Nationen hat im Februar dieses Jahres seine 
abschließenden Empfehlungen in einem sehr 
lobenswerten Bericht herausgegeben. Es fordert ein 
globales� System� der� finanziellen� Transparenz� und�
Integrität für nachhaltige Entwicklung zur Bekämp-
fung der weltweiten illegalen Finanzströme aus 
Steuermissbrauch, grenzüberschreitender Korrup-
tion und transnationaler Finanzkriminalität, die der 
nachhaltigen Entwicklung Ressourcen entziehen. 
FACTI argumentiert, dass der Zuwachs an Ressour-
cen,� die� die�Welt� durch� die� Schaffung� finanzieller�
Integrität für eine nachhaltige Entwicklung gewin-
nen könnte, enorm ist. Bis zu 10% des weltweiten 

BIP� werden� möglicherweise� in� Offshore-Finanz-
anlagen gehalten. Geschätzte sieben Billionen 
US-Dollar des weltweiten Privatvermögens liegen 
in�Offshore-Steuergebiete�und�Steueroasen.439 Eine 
der wichtigen Empfehlungen, ein globaler Mindest-
steuersatz für Unternehmen, wurde einige Wochen 
später von den USA vorgeschlagen (siehe vorheriger 
Punkt). Eine weitere wichtige Empfehlung des Gre-
miums lautet, dass internationale Steuernormen, 
insbesondere Steuertransparenzstandards, durch 
ein�offenes�und� integratives�Rechtsinstrument�mit�
universeller�Beteiligung�geschaffen�werden�sollten;�
zu diesem Zweck sollte die internationale Gemein-
schaft�einen�Prozess�für�eine�UN-Steuerkonvention�
einleiten.440 Diese Konvention sollte auch eine wirk-
same Besteuerung von Kapitalgewinnen vorsehen. 
Es könnte eine rechtliche Grundlage für ein neues 
zwischenstaatliches Gremium für Steuerfragen 
innerhalb�der�Vereinten�Nationen�schaffen.

• Im Bereich Menschenrechte wird seit 2014 innerhalb 
des UN-Systems an einem völkerrechtlich verbindli-
chen�Vertrag�über�‚Wirtschaft�und�Menschenrechte‘�
gearbeitet. Die Ausarbeitung dieses Instruments, 
das ursprünglich durch eine Resolution des UN-
Menschenrechtsrats� in� Auftrag� gegeben� wurde,�
zielt�darauf�ab,�die�UN-Leitprinzipien�für�Wirtschaft�
und Menschenrechte (UNGPs) von 2011 zu ergänzen 
und darüber hinauszugehen, mit dem Ziel, die noch 
bestehenden großen Lücken beim Schutz der Men-
schenrechte vor Verstößen durch Unternehmen zu 
schließen. Die Aussicht auf ein solches Abkommen 
wird von globalen Menschenrechtsorganisationen 
nachdrücklich unterstützt, um für weltweit ein-
heitliche Menschenrechtsstandards zu sorgen und 
einen�gerechten�und�effektiven�Zugang�zur�Justiz�für�
Opfer� von� wirtschaftsbezogenen�Menschenrechts-
verletzungen zu gewährleisten. 

435 https://www.taxjustice.net/press/biden-tax-plan-can-recover-640bn-but-oecd-proposal-would-shrink-gains-and-reward-worst-perpetrators/
436 op.cit.
437 op.cit.
438 FACTI report, February 2021, https://www.factipanel.org/explore-the-report
439 FACTI op.cit.
440 UN-Konventionen�sind�rechtsverbindliche�Verträge,�die�von�ihren�Mitgliedsstaaten�ratifiziert�werden�können�
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Robuste internationale Regeln zur Gestaltung eines 
universellen Rahmens der unternehmerischen Ver-
antwortung für nachhaltige Entwicklung 

Das Völkerrecht als staatszentriertes System bietet 
keine vorgefertigten Lösungen für die von multi-
nationalen Konzernen aufgeworfenen sozialen und 
ökologischen Probleme. Viele Experten weisen auf eine 
Diskrepanz zwischen dem internationalen Rechtssys-
tem�–�basierend�auf�der�Vorstellung�einer�Gesellschaft�
von� ‚souveränen� Gleichen‘,� die� jeweils� über� ein�
bestimmtes Territorium verfügen – und der Realität 
transnationaler Unternehmensaktivitäten hin. Wie 
kann ein solches System einen angemessenen Rahmen 
für die internationale Regulierung von CSR bieten? 

Sicherlich stellen multinationale Unternehmen 
das internationale Rechtssystem vor echte Heraus-
forderungen. Aber diese Herausforderungen sind 
keineswegs unüberwindbar. Was Möglichkeiten einer 
internationalen� Regulierung� betrifft,�möchten�wir� an�
mehrere wichtige Argumente erinnern: 

• Die�Weltgemeinschaft�muss�die�Kluft�zwischen�der�
beschränkten� Kapazität� globaler� CSR-Soft-Law-
Ansätze und dem Ausmaß der globalen Metakrise 
angehen, was schnellere weltweite politische Reak-
tionen erfordert; 

• Infolge� des� Pariser� Klimaabkommens� definie-
ren immer mehr verbindliche Umwelt- und 
Energievorschriften� schon� heute� neu,� wie� der�
Unternehmenssektor – und insbesondere grö-
ßere Unternehmen und multinationale Konzerne 
–� künftig� gesellschaftliche� Notwendigkeiten� und�
politische� Ziele� respektieren� muss.� Das� findet�
jedoch im Wesentlichen in den OECD-Ländern statt, 
wobei die EU durch den europäischen Grünen Deal 
ein Vorreiter ist; 

• Eine wesentliche Säule globaler freiwilliger CSR-
Ansätze, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, soll 
insbesondere in der EU durch den neu vorgelegten 
Vorschlag zur Überarbeitung ihrer Richtlinie zur 
nichtfinanziellen�Berichterstattung�deutlich�stärker�
reguliert werden als bisher. Das führt einmal mehr 
zu unterschiedlichen globalen Praktiken, während 
multinationale Unternehmen global agieren; 

• Ein�wahrhaft�historischer�Durchbruch�beim�Über-
gang� von� einem� globalen� Soft� Law/CSR-Ansatz�
(durch das von der OECD geleitete Globale Forum für 
Transparenz und Informationsaustausch in Steuer-
fragen) zu einem rechtlich durchsetzbaren Ansatz 

steht im Bereich der globalen Unternehmensbe-
steuerung nach dem Vorschlag der US-Regierung 
für� eine� weltweite� Mindestkörperschaftssteuer�
kurz bevor. Dieser Politikwechsel ist nicht nur 
bahnbrechend im Kampf gegen Ungleichheiten 
und Steuermissbrauch. Er zeigt auch, dass recht-
lich verbindliche und durchsetzbare Maßnahmen 
auf globaler Ebene möglich sind, um ein großes 
globales Problem anzugehen (in diesem Fall Steu-
ermissbrauch durch Unternehmen in Höhe von 
Hunderten von Milliarden pro Jahr), vorausgesetzt, 
die wichtigsten Regierungen haben den politischen 
Willen, Maßnahmen zu ergreifen. 

• Die Vereinten Nationen bewegen sich mög-
licherweise auf zwei innovative globale und 
rechtsverbindliche Initiativen zu, um zwei globale 
Probleme im Zusammenhang mit Unternehmens-
verhalten anzugehen: Menschenrechtsverletzungen 
und illegale Finanzströme (die auch die vorgeschla-
gene�globale�Mindestkörperschaftssteuer� teilweise�
angehen würde). Das würde einen weiteren Weg zu 
rechtsverbindlicher Steuerung ebnen, um die Stö-
rungen� innerhalb� der�Weltwirtschaft� durch� einen�
Vertrag�über�‚Wirtschaft�und�Menschenrechte‘�und�
eine UN-Steuerkonvention (wie vom FACTI-Gre-
mium vorgeschlagen) anzugehen. 

Nach einer ersten jahrzehntelangen Phase, in der 
freiwillige�CSR-Ansätze�als�‚weiches‘�Rückgrat�der�Welt-
wirtschaft�weltweit�florierten,�bringt�dies�die�Welt�und�
ihre multinationalen Konzerne in eine zweite Phase, 
in�der�private�Selbstverpflichtungen�neuen�staatlichen�
Vorschriften�weichen.�Es�ist�jedoch�weder�wahrschein-
lich noch wünschenswert, dass diese zweite Phase den 
Endpunkt der globalen Bemühungen um eine gestei-
gerte soziale Verantwortung von Unternehmen in der 
Weltwirtschaft�darstellt.�Sie�sollte�vielmehr�als�notwen-
diger Schritt auf dem Weg hin zu einem neuen Modell 
globaler Regulierungspolitik gesehen werden. 

Daher� fordern� wir� eine� dritte� und� dauerhafte� Phase�
bestehend aus echten internationalen Regeln, um einen 
universellen� Rahmen� unternehmerischer� (wirtschaft-
licher, ökologischer und sozialer) Verantwortung für 
eine nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Das könnte 
auf bestehenden Fortschritten im Bereich der globalen 
Ordnungspolitik aufbauen, wie oben beschrieben, und 
auf soliden politischen Zielen in all diesen Bereichen, 
die auf den UN-Nachhaltigkeitszielen aufbauen.
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Das wäre ein grundlegender Wendepunkt für die 
Globalisierung. Sie hätte die Fähigkeit, die enorme 
wirtschaftliche� Leistungsfähigkeit� des� globalen� Unter-
nehmenssektors� auf� kollektive� gesellschaftliche� Ziele�
und Interessen umzulenken und gleichzeitig eine neue 
Art von Unternehmertum, Innovation und nachhalti-
gem Fortschritt durch private Aktivität zu wahren und 
sogar zu fördern. 

Zusätzlich zu diesem regelbasierten Ansatz für globale 
Unternehmensaktivitäten müssen Unternehmen über-
all� auf� der� Welt,� wo� sie� wirtschaftlich� tätig� sind� und�
Gewinne erzielen, ihren gerechten Anteil an den Steuern 
entrichten. Der Durchbruch zu einem weltweiten Min-

deststeuersatz von 15% ist an sich schon eine wichtige 
Errungenschaft�–�er� ist� jedoch�weit�von�dem�ursprüng-
lich von den USA befürworteten 21%-Satz entfernt 
(wodurch eine ungerechtfertigte Steuerlücke zuguns-
ten der Unternehmensbesteuerung gegenüber anderen 
Einnahmen und Einkommen, insbesondere Arbeit, ent-
steht). Außerdem berücksichtigt er die Dimension der 
Steuergerechtigkeit gegenüber ärmeren Ländern nicht 
ausreichend, wie dies der zuvor zitierte TJN-Vorschlag 
tut. Daher sollte eine globale progressive Agenda zum 
Thema Steuern sollte weiterhin auf einen höheren und 
gerechteren Steuersatz von mindestens 20% drängen, 
einschließlich einer gerechteren Verteilung der Steuer-
einnahmen,�die�den�ärmsten�Volkswirtschaften�hilft.�

» Eine globale progressive Agenda zum Thema Steuern 
sollte weiterhin auf einen höheren und gerechteren 
Steuersatz von mindestens 20% drängen, einschließ-
lich einer gerechteren Verteilung der Steuereinnah-
men, die den ärmsten Volkswirtschaften hilft.«

441 Wir�erinnern�daran,�dass�UN-Konventionen�rechtsverbindliche�Verträge�sind,�die�von�ihren�Mitgliedsstaaten�ratifiziert�werden�können�
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Ein UN-Übereinkommen über die soziale und öko-
logische Unternehmensverantwortung

Dabei könnte es die Form eines Übereinkommens der Vereinten Nationen über die unternehmerische Verant-
wortung annehmen.441 Damit würde ein rechtlich verbindlicher gemeinsamer globaler Mindeststandard für die 
unternehmerische Verantwortung geschaffen. Das würde Unternehmen natürlich nicht daran hindern, höhere Ziele 
für ihr Nachhaltigkeitsengagement zu setzen, und dies könnte gleichzeitig der künftige Bezugspunkt ehrgeizigerer 
privater Initiativen in diesem Bereich sein. 

Inhaltlich könnte die Konvention Elemente aus bestehenden freiwilligen globalen Initiativen und aus der globalen 
Politik verwenden, wie insbesondere im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele, des Pariser Klimaabkommens, der 
IAO-Konventionen und ihrer Agenda für menschenwürdige Arbeit, der Konvention über biologische Vielfalt, des 
CITES-Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, des 
Global Compact und einer zukünftigen UN-Steuerkonvention sowie eines Vertrags über Wirtschaft und Menschen-
rechte. Sie könnte auch Elemente aus bewährten nationalen und europäischen Vorschriften aufgreifen, die auf die 
Gestaltung der Unternehmenspolitik abzielen, beispielsweise durch den europäischen Grünen Deal. Damit würde die 
Konvention zum ersten Mal in der Geschichte der Globalisierung weltweite Grundregeln für Unternehmensaktivitäten 
in der Weltwirtschaft und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen über globale Wertschöpfungsketten 
hinweg definieren, die, wo erforderlich, in durchsetzbare nationale Gesetze auf der ganzen Welt eingebettet sind. 



7.5.7.  Fairer und nachhaltiger Welthandel 

Handelspolitische Debatten haben den Mainstream 
des politischen Diskurses in Europa erreicht. Wie die 
zunehmende Kontroverse um die Aushandlung und Ver-
abschiedung von Freihandelsabkommen (FTA) belegt, 
haben� weite� Teile� der� europäischen� Öffentlichkeit� ein�
kritisches Bewusstsein dafür, wie die internationale 
Handels- und Investitionspolitik mit der in Abschnitt 
7.2. beschriebenen globalen Metakrise heute nicht nur 
zusammenfällt, sondern aktiv dazu beiträgt. 

In ihren Forderungen nach einer besseren Vereinbar-
keit von Handelsbeziehungen mit Nachhaltigkeitszielen 
werden die Bürgerinnen und Bürger durch eine zuneh-
mende Zahl von empirischen Belegen gestützt. Wie 
aus einer kürzlich durchgeführten Analyse hervor-
geht, sind die Handelsbeziehungen der meisten an der 
Weltwirtschaft� teilnehmenden� Länder� durch� Rahmen-
bedingungen�strukturiert,�die�‚braunen‘�Industrien�und�
ihren� kohlenstoffintensiven� Produkten� deutlich� nied-
rigere� Handelshemmnisse� auferlegen,� als� für� ‚grüne‘�
Güter und Dienstleistungen bestehen. Das kommt einer 
impliziten Subvention von mehreren hundert Milliarden 
Dollar jährlich gleich, die die globalen Märkte verzerrt 
und den Klimawandel beschleunigt.442 Gleichzeitig 
wird festgestellt, dass das globale Handelssystem die 
Ungleichheiten innerhalb der am Handel beteiligten 
verstärkt443 und daher sowohl negative ökologische und 
soziale Bilanzen aufweist .

Um Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt weltweit 
zu fördern, muss daher ein grundlegend anderer Ansatz 
für�die�Handelspolitik�entwickelt�werden.�Die�Definition�
einer wirklich fortschrittlichen politischen Agenda zu 

diesem Zweck erfordert jedoch mehr, als die negativen 
Auswirkungen�des�Handels�auf�Gesellschaften�und�Öko-
systeme zu beheben. Als eine der produktivsten Quellen 
des Völkerrechts hat eine Handelspolitik, die Nachhal-
tigkeitsziele�in�ihren�Mittelpunkt�stellt,�die�Kraft,�nicht�
nur ein Begleiter, sondern tatsächlich ein aktiver Treiber 
für� einen� nachhaltigen� sozialen� und� wirtschaftlichen�
Wandel in globalem Maßstab zu werden. Nachdem die 
ausschließliche Zuständigkeit für die Durchführung 
der Handels- und Investitionspolitik von der Ebene 
der Mitgliedsstaaten auf die EU-Institutionen über-
tragen wurde, haben EU-Maßnahmen, die auf dem 
europäischen Grünen Deal und der in diesem Bericht 
befürworteten sozial-ökologischen Politik aufbauen, 
die Chance, in dieser Hinsicht wirklich wegweisend zu 
werden. 

Der zur Erreichung dieses Ziels notwendige Wandel ist 
jedoch als beträchtlich einzuschätzen, da soziale und 
ökologische Aspekte in der EU-Handelspolitik bislang 
eher am Rande als zentral behandelt werden. Obwohl 
die jüngsten Handelsabkommen der EU Kapitel zum 
Thema� ‚Handel� und� nachhaltige� Entwicklung‘� (HNE)�
beinhalten, werden ihr Ehrgeiz und ihre Wirksamkeit 
von�der�Zivilgesellschaft�und�neuerdings�auch�von�den�
Mitgliedsstaaten kritisiert.444 Typischerweise weist diese 
Kritik darauf hin, dass HNE-Kapitel keine konkreten 
und�einklagbaren�Verpflichtungen�für�die�Vertragspar-
teien im Sozial- und Umweltbereich festlegen und es 
ihnen nicht zuletzt aufgrund schwacher Durchsetzungs-
bestimmungen an Robustheit mangelt.445

Obwohl die Europäische Kommission mit der jüngsten 
Ernennung ihres allerersten Leitenden Handelsbeauf-
tragten�(Chief�Trade�Enforcement�Officer�–�CTEO)�einen�

442 Shapiro, J. (2020): The Environmental Bias of Trade Policy, Energy Institute Working Paper 305, verfügbar unter: https://haas.berkeley.edu/wp-content/uploads/WP305.pdf
443 Handels-�und�Entwicklungskonferenz�der�Vereinten�Nationen�(2019):�Handelspolitik�und�ihre�Auswirkungen�auf�Ungleichheiten,�verfügbar�unter:�https://unctad.org/system/files/official-document/

tdb66_d4_en.pdf 
444 Non-Paper aus den Niederlanden und Frankreich zu Handel, sozioökonomischen Auswirkungen und nachhaltiger Entwicklung (8. Mai 2020) erhältlich unter https://www.permanentrepresentations.

nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-tradesocial-economic-effects-and-sustainable-development�
445 Siehe�zum�Beispiel:�Harrison,�J.�und�Paulini,�S.�(2020):�The�trade�and�Sustainable�Development�Chapter�in�the�EU-Mercosur�Association�Agreement�–�Is�it�fit�for�purpose?�Studie�im�Auftrag�von�

ClientEarth, abrufbar unter: https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2020-07-15-the-trade-and-sustainable-development-chapter-in-the-eu-mercosur-association-agree-
ment-ext-en.pdf
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»Um Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt weltweit zu för-
dern, muss ein grundlegend an-
derer Ansatz für die Handelspoli-
tik entwickelt werden.«
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ersten Schritt zum Aufbau größerer institutioneller 
Kapazitäten unternommen hat, um die Einhaltung 
nachhaltigkeitsbezogener� Verpflichtungen� zu� gewähr-
leisten, sind weitere und tiefgreifendere politische 
Veränderungen nach wie vor dringend erforderlich. 
Erfreulicherweise werden solche Bedürfnisse von der 
Europäischen Kommission selbst anerkannt. Nachdem 
sie die Diskrepanz zwischen ihrem traditionellen han-
delspolitischen Ansatz und den Zielen des europäischen 
Grünen Deals erkannt hat, hat die Europäische Kom-
mission einen Überprüfungsprozess eingeleitet, um 
sicherzustellen, dass die Handelspolitik zu den Zielen 
beiträgt, bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen 
und mehr ökologische und soziale Nachhaltigkeit in glo-
bale Lieferketten einzubauen.446 

Um diese Überprüfung in eine echte Chance zur 
Beendigung der globalen Metakrise zu verwandeln, 
sollten� progressive� politische� Kräfte� mit� der� Euro-
päischen Kommission zusammenarbeiten, um eine 
neue und ganzheitliche Vision des Welthandels zu 
definieren.� Durch� die� Definition� einer� innovativen�
politischen Strategie, die Handelsbeziehungen mit 
Drittländern in umfassende Nachhaltigkeitspartner-
schaften�umwandelt,�sollte�die�EU-Handelspolitik�eine�
globale Führungsrolle für einen umfassenderen sozial-
ökologischen Politikwandel in der globalen Arena 
übernehmen. Diese Handels- und Nachhaltigkeits-
partnerschaften� sollten� auf� den� Grundsätzen� der�
gegenseitigen�Unterstützung�und�Rechenschaftspflicht�
beruhen und partizipativ gestaltet werden, also mit 
Interaktion und Zusammenarbeit über die Regierungs-
ebene�hinaus,�um�Parlamente,�die�Zivilgesellschaft�und�
Wirtschaftsakteure�einzubeziehen.�

Gleichzeitig mit dem Aufbau von Zusammenarbeit 
und dem gegenseitigen Engagement für Veränderun-
gen im Interesse von Nachhaltigkeit und sozialem 
Zusammenhalt ist die Wahrung eines ausreichenden 
Maßes an strategischer Autonomie von entscheiden-
der Bedeutung. Die Handelspolitik der EU muss daher 
mit der strategischen Entwicklung der industriellen 
Kapazitäten in Europa und dem Ziel der Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit der zugehörigen Lieferketten 
vereinbar bleiben. Die Kehrseite einer solchen Strate-
gie� der� offenen� strategischen� Autonomie,� für� die� die�
Europäische Kommission im Rahmen des Beginns 
ihrer Überprüfung der Handelspolitik erste, wenn 
auch nicht ausreichend klare Vorschläge gemacht 
hat,� sollte� die� Verpflichtung� sein,� Partnerländer� bei�

der Erreichung ähnlicher innerstaatlicher Ziele zu 
unterstützen. Das sollte in Form von Hilfe und aktiver 
Entwicklungszusammenarbeit erfolgen, wenn es um 
Entwicklungsländer geht. 

Angesichts der COVID-19-Pandemie ist eine Reform 
der Struktur und Funktionsweise des internationalen 
Handelssystems noch dringender geworden. Wenn 
Lieferketten für lebenswichtige Medizinprodukte 
zusammenbrechen und das Regelwerk des Welthan-
dels weltweite Solidarität und Gerechtigkeit behindert, 
insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung einer 
wirksamen weltweiten Impfkampagne, besteht 
kein Zweifel, dass die Schnittstelle zwischen globa-
ler Gesundheits- und Handelspolitik dringend neu 
strukturiert werden muss, sowohl um die Coronavirus-
Pandemie�zu�beenden�als�auch�um�sich�auf�zukünftige�
vergleichbare Krisen vorzubereiten. 

Um einen solchen Wandel zu verwirklichen, bedarf 
es mehr als politischer Maßnahmen auf EU-Ebene. 
Der Versuch, Nachhaltigkeit, Resilienz und Fairness 
im internationalen Handel sicherzustellen, ohne die 
Rolle multilateraler Institutionen und insbesondere 
der Welthandelsorganisation zu berücksichtigen, 
wäre zum Scheitern verurteilt. Zusammen mit einer 
neuen US-Regierung, die das Bekenntnis dieses wich-
tigen� Partners� zum� multilateralen� System� offenbar�
wieder� bekräftigt,� sollte� die� Europäische� Union� die�
Initiative ergreifen, um die multilaterale Handelsarchi-
tektur zu modernisieren und ihre Übereinstimmung 
mit umwelt- und sozialpolitischen Zielen ebenso wie 
ihre Wirksamkeit sicherzustellen. 

Zu diesem Zweck spricht die ICSE folgende Empfehlun-
gen aus: 

446 Cf.�COM(2021)�66�final,�verfügbar�unter:�https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0066&from=DE
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Freihandelsverhandlungen mit klaren und durch-
setzbaren�Nachhaltigkeitsfahrplänen�flankieren�

Bei Handelsverhandlungen sollte die Europäische Union gemeinsam mit ihren Partnerländern klare und umsetzbare 
Nachhaltigkeitsfahrpläne festlegen, um sicherzustellen, dass wichtige Standards in Politikbereichen wie Menschen- 
und Arbeitsrechte, Umweltschutz, soziale Unternehmensverantwortung und gute Regierungsführung vor der 
Ratifizierung und dem Inkrafttreten von Handelsabkommen von beiden Parteien respektiert und im innerstaatlichen 
Recht verankert werden. Solche Fahrpläne sollten in partizipativen Prozessen unter Beteiligung von Parlamenten 
und Vertretern der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten festgelegt werden. Ihre Anwendung sollte konsequent über-
wacht und durchgesetzt werden, auf EU-Seite unter der Verantwortung des Leitenden Handelsbeauftragten. Diese 
Roadmaps sollten mindestens die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die acht IAO-Kernarbeitsnormen,447 
multilaterale Umweltübereinkommen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für 
Unternehmen und Menschenrechte sowie die in Kapitel 7.5.6 dieses Berichts beschriebenen multilateralen Standards 
für die effektive Mindestbesteuerung von Körperschaftseinkommen enthalten. 

Die Robustheit der Kapitel über Handel und nach-
haltige Entwicklung verbessern 

Künftig sollten EU-Freihandelsabkommen wirksamere und durchsetzbare Kapitel über Handel und nachhaltige Ent-
wicklung (HNE) enthalten, die klare und umsetzbare Verpflichtungen für die Vertragsparteien festlegen. Ein robusterer 
Ansatz für solche Kapitel sollte daher die Grundlage künftiger Freihandelsabkommen der EU bilden. Nach Möglichkeit 
sollte die Europäische Kommission auf die Aktivierung von Revisionsklauseln in bestehenden Freihandelsabkommen 
hinwirken, um deren Angleichung an diese neuen Kriterien sicherzustellen. 

Um sie wirksamer zu machen, sollten die HNE-Kapitel die Vertragsparteien zur Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen verpflichten und quantifizierte Ziele für die Verringerung der Treibhausgas-
emissionen, der Entwaldung und der Armut festlegen. Da die Handelsliberalisierung oft mit negativen Auswirkungen 
auf die Gleichstellung der Geschlechter verbunden ist, sollten die HNE-Kapitel auch spezifische Kapitel zur Verbesse-
rung der Frauenrechte und zu Maßnahmen zur Stärkung der Fähigkeit von Frauen enthalten, die Vorteile des Handels 
und der damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen zu nutzen.448 Die Bestimmungen der HNE-Kapitel sollten 
zweckgerichtete Kooperationsmechanismen enthalten, um ihre Wirksamkeit und Durchführbarkeit zu stärken. 

Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der HNE-Kapitel durch die Vertragsparteien sollte eine starke 
Rolle der Zivilgesellschaft vorsehen. In diesen Kapiteln sollten daher Beschwerdemechanismen der Zivilgesellschaft 
sowie die Einrichtung innerstaatlicher Beratungsgruppen vorgesehen sein, die aus Vertretern zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, der Gewerkschaften und der Arbeitgeber bestehen, und deren Arbeit zur Gänze von den Vertrags-
parteien finanziert werden sollte. Streitigkeiten aus HNE-Kapiteln sollten von anerkannten Sachverständigen auf 
relevanten Gebieten, beispielsweise im Arbeits- oder Umweltrecht, entschieden und beigelegt werden. Festgestellte 
Fälle von Nichteinhaltung sollten zu einer gemeinsamen Definition konkreter Maßnahmen führen, um diese zu behe-
ben. Bei fortgesetzter Nichteinhaltung sollte das HNE-Kapitel abschreckende Sanktionen als letztes Mittel in Form der 
Aufhebung der im Freihandelsabkommen vereinbarten Handelspräferenzen vorsehen. 

447 Die acht Kernübereinkommen der IAO beziehen sich auf: Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechts, Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen, Zwangsarbeit, Abschaf-
fung�der�Zwangsarbeit,�Mindestalter,�schlimmste�Formen�der�Kinderarbeit,�gleiche�Entlohnung,�Diskriminierung�(Beschäftigung�und�Beruf)�

448 United Nations Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE) (2011): Gender Equality & Trade Policy, verfügbar unter:  
https://www.un.org/womenwatch/feature/trade/gender_equality_and_trade_policy.pdf
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Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen besser und 
rechtzeitiger nutzen 

Obwohl die Europäische Kommission im Rahmen ihrer aktuellen Handelspolitik bereits Nachhaltigkeitsprüfungen 
einsetzt, sollten die dabei eingesetzten Verfahren erheblich verbessert werden. Während der derzeitige Ansatz der 
Kommission die Erstellung und Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsbewertungen am Ende des Annahmeverfahrens 
von Freihandelsabkommen, also zwischen dem Abschluss der Verhandlungen und der Ratifizierung, vorsieht, sollte 
eine solche Politikbewertung künftig parallel zum Verhandlungsprozess beginnen und auf fortlaufender Basis in die 
Verhandlungen einfließen. Zudem sollte die Bewertung der Nachhaltigkeitsauswirkungen auch nach Inkrafttreten 
der Freihandelsabkommen fortgesetzt werden, um die Auswirkungen der so eingerichteten Handelsbeziehungen zu 
überwachen. Generell sollten Nachhaltigkeitsbewertungen zur Wahrung der Unabhängigkeit von gemeinnützigen 
Organisationen – wie öffentlichen Universitäten – erstellt werden. 

Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission wissenschaftliche Methoden entwickeln, um die Gesamtwirkung 
ihrer handelspolitischen Strategie zu bewerten. Da sich die kumulativen und voneinander abhängigen Auswirkungen 
einzelner Freihandelsabkommen von den individuellen Auswirkungen einzelner Freihandelsabkommen unter-
scheiden können, scheinen umfassendere Bewertungsmethoden notwendig, um solche zusammenhängenden 
politischen Ergebnisse vollständig zu verstehen. 

449 Die Gruppe besteht aus Neuseeland, Costa Rica, Fidschi, Island, Norwegen und der Schweiz, weitere Informationen unter:  
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/trade-and-climate/agreement-on-climate-change-trade-and-sustainability-accts-negotiations/#bookmark1

450 Werner�Raza,�Bernhard�Tröster�et�al,�‘How�can�international�trade�contribute�to�sustainable�forestry�and�the�preservation�of�the�world’s�forest�through�the�Green�Deal’�(October�2020),�p.23,�abrufbar�
unter https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603513/EXPO_IDA(2020)603513_EN.pdf

Umschichtung von Handelsströmen von braunen 
zu grünen Gütern und Dienstleistungen 

Um EU-Freihandelsabkommen in den Dienst des Übergangs zu klimaneutralen Produktions- und Verbrauchsmo-
dellen zu stellen, sollte die Europäische Kommission sicherstellen, dass EU-Freihandelsabkommen systematisch zu 
niedrigeren Handelshemmnissen für grüne Waren mit erwiesenen Vorteilen für den grünen Übergang führen als 
für kohlenstoffintensive braune Waren. Um sicherzustellen, dass solche Bestimmungen nicht zu einer Verlagerung 
kohlenstoffintensiver Güter und Dienstleistungen in andere Märkte führen, sollten sie durch gegenseitige Verpflich-
tungen zur Verringerung der CO2-Intensität der Volkswirtschaften der Vertragsparteien flankiert werden, auch durch 
den Ausstieg aus den Subventionen für fossile Brennstoffe. Die diesbezügliche Politikentwicklung seitens der Euro-
päischen Kommission könnte sich von den laufenden Verhandlungen zwischen einer Gruppe von Ländern über ein 
Abkommen über Klimawandel, Handel und Nachhaltigkeit (ACCTS)449 inspirieren lassen und die Übereinstimmung 
mit den laufenden Arbeiten innerhalb der Welthandelsorganisation an einem Abkommen über Umweltgüter sicher-
stellen. 

Eine solche Neuausrichtung von braunen zu grünen Produkten sollte schließlich zur Einführung umfassenderer Nach-
haltigkeitsbewertungen beim Abbau von Handelshemmnissen führen. Dazu könnten Handelspräferenzen wie der 
Abbau oder die Abschaffung von Zöllen und Kontingenten von der Vereinbarkeit der gehandelten Güter und Dienst-
leistungen mit einem breiten Spektrum an sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitszielen abhängig gemacht 
werden, etwa durch das Anbieten von niedrigen oder gar keinen Zöllen für Produkte, die einer wirksamen Nachhaltig-
keitszertifizierung unterzogen wurden, während für nicht nachhaltige Produkte höhere Zölle erhoben werden. Erste 
Modelle für das mögliche Funktionieren solcher Tarifsysteme in der Praxis wurden von wissenschaftlichen Experten 
vorgeschlagen und sollten zu diesem Zweck untersucht werden.450
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Die EU-Handelspolitik zur Förderung der europäi-
schen Nachhaltigkeitsziele nutzen

Die Handelspolitik der EU muss im breiteren Kontext der nachhaltigen Transformation Europas formuliert werden 
und daher Maßnahmen zum Aufbau einer produktiven und klimaneutralen Wirtschaft unterstützen, die ein hohes 
Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß and sozialem Zusammenhalt unterstützt. Die überarbeitete Handels-
strategie der EU muss daher Synergien mit ehrgeizigen Industrie-, Umwelt- und Sozialpolitiken schaffen und die 
EU-Wirtschaft in faire und widerstandsfähige globale Wertschöpfungsketten einbetten, die eine nachhaltige und 
integrative Wirtschaftsentwicklung in Europa ermöglichen. 

Im Rahmen ihrer beginnenden Arbeiten an einer neuen Strategie der ‚offenen strategischen Autonomie‘ sollte die 
Europäische Kommission eine umfassende Bestandsaufnahme der wichtigsten Sektoren, Güter und Dienstleistun-
gen durchführen, die für die Erreichung der Ziele des europäischen Grünen Deals und der Maßnahmen zur Förderung 
von Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt in Europa von entscheidender Bedeutung sind. Wenn Schwachstel-
len festgestellt werden, beispielsweise im Hinblick auf den Zugang zu kritischen Gütern und Rohstoffen, sollten bei 
Bedarf konkrete Maßnahmen zur Behebung dieser Schwachstellen durch Diversifizierung, Bevorratung, Nearshoring 
(Nahverlagerung) oder den Ausschluss kritischer Sektoren und Produkte aus den EU-Freihandelsabkommen vorge-
schlagen werden. Der künftige Handelsrahmen Europas muss sicherstellen, dass die EU-Politik in der Lage ist, den 
nachhaltigen Wandel durch aktive Eingriffe in die Märkte aktiv voranzutreiben, z. B. durch den Einsatz der öffentlichen 
Auftragsvergabe zur Erreichung öffentlicher politischer Ziele, die Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen und die 
Nutzung handelspolitischer Schutzinstrumente, die mit dem CO2-Grenzausgleichsmechanismus (vgl. Kapitel 5.2.1.) 
zusammenarbeiten, um gleiche Wettbewerbsbedingungen bei der Verfolgung ökologischer und sozialer Nachhaltig-
keitsziele zu schaffen. 

Entwicklungsländer bei der Entwicklung nachhal-
tigerer Lieferketten unterstützen 

Zukünftige Handelsbeziehungen der EU mit Entwicklungsländern müssen in einen breiteren Rahmen eingebettet 
werden, der diese Partner dabei unterstützt, ihre innerstaatlichen nachhaltigen Transformationsstrategien voranzu-
treiben. Da die vorgeschlagene Überarbeitung der EU-Handelspolitik im Einklang mit den Zielen der Nachhaltigkeit 
und des sozialen Zusammenhalts – auch durch die Neuausrichtung des Handels von braunen auf grüne Waren – den 
Handel mit der EU für Entwicklungsländer wahrscheinlich erschweren wird, würde die Nichteinbeziehung einer der-
artigen Dimension in die EU-Handelspolitik wahrscheinlich zu einer weiteren Vergrößerung der Kluft zwischen Europa 
und ärmeren Ländern führen. Der Aufbau strategischer Partnerschaften mit Entwicklungsländern, damit sie Entwick-
lungschancen in wichtigen Wertschöpfungsketten für eine nachhaltige Wirtschaft nutzen können – beispielsweise 
im Zusammenhang mit Recycling und Kreislaufwirtschaft sowie Technologietransfer und Investitionsförderung für 
grüne Technologien –, sollte daher Teil von Partnerschaften zwischen der EU und den Entwicklungsländern sein. 
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Die�Nachhaltigkeitsführerschaft� in� der�Welthan-
delsorganisation übernehmen 

Die Führungsrolle der EU bei einer schrittweisen Reform des internationalen Handels im Einklang mit den Zielen der 
Nachhaltigkeitspolitik muss mit einem starken Einsatz für die Modernisierung des multilateralen Handelsrahmens 
einhergehen. Die Europäische Kommission sollte daher mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um einen 
Anstoß für notwendige Reformen der Welthandelsorganisation (WTO) zu geben, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit 
und ihr Regelwerk mit dem Handel im Interesse einer globalen nachhaltigen Entwicklung und den Nachhaltigen 
Entwicklungszielen der Vereinten Nationen in Einklang stehen und ihn unterstützen. Die Gewährleistung stärkerer 
dauerhafter Beziehungen zwischen der WTO und anderen internationalen Organisationen und Übereinkommen in 
Schlüsselbereichen – wie den Vereinten Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation, der Weltgesundheits-
organisation und multilateralen Umweltübereinkommen – sollte in dieser Hinsicht eine Priorität sein. Reformen 
zur Stärkung der parlamentarischen Dimension der WTO und zur stärkeren Beteiligung nichtstaatlicher Akteure 
– wie Vertreter lokaler Gemeinschaften und zivilgesellschaftlicher Organisationen, die von handelsbezogenen Her-
ausforderungen betroffen sind – sollten auch im Hinblick auf eine Stärkung der Legitimität der Welthandelspolitik 
durchgeführt werden. Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Arbeit innerhalb einer reformierten WTO dazu 
dienen sollte, Initiativen in Bezug auf Handels- und Umweltfragen wiederzubeleben, einschließlich Verhandlungen 
über einen „Climate Waiver“, der sicherstellt, dass die WTO-Regeln Maßnahmen im Interesse des Klimaschutzes und 
der Anpassung an den Klimawandel, ein Umweltgüterabkommen, Leitlinien für die Umsetzung von Kreislaufwirt-
schaftsansätzen und den Ausstieg aus schädlichen Subventionen, beispielsweise für Fischerei und fossile Brennstoffe, 
nicht behindern. 

Beiträge des Privatsektors mobilisieren 

EU-Handelsabkommen mit Entwicklungsländern sollten daher Bestimmungen enthalten, die sicherstellen, dass 
Unternehmen, die den in Kapitel 3.4.1. erörterten Sorgfaltspflichten unterliegen, die damit verbundenen Kosten nicht 
auf Unternehmen abwälzen, die in solchen Lieferketten „vorgelagert“ tätig sind, und somit die damit verbundene 
finanzielle Belastung an Produzenten in Entwicklungsländern auslagern. Entsprechende Bestimmungen sollten auch 
sicherstellen, dass die lokale Zivilgesellschaft über die Mittel und Fähigkeiten verfügt, sich an Due-Diligence-Verfahren 
zu beteiligen, unter anderem durch die Ermittlung potenzieller Risiken und die Einreichung von Beschwerden. Damit 
verbundene Maßnahmen könnten in Form von Handelshilfen sowie aktiven Unterstützungsprogrammen erfolgen, 
die unter der Verantwortung von EU-Delegationen in Partnerländern durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten 
Partnerschaften mit Entwicklungsländern Anreize für EU-Unternehmen beinhalten, Nachhaltigkeitsinitiativen zu eta-
blieren, bei denen ernsthafte und langfristige Verpflichtungen Unternehmen dazu bringen, soziale und ökologische 
Ergebnisse in Lieferketten zu verbessern. Das würde sicherstellen, dass die Kosten von Nachhaltigkeitsinitiativen in 
Lieferketten gerecht zwischen den führenden Unternehmen (die normalerweise in Industrieländern registriert sind) 
und den Unternehmen, die „vorgelagert“ in der Lieferkette tätig sind, aufgeteilt werden.451

451 Richard M. Locke, The Promise and Limits of Private Power: Promoting Labor Standards in a Global Economy (CUP 2013)
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Multilaterale Kapazitäten ausbauen, um 
sicherzustellen, dass der Handel zur globalen 
Gesundheitspolitik beiträgt 

Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, dass das heutige multilaterale Handelssystem angesichts der globa-
len Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht in der Lage ist, gerechte und wirksame Ergebnisse zu erzielen. 
Zusätzlich zu den Maßnahmen in Abschnitt 7.5.1. dieses Kapitels sind daher dringend Maßnahmen erforderlich, um den 
multilateralen Handelsrahmen in dieser Hinsicht dauerhaft zu reformieren und zu stärken. Das sollte eine dauerhafte 
Zusammenarbeit zwischen der WTO und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beinhalten, die in einem ersten 
Schritt zur Definition einer gemeinsamen Strategie führen sollte, um Störungen des Handels mit unentbehrlichen 
Medizinprodukten zu verhindern, die globalen Vorräte und die Produktionskapazität zu erfassen und auszubauen und 
für eine gerechte geografische Verteilung zu sorgen. Die WTO und die WHO sollten weiterhin gemeinsame und dau-
erhafte Kapazitäten für das Krisenmanagement im Falle einer künftigen globalen Krise im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit aufbauen, unter anderem durch die Koordinierung von Maßnahmen zum raschen Ausbau der weltweiten 
Produktionskapazitäten für Impfstoffe und Behandlungen. Innerhalb der WTO sollte ein Handels- und Gesundheits-
ausschuss eingerichtet werden, um die Überarbeitung und Änderung des WTO-Regelwerks vorzubereiten, um ein 
besseres Funktionieren bei zukünftigen Pandemien zu gewährleisten. Dazu gehört auch eine gezielte Bewertung 
des derzeitigen Rahmens für Ausnahmeregelungen im TRIPS-Abkommen, um den Bedarf an weiteren Flexibilitäts-
elementen zu ermitteln. 
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7.5.8.  Globale Entwicklung und Solidari-
tät für nachhaltiges Wohlergehen

Die COVID-19-Pandemie hat in den Entwicklungs-
ländern wie eine Schockwelle gewirkt. Sie hat bereits 
bestehende Schwachstellen in den Gesundheitsinf-
rastrukturen, aber auch beim Zugang zu sauberem 
Wasser, zu Nahrungsmitteln oder Bildungseinrichtun-
gen und in anderen Bereichen schonungslos aufgedeckt 
und verstärkt. Sie hat jahrelange Fortschritte bei der 
Verringerung der extremen Armut und bei der Schaf-
fung� grundlegender� Strukturen� für� Wirtschaft� und�
Beschäftigung� zunichte� gemacht.� Die� Pandemie� kann�
die extreme Armut um bis zu 200 Millionen erhöhen 
und hat die Bildung von Hunderten Millionen Kindern 
beeinträchtigt. Viele von ihnen werden möglicherweise 
nie wieder zur Schule gehen, insbesondere Mädchen. 
Dieselben Länder und Regionen haben gleichzeitig 
immer stärker mit den Auswirkungen des Klimawan-
dels auf ihre Lebensgrundlagen und ihre natürliche 
Umwelt zu kämpfen. 

Die UN-Nachhaltigkeitsziele haben eine neue Pers-
pektive� eröffnet,� und� sie� verpflichten� insbesondere�
wohlhabende Nationen, mehr globale Solidarität mit 
wirtschaftlich� schwächeren� Ländern� zu� zeigen� –� vor�
allem durch eine verstärkte Entwicklungszusammen-
arbeit, um den Entwicklungsländern verlässlich zur 
Seite zu stehen.

Die� Entwicklungshilfe� und� die� finanzielle� und� nicht-
finanzielle� Unterstützung,� die� sie� bereitstellt,� sind�
in einer Welt, die sich immer tiefer in die Klima- und 
Umweltkrise hineinbegibt, wichtiger denn je. Diesen 

Bedingungen sind viele Entwicklungsländer stärker 
ausgesetzt als reiche Länder, und sie sind weniger anpas-
sungsfähig. Aber die Entwicklungshilfe kann nicht zur 
weltweiten Feuerwehr werden, die ihre begrenzten 
Ressourcen angesichts des zunehmenden Drucks auf 
die Gesundheit der Menschen und das Klima immer 
mehr auf Formen der Nothilfe beschränkt. Gleichzei-
tig kann sie nicht das einzige Instrument bleiben, das 
dazu�dient,�eine�gerechtere�globale�Gemeinschaft�auf-
zubauen. 

Der Welt bleibt nur noch wenig Zeit, den Klimawandel 
auf ein beherrschbares Maß zu begrenzen und ebenso 
wenig Zeit, um – soweit noch möglich – sicherzustellen, 
dass ärmere Länder die Auswirkungen Pandemie über-
winden und so schnell wie möglich ihren eigenen Weg 
zu�nachhaltiger�Entwicklung�und�Wohlergehen�finden�
können. 

• Die Entwicklungspolitik und die Klima- und 
Umweltpolitik der EU beginnen, sich mehr und 
mehr miteinander zu verknüpfen, vor allem durch 
Initiativen wie den Grünen Klimafonds und die 
Finanzierung von Klima-Anpassungsmaßnahmen 
in ärmeren Ländern. Diese Entwicklung muss 
noch weiter gehen und sollte zu einem integrierten 
Ansatz führen, der auf einem sozial-ökologischen 
Verständnis von Gestaltungsherausforderungen 
beruht und der sich am Leitbild von Nachhaltig-
keit und sozialem Zusammenhalt orientiert. Dafür 
sollte die EU eine globale Initiative ergreifen. 
Daher auch unser vorheriger Vorschlag für einen 
Globalen Grünen Deal (7.5.4.). 

» Die Entwicklungshilfe und die fi-
nanzielle und nicht-finanzielle Un-
terstützung, die sie bereitstellt, sind 
in einer Welt, die sich immer tiefer 
in die Klima- und Umweltkrise hin-
einbegibt, wichtiger denn je.«



• Entwicklungspolitik und Sozialpolitik, sei es im 
Bereich� der� Beschäftigung� oder� ganz� allgemein�
im Hinblick auf die Lebensbedingungen der Men-
schen und ihren Zugang zu Nahrung, Gesundheit, 
Wohnraum, Energie oder Bildung, müssen von 
der lokalen bis zur globalen Ebene miteinander 
koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. 
Daher auch unser vorheriger Vorschlag für einen 
globalen�Gesellschaftsvertrag�(Abschnitt�7.5.5.).�So�
würden beispielsweise eine bessere Durchsetzung 
der Arbeitnehmerrechte durch eine stärkere IAO, 
die Förderung eines sozial fortschrittlichen Han-
dels oder die Entwicklung eines globalen Fonds für 
Sozialschutz und Gesundheit die Entwicklungs-
zusammenarbeit entscheidend bereichern. Die 
Schaffung� des� in� Abschnitt� 7.5.6.� empfohlenen�
verbindlichen Regelwerks für die globale Unter-
nehmenstätigkeit wäre eine weitere Bereicherung. 

• Die�Entwicklungsfinanzierung� ist� aus�mindestens�
zwei Gründen wichtiger denn je. Die beispiellosen 
Investitionsbemühungen, die in der EU und jetzt 
auch in den USA immer stärker unternommen 
werden, dürfen nicht dazu führen, dass zwischen 
reicheren und ärmeren Ländern eine riesige neue 
Entwicklungslücke entsteht. Genau das droht aber 
der technologische Fortschritt zu bewirken, der 
in jenen Ländern entfesselt wird, die früh und 
stark investieren. Darüber hinaus haben die wirt-

schaftlichen�und�sozialen�Folgen�der�Pandemie�für�
ärmere Länder die Entwicklungshilfe noch wich-
tiger gemacht als zuvor. Die Vereinten Nationen 
suchen nach Lösungen, insbesondere durch die 
Initiative�zur�Entwicklungsfinanzierung�in�der�Ära�
von COVID-19 und darüber hinaus (FFDI).452 Die 
EU sollte diese Initiative in den kommenden Mona-
ten nachdrücklich unterstützen. Sie muss auch 
ihre eigene globale Solidarität stärken. Während 
die EU der weltweit größte Geber ist –zusammen 
66,8 Milliarden Euro im Jahr 2020, was fast der 
Hälfte� der� weltweiten� öffentlichen� Entwicklungs-
hilfe entspricht453 – leisten derzeit nur vier ihrer 
Mitgliedsstaaten� öffentliche� Entwicklungshilfe�
in Höhe von mindestens 0,7% des BIP jährlich 
(Luxemburg, Schweden, Dänemark und Deutsch-
land in dieser Reihenfolge)454 Der gemeinsame 
Anteil der EU betrug im Jahr 2020 0,50% ihres BIP, 
während tatsächlich nur zwei weitere Mitglieds-
staaten knapp über 0,50% bereitstellen. Dabei 
hatte� die� EU� sich� 2005� verpflichtet,� das� Ziel� von�
0,7% bis 2015 und erneut bis 2030 zu erreichen. 
Daher bleibt die Erfüllung einer erneuten Ver-
pflichtung der EU und ihrer Mitgliedsländer, 
bis 2030 ein gemeinsames Ziel von 0,7% für die 
öffentliche Entwicklungshilfe zu erreichen, für 
die globalen Entwicklungsressourcen von ent-
scheidender Bedeutung und sollte angesichts der 
bestehenden neuen und dringenden Herausforde-
rungen beschleunigt werden. Die EU muss zudem 
ihre Diplomatie auf höchster Ebene einsetzen, um 
andere Geber dazu zu bringen, ihre Finanzhilfe 
deutlich aufzustocken, und ergänzende Finanz-
quellen erschließen, wie sie von der FFDI-Initiative 
diskutiert werden. 

7.5.9.  Weltordnungspolitik für das 21. 
Jahrhundert 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab die Entstehung des glo-
balen Systems multilateraler Institutionen den Anstoß 
für�ein�jahrzehntelang�anhaltendes�Wirtschaftswachs-
tum und eine ausreichende geopolitische Stabilität für 
die�Transformation�der�Weltwirtschaft,�den�Übergang�
vom Kalten Krieg zu einer multipolaren Ordnung und 
den Aufstieg neuer Kommunikations- und Netzwerkge-
sellschaften.�

» Nur vier EU-Mit-
gliedsstaaten leis-
ten öffentliche 
Entwicklungshil-
fe in Höhe von 
mindestens 0,7% 
des BIP jährlich.«

452 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/liquidity_and_debt_solutions_to_invest_in_the_sdgs.pdf�
453 https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/team-europe-increased-official-development-assistance-eu668-billion-worlds-leading-donor-2020_en�and� 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/annex_-_tables_and_graphs_for_oda_memo_final_d1.pdf
454 https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/overview_en
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Doch was damals funktionierte, funktioniert heute 
nicht mehr. Heute scheint das multilaterale System 
blockiert� und� verhindert,� dass� eine� effektive� globale�
Ordnungspolitik Menschheitsherausforderungen 
wirksam bewältigt. Die Suche nach Wegen zur Über-
windung dieser festgefahrenen Situation ist national 
und global eine enorm wichtige Aufgabe, wenn die 
Weltordnungspolitik�wieder� effektiv,� reaktionsschnell�
und zweckmäßig sein soll. 

Die weitgehend aus der unmittelbaren Nachkriegs-
phase oder wie bei der IAO sogar früher übernommene 
Global-Governance-Architektur bedarf seit vielen 
Jahren einer Überarbeitung. Eine Reihe von Initiativen 
versuchte in den 90er Jahren, diesen Wandel anzusto-
ßen.455 

Die Weltkommission der IAO für die soziale Dimension 
der Globalisierung stellte im Jahr 2004 fest, dass bei-
spielsweise�soziale�Ziele�wie�Beschäftigung�auf�globaler�
Ebene unter anderem darum keine Priorität haben, weil 
internationale Organisationen mit unterschiedlichen 
Aufgaben nicht ausreichend gut zusammenarbeiten. 
Daher empfahl sie, dass von den einschlägigen interna-
tionalen� Organisationen� ‚Politikkohärenz-Initiativen‘�
aufgesetzt werden, um ausgewogenere Maßnahmen 
und Strategien zur Erreichung einer gerechten und inte-
grativen Globalisierung zu entwickeln. Das Ziel wäre 
die schrittweise Entwicklung integrierter Politikvor-
schläge� zu� spezifischen� Themen,� die� wirtschaftliche,�

soziale und ökologische Belange in Einklang bringen. 
Mit den UN-Nachhaltigkeitszielen hat dieses Bemühen 
um Kohärenz mittlerweile auch Früchte getragen. 

Globale Ordnungspolitik geht jedoch weit über stu-
fenweise Verbesserungen der Zusammenarbeit der 
bestehenden Institutionen hinaus. Außerdem ist die 
Qualität der Global Governance ein Thema für uns alle, 
weltweit. Die Kontrolle unserer globalen Gemeingüter 
– wie Frieden, menschenwürdige Arbeit für alle, eine 
gesunde Umwelt oder soziale Gerechtigkeit – ist ent-
scheidender denn je.

Das heutige System globaler und multilateraler Ord-
nungspolitik – bestehend aus einer Vielzahl globaler, 
regionaler, nationaler, aber auch kommunaler und 
lokaler� öffentlicher� Institutionen� und� Akteure� –� ist�
mehrstufig�und�vielschichtig.�Es�muss�sowohl�horizon-
tal als auch vertikal funktionieren, für jedes globale 
Problem, das es zu bewältigen hat. Es hat eine gewisse 
Fähigkeit, sich an Herausforderungen anzupassen. 
Die Klimaverhandlungen sind ein gutes Beispiel dafür. 
Aber selbst dort, wo Fortschritte bei großen globalen 
Problemen erreicht werden können, können diese, 
gelinde gesagt, äußerst langsam, komplex, begrenzt 
und fragil sein. 

Dieses System erscheint daher für das 21. Jahrhundert 
untauglich. Viele der globalen Probleme, die einer 
Antwort bedürfen, bleiben gänzlich oder teilweise 
unbeantwortet.�Die�Menschheit�befindet�sich�mitten�in�

455 Zu�diesen�Initiativen�gehörten�insbesondere�die�Kommission�für�Weltordnungspolitik�(1995),�die�Unabhängige�Arbeitsgruppe�über�die�Zukunft�der�Vereinten�Nationen�(1995),�Idris�und�Bartolo�(2000),�
das Global Governance Reform Project (Camilleri et al., 2000), der Zedillo-Bericht (2001) und die IAO-Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung (2004). 

»Die weitgehend aus der unmittel-
baren Nachkriegsphase über-
nommene Global-Governan-
ce-Architektur bedarf seit vielen 
Jahren einer Überarbeitung.«
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einer globalen Pandemie. Dennoch dominieren natio-
nale Instinkte die globale Politikgestaltung. 

Das ist nicht überraschend. Die multipolare Welt von 
heute kollidiert mit der wachsenden Komplexität globa-
ler Herausforderungen und mit der Frage, welche Politik 
zur Bewältigung dieser Herausforderungen am besten 
geeignet ist. Staatschefs und Regierungen bleiben in 
der� Logik� nationaler� Legitimität� und� Rechenschafts-
pflichten�gefangen,�und�globale�Institutionen�sind�den�
Bürgerinnen und Bürgern der Welt in demokratischer 
Hinsicht�nicht� rechenschaftspflichtig.�Der�Konflikt� ist�
im Bereich des Klimawandels am akutesten und hat 
verständlicherweise eine friedliche Revolte auf den 
Straßen des Planeten ausgelöst, getragen insbesondere 
von jüngeren Generationen, die sich am schwersten 
damit tun, die Grenzen der globalen Ordnungspolitik 
und des globalen Handelns zu akzeptieren. Das kann 
aber auch bei der Umsetzung der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung beobachtet werden, die auf 
globaler institutioneller Ebene enorme Anstrengungen 
unternehmen muss, um eine Agenda voranzutreiben, 
die sich nur auf wiederholte Beschwörungsformeln und 
freiwillige Berichterstattungsprozesse stützen kann 
und bereits jetzt von einer globalen Pandemiekrise zum 
Entgleisen gebracht wird. 

Eine einfache Lösung für die Sackgasse, in der sich die 
Weltordnungspolitik� befindet,� ist� zugegebenermaßen�
sehr�schwer�vorstellbar.�Jede�zukünftige�Reform�müsste�
zumindest die folgenden Elemente berücksichtigen: 

• eine objektive Neubewertung der Rollen und 
Befugnisse jedes globalen Gremiums im UN-Sys-
tem� und� darüber� hinaus,� um� so� eine� effektivere�
Governance-Architektur und Aufgabenverteilung 
bei der Bewältigung globaler Herausforderungen 
vorzubereiten 

• eine Ermittlung des Finanzbedarfs zur Bewälti-
gung globaler Herausforderungen, um dem System 
der Vereinten Nationen eine zuverlässigere und 
ausreichende Haushaltskapazität zu verleihen 

• eine Überprüfung der demokratischen 
Beteiligungs-, Repräsentations- und Entschei-
dungsfindungsprozesse� innerhalb� globaler�
Institutionen 

• ein Übergang zur Entwicklung demokratischer 
Legitimität� und� Rechenschaftspflicht� globaler�

Institutionen gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern�der�Welt�und�der�globalen�Zivilgesellschaft�

• eine stärkere Einbeziehung der Städte und Kom-
munen in die Global-Governance-Politik und in 
Entscheidungsprozesse, da der Anteil der in Städ-
ten lebenden Bürgerinnen und Bürger bis Mitte 
des Jahrhunderts zwei Drittel der Weltbevölkerung 
übersteigen wird.456

Um� Fortschritte� in� Richtung� zukunftsweisender� und�
glaubwürdiger Vorschläge für ein Global-Governance-
System zu entwickeln, das für das 21. Jahrhundert 
tauglich ist, empfehlen wir, zunächst einen neuen und 
offenen�Reflexionsprozess�unter�Experten�einzuleiten.�
Wir�würden�eine�Initiative�zur�Schaffung�einer�„Welt-
kommission für die globale Ordnungspolitik des 21. 
Jahrhunderts“ anregen, deren Arbeit in einem ersten 
Schritt�von�einigen�Ländern�oder�öffentlichen�Institu-
tionen wie der Europäischen Kommission unterstützt 
werden könnte. 

7.5.10.  Neue Wege zu Nachhaltigkeit und 
sozialem Zusammenhalt: eine 
globale Gemeinschaftsvermö-
gens-Charta 

Wir plädieren in Kapitel 6 für einen europäischen 
Ansatz� für� ‚Gemeinschaftsvermögen‘,� der� auf� die� glo-
bale Ebene ausgeweitet werden könnte. 

Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt können in 
der Praxis nicht nur durch das Ziel erreicht werden, 
die materielle Ausstattung der einzelnen Bürgerinnen 
und Bürger zu verbessern. Denn in vielen Ländern 
sind� die� politischen� und� wirtschaftlichen� Möglich-
keiten� begrenzt,� Gesellschaften� auf� diese� Weise�
gerechter zu gestalten, z.B. mithilfe von Reformen der 
Steuersysteme. Das bedeutet nicht, dass die Einkom-
menssteuersysteme nicht progressiver werden sollten 
oder Vermögen nicht besteuert werden sollte. Das muss 
sicherlich der Fall sein, aber auf Reformen dieser Art 
allein zu setzen, wäre der falsche Weg. 

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass eine nachhaltige 
Gesellschaft� unmöglich� eine� Gesellschaft� sein� kann,�
die in einem nie endenden und destruktiven Wettlauf 
um� Wirtschaftswachstum� und� Materialverbrauch,�
mehr Wohlstand für alle allein durch die Erhöhung 

456 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
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457 Siehe insbesondere https://www.nature.com/articles/s41467-020-16941-y 

der�Kaufkraft�zu�erreichen.�Es�gibt�eine�wissenschaft-
lich klar belegte Notwendigkeit, sich vom heutigen 
übermäßig materialistischen und konsumorientierten 
Wirtschaftssystem� loszulösen.457 Das erfordert einen 
anderen Ansatz zur Bekämpfung von Ungleichheiten 
als jenen, der sich nur auf die monetäre Ungleichheit 
konzentriert. 

Auch Steuerreformen mit dem Ziel der Verringerung 
von Ungleichheit sind potenziell instabil, weil sie von 
politischen Entscheidungen der Regierungen abhän-
gen und aufgrund wechselnder Mehrheiten rückgängig 
gemacht werden können. 

Um dem Rechnung zu tragen, sollte die Umvertei-
lungspolitik daher mit einem weiterreichenden und 
stabileren Ansatz kombiniert werden, der auf eine 
gemeinsame/kollektive Basis von nichtmonetärem 
Vermögen abzielt, das für alle zugänglich und ver-
fügbar� ist� und� als� Triebkraft� für� Nachhaltigkeit� und�

sozialem Zusammenhalt dient. Dieser Ansatz könnte 
auch die Bekämpfung der Armut und insbesondere der 
extremen Formen der Armut erheblich unterstützen. 
Analog zum im europäischen Kontext in Kapitel 6 ent-
wickelten� Vorschlag� zum� ‚Gemeinschaftsvermögen‘,�
würde ein globaler Ansatz sicherstellen, dass jeder 
Person der kostenlose Zugang zu einer Reihe grundle-
gender und wesentlicher Dienstleistungen wie Bildung, 
medizinische� Behandlung,� öffentlicher� Verkehr� oder�
Kultur und ein kostengünstiger Zugang zu einer Reihe 
grundlegender und lebensnotwendiger Güter, ein-
schließlich Nahrung und Wasser, Energie, Land und 
Wohnraum, garantiert würde. Das würde es gleichzei-
tig den Behörden ermöglichen, dafür zu sorgen, dass 
diese Dienstleistungen und Güter ökologisch nachhal-
tig sind. 

Als Rahmen für diesen Ansatz könnte eine Globale 
Charta des Gemeinschaftsvermögens allen Bürgerin-
nen und Bürgern eine Reihe von Rechten gewähren, die 
zum Beispiel Folgendes umfassen könnten: 

• ein Leben lang kostenlose und qualitativ hoch-
wertige Bildung und Ausbildung von der frühen 
Kindheit an 

• kostenlose hochwertige Gesundheitsversorgung 

• energieeffizientes,� menschenwürdiges� Wohnen,�
Land, saubere Energie und gesunde Lebensmittel 
zu geringen Kosten 

• erschwinglicher�und�umweltfreundlicher�öffentli-
cher Verkehr 

• Kostenloser Internetzugang 

» Wir plädieren 
für einen eu-
ropäischen 
Ansatz für 
‚Gemein-
schaftsvermö-
gen,̒ der auf 
die globale 
Ebene ausge-
weitet werden 
könnte.«
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52 
Entwicklung umfassender 

Vulnerabilitätsindikatoren für die EU, 
die Mitgliedsstaaten und die Regionen 

(NUTS-2-Ebene).

53 
Entwicklung eines umfassenden 

Dashboards mit Resilienzindikatoren für 
die EU und ihre Mitgliedsstaaten. 

54 
Vulnerabilität und Resilienz im Hinblick 

auf Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt analysieren. 

Partizipative Entscheidungsprozesse 
und offene Demokratie für einen  
gerechten Übergang 

Leben in einer Gesellschaft des Wandels: Zeit für einen gerechten Übergang

55 
Das Konzept eines gerechten Über-

hangs�rechtlich�verbindlich�definieren�
und Mindeststandards für partizipative 

Verfahren der Politikgestaltung fest-
legen.�Die�Sozialpartnerschaft�und�die�
Rolle�der�Gewerkschaften�sollten�dabei�
gerade im Europäischen Klimagesetz 

und im Europäischen Grünen Deal aus-
drückliche�Erwähnung�finden.

56 
Die�Mitgliedsstaaten�verpflichten,�im�

Rahmen ihrer Nationalen Energie- und 
Klimapläne�nationale�„Strategien�für�

einen gerechten Übergang“ zu erarbeiten. 

57 
Einen Beirat für den 

Europäischen Grünen Deal mit 
Gewerkschaftsvertretungen�einrichten.�



64 
Einberufung einer Reihe 

von Bürgerkonferenzen auf 
gesamteuropäischer Ebene. 

61 
Das Engagement und die aktive 

Beteiligung aller Stakeholder fördern, 
einschließlich der Jugend, um den 

Übergang zu einem nachhaltigeren 
Europa zu beschleunigen. 

58 
Den Geltungsbereich von 

Tarifverhandlungen auf Fragen des 
gerechten Übergangs ausweiten. 

65 
Bürgerinnen und Bürger in deliberative 

und partizipative Strukturen einbeziehen, 
um über gewünschte und konkrete 

Wege zu Nachhaltigkeit und sozialem 
Zusammenhalt zu diskutieren. 

62 
Integrative und lokale Verfahren für 

einen gerechten und inklusiven Übergang 
entwickeln. 

59 
Vereinbarungen auf Branchen- und 

Unternehmensebene schließen, 
um�die�künftige�Entwicklung�des�
Qualifikationsbedarfs�zu�erfassen�
und�sektorale�Qualifizierungsräte�

einzurichten. 

66 
Sicherstellen, dass Informationen über 
von�der�EU�finanzierte�Investitionen�
und Maßnahmen allen Bürgerinnen 

und Bürgern zugänglich sind, und dass 
eine demokratische Überwachung 
solcher Projekte auf lokaler Ebene 

erleichtert wird. 

63 
Einführung eines europäischen 
Vereinsstatuts zur Stärkung der 

Vereinigungs-, Versammlungs- und 
Meinungsfreiheit. 

60 
Entwicklung und Stärkung 

von�Gewerkschaftsnetzwerken�
auf Unternehmensebene und 

Einbeziehung�der�Beschäftigten�in�die�
Bewertung der Umweltbilanz ihres 

Unternehmens. 

67 
Die Europäische Kommission sollte 

innovative Lösungen entwickeln, die 
das Potenzial digitaler Technologien 

nutzen,�um�effektiv�mit�den�
Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt 

zu treten. 

69 
Ganzheitliche�Bildung�als�öffentliches�
Gut�schützen�und�die�gesellschaftliche�
Rolle von Schule und Bildung stärken. 

68 
Entwicklung eines europäischen Modells 

für lokale und regionale Verfahren zur 
Förderung�klimasensibler�öffentlicher�

Haushalte. 

70 
Die Europäische Union sollte eine breit 
angelegte�Konsultation�zur�Zukunft�

von Bildung in einer sich ständig 
verändernden und vernetzten Welt 

einleiten. 

71 
Die Verwirklichung des 

Europäischen Bildungsraums 
muss zentrales Instrument zur 
Umsetzung der europäischen 

Säule sozialer Rechte werden und 
die Mitgliedsstaaten zu konkreten 
Maßnahmen in dieser Hinsicht zu 

verpflichten.�

Bildung und lebenslanges Lernen 
Leben in einer Gesellschaft des Wandels: Zeit für einen gerechten Übergang



75 
Nachhaltige Investitionen in Bildung 

fördern, um Innovationen mit den 
besten Lern- und Lehrmitteln in 

Schulen zu ermöglichen. 

81 
Strategien zur Vermeidung eines 
gravierenden�Fachkräftemangels�
in Industriesektoren entwickeln, 

insbesondere mithilfe von Maßnahmen 
zur Förderung des lebenslangen 

Lernens,�die�ältere�Beschäftigte�dabei�
unterstützen,�neue�Qualifikationen,�
insbesondere im Bereich der neuen 

Technologien, zu erwerben. 

72 
Die Berücksichtigung der Bedürfnisse 

aller wichtigen Akteure im 
Bildungsbereich (einschließlich des 

Lehrpersonals, Schulleitungen, Schüler, 
Eltern, Kommunen und Gemeinden) ist 
wichtig für eine integrative Bildung, die 
eine�demokratische�Schulkultur�schafft.�

78 
In�Unternehmen,�die�auf�öffentliche�Mittel�
für�die�Weiterqualifizierung�von�Arbeit-

nehmern zugreifen, unter Einbeziehung von 
Arbeitnehmervertretern kompetenzbasierte 
Vergütungssysteme einführen, um sicherzu-
stellen,�dass�sich�solche�öffentlichen�Inves-
titionen in Aus- und Weiterbildung auch für 
die an diesen Programmen teilnehmenden 

Beschäftigten�rentieren.�

76 
Gewährleistung einer angemessenen, langfristi-
gen Finanzierung auf europäischer, nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene, auch durch den 
Haushalt der EU (2021-2027) und Next Genera-

tion EU, um das volle Potenzial von Bildung für 
die Förderung von Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt über alle Lernbereiche hinweg 

zu erschließen. 

82 
Politische Bildung, die eine gerechte, 

integrative�und�gerechte�Gesellschaften�
fördert, muss von der frühen Kindheit 

bis ins Erwachsenenleben in die gesamte 
Bildung integriert werden. 

73 
Die Europäische Kommission sollte 
Studien und Folgenabschätzungen 

durchführen�und�Ziele�für�die�Zukunft�
des Bildungswesens auf der Grundlage 

verlässlicher Daten zu den Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie auf Bildung, 

Schüler und Lehrer formulieren. 

79 
Der Aktionsplan für digitale Bildung 

soll dazu beitragen, den digitalen 
Übergang in der Bildung voranzutreiben, 

um die Ausbildung entsprechend 
den Bedürfnissen der Lernenden zu 

unterstützen und Menschen im ländlichen 
Raum zu erreichen. 

77 
Sicherstellen, dass die Europäische 
Kompetenzagenda für nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit zu sozialer 
Gerechtigkeit, Resilienz und zur 
Verwirklichung des Rechts auf 
lebenslanges Lernen beiträgt. 

83 
Förderung eines grünen Bewusstseins 
in�Qualifizierungs-,�Bildungs-�und�

Ausbildungsprogrammen als wichtiger 
Bestandteil der staatsbürgerlichen 

Kompetenz. 

74 
Die�herausragende�gesellschaftliche�

Rolle von Lehrberufen und des 
Bildungswesens sollte nicht zuletzt 

durch eine angemessene Finanzierung 
von Bildung und Entlohnung von 
Lehrkräften�anerkannt�werden.�

80 
Die EU-Mitgliedsstaaten sollten die 
Umwelt und Bildungspolitik besser 

miteinander verknüpfen und aufein-
ander abstimmen. Daneben sollte die 

Europäische Kommission die Entwick-
lung�nationaler�Strategien�für�‚grüne‘�
Bildung�und�grüne�Qualifizierungs-

strategien unterstützen. 

84 
Integration der nachhaltigen 

Entwicklung in die Bildungs- und 
Ausbildungspolitik und entsprechende 

Programme wie dem Europäischen 
Bildungsraum und dem Aktionsplan für 

digitale Bildung in Übereinstimmung mit 
den Nachhaltigen Entwicklungszielen. 

Ein gerechter Übergang und ortsbe-
zogene Strategien für nachhaltigen 
Zusammenhalt 

Leben in einer Gesellschaft des Wandels: Zeit für einen gerechten Übergang



Klimagerechtigkeit: die Notwendigkeit 
eines gerechten Anpassungsrahmens 
und einer gerechten Umweltpolitik 

85 
Eine systematische ortsbezogene 

Erhebung von Daten zur 
Gesundheitsgefährdung durch 
Umweltrisiken, gegliedert nach 

Berufs- und Einkommensgruppen, 
sowie zur Verteilung von 

Umweltrisiken�auf�gesellschaftliche�
Gruppen.

91 
Förderung von Investitionen in 

Sektoren�mit�hohem�Beschäftigungs-�
und Umweltschutzpotenzial, wie 
Energieeffizienz,�erneuerbare�

Energien (unter besonderer Beachtung 
von Energiearmut), nachhaltige 
Mobilität und Verbesserung der 

Verkehrsinfrastrukturen. 

88 
Zur Stärkung demokratischer und 

partizipativer Elemente im Zusammen-
hang mit regionalen Transformations-
leistungen�sollte�eine�effektive�Kont-
rollfunktion für Akteure der lokalen 
Zivilgesellschaft�ermöglicht�werden.�

92  
Eine EU-Verordnung zur Governance im Sinne von Klimagerechtigkeit: Ökologischer Fortschritt, z.B. durch wirksame Klimaschutzmaßnahmen, 

darf nicht zu sozialem Rückschritt führen. Das bedeutet, dass die Kosten der ökologischen Transformation nicht auf Haushalte mit niedrigem 
Einkommen abgewälzt werden sollten, sei es durch höhere Preise, Steuern oder durch nicht abgefederte Arbeitsmarktveränderungen. Auch sollten 
durch�Strukturbrüche�gefährdete�Regionen�und�benachteiligte�gesellschaftliche�Gruppen�nicht�einfach�ihrem�Schicksal�überlassen�werden.�Soweit�
möglich,�sollten�Maßnahmen�zur�Dekarbonisierung�von�Wirtschaft�und�Gesellschaft�so�gestaltet�werden,�dass�sie�sozialen�Fortschritt�fördern�und�die�

Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger verbessern. Trotz lobenswerter EU-Initiativen (wie der Fonds für einen gerechten Übergang oder der 
zukünftige�Klima-Sozialfonds)�wird�viel�davon�abhängen,�wie�nationale�und�regionale�Regierungen�die�sozialen�Risiken�und�Chancen�des�ökologischen�
Wandels steuern und bewältigen. Daher sollte die Europäische Kommission neben den Fit-for-55-Initiativen eine Verordnung zur Governance im Sinne 
der Klimagerechtigkeit vorlegen, die insbesondere auf dem Governance-Ansatz der Energieunion aufbaut, und die Mitgliedsstaaten zur Entwicklung 

nationaler�Klimagerechtigkeitspläne�verpflichten.�

86 
Systematische Erfassung von Daten zur 

Veränderung von Lebensbedingungen auf 
lokaler Ebene sowie zu den Auswirkungen 

von Handel, Globalisierung und 
Automatisierung auf subnationaler Ebene. 

89 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der 

am stärksten von Strukturbrüchen 
gefährdeten Regionen in allen EU-Poli-
tiken, insbesondere im Zusammenhang 
mit Maßnahmen zur Unterstützung der 
Energiewende und des digitalen und des 

industriellen Übergangs.

87 
Analyse der Veränderungen auf 

den Arbeitsmärkten, die durch den 
wirtschaftlichen�Übergang�zu�einem�

neuen Produktionssystem und die 
damit verbundenen Prozesse des 

Strukturwandels verursacht werden. 

90 
Sicherstellen, dass die Vorbereitung 

von Strukturreformen 
Folgenabschätzungen (impact 

assessments) der lokalen 
Auswirkungen der damit 

verbundenen Maßnahmen umfassen.

93 
Die EU muss eine Anpassungsstrategie 

an den Klimawandel entwickeln, 
die rechtsverbindliche Ziele und 
Verfahren zur Abfederung der 

erwartbaren negativen Auswirkungen 
des�Klimawandels�definiert.�

94 
Die�Notwendigkeit�von�Anpassungsmaßnahmen�an�die�erwartbaren�Effekte�des�Klimawandels�
muss�verpflichtend�in�allen�relevanten�EU-Politikbereichen�berücksichtigt�werden,�sodass�in�al-
len Politikbereichen mögliche Beiträge zu Anpassungsleistungen sowie die Möglichkeit der Her-
stellung�von�Synergieeffekten�systematisch�exploriert�werden�können.�Zu�diesen�EU-Politiken�
zählen�unter�anderem�Landwirtschaft�und�Lebensmittelproduktion,�Forstwirtschaft,�Verkehr,�
Handel,�Energie,�Umwelt,�Wasserwirtschaft,�Gebäude,�Infrastruktur,�Industrie-,�Meeres-�und�

Fischereipolitik sowie Kohäsionspolitik, lokale Entwicklung und Sozialpolitik. Zudem ist es not-
wendig, sicherzustellen, dass andere Initiativen im Rahmen des Europäischen Grünen Deals mit 

den Maßnahmen zur Klimaanpassung und Abschwächung des Klimawandels vereinbar sind. 

Leben in einer Gesellschaft des Wandels: Zeit für einen gerechten Übergang



98 
Die EU sollte Kommunen und  

Gemeinden bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Anpassungsplänen, 

z.B. in Bezug auf Stadtplanung,  
Investitionen in Infrastruktur und 

Wohnraum, unterstützen. 

110 
Die Gewährleistung eines gerechten 

Übergangs erfordert eine Anpassung der 
Bildungs- und Berufsbildungssysteme, 

aber auch eine aktive Arbeitsmarktpoli-
tik,�die�aktiv�die�Schaffung�von�Arbeits-
plätzen unterstützt und Ausbildung und 

lebenslanges Lernen fördert. 

104 
Entwicklung und Umsetzung 

nationaler Anpassungsstrategien, 
insbesondere im Hinblick auf die 

Bewertung der sozioökonomischen 
Auswirkungen des Klimawandels 

unter Einbeziehung der 
Gewerkschaften.�

95 
Entwicklung einer starken sozialen Di-

mension in Klimaanpassungsstrategien, 
bei der der Mensch an erster Stelle steht. 
Solche Anpassungsstrategien sollten aus-
sagekräftige�Indikatoren�enthalten,�um�
ihre sozioökonomischen Auswirkungen 

zu überwachen. 

107 
Entwicklung integrierter 

Industriepolitiken, die mit den Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, 

der Industrie klare strategische Ziele, einen 
stabilen�regulatorischen,�finanziellen,�
steuerlichen und rechtlichen Rahmen 

bieten�und�dadurch�die�Schaffung�grüner�
und guter Arbeitsplätze fördern. 

101 
Einrichtung einer Klimarisikoversicherung für 

einkommensschwache Haushalte als elementarer Be-
standteil des sozial-ökologischen Wohlfahrtsstaates, 
die, ähnlich den nationalen Krankenversicherungen, 
Schäden durch Naturkatastrophen oder extreme Wet-

terereignisse wie Hitzewellen, Starkniederschläge, 
Dürren und Stürme abdecken sollte.

99 
Die EU muss sich für die sozialen Auswir-
kungen des Klimawandels wappnen und 
hierzu�in�öffentliche�Dienste,�Infrastruk-
tur, Systeme der sozialen Sicherheit und 
Sozialversicherungssysteme investieren. 

111 
In�Regionen,�die�von�kohlenstoffintensiven�
Tätigkeiten abhängig sind, sollte der Über-
gangsprozess�dazu�führen,�dass�Beschäftig-
te durch Maßnahmen unterstützt werden, 
die�auf�Umschulungen�von�Beschäftigten�
in verschwindenden Branchen setzt, um 

diese�für�die�Beschäftigung�in�wachsenden�
Sektoren�zu�qualifizieren.�

105 
Bereitstellung ausreichender Mittel für 

die Klimaanpassungsmaßnahmen durch 
eine Erhöhung der in den europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds dafür 

vorgesehenen Fördermittel. 

96 
Soziale Sicherungssysteme stärken, 

um die unteren Einkommensschichten 
vor sozioökonomischen Risiken im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel 
zu schützen.

108 
Förderung�öffentlicher�und�privater�

Investitionen in grüne Technologien durch 
die europäische Forschungsförderung 
sowie�durch�die�Schaffung�europäischer�

Technologieplattformen für 
Technologien mit geringen oder keinen 

Kohlenstoffemissionen.�

102 
Einführung eines europäischen Rechtsrahmens, 

der den aufgrund des Klimawandels erhöhten 
Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für die 

Beschäftigten�Rechnung�trägt,�und�die�Mitglieds-
staaten zur Vorbereitung von entsprechenden 

Arbeitsschutzmaßnahmen�verpflichtet.�

100 
Eine erfolgreiche Anpassungsstrategie erfor-
dert�die�Bereitstellung�öffentlicher�Güter.�Dies�
betrifft�insbesondere�die�Bereitstellung�von�In-
formationen,�genaue�Klimaprognosen,�öffentli-
che Infrastruktur, Hochwasserschutzsysteme, 
Frühwarnsysteme, Wissen und Technologie. 

112 
In den Sektoren und Regionen, die am stärksten 
von�der�‚grünen‘�Transformation�der�Wirtschaft�
betroffen�sind,�müssen�sowohl�Herausforderun-

gen als auch Chancen im Zusammenhang mit 
dem�Entkarbonisierungsprozess�identifiziert�
und Initiativen zur Umschulung und Verlage-

rung von Arbeitnehmern in wachsende Sektoren 
gefördert werden. 

106 
Unterstützung von gemeinsamen Pro-
jekten der europäischen Sozialpartner, 
die darauf zielen, Unternehmen Orien-

tierungshilfen bei der Vorbereitung von 
Arbeitsschutzmaßnahmen im Hinblick 

auf die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Gesundheit und Sicherheit der 

Beschäftigten�zu�bieten.

97 
Anpassungsmaßnahmen müssen die 

Gleichstellung der Geschlechter fördern. 
Das�bedeutet,�dass�Frauen�am�„Gender-

Screening“ von erwogenen Maßnahmen 
teilnehmen sollten, um deren geschlech-
terspezifische�Auswirkungen�zu�bewerten.�

109 
In Regionen und Branchen, die vom 

Übergang�am�stärksten�betroffen�sind,�
die�wirtschaftliche�Diversifizierung�
sowie die Annahme von Strategien 

und Maßnahmen fördern, die 
einen gerechten Übergang für die 

Beschäftigten�ermöglichen.�

103 
Solidaritätsmechanismen auf 

europäischer Ebene einrichten, um 
die Mitgliedsstaaten in Notfällen zu 

unterstützen. 

113 
Integration angemessener sozialer 

Sicherungsmaßnahmen in die 
nationale Klimaschutzpolitik, 

einschließlich Maßnahmen, die 
speziell�auf�Beschäftigte�und�

Berufsgruppen zugeschnitten 
sind, die von großen strukturellen 
Veränderungen�betroffen�sind.

114 
Entwicklung von Unterstützungsmechanis-
men,�einschließlich�öffentlicher�Förderins-
trumente�und�wirtschaftlicher�Anreize,�um�
sicherzustellen, dass eine Infrastruktur und 
angemessene Unterstützung für Verbraucher 
geschaffen�wird,�die�sich�für�einen�kohlen-

stoffarmen�Lebensstil�entscheiden.�

115 
Einführung eines europäischen Rechtsrahmens, 

der klarstellt, dass der Zugang zu Energiever-
sorgung ein soziales Grundrecht ist. Zu diesem 
Zweck�sollte�eine�europäische�Definition�von�
Energiearmut festgelegt werden, die von den 
Mitgliedsstaaten gemäß ihren nationalen Ge-

gebenheiten angepasst werden kann, um dieses 
Recht�so�effizient�wie�möglich�in�den�nationalen�

Rechtsordnungen zu verankern. 



116 
Um die Grundursachen der Energiearmut zu bekämp-
fen, sollte die Renovierungsrate von Wohnungen und 
Wohnhäusern�durch�nachgeschärfte�Ziele�in�Bezug�
auf�Energieeffizienz�und�eine�Richtlinie�über�die�

Gesamtenergieeffizienz�von�Gebäuden�verdreifacht�
werden. In diesem Zusammenhang sollten Kriterien 

festgelegt werden, die sicherstellen, dass entspre-
chende Förderinstrumente zu einem erheblichen Teil 

einkommensschwachen und energiearmen Haus-
halten�zugutekommen.�Eine�„Europäische�Beobach-
tungsstelle für Energiearmut“, die alle Stakeholder 

zusammenbringt, sollte ebenfalls angestrebt werden, 
nicht zuletzt, um zur Entwicklung europäischer In-

dikatoren für Energiearmut beizutragen.

117 
Die Europäische Kommission sollte 
unverzüglich�eine�„Strategie�für�

einen gerechten Übergang für den 
Automobilsektor“ auf den Weg bringen, 
um Strukturwandel zu antizipieren und 

zu bewältigen. 

118 
Europäische�Anreize�für�effizientere�Ver-
fahren auf Ebene der Mitgliedsstaaten: 
Entsprechend aufgestockte Finanzie-

rungsinstrumente der EU sollten lokalen, 
regionalen und nationalen Behörden 
helfen,�administrative,�finanzielle�und�
wirtschaftliche�Hindernisse�zu�überwin-
den, um Renovierungen für alle zugäng-

lich zu machen.

Ein gerechter Weg zur Klimaneutralität 

120 
Umfassendere politische Ziele für die CO2-
Bepreisung setzen: Die Europäische Kom-
mission muss umfassendere, vollständi-
gere und detailliertere Bewertungen zu 
den Auswirkungen der CO2-Bepreisung 
auf�Arbeitsplätze�und�Beschäftigung�be-

reitstellen. Ziel muss es sein, den sozialen 
Gesamtnutzen einer verstärkten Klima-
politik zu maximieren, insbesondere in 

Bezug auf die Lebensbedingungen vor Ort 
und den sozialen Zusammenhalt. 

121 
Das EU-Emissionshandelssystem 

(EHS)�effizienter�machen.�Dazu�sollte�
die Obergrenze des EU-EHS deutlich 

abgesenkt werden. 

122 
Das EHS gerechter machen. Die kosten-

lose Zuteilung von Verschmutzungszerti-
fikaten�sollte�abgeschafft�und�durch�die�
Versteigerung aller Emissionsberechti-

gungen ersetzt werden. Diese Maßnahme 
würde das EU-EHS für die Bürgerinnen 

und Bürger gerechter machen, da sie 
dazu führen würde, die Kosten des Über-
gangs gleichmäßiger zwischen Bürgern 

und Industrie zu verteilen. 

123 
Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus muss 

Teil einer umfassenderen EU-Industrie-
strategie sein und mit einer vollständigen 

Abschaffung�aller�aktuellen�Maßnahmen�zur�
Eindämmung der Verlagerung von CO2-Emis-
sionen, einschließlich kostenloser EHS-Zer-
tifikate,�einhergehen.�Er�sollte�so�konzipiert�
sein, dass das Risiko einer Verlagerung von 

Fertigungsaktivitäten in nachgelagerte Berei-
che der Wertschöpfungskette begrenzt wird. 

126 
CO2-Neutralität an den Verbrauchs-

emissionen messen, nicht nur an 
den Produktionsemissionen, und auf 
dieser Grundlage und unter Einbezie-
hung von Gerechtigkeitskriterien eine 
umfassende globale Klimagerechtig-

keitsstrategie fördern, die auf die faire 
globale Verteilung der notwendigen 

Emissionseinsparungen abzielt. 

124 
Einnahmen aus der CO2-Bepreisung (re-

formiertes EHS und CBAM) Programmen 
für einen gerechten Übergang und zur 

Minderung des Klimawandels zuweisen. 
Gleichzeitig�sollten�Optionen�für�flankieren-
de�Kohlenstoffbepreisungsmechanismen�

geprüft�werden,�die�dafür�sorgen,�dass�auch�
in Nicht-EHS-Sektoren Beiträge zu solchen 

Klimaschutz-Finanzierungssystemen gezahlt 
werden. 

127 
Festsetzung�eines�europäischen�Kohlenstoff-

budgets. Die Europäische Kommission sollte bis 
Ende 2021 ein CO2-Budget�für�die�EU�definieren,�
mit dem die Menge der verbleibenden CO2-Emis-

sionen bestimmt wird, die noch freigesetzt 
werden kann, ohne das Erreichen der Ziele des 
Pariser Klimaabkommens zu gefährden. Dieses 
Budget sollte in Fünfjahreszeiträume bis 2050 

unterteilt sein, innerhalb derer die Entwicklung 
der Gesamtemissionsmenge sowie deren Ver-

teilung festgesetzt werden. 

125 
CO2-Dividenden als Instrument 

für Klimagerechtigkeit. Die 
Einnahmen aus der CO2-Bepreisung 

sollten verwendet werden, um 
möglichen negativen sozialen 

und�wirtschaftlichen�Folgen�des�
Dekarbonisierungsprozesses 

entgegenzuwirken. Die Einnahmen 
aus der höheren CO2-Bepreisung 

sollten an die Bürger zurückgegeben 
werden. Dazu sollte ein System von 

Transferzahlungen entwickelt werden, 
mit dessen Hilfe Haushalte unterstützt 
werden, deren Lebenshaltungskosten 

durch�die�Kohlenstoffbepreisung�
besonders stark steigen. 

Leben auf einem gesunden Planeten

119 
Öffentliche�Subventionen�zugunsten�
fossiler�Brennstoffe�müssen�so�schnell�

wie�möglich�abgeschafft�werden.



Klimaziele, Nachhaltigkeit und sozialen 
Zusammenhalt mainstreamen 

131 
Europäische Plattformen für die 
Zusammenarbeit für nachhaltige 

Prozesstechnologien und Organisation 
industrieller Symbiose einrichten,  

z. B. durch gemeinsame 
Infrastrukturen. 

128 
Entwicklung eines breiten Förderpakets 

für eine klimaneutrale EU-Industrie 
bis 2050, die insbesondere auf die 

Mobilisierung von Investitionen in 
die Entwicklung und den Einsatz 

kohlenstoffarmer�Technologien�abzielt.

132 
Entwicklung von Anpassungsprogrammen 

für KMU in den Wertschöpfungsketten 
energieintensiver Industrien, um ihnen zu 

helfen, ihre Tätigkeiten unter Erhalt von 
Arbeitsplätzen neu auszurichten. 

129 
Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie 
für erneuerbare Energien: Eine Anhebung 

des Ziels für erneuerbare Energien kann dazu 
beitragen, eine industrielle Wertschöpfungs-
kette für erneuerbare Technologien in der EU 
zu sichern und zu entwickeln und damit neue 

hochwertige�Arbeitsplätze�zu�schaffen.�

130 
Schlüsseltechnologien als Wege zur 

Entkarbonisierung energieintensiver 
Industrien fördern. 

140 
Wachsende Abfallentsorgungsprobleme angehen: Alle Verpackungen müssen auf Wiederverwendung und Recycling ausgelegt sein, 
Transparenz�über�ihre�chemische�Zusammensetzung�bieten,�getrennt�gesammelt�werden�und�aus�nachhaltig�beschafften�Materialien�

hergestellt werden. 

138 
Wirtschaftliche�Anreize�für�

Ressourcenschonungs-Strategien 
schaffen:�Anreize�zur�Schaffung�eines�
funktionierenden Reparaturmarktes 

können Kosten senken und Verbraucher 
zur Reparatur ermutigen. 

Leben auf einem gesunden Planeten

133  
Synergieeffekte�zwischen�Energieeffizienz�und�

dem Ausbau erneuerbarer Energien verbessern. 
Die Transformation zu einem nachhaltigen 
Energiesystem durch den massiven Ausbau 
erneuerbarer Energien und die Festlegung 

ehrgeiziger Ziele zur Steigerung der Energie-
effizienz�würden�zur�Erreichung�der�Klimaziele�
beitragen�und�sich�finanziell�selbst�tragen.�Sie�
würde�bis�2050�zu�einer�massiven�Schaffung�von�
Arbeitsplätzen führen während ihr Nutzen für 
Gesundheit, Umwelt und Klima Einsparungen 
ermöglicht, die sechsfach über die hierfür not-

wendigen Investitionen hinausgehen. 

135 
Die Grenzen der CO2-Abscheidung und 

-Speicherung anerkennen. Die EU sollte die 
Ziele für Emissionseinsparungen und für 

die Abscheidung und Speicherung von CO2 
unabhängig voneinander festsetzen, um 
sicherzustellen, dass beide Ziele getrennt 

voneinander verfolgt und kontraproduktive 
Anreize vermieden werden. 

134  
Neue Infrastrukturen aufbauen, um 

neue Technologien und Prozesse zu för-
dern. Damit die richtige Infrastruktur 

zur richtigen Zeit gebaut wird, bedarf es 
einer sorgfältig abgestimmten Planung 
in Verbindung mit gezielten Anreizen. 
Um beispielsweise auf grünen Wasser-
stoff�setzen�zu�können,�muss�sowohl�

die Erzeugung als auch die Verteilung 
von Strom aus erneuerbaren Quellen 

schnellstmöglich modernisiert werden, 
was im Rahmen der Ausgestaltung der 
Europäischen Energieunion gewähr-

leistet werden sollte. 

136 
Verfügbarkeit als zentrales Prinzip der 

Modernisierung von Mobilitätsystemen, 
d. h. sicherstellen, dass Menschen 

Arbeitsplätze, Güter, Dienstleistungen 
und Einrichtungen leicht erreichen kön-
nen, durch Vorrang für nachhaltige Ver-
kehrsmittel�und�die�Schaffung�von�Nähe�

zwischen Menschen und Orten, um einen 
Beitrag zur Erhöhung des Klimaschutz-

potenzials zu leisten und gleichzeitig die 
Lebensqualität durch mehr Gerechtig-
keit,�Gesundheit,�Wirtschaftlichkeit,�

Verkehrssicherheit und umfassendere 
Umweltauswirkungen zu verbessern. 

137 
Überarbeitung der Ökodesign-Vorschrif-
ten: Um nachhaltige Produkte zur Norm 

zu machen, sollte die Palette der Produkte 
ausgeweitet werden, die durch Ökodesign-

Mindestanforderungen erfasst wird. 
Entsprechende Anforderungen sollten 

den Material- und Chemikaliengehalt von 
Produkten erfassen, genauso wie deren 
Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Recycling-

fähigkeit, CO2-Bilanz, ökologischen 
Fußabdruck und Gehalt an recycelten 

Materialien. 

139 
Neue Ökodesign-Anforderungen für 
digitale und elektronische Produkte 

entwickeln, insbesondere durch 
die Umsetzung einer erweiterten 

EU-Herstellerverantwortung, 
sodass Hersteller für den gesamten 

Lebenszyklus von Produkten 
verantwortlich sind. 



Der entscheidende Beitrag natürlicher 
Kohlenstoffsenken zur Minderung der 
Treibhausgasemissionen 

141 
Nur Biomasse, die die Nachhaltigkeits-
kriterien einhält, sollte in der EU-Kli-
magesetzgebung als klimaneutral gel-
ten. Die Treibhausgasemissionen aus 
der Verbrennung von Biomasse, die 

diese Kriterien nicht erfüllen, müssen 
in den CO2-Bepreisungsmechanismen 

berücksichtigt werden.

142 
Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU 
muss konkrete Maßnahmen gegen die 

Umwandlung�von�Landfläche�in�Ackerland�
voranbringen und die Wiederherstellung 

beschädigter�Kohlenstoffsenken�
finanzieren.

144 
Einführung einer weitreichenden Beschränkung von Mikroplastik in Produkten, die auf dem Europäischen Binnenmarkt in Verkehr 

gebracht werden, um deren Freisetzung in die Meeresumwelt zu vermeiden.

143 
Verstärkung der EU-Maßnahmen 

gegen Entwaldung und 
Waldschädigung. 

„Eine“ planetare und menschliche 
Gesundheit 

145 
Mainstreaming�des�„One�Health“-

Ansatzes* in Europa, um die 
Vorbereitung auf Pandemien 

zu verbessern, Programme zur 
Pandemieverhütung zu verbessern 

und Pandemieereignisse 
sektorübergreifend zu untersuchen 

und zu kontrollieren. 

* „One�Health“�–�eine�Gesundheit�-�ist�ein�von�den�Vereinten�Nationen�geförderter�Ansatz�zur�Entwicklung�und�Umsetzung�von�Programmen,�Maßnahmen,�Rechtsvorschriften�und�Forschung,�bei�dem�eine�Vielzahl�von�
Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse im Bereich der Gesundheitspolitik zu erzielen.

Leben auf einem gesunden Planeten

Leben auf einem gesunden Planeten

146 
Prävention kann einen erheblichen Beitrag 
zu Nachhaltigkeit und sozialen Zusammen-

halt leisten und Gesundheitssysteme stärken, 
insbesondere im Hinblick auf die wachsende 

Belastung durch chronische Krankheiten im Zu-
sammenhang mit umweltbedingten Ursachen. 

Eine gezielte Bereitstellung von Maßnahmen und 
Dienstleistungen für besonders gefährdete Be-

völkerungsgruppen ist hierbei von entscheiden-
der Bedeutung. Eine universelle Gesundheits-
versorgung sollte ein Schlüsselelement dieser 

Bemühungen sein, um gleiche Bedingungen in 
Bezug auf den Zugang und die Inanspruchnahme 

von�Gesundheitsdiensten�zu�schaffen.�

147 
Erweiterung der europäischen 

Säule sozialer Rechte um ein neues 
Kapitel, das das Recht auf eine 

gesunde Umwelt als unerlässlich 
für die Wahrung guter Lebens- und 
Arbeitsbedingungen unterstreicht.

148 
Stresstests für nationale 

Gesundheitssysteme entwickeln, um ihre 
Fähigkeiten im Hinblick auf die sozial 

gerechte Bewältigung von Krankheiten 
und erwartbare klimawandelbedingte 

Schocks zu bestimmen. 

149 
Maßnahmen, die darauf abzielen, die 

Auswirkungen des Klimawandels auf die 
menschliche Gesundheit zu verringern 
(z.B. durch Stärkung der Gesundheits-

dienste), mit Maßnahmen zur Armutsbe-
kämpfung und zum Abbau von Ungleich-

heiten koordinieren. 

150 
Schutz und Anerkennung von Bio-

diversität�als�globales�öffentliches�Gut�
und Vorbereitung entsprechender 
Maßnahmen auf allen Regierungs-

ebenen, zusätzlich zur kürzlich vor-
geschlagenen Biodiversitätsstrategie 

für 2030. 



156 
Durchsetzung des Vorsorgeprinzips, 

des�Prinzips�der�„Nicht-Regression“�und�
des Prinzips der Schadensvermeidung 
in allen Aspekten der Ernährungs- und 

Agrarpolitik.

162  
Entwicklung einer europäischen 

Strategie, um konkrete Maßnahmen 
zur Verringerung der Belastung durch 

endokrin wirksame Chemikalien 
(EDC) wie Pestizide vorzuschlagen, als 
Teil�des�Null-Schadstoff-Ziels�der�EU.�

160 
Annahme einer umfassenden Umwelt-
gesundheitsstrategie, um Kohärenz in 

Bezug�auf�die�komplexen�Verflechtungen�
zwischen den für Umweltschutz und 

Gesundheit relevanten Politikbereichen zu 
gewährleisten. Die Strategie sollte einen 

kohärenten Rahmen für umweltbedingte 
Bedrohungen�der�öffentlichen�Gesundheit,�
einschließlich�durch�Luft-,�Wasser-�und�

Bodenverschmutzung, bieten. 

157 
Gesetzeslücken im Bereich des Bodenschutzes 

durch einen rechtsverbindlichen Rahmen 
zur Bekämpfung der Verschlechterung der 
Bodenqualität auf EU-Ebene schließen, ein-
schließlich zum Zweck der Verringerung der 
Bodenerosion, der Verbesserung der Boden-

gesundheit und der biologischen Vielfalt sowie 
der Bekämpfung von Bodenverunreinigungen. 

163 
Systematische Bewertung der 

Auswirkungen�gefährlicher�Stoffe�auf�
Luft-,�Boden-�und�Wasserressourcen�

während ihres gesamten Lebenszyklus, 
insbesondere auch durch entsprechende 

Folgenabschätzungen, die in 
entsprechenden Regulierungsprozessen 

zur Anwendung kommen. 

161 
Nutzung�von�Synergieeffekten�zwischen�

dem�Null-Schadstoff-Aktionsplan�
und dem europäischen Plan zur 

Krebsbekämpfung,�der�Strategie�„Farm�
to Fork“ (Vom Hof auf den Tisch) und der 

EU-Biodiversitätsstrategie 2030. 

158 
Die Bekämpfung von Agrarmarktkrisen 
mithilfe der GAP verbessern, insbeson-

dere durch eine ausreichende zweck-
gebundene Haushaltsreserve und echte 

nationale und europäische sektorale 
Regulierungsbehörden, ähnlich wie im 

Energiesektor. 

164 
Entwicklung digitaler Lösungen zur 

Verringerung der Umweltverschmut-
zung:�Live-Überwachung�von�Luft-

qualität und Emissionen, Einrichtung 
eines harmonisierten Warnsystems für 

gesundheitsgefährdende Verschmut-
zungslagen; zentrale Erfassung aller 
verfügbaren Daten zur Umweltver-

schmutzung, um deren Rückverfolgbar-
keit entlang des gesamten Lebenszyklus 

von der Produktion über die Nutzung 
bis hin zu den Emissionen und Freiset-

zungsphasen zu verbessern. 

159 
Förderung der agrarökologischen 
Landwirtschaft�in�der�EU:�So�sollen�
Produktions- und Konsummodelle 

gefördert werden, die zur Minderung 
des Risikos der Häufung chronischer 

Krankheiten und der Entstehung 
neuer Krankheitserreger beitragen. 

151 
Einführung eines Biodiversitätsgesetzes: Der Verlust der biologischen Vielfalt und der Klimawandel sind Herausforderungen von ähnlicher Dring-
lichkeit�und�grundlegend�miteinander�verbunden.�Beide�Herausforderungen�müssen�im�Rahmen�der�Transformation�zu�einer�Gesellschaft,�die�

Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt ermöglicht, angegangen werden. Anstatt Anreize für Aktivitäten zu setzen, die der biologischen Vielfalt 
schaden,�sollten�die�Regierungen�und�die�EU�Subventionen�auf�Aktivitäten�umlenken,�die�einen�positiven�Einfluss�auf�die�Biodiversität�haben.�Das�
würde bedeuten, einen rechtsverbindlichen Rahmen – ähnlich dem Klimagesetz – für die biologische Vielfalt festzulegen, der eine Reihe verbind-
licher�Ziele�für�2030,�2040�und�2050�aufbauend�auf�den�im�Rahmen�der�COP15�eingegangenen�Verpflichtungen�definiert.�Die�Kommission�sollte�

unverzüglich einen Legislativvorschlag in diesem Sinne vorlegen.

152 
Der Schutz der biologischen Vielfalt sollte 
auf�der�Grundlage�der�‚grünen‘�Investi-

tionstaxonomie in alle EU-Ausgaben- und 
Förderprogramme integriert werden. 

Dabei sollten sowohl das Vorsorgeprinzip 
als auch das Verursacherprinzip Anwen-

dung�finden.

153 
Investitionen in die Erhaltung, die nach-

haltige Nutzung und Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt erhöhen und einen Preis 

für den Verlust der Biodiversität festsetzen. 
Zu diesem Zweck müssen Biodiversitäts-Aus-

gabenziele für Corona-Wiederaufbaupro-
gramme festgelegt und Subventionen, die der 

Biodiversität schaden, reformiert werden.

154  
Entwicklung von Gesundheitsfolgen-

abschätzungen, insbesondere in Hinblick 
auf das Risiko der Entstehung neuartiger 
Krankheiten und Pandemien, und deren 

Anwendung in der Planung von großen Ent-
wicklungs- und Landnutzungsprojekten.

155 
Ausrichtung der GAP auf die Ziele des europäischen Grünen Deals durch Bereitstellung ausreichender GAP-Fördermittel, um Anreize für Landwirte 
zu�schaffen,�die�Ziele�des�europäischen�Grünen�Deals�zu�erreichen.�Dies�sollte�insbesondere�dazu�beitragen,�den�Einsatz�von�Pestiziden,�Düngern�und�
antimikrobiellen�Mitteln�zu�reduzieren,�den�ökologischen�Landbau�auszuweiten,�Agrarökologie�und�Agroforstwirtschaft�zu�fördern,�Landschafts-

elemente mit hoher Biodiversität zu begünstigen, Treibhausgasemissionen zu vermindern, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und Elemente 
der�Kreislaufwirtschaft�im�Agrarsektor�zu�stärken,�unter�anderem�durch�einen�besseren�Nährstoffkreislauf,�den�Schutz�und�die�Wiederherstellung�von�

Ökosystemen (insbesondere in Natura 2000- und Naturschutzgebieten) und durch die Förderung einer nachhaltigen und gesunden Ernährung. 



Existenzsicherheit für alle in Europa

165  
Verabschiedung eines EU-Gesetzes zur 

Armutsbekämpfung, das die Politik 
der EU und der Mitgliedsstaaten 
verpflichtet,�auf�die�vollständige�
Beseitigung von Armut bis 2050 

hinzuwirken. 

171  
Einrichtung einer unabhängigen 

Kommission zur Entwicklung 
von Politikempfehlungen für die 
Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme. 

177 
Gewährleistung fairer Arbeitsbedin-
gungen�in�der�Plattformwirtschaft�

durch die Verabschiedung von 
EU-Rechtsvorschriften,�die�auf�Online-

Plattformen den Status der abhän-
gigen�Beschäftigung�als�Normalfall�

definieren.

167 
Europäische Standards für Grundsi-

cherungssysteme festlegen, sodass alle 
Bürgerinnen und Bürger unabhängig 
von�ihrem�Alter�oder�ihrem�Beschäfti-
gungsstatus Zugang zu armutssicheren 

Mindesteinkommen haben. 

173 
Annahme des EU-Richtlinienvorschlags 

zu angemessenen Mindestlöhnen, um 
Lohnuntergrenzen in allen Segmenten 
des EU-Arbeitsmarktes einzuführen. 

179 
Schaffung�einer�EU-Wohnraumgarantie,�

die den Bürgerinnen und Bürgern ein 
durchsetzbares Recht auf angemessene 

und�bezahlbare�Unterkunft�gibt.�

168 
Das Armutsbekämpfungsgesetz 

und seine Ziele in den Europäischen 
Pakt für nachhaltiges Wohlergehen 

einbetten. 

174 
Entwicklung einer europäischen 

Strategie zur Beseitigung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse�bis�zum�

Jahr 2030. 

180 
Verstärkte und verbindliche 

Wohnungsmarktindikatoren in den 
Europäischen Pakt für Nachhaltigkeit 

und sozialen Zusammenhalt 
integrieren. 

169 
Fördermittel für die Umsetzung des 

Armutsbekämpfungsgesetzes im 
Rahmen des EU-Sozialfonds und der EU-

Investitionsfonds bereitstellen. 

175 
Verbesserung der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungsbedingungen�von�

Selbstständigen durch die Entwicklung 
gezielter Schutzinstrumente und 

Unterstützungsangebote. 

181 
Entwicklung einer echten EU-Governance 

für Wohnen und Bauen.

170 
Einen EU-Rückversicherungsfonds 
für Mindesteinkommenssysteme 
einrichten, um sicherzustellen, 
dass diese auch während Krisen 
angemessen�finanziert�sind.�

176 
Fortsetzung der Bemühungen um eine 

faire grenzüberschreitende Arbeits-
kräftemobilität�im�EU-Arbeitsmarkt,�
insbesondere durch die verbesserte 

Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit. 

182 
Öffentliche�und�private�Investitionen�

mobilisieren, um sicherzustellen, 
dass die Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum gedeckt wird. 

166  
Armutsquoten mithilfe von Referenz-
Warenkörben bestimmen, die Armut 

im Verhältnis zu den tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten bemessen. 

172 
Eine europäische nachhaltige 

Beschäftigungsgarantie�einführen,�die�
Langzeitarbeitslose fördert und sozialen 

Zusammenhalt vor Ort fördert. 

178 
Ein EU-Paket für faire Telearbeit vor-

schlagen,�das�Flexibilität�für�Beschäftigte�
fördert und ihre Arbeitnehmerrechte, 

Gesundheit und Sicherheit schützt. 

Leben in einer gerechten, gleichberechtigten und vielfältigen Gesellschaft



183 
Die Wohnraumbedürfnisse einer 
alternden EU-Bevölkerung in der 

europäischen und nationalen 
Wohnungsbaupolitik berücksichtigen. 

189 
Unterstützung der Mitgliedsstaaten 

bei der Erreichung der Ziele des 
Europäischen�Pflege-Deals�durch�EU-

Förderprogramme.

194 
Den EU-Richtlinienvorschlag zur 
Lohntransparenz stärken und an-

nehmen, um Lohndiskriminierung 
und exzessive Lohnungleichheiten zu 

bekämpfen. 

200 
Einführung einer befristeten 

Sondersteuer für Unternehmen 
mit überdurchschnittlich hohen 

Gewinnen während der COVID-19-
Pandemie als Beitrag zur Bewältigung 

der Krisenkosten. 

185 
EU-Qualitätsstandards für Kinderbetreu-
ungs-�und�Langzeitpflegedienste�entwi-

ckeln, um sicherzustellen, dass europaweit 
ausreichende und qualitativ hochwertige 

Pflegedienste�zur�Verfügung�stehen.�

196 
Einführung einer EU-weiten Vermögenssteu-
er, die sicherstellt, dass die wohlhabendsten 

Haushalte in der EU zur Finanzierung von 
Maßnahmen beitragen, die Nachhaltigkeit 

und sozialen Zusammenhalt fördern. 

202 
Eine progressive Initiative zur Annahme 

einer�Gemeinschaftsvermögens-Charta�für�
die�Stärkung�öffentlicher�Dienste�und�die�

Verwirklichung�von�Gemeinschaftsprojekten�
mit sozialem und ökologischem Nutzen 

lancieren. 

186 
Gute Arbeitsbedingungen im 
Pflegebereich�durch�gezielte�

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Löhne und der Aus- und Weiterbildung 

des�Pflegepersonals�fördern.

191 
Eine�europäische�Tarif-Offensive,�um�
bis 2030 eine Tarifbindung von 90% 
im EU-Arbeitsmarkt zu erreichen. 

197 
Den globalen Unterbietungswettbe-
werb bei der Besteuerung von Unter-
nehmensgewinnen durch die Umset-

zung des internationalen Abkommens 
über�einen�effektiven�Mindestkörper-

schaftssteuersatz�beenden.

187 
Öffentliche�und�gemeinwohlorientierte�
Betreiber�im�Pflegebereich�bevorzugen.

192 
Bessere Tarifverhandlungsergebnisse für 
Teilzeitbeschäftigte�durch�den�Austausch�

bewährter Verfahren fördern. 

198 
Die Unternehmensbesteuerung in der EU 

harmonisieren, um Steuerwettbewerb 
zu unterbinden und die Kosten für die 
Einhaltung�von�Steuervorschriften�für�

im Binnenmarkt tätige Unternehmen zu 
verringern. 

188 
Einführung�einer�EU-Pflegegarantie,�
um sicherzustellen, dass informelle 
Pflegekräfte,�zum�Beispiel�Familien-
angehörige, über ein angemessenes 

Einkommen verfügen. 

193 
Tarifverhandlungen für Selbstständige 

durch gezielte Reformen des 
Wettbewerbsrechts ermöglichen. 

199 
Einführung einer EU-

Finanztransaktionssteuer und einer 
Digitalsteuer als Eigenmittel für den 

EU-Haushalt. 

184 
Den europaweiten Austausch bewährter 

Verfahren in der Wohnungspolitik 
zwischen nationalen und lokalen 

Behörden anregen. 

190 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Europäischen�Pflege-Deal�auf�EU-Ebene�

koordinieren. 

195 
Abschaffung�des�Einstimmigkeitsprinzips�

in Steuerfragen im Europäischen Rat, 
das�effektive�Fortschritte�in�Richtung�

Steuergerechtigkeit verhindert.

201 
Transparenz-�und�Rechenschaftspflichten�

bei der Unternehmens- und 
Vermögensbesteuerung�zu�schaffen.�

Einkommens- und Vermögensun-
gleichheiten bekämpfen

Leben in einer gerechten, gleichberechtigten und vielfältigen Gesellschaft



Frauen und Minderheiten stärken – 
die Helden der Pandemie 

209 
Blockaden in den Verhandlungen über 
die�Richtlinie�zu�„Frauen�in�Aufsichtsrä-
ten“ lösen und sicherstellen, dass Frauen 
gleichberechtigten Zugang zu Führungs-

positionen�in�der�Wirtschaft�haben.�

215 
Das Amt eines europäischen 

Koordinators für die Belange von 
Menschen�mit�Behinderung�schaffen.�

205 
Einrichtung einer eigenständigen 
Gleichstellungsformation im Rat 

als Gegenstück der entsprechenden 
Strukturen im Europäischen Parla-

ment und in der Kommission. 

211 
Gender Mainstreaming und 

geschlechtsspezifische�Folgenab-
schätzungen breiter in der EU-Poli-

tikgestaltung und in EU-Investitions-
programmen nutzen. 

217 
Gemeinden und Kommunen bei 
der Integration von Migranten 

und�Geflüchteten�durch�finanzielle�
Unterstützung für lokale Behörden 

unterstützen. 

206 
Verabschiedung einer horizontalen 
Antidiskriminierungsrichtlinie, um 

sicherzustellen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger Zugang zu wirksamen 
Rechtsbehelfen in Bezug auf alle 

Formen von Diskriminierung in allen 
Bereichen�der�Gesellschaft�haben.�

212 
Umsetzung der Istanbul-Konvention 

des Europarats in EU-Recht, um einen 
einheitlichen EU-Rahmen für die 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
zu entwickeln. 

218 
Rechtsstaatlichkeit verteidigen. 

207 
Entwicklung eines einheitlichen Statuts für 
nationale Antidiskriminierungsstellen, die 
zur�Änderung�gesellschaftlicher�Diskurse�
beitragen, Diskriminierungsopfern Hilfe 
leisten und die Vorbereitung wirksamer 
politischer Maßnahmen unterstützen. 

213 
Sexuelle und reproduktive Rechte ‚krisen-
fest‘�machen,�indem�die�Auswirkungen�
der Coronakrise hinsichtlich der Ver-

fügbarkeit entsprechender Dienste und 
Ressourcen bewertet und wirksame Ab-
hilfemaßnahmen vorbereitet werden. 

219 
Einführung eines europäischen Statuts 

für unabhängige Organisationen der 
Zivilgesellschaft,�um�einen�lebendige�

Zivilgesellschaft�zu�fördern.�

208 
Rechtliche�Verpflichtungen�zur�

Schließung des geschlechtsspezi-
fische�Lohn-�und�Rentengefälles�bis�
2030 durch wirksame Reformen der 

Sozialversicherungssysteme und 
des Arbeitsmarktes eingehen. 

214 
Eine�effektive�Umsetzung�der�

LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie 
der EU gewährleisten, insbesondere 

durch den Einsatz von Rechtsinst-
rumenten, um echte Veränderun-

gen zu erreichen. 

204 
Einführung eines jährlichen EU-Berichts-

verfahrens zu Vielfalt und Inklusion, 
um eine strukturierte und regelmäßige 
Auseinandersetzung der EU-Politik mit 
einschlägigen Herausforderungen und 

Entwicklungen zu ermöglichen. 

210 
Quoten für die Vertretung von Frauen in 

öffentlichen�Ämtern�festlegen.�

216 
Ein einheitliches und faires System für die 
legale�Arbeitsmigration�schaffen,�um�An-
reize für irreguläre Migration zu mindern 

und Arbeitsmarktbedarfe zu decken. 

Leben in einer Welt der Nachhaltigkeit 
und des globalen Zusammenhalts

Leben in einer gerechten, gleichberechtigten und vielfältigen Gesellschaft

203 
Eine Bewertung der europaweiten Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie auf 
die Gleichstellung vorlegen und einen 
EU-Gleichstellungsgipfel einberufen, 

um politisches Bewusstsein für die Lage 
marginalisierter�gesellschaftlicher�Grup-
pen�zu�schaffen�und�Prioritäten�für�die�

künftige�Politik�zu�setzen.�



220 
Patente freigeben, um weltweit die 
Herstellung und den Vertrieb von 

COVID-19-Impfstoffen�auf�der�ganzen�
Welt zu beschleunigen. 

226 
Eine EU-Initiative für einen Globalen 
Green Deal bis zum Start der COP26. 

232 
‚Grüne‘�gegenüber�‚braunen‘�

Waren und Dienstleistungen in EU-
Außenhandelsabkommen begünstigen.

228 
Ein�globaler�Mindestkörperschaftssteuersatz�
von mindestens 20% und eine gerechte Ver-

teilung der Unternehmenssteuereinnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf ärmere Länder. 

234 
Nationale und regionale 

Nachhaltigkeitsziele in der EU-
Handelspolitik berücksichtigen.

229 
Ein Übereinkommen der Vereinten Natio-

nen über die Unternehmensverantwortung. 

224 
Ein ehrgeiziger 15-Punkte-Plan für 

ein Klimaziel von 1,5°C für die COP26 
in Glasgow. 

230 
EU-Handelsverhandlungen mit 

klaren und umsetzbaren Nachhaltig-
keitsfahrplänen�flankieren.

225 
Eine neue globale klimapolitische Initiative 

der Vereinten Nationen für 2023 mit dem Ziel, 
schon bis 2045 (und in besonders fortschritt-

lichen Ländern bis 2040) globale Klimaneutra-
lität zu erreichen und ambitionierte Ziele für 

negative Emissionen zu setzen. 

231 
Wirksamere und durchsetzbare Kapitel 

zu Handel und nachhaltiger Entwicklung 
in EU-Handelsabkommen aufnehmen.

221 
Ein mehrjähriger globaler Finanzierungs-
plan in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar 
zur�Bereitstellung�von�Impfstoffen�für�die�

ärmsten Länder. 

227 
Ein�globaler�Gesellschaftsvertrag�mit�fünf�Initiativen:�

233 
Bessere und rechtzeitigere Nutzung von 
Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen in  

EU-Handelsgesprächen. 

222 
Eine EU-Initiative, um einen globalen 

Entwurf�für�statistische�Indikatoren�„jen-
seits des BIP“ im Rahmen des Systems der 
Volkswirtschaftlichen�Gesamtrechnun-
gen der Vereinten Nationen sowie einen 

neuen Governance-Ansatz zur weltweiten 
Förderung�des�„Wellbeingbudgeting“�vor-

zuschlagen. 

223 
Eine�EU-Initiative�für�einen�Internationalen�Gipfel�für�Nachhaltigkeit�und�sozialen�Zusammenhalt�in�der�zweiten�Hälfte�des�Jahres�

2022 auf der Grundlage eines Multi-Level- und Multi-Stakeholder-Ansatzes unter Beteiligung von nationalen Regierungen, Regionen, 
Städten�und�nichtstaatlichen�Akteuren�(einschließlich�Gewerkschaften,�zivilgesellschaftlicher�Organisationen�und�engagierter�multi-

nationaler Unternehmen). 

235 
Strategische�Partnerschaften�mit�Ent-

wicklungsländern eingehen, damit Ent-
wicklungschancen in wichtigen Wert-
schöpfungsketten für eine nachhaltige 
Wirtschaft�genutzt�werden�können.�

236 
Unternehmen�in�die�Pflicht�nehmen,�

um Nachhaltigkeitsinitiativen im 
Rahmen von Handelsbeziehungen zu 

verwirklichen. 

237 
Die Welthandelsorganisation 

reformieren, um sicherzustellen, dass 
ihre Arbeit und ihr Regelwerk Handel im 

Interesse einer globalen nachhaltigen 
Entwicklung fördert. 

238 
Multilaterale Kapazitäten ausbauen, 
um sicherzustellen, dass Handel zur 

Erreichung globaler gesundheitspoliti-
schen Zielsetzungen beiträgt. 

239 
Eine EU-Initiative zur Förderung eines 

integrierten Ansatzes rund um ein neues 
sozial-ökologisches Verständnis der 

Entwicklungspolitik.

240 
Entwicklungshilfe ausbauen, insbesonde-

re durch die Initiative der Vereinten Na-
tionen�zur�Entwicklungsfinanzierung�in�

der COVID-19-Ära und durch die EU-weite 
Verwirklichung des 0,7%-Ziels für die 
öffentliche�Entwicklungshilfe�bis�2030.�

241 
Eine Weltkommission für die globale 
Ordnungspolitik des 21. Jahrhunderts 

einrichten.

242  
Eine�globale�Gemeinschaftsvermögens-

Charta. 

  Die Stärkung der Internationalen 
Arbeitsorganisation�in�der�Definition�von�
globalen Sozialstandards und in der globalen 
Governance in Bezug auf die Umsetzung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen. 

 Die Einführung eines globalen Sozialsiegels 
  Eine globale politische Initiative für 
informelle�Arbeit�in�der�Weltwirtschaft�
  Ein globaler Fonds für soziale Sicherung 

und Gesundheit 



www.socialistsanddemocrats.eu

»  Zeit für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt ist das Ergebnis der Arbeit der Inde-
pendent Commission for Sustainable Equality unter dem gemeinsamen Vorsitz von Poul 
Nyrup Rasmussen und Teresa Ribera Rodríguez. Dieser Bericht soll sicherstellen, dass 
wir für die Herausforderungen unserer Zeit gerüstet sind und über neue, ehrgeizige und 
gangbare Ideen für kommende politische Auseinandersetzungen verfügen. Er beschreibt 
unsere�gemeinsame�Vision�für�eine�fortschrittliche�Gesellschaft,�in�der�Klimaneutralität�
und nachhaltiger sozialer Zusammenhalt im Mittelpunkt unseres Denkens stehen.« 

Iratxe García Pérez,  
Vorsitzende der S&D Fraktion im Europäischen Parlament

»��Wir�müssen�eine�gemeinsame�Zukunft�auf�der�Grundlage�der�Werte�der�Solidarität,�
Menschenwürde und Achtung vor der Natur gestalten, und dafür Sorge tragen, dass 
wirtschaftliche�Aktivitäten�fest�in�einen�Ordnungsrahmen�eingebettet�sind,�der�sich�
an�gesellschaftlichen�Bedürfnissen�und�den�Belastungsgrenzen�des�Planeten�orien-
tiert. Dieses Vorhaben zum Erfolg zu führen, ist besonders wichtig für unsere Jugend, 
der�wir�eine�andere�und�bessere�Zukunft�schuldig�sind.« 

Teresa Ribera Rodríguez,  
Stellvertretende Ministerpräsidentin Spaniens

Poul Nyrup Rasmussen,  
Ehemaliger Ministerpräsident Dänemarks und ehemaliger Vorsitzender  

der Sozialdemokratischen Partei Europas

Ko-Vorsitzende der Independent Commission for Sustainable Equality 
 

»��Die�wichtigste�Botschaft�dieses�Berichts�ist�somit,�dass�progressive�politische�Kräfte�
eine neue Allianz zwischen ökologischem und sozialem Fortschritt schmieden müs-
sen.�Der�Einsatz�für�die�Umwelt�und�für�eine�gerechtere�Gesellschaft�sind�Teil�dessel-
ben Kampfes.« 

Eric Andrieu,  
Stellvertretender Vorsitzender der S&D Fraktion im Europäischen Parlament


